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Einleitung.

Nachdem auf Allerhöchsten Befehl die Zusammenbcrufnng des neunzehntenRheinischen

Provn,zwl°Landtages angeordnet war, wurde derselbenach vorangegangenem feierlichen Gottes¬

dienste in den Hauptkirchen beider Confessionen zu Düsseldorf am 15. März 1868 von dem

Königlichen Landtags-Commissarius, Wirklichen Geheimen Rathe nnd Ober-Präsidenten der

Rhemprovinz, vonPommer»Esche, eröffnet. Seine Eröffnungsrede ward von dem Landtags-

Marschall Freiherrn von Waldbott-Bassenheim-Bornheim mit einem dreimaligenHoch

auf Se. Majestät den König, in das die Versammlung begeistert einstimmte, erwidert.

Nach dreiwöchentlichemZnsammensein wurde der Landtag am 4. April 1868 von

dem Königlichen Landtags-Commissarius geschlossen.





Landtags-Abschied
iür die zum 19. Prouinziallmidtagc versammelten Siände der Rhein-Provinz.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen :c.
entbieten Un ern getreuen Ständen der Rheinp, ovinz Unsern gnädigen Gruß und ertheilen hiermit
auf die uns vorgelegten Gutachten und Erklärungen des im Jahre 1864 ordentlich und im Jahre
1865 außerordentlich versammelt gewesenen,Provinzial-Landtages den nachstehenden Abschied:

I. Auf die gutachtlichen Erklärungen über die Propositionen.

1. Untervertheilung der Grundsteuer.
Das von Unsern getreue» Stauden in Betreff der Untcrverthcilung der Grundsteuer

in den beiden westlichen Provinzen abgegebene Gutachten ist bei Erlaß der dieserhalb unterm
12. Dezember 1864 ergangencn Verordnung (G.-S. für 1864 S. 6831 thunlichstberücksichtigt worden.

2. Gründst euer -Ver an In gungs- Kosten.

Die Frage wegen Aufbringung der durch die Ausführung des Grundsteuergesetzesvom
21. Mai 1861 entstandenen Kosten, welche nach §. 6 des Letzterenaus der Staatskasse vorschuß¬
weise gezahlt, und Seitens der Provinz zurückerstattetwerden sollten, hat durch das inzwischen
ergangene Gesetz vom 7. Januar 1867, wonach die fraglichen Kosten definitiv auf die Staatskasse
übernommen worden sind, ihre Erledigung gefunden.

3. Provinzial-Landtags -Wahlen im Stande der Landgemeinden.

Die von Unseren getreuen Ständen in der Erklärung vom 14. October 1864 in Bezug
auf die anderweite Regulirung der Provinzial-Landtags-Wahlen im Stande der Landgemeinden
der Nhcinprovinz gestellten Anträge haben bei der schließlichen RedaktionUnseres, inzwischen durch
die Amtsblätter publicirten Erlasses vom 2. Januar 1865 die thunlichste Berücksichtigung gefunden.
Die getroffene Anordnung hat sich schon deshalb als Bedürfniß herausgestellt, weil die Beibehaltung
des provisorischenbisherigen Wahlverfahrens in einzelneu Bezirken der Nheinprovin; thatsächlich
unmöglich geworden ist. Auch konnte die Ausführung der gesetzlichen Vorschrift des Art. XIII.
der Verordnung vom 13. Juli 1827 (GesetzsammlungS. 103), welcher positiv anordnet:

daß die Bezirtswähler zur Wahl der Abgeordneten nach Regulirung des ländlichen
Kommunal-Wesens von den Gemeinde - Verordneten jeder Sammtgemeinde aus ihrer
Mitte erwählt weiden sollen,

nicht noch länger ausgesetztwerden, nachdem das ländlicheKommunnl-Wesenin der Rheinprovinz
inzwischenvollständig regulirt ist. Die von Unseren getreuen Ständen vorgeschlageneZusammen¬
legung einer Bürgermeisterei, in der es an Wählern nach dem bisherigen Verfahren fehlt, mit
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andern Bürgermeistereien würde jener ihre volle Vertretung nicht sichern, noch weniger aber
rechtfertigen, die Einführung des durch die Verordnung vom 13. Juli 1827 gesetzlich vorgesehenen

' Wahl-Modus zu unterlassen.
Dem Antrage, daß die Vczirkswähler zur Wahl der Abgeordneten der Landgemeinden

nicht von den Bürgermeisterei-Versammlungen, sondern nur von den grundbesitzendenMitgliedern
aus ihrer Mitte gewählt werde» möchten, hat nicht Folge gegeben werden können, da die
Ausschließung der nicht grundbesitzendenMitglieder der Bürgermeisterei-Versammlungen bei der
Wahl der Laudtags-Abgeorducten eine Aenderung des in dem Art. XI It. a. a. O. gesetzlich aus¬
drücklich bezeichneten Wahlkörpers bewirken würde.

4. Gesetz-Entwurf über Rechtsgeschäfte im Bezirk des Justiz-Senats zu
Ehrenbreitstein. Güterrecht der Ehegatten.

4. Nechts-GeMstc im Die von Unsern getreuen Ständen befürwortete Abänderung einiger Bestimmungenüber
^?"1/^° 2^' Rechtsgeschäfteim Bezirke des Justiz-Senats zu Ehrenbreitstein ist durch das iuzwischcnerlassene
""'breitstem.'"" Gesetz vom 27. März 1865, GesetzsammlungS. 170 ins Leben gerufen.

Güterrecht der Lhc° Dagegen hat es noch nicht gelinget: »vollen, die für denselben Bezirk befürwortete Reform
6°""'' des Güterrechts der Ehegatten auf dem Wege der Gesetzgcbnngdurchzuführen.

5. Eichung der Weinfäffer.

Eichung der Wein Dem Unseren getreuen Ständen vorgelegten Entwürfe eines Gesetzes,betreffend die Eichung
M«. her Weinfässer in der Rhcinprovinz, habeil Wir in Berücksichtigungder in der Petition vom

13. October 1864 niedergelegten Erklärung Unserer getreuen Stände, eine weitere Folge zur Zeit
nicht geben lassen.

II. Auf die ständischen Petitionen.

1. Aufnahme der Güter Eibach und Priorshof in die Ritterguts-Matrikcl.

1 Verleihung der Dem Antrage der auf dem 17. NheiuifchenProvinzial-Landtage verfammelt gewefenen
Rittergut«-Qualität.Ritterschaft in der Adresse vom 14.Oct.1864 entsprechend,haben Wir

dem im Kreise Wipperfürth gelegenen,dem Grafen Casus zu Stolberg-Stolbcrg gehörigen
Gute Eibach

und
dem im Kreise Grevenbroichgelegenen, dem Hauptmann Wellmann gehörigen Gute Priors'
Hof die'Gigenfchaft landtagsfühiger Rittergüter für die Dauer der Vefitzzeit der der»
maligen Eigenthümer und ihrer ehelicheil Descendenz beigelegt.

2. Mobilar-Versicherung bei der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät.

2. Mouilor- Was die von Unseren getreuenStänden in der Adresse vom 10. October 1864 in Betreff
Versicherungbei der h^ Mobilar-Versicherung bei der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät gestellteilAuträge anlangt,

Societät. so lst dem Antrage zu
1) soweit dies zulässig erschienstattgegebeil worden.

Nücksichtlichdes Antrages zu
2) muß die Entscheidung bis nach Beendigung der dicserhalb anderweit eingeleiteten Erörte¬

rungen vorbehalten werden.
Der Antrag zu 3 hat durch ein zwischen der Postvcrwaltung und der Direction

der RheinischenSocietät abgeschlossenes, und mit dem 1. Juni 1865 begonnenes Abkom¬
men in der Hauptsacheseine Erledigung.gefunden, und ebenfo ist dem Antrage zu 4
entsprochenworden.
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3. Weinsteuer.
Nach dem Ergebnisseder sorgfältigen Ermittelungen, welche über den Ausfall der Weinlese 3. Weiusteuer.

im Jahre 1864, über die für deu gewonnenen Wein erzielten Preife und die Lage der Winzer
Statt gefunden haben, hat sich das Bedürfniß zu dem befürwortetenErlasse der Weinsteuer für das
gedachteJahr nicht anerkennen lassen.

Der Erlaß dieser Steuer hat daher in der beantragten Weise nicht angeordnet werden
tonnen, derselbe ist aber in Bezug auf die bis zum 1. Juli 1865 nicht fällig gewordenen Steuer¬
beträge nach Maßgabe des Gesetzes vom 15. April 1865 (Ges.-Sammlung S, 265) eingetreten.

4. Reorganisation des Armenwesens.

In Verfolg der Petition vom 19. Oktober 1864 wird Unsern getreuenStänden demnächst ^ Nemaaniiaiion
der Entwurf eines Gesetzes zur Organisation des Armenwesens in der Rheinprovinz zur Begutach-
tuug vorgelegt werden.

5. Einquartierungs-Vergütigung.

Auf die Petition Unserer getreuen Stände vom 18. Oktober 1864 ist von Uns genehmigt
worden, daß den während der jährlichen Schießübungen der 7. und 8. Artillerie-Brigade auf der
Spcllencr resp. Wahncr Haidc bequartiertcn Gemeinden der Ncgicrungs - Bezirke Düsseldorf und
Eöln statt der ihnen durch Unsere Ordre vom 25. September 1861 bewilligten außerordentlichen
Einquartierungs-Vergütigung von 2 Sgr. 6 Pfg. pro Mann und Tag, vom Jahre 1865 ab
bis dahin, wo die in Aussicht genommeneRegelung des Servis - und Einquarticrungs - Wesens
diese Zuschuß.Gcwähruug unnöthig machen sollte, eine solche Vergütigung von 3 Sgr. 9 Pfg. pro
Mann und Tag gezahlt' werde.

6. Erhebung der Stadt Eleve zur Servisstadt 1. Klasse.

Auf den Antrag Unserer getreucu Stände in der Petition vom 18. October 1864 um
Erhebung der Stadt Eleve zur Servisstadt 1. Klasse hat zur Zeit nicht eingegangen werden tonnen.
Nach dem Servis - Regulative vom 17. März 1810, beziehentlichder Städte-Ordnung vom 19.
November 1808, ist die Gewährung des Servises 1. Klasse von der Einwohnerzahl der Städte
abhängig und es haben hiernach nur diejenigen Städte auf den genannten Servis Anspruch,
deren Einwohnerzahl excl. Militair-Bevölkerung 10,000 Seelen und darüber beträgt. Die Stadt
Cleve hat aber bis jetzt eine solche Einwohnerzahlnicht erreicht. Der Antrag Unserer getreuen Stände
wird übrigens durch die in naher Aussicht stehendeServis-Neform die entsprechendeErledigung
finden.

7. Uebernahme mehrerer Gemeinde-Chausseen unter die ostrh einiscben Vezirks-
straßen der Regierungs-Bezirke Coblenz, Eöln und Düsseldorf.

Unsere, in der Petition Unserer getreuen Stände vom 14. October 1864 nachgesuchte
Genehmigung zur Aufnahmeder darin unter ^. 1, L. 1 bis 6 und 0.1 und 2 aufgeführten Straßen:

1. von Eitorf nach Kircheip; 2. von Siegburg über Much und Drabenderhöhe nach
Engclskirchen und Forst (Zeitstraße); 3. von Halft nach Schoenenberg; 4. von Spitze über
Kesselsdhünnnach Stump; 5. von Müllerhaide nach Auchel; 6. von Dcnklingen nach Mursbach
und von Hüllstedt nach Voxbcrg; 7. von Dorsten über Gahlen und Hünxe nach Dinslakcn nebst
Zweigstraßen von Hünxe nach Wesel, von Hünxe nach Peddenberg, von Barnum nach Adler, von
Gahlen nach Schermbeck und von Gahlen nach Kirchhellen,und 8. der Wicdbachstraßcvon Wald¬
breitbach bis Noßbach, nach deren bczirksstraßcnmäßigemAusbau unter die ostrheinischen Vezirks-
straßen der Ncgieruugs-VczirkeCoblenz, Eöln und Düsseldorf haben Wir durch Unsern Erlaß vom
3. Januar 1865 ertheilt. Dagegen ist der Antrag

Einquarticnuisss-
Bergütisnma..

6, Erhebung der
Stadt Clcve zur ser¬

visstadt 1, Älasse.

7. Aufnahme mehre»
rer Gemeinde Chaus¬
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aus Ausnahme der nntcr^. 2 aufgeführten Straße von Erpel am Rhein zum Anschluß an
die Linz-NottbitzerVezirksstraßeund an die Wissen-WildbergcrhüttcrStraße über Friesen¬
hagen nach Freudenberg unter die Vezirksstrahen

zur Genehmigung nicht geeignet, da in dieser Anlage eine zusammenhängendeStraßenlmie nicht zu
erkennenist.

8. Westrheinischer Vezirksstraßcn -Fonds des Negierungs-Bezirks Düsseldorf,
Gemeind c-Chaufseen von Anrath nach Brimterhof :c.

8. Wcstrhemischer Dem in der Petition Unserer getreuenStände vom 18. October 1864 gestelltenAntrage
Nezirksstillßcn.Fonds ^ Erhöhung des sür den westrheinischen Vezirksstrahen-Fonds des Regierungsbezirks Düsseldorf

' ^ d°rj. " bestehenden Steuerzuschlages um 1^/4 Prozent haben Wir Unsere Zustimmung nicht ertheilen
können, da den angestellten Ermittelungen znfolge der gedachteFonds für jetzt noch ausreichende
Mittel darbietet, um nicht nur die ihm bereits obliegenden Ausgaben vollständig zu bestreiten,
sondern auch eine noch weiter ausgedehnte Unterhaltungslast zu übernehmen.

Auf den Befchluß Unserer getreuen Stände wegen Uebernahme der Gemeinde-Chansseen
von der Eisenbahn-Station Anrath an der Nuhrort-Erefcld-AachenerEisenbahn über Vorst an der
Vierscn - Aldckevkcr Vezirksstraße bis zur Vossenhof - Mühlhauser Vezirksstraßebei Brimterhof im
Kreife Kempen, auf den westrheinischenBezirksstraßcnfonds des Regierungsbezirks Düsseldorf,
haben Wir Unsern Beschluß bis dahin vorbehalten, wo Unsere getreuen Stände wegen Uebernahme
der Fortsetzung dieser Straße von dem Bahnhöfe Anrath in entgegcngefctzter Richtung über Anrath
nach Buckel an der Viersen-Schwarzenpnhlcr Vezirksstraße auf den Bczirksstraßenfonds Beschluß
gefaßt haben werden.

Die beantragte Aufnahme der Straße von Weeze nach Well und nach Uedem, sowie
der Straße von Calcar nach Winnekendonkund Kevelaer unter die Vezirksstrahen müssenWir
von der gleichzeitigen Uebernahme einer Straße von Calcar nach dem Nheine bei Nees abhängig
sein lassen, zu deren bczirksstraßenmäßigemAusbau die bethciligtcn Gemeinden sich zuvor bereit
zu finden haben werden, in welchemFalle Wir auch über die von Unseren getreuen Ständen be¬
fürwortete Bewilligung einer Prämie zu der bezirksstraßenmäßigenHerstellung der Straße von
Calcar nach WinnekendonkEntscheidungtreffen werden.

Endlich müssen Wir Bedenken tragen, Unsere Zustimmung zur Aufnahme einer Straße
von Geldern nach Waldeckbis zur Landcsgrenze auf Arcen an der Maas unter die Vezirksstraßcn
zu ertheilen, weil auf dieser Straße eine Zollabfertigungsstellewürde errichtet werden müssen, zu
welcher ein Bedürfniß nicht vorhanden ist.

Da fonach die Bedingung, unter welcher die betreffendenGemeinden dem Ausbau sich
uuterzichen wollen, nicht erfüllt werden kann, so fehlt es auch an Veranlassung, nach dem Antrage
Unserer getreuen Stände eine Prämien-Bewilligung für dieses Bauunternehmen in Aussicht
zu stellen.

9. Chausseebau-Prämie für die Gemeiude Winnekendonk.

9 Na Mebllu.Pill- Dem Antrage Unferer getreuen Stände, der Gemeinde Winnekendonkfür die von ihr
mit füi^ie Gemeindezu bauenden Strecken der Gemeinde-Chausseevon Sonsbeck über Winnekendonk nach Kevelaer zu

Winnekendonk. ^ bereits bewilligten Prämie von 3000 Thalern auf die Meile eine fernere Prämie von gleichem
Betrage zu bewilligen, ist nicht zu entsprechengewesen.

Dagegen haben Wir die Bauprämie der gedachten Gemeinde auf 4000 Thlr. pro Meile
zu erhöhen nicht Anstand genommen.

10. Aufnahme der Straßenstrecke von Würselen bis zur Ätsch unter die

10. Strawstiecke Bezirksstraheu des Regierungsbezirks Aachen.
"°"z« UM. ^ Wir müssenzur Zeit noch Bedenken tragen, der Petition Unserer getreuen Stände vom



6. Dezember 1865 liegen Aufnahme der Gemeinde-Chausseevon Würselen bis zur Atsch unter die
Bczirksstraßen des Regierungsbezirks Aachen Folge zu geben, da diese Straße nur einen, und
zwar emen, erhebliche jährliche Zuschüssezu den Unterhaltungskosten erfordernden Theil der
Wurseleu-Stolberger Chaussee bildet.

Wir überlassen Unseren getreuen Ständen, auf den Antrag zurückzukommen, fobald diese
letztere Chaussee im Ganzen zur Aufnahme unter die Bezirksstraßen bereit gestellt sein wird.

11. Irren-Heil- und Pflege-Anstalten.

Die nach Inhalt der Petition vom 9. Dezember 1865 in Bezug auf die Reorganisation n. Reorganisation
des Irrenwefens in der Nheinprovinz gefaßten Beschlüsselegen Zeugniß ab von der Fürsorge, ^KnI^"'
weieye unlere getreuen Stände der für die leidende Menschheit so wichtigen Irrenheilpflege an-
gedeuM, zu lassen beabsichtigen. Indem Wir denselben Unsere Anerkennung hierüber gern zu

cnnen 6^en, wollen Wir den von ihnen gefaßten Beschlüssenim Allgemeinen Unsere Geneh¬
migung ertheilen. Vor Ausführung derselben erachten Wir jedoch mit Rücksicht darauf, daß ver¬
miedeneRegierungsbezirkeschon aus eigenen Mitteln nicht unerheblicheAufwendungen für Irren-

s>s?s?^ gemacht haben, eine dieser Rücksicht entsprechendeModifikation der Beschlüsse hin-
NchMch der Vertheilung der Kosten der Erbauung und Einrichtung der neuen Anstalten auf die
seinen Regierungsbezirke,sowie zur Vermeidung einer ungerechtfertigten zu starken Belastung

oes Grundbe,itzes die Wahl eines anderweiten Aufbringungs-Modus für die zur Verzinsung und
^ngung der aufzunehmendenAnleihe erforderlichenMittel für geboten. In letzterer Beziehung
d ° > ss^ Maßstab der directen Staatssteuern mit Ausschluß der Hausir-Gewerbesteuer, sowie
oer Mahl- und Schlachtsteuer als der geeignetsteempfehlen. Auch bedarf das für die Verwaltung

er ^rren-Anstalten aufgestellte Regulativ noch in mehreren Beziehungen einer Abänderung, jedoch
mve,chadetdes von Unseren getreuen Ständen erbetenen Rechts der Selbstverwaltung dieser An-

Mttcn, welches Wir ihnen als einen Beweis Unseres AllerhöchstenVertrauens hiermit gern ver-
nhen wollen. Unseren getreuen Ständen werden über die von ihnen vorzunehmendenAbände-

nmgen ihrer Beschlüsse und des Regulativs durch Unseren Commissarius die erforderlichennähere,:
"Heilungen gemacht werden, und wollen Wir demnächstder Einreichung der von Unseren ge¬

reuen Ständen anderweit gefaßten Beschlüsse nebst dem Regulativ zu Unserer definitiven Geneh¬
migung derselbenentgegensehen.

12. Rinderpest.

Der wirksame Schutz gegen die Gefahren, mit welchendie Rinderpest das Land bedroht, 12. Rinderpest
oeruht weniger in abstracten gesetzlichen Vorschriften als in der durch williges Entgegenkommen
0" BevölkerungunterstütztenEnergie der Behörden.

Tie Erfahrungen, welcheauf diesem Gebiete noch jüngst bei den Pestausbrüchen in den
Niederlanden "'^ in Thüringen gemacht sind, haben dies von Neuem bestätigt. Gleichwohl er¬
icheint eine Revision der Gesetzgebungüber die Rinderpest wünschenswerth, theils um dieselbeden
seit 1836 völlig veränderten Verkehrs-Verhältnissenanziivassen, theils um die durch provinzielle
^lgenthümlichkeiten nicht gerechtfertigten Verschiedenheitendes Rechts in den einzelnenTheilen
des erweiterten Staatsgebiets zu beseitigen.

Unsere Regierung ist mit den Vorbereitungen für ein den Bedürfnissen der Gegenwart
entsprechendesGesetz über die Rinderpest beschäftigt und wird Gelegenheit nehmen, hierbei auch
d« Wünschei» sorgsame Erwägung zu zieben, welcheUnsere getreuen Stände hinsichtlich dieses
Gegenstandes zu erkennengegeben haben.

13. Provinzial-Landtags-Bibliothek.

Nach dem Antrage Unserer getreuen Stände in der Petition vom 6 Dezember 1865 ' Bibliothek.^'



habm Wir genehmigt, daß für die Fortsetzung und Ergänzung der ProvinMl-Landtags-Viblio-
tbek äbrUch 60 Thal r auf die allgemeinen Landtagskostenverausgabt werden dürfen.
thek 1"hrl'ch ^Me ^ ^ ^.^. ^^^,^.^^ ^^,^ h^en'Wir den gegenwärtigen Land-
tags-Abfchied Hochsteigenhändigvollzogen und verbleiben Unseren getreuen Ständen m Gnaden
gewogen.

Gegeben Berlin, den II. März 1868.

gegmgez.

gez. Wilhelm.
v. Bismarck. v. d. Heydt. u. Itzenplitz. u. Mühler, zugleich für den

Minister des Innern, v. Selch ow. Leonhardt.

Landtags-Äbschied
für die Provinzial-Stände der Rheinprovinz.



1.

Propgsttionen, Adressen und Anträge.





Propositionsdekret.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen :c.
entbieten den zum Provinz«! Landtage versammelten getreuen Ständen der Nheinprouinz Unsern
gnädigsten Gruß und lassen ihnen folgende Propositionen zur Berathung nnd Erledigungzugehen:

1. Nach §. 4 der Verordnung vom 12. December 1864, betreffend die Feststellungund Verstärkung des Fonds
Untervertheilung der Grundsteuer in den beiden westlichenProvinzen (Gesetz Sammlung 1864, K^llst3md"rNlM.
^eite 683) ist der Beitrag, welchen die GrnndsteuerpsMtigen beider Provinzen zu den Kosten der Provinz.'
Erhaltung des Grundsteuer-Katasters, insbesondereder Erneuerung der Katastcrkarten, Flurbücher
und Mutterrollen, sowie der Berichtigung und Vervollständigungder Parzellar Vermessungen zu
leisten haben, auf ein und !ein halbes Proccnt der Grundsteuer festgestellt worden, vvn welchem
Beitrage ein halbes Procent dem für beide Provinzen gemeinschaftlich verwalteten Kataster-Fonds,
ein Procent aber dem für jede der beiden Provinzen gebildeten besonderenFonds zufließt. Im
8> 19 ci. a. O. ist ferner bestimmt worden, daß aus diesem Fonds auch die Kosten der zur Unter-
vertheilnng der Gemeindegrundstener-Hauptsummcuerforderlichen Arbeiten, imglcichcu der Ernencrung
der Kartenkopienfür die Gemeinde-Archive,der Berichtigung der Originalkarten auf die Gegenwart
und der Neumessungsarbcitcnbestritten werden sollen, nnd daß diese Fonds zn diesen: Behufe,
nöthigenfallsdurch zeitweilige Erhöhung der Beiträge der Grundsteuerpflichtigen,nach Anhörung
bcr Provinzial^andtage, zu verstärken seien. Das Bedürfniß einer solche« Verstärkung hat sich
^zwischen als unabweisbar herausgestellt. Um die nothwendigstenAusgaben zu decken, ist für die
Nheinprouinzund zwar zunächst für die zehn Jahre 1868 bis 1877 einschließlich, der bisherige
Veitrag von ein und einem halben Prozent der Grundsteuer auf vier und ein halbes Prozent zu
nhöhen, und es würden hiervon dem allgemeinen Katasterfonds, wie bisher, ein halbes Procent,
"«gegen dem besonderen Fonds für die Nheinprouinzvier Prozent zu überweisen sein.

UnserengetreuenStänden lassen Wir die, diesen Gegenstand betreffende,erläuterndeDenk¬
schrift mit der Aufforderungzugchen, den Gegenstand in Erwägung zn ziehen und fich darüber gutachtlich
zu äußern.

2. Zur Befriedigung eines im ostrhcinischenTheile des NegicrungsbezirtsEoblenz durch Wirthschaft«-!,«Zu«
dringende Anträge der Betheiligtenbekundeten,von den KreisstäudcnanerkanntenBedürfnisses ist der Oi,'"dst"cke?m BezKk
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die wirthschaftlicheZusammenlegungder Grundstücke im Bezirk des des Justiz-Senat« zu
Justiz-Senats zu Ehrenbreitstein, ausgearbeitetworden, welchen Wir nebst Motiven Unseren getreuen Chrenbrettstem.
Ständen zur Begutachtungvorlegen lassen.



Fischerei-Polizeigchtz.

Bezirk«°C°mmissi°nen
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,. .a die in der ^P«^
Mchereiwefenbetreffenden «esche dm Z^^a ^ u mch ^^ ,^^^es für die gedachten

^m^U^ ^hen, sich darüber vom Standpunkte der Rhem-
provinz gutachtlich zu äußern «„ . ...-^ ^«irks-Commifsiouen für die tlafsificirte Cintommen-
" 4. Zu den der Provmz «Weho"gen ^ ' Stellvertreter in Gemäßheit des ^. 24
steuer haben Unfere streuen Stande nme M gw e ^^ ^ ^^^ ^,^„^n-
d s Ge etzes vom 1. Mm 1851 'U w°hlem M MU^ ^^, ,^,^ bei den Wahlen
n^ifionen Anwählenden MügwderuudScll ^ „ach welche»die früheren diesfälligen
^''beobachtenden V^nunte bewmd e^ ^^ ^,^ ^,,^,^g, ^er eintom-
Wahlen stattgefundenhaben, ""^ "«dm "M g ^ ^ ^«nmiffarins mitgetheiltwerden

fo wert es nöthig, die Wahl des Ansfchusfes m
5. Uufe« getreuen ^e werde^f^^ ,^^ ^,^z^stnngen und deren Vergntnn« vom

Gemäßheit des ^. -> ^cr. ^ 9. ,. !^,,„„ der einzelne,:Stände znbewirten haben.
1'. Mai 1851 nnter ang^ ,,^ ^,,^, ,„f ,ie dnrch §. 5 und 8- 47 des

6. wNe«,getreue Sa ^ „, Mentenbankihnen zngewiefene M twn nng

"?^ ntr7e '"7m Urm , welche Unfer Commiffarins machen wnd, du Wahl

«"" ^ne^un. ^^ v^h^ ^ ^^ ^^..^ ,, ^^^.

«'^ ^^^i^^ bestimmt.
Wir bleiben Unferen getreuen Standen m Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 11. März 1868.

gegmgez.

gez. Wilhelm.
^ ^ ^et'dt v. Itzcuplitz. v. Mühler, zugleich für den

die zum Pr°vinzial-La7dwge der Rheinprovinz verfammeltenStände.
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Denkschrift
betreffend

die Berstmlnug des Fsdnds zur Erhaltuug des Katasters in der Nhciuprovinz belmf" Bestreitung
der Kosten für die Arbeiten bebnfs llutervertheilung d.r Oruudsteuer, nie die Anfertigung
neuer Katasterbücherund Karten, besichuugswme flir die Berichtigung derselbe,', und für die

Klltaster-3lenmcssi»iqen.

Iin l<. 4 der AllerhöchstenVerordnung vom 12, Dcze,nber l8«4 — betreffenddie Fest- Z" der Allerhöchste!,
stcllung und Untervertheilnng der Grundsteuer in den beiden westlichen Provinzen - ist der
.""Nag, welchend,e Grundcigenthnmer beider Provinzen zu den Kosten der Erhaltuug des Grund- zur Erhaltung des Ka-
üeucr-Katasters, insbesondere der Erueueruug der Kataster-Karten. Flurbücher uud Älutter-Nollcn, ^>'"rs in der Rhein-
lonue der Berichtigung und Vervollständigung der Parzellar-Vermessnugen zu leisten haben, vom """"'''

- ^anuar 1865 ab auf Ein uud Ein halbes Prozent der Prinzipal-Grundsteuer festgestellt,und
zuglnch bestimmt, daß vou diesem Beitrage eiu halbes Prozent dem allgemeinen Kataster-Fonds,
weicher, wre bisher fo auch künftig, für beide Provinzen gcmeinfchaftlichzu verwalte,,, zufließen,
oa,' vc, blechendeeine Prozent aber für jede der beiden Provinzen zu einem besonderenFonds
angesammelt werden solle, welcher nur im Interesse der betreffende,, Provinz zu deu gedachten
Zwecken verwendet werden dürfe.

In Verbindung hiermit steht der §. 1ü jener Vcrordnuug, wodurch bestimmtist!
daß die fraglichen Kosten auf deu in, vorallcgirten tz, 4 bezeichneten, nüthigenfalls —
»ach Anhörung der Provinzial-Landtagc - durch zeitweilige Erhöhung des festgestellten
Zuschlags zu verstärkende,,Fonds zur Erhaltung des Katasters zu übernehmen feien.
Die vorgedachten Bestimmungen sind in der Anweisuug vom 27. April 1865 zur Aus-

Nchrungder erwähnten Verordnung dahin näher präcisirt, daß
t- ans dem „allgemeinen Katasterfondö zur Erhaltung nnd Erneuernug des Katasters"

fortlaufeud uur die Kosten der Gencral-Direction des Katasters (5. 2 der Verordnung
vom 12. Dezember 1864),

2. aus den, durch Ansammlung von Einem Prozent der Prinzipal-Grundsteuer unter dem
Namen:

^. „Separat-Fonds zur Erhaltung und Erneuerung des Grundsteuer-Katasters
... in der Rhein-Provinz"
beziehungsweise

L. „Separat-Fonds zur Erhaltung und Erneuerung des Grundsteuer-Katasters
in der Provinz Westfalen"

3« bildenden zwei besonderenFonds
2. die Kosten, welche durch die Arbeiten zum Zwecke der Untervcrtheilung der festgestellten

Grundsteuer-Hauptsummcauf die eiuzelnen gruudsteuerpflichtigenLiegenschafteninnerhalb
der Gemeinden bereits entstanden sind oder noch entstehen werden, soweit sie nicht nach
8- 8 zu d. I. 0. den Neclamanten zur Last fallen;

b) die Kosten der Erneuerung der Karten-Copien für die Gemeinde-Archiveund der Be¬
richtigung der Original-Karten auf die Gegenwart; (ß. 19. ibick.)

0) die Kosten der in Folge der Veranlagung der Grundsteuer entstandenen Berichtigungs-
Messungen;
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<l) die durch die Erhaltung und Erneuerung des Katasters, insbesondere durch Neumessungen
entstehendenKosten,

o) die Kosten, welche durch die Berichtigung materieller Irrthümer entstehen (§. 21 idiä.)
zu leisten, und daß

" soweit die disponiblen Mittel der beiden Separatfonds zur Deckungder zu 2 aufgeführten
' Kosten nicht ausreichen, dieselben durch die im allgemeinen Kataster-Fonds nach Bestreitung

der fortlaufenden Ausgaben desselben (oben zu 1) verbleibenden Ueberschüsse entsprechendzu
verstärken seien, daß endlich

4^ lel'tcre zu diesem Behufe, soweit sie zu den bis zum 1. Januar 1865 aufgcfammcltcnBeständen
des allgemeinen Kataster-Fonds gehören, nach dem Verhältnisse der für das Jahr 1864 von
ied« der beiden westlichenProvinzen entrichteten Grundsteuer, fowcit sie aber in dem Jahre
1865 und in den folgenden Jahren neu entstehen, nach dem Verhältnisse der für jede der
beiden westlichen Provinzen festgestellten Grundstcuer-Hauptsumme (§. 1. der Verordnung vom
1') De'ember 1864) den beiden Separat-Fonds zu überweisen, dergestalt, daß keinem der
letzteren mehr als sich nach den bezeichneten Verhältnissen ergiebt, zu sciuer Verstärkung
Behufs Bestreitung der erforderlichen Ausgaben zugewiesenwerden dürfe.

Die den beiden Kntaster-Separatfonds für die Rheinprovinz und die Provinz Westfalen
bi'" -um Schlüsse des Jahres 1866 uach vorsteheudeu Vestimmuugen (zu 2 ^ - «) zur Last ge¬
fallenen Ausgaben sind so bedeutend gewesen, daß sie, obgleich die Verstärkung jener Fonds aus
dein allgemeinen Kataster-Fonds bis zu dessen vollständiger Äbsorbirung stattgefunden hat, foweit
sie die Rhein-Provinz betreffen, dennoch nicht haben gedeckt und der General-Staatskasse die ge¬
leisteten Borschüssenicht vollständig haben erstattet werden können, den Kataster-Separat-Fonds
für die Provinz Westfalen aber ebenfalls gänzlich erfchüpfthaben.

Nach dem von der Königlichen Negienmgs-Haupt-Kasse zu Münster unterm 9. Februar
er aufgestellten Final-Erttactc über die Verwaltung der Kataster-Fonds pro 1866 war bei dem
allacmeinen Kataster-Fonds, nachdemim Dezember 1866 die Versilberung des größten Theils der
demselben ungehörigen Effecten durch Vermittelung der Königlicheil ü-eehandlung stattgefunden
hatte, ein Barbestand von . . . ' ' ' ' ^^2 Thlr. 20 Sgr. 6 Pf.
nnd ein Effeetcn-Vestandvon 67,700 Tblr. vorhanden, durch
deren Veräußerung im )anuar l867 ein fernerer Bnarbcstand von 63,311 „ 3 „ 6 „

erzielt worden ist, wodurch sich eiu Vaarbestaud von überhaupt 305,473 Thlr. 24 Sgr. - Pf.
zn Anfang des Jahres !867 ergiebt.

Diefcm Bestände stehen ..---- "'-' " " " ^ „
Vcrmefsunqsgebührenaus dem RegierungsbezirkeArnsberg pro
1864 gegenüber, welche erst im Januar d. I. zur Anweisung
gelangt sind. ,--------------------------------------------------.

Es verbleibt mithin disponibler Bestand . . '. 3N5,303 Thlr. 24 Sgr. 11 Pf.
In dieser Summe sind an Gruudsteuer-Vcischlägen,

abzüglich der daraus bestrittenen Kosten der General-Direction

des Katasters ^ ^ ^ .^,^ ^ ^ Sgr. - Pf.
„ 1866 . . 10, 663 „ 26 „ ll „

für beide Jahre in Snmma ^ . . - - -
einbegriffen, folglich aus anderen vor dem ,. ^anuar 1865^

20,336 „ 7 „ 10

aufgefammelteu Einnahmen
vorhanden.

284,967 „ 17
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Hiervon smd nach dem Verhältnisse der Prinzipal - Grundsteuer pro 1864,
welche für die Rheinprovinz .......2,053,761 Thlr. 19 Sqr. 8 Pf

für die Provinz Westfalen......1,187,998 „ 35 „ 9
betrug,

a. dem rheinischenKataster-Separat-Fonds . . 180,504 Thlr. 34 Sqr 6
d. dem westfälischenKataster-Separat-Fonds . . 104,462 ,32 '7

Pf.

,.. .„^ ^ ,. sind obige . . 284,967 Thlr. 17 Sqr. 1 Pf
^.erwenen wogegen von den pro 1865 und 1866 überschießendenGrundsteuer-Beischlägenvon
s3,/^/blr. 11 Sqr. und 10,663 Thlr. 26 Sgr. 11 Pf. nach dem Verhältnisse der Grund¬
steuer beider Provmzen m den gedachtenJahren:

il. dem rheinischenKataster-Separat-Fonds . . . 12,892 Thlr. 14 Sqr 10 Pf
d. „ westfälischen ......... 7,443 „ 33 ,, ' - ,,

'« Gute gehen, so daß ""' °^ ' ' ^° ^)lr. 7 Sgr. 1« Pf7

u.. dem rheinischenKataster-Separat-Fond in Smnma 193,397 Thlr. 9 Sgr. 4
d. dem westfälischen Kataster-Separat-Fonds in

'!

15li..N°n ^ . ^"'"'""....... n 1,906,
zur Bestreitung der diesen Fonds bestimmungsmäßigzufallenden
ausgaben am 1. Januar 1867 zur Disposition standen.

Diesen Summen würden pro 1867 noch zuwachsen können:
1. die den beiden Separat-Fonds, und zwar:

dem rheinischenmit .....16,642 Thlr. 13 Sqr 10 Pf
und dem westfälischenmit . . . 9,519 20 7

, ,^ , Summa ^^253 Thlr. 3 Sgr. 5 Pf
Pro 186? nnt 1 °/„ zufließendenGrundsteuer-Beischläge;

2. der einem jeden dieser Fonds zukommendeAntheil
an dein aus den '/^prozentigen Grundsteuer-Bei¬
schlägen beider westlichen Provinzen aä . . 13,126 Thlr 16 Sqr 9 Pf
dem allgemeinen Kataster-Fonds zufliehendenEin-
nahmen, nachdem davon die Kosten der General-
Dircction des Katasters etatsmäßig mit 2690 Thlr.
bestritten worden,

im Ganzen also .....35,353 ^hlr. 3 Sqr. 5 Pf.
!- (13,126 Thlr. 16 Sqr. 9 Pf. - 2690) -^ . 10,436 „ 16 ,, 9

Wenn m^'s n. . in Summa 3^689^Thlr7 20 Sgr. 2"Pf?
k"^' ^ ohne Zweifel zur Bestreitung sämmtlicher Neklamations-Kosten, so

durch die ^,« 5"^"^"'^ ^ ^ fallen, nicht einmal ausreichen wird, voraussichtlich
lanamd « ss.tt ^ 5'^ ^?^ ^""^ ^"' Anweisung gelangte.: und noch znr Anweisung ge-
un«n^5^'^^ Parzellar-Neklamations-Verfahrens, welche in einzelnen Kreisen eine ganz

kl' "!"^" ""'"' "bsorbirt werden würde, so daß also der pro 1. Januar 1867
Bestand auch pro 1. Januar 1868 für jeden der beiden Kataster-

eparat-6onds zur Bestreitung der ihm obliegenden Ausgaben nur disponibel bleibt.
hauvtkass. , ^'n "6 ^ Separat-Kataster-Fonds der Nheinproviuz waren bei der Regierungs-
^upttasse ,u Munster am 1 Januar 1867 an vorschußweisegezahlten Ausgaben pro 1865 und
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1866 gebucht ... .....
welchem Vorschusse uoch . - - - - ' '
hinzutreten, die als Kosten der Unterverthcilungs-Arbeüen un
Jahre 1866 aufgewendet, von den betreffenden Ncgierungs-
Kaupttasscn aber^ erst im Januar d. I. zur Erstattung lrqurdrrt
sind. Demnach ergiebt sich pro 1. Januar 1867 "n w der
Negierungs-Haupttasse zu Münster für den rheinischenKataster-

133,87', Thlr. 28 Sgr. 2 Pf.
9N,99L „ 4 „ 7 „

Sevarat-Fonds zu deckender Vorschuß vou . . , . 224,872 Thlr. 2 Sgr 9 Pf.
^u diesem Vorschusse kommt uoch ein weiterer, der KöniglichenGeueral-Staats-«assc zu

erstattender Vorschuß von 49,839 Thlr. 21 Sgr 7 Pf. als derjenige Antheil, welchen die Rhcin-
vrovin- au deu iu den allgemeinen Gruudsteiicr-Neguliruugs-Kosteiisteckenden Kosten für Arbeiten
Behufs Unterverthcilung der Grundsteuer zu übernehmeil hat. Durch das Gesetz vom 7. Januar
d ^ (Gesetzsammlungfür 1867 Seite 26 > ist nämlich bestimmt worden, daß die nach z. 6 des
Gesetzesvom 21. Mai 1861, betreffend die andecweite Ncgulirung der Grundsteuer (Gesetzsamm¬
lung für 1861 Seite 253), entstandenen Kosten auf die Staats-Kasse übernommen werden sollen.
Die als solche Kosten bei der General-Staats-Kasse gebuchtenAusgaben betragen nach den Final-
Kassen-Abschlüssen für das Jahr 1866 überhaupt 7,680,831 Thlr. 21 Sgr. In diesem Betrage ist
jedoch mit enthalten ein Theil derjenigen Kosten, welche für Arbeiten Behufs Unterverthcilung
der Grundsteuer verausgabt worden, und, soweit sie auf die f c ch s östlichen Provinzen treffen, nach
der Vorschrift im §. 31 des Gesetzes vom 8. Februar d. I. von den Grnndbesitzernunmittelbar
aufgebracht, soweit sie aber auf die beiden westlichenProvinzen treffen, auf den Fonds zur Er¬
haltung des Katasters übernommen werden sollen.

Der diesfällige Kosten-Antheilbestehtmir in den Mehrkosten, welche dadurch hervorge¬
rufen werden, daß die Einschätzungs-Arbeitenmit Rücksichtauf die demnächstigeUnterveitheilung
der Grundsteuer speciellerausgeführt sind, als für die Feststelluug der Grmidsteucr-Hauptsummen
allein geboten gcwefen wäre. Dieses Umstandes ist in der den beiden Häusern des Landtages der
Monarchie mitgetheilten und in den Motiven zu dem ersterwähnten Gesetze vom 7. Januar 1867
in Bezug genommenen Denkschrift vom Octobcr 1865 über die Ausführung des Gesetzes vom
21 Mai 1861 auf Seite 160 und 197 ausdrücklichErwähnnng geschehen und ist darnach der
fragliche Kosten-Antheilzu ein Zehutheil der bei der General-Staats-Kasse an Grnndfteuer-Veran-
lagungstosten gebuchten Ausgaben an Tagegeldern und Reisekostender Mitglieder der Veranlagungs-
Commissionen,sowie .an Gebühren der Feldmesser:c. für die Eintragung der Einfchätzungs-Nesultate
m die Gemarkungs-Karten, beziehungsweisefür die anderweite Verzeichnungderselben in oen Ein-
schätzilngs-Negistern:c. angenommen worden. Nach den Final-Abschlüssenfür das Jahr 1866
berechnet sich dieses ^, wie in Spalte 5 der Anlage nachgewiesenworden, für die Nheinprovinz
auf 49,839 Thlr. 21 Sgr. 7 Pf., so daß sich für den rheinischenKataster-Separat-Fonds pro
1. Januar 1867 ein Gescunmt-Vorschnß bei den Staats-Kassen ergibt von 274,711 Thlr. 24 Sgr. 4 Pf.
der sich nach Abzug des dem gedachten Fonds zustehenden Baar-

bestandes von .......193,397 „ 9 „ 4 „

auf .............
vermindert.

Diesem Vorschuß - Deficit treten in den 10 Jahren von
1868—77 hinzu:

81,314 „ 15

I an Nestkosten für Arbeiten Behufs Untervertheilung der Grund¬
steuer, für Anfertigung neuer Grundsteuer-Mutter-Nollen und
Flurbücher, desgleichen für neue Copien der Kataster-Karten für
die Gemeinde-Archive,Berichtigung der Original-Kataster-Karten
auf die Gegenwart nach den von den Kataster-Infpectionen zu
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Düsseldorf, Aachen, Cöln, Coblenz und Trier gefertigtenKostcn-
Ueberschlägenmit ......'. , . 200,785Thlr. 21 Sgr. 8 Pf.

2, die Kosten für die wiederaufzunehmendenNeumessungs-Nrbeitcu.
Dieselben sind für die Nheinprovinz überhaupt zu 922,778 Thlr.
veranschlagt, und es würden, wenn deren Ausführung innerhalb
20 Jahren bewerkstelligtwird, für jedes Jahr durchschnittlich
46,138 Thlr. 27 Sgr., mithin für 10 Jahre 461,389 Thlr. er¬
forderlich sein. Da aber mit Rücksicht darauf, daß qegeuwärtig
nur noch em einziges vollständig'organisirtes Ncumessungs-Per-
sonal un Negieruugs-Bezirk Trier besteht, in den Ncgierungs-
Bezirkcn Coblenz, Cöln, Düsseldorf und Aachen aber erst die
Büduug „euer Personale erfolgen muh und deshalb die Neu-
mcssungcnin diescii Negierungs-Vezirkenin den nächsten Jahren
nur m beschränktemMaaße zur Ausführung gelangen können,
lo lst für die ersten 10 Jahre zur Bestreitung derNcumessuugs-
Kosten der Betrag von ........ 400,000 „ - „ - „

als ausreichend zu erachten.
3- die Kosten des auf den rheinischen Kataster-Separat-Fonds

Pro 1868 noch anzuweisendenParzcllar-Neclamations-Vcrfahrens
"" circa.........^____. 10,000 „ - „ - „

so daß sich für die Jahre 1868—77 ein Gesammtbedürfniß ergibt von 692,100 „ 6^ 8^,^
Zur Deckungdieses Bedürfnisses sind in den genannten 10 Jahren nur disponibel

1- die jährlichen Grundsteuer-Beischlägemit 16,642 Thlr. 12 Sgr.
10 Pf., mithin in 10 Jahren......' . 166,624Thlr. 8 Sgr. 4 Pf.

2. der Antheil des rheinischenKataster - Separat - Fonds an den
Ueberschüssen des allgemeinen Kataster-Fonds nach Bestreitung
der Ausgaben der General-Direction des Katasters mit jährlich
circa 6652 Thlr., mithin in 10 Jahren.....66,520 „ — „ — „

. Summa 233,144Thl. 8 Sgr. 4 Pf.
>o daß sich das obige Defizit Von .......692,100 „ 6 „ 8 „

Vermindertauf .........^ . 458,955Thl. 28 Sgr. 4 Pf.
Zur Deckung dieses Defizits reicht ein Grundsteuer-Beischlagvon drei Prozent für die

^dachten 10 Jahre aus, welcher für 1 Jahr 49,872 Thlr. 25 Sgr. und für 10 Jahre 498,728
^h r. 10 Sgr. beträgt, fo daß am Ende des Jahres 1872 ein disponibler Ucberschußvon 39,772
^hlr. 11 Sgr. 8 Pf. zur Bestreitung der in den späteren Jahren erforderlichenNeumcssungs-und
Mistigen Kosten vorhanden sein wird, soweit er nicht durch unvorhergesehene, beziehungsweiseden
Kataster-Separatfonds zur Last stehende, ihrer Höhe nach nicht füglich zu überschlagendeAus¬
gaben, wie z. B. die Kosten der Berichtigung materieller Irrthümer, der Berichtigungs-Messungen
:c. in Anspruch genommen werden möchte.

Hiernach muß der bereits in Hebung befindlicheordentliche Beitrag zu dem Fonds zur
Erhaltung und Erneuerung des Katasters von 1'/- Prozent der Grundsteuer für die 10 Jahre 1868
vls 1877 einschließlich um 3 Prozent, mithin im Ganzen auf 4^ Prozent erhöht werden.
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Berechnung
derjenigen auf die Arbeiten behufs der Untervertheilung der Grundsteuer entfallenden Kosten,
welche'bei den durch die Ermittelung des Nein-Ertrages der Liegenschaftennach §. 6 des Gesetzes
vom 21. Mai 18«1, betreffend die anderwette Regelung der Grundsteuer, entstehendenKosten zur

Buchung gekommen sind.

Regierungs-

Bezirk,

Coblenz .
Düsseldorf
Cöln . .
Trier. .
Aachen ,

VIII. Provinz Rheinland

Bis zum Schlüsse des Rechnungsjahres 1866
_________ sind verausga bt:

unter o. Abth. II.
Titel 3 Tagegelder
und Reisekostender

^Mitgliederder Veran
lllgungscommissioucu

Thli.
2.

2»r, Pf.

unter 0, Abth, III.
Tit. > », für die

Verzeichnung der Ein-
schätznngö'Resultate.

THK. Egr, Pf,
3.

zusammen
Spalte 2 und 3,

Ihlr.
4.

Lgr. Pf,

Von dem Betrage
in Spalte 4 kommt

^uf die Arbeiten behufs
Untervertheilung der

Ornndstener ein Zehn¬
theil mit

Thlr, Ezi. Pf,

79,018
73,194
67,152
93,932
56,724

376,021

12> —
12! 6
22

7

27

20,53?
34,57«
17,510
34,820
20,928

128.375

99,556
107,772
84,663

128,752
77,652

498,397

9,955
10,777
8,466

12,875
7,765

49,839

Berlin, den 9. März 1867.
Der Finanz-Minister: gez. v. d. Heydt.

11
2
4
9,

2!

Entwurf eines Gesetzes
betreffend

die wirthschaftliche Zusammenlegung der Grundstücke in dem Bezirke des Iustizsenats
zu Ehreubreitstein.

Zu der Allerhöchsten
Propositiou Nr. 2.

Die wirthschllftlichc
Zulammcnlcgmig der
Grundstückeim Ve-

zirke des Iustizsenats
zu Ehreubreitstein.

Wir Wilhelm lc. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer
Monarchie für den Bezirk des Iustizsenats zu Ehreubreitstein, was folgt:

§. 1. Die wirthschaftlicheZusammenlegung der Grundstückeganzer Gemarkungen oder
Gemarkungsabtheilungen findet statt, wenn dieselbe von den Besitzern von mehr als der Hälfte
der nach dem Grundsteuerkataster berechneten Flache der dem UnitauscheunterliegeudenGruudstücke
beantragt wird.

Werden von solcher ZusammenlegungGrundstücke betroffen, welche einer gemeinschaftlichen
Benutzung uuterliegen, die nach der Gemeinbeitstheilungsordnung vom 19. Mai 1851 (Gesetz-
Sammlung Seite 371) aufgehoben werden kann, so muß die Servitutablösung oder Theilung
gleichzeitigmit der Zusammenlegung bewirkt werden,
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K«n- ^' Gebäude, Hofraithen, Hausgärten, Parkanlagen und solche Anlagen, deren Hauvt-
^'^^ ' Gewinnung von Obst, Hopfen oder die Gartenkultur ist, Weinberge, forstmäßig
oewirthschafteteWaldgrundstücke,so wie solche Lehm-, Sand-, Kalk-uud Mergelgruben, Kalk- und
anoere Steinbruche, welche einer gemeinschaftlichenBenutzung nicht uuterliegm, ferner sonstige
urGewinnung von Fossilien oder zu gewerbliche,,Anlagen dienende Grundstücke,ingleichen Grund-
mcie, au welchen Mineralquellen sich befinde», können uur mit Einwilligung aller Betbeiliqten
m die Zusammenlegung gezogen werden.
l,?'" fvr. ^' ^ ^" der Zusammenlegung kommendie auf die Servitutablösung und die Theilung
verglichen Vorschriften der Gemeinheitstheilungsordn.mg vom 19. Mai 1851 mit nachstehendener¬
gänzenden und abändernden Bestimmungen zur Anwendung.
9<,nk ^ ^' ^' ^^^ Theilnchmer muß für seine zum Umtausch gelangenden Grundstückedurch
eine 3" - ^'" ^"^ "bgefnndei: werden. Er muß jedoch für den Ausfall in der Güte
m!.. ^"^ "' ^ Fläche aunehmen, auch eine Anstaufchuug von Grundstückender einen gegen
Grundstückevon einer andern Gattung sich gefallen lassen.

Zur Ergänzung der Landentschädigung muß ausnahmsweise, wo es erforderlich ist, Geld
gegeben und angenommen werden.

Saat ?^ '""^ Düngungszustand d. h. derjenige Dünger, welcher die örtlich üblichen
Bett? "°7 '"^ getragen hat, ist gleich den übrigen auf periodische Nutzungen schon verwendeten
i« m ^"? . ^" Gegenstand besonderer Abschätzung und muß dem Abtretenden von dem Empfänger
m Geld besonders vergütet werden.
3IU tl>s^ c^' ^' ^"^ Entschädigung, welche eine Veränderung der ganzen bisherigen Art des
""riyichaftsbetriebes des Hauptguts nöthig macht, kann keinem Thcilnehmer aufgedrungen werden.

Für solche Veränderungen sind zu achten:
i) wenn eine bisherige Ackerwirthschaftin eine Viehzüchterei verwandelt werden müßte, und

umgekehrt, oder wenn eine von beiden die Hauptsache war, solche aber künftig nur Neben¬
sache werden würde;

2) wenn ein Hauptzweig der Wirthschaft, der im überwiegenden Verhältnisse zu den übrigen
stand, ganz oder größtentheils aufgegeben werden müßte oder doch nur durch Anlegung
neuer Fabrikationsanstalten erhalten werden könnte;

6) wenn ein Gespann haltender Ackerwirthsolches fernerhin nicht mehr halten könnte und seine
^andereren mit der Hand bauen müßte, oder umgekehrt,

sos^ - A"^n Veränderungen in der bisherigen Art des Wirthschaftsbetriebes kommennur in-
' lern m Betracht, als sie von gleicher und größerer Erheblichkeitsind.
Verb"» '«^ ^' ^"" ^ Landabsindung eine Entschädigung für mehrere verschiedenenRechts-
der W s unterliegende Grundstückeoder Berechtigungen eines Theilnehiners bildet, s» ist aus

^csammtllbfindung für ein jedes dieser Grundstückeoder eine jede dieser Berechtigungen ein
solck ' ^ ^-^ ""^zuweisen. Der Auseinandcrsetzuugsbchörde bleibt es aber überlasseu, eine
' ^ M^lsu.lg bis zum Eintritte eines Bedürfnisses oder bis zum Antrage eines Betheiligten

zusetzen und inzwischen nur die Quoten der Gcsammtabfindung zu bestimmen,welche die Stelle
r einzelnen zu ersetzenden Grundstückeoder Berechtigungen vertreten,

stei, fs>^' ^' ^"lgl ein Austausch bisher grundsteuerfreier Grundstücke gegen bisher grund-
> euerpflichtige,so treten die letzteren dadurch in die Klasse der grundsteuerfreien über,
find ^" denjenigen Gemarkungen, in welcheneine Zusammenlegung von Grundstückenstatt-
der >A? " ^"^Ma mit der Ausführung derselben unter Genehmigung der Bezirksregierung
Gr„?s!^"^^ derjenigen Grundsteuer, welcher von den der Zusammenleguug unterworfenen
für? m ^"^" entrichtet worden ist, auf die Landabfindungspläne anderweitig nach den
l«r o,e Auseinandersetzungangewandten Neinerträgen vertheilt werden.

§. 8. Nießbraucher müssen sich mit dem Genusse der Absindung begnügen.
Pachter müssen sich mit der Nutzung der Landabsindung begnügen; ihnen fallen die

Ü5
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Entschädigungen für vorübergehende Nachtheile zu, insofern sie sich nicht über dre Pachtzett er¬
strecken auch'müssen die VerPächter die Anlegung der erforderlichen Wege, Gräben, Tranken und
Einfriedigungen der Grundstücke bewirken oder den Pächtern die dafür gemachten Auslagen erstatten.
Eine Nenteentschädiqung bezieht während der Pachtzeit der Pächter, und bei einer Kapitalent¬
schädigung ist er berechtigt, deren Zinsbetrag zu fünf Procent von der jährlichen Pachtzahlung
nach Verhältniß der kontraktlichenZahlungstermine abzuziehen.

Will sich der Pächter mit diesen Entschädigungen nicht begnügen, so steht ihm frn,
binnen drei Monaten, nachdem ihm der Auseinandersctzungsplan bekannt gemacht worden ist, die
Pacht zu kündigen. Die Pacht hört alsdann mit dem Ende des laufenden Pachtjahres auf; wenn
aber feit dem Tage der Kündigung bis zu diesem Termin nicht mindestens drei Monate verstrichen
sind, so währt das Pachtverhältnis; noch für das nächste Jahr fort.

Bei Gcldabfindungen hat der Nießbraucher desjenigenGrundstücks, welches die Abfindung
gewährt, die Abfindungsrente während der Dauer des Nießbrauchs zu entrichten und muß im
Fall einer Kapitalentschädigung dein Eigenthümer, welchen,die Baarzahlung derselben obliegt, die
Zinsen des Kapitals zu fünf Proccnt gerechnet,vom Zahlnngstagc ab vergüten.

Das Nämliche gilt von dem Pächter eines solchen Grundstückes,und es steht demselben
in diesen» Falle die Kündigung der Pacht nicht zu.

Das dem Pächter in diesem Paragraphen eingeräumte Recht der Kündigung findet nicht
statt, wenn nach dem Ermessender Auscinandersetzungsbehordednrch die Zusammenlegung weder
ein erheblicher Nachtheil für den Pächter erwächst,noch eine erhebliche Aenderung der Wirthschafts-
vcrhältnissc des verpachteten Gutes zu erwarten ist.

Sind für den Fall einer Zusammenlegung zwischen dem Pächter und VerPächter in dem
Pachtvertrage andere Abreden über die Auseinandersetzung auf rechtsverbindlicheWeise getroffen
worden, so behält es bei diesen sein Bewenden,

tz. 9. Die Ausführung der Gemeinheitstheilungsordnung vom 19. Mai 1851 und diefes
Gesetzes wird für den Kreis Wetzlar der General-Kommissionin Kassel übertragen und ist nach den
für das Verfahren bei der Letzterengeltenden Bestimmungen zu bewirken.

§, 10. Alle im Bezirk des Instizsenats zu Ehrenbreitstcin noch bestehenden partikular¬
rechtlichenBeschränkungender Theilbarkeit des Gruudeigenthums werden aufgehoben.

Motive.

Der im Jahre 1856 versammelt gewesene zwölfteRheinische Provinzial - Landtag hat in
der Adresse vom 27. Oktober 1856 gebeten,

„den Entwurf eines Gesetzes für den Umfang der Rheinprovinzüber die Feldregulirung, ver¬
bunden mit der Zusammenlegungder Grundstücke, worin der Heiligkeit des Eigenthums und
den Forderungen des Gemeinwohls eine gleiche Rücksicht zuerkannt werde, vorbereiten und
den Prouinzialständcnzur Begutachtungvorlegenzu lassen."

Die erheblichen Vortheile, welche die Zusammenleguugder Grundstücke,verbunden mit ange¬
messenen Meliorationeil und zweckmäßigerFcldregulirung den Grundbesitzernin den cvnsolidirtcnGe¬
meindendes Herzogtums Nassau gebracht habeu, sind in jener Adresse als die nächste Veranlassung bezeich¬
net, daß das Verlangen nach einer ähnlichenVerbesserung mißlicherAgrarzuständezunächst in einigen Ge¬
meinden des RegierungsbezirksEoblenz sich gezeigt hat und Anträge in dieser Richtung gestellt worden
sind, denen wegen Mangel gesetzlicher Bcfuguiß keine Folge hat gegeben werden können. Wenn nach
Inhalt der Adresse auf der einen Seite erwogen worden ist, daß nicht allenthalbenin der Rheinprovinz
Zustände der gedachten Art vorhanden sind, so ist auf der anderen Seite für unbedenklichgefunden,
den Grundbesitzern derjenigenGemeinden, welche nach freiem Ermesfen die fragliche Umgcstaltuugihrer
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Grundstücke beschließen,mit Genehmigung w Staatsbehörde die Ausführbarkeit des Beschlusses zu er-
möglichen, ohne daß andere Gemeinden, welcheein solches Bedürfniß zur Zeit nicht anerkennen, dadurch
berührt werden.

, Die Staatsregierung hat mit Rücksicht auf die auch iu der Adresse erwähnte Verschiedenar-
nglcit der Agrarzustände in den verschiedene»Theilen der Nheiuvroviuz die erbetene Vorbereitung eines
Petzes für den ganzen Umfang derselben beanstanden und zunächst abwarten müssen, ob die Ueberzeu¬
gung von der Nützlichkeit der Maßregel unter den Bctheiligteu Wurzel fassen würde. Dies ist bis
letzt mi größten Theile der Rheinprouinz nicht geschehen. Es genügt darauf hinzuweisen, daß der Vor¬
nan^ des laudwirthschaftlicheu Vereins für Rheinpreußeu iu der Sitzung vom 17. und 18. Mai 1865
!! !'s ,"/!^""""" Konsolidationsfrage in der Erwägung, daß die überwiegend große Mehrheit der
^vMabtheilungen sich gegen Erstrebuug eines solchen Gesetzes für die Nheinprovinz ausgesprochen hat,
mu 18 gegen 15 Stimmen zur Tagesordnung übergegangen ist.

Dagegen sind aus dem ostrheinischenTheile des Regierungsbezirks Coblcuz, dem Bezirke des
^MNMncits zu Ehrenbreitstcin, von den Betheiligtcn lebhaste Anträge wegen eines Zusammcnlcguugs-
2tt stz? ausgegangen. Bei der erwähnten Erörterung im landwirtschaftlichen Vereine haben die Lotal-
t n t lw'ge" Altenkirchen, Neuwied und Wetzlar das Bedürfniß eiues solche» Gesetzes unbedingt aner-
^, .s /.'! /"^ ^'" ^'che Wetzlar ist sowohl von den Kreisständcn, als von der landwirtschaftlichen
"talabthciluug der baldige Erlaß desselben driugeud erbeten worden.

u,'t^ ' '^^ Staatsregierung hat hiernach die nähere Erwägung für geboten erachtet, ob ni'cht für den
, ryemychen Theil des Negieruugsbezirts Eoblenz, in welchem gemeines deutsches Nccht gilt, mit Nück^

, )c aus die un Wesentlichen vorhandene Gleichartigkeit der Agrarverhältnisse ein Znsammcnlegnngs-
^,ctz vorzuberelteu sei. Die Kreisstäude siud darüber gehört worden und die der 3 hauptsächlich

^"""^".^"lse Wetzlar, ^"lwicd und Altentirchen haben sich einstimmig für den baldigen Erlaß eines
lnb V^ ?^ "'"""' ^"' ^"' rechtsrheinischen Mitgliedern der Vertretung des Kreises Coblenz
ib/"«? " sdaruuter der Kreisdeputirte) iu gleichem Siune geäußert uud die drei auderen uur in

)reu Gcmemden das Bedürfniß bestimmt iu Abrede gestellt mit dem Bemerken, daß ihnen die Ver-
all'r ? " ^'" "^"'^" "^chemischen Theile des Regierungsbezirks unbekannt seien. Die Landräthe
darin "<^'"^'"^^"^ ^le Regieruug iu Coblenz und der Iustizsenat zu Ehrcnbreitstein stimmen
'^ern s." ""' ^"'' "^icn der fast durchgängig in jenem Bezirke herrschenden, höchst nnwirthschaftlichen
<) l,ptmeruug und vermengten Lage der ländlichen Grundstücke ein Gesetz, welches die wirthschaftliche
aniammcnlegimg derselben ermögliche, dringendes Bedürfniß sei.

.'^"^"" "uch die durchgeführte Grundstcncrregulirnng und das Gesetz vom 2. Februar 1864
S^"?^'"'"^ ^'^ Koutrakteu^ und Hypothekenwesens in dem gedachten Bezirke (Gesetz-Sammlung

l c ^ ^,^ Ausführung der Zusammenlegung wesentlich erleichtert hat, so ist ein darauf bezüglicher
letzeiitwurf bereits im Jahre 1865 vorbereitet worden und lM nur wegen Äürze der Zeit dem im

ezember jenes Jahres versammelten außerordentlichen Prouiuziallaudtage uicht vorgelegt werden können,
in ^ "'"^ ""^e von dem Gesichtspunkte ausgegangen, daß das Zusammenlegungs-Gesctz an die
N ^f"" "^"^'^^^"^ geltende Gemeiuheitstheiluugsorduung vvm 19. Ätai 1831 anzuschließen sei. Zur
lcchtsMMug einer solchen an sich cmpfehlenöwerthen Anknüpfung an die bestehendeGesetzgebungist
zvycheu uoch eiu erhebliches neues Moment hinzugekommen. Die für das vormalige Kurfürsteuthum

der l" "'^'!"'° Verordnung vom 13. Mai 1867, betreffend die Ablösung der Scrvituten, die Theiluug
nän^""^^^" "'^ bie Zusammenlegung der Grundstücke (GesetzSammlnug Seite 716) stimmt

MUch ui Form und Inhalt mit der Gemeinheitstheilungsordnnng vom 19. Mai 185,1 im Wesent-
)"l uberein und enthält außerdem nur einige besondere ans die Zusammculeguug bezüglicheBestim-
Uligcu. Dieser Vvrgang zeigt, daß abgesehen von solchen einzelnen Zusätzen die Vorschriften der ge¬

achtelt Gemeinheitsthcilungs-Ordnung, welche sich auf die Ablösung der Servituten uud Theilung
gememschaftlicherGrundstücke beziehen, auf die Zusammenlegung ausgedehnt werden können und daß
wnm für dcu Bezirk des Iustizseuats zu Ehrcubreitsteiu der vorliegende Zweck am angemcsseusteudurch
m Msetz erreicht werden kann, welches die Gcmciuheitstheiluugs^Orduuug vom 19. Mai 1851 durch
« für die Zusammenleguug maßgebenden Vorschriften ergänzt und beziehungsweiseabändert.



22

Hur Motivirung der einzelnen Bestimmungen des auf dieser Erwägung beruhenden Gesetz«
entwnrfs wird Folgendes bemerkt.

Hu tz 1 Der Grundsatz, daß die wirthschaftliche Zusammenlegung stattfinden kann, wenn
dieselbe von den Besitzern von mehr, als der Hälfte der nach dem Grundsteuerkataster berechneten
Fläche der dem Umtausch unterliegenden Grundstücke beantragt wird, ist sowohl im 8- 4 der erwähnten
für das vormalige Kurfürstenthum Hessen erlassenen Verordnung vom 13. Mai 1867, als auch im
li o der Verordnung vom 2. September cr. über die Konsolidation im Regierungsbezirk Wiesbaden
mit"Beistimmung sachkundiger Vertrauensmänner aus jenen Landcsthcilcn zur Geltung gebracht. Die
Auwenduug dieses Grundsatzes auf das Gebiet des Iustizsenats zu Ehrenbreitstein rechtfertigt sich da¬
durch daß das Bedürfniß der Zufammenlegung in demselben mindestens ebenso groß, wie in dem an«
aren-enden frühereu Herzogthum Nassau und in dem vormaligen Kurfürstenthum Hessen ist und von
den Kreisständen, den Laudräthen uud der Bezirksregierung anerkannt wird. Wenn die Zusammen¬
legung uou der Genehmigung einer größeren Quote der Interessenten abhängig gemacht würde, so würde
dadurch der praktische Erfolg des Gesetzes iu einem Grade verzögert werden, welcher bei der Dringlich¬
keit der Ausführung nicht zu rechtfertigen wäre.

4 und 2. Diese Bestimmungen, welche gleichlautend in den ^§. 22, 11, 18 und,',, «3Zu H5- -, ...... -. —,-------........ ., . > - . .....
19 der erwähnten Vcrordnuug vom l3. Mai cr. enthalten sind, schließenvon dem Umleguugszwangc
diejenigen Grundstücke aus, welche uach ihrer Beschaffenheit und Bestimmung einer unfreiwilligen Vcr-
tauschung gegen blos landwirthschaftlich benutzte Grundstücke wegen ihres von solchenwesentlich ver¬
schiedenenWerthes nicht unterworfen werden dürfen und ermöglichen bei der Zusammenlegung eine dem
«andestulturbedürfnisse entsprechendeUmgestaltung der unwirthschaftlich zerstückelte«Besitzstäude der ein-
'clncu Theilnehmer, während die Gefahr einer Veränderung der ganzen bisherigen Art des Wirth-
schaftSbetriebs auögefchlofscnwird. Im tz. 2 sind diej,enigeuLehm-, Sand-, Kalk- und Mergclgrnben,
Kalt- und andere Steinbrüche, welche einer gemeinschaftlichenBenutzung unterliegen, deshalb nicht er¬
wähnt, weil für solche der tz. 16 der Gemciuheitstheiluugs Ordnung vom 19. Mai 1851 bestimmt, daß
sie znr gcmeiuschaftlicheuBenutzung auch ferner vorbehalten bleiben, insofern die Theilnehmer deshalb
uickt durch Ueberwcisung besonderer Vorrathc dieser Art ausgeglichen werden können.

Zu 8- <>- ^" start zerstückeltenBesitzständen liegt es im wirthschaftlichcu Interesse des
Empfängers der neuen, aus wenigen Planstückeu bcsteheudeu Gescimmtabfindung, daß die reale Aus¬
weisung der einzelnen Stücke, welche an die Stelle der mit verschiedenenPfandrechten u, s. w. behaf¬
teten einzelnen alteu (walzeudcu» Grundstücke treten sollen, so lauge ausgesetzt wird, bis wegen öffent¬
lichen Verkaufs oder aus sonstigen Gründen ein Bedürfniß dazu eintritt oder ein Beteiligter darauf
anträgt. Es ist deshalb, wie im tz. 25 der mchrgedachtcn Verordnung vom 13. Mai cr., auch im
vorliegenden Gefetzentwmfe der Auscinandersetzungs-Behörde überlassen, vorläufig nnr die entsprechenden
Quoten der Gesammtabfindung zn bestimme«.

Zu tz. 7. Die hier aufgenommenen beiden letzten Absätze des tz. 36 des Gesetzes von: 8.
Februar 1867 (Gesetz-Sammlung Seite 185), betreffend die definitive Untervertheilung nnd Erhebung
der Grundsteuer in den 6 östlichen Provinzen des Staats, passen ebenso wohl auch auf die Grundsteuer-
Verfassung der Nheinprovinz.

Zu §. 8. In Betreff der Wirtungen auf das Verhältuiß des Pächters und Nießbrauchers
paffen die nach §. 25 der Gcmeinheitstheilungs^Ordnung vom 19. Mai 1851 auf Theilungen und
Servitut-Ablösungen anzuwendenden tztz. 94 bis 103 des Ablösungsgesctzes vom 4. Juli 1840 nicht auf
Zusammenlegungen von Grundstücken. Es sind deshalb an deren Stelle die angemessenen Vorschriften
des tz. 28 der mchrgedachten Verordnung vom 13. Mai cr. aufgenommen worden, mit der Modifika¬
tion daß dem Pächter eines Grundstücks wegen der von dem VerPächter desselben zu gewährenden
Geldabfindung das Recht zur Kündigung der Pacht nicht eingeräumt ist, weil nach tz. 4 Geldabfindungen
nur ausnahmsweise in geringem Maße gestattet sind.

»u 8 9. Durch die Verordnung vom 2. September cr. (Gesetz-Sammlung Seite 1463) ist
der auf Grund des tz. 29 der Verordnung vom 13. Mai cr. errichteten General-Commission in Cassel
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d Ausführung der Servitut-Ablösungen, Theilungen und Zusammenlegungen in dem Hinterlanotreise
!^.«?' « .^^ .'^" ^" "°" d"" übrigen Komplex des Regierungsbezirks Coblenz durch den Ne-
^""'^'^" Wiesbaden getrennte Kreis Wetzlar angrenzt, so erscheint es angemessen, für letzteren
«r >v die Ausführung sowohl der GemeinheitstheilungsHrdnung vom 19. Mai 1851, als dieses Er¬
den n?"^ ^"' ^"'"'übCommission in Cassel nach den für das Verfahren bei der letzteren gelten
1., ? '""""^n zu übertragen. Insoweit ist also der §. 25 der Gcmeinheitstheilungs-Ordnung uom
^>'- ^cm Ibol abzuändern.

ba,-«f,.s ^-^ ^' ^" "nzelnen Theilen des Bezirks des Iustizsenats zu Ehrenbrcitstcin gelten noch
Gcse! ? ? Aeschränknngen der Theilbarkeit des Gruudeiqeuthums. Sie sind in dem vorliegenden
bind", f "" "' "'" ^'"^' "UMhcben, da sie die zweckmäßigeGestaltung der Abfinduugspläne
Vn»^,.. "^"< '^runter gehören folgende Bestimmnngen. Nach §. 128 der Zavn - .wchenburg'schen
"" """'^rdnulig von ^ lSeotti IV. p... 1731) und nach §. 4 der Sayn-Altentirchen'schen Ver-

onung vom L. Februar 1743 (.diel. II. p.^, «84.) dürfen sogenannte nngelustige Güter, d. h. die^
^ins^^"'«,^/?"'^' ^"""' "'^ ^'lälle haften, gar nicht getheilt werden, ebenso die herrschaftlichen
Grm?^ ' Kölnischen Verordnung vom 13. Juli 178!' (idi.I. ^., ii(i7, 1168) dürfen
tbeilt ^' "°I>"^ ^^'^^" ^" ^""'ten ^s Fiskus lasten, ohne landesherrliche Erlaubniß nicht ge-
De, n 1"^. ' ^"' Sayn.Altenkirchcnschen Verordnungen vom 0. Februar 1743 §, 4, vom 27.
nnte im> ' ^^ "'^ """ ^ ^" ^^ ^'"Ü II. ,,^. 683, 847, 876) sollen Aecker nicht

^ivrgeu Wiecu uicht unter '/, Morgen, Gärten nicht unter V. Morgen getheilt werden,
sollen s IV ^' ^"'^"""'H^chenburg'schcn Kontractenordnung von 1808 (>dis!. IV. ^««. 1717)
nicht n?'!,^"^"^"'^"' "^ b" anderen Veräußerungen, Aecker nicht unter '/1 Morgeu, Wiesen
1777 >>^^^" ^'"'"" "^°"' ^"^ den Nassau-Weilburg'schcu Verordmmgeu vom 2«. Iuui
Amtsbo^^'/. !?^i^"^ ^^ "^ ^^'"' ^")' '""che indem zum Kreise Wetzlar gehörenden
Gärten nsl^ ^ "' '^" bei Veräußerungen und Theilungen Aecker nicht unter ^Morgen,
der Ka„, 3. "«"^' "' ^"^"'' ^'^"' "icht unter 4N Ruthen getheilt »verden. Endlich tonnen nach
683) 3 s "'"'^°" Verordnung uom 6. Februar 1743. §. §. 1. uud 2. (Scotti II. p^. «82.
werden ^' "«" ausnahmsweise mit Genehmigung der Regierung getheilt oder theilweise übertragen
dem fs.i,,». . ?^ des Kreisgerichts Neuwied, in dem größeren Theile des Kreises Wetzlar und in
dia r ?!" ^'^ ^ltenkirchen gelten solche Beschränkungen nicht. Es ist also um so nvthwen-
"ger, daß die noch bestehenden aufgehoben werden.

Gutwurf
eines

Flscherei-PolizeWselM für den Umfang der Rheinpruvin; mrd des Neg.-Bezüks Wiesbaden.

Pro,ii ^ Tv'! ^^bellm, von Gvttes Gnaden König vvn Preußen :c. verordnen nach Anhörung der Zu der Allerhöchsten
für d n . ^"' ^^'uprovinz und mit Zustimmnng beider Hänser des Landtags der Monarchie Pr°p°siti°n Nr. Z.

umfang der Rhemprovinz und des Regierungsbezirks Wiesbaden was folgt:'
wä'ss«-» , ^'^'° <"' ^"'^rlften dieses Gesetzes ist die Fischerei in den öffentlichen und Privatge- Fischerei-P°«zeig°setz

"»«««'Im, !!^,,'33^
Gewäss-r "uccr ^Mo,semn Gewässern sind diejenigen zu verstehen, welche von andern fischhaltlgcn

„ein oergestalt getrennt find, daß die Fische nicht aus dem einen in die anderen übertreten können.

und dcu Regierung«'
bezirl Wiesbaden
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tz. 2. Fischerei im Sinne dieses Gesetzes ist das Fangen der Fische und Krebse,
tz. 3. Durch Verordnungen der Bezirtsregierungcnsoll festgestellt werden:

1) zu welchen Tages» und Jahreszeiten die Fischerei in Betreff der verschiedenenFischgattungcnund
Gewässer verbotenist;

2) welche Arten der Fischerei-Netzeund Geräthe untersagt sind;
3) welche Fische nnd Krebse mit Rücksicht auf deren Maß, Gewicht und Gattung nicht gefangen werden

dürfen.
tz. 4. Behufs der künstlichenFischzucht ist der Fang von Samenfischen während der Schon¬

zeit unter ausdrücklicher Genehmigungdes Landraths und in dem von demselben festzusetzendenUm¬
fange gestattet.

tz. 5. Mit Geldbuße bis zu Dreißig Thalern oder Gefängniß bis zu vier Wochen werden
bestraft Fischcreibercchtigtc,welche

1) den Bestimmungenüber die Schon- und Fangzeit zuwiderhandelnoder die Fischerei in verbotener
Weise oder mit verbotenenGerathen betreiben,

2) Fische und Krebse, deren Fang untersagt ist, wenn sie dennoch gefangen sind, nicht sofort in's
Waffer zurückbringen.

h, 0. Mit Geldbuße bis zu Fünfzig Thalern oder Gefängnißbis zu fechs Wochen wird bestraft,
wer vorsätzlichKalt, Brechnüsse, Kockelstörner oder andere zur Betäubung oder Tödtung der Fische geeig¬
nete Substanzen ins Wasserwirft.

Wird die Uebcrtretungin der Schonzeitbegangen, so ist auf Geldbußenicht unter Zehn Thalern
oder Gefängniß nicht unter einer Woche zu erkennen.

tz. 7. Wer den in einem Gewässer liegendenFischlaich vorsätzlich wegnimmt, zerstört oder
beschädigt, wird mit Geldbuße bis zu Zwanzig Thalern oder Gefäuguißbis zu uierzchu Tagen bestraft.

§. 8, Die nämlicheStrafe (tz 7.) trifft denjenigen, welcher mit Fischen und Krebsen wahrend
der Schonzeit oder mit solchen, deren Fang verboten ist, handelt, ohne sich darüber genügendauszu¬
weisen, daß dieselben aus Behältern oder aus Gewässern, in denen der Fang gestattet war, herrühren.

tz. 9. In den Fällen der durch tz. !i. 5, 6 und 8 vorgesehenen Uebertretungcnerfolgt die
Konfiskation der uutersagten Fischercigcräthe so wie der gefangenen vder feilgehaltenen Fische und Krebse.

§. 10. Hinsichtlich des unberechtigten Fischens und Krebsens hat es bei der Bestimmungdes
§. 273 des Strafgesetzbuchs fein Bewenden,mit der Maßgabe, daß auf Strafe von mindestens Zehn Thlrn.
Geldbuße oder einer Woche Gefängniß zu erkennen ist, wenn das Vergehen mittelst der im ß. 6
erwähntenSubstanzen verübt ist.

tz. 1l. Das gegenwärtigeGesetz tritt mit dem
in Kraft.

Mit diesem Zeitpunktewerden alle Strafbestimmungen,welche Materien betreffen, auf welche
das gegenwärtige Gesetz sich bezieht, außer Wirksamkeit gesetzt.

Urkundlich uuter Unserer HuchsteigenhändigcnUnterschrift und beigedrucktein Königlichen Iusiegcl.
Gegeben den

Motive.

In älterer Zeit hatte fast jedes der kleinen Territorien der heutigenRhcinprovinz feine beson¬
dern Polizei-Gesetze zum Schutze der Fischerei. Die wichtigsten derselben sind:

die Kur-Kölnische Jagd-, Busch» und Fischerei-Ordnung vom 9. Juli 1759,
die Kur-Triersche Jagd- und Fischerei-Ordnungvom 3. Dezember1720,



^'.

d« Mich-Bergische Polizei-Ordnung von 1554 (Tit^l: von der Verwüstunq der
Fischereien), ^

die revidirte Niers-Ordnung vom 6. März 1769.
Mch.n 3 ^^rheinischen Theile der Provinz besteht die alte Gesetzgebungnebst einem, das nächtliche
vom?N 3f. s ?3^ ^^ietenden Nescripte des Großherzoglich Bergischen Ministers des Innern
17 und i« > °"^/ . Ü^ ^ ^'^' I'" linksrheinischen Theile dagegen gelten die Art. 5-12, 14,
höchsten ^ ' "t.o1 der Ordonnanz Ludwig XI V. von 16«, mit der Abänderung,daß durch Aller-
Fiscka^,., "^ ^ ? ' ^'^ ^ diejenigen Gewässer, in welchen die Forelle die vorherrschende
Wichgattungist, eme andere Schonzeitvorgeschriebenist.
spreche w3'^?'^" ^^ ^''"^ ^" Verhältnissennicht mehr. Sie sind nicht erschöpfend,ent-
schaft nick^ ^ ^ '^ "" ' ^""" ^" ^" bandelt, dem gegeuwärtigcuStande der Natur.vissen-
grellem Widerspruch ??' ^'""^'^ ^^^^"' ^ '"" ^" gegenwärtigenPrincipien des Strafrechts in

funken un^?--?^ ^"""6 ^" bw Erträge der Fischerei überall in höchst bedrohlicher Weise ge-
werden n,, ''^' '^"" "" "^^^^ Nahrungsmittel, ein vormals einträglichesGewerbe erhalten
Schntz m ,'.'^"" '" bnng^nder geboten, die Mängel der Gesetzgebung zu beseitigen, den polizeilichen
werbl chm ^? "' ^.-^ "" """^" nicht unerwünschte täglich fortschreitende Vermehrungoer ge-

"ehr nl ^r winttI^" " ^'" "°" """' """"" ^"" ber die Erträgnisse der Fischerei

die Verbäl3ss^" neu erworbeneu, zum Regierungsbezirke Wiesbaden vereinigten «andestheilm liegen
und Fisch^^ ^ "'""'"' "'' "' vornehmlichsten der dort geltenden Gesetze: das Forst-, Jagd-

"°'V' ^"""' '^" ^'" ^'^' und das Fischereistrafgesetzvom >3. November
Auge m fass.^ ""che die Fischerei-Polizei in das
L°cal-VerM^s' ^"^ ^^ ^"'' "^ ^ ^" bei den der Nheinprovinzsonst gleichstehenden

-unhaltnysend:e Fychereierheblich und bedrohlich zurückgegangenist.
Der vorliegende Gesetzentwurf soll den Mängeln abhelfen,

gestalten ^'berührt absichtlich die in den verschiedenenTheilen seines Geltungsbereichsverschieden
, "lmen Rechte zur Fischerei nicht, da ein Bedürfniß dazu nicht vorliegt.

Der Ent,n,?^°"^.?"^"^ Unberechtigter sind dieselben durch tz. 27^ des Strafgesetzbuchs geschlitzt.
Dies voranl ll'? .'^ "'" '^' ^gabe. die Berechtigten selbst an angemesseneRegeln zu binden,

«orcmgeschutt,bleibt zu den einzelnen Paragraphen zu bemerken:

gerinaer«öü^' ^ ^" ^" ^ ^^ stehenden Landesthcilen sind die „geschlossenen" Gewässervon
ger ^,ß^ u,^ ^„^ Priuat^igellthum, im Besitze einzelneroder nur weniger Eigenthümer,

freien N.'.c- ,""'"" ^"^ ^^ ^^"l)r der Verletzung anderweiter berechtigterInteressen in der
Anfügung über ihre Fische nicht wohl beschränktwerden.

Schutzes. ^" ^' ^' ^"' ^bsfang ist ebenso zurückgegangenwie der Fischfang. Er bedarf desselben

Zu § 3. Was die Fischerei-Polizei vornehmlich in das Auge zu fassen hat, sind:
me Tages- und Jahreszeiten, in denen nicht gefangen werden darf;
d« Einrichtungder Netze und Geräthe und ihre Anwendung;
me Schonung der für den Handel und den Consum werthlosenjungen Brüt.

setzun^n i«" ^ ^"^ Dinge lassen sich für einen geographisch weiten Geltungsbereichgenerelle Fest¬
's "gen im Gesetzenicht treffen.

Hältnissen ?^ ^"chzeit, in der geschont werdenmuß, ist nach den Fischgattungen, den climatischen Ver¬
Werden d s ..^^lfenheit der Gewässer verschieden.Ob die Fischerei auch bei Nachtzeit ausgeübt
Gevrauck3> ^ allgemein weder bejahen noch verneinen. Gewisse Arten von Gerathen und des
während^ ? ^"gnet, '« manchenGewässern und für manche Fischgattungendie Fischzuchtzu stören,

n° ,,e für andere Gewässer und Fischarten nicht wohl zu entbehrensind; es läßt sich auch nicht
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schlechthinund ohne Berücksichtigung der localen Verhältnisse ein für allemal ein geringstes Größen
oder Gewichtsmaßder zu schonendenFischbrutfestsetzen.

In allen diesen Beziehungentonnen nur die Provinzial-Regierungcn:m Verordnungswege
zweckentsprechende und geeignete Regulative treffen, die obcncin je nach den sich im Ieitverlaufe ändernden
Bedürfnissen uud bereichertenErfahrungenohne große Weiterungen modificirt oder ergänzt werden tonnen.

Nach demselben Grundsatze verfahren die in den östlichenProvinzen für die Vinnmgewäfscr
bestehendenFischereigesetze,anch findet das französischeGesetz vom 15. April 182!) seine Ergänzung in
Erlassen der Staats-Negierung und der Präfetten.

Zu. 8 4. Die in der Gegenwartvielfach geübte, von Staatswegen auch mit Recht geforderte
künstliche Fischzucht fordert die Möglichkeit, Saamenfische und den Laich zu beschaffen.

Zn'tz- 5. Um den zu erlassenden Regierungs-Verordnungenden nöthigen Nachdruck zu geben,
ihnen die erforderliche Wirksamkeit zu sichern, ist es geboten, mit dem Strafmaße über die durch das
Gesetz wegen der Polizei^Verwaltungvom 11. März 1850 gezogeneMaximalgrenze, in einer dem
bestehendenStrafrcchte entsprechendenWeise hinauszugehen.

Zu t,. 6. Der Fischerei vorzugsweisenachtheilig ist die vielfach geübte Anwendungbetäubender
und giftiger Substanzen. Sie vernichtet' ganze Fischbeständr schon in der Brüt.

' Sie ist daher mit besonderer Strenge zu uerpöuen.
Zu ß. ?. Selbstverständlich erfordert auch der Fischlaich eine Fürsorge.
Zu §. 8. Es ist eine bekannte Erfahrung, daß Verboten, wie den hier in Rede stehenden,

nur dann erst eine rechte Wirkungfolgt, wenn, den Zuwiderhandelndendie Absatzwegeverschlossen werden,
es mußte also auch der Handel mit solchen Fischen und Krebsen, die eben nicht gefangenwerden sollen,
verboten und unter Strafe gestellt werden.

Zu §. ». Die Verhängungder Confiscation rechtfertigtfich von selbst.
Zu tz. IN. Wegen des unberechtigten Fischens bewendet es bei ß. 273. des Strafgesetzbuchs,

mit der nach §. L. nothwendigen Verschärfung im Falle des GebrauchsbetäubenderSubstanzen.
Zu'ß. 11. Der Zeitpunkt von dem ab das Gesetz Gesetzeskraft erhalten soll, ist im Gesetze

mit Rücksicht auf den Erlaß der Rcgierungs-Verordnnngenfestzusetzen.

Regelung der
politischen Ver¬

hältnisse des
vormals
Hessischen

Oberamtes
Mcisenheim.

Auf den Bericht vom 12. März d, I. genehmige Ich. daß die zurückfolgeudenEntwürfe:
1) einer Verordnung, betreffend die Regelung der Vcrwaltungs-Vcrhältnisse in dem Oberamte

Meisenheim,
2) einer Verordnung, betreffend die Ausdehnungdes Provinzial-Verbcmdesder Rheinprouinzauf das

genannte Oberamt,
3) einer Verordnung, betreffend die Ausführung der ständischen Gesetze in demselben Oberamte,

nebst Motiven dem nächstzusammentrctenden Rheinischen Provinzial-Landtagezur gutachtlichen
Aeußerungvorgelegtwerden.

Berlin, den 13. März 1868.

gez. Wilhelm.
qegengez. v. Bismarck. v d. Heydt. v. Itzcnplitz. v. Mühler. v. Selchow.

Graf Euleuburg Leonhardt.

An das Staats-Ministerium.
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Gntwurf einer Verordnung
betreffend

die Ausdehnungdes Provinzial-Verbcmdesder Rheinprovinzauf das vormals Hessen«
Homburg'sche Odermnt Meisenhmn.

Wn Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c, verordnen:c. was folgt: Ausdchnimg de« Pr°.
S.i^ i^. -..' . ^ "" ^ ^ ^^ GchtM vom 37. März 1824 (Gesetz-Sammlungpro 1824 «mzial.V»l>°ndeöder

setz vom 9^3^"?' provinzialständifcheVerband der Rheinprovinz wird auf den durch das Ge- d°?^ml7iH.
wrpi«.^/ <^^^'V ^ ^^ ^^b-Sammlung pro 1866 Seite 876) mit der PreußischenMonarchie H°mb»rg'sche Ob«,
vereinigten Bezirk des vormals Hessen-Homburg'schcn Oberamts Meisenheim ausgedehnt. "" ^"heim.
Verordnun ^" ^^"^ ^" erforderlichen Ausführnngs-Bestimmungen erfolgt durch besondere

Urkundlich:c.

Motive.
dauernd.«^ Obemmt Mersenheimmit 13,752 Einwohnerngehörte während der über 20 Jahre
wurdet zum Saar-Departement und zum ArrondissementVirkenfeld,
5 Avr's ^i?'! ^ ^ ^""" "^en Besitznahmedes Großherzogthnms Nieder-Rhein vom
Komb'.., V . ^" ^""^" " ^'litz genommen,aber schon am !,. Septeinber 1816 an Hessen-
Ueb^ra^. ^ . '^ '".?" ^^elbe bis zum Aussterben der Landgraflichen Linie und bis zum
abget«? "^^ ^n welchem es im vorigen Jahre an Preußen

berrs^^s. ^" dem Oberamtegilt die Französische Gesetzgebung,welche daselbst während der Fremd-
Pre2ck^^ ^^"'' "^ ^ bildet dieselbe eben fo, wie in den angrenzendenälteren
preußischen Gelnetstheilen die Basis des Rechtszustandes.
Neai?,....^^?^^ auch unbedenklich erschienen, sämmtlichein dem westrheinischen Theile des
ordnnn. « ^ °^"5 seit dem 5. April 1815 ergangenen Gesetze und landesherrlichen Ver¬
wes^,? '?°^" ,^^ ""'^ lchon durch andere Verordnungen geschehen war, mit einigen nicht

"^r nicht in Betracht kommendenAusnahmen durch die Verordnungvom 20.
September1867 auch in Meisenheim einzuführen.
bältrnss. ,^"" !3°" ^ Homogenität in der Gesetzgebung, sowie die Gleichartigkeit der Ver¬
eine?.. ^eramtsbezirke ""t denen in den benachbarten Distrikten der Nhe'inprovinzauf
Laae wn« ,""5 ??"^""'s '«it dieser Provinz hinweist, so läßt doch auch die geographische
dinat'a,^ ?s ^ Zulegungdes Oberamtes zu irgend einem anderenProvinzial-Verbandeunbe-
dan .« .13 r " " ^^ Einverleibung in die Nheinprovinz als so selbstverständlicherscheinen,
auf d.n « m"^«? Motiviruug der beabsichtigtenAusdehnungdes Verbandes dieser Provinz
"us oen m Rede stehenden neuen Landestheilweiter nicht bedürfen wird
Illnat f. ?^ ^"^/?"ls Ausführung einer solchen Maaßregel zu treffenden Anordnungen an¬
gelt?^ ^s/" ^ «^ ^ "' Folge der gedachten Verordnung die in der Rheinprovinz
G tz^^?,' wegen Anordnungder Provinzial - Stände u. s. w. in dem Oberamtebereits
Neckt.« ^!^V"^ ^°"' lich auf eine nähere Regelung des hiernachdemselbenzustehendenrechtes der Theilnahmean ^ ^^«^:„,^s «,„^„^ ..... c..^^ ., < ^ ^ ^
Reck^« >.»^ ^ . 7 ' ..... ' l'"/ aus eine nayere megcmngdes
achtes der Theilnahmean der Provinzial-Vertretungbeschränken.

45
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Bei einer solchenRegelung wird in Anbetracht der geringen Einwohnerzahl des Ober-
amtcs eine Aenderung des Stimmverhältnisscs auf dem Rheinischen Prouinzial Landtage nicht er¬
forderlich werden vielmehr wird es hierbei nur darauf ankommen, den bestehendenständischen
Wahlbezirken die entsprechenden Elementein dem Obcramtsbezirteanzuschließen.

L.

Entwurf einer Verordnung
betreffend

die Ausführung dcr stäudischmGesetze in dem vormals Hessen-Homuurg'schcnOveramtc Mcismheim.

Ausführungder sww
dischm Gesetze i« dein
vormalsHessen°Hom°
bulg'schenObcillMte

' Meisenheim.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König uon Preußen :c. verordnen im Anschluß an die
Verordnung vom betreffend die Vereinigungdes vormals Hcsfcn-Homburg'schen Ober¬
amtes Meisenheimmit der Rhcinprovinz,was folgt:

§. 1. Da Güter, welche nach den für die Rheinprouinzallgemein festgestellten Grundsätzen
im Stande der Ritterschaftauf dem Provinzial-Landtagezu erscheinenberechtigen, in dem Bezirke des
Oberamtes Meisenheimnicht vorhandensind, so findet eine Vertretung des Bezirkes in diesem Stande
nicht statt.

Sofern Wir aber künftig einem der dortigen Güter die ritterschaftlicheQualität zu verleihen
Uns bewogen finden sollten, fo nimmt dessen Besitzer mit den anderen Rittergutsbesitzerndes Regierungs¬
bezirkes Eoblenzan den Wahlen des im Artikel VI l. der Verordnung vom 13. Juli 1827 bezeichneten
ersten ritterschaftlicheu Wahlbezirkes Theil.

H. 2. Die Stadt Meiseuheim wird auf dem Provinzial-Landtage im Stande der Städte
vertreten und mit dcu Städten Ereuznach, Kirn, Sobernheim, St. Goar, Boppard, Oberwescl,Bacha-
rach und Stromberg in Hinsicht der diesen zustehenden Eollectivstimmc im Stande der Städte vereinigt.

tz. 3. Die übrigen Gemeinden des Oberamts-Bezirkes erhalten ihre Vertretung auf dem
Provinzial-Landtage im Stande der Landgemeinden,und werden dem durch den Allerhöchsten Erlaß
vom 2. Januar 1865 gebildeten fünften Wahlbezirke des RegierungsbezirkesCoblenz (Ereuznach,
Simmern) zugeschlagen.

ß. 4. So lange in der Stadt Meisenheimdie Gemeinde-Ordnungfür die Rheinprovinz
vom 23. Juli 1845, oder die Rheinische Städte-Ordnung vom 15. Mai 185« noch nicht eingeführtist,
werden in der Stadt Meisenheim die Behufs der Abgeordneten-Wahl zum Provinzial-Landtage im
Stande der Städte zu wählendenBezirkswähler, sowie der Deputirte, welchen die Stadt als ihren
Vertreter zu dem Kreistage zu entsenden hat, von dem Gemeinde-Vorständeaus seiner Mitte gewählt.

8. 5. Die Wahl der Vezirtswähler zur Wahl des Abgeordnetenzum Provinzial-Landtage
im Stande der Landgemeinden,so wie die Wahl der Deputirten zur Vertretung der Landgemeinden
auf dem Kreistage erfolgt bis zur Einführung der Gemeinde-Ordnung für die Rhcinprovinzvom 23.
Juli 1845 von den zu einem Wahlkörperzu vereinigenden Gemeinde-Vorständender einzelnenGemein-
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a7di^^^7^'^"^"""""" "^ ^rer Mitte. In der BürgermeistereiMeisenheimdarf jedoch

nicht T^ Gemeinde-Vorstandder im Stande der Städte vertretenen Stadt Meisenheim

U t^ ^l?' ^^ ^"Mbmng dieser Verordnung wird Unser Minister des Innern beauftragt.

Motive.

auf das «X .^ Verordnung vom ist der provinzialständische Verband der Nheinprovinz
der ,ur Z^I '" ^"'!"^< H''M<Homburg'scheuOberamtes Meiseuheimausgedehnt und der Erlaß
halten wor?, "^ d«ses Gesetzes erforderlichen Bestimmungeneiner besonderen Verordnung vorbe-
"rdnuna nn«, ^> ^ ^'' """' l"lck'"l Verordnuug kaun, nachdem in Folge der AllerhöchstenVer-
gieruna!be i^" .'c?^"'^5 ^^' betreffenddie Einführung der im westrheinischenTheile des Re-
nunaen .3 /„ .s ."'" ^"""^" ^''"^ "' ^m Oberamte Meisenheinr, auch die Gesetze und Verord-
erhalten2 , ^""^nling der Provinzialständein der Nheinprovinzin Meisenheimbereits Geltung
an der V-m^/s'^ "''" ^'^"'' ^^ ^""ä) dem Oberamtsbezirke zusteheude Recht der Theiluahme
in: Gan^n , n " ?"1"^"'' '" """"' ^" ""'"« ^'bllfe erscheint bei dem geringenUmfangedes
nisses in ^ « ' Einwohnerzählenden neuen Landesthciles eine Aenderungdes Stimmcnvcrhält-
Mit B e^f.n" ^"""zlal Landtagenicht erforderlich, vielmehr kann es hierbei nur darauf ankommen,

gegenwärtigdie Wahl der Abgeordnetenzum Provinzial-Landtagezusteht, die
mMechmdcn Elemente^ Oberamtes zu vereinigen.

Oöeramt./?^? ^ 7?^ ""liegenden Entwürfe unter Berücksichtigungder geographischen Lage des
und den ^s. ""brschemlichen definitiven Einverleibungdesselben in den Negieruugsbezirk Cvblenz

om itrels Creuznach geschehen.

resp der s3"^^^' Einführung der GemeindeHrdnuug für die Nheinprovinz vom 23. Juli 1845
vergehe,, ,3> - '- ""^ ^ die Nheinprovinz vom 15. Mai 1856 voraussichtlich noch einige Zeit
und 5 d^ 5 , '"Md darüber, »vie es bis zu jenem Zeitpunktezu halten sein möchte, in den §. 4
Gemeinde^. /'.^ ,^^'tlmmungen aufgcuommen worden. Hierbei kam zunächst in Betracht, daß die
einen G>,n7i >, ?'^ " ^" Gemeindendes Oberamtes nach dem Gesetze vom 9. Dezember 1849 durch
sondern " ""^°^"''^ud gebildet wird, welcher nicht allein aus Gemeindc-Verordneten (Gemeinderäthen)
Stimme in V""i- Bürgermeisterund einem oder zwei Beigeordnetenbesteht, welche Alle Sitz und
alZ die d ? ^"''"Nlnluugcu des Gemeinde-Vorstandeshabeu. Der Gemeinde-Vorstandist daher
der Be-i^, ^^tverordneten analoge Versammlung als einstweiliger Wahlkörper bezüglich der Wahl
des s^i) . ^""O der Wahl des Abgeordneten im Stande der Städte und bezüglich der Wahl

stadtychen Krerstags-Abgeordnetenbezeichnetworden.

höchsten ss?"^ ^ Bczirks,oählerim Stande der Landgemeinden anlangt, deren Wahl nach der Aller-
'st, sv .. """"^^rdre vvm 2. Januar 1865 in die Hände der Bürgermcisterei^Bersanunlunggelegt
Vertretu ^ ?-'" ^^"'"'"^bezirke den Bürgermcistcrei-Versammluugendie vereinigtenVorstände oder
die in ^m saMMlichcrGemeindender betreffenden Bürgermeistereivorläufig substituirtworden, da
indem "d'" ^„^"'"^bezirke geltende Gemeinde-Verfassung den Begriff der Sammtgcmeindcnicht kennt,
Gemeint ^"^^"""sterei in Ansehung solcher Angelegenheiten,welche für alle zu ihr gehörenden
Meinde ?/^^"""^^^^ Interesse haben, einen Communal-Verbandmit dem Rechte einer Ge-
tretuna ^ .?" "'^ selbstverständlichdaher auch für einen derartigen Verband eine berechtigte Ver<
der «^ . ^'^° Uebergangsbestlmmungist auch auf die Wahlen der Kreistags-Dcputirtcn
°er Landgenieurdcn ausgedehntworden.
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Jene letzteren Wahlen wurden nach §. 15 der Kreis-Ordnung vom 13. Juli 1827 von den
Administrations-Behördenund Repräsentantender ländlichen Sammtgemeinde,welche, nne bemerkt, zur
Zeit in dem Oberamte nicht existiren, vollzogen.

c.

Gntwurf einer Verordnung
betreffend

die Regelung der Herwaltungs-VerlMmsse des vormals Hessen^Hombmg'schen
Oberamtcs Meisenheim.

heim.

. Wir Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen «., verordnen was folgt:

^"<??s"u°l2s° s- l- Der durch das Gesetz vom 24. Dezember 1866 (Gesetz-Sammlungpro 1866 Seite 8?6)
Hessen.b°mburg'schen ^ Unserer Monarchie vereinigteBezirk des vormals Hessen-Homburg'schenOberamtes MeisenheiM
Oberllmtes^Meisen-^,^ ^^ Verwaltungsbezirkeder Rhcinprovinzbeziehungsweisedem Regierungsbezirke Coblenz zugelegt

und mit dem Kreise Creuznach vereinigt.

ß. 2. Innerhalb dieses Kreises bleibt das Oberamt Mcisenheimvorläufig als engerer Ver¬
waltungsbezirkbestehen.Dem an die Spitze desselben gestellten Amtmann liegt insbesondere die Aufficht
über die Handhabungder Ortspolizei und über die Gemeindeverwaltung in seinem Bezirke ob. Außer'
dem fungirt er als Organ des Landrathes für alle dem letzteren übertragenenGcfchäftszweige.Auch
kann ihm die felbstständige Erledigungeinzelner Geschäftszweigeals ständigem Kommissar der Regierung
oder des Landraths übertragen werden.

Die Kompetenz und Geschäftsführung des Amtmannes wird durch eine besondere Instruktion
geregelt.

tz. 3. Der Erlaß der erforderlichenAusführungs-Instruttionen bleibt den betheiligten Reffort'
Ministern überlassen.

Urkundlich:c.

Motive.

Nachdem das vormals Hessen-Homburg'sche Oberamt Meisenheimmit der Preußischen M
narchie vereinigt worden, ist zunächst die Frage zu entscheiden, welchemVerwaltungsbezirkedasselbe zU"
zuschlagen sein und insbesondere, ob es sich empfehlen möchte, den Oberamtsbezirkals einen sclbststä^
digen Kreis, sei es mit, sei es ohne Vergrößerung des bisherigenBezirkes durch angrenzende VernM
tungsgebiete(Theile der Kreise St. Wendel oder Creuznach) zu konstituiren. Diese Frage dürfte jed^
zu verneinensein.

Daß aus dem jetzigen Amtsbezirkeallein ein besondererlebensfähigerKreis nicht gebM
werden kann, liegt auf der Hand, da dieser Kreis nur circa 13,500 Einwohner zählen würde.
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des ' <,^ 3"'° ^"^ ""^'^ ^^ ^"^ ^"^^ der Bildung eines Kreises Meisenheim die Vergrößerung
ueZ Migen Amtsbezirkes durch die von mehreren Seiten in Anregung gebrachte Ueberweisung der an¬
grenzenden BürgermeistereienGrumbachund Sien, Kreises St. Wendel empfehlen. Zwar würden die
Anwohner dieser Bürgermeistereiennach der Stadt Meisenheimeinen nähern Weg haben, als nach der
mferntern Stadt ^t. Weudel. Hierdurch würde jedoch die Einwohnerzahl des Bezirks Meisenheim

«ur um 10,N00 Seelen vermehrt, somit eine für einen landräthlichenVerwaltungsbezirkausreichende
Bevölkerung mcht gewonnen werden.

A>,^ ^ Auuererseitswürde aber auch die Einwohnerzahl des Kreises St. Wendel in Folge dieses
«usia)ewens auf die für den Vereich eines Lcmdrathsamtcsgeringe Zahl von 32,000 hcrabsinken.
Kreise l5 ^ensfähigkeit eines bcsouderen KreisesMeisenheim durch Zutheilung eines Theiles des
zufn!v "^"«ch' etwa der angrenzenden BürgerineistereienSoberuheim, Monzingen und Kirn herbei'
d.n X ^' v! ^'^ "^"' "" ^^eresse ^" Kreis-KorporationCrenznach, noch in dem der betreffen-
den Gemeinden selbst bisher ein Bedürfniß herausgestellt.
Swd, «n ?"? ""^° b" dieser eventuellen Kreisbildungnicht die am äußersten Ende desselbenbelcgene
baln,^ ?"'"'."' ^"^"' ^^ '" d"' Mitte belegene Soberuheim schon seiner Lage an einer Eisen-
ersckei«/n n '/ !"'^ ^^"" Kommnnikationsmittelwegen, znm Sitze des Landrathsamts geeignet
in wel^ „"'/"''" U'ustäudeuerscheintes nicht thnnlich, dem Wunscheder Stadt Meisenheim,
eine/?.^ ?/ '" " Landesverwaltnngkonzentrirte, dnrch Bildung eines nenen Kreises den Sitz
^n er^s? ?7""5'"' ^"wenden, Genügezn thun, abgesehen davon, daß die Rücksicht ans das lokale
habm an d ''?. /?" ^"" 5"""b""' zagenden Stadt -^ die anderen Ortschaften des Oberamtes
unteren. ^""'"'g des Kreissitzes in derselben wenn überhaupt, doch nur ein sehr uutergeordnetes
ckider. .,^ v ^c ."'" ^""^'«den Grund bieten kann, bestehende Organisations. Verhältnisse zu
Wunick' ^ « ^ 3"'^ ^"^"^ "'^ St- Wendel ohne dafür sprechende innere Gründe gegen den
nack die ?^> '^" ^ Erlegen, um einen kaum lebensfähigen neuen Kreis zu schaffen. Wenn dem-
Verarö e3.5 7'7^ °^ ^'"^ Meisenheim zu einem besondere« Kreise, weder mit, noch ohne
dürfte ^ v ?. "'grenzende Ver.valtungsgebiete,vom administrativenStandpunkte sich empfehlen
rede d 2 - Zulegung einzelner Theile desselben zu v erschi ebenen Verwaltungsgebietenselbst-
mit dem? "."uj5"'swerth erscheint,so kann es sich nur uoch um die Frage handeln/ ob der Bezirk
leaun« ,,. ? St-^Weudel oder mit dem Kreise Crenznachzu vereinige,: sein möchte. Für die Zu-
Ere„n^ c? ^' ^"^" ""^^ ""' ^"end zu machen sein, daß Letzterer dadurch eine dem Kreise
würd!? "'^5 " Weiche Seelenzahlerhalten würde. Dieses im Allgemeinen angemesseneVerhältniß
aroke i?.?' ^'? °" ^"^ verlieren, daß der Kreis St. Wendel, der gegenwärtigschon durch zu
würd. , ?^usdehnung ungüustiggestaltet ist, eine noch mehr gedehnte schwerfällige Form erhalten
förde ii^l ." Verbindung der einzelnen Kreistheile unter fich und mit der Kreisstadt keineswegs
euan^?/"lu "^ dagegen weist die Uebereinstimmung in Sitte und Gewohnheitder überwiegend
an Elchen Bevölkerung mit den ihr stammverwandten Pfälzern im Kreise Crenznach, auf den Anschluß
NevöM,. ^" ? unzweideutig hin. Die Wünsche,die sich in dieser Richtung bei der ländlichen
Grund. ^."wamts unverkennbargeltend machen,beruhen aber noch auf andern sachgemäßen
der n.?^' ^ ^ Bevölkerungfindet durch die geographischeLage ihres Bezirks und durch die Art
die m5 . . '^"'' welche hauptsächlichin Erzeugnissender Land- und Fvrstwirthschaftbestehen,
mü„? « <^" d" N")e u^ ^l der diesem Flusse sich entlang ziehendenEisenbahn. Dorthin
Städ^ / Hauptstraßen des KreisesCrenznach. Aller Handel und Verkehr geht nach oder über die
den m ^ "'^' K""' Sobernheim und Crenznach. Die Vichmärkte letzterer Orte werden von
5>äM ? '^" ^ Oberamts, deren Hauptreichthumdie Viehzucht ist, zahlreich besucht, und wohl die
vulsieder Ort,chaftcn kauft ihre täglichen Bedürfnisse in Kirn oder Sobernheim. Eine AnzahlKinder
Avoi? 'lttsoeMk haucht die höhern Schulen letzterer Städte, wie auch die dortigen Aerzte und
Medd K ^" Meisenheimschcn Eingesessenen benutzt werden. Zwischenden Orten Staudernheim,
;enk 3"c"' Klrschroth, Baerweiler, Lcmschied,Merxheimund Sobernheim resp, zwischen den angren-
H"wm ^telsenheim'schen Orten und Kirn besteht ein regelmäßiger Verkehr.
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' Hiernachdürfte nicht in Zweifel zu ziehen fein, daß die an oder in Nähe der Nahe belegenen
Orte von denen allein die 3 Gemeinden Staudernheim, Meddcrsheimund Merxheim die Bevölkerung
der Stadt Meisenhcimübertreffen und von denen jede einzelne Letzterer an Wohlhabenheitmindestens
gleichsteht, nähere und natürlichereBeziehungenzu Sobernheim und Kirn als zu ihrem seitherigen

eram >U ' ^ ^Mlung des Oberamts an den Kreis Creuznach wird zwar dessen Bevölkerung
auf circa 71 «NN Seelen erwachsen, eine Ueberbürdung der lcmdräthlichcnVerwaltungwird indeß hierdurch
nicht eintreten weil der also vergrößerteKreis gut arrondirt und nicht allein von der Eisenbahndurch¬
schnitten sondern auch überall mit guten Verbindungswegenversehen, überdies aber auch bei dem in
der RheinprovinzbestehendenBürgermeisterei-Instituteein Landrath sehr wohl im Stande ist, die Ver¬
waltung eines Kreisesvon 71,000 Einwohnernzu führen.

Schließlich dürfte auch noch des Umstandeszu erwähnenfein, daß das Oberamt durch die
Verordnung vom 13. Mai 186? dem Lcmdgcrichtsbezirkvon Eoblcnzzugewiesen worden ist, und daß
die Bewohner des Oberamtes die Stadt Coblenz, welche gleichzeitig Sitz der Vezirks-Ncgicrungist, ver¬
mittelst der Eisenbahn(Station Staudernheim) bedeutend schnellerals die Stadt Trier erreichen können.
Die Entfernung von Staudernheim via Saarbrücken nach Trier beträgt circa 26, jene nach Eoblcnz
dagegen nur 13 Meilen, Mit der Iuschlagungdes Oberamts zum Kreise Creuznacherledigt sich zu¬
gleich die Frage, welchem Regierungs-und Prouinzial-Bezirkedasselbe zuzulegen sein wird, von selbst.

Was endlich die Bestimmungim tz. 2 des Entwurfes anlangt, wonach das Oberamt Meifen-
heim vorläufig als engerer Verwaltungsbezirkinnerhalb des KreisesCreuznach bestehen bleiben soll, so
ist hierbei die Rücksicht leitend gewesen, dem gegenwärtigan der Spitze der Verwaltung des Oberamts¬
bezirks stehenden Geheimen Regierungs-Rath Reinhard eine möglichst selbstständige,seiner bisherigen
amtlichen Wirksamkeit entsprechendeStellung zu gewähren, um auf diese Weise den um das Oberamt
sehr verdientenBeamten dem Staatsdienste zu erhalten.

Bemerktwird hierbei noch, daß eine ähnliche Einrichtungauch bezüglichder Aemter des ehe¬
maligen HerzogthumsNassau und bezüglichdes Amts Homburg in dem Regierungsbezirke Wiesbaden
getroffen worden ist. (§. 9 der Verordnung vom 22. Februar 1867, Gesetz-SammlungSeite 273.)
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Erwiderungen
des

Herrn Landtags-Commissarsauf Antrüge dcs 17. und l8.Pwvinzlal-
Landtagcs.

Nro I
«. Düsseldorf, den 1 5. März 1808. Rheinischer Land.

"N ^kt'si i"' ^"chwohlgeborcnbeehre ick mich in Beziehung auf das sehr gefällige Schreibenvom wehrpferdegelder.
Allerbest ^^' ^' ^- ^'ro. 5^9, ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß des Königs Majestät mittelst
Bestände ^i"s""^^^^ "^ ^' ^"^ ^ ^" bestimmen geruht haben, daß die sämmtlichen
Mapaib/^ ^^""ischen ^andwchrpferdegelderfonds den daran betheiligten Kreisen und Krcistheilennach
Beitriie ^"<~"? ^^"'" '^ '^bildung des Fonds in Folge der Deinobilmachnngoon 18^,9 geleisteten
bereit,'5.s^^ ?^'""""""^ "'^ der Bestimmung definitiv überwiesen werden, bei eintretender Äriegs-
vcrweudet,u we-d '""^""^ "'"' ^"«chterung der die Kreise resp, Gemeinden treffendentasten

das, „^ I"^"' ^ "ue beglaubigte Abschrift dieser Allerhöchste,, Ordre mit dem Bemerken hier beifüge,
^ " ', l'^'M derselbendie Ueberiueisnnades fraalichen^onds an d!,> b^v.sf»nd,',. (,'^il. „«^Krei.ts. s ' ^'^ ^'"^'" ^'' Ueberweisuugdes fraglichenFonds au die betreffende» Kreise und
Beschluß .""^"^ ""^'" ''^ "«nerke ich in Beziehung ans Nr. 2 der proviuzialstäudischen
^w»s,e vom 20. Ottober 18.^ noch Folgendes ganz erg^^^^
waltun i .,"k,^"uclnsum des Provinzial-Landtages, nach welchem bei den Beschlüssen über die Ver¬
halten s,^" ^""'?ch"> «andwehrpferdegelderfonds nur die Vertreter derjenigen Gemeinden mitzuwirken
Uebcrw s ''." 3'"^""^"^' ^"Ugt find, eignet sich nicht zur Berücksichtigung.Mt der
stände a" ^"?^ "" "' """"""' ""''' und Kreistheilegeht deren Verwaltung ans dieKreis-
munalsache "" ^" '""'^ ""^ ""'''^"l' "der, uud diese Venvaltuug>oird Kreis-Kom-

Krcistl,eis^"/^?'"""'"'"'"^"^"^"'b"^'n hat aber der ganze «reistag auch das Interesse einzelner
stehenden ^ 3 "' ^''^^"'dcn Bestimmungenwahrzunehmen. Die Verwaltungder hier in Rede
M einer .?«!'" ^Migen Kreise, in >velchen unr ein Theil der Gemeinden an denselben participirt,
Artikel i/7"^«""""^'^"^""^"bnt 'U ""chen uud unter Ausschlußder itteisvertretnng einer nach
(Gesel^mnn/ '°^ """ ^^ ^'" ^^'' ""«ffend die Gemeiude^ Verfassung der Nheiuprovinz
reichend?! ?^^' ^ ä" bildenden Gemeinde-Vertretungzn übertragen,dazn fehlt es an hin-
Kre staa.°d"'". ?'^'^< ^^'^" bleibt es den ^andräthen überlassen, vor der Beschlußfassnnq des

Images d,e betreffenden Gemeinde-Vertretuugeugutachtlich zu hören.
"der da. l?^°^" ^"" "°^' hinsichtlichder Verwaltung :c. der Fonds in einzelnen Kreisen ungeeignete
cs in de. <?"^""^ ^ ^ betreffendenKreistheiles beeinträchtigendeBeschlüssegefaßt werden/so'liegt

'alle K>e!s/ ?.?/ "'""Wichen Negierungen,welche nach ß. 23 der Kreisordnung vom 13. Juli 1827
"^iagsbcschlu,sevor ihrer Ausführung zu genehmigen haben, solche Beschlüssezu inhibiren.

dem c>n^s. ^ yochwohlgeborcnersuche ich ganz ergebenst, dem versammeltenProvinziabttandtagevon
qefälli^ m^./^ ^^'^'" ^" vom 8. August 1866 sowohl als auch von vorstehendem Schreiben
« !«u:g,t Mittheilung machen zu wollen.

Der Königliche Landtags-Eommissarius,
den Vr,-mi«'!.s c> >. ^" ^ Ober-Präsident der Nheinprovinz:von Pommcr-Esche.

^!. ^^ ?' ^'"^"^' Nw'^ll, Königlichen Kammerherrn :c.
Herrn Frnherrn v. Waldbott-Bassenheim-Bornherm

^ ^ ^^,^ ^ Hochwohlgeboren
' "' ^' Hierselbst.

5
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Auf den Bericht vom 21. Juni u. I. bestimme Ich hierdurch nach Anhörung der Provin-
zialständcder Rhcinprovinz,daß die sämmtlichen Bestände des Rheinischen Landwehrpfcrdegelder Fonds
den daran betheiligtenKreisenund Kreistheilennach Maßgabe der von ihnen zur Neubildungdes Fonds
in Folge der Demobilmachungvon 1859 geleisteten Beiträge zur Selbstverwaltung mit der Bestimmung
definitiv überwiesen werden, bei eintretenderKriegsbereitschaft oder Mobilmachungzur Erleichterungder
die Kreise resp. Gemeinden, treffenden tasten verwendet zu werden. Ich beauftrage die Verwaltung
des Staatsschatzesund Sie, den Minister des Innern, hiernach das Weitere zu veranlassenund dem
Ober Präsideuten in Coblenz znr Mittheilung au die RheinischenProuinzialstände im Sinne Ihres
Berichts die erforderlichen Eröffnungenzu machen.

Berlin, den 8. Angust 1866.

gez. Wilhelm

gegengez. von Bismarck. v. d. Heydt. Graf Eulenburg.

Düsfeldorf, den 15. März 1868.

^^ Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich mit Bezug auf das gefällige Schreibe» vom 1!'. Oct.
Wllsseckinmg :c. m i^<;4 «Mo. 8?) wonach Seitens des 17. Provinzial^andtages zur Errichtung einer Wasserleitung

d« Prou.'IriM' .^ ^Muduug mit neuen Abtrittsaulageu bei der ProviuziabIrremHeibAustalt zu Siegburg die
SKMrg.^ Summe vou 1600'' Thlrn. aus dem zur Disposition der Stände stcheudeu Antheile an dem Zinsge¬

winne der Pruvinzial Hülfskasseunter der Bedingung genehmigt worden ist, daß die Ausführung der
Anlagen mir bei zustimmender Beschlußfassung der zur Prüfung der Verhältnissein Siegburg gewählten
Kommission erfolgensolle, ganz ergebenst mitzutheilen, daß die nach dem Beschlusse dieser Kommission
vom 29. Mai 1865 für erforderlicherachtete,, Arbeiten, mit Ausnahme der Wafferleitnngnach der
Dircctor-Wohnung und der Einrichtung uou Water-Closets daselbst, nach dem nebst Beilagen 8, t', r.
beigefügten Berichteder Vcrwaltuugs-Kommissiouvom 1. October 186? in Ausführuug gebracht wor¬
den find, und daß hierdurch der beabsichtigte ^weck anscheinend vollständig erreicht ist. Die durch die
Arbeite,! erwachsenen Ko,ten belaufe« sich im Ganzen ans 15,004 Thlr. 34 Sgr. 1 Pfg. und es hat
mithin die zn deren Deckung von den Provinzial^Ständen bewilligteSumme ausgereicht, während
allerdings eine nicht unbeträchtliche Ucbei schreitung des bei jenem Beschlussenach dem Kosten-Ueberschlage
des Kreisbanmeisters Brandenburgfür die fragliche,, Arbeiten angenommenen Betrages von 12000 Thlr,
stattgefundenhat, hinsichtlich bereu Motivirung ich auf die Anlagen ganz ergebenst Vezng nehme.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen,auf das gefällige Schreibenvom 8. December
1865 (1^. 1VI. 25) zurückzukommen,worin Ew. Hochwohlgeborenmit dem Bemerken, daß das
fchon vor fechs Monaten völlig vorbereiteteProjcct noch immer nicht zur Ausführuug gelangt sei, viel"
mehr dem Vernehmennach die betreffenden Pläne :c. bis dahin (8. December 1865) bei dem Präsi'
dium der Königlichen Regierung zu Eöln lägen, mir mitgetheilt haben, der 18. Proviuzial Landtag habe
nickt umhin getonnt, sein Bedauern darüber auszusprcchen, daß eiue für die Gesundheit der Anstaust
wohner so wichtige und dringliche Sache nicht so rasch, als es seiner Meinung nach hätte geschehe»
können und müssen, gefördert worden fei. Sofern der hierin enthaltene 'Vorwurf gegcu den damalig^
Vorsitzendender Verwaltuugs Kommissiongerichtet ist — das Regierungs-Präsidium als solches wa<
mit der Sache gar nicht befaßt, — kann ich nicht unbemerkt lassen, daß ich nach Maaßgabe des Gesetzt
vom 27. März 1824 die Erhebung derartiger gegen einzelne Mitglieder der zur Verwaltung der P^'
vinzial-Institute eingesetztenKommissionen sich richtender Beschwerden dem Provinzial-Landtagenicht B'
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ständig erachten kann. Es entbehrt dieser Vorwurf aber auch der thatsächlicheilBegründung. Nachdem
lch den vorgedachten,am 31. Mai 186) mir zugegangenen Beschlußder ständischenKommission, der
^erwaltungs--Kommissiou,welche iuzwischeuhierüberzur Aeußerung aufgefordertworden war, am 6.
^um 1865 Behufs Ausführung der fraglichenAnlagen hatte zugehen' lassen, hatte letztere unter'm
"- desselben Monats den Dircctor der Anstalt beauftragt, die Pläne nnd Anschlägefür die mit der
^uinme von 12000 Thlrn. auszuführenden Anlagen aufstellen resp, umarbeitenzu lassen, wouächst der-
ewen mittelst Berichtesvom 23. August 1865 diese Arbeite» eiugescmdt wurden. Der mit der Prü¬

fung der letzteren beauftragte Ncgicrungs- und Bau-Rath bei der Königlichen Regierung zu Cöln fand
Wer eme neue Bearbeitung nöthig, zu deren Vorbereitung er mehrmals persönlich in SicMrg mit
cm Qncctor der Anstalt konferirte. Seine Arbeit legte er sodann am 15. November 1865 der Ver-

valtun^-Koinmission vor, welche dieselbe am 17. d. Mts. dem Anstalts-Director zur Ausführung
hermachte. Hieraus ergibt sich, daß die Verwaltungs-Konimissionnnd insbesonderederen Vorsitzenden
, ^nuurf, ^ Ausführung des Projects, nachdem dasselbe sechs Monate lang völlig vorbereitetge-
we,en ,ei, verzögert zu haben, in keiner Weise trifft.

, . Ew. Hochwohlgeborenbeehre ich mich ganz crgebenst zn ersuchen, hiervon dein versammelten
provmMl^andtagc gefälligst Mittheilung machen zn wollen.

Der Königliche ^andtagsKommissarius,
Ober.Präsident der Rheinprovinz,

von Pommcr-Eschc.
An

m Provinzial-^andtags-Marschall,Königlichen Schloßhanptmannnnd Kammerherrn,
Herrn Freiherrn von Waldbott-Bassenhei m-Bornheim

... Hochwohlgeboren
"iro. 8518. ^.

3tro t

Düsseldorf, den 24. März 1868.

d?s W>, ^ ^"^ Hochwohlgeborenbeehre ich mich hinsichtlich der nach der Bestimmungunter Nro. 1 l Reorganisation der
d3 i« ?^''^" ^ndtags-Abschicdes vom II. d. Mts. vorzunehmeuden Abänderungender Beschlüsse ^N'«?n?"
"es 18 Provinzial Landtages über die Erbauung und Einrichtung von fünf Irren-Heil^ und Pflege-
«nMlten und über die Verwaltung derselbe» Folgendes ganz ergebenst mitzutheilen:
den ß Zunächst erscheint es der Billigkeit nicht entsprechend, wenn nach der vierten Resolutionzu

n kosten der Erbauung und der ersten Einrichtung der neueu Anstalten die ganze Provinz gleichmäßig
ragen soll. Denn es werden diejenigen Regierungsbezirke, welche zum Theile mit nicht unerheblichen

"^opfern, bereits Pflege-Anstaltenerrichtethaben, die neuen Anstalten zur Unterbringung von Pfleg¬
ten m emem weit geringerenUmfange benutzen, als diejenigen Bezirke, welche sich im Besitzevon

^slcge^nstalten gar nicht oder nicht in einem ausreichenden Maße befinden, so daß also den neuen
Mlten m den ersteren Bezirken eine geringereAusdehnung zu geben sein wird. Zur Beseitigung

A?l. ^'^ ""^ ^ ^' empfehlen, daß die Kosten der Erbauung und Einrichtungder neuen
!>,f I /^"^ "^ ^ Unterhaltung von jedem Regierungsbezirkefür die betreffende Anstalt allein
usgebracht werden. Eine derartige Aufbringung ist unbeschadet des Charakters der neuen Anstalten

,/5 ^°"^"l-Anstalten ^"^ zulässig, als schon jetzt die Kosten der Unterhaltung mehrerer Provin-
i l-Anstalten,z. V. des ttandarmenhausesin Trier uud der Arbeits-Anstalt in Brauweiler nicht von

r ganzenProvinz, sondern nur von den Regierungsbezirken,bez. Vezirks-Theilengetragen werden,
sur welche die Anstalten bestimmt sind. In gleicher Weise werden auch die Mittel zur Unterhaltung
er Beznksstraßen,hinsichtlichderen Verwaltung den Provinzial-Ständen eine Mitwirkung zusteht, nicht
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auf die ganze Provinz, sondern auf die einzelnen Bezirke bez. Bezirks-Theileumgelegt. Auch werden,
wenn in der gedachten Weise die Kosten aufgebrachtwerden, selbige in den weniger leistungsfähigen
Regierungsbezirken Trier, Aachen und Eoblenzvoraussichtlich nicht unerheblich hinter den von dem Land¬
tage angenommenenSummen zurückbleiben,da in demselben bereits Irrenanstalten bestehen,resp, in
der Ausführung begriffen sind, für welche, um dem Bedürfnissezu genügen,wahrscheinlichnur eine Er¬
weiterung erforderlich sein wird.

Nach der sechsten Resolution sollen znr Bestreitung der BawEinrichtnngS- und Inventar-
Kosten der 5 Prouinzial-IrremAnslalten, so wie zur Anschaffungder erforderlichen Grundstückedurch
die Proviuzial-Hülfs-Kassebis zum Belaufe vou zwei Millionen Thalern mit 4'/, "/« zu verzinsende
und mit 1 V' °/° 3" amortisirende,auf den Inhaber lautende rheinische Prouinzial-Obligationen ausge-
gebeu uud die zur Verziusuuguud Amortisation erforderlichen Summen vou der Provinz jährlich nach
dem bisherigenRevartitiuus- uud Erhebungs-Modus aufgebracht werden.

Dieser Beschluß würde zunächst mit Rücksichtauf die obigen Ausführungenzn der 4. Resolu-
tion dahin zu mooifizirensein:

daß die znr Verzinsung und Amortisation erforderlichen Summen von der Provinz in der
Weise aufgebracht werden,daß jeder Regierungsbezirk nach dem Verhältnissebeizutragen hat,

in welchem ihm die emittirten Obligationen behufs Erbauung und Einrichtung der in dem¬
selben zu gründendenAnstalt nach Maßgabe des Bedürfnissesvon der ständischen Kommission
überwiesen worden sind.
Was sodann die Beibehaltung des bisher znr AnwendunggebrachtenVertheilungs>Maßstcibes

hinsichtlichder znr Unterhaltung der Irren-Heil-Anstalt zu Sicgburg erforderlichen Mittel, wonach ^,
nach der Gr uud st euer, uud >/,, nach der Seclenzahl umgelegtuud crhobeu worden sind, für die zur
Verzinsung uud 'Amortisation der Anleihe auszuschreibeudcu Beiträge aubetrifft, fo würde derselbe zu
einer unverhältnißmäßigenBelastung des Grundbesitzes führen. Von dem letzteren werden fchon gegen¬
wärtig an Provinzial^ nnd BeziitsHcischlägen,einschließlichdes vom 1. Januar d. I. ab zu erheben¬
den Beischlags zur Verstärkungdes Kataster Revisions-Fonos,im Ganzen t l!,82 Prozent oder rund 5
Sgr. auf den Thaler Staats-Grundstener erhoben. Nach dem vorerwähnten bisherigenVerthcilungs-
Maßstabe würden von der zur Verzinfuugund Amortisirungder Anleiheanfänglich benöthigten Iahres-
fumme vou 120,NN0 Thlrn. wiederum 80,N00Thlr. auf die Grundsteuerzu revartircn sein und da¬
durch die auf derselben jetzt schon lastenden Zuschläge nm weitere4,8 Prvcent anwachsen.

Das Bedenken gegen eine solche weitere Belastung des Grundbesitzes richtet sich jedoch nicht
sowohl gegen die Höhe der Zuschläge, als wesentlich gegen den Vcrtheiluugs-Modus selbst, welcher in¬
sofern nicht als richtig anerkannt werdenkann, als nicht abzusehen ist, weshalb die Gruudbesitzervor¬
zugsweise zu den Kosten der Irrenpflegc herangezogen werden sollen, da die letztere die Gesammtheit
der Bevölkerunggleichmäßig berührt, mithin auch eine ganz gleichmäßige Vertheilung der Steuer auf
alle Klassen der Bevölkerung bedingt. Der hergebrachte Vertheilungs-Maaßstab rührt aus einer Zeit
her, zu welcher es in der Nheinprovinzüblich war, den größeren Theil der Provinzial-, Kreis- und ört¬
lichen Kommunal-Lastcn, ohne Rücksichtauf die damit zu erreichenden Zwecke, dem Grundbesitzeaufzuer¬
legen. Es scheint jedoch an der Zeit, hierin eine Aenderung eintreten zu lassen und insbesondere in
Beziehung auf den vorliegenden Zweck in hohem Grade billig, den Grundbesitz von einer vorzugsweise!!
Belastung zu befreien, und die zur Irren-Heilung und Pflege aufzubringenden Kosten gleichmäßigauf
alle directe Staats-Steuern, mit Ausnahme der Hausir-Gewcrbestcuer,so wie auf die Mahl- und
Schlachtsteuer zu vertheilen.

Was endlich das Regulativ für die Verwaltung der neuen Anstalten anlangt, fo wird zu¬
nächst in Bezug auf die Feststellungder Etats von einer staatlichen Genehmigung sich nicht absehen
lassen, da den Provinzial-Ständen nicht ganz uneingeschränkt das Recht eingeräumt werden kann, die
Eingesessenen der Provinz mit Abgaben zu belasten.

Auch wird der §. 12 des Regulativs, welcher lautet:
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.in Osr" '^"' Du'ector der Anstalt wird auf den Vorschlagder Kommission uom Könige ernannt,"
"ner Abänderungund zwar dahin unterworfenwerden müssen:

daß die Ernennung des Directors der Anstalt durch Se. Majestät den König auf den Vor¬
schlag des Ministers der Medizinal-Angelegeuheitennach Anhörung der Verwaltungs-Kom-
nnssion erfolgt.

sam s^"'"' ^"'"^tungs-Kommission, welche in der durch das Regulativ projcctirten Weise zu-
! mmengesetzt:,t,fehlt es an der nöthigen Personal-Kenntniß, um ihr ein maßgebendes Urtheil über
^«"«e per,onlichkntenfür das wichtige und schwierigeAmt eines Directors einer Irren-Anstalt und
Maiest"?V'" 1"'"'^'' ^"''^lagsrecht einräumenzu können. Andrerseits hat es sein Mißliches,Sr.
cker^ s« " !""^ ^' Bestätigung einer uou der ständischenKommission getroffenen Wahl, von wel-
ritben" ?,""?>' ^"'"^ '^"U'tniß erhalten hat, über welche mit ihm verhandeltworden ist, zn wider-
Ebienb s"f, "'ck'^t auf die Staude und die Persönlichkeit des Gewählten, welcher vielleicht nicht an

und Kenntmsseu, wohl aber an der besonderen Befähigung zur Leitungeiner Irren-
lanaen "'"""' ""M'ht, wird iu diesen Mllen das sachliche Interesse nicht zum vvlleu Ausdruckege¬
nickt bewäl /' ^'^ ^""^ ^^'"' ^' Bestimmungen wie die im Regulative vorgeschlagene

vor ^s>< ^ a"a,«mi'">m Rücksicht auf die ständischeKommission wird durch die Zusicherung, daß sie
dan i^v ?c^. ^ ^bört werden soll, n,n so mehr genügt, als die Kommissionvertrauen darf,
werden hinsichtlichder auszuwählendenPerson nicht vhne triftige Gründe unbeachtetbleiben

^'"I- ^ ^ Regulatives iu gleicher Weise, wie solches iu dem tz. 1? des
den "i oi !^ ^ ?k" "" "''^"^ ^l^'beu ist, eiue Besti.nmnng dahin anfzunehnien sein, daß
die ^ Verwalt.lngs-KommissioniiberstinnuteuMitglieder» die Berufung auf

"ttichcidung des Ober Präsidiums vorbehalte»wird.

Der königliche Landtags-Kommissarius,
Ober-Präsident der Nheinproviuz,

von Poinmer-Csche.

"^3°"^"!^"'^^^^"''H^l, Königlichen Schloßhauptmannund Kammerherrn
yerrn Frecherm von Waldbott-Bassenheim-Vornheim,

I. (^. Nro 1.7 Hochwohlgeborm""- ^^, hier.
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Verzeichnis
der

Mm neunzehntenProuilyial-Oaudtag in Düsseldorfanwesend gewesenenAbgeordneten.

Lllndtags-Marschllll,

Herr Frhr. von Waldbott-Bassenhcim-
Bornheim, Königl. Kammerherr, Schloß,
hauptmann von Loblenz und Ritterhaupt-
mann.

l. Aus dem Fiirstcnstande.
Vacat.

II. Aus dem Stande der Ritterschaft.

Herr Graf Richard von Beissel-Gym-
nich, Königl. Kammerhcrr und Landrath
a. D. aus Schloß Frentz, Kreis Berghcun.

Herr Graf Heinrich von Boos-Waldeck
aus Burg Bornheiin, Kreis Bonn.

Herr Freiherr von Vourscheidt aus Haus
Rath bei Diireu.

Herr Freiherr von Dalwigk, Königl. Kam¬
merherr aus Boisdorf, Kreis Diireu.

Herr Freiherr Adolf von Eynatten, Kgl.
Kammcrjuuker und Rittineister a. D. aus
Düsseldorf.

Herr Freiherr von Eerde, Königl. Landrath
aus Geldern.

Herr Freiherr Raitz von Frentz- Garath,
Königl. Kammerhcrr und Lcmdrath a. D.
aus Haus Garath, Kreis Düsseldorf, Vice-
Landtags-Marschall.

Herr Graf Gisbert Egon von Fürsten¬
berg - Stamm he im aus Stammheim,
Kreis Mülheim.

Herr Freiherr Adolph von Fürstenberg,
Königl. Kammerhcrr aus Loersfeld, Kreis
Vergheim.

Herr Freiherr Joseph von Fürst enberg,
Königl. Kammerherr aus Mnffendorf, Kreis
Bonn.

Herr Freiherr vvn der Heyden-Rynsch,
Ehrenamtmann aus Haus Winkel bei Xanten.

Herr Graf Franz Egon Marquis von
und zu Hoensbroech, Erbmarschall des
Fürstenthums Gelderu uud Königl. Kammer-
Herr aus Haag, Kreis Geldern.

Herr Graf Alfred von Hompesch-Nurich,
Königl. Kammerherr aus Schloß Rurich,
Kreis Erkelenz.

Herr Freiherr Franz Werner von Leykam
aus Schloß Elsum, Kreis Heinsberg.

Herr Frhr. Rudolf Lasalle von Louisen-
thal aus Dagstuhl, Kreis Merzig.

Herr Freiherr Karl von Mylius aus Lin-
zenich, Kreis Iiilich.

Herr Graf Max von Nesselrode-Ehres-
hoven, OberhofmcistcrIhrer Majestät der
Königin aus Berlin.

Herr Freiherr Karl von Neukirchen gen.
Nyvenheim, Landger.-Rath in Düsseldorf.

Herr Graf Nudolph von Schaesberg aus
Krickenbeck, Kreis Geldern.

Herr Graf v. d. Schulcnburg auf Oefte,
Kreis Mettinann.

Herr Graf August von Spee, Königl. Kam¬
merherr und Schloßhauptmann von Brühl,
aus Schloß Heltorf, Kreis Düsseldorf.

Herr Frhr. Edmund von Spies-Bülles-
heim, Königl. Kammerherraus Haus Hall,
Kreis Heiusberg.

HerrGrafMar Felir von Wo lff Metten
nich aus Gvmnich, Kreis Euskirchen.
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III. Aus dem Stande der Städte.

Herr Al dringen, KöniglicherLaudrath aus
Wittlich.

Herr Baum, Handelsgerichts - Präsident und
Cvmmerzienrathaus Düsseldorf.

Herr Bachem, Oberbürgermeisteraus Cvln.
Herr Becker, Oberbürgermeisteraus Cuvcn.
Herr Nergcr, Bürgermeister aus Höhschcid,

Kreis Solingen.
Herr Böninger, Kaufmann ans Duisburg.
Herr Böcking, fcaufmann und Stadtverord¬

neter aus Trarbach.
Herr Bremig, Stadtuerordnctcrund Advokat-

Anwalt aus Cvblenz.
Herr Moritz vom Brück, Stadtuerordnctcr

aus Crcfeld.
Herr Contzen, RegierungS-Rath a. D. uud

Oberbürgermeisteraus Aachen.
Herrin. Engels, Arzt aus Mülhcim a.RH.
Herr von Eynern, Kaufmann aus Bannen.
Herr Graff, PostHalterund Stadtverordneter

aus Schleiden.
Herr Hardt, Conunerzieurathaus Lennep.
Herr HenrichS, Beigeordneter aus Dahlen,

Kreis Gladbach.
Herr Horst, Rentner und Stadtverordneter

aus Eöln.
Herr Kampf, Beigeordneteraus Hilden.
Herr Küchen, Handelsgerichts-Präsident aus

Trier.
Herr Lcxis, Oi-. moci. und Bürgermeisteraus

Eschweiler, Kreis Aachen.
Herr Münster, Hcmptmanna. D. aus Wesel.
Herr I>. sio egge rath, Königl. Bcrghanpt-

mann a. D. uud Professor aus Bonn.
Herr Nuß bäum, Kaufmann und Stadtver¬

ordneter aus Linz, Kreis Ncuwied.
Herr Ringel, Stadtverordneteraus Elberfeld.
Herr Wachter, Kaufmann aus Boppard.

IV. Aus dem Stande der Landgemeinden.

Herr Richard von Beulwitz, Gutsbesitzer
in Mariahüttc, Kreis Trier.

Herr Barrels, Gutsbesitzer und Deichgräf
aus Ginderich,Kreis Mors.

Herr Clemens, Gutsbesitzer aus Gürath,
Kreis Greveubroich.

Herr Crem er, Gutsbesitzer aus Oberlauch,
Kreis Priim.

Herr Dick, Gutsbesitzer aus Stoßdorf bei
Henuef, Siegkrcis.

Herr <N cbert, Gutsbesitzer aus Temmels, Kreis
Saarburg,

Herr Gemünd, Wutsbesitzeraus Niedcrbreisig,
Kreis Ahrweiler.

Herr Hirschbrunn, Gutsbesitzer in Ober-
mendig,Kreis Mayen.

Herr Ianscn, Gutsbesitzeraus Scherreshof,
Kreis Erkelenz.

Herr Michael Kretz, Ackercr und Müller
aus Mehlem, Kreis Bonu.

Herr Lauge, Kaufmann aus Souuboru, Kreis
Mcttmann.

Herr Freiherr Felix von Lvi;, Landrath
z. D. aus Hassum,Kreis Cleue.

Herr Arnold Maas, Gutsbesitzer aus
Schwelgern,Kreis Duisburg.

Herr Mund, Hanptmann a. D. und Guts¬
besitzer in Brücken, Kreis Mülheim.

Herr Johann Müller, Guts- undMühlen-
besitzcraus Guts, Kreis Coblenz.

Herr Johann Müller, Gutsbesitzer aus
Langenlonsheim,Kreis Creuzuach.

Herr Paulsscu, Bürgcriueister und Gutsbe-
besitzcr aus Laffeld, Kreis Heiusberg.

Herr Pilgram, Bürgermeisteraus Kelz, Kreis
Düren.

Herr Rcusch, Gutsbesitzer, Bürgermeister und
Posthaltcr aus Lebach, Kreis Saarlouis.

Herr Schult, Bürgermeister aus Glesscu,Kreis
Berghcim.

Herr Stumm, Hütten- und Gutsbesitzeraus
Niederneunkirchcn, Kreis Ottwciler.

Herr Schunck, Gutsbesitzer aus Gerconsweiler,
Kreis Iülich.

Herr Dr. Würz er, Bürgermeister aus Nieder¬
hammerstein,Kreis Neuwicd.

Herr Zores, Gutsbesitzerund Bürgermeister
aus Zand, Kreis Geldern.
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Adressen und Bitten,
welche an des Königs Majestät gerichtet worden sind.

ä. Adressen, die Allerhöchsten Propositionenbetreffend.
Nro. 1.

„,„ ^ Düsseldorf, den 28. März 18L8.
H erdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Hllergnädigster König und Herr!

versamm^'/""^' ^"^ haben huldreichst geruht, den zum 19. Rheinischen Provinzial-Landtage ^ Echöhmig der

°r3rw^ ^ren gehorsamste Stauden eiue Vorlage macheu zu lassen, nm ihr Gutachteuwegen der K°?c7«Um„g
des («r„„^ ^")ohung des Beitrages, welchen die Grundstcuerpflichtigen zu den Kosten der Erhaltung de« Gm,,^
°om?2 T .u^^?/ '> '^^""'" " ^'"^" bos s. 4 der Verordnung Ew. Kgl. Majestä? HVn'z lett.
diesem ^ c "'" "" ""b """" halben Prozent der Grundsteuer zu leisten haben, uon Zur All^h. P«p°.
halb s 3ro' 7^ "" """ "" lMos Prozent, wovon dem allgemeinen Katasterfonds wie bisher, ein ""« "' '-
würden uo!?'^^" ?'" 3'""^"" ^"^ fiir die Rheinprooinz oier Prozent zu überweisensein

"i, vor den Stufen des Thrones ehrfurchtsvollzu erstatten.
und waaen I treugehorsamstenStände haben die Borlage einer eingehenden Berathung unterworfen
vorzutragen: ' ^"^ ^' ^"^' Majestät die ehrfurchtsvollste Bitte allerunterthäuigst

Grundsteu^f??/ ^-Majestät gnädigst gefallen, den für die Erhaltung des Grundsteuer-Katastersvon den
jedoch m7Ü. A^" ^u leistendenBeitrag auf die Dauer von zehn Jahren auf vier und ein halbes Prozent,
tochnsche^7.r"^ ' ^ in Anbetrachtdes Umstandes,daß das zu den Neumessuugeu erforderliche
von 49 8V. ^ """^sichtlich nicht in der Zahl zn beschaffenseiu wird, um jährlich den Betrag
der Aus^« ?/- ^ ""'wenden, jährlichnur so viel umgelegt und erhoben werde, als zur Bestreitung
v°m ^ab?7««. ^ ^ ^'"^ °ber mehr als vier und ein halbes Prozent von der Grundsteuer,v^ayre i«65, ab zu erhöhen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euer Majestät allerunterthänigst trengehorsamste

Der ^andtags-Marschall und die Stände der Nhcinprovinz.

Nro. 2
.... ^ ^, ^ Düsseldorf, den 3. April I8L8.
Hllerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

den n,i« ^^^"'" ^' ^"'uschen ProviuziabLandtagevcrsammelteu Staude haben in ihrer II. Sitzung Die wirlhschaftliche

'ammml^ ^?""'5 ^"'""' "^'""" """ "'Ws über die wirthschaftlicheZu'- ^^Nzirte
MUii . , ^"'no,tucke m dem Bezirke des Iustizsenates zu Ehrenbreitsteiu"nebst Motiveu Pflicht«des Iusüzsmatts zn
untrtbän^"^^"^ ^""" unterzogen,uud erlauben sich nur einzelne Abänderungenund Zusätze Z^AllF^rouo.'
3« lei^?' u: Vorschlag zu bringe», welche außer einer größern Gleichstellnng der von deu P^hteru ^ sttwNr,^"°
Stelle d! ü' " ^ bezucheudeuZinsen der Capitalabfinduugcn mit den Naturalfrüchten, an deren
'^usam,« r ^'^"' ""^ ^"^" ^^"^ sowohl mit größerer Sicherheit den allgemeinen Wunsch nach
Wabrm .^""^" "ustatircn, als auch den Betheiligten ein größeres Vertrauen zu der mit der
Gcseü /!!" I"^"'s"l betrautenCommission einzuflößen, und die endlich den Zweck haben, das ganze

! 5 mit dem eigenthümlichen Hypothetenwcsen des in Rede stehenden Bezirkes in Einklangzubringen.



Die treuaehorsamen Stande erlauben sich daher die ehrfurchtsvolle Bitte auszusprechen:
Ew. Majestät geruhen den in der Anlage beigelegten Entwurf huldreichst anzunehmen

und den übrigen Faktoren der Gesetzgebungvorzulegen.
Die treuaeborsamsten Stände glauben schließlich es nicht vcychwergen zu dürfen, daß

der in dem anliegenden, unter Berücksichtigungder besondern Agrar-Verhältnisse des beregten
Ne,icks nd der mehrfachen von dorther ohne bekannten Widerspruch verlauteten Wunsche
.raanaenen Gesetzentwürfeausgefprochene Grundfatz der Erzwingbarkeit des wirthschaftlichenZu-

der Gruudstückein. Prinzipe eine Anerkennung nicht gefunden hat, vielmebr dessen
Anwendbarkeit als eins der wichtigsten Neckte im hohen Grade gefährdend, fast em-

stimmig verneint worden ist.
In tiefster Ehrfurcht ersterben

Euer Majestät allerunterthänigst trcugeh orsamst c
Der Landtags-Marschall und die Stände der Rbeinprovinz.

Anlage
zu Vorstehendem. 2M^ Wilhelm, von Gottes Gnaden «, verordnen mit Zustimmung beider Häuser des

Landtages Unserer Monarchie für den Bezirk des Justiz-Senats zu Ehrenbrcilstein, was folgt:
§. 1. Die wirthschaftlicheZusammenlegung der Grundstückeganzer Gemarkungen oder

Gemarkungsllbtheiluugcu findet statt, wenn dieselbe von wenigstens "/, sämmtlicher Eigenthümer,
welche ebenfalls "/, des dem Umtausch unterliegenden Flächenraumes besitzen, und gleichzeitig ^
des Eatastral-Neinertrags desselben repräseutiren, beantragt wird.

Werden von solcher Zusammenlegung Gruudstückebetroffen, welche einer gemeinschaft¬
lichen Benutzung unterliegen, die nach der Gcmeinheitstheilungs - Ordnung vom 1!'. Mai 1851
(GesetzsammlungSeite 371) aufgehoben werden kann, so muß die Servitut-Ablösung oder Thei¬
lung gleichzeitig mit der Zusammenlegung bewirkt werden.

§. 2. Gebäude, Hofraithen, Hausgärten, Parkanlagen, und solche Anlagen, deren Haupt-'
bestimmung die Gewinnung von Obst, Hopfen, oder die Gartenkultur ist, Weinberge, forstmähigbe¬
wirthschafteteWaldgruudstücke,so wie solche Lehm-, Sand-, Kalk- und Mergelgruben, Kalt- uud andere
Steinbrüche, welche einer gemeinschaftlichen Benutzung nicht unterliegen, ferner sonstige, zur Ge¬
winnung von Fossilien oder zu gewerblichenAnlagen dienende Grundstücke,inglcichen Grundstücke,
auf welchen Mineralquellen sich befinden, tonnen nur mit Einwilligung aller Vethciligtm in die
Zusammenlegnng gezogen werden.

tz. 3. Bei der Zusammenlegung kommen die auf die Servitut-Ablösnng und die Th^
lung bezüglichenVorschriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 19. Mai 1851 mit nach'
stehendenergänzenden und abändernden Bestimmungen zur Anwendung.

H. 4. Jeder Theiluehmer muß für seiue zum Umtausch gelangenden Grundstückedum
Land von'gleichem Werthe abgefunden werden. Er muß jedoch für den Ausfall in der sM
einen Zusatz in der Fläche annehmen, auch eine Austauschung von Grundstückeilder einen gege»
Grundstückevon einer anderen Gattung sich gefallen lassen.

Zur Ergänzung der Landentschädigung muß ausnahmsweise, wo es erforderlich ""
Geld gegeben und angenommen werden.

Der neuesteDüügungszustcmd, d. h. derjenige Dünger, welcher die örtlich übliche
Saaten noch nicht getragen hat, ist gleich den übrigen, auf periodischeNutzungen schon vcrwe"'
detcn Bcstelluugskostm Gegenstand besonderer Abschätzung und muß dem Abtretenden von de'"
Empfänger in Geld besonders vergütet weiden.
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s^ ^' "' ^"^ Entschädigung, welche eine Veränderung der ganzen bisherigen Art des Wirth-
Mftsbetnebes des Hauptguts nöthig macht, kann keinem Thcilnehmer aufgedrungen werden.

Für solche Veränderungen sind zu achten:
N wenn eine bisherige Ackerwirthschaft in eine Vichzüchterci verwandelt werden müßte und um¬

gekehrt, oder wenn eine von beiden die Hauptsache war, solche aber künftig nur Nebensache
werden würde;

2» wenn ein Hauptzwcig der Wirthschaft, der im überwiegenden Verhältnisse zu den übrigen
ttand, ganz, oder größtenthcils aufgegeben werden müßte, oder doch nur durch Anlegung neuer
Fabrikatiousanstalten erhalten werden könnte;

3) wenn ein Gespann haltender Ackerwirth solches fernerhin nicht mehr halten tonnte und seine
«andereren mit der Hand bauen müßte, oder umgekehrt.

;,. n. ^ ^/" Veränderungen in der bisherigen Art des Wirthschaftsbetriebes kommen nur insofern
m betracht, als sie von gleicher und größerer Erheblichkeit sind.
nm.n . ^ ^' ^"'" ^ Landabsindung eine Entschädigung für mehrere, verschiedenenRechtsvcrhält-
abNnV ?^" Mundstücke oder Berechtigungen eines Theilnehmers bildet, so ist aus der Gesamt
ans,,.?s ^^ ^^ ^'" Gruudstücke, oder eiue jede dieser Berechtigungen ein besonderes Stück
;um?^ '" Auseinandersetzuugsbehörde bleibt es aber überlassen, eine solche Ausweisung bis
nu? di. 3 . ""5 ^ürfnisses oder bis znm Antrage eines Betheiligten auszusetzeu uud inzwischen
Grunds .'" ^ ^sa'nmtabfindung zu bestimmen, welche die Stelle der einzelnen zu ersetzenden
Grundstücke oder Berechtigungen vertreten. " > ^

vNi^i. -^ ^ ^^"^^ "" Austausch bisher grundsteuerfrcier Grundstücke gegen bisher grundsteuer-
v!"Mlge, ,o treten die letzteren dadurch in die Klasse der grundstcucrfreicn über,
kann „, ,^I", ^^l"ül;cn Gemartuugcu, iu welchen eine Zusammenlegung von Grundstücken stattfindet,
betri^ ^ "!5 ^"' Ausführung derselben unter Genehmigung der Äezirksregierung der Gesammt-
dabi .«^^'^" Grundsteuer, welcher von den der Zusammenlegung unterworfenen Grundstücken bis
anaew^ '^"" '" '^' ""l die Landabfindungspläne anderweitig nach den für die Anseinaudersetzunq
ungewandten Reinerträgen vertheilt werden.

8- 8. Rießbrauchcr müssen sich mit dem Genusse der Abfindung begnügen.
di i„>, ,?"chl" müssen sich mit der Nutzung der «andabfindung begnügen; 'ihnen fallen die Entschä-

w sofern sie sich mcht über die Pachtzcit erstrecken, auch
G. ^ü Verpächter die Aiilegung der erforderlichen Wege, Gräben, Tränken und Einfriedigungen der

r no,tucle bewirken, oder den Pächtern die dafür gemachten Auslagen erstatten. Eine Rcntc'entschä-
gung bezieht .vährend der Pachtzeit der Pächter und bei einer Kapitalentschädigung ist er berechtigt,

ter, 6"^"r"g, zu 4«/, von der jährlichen Pachtzahlnng nach Verhältniß der contrattlichen Iahlungs
^ ''^' ^ ^^^"' "" ^''"' Entschädigungen nicht begnügen, so steht ihm frei,

f' v """"'' nachdem ihm der Auseinandcrsetzungsplan bekannt gemacht worden ist, die Pacht
dem 5"^ ^" '^ ^" "lsdanninit dein Ende des laufenden Pachtjahres auf; wen» aber seit
w^.^ der Kündigung bis zu diesem Termin nicht mindestens drei Monate verstrichen sind, so
wahrt das Pachtverhältniß noch für das nächste Jahr fort.
aem^ . ^" Geldabfindungen hat der Nießdraucher desjenigen Grundstücks, welches die Abfindung
ein..?'. .", Abfindungsrente während der Dauer des Nießbrauchs zu entrichten und muß im Fall
.,,7/"'""mtschädigung dem Eigenthümer, welchem die Baarzahlung derselben obliegt, die Zinsen
"0 Kapitals zu 4«/„ gerechnet, vom Iahlungstage ab vergüten.
i« v 5 5^ """liche gUt von einem Pächter eines solchenGrundstückes und es steht demselben auch
" diesem Falle das Recht der Kündigung zu.
ni^ >, ^'^ ^" Pächter iu diesem tz. eingeräumte Recht der Kündigung findet nicht statt, wenn

cich oem Ermessen der Auseinandersetzungsbehörde durch die Zusammenlegung weder ein erheblicher Nach-
in sur dcu Pachter erwachst, noch eine erheblicheAenderung der Wirthschaftsverhältnisse des verpach¬

teten Gutes zu erwarten ist.
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Sind für den Fall einer Zusammenlegungzwischendem Pächter und dem VerPächter in dem
Pachtverträge andere Abreden über die Auseinandersetzung auf rechtsuerbiudliche Weise getroffen worden,
so behält es bei diesen sein Bewenden.

§. 9. Sobald entschiedenist, daß und in welcher Ausdehnungeine ZusammenlegungStatt
finden soll, wird von der leitenden Behörde eine Commission gebildet, welche besteht

». aus einem Commissarals Vorsitzender,
d. dem Bürgermeister der betreffenden Gemeinde,
o 3 Sachverständigen,welche in der Art zu ernennensind, daß der eine nebst dessen Stellvertreter

von dem meist begütertenDrittthcil der bethciligtcnGrundbesitzer,nach den Catasttal-Reinerträ-
gen, der zweite nebst Stellvertreter von dem zweiten Drittthcil,der dritte nebst Stellvertreter von
dem geringstbegütertenDritttheil gewählt wird.

Werden die Wahlen dieser Sachverständigennicht binnen der von der Behörde anbe¬
raumten Frist von 4 Wochen vorgenommen,so erfolgt die Ernennung derselben von Amts-
wegen,

cl. aus einem von den unter ll, d und u erwähnten Commissionsmitglicdernzu wählenden, von
der leitendenBehörde als qualifizirt crachteteu Geomcter.

Die Beschlüsse der Commission erfolgen nach Stimmenmehrheit;bei Stimmengleichheitent¬
scheidet die Stimme des Vorfitzenden.

tz. 10. Die in Folge Zusammenlegungvon den Besitzern erworbenenGrundstücke treten
an die Stelle der abgetretenen in Betreff der auf letzteren haftendenHypothekarschulden,wenn das
Schöffengericht dieselben für mindestens glcichwerthig mit letztern hält, entgegengesetztenFalls kann der
Hypothekargläubigcrnach 6 Monate vorher geschehener Aufkündigungdie Rückzahlungdes Capitals
verlangen. ^ ^ - -

H. II. Die Ausführung der Gcmcinheitstheilungsordnuugvom ü». Mm 1851 und die,es
Gesetzes wird für den Kreis Wetzlar der General Commission in Cassel übertragen und ist nach den für
das Verfahren bei der letzteren geltenden Vorschriften, soweit die vorstehenden Bestimmungennicht ent¬
gegenstehen, zu bewirken.

tz. 12. Alle im Bezirk des Iustizsenats zu Ehrenbreitensteinnoch bestehenden partüular-
rechtlichen Beschränkungen der Theilbarkeitdes Grnndeigenthumswerden aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschriftund beigcdrucktem König!. Insiegel.
Gegeben den

Nr 3

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigstcr König!
Allergnädigster König und Herr!

^ « «...wuri«im« Ew. Königl. Majestät treugehorsamstezum 19. Provinzial^andtage versammeltenStände
Zcherli Oe,ch°« M ^. Rheinprovinzhaben einen, die Ausübung der Fischerei für den Umfang der Rheinprovmzund des
die Mm>pl«vmzund ^ . ^ Wiesbaden gesetzlich regelnden Entwurf mit freudigem Danke begrüßt.
'"' 2m^^'°" " Dem vorhandenen und nachgewiesenen Bedürfnisse Ausdruck gebend, stellt derselbe solche
Zur Allerh Pr°p°- ^MN auf, bei deren Einhaltenes möglich sein wird, diejenigenältern gesetzlichen Bestimmungen,

sitwn Nr. 6. ^ ^^ ^nM sind, hinwegzuräumenund die gesunkenen Erträge der Fischerei zu heben.
<^m Einverständnissemit den wesentlichen Bestimmungen des Entwurfs ermangeln wtt

nicht, Ew. Majestät jene Abänderungenund Zusätze, dercu Berücksichtigung wir für wünschenswert!,
erachten, in Ehrfurcht vorzuschlagen.
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Hiernach würde:
1) Zu §. 3 aä 2 am Schlüsse der Zusatz erbeten „und ständige Vorrichtungen zum Fischfange"
") act h. 7 h^ter „vorsätzlich" einzuschiedensein „und widerrechtlich"
3) Zu demselben §. der Zusatz „Hierher ist jedoch nicht zu rechnen diejenige Zerstörung des Fisch-

lmchs, welche durch die im Landcsculturintercsseerforderliche und bereits gesetzlich vorgeschrie¬
bene oder noch vorzuschreibendeReinigung der Gewässer entsteht"und

4) m § !) die Vernichtungder confiszirtenuntersagtenGeräthe zusätzlich anzuordnensein.
^. .>. ^"' ^^st" treugehorsamste Stände erlauben sich noch das Folgendeuntertänigstvorzu-
iragen: Nach dem §. 3 des Entwurfes sollen die Bestimmungen:

) Zu welchen Tages- und Jahreszeitendie Fischerei in Betreff der verschiedenenFischgattungen
und Gewässer verboten ist;

2) Welche Arten der Fischereinetzeund Geräthe untersagt sind;
^) Welche Fische und Krebse mit Rücksicht auf deren Maaß, Gewichtuud Gattung nicht gefangen

werden dürfen; .>/.,,-,
von den einzelnen Bezirksregierungenerlassen werden. In gleicher Weise ist auch früher in dem benach-
da"? ""'"reich "erfahren und der Erlaß jener Bestimmungenden Präfekten überlassen worden. Durch
as sur den ganzen Umfang des Kaiserreichs unter dem 25. Januar d. I. erlassene Gesetz dürfte jedoch
er ^ewe:s geliefert sein, daß es möglich ist, den Gegenstand allgemein nnd auch für einen größeren
noerbeznkdurch eine gesetzliche Verordnung zu regeln, in welcher die klimatischen und örtlichen Ver-

yaltmsse gebührend berücksichtigtwerden können.
welü >. ^"' ^estät trcugehorsamste Stände bitten, jene in Frankreich gewonnenen Erfahrungen, auf

clche das angezogene Gesetz sich gründet, uns nutzbar werden zu lassen und die Regelung aller die
Mchern berührenden Anordnungen, mit Einbegriff jener Eingangs benannten,durch den Erlaß eines
Gesetzes allcrgnädigstherbeiführenlassen zu wollen,
. Schließlich erlauben wir uns Ew. Majestät noch allernnterthänigstvorzustellen, wie durch die
z"^ benachbartenKönigreiche der Niederlande auf dem Rheine betriebene Art und Weise der
«Ichsfischerei,der Strom vollständig abgesperrtund das Hinaufgehendes Lachses nur mehr ausnahms¬
weise und bei höchstemWasserstande ermöglicht ist.

Hierdurch aber werden die Interessen der Provinz wesentlich geschädigt und gestatten wir uns
"e untertänigsteBitte, es wolle Ew. Königl. Majestät gefallen, die zur Abstellung dieses Mißstandes
nutYWn Maaßnahmen allergnädigstanzuordnen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euer Majestät allernnterthänigst treugehorsamste

Der Landtags-Marschall und die Stände der Rheinprovinz.

Nro H
Düsseldorf, den 23. März 1868.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Königl
Allergnädigster König und Herr!

Ew. Majestät haben huldreichst zu genehmigen geruht, daß drei Entwürfe: Künftige Organisation
1) einer Verordnung, betreffend die Ausdehnungdes Provinzialucrbanoesder Rheinprovinzauf das bes Oberamtes

Oberamt Meisenheim; ' Me.senherm.
2) einer Verordnung, betreffend die Ausführung der ständischen Gesetze in dem genannteOberamte;
3) einer Verordnung, betreffend die Regelung der Verwaltungsverhältnissein demselben Obcrcimte;

nebst Motiven den gegenwärtig versammeltentreugchorsamstcn Rheinischen Provinzialständenzur gut¬
achtlichenAeußerung vorgelegtwerden.
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Die Stände haben diese Vorlasseneiner einssehendenPrüfunss unterzogen nnd auf Grund
des «om Msschnse «statteten Berichtes/ den sie dieser Adresseallernnterthänigst berzn,chlwßen stch

gestatten ^ Wnviegmder Majorität beschlossen. Ew. 'Majestät trengehvrsamst zu wten dcr ersten
nn zweit n^^ Nllerhöchstihre Sanktion zu ertheilen, dagegen Allerguäd:gstzu be eh eu, da^z

^Stl d rind«^ in Anssicht genommenenvorlänfigenAmtsverlasfungaus dem b:s
herwn Od^^^^ Mnsenheim ein eigener Kreis mit dem Kreisorte Meisenheun destnw.v gebüdet
werde. ^ ^

^n tiefster Ehrfurchtersterben
Euer Majestät allerunterthänissst trcugchorsamstc

Der Landtags. Marschall und die Stände der Rhcinprovinz.

Referat des zweiten Ausschusses
über

drei Verordnungen, die künftige Organisation des vormals Hessische Oberamtes
Meismhcim betreffend.

Referent: Abg. Stumm.

Dem Ausschussesind die Entwürfe dreier Verordnunssen nebft Motiven, welche sich auf die
^'l.ch°nb"n^' Verhältnissedes Oberamtes Meisenheimbeziehen und dem ProvinsiabLandtage durch den Herrn Land.

tags-Comnusfariuszur Begutachtungvorgelegt wurden, zur uähern Prüfung überwiesen worden.
Es sind dies:
^. Entwurf einer Verordnung, betreffenddie Ausdehnung des Provinzial. Verbandes der

Rhcinprovinzauf das vormals Hessen^HomburgischcOberamt Meisenheim.
U. Entwurf einer Verordnung, betreffend die Ausführung der ständischen Gesetzein dem

vormals Aessen.Homburgischeu Oberamle Meisenheim.
<^. Entwurf einer Verordnung, betreffenddie Regelung der Verwaltuugs> Verhältnissedes

vormals Hessen Homburgischen Oberamtes Meisenheim.
Hinsichtlich des ersten Entwurfes ,^.). welcher sich lediglich auf die Aufnahmedes Oberamtes

in die Rheinproviuzbezieht, erhob sich in dem Ausschüssekciu Bedeutenund derselbe schloß sich durchaus
den Motiven des RegierungSentwurfesan. Es wurde dabei als selbstredend angenommen,daß nachdem
durch die Königliche Verordnung vom 20. September 186? den Gemeindendes Oberamtes nicht nur
die Tilgung und Ämortisativn der durch AuSban der Bczirtsstraßcn entstandenenSchulden, sondern
auch die Unterhaltung der Bezirtsstraßenbis zu ihrer Uebernahme auf deu Bezirtsstraßcufondsals
specielle Last auferlegt worden war, nun auch das Oberamt Meisenheimbis zu diesem Zeitpunktevon
den Beiträgen zu dem allgemeinen Bezirtsstraßcnfondsbefreit bleiben muffe. Auch erscheint es billig,
daß Meiscnheimfortan an allen übrigen Vortheilen und Lasten der Rhcinprovinz, namentlichaber an
deren Provinzial Instituten Theil nehme, ohne zu besondern Entschädigungen und Nachzahlungen für d,c
bereits auf Kosten der Provinz errichteten Anstalten angehaltenzu werden.

Ebensoerklärte man sich allseitig mit der zweiten Verordnung ^L.) einverstanden,welche stch
auf die Vertretung des Oberamtes auf dem Provinziallcmdtagebezieht und auf der Zuthcilnng desselben
zu dem Regierungsbezirke Coblenz bafirt.
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Die Frage, ob es an und für sich angemessener wäre, das Oberamt dem Regierungsbezirke
Koblenz oder Trier zuzuschlagen, erscheint zwar nicht unzweifelhaft, da die Wünsche und Bedürfnisse der
Bevölkerung in dieser Hinsichtsehr ausciuandcrgehn und die letztere mindestens ebensoviel«Ver
«hrsbeziehungen nach der bayrischenPfalz, dem benachbarten Kreise St. Wendel und dem Saar-
brucker Kohlenbecken,als nach Creuznach und dein Nheine zu besitzt. Nachdem aber thatsächlich
bereits m Beziehung auf die Justiz das Oberamt dem LandgerichtsbezirkeCoblenz zugetheilt, nach¬
dem das Hypothekenamtin Meisenheim mit dem zu Simmern vereinigt worden ist und auch die
un RegierungsbezirkeCoblenz gültigen Verordnungen und Verfügungen in Meifcnheim eingeführt
'md, muß das Verbleiben resp, die definitive Einverleibung des Oberamtes Meisenheim in den
^egiernngsbezirk Coblenz als die richtigere Maßregel anerkannt werden. Hinsichtlichdes übrigen
Inhaltes des Entwurfes «. schließt sich der Ausschuß gleichfalls den Negierungs-Motiven an.
^ D^ ^"^ Entwurf (('.) und nicht minder dessen Motivirnng erregten dagegen im
^chooße des Ausschussesernste Bedenken. Es wird darin beabsichtigt, das Oberamt Meisenheim
^orlaufig in ein „Amt" nach Analogie der nassauischenAmtöverfassung umzuwandeln und als
wlches mit dem Kreise Creuznach zu verewigen; diese Absicht wird durch'die Rücksicht, welche man
oem Geh. Neg.-Nath Reinhardt, der, bisher an der Spitze der Verwaltung gestanden hat und ein
uni diesen Landestheil sehr verdienter Beamter sei, schuldig wäre, motivirt. Die Verordnung kann
nnnach nur in dem Sinne verstanden werden, daß dem Oberamte die Ämtsverfassungnur bei

^ebzeiten des Herrn Reinhardt verliehen bleiben, nach dessen Rücktritt aber der Landestheil mit
lemen 5 Bürgermeistereien einfach deni Kreise Creuznach annektirt werden solle. Der Ausschuh
war ohne Widerspruch der Meinung, daß, wenn es sich um die Verwaltungsorgauisatton eines

uoestheilcs handle, Rücksichten auf einen einzelnen noch so hochverdientenBeamten nicht wohl
naßgebcud sein können, daß sich vielmehr Raum genug im Rahmen des Preußischen Staates
nndcn dürfte, um Verdienste in anderer Weise zu belohnen, obwohl zugegeben werden kanu, daß
« Crhaltung des Geh.-Naths Reinhardt auf feinem bisherigen Posten zur Neberführung der
uen m die nmen Verhältnisse sehr ersprießlich sein und überhaupt sein Verbleiben im Amte
eftntlich im Staatsinteresse liegen würde. Die Verordnung würde aber in der That gerade

oa^ Gegentheil des beabsichtigtenZweckesherbeiführen, da es nicht denkbar erscheint, daß der als
Regierungschef des Oberamtcs ergraute Gch.-Nath Reinhardt sich unter den jungen Landrath von

reuznach würde stellen lassen. Die Degradation vom Oberamtmann mit weiter gehenden Vefug-
des ^ "^ ^'" Preußischen Laudrathe zustehen,zu einem nassauischeu Amtmann und Untergebenen
es Landrathes würde die wenigst milde Form seiner Verabschiedung sein und statt einer Aus¬

zeichnung würde ihm geradezu eine Kränkung bereitet. Für die Bevölkerung selbst müßte die
"fuhrung eines auf die Lebenszeit einer Person begründetenProvisorium s in der Verwaltung

emm unerträglichen Zustand der Unsicherheit und des Unbehagens, ja der Intrigue inauguriren,
"ahiend die definitive Begründung der nassauischeu Amts - Verfassung ebenfo erhebliche

achtheile herbeiführenwürde: sie stände nicht allein als uniumn in der Rheinprovinzda, in deren
reis- uud Gemeindeverfassungsie gar nicht paßt, sondern belästigte die Bewohner, welche eigent-

«-^'"^ ^ fünf Meilen auseinander wohnenden Landräthen zu thun haben würden, in ganz un¬
kluger Weise, erzeugte Conflicte zwischen den Behörden, und würde eher kostspieliger sein, als die

^"nstituiniug eines besonderen Landrathsamtes in Meisenheim. Im Ordinarium des Preußischen
^taatshaushciltsetats Pro 1868 ist das Oberamt Meifcnheim wenigstens fast ganz analog eine,«

""drathsamte aufgenommen und liegt es auf der Hand, daß zu dieseu Kosten noch erhebliche
ehr«Dienstaufwandsgclder des entfernt wohnenden CrcnznacherLandrathes kommen würden,

s slnc^'" W"lte: die Einführung der Amtsverfassung in Meifcnheim enthielte alle gegen eine
^Vstständige Krcisverfassung sprechendeBedenken, ohne deren Vortheile zu besitzen. Es erscheint
verständlich, wie man auf den Wunfch der Bevölkerung in Hannover die kostspielige und vielregie¬
rende Amtsverfassung hat bestehen lassen; sie einem Landcstheil octroyircn, der sie weder kennt
noch verlangt, vielmehr seine deu Preußischen Institutionen analoge Organisation zu bewahren
und dem PreußischenMuster noch enger anzupassen wünscht, erscheint dem Ausschussenicht wohlgethan.
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Ebensowenig konnte sich der Ausschuß mit der einfachen Vereinigung des Oberamtes mit einem
altpreußlschen Kreise — sei es St. Wendel oder Creuznach — befreunden,deren Kreisorte sich in viel
zu großer Entfernung von dem Oberamte befinden. Handelte es fich darum, auf der wdul», i^a das
positiv Beste zu schaffen, so tonnte sich am ehesten noch die Vereinigungdes dem Kreise St. Wendel
cmgehörigen Cantons Grumbach,dessen Ortschaftenbis zn 10 Stunden Entfernung zu ihrem jetzigen
Krcisortehaben mit Meiscnhcim als Kreisortempfehlen, wovon sie durchschnittlich nicht '/^ soweit abliegen.
Wirtlich sind auch Petitionen in diesem Sinne aus dem Eanton Grumbachsowohl,als dem Oberamts¬
bezirke zahlreich unterzeichnet worden. Da eine Theilung des Kreises St. Wendel aber mit großen
Weiterungen verbundenwäre, die ja auch in den Negierungsmotive«ausgeführt sind, ferner dem Land¬
tage zur ^eit ein solches Project zur Begutachtunggar nicht vorliegt, so würde die Lösung der Frage
eines Anschlusses des Cantons Grumbachan das Oberamt Meisenheim am besten einer späteren frei¬
willigen Vereinbarung zwischenden resp. Bürgermeistereienund Kreistagenzu überlassen sein.

Die ZusammenlegungMciscnhcimsmit dem Kreise St. Wendel haben die Negierungsmotive
selbst für unzulässig erklärt; fast ebensowenigstatthaft erschiendem Ausschüsse die Zuscunmenlegnng
mit Ercuznach. Es kann zugegebenwerden, daß ein großer Theil des Obcramts mit einzel¬
nen Ortschaften des Kreises Creuznach in lebhaften Verkehrs - Bezichuugcn steht, diese würden
indessen durch Constituirung eines Kreises Meisenheim in keiner Weise tangirt; mit dem Kr eis¬
orte Creuznach, worauf es hier allein ankommt, dagegen besteht aus dem Oberamtc fast gar kein
Verkehr. Die Creuznach zunächst gelegene Eisenbahnstation des Oberamts, Staudernhcim, liegt 3
Meilen und 3 (oder wenn man Bad Creuznachmitrechnet) 4 Stationen, die am weitesten gelegene
Station Fischbach aber 7 (event. 8) Stationen und 6 Meilen von Creuznach entfernt. Bedenkt
man daß der Eingesessene, um mit dem Landrathe zusprechen oder zur Aushebung zu gehen, durch¬
schnittlichl'/^—2 Stunden zur Eisenbahn und dann noch 3—L Meilen Eisenkahnfahrt nach Creuz¬
nach Hütte, daß ihm die Hinfahrt dritter Classe allein 8—18 Sgr. kostet, während sein Weg nach
Meiscnheim, wohin er ohnehin zum Notar und Friedensrichter muß, durchschnittlichkaum weiter,
als zur Eisenbahn selbst ist, so springt die colossale Belästigung, welche dem Landestheil im Ge¬
gensatz zu dem bisherigen Zustande durch die Vereinigung mit Creuznach erwachsenwürde, in die
Augen. Die behauptete enge Gemeinschaftin Sitten und Gebräuchen, Sprache und Sympathien
zwischen dem Oberamt und dem Kreise Creuznach muß sehr bestritten werden. Der letztere dehnt
sich auf dem Plateau des Soonwaldes aus, welcher von dem das Oberamt Meisenheim bildenden
Gebirgszug durch das Nahethal geschieden ist; viel näher stehen die Meisenheimer den Bewohnern
des benachbarten Eantons Grumbach und des pfälzischenGlangebietes, haben sich aber durch die
langjährige staatliche Abgeschlossenheit überhaupt ziemlich selbständig entwickelt, was nicht zu ihrem
Nachtheile ausgefallen ist, da die MeisenheimerBevölkerung sich vor allen Nachbarn durch Fleiß
und Nüchternheit vortheilhaft auszeichnet. Es mag auch dies Bewußtsein mit zu dem
dringenden Wunsche beigetragen haben, als selbstständiger Kreis für sich zu bleiben. Dieser
Wunsch giebt sich vor Allem kund in der mit überwiegender Majorität beschlossenenImme-
diateingabe des Vezirksrathes — der gesetzlicheil Vertretung der Bevölkerung — um Velassung
des Kreisverhältnisses (l3. April 18L7.)' Die Stadt Meiscnheim hat mehrfach dringende Imme-
diatvorstellungen in demselben Sinne gemacht, auch dem diesjährigen Provinziallandtage eine
Petition eingereicht,worin namentlichbetont wird, daß fast alle andern Gemeindenin diesem Wunsche
vollkommen übereinstimmten.Dieser Behauptung ist authentischvon keiner Seite widersprochen worden.
Zwar behaupten die Negierungsmotive, die Landbevölkerung zeige sich einem Anschlüsse an Creuznach
immer geneigter, es fehlt aber zu dieser Annahme an allen Belegen. Den zahlreichen Vorstellungen
und Petitionen um Erhaltung der Kreisselbstständigteitsteht bis jetzt keine einzige um Verschmel¬
zung mit Creuznach gegenüber. Es ist denkbar, aber nicht einmal erwiesen, daß einzelne Bewohner und
vielleicht auch Gemeinden,welche dicht an der Eisenbahnwohnen, gegen eine Verschmelzung mit Creuz¬
nach nichts zu erinnern haben; ein wirklich lebhafter Wunsch würde sich sicherlich iu Gegenvorstellungen
einer solchen Minorität längst dotumemirt haben. Es muß als erster Grundsatz jeder Selbstverwaltungange-
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2^^ «„stituirtcn Körperschaften auch als Vertreter der Bevölkerunganae°
n nn ^ ^' vereinzelte Stimmen, welche eine Negierungüberall ihren Wünschen ent^echld

Di e^" ,^ gemachtwerden gegenüberder ordentlichenVertretung.
auf fo^ . " 7' ?" ^webenden Verhandlungenin keiner Weise zur Begntachtnng

^"' '"^" "^^ "Endlich, anf welche Thatsachen die Negierungdie Vor-
° Am^^e /' ^"^" " ?7'""ung wesentlichgetheilt seien. Daß die S t a d t Meisenheim das
ohnehin I'r?tär??>7 ^ Verbleibe des Verwaltungssitzeshat. ist freilich einleuchteud. Sie hat
später an Ae/^L '.??"' "" ^"^"'" "' Hälfte ihres ehemalige,. Oberamtsbezirkesund kam
S n .3" 3^'"?' bl'ß "" dessen Landgrafen dnrch den Wiener Cvugreß 10.00U weitere
Ue u„?373 Vt"? ^""'^' ^"^"" lie A) wum von der Uugunst des Schicksals durch den
^ ^I^ie Nn ?"' Tugmden ihrer Einwohner wieder zu einiger Wohlhabenheiterhoben, verliert
Inst« ^ ^ "Ue ihre Behörden, das Eonsistorium. das Gericht in drei
Hy °^ '"" Nechtsanwälten.wofür ein Friedensrichtereingesetztwurde, das
^Ve a^ 3« 3,c" ? "^wundern, wenn die Stadt in der Erhaltung ihrer Eigenschaft
^ dürf^ ""ickt und daranf nmsomehr Ansprnch nmcheu

"' ^.tschädignug in Aussicht gestellte Schullehrersemiuarnuumehr
Arche di 21 ^.5 ^^ ^raunnger und stattlicheröffentlicherGebäude,eine herrliche gothische

" "stehen allein 2 Druckereien -nnter tützen auch
ll in sch d^'v '.^?' deshalb mcht wenigerWunsch des ganzen Oberamtes sind und für dieses

welche d "a^ "otivirt wären. Diese «erden durch den Van der Glanba n.
M Mcha^ der Nahebahn-StationStaudernheim über Meisenheimverbinde
V»n noch?t?n / T 5^?^ ""^ "'« Verbindung mit dem Oberamte gestaltet. Obwohl dieser

dem Handelsminister bereits Gesuche um Ge
Bahn int Mt ! I .2 ." ? ^"^ ^""""' '°^" "'l'"«^ "'« Zustandekommen der
und dem dlus riola den >^7" ^""" ^ Wegverlegungdes Verwaltnngssitzesvon Meiseuheimoarau^ erfolgenden Nnckgang die,cr Stadt sehr verlierenwürden.

"nq dringend ?^m?'^33 ^"' ""Meifelhaft. daß die überwiegende Mehrheit der Bevölte-
Mgun d b ,2 ' ?''^ ^^^' '" '""^ Meisenheimwünsche und es konnte bei der Ueber,
politische oder ^^ '"Wichst '" """"«" seien, sobald dem Staate nicht

'"" '"^' ^lich erscheinen, ob etwa letztere
durch Erfüllung der Wünsche des Oberamtcs hervortreten würden

^ ^'" " ' iellen Paktes ist schon angedeutet worden, daß die proponirte
vielleichtso "r ,'?'"' ^ "'" ""'"'"^' ^"'p'""ß gegen die selbstständige Kreisbilduugergeben,
wirklich e ,ia^ .? k""'" "7°"i würde. Sollten aber dnrch einfache Iulegung zn Ereuzuachauch
'n keinem Ve s^wm ""' ."?"' '" '""'"'" "'^" ""'^" ^'"nen. so steht ei.l solcher Betrag doch
sie nicht ^,,f ".'"U^zu ^er Zufriedeustelllmg eiuer tüchtigen und patriotischen Veoölterung.die. obwohl
unserem aroken 3^ "? """""" """'^" ''^' °"'"°^ '"" Vertrauen und uationaler Gesinnung
st°ßen ihrer Vit^.^^^'",'"' deren Sympathien wir uns aber für lange Zeit durch das Zurück-
Umfange ^. ?^'^-" """^"' ^" ^""^'^' ^^" besitzt bereits Kreise von ebenso kleinem
die Eigens /°«5s^'?^""^^"''""'^lt und Ziegeurück nicht bevölkerter. Macht man für ersteren
Meisenheim .. Gebirgskreis,für letzterendie als Enclave geltend, so ist daranf zn erwiedern,daß
«der an """"W. ^ stößt zwar an zwei benachbarte preußische Kreise, nicht
nach Ban.-. 3 ' ^"" entgegengesetzten Enden liegen, und hat eine langeGrenzenausdehnnng
Unter der ! 7" ."^7 "^ Oldenburg. Es ist niemals behauptetworden, daß die gute Verwaltnug
Aussch,,ss ' ^ '^""' und ZiegenrückerKreises gelitten habe und beseitigtenSachverständige im
Ums and. ^- ^"^"" ""' ^lche Befürchtung. Die beste Widerlegungderselben liegt eben in dem
8 ^ ^', s^, Mcqenheim seit über 50 Jahren mit seinen 5 Bürgermeistereien.14.0UU Seelen und
ständig«" ^ """.""" ^ Preußische» Negierung selbst anerkanntenmusterhaftenWeise als selbst-

^r Verwaltungsbezirk,ja selbstständigcrnoch als ein Kreis verwaltet worden ist. Sollte sich
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aber in der That durch die Praxis finden, daß der Kreis Meisenheimzu einer selbstständigen Verwal¬
tung sich nicht eignet, so steht ja später nichts im Wege, mit Zustimmung der resp. Kreisvertretungen
eine Fusion mit andern Kreisen vorzunehmen.

Wie jetzt die Verhältnisseliegen, nachdem alle anderen neucrworbenenLandestheilr mit zder
größten Schonung in politischer wie fincmcieller Hinsicht behandeltwerden, müßte es geradezu als un¬
billig erscheinen, den einzigen mit der Rheinprovinz vereinigten neuen Landcstheil, bloß weil er Nein
ist und wenig Geschrei verursacht hat, verhältnißmäßigschlechter zn stellen.

Nachdem man bei der Besitzergreifung die großen materiellenund politischenVortheile betont
hatte, welche aus der Vereinigungeines Kleinstaates mit dem mächtigen Preußcn^für den erster» ent
springen müßten, nachdem man 'mit vollem Rechte dem Landesthcilden größten Lcheil seiner Behörden
genommen hat, erscheintes um so dringender geboten, dem Wunscheder Bevölkerung um Belassung
des Landraths und Bildung einer eigenen Kreisvcrsammlunggerecht zu werden. Die dem Preußischen
Vaterlandc von vornhereinentgegengebrachtenSympathien werden sich immer mehr befestigen und in die
benachbarten nicht preußischen Landestheilcverbreiten,während die durch die Vereinigungmit Creuznach
entstehende Schädigung der socialen und materiellen Interessen nnd Wünsche tiefe Spuren der Mißstim-
mung hinterlassen müßte, die sich sehr bald anch in ihrem Einflüsse auf die Rhciupfalz bemerkbar
machen würden.

Der RheinischenProvinzialvertretung aber wird es zur Ehre und Genugthuung gereichen, den
annectirteu hessischen Brüdern die warme Brnderhand zn bieten und es sie uicht bereuen zn lassen, daß
Gottes Fügung sie mit der schönenRheinprooinz vereinigt hat.

Der Ausschuß beschloß daher mit überwiegender Mehrheit, zu beantragen:
Der Hohe Landtag wolle den Verordnungen.V. und U. seine Zustimmung ertheilen,dagegen

der Königlichen Staatsregierung dringeud empfehlen, die Verordnung <'. folgendermaßen zu amendiren'>
1. In F. 1 die Worte: „mit dem Kreise Creuznach vereinigt" zu streichen und statt der

selben zu setzeu: „und aus demselbenein selbstständigerKreis mit dem Kreisorte Meiscnheim ge
bildet."

2. Den tz. 2 wegzulassen und
3. den H. 3 als §. 2 zu bezeichnen.

Düsseldorf, den 2l. März 1868.

Der zweite Ausschuß:

v. Nyvenheim, Vorsitzender. Dr. Wurzer. Henrichs. Aldringen.
Graf von Fürstcnberg.Stammheim. Baron von Fürstenberg-Loersfeld.

M. Kretz. I. Müller. Dick. Nußbaum. Stumm, Referent.



51

8. Adressen, die standischen Petitionen betreffend.

Nro 3

Düsseldorf, den 3. April 1868.
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

na^n -^ ^'^ ^'"" ^'' Prouinzial-Landtage der Rheinprovinz versammeltenStände der Ritterschaft Ä»f»al,me mehrerer
niqste ^ ^'"^"" ^"" Königlichen Majestät, um an den Stufen des Thrones die alleruuterthä- 'Ah/mitttr«,?''
selbst t" 'uederzulcgen,die Aufnahmeder nachbenanntcn Güter, — die fowohl hinsichtlichder Güter Matrilei.
Art VI «^"" ^'^"'' "^"' Anforderungen der Allerhöchsten Verordnung vom 13. Juli 1827
wollen " entsprechen, - in die Ritterguts Matrikel der RheiuvroviuzAllcrgnädigst befehlen zu

Das dem KöniglichenLegationsrath Freiherrn von Steffens zugehörige im LandkreiseEöln
gelegene Gut: „Godorfer Burg";

)^as dem HeinrichBucrsgeus zu Guestcn zugehörige im Kreise Mich gelegene Gut: ..Guestener

4) d"3 ^"' ^^^" """ Affcrdeuzu Roermond zugehörige im Kreise Geldern gelegene Gut: „Gölten";
a^ der Wittwe Lorenz Breuer zu Sinstedeu zugehörige im Kreise Neuß gelegeue Gut: „Sinsteder

as dem Benjamin Lcuffeu zu Sinstedcn zugehörige im Kreise Grcvenbroichgelegene Gut:
»Otzenrath";

') das dem Grafen August von Spcc zu Heltorf zugehörigeim Kreise Rees gelegeue Gut: „Wol-

?) das dem Gustav von Franken-Wels zugehörige im Kreise Gcilcntirchengelegeue Gut: ..Loverich";
) °as dem Balthasar Herberz zu Undingen zugehörige im Kreise Greveubroich gelegene Gut:

,'vetovcr Hof"-

l») Das dem Ioh. Ant. Schmitz zu Haus Hübsch zugehörige im Kreise Rees gelegene Gut: „Hübsch".
In tiefster Ehrfurcht ersterben

Euer Königlichen Majestät Allerunterthänigst treugehorsamste
Der Landtags-Marschall und die Stände der Ritterschaft.

Nro «

Düsseldorf, den 4. April 1868.
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Majestät«m^ ^'" ^' ^""nM - Landtag versammeltenStände haben mit Dank und Freude Euer
Verwalt gnädigsten Bescheid über die zu gewährende SelbständiMt der Provinzialstände bei der
baß w! "ü^ c^ "^'"'^"nden Irren-Heil- und Pflege-Austaltenentgegen genommen,lind sind überzeugt,
übri'apn ^5 Sclbstständigteitauf einem Gebiete ihres Wirkens sich empfiehlt,sie in gleicher Weise den

ur" theilen desselben von Nutzen sein werde.
Nuthwe >v ^^" ""^ erwarten läßt, daß sie bei der bevorstehenden,auch von den Ständen als
sich dock "^"M" Reform der ständischen GesetzgebungBerücksichtigung erhalten werde, so wird es

") empfehlen, schon früher sie in's Leben treten zu sehen.

Begutachtung der zu
erwartenden stän¬

dischen Gesetzedurch
die Provinzialstände

n„d Zusicheruüg der
Selbstverwaltung der
Prouinzial Inslitnte.
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In dieser Ueberzeugung ist der unterthänigste Antrag angenommen worden, den wir in tiefster
Ehrfurcht mit der Bitte vorlegen,Euer Majestät wolle in Gnaden geruhen, sowohl die Mittheilung der
zu erwartenden ständischen Gesetze an die Provinzialstände als die sofortige Zusichcrungder Selbstver
waltung der provinzialständischen Institute anzuordnen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euer Majestät allerunterthänigst trcugchorsamste

Der Landtags-Marschall und die Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 4. April l8«8.
Allerduichlauchtigster, Großmächtigster König'.

DitNMwchtungd« Allergnädigster König nnd Herr!
«iuil Prozeßordnung. Euer Majestät Herr Vater, des Königs Friedrich Wilhelm III. Majestät that den Ausspruch,

daß das Gute erhalten werden solle, wo es sich finde. Diesem Ausspruch verdankt die Rhcinprouinz
die Fortdauer ihrer Rechts Institutionen. deren Grundzüge seitdem Vorbild bei gleichen Institutionen
des preußischen und manchen anderen Staates gewordensind.

Sie sollen auf dem Gebieteder Eivil Prozeßordnungeiner weiteren Fortbildung gegenwärtig
entgegen geführt werden und Euer Majestät Ministerium der Justiz hat hierzu eine Commission berufen.
Bei deren jetziger Zusammensetzung sind keine Kräfte aus dem Rheinischen Nechtsgebiete herangezogen.
Dies scheint aber den treu gehorsamste» Provinzialständennothwendig,um das Princip der diesseitigen
Prozeßordnung vollständigvertreten zu seheu. Deshalb gestattenwir uns die ehrfurchtsvoll unterthä^
nigste Bitte, Euer Majestät »volle geruhen,zu befehlen,

daß die mit dem Entwurf einer allgemeinen deutschen Prozeß - Ordnung betraute Eom
Mission durch wenigstenszwei mit dem linksrheinischenProzeßrechtvertraute Juristen
aus dem Rheinischen Richter und Advokaten-Standeverstärktwerde.

Znr möglichsteil Sicherung, daß die ueue Prozeßordnungerst dann zur Schlußfassunggelange,
nachdem die besten Kräfte der Wissenschaft und der Praxis fie zu prüfen Gelegenheit finden, schließen
wir die zweite unterthänigsteBitte an, Ener Majestät wolle Allergnädigstzu befehlen geruhen,

daß der aus der Berathung der CommissionhervorgehendeEntwurf zeitig vor dessen
Vorlegung an die Factoren der Gesetzgebung durch den Druck eben so sehr bekannt
gemacht werde, als die vom Rheinischen Appellationsgcnchtslwfüber die ihm zugegan¬
genen Entwürfe bereits gegebenen Gutachten.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Nro »
Düsseldorf, den 4. April 1868.

Allerdnrchlauchtigstcr, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Sosten der Grenz- Die an der Grenze des Königreichsder Niederlande liegenden Kreise nnd Gemeindendel
Sperre gegen die Rheinprovinz sind in den Jahren 18s,5 bis l»t>7 von der Rinderpestbedroht worden und dies machte

Rmoerpest. '^.^ O^iizsperre nothwendig,welche auch in nachhaltigerWeise durch Militär-Cordons ausgeführt wor¬
den ist. Hierdurchsind den Gemeindenbedeutende Kosten erwachsen, theils der Einquartierung, theils
der Dcsinfcction nnd anderer Einrichtungen. Sie haben sich wegen Ersatz dieser Kosten an Ener Maje¬
stät Ministerien des Innern und der Geistlichen-und Medizinal- Angelegenheiten gewendet,sind abel
mit dem Antrage auf Ersatz der Kosten abgewiesen worden.
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i-i^' ^ D,e unterthamgst treu gehorsamstenProvinzialstäude können diese Entscheidungnicht für
«Mg IMen. Denn jene Kosten sind im Interesse nicht blos der Gemeinden, der Kreise und der Pro
s..^' ^")^ 6""''" ^""^ ergangen, welchem durch die von ihm angeordneten Maßregeln eine
furchtbare Calanntät abgehalten wurde. Wie ihm hierdurch Vortheile erwuchsen, so wird er'auch die
«o>ten tragen müssen, welche zu deren Herbeiführungdienten.
<N,.^' > ^'5 ""'gehorsamsten Stände tonnten deshalb keine Verpflichtung anerkennen,die Kosten auf
provuizmlsondszu übernehmen, wie die betreffenden Gemeinden und Kreise verlangt haben. Aber in

Theil,,"?^ '^'"' '""' ^ ""ssprechen zu dürfen, daß denselben der berechtigteErsatz vom Staate zu

^u .,»« ^ ^"?'"" "'""' '""' ^'^"' untcrthänigst.Allerhöchstdieselbewolle Alletgnädigst Anordnung
erie,t !?'^"'^"'//^ /" Grenz-Gemeindender Reg.-BezirteDüsseldorfnnd Aachen diejenigenKosten

M werden,welche während der Grenzsperregegen die Rinderpest1«l>5 bis 1«l>7 ergangen'sind uud«eyong nachgewiesenwerden.
In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.

Nro. ».

Düsseldorf,deu !». Apnl 1863.
Allcrdurchlanchtigster, Großmächtigster König!
Allcrgnädigster König und Herr!

1. Sevtem^ ,!.^^^^^°"!!"^ ^"' ProviMal^-ener. Societät für die Rheinprovinz vo.n Abandon.»«des
,in«I r ^^ ^l'^zt d,e Vergütung emes Schadens aus, welcherdurch Explosion von Gas Schluwtze« de«

3n^den^7^d^7:^'^??^^ 7^' "^" '"'b. ^'3 w^',3 ^r^»°u'
sch..? / Benutzung des Gases zur Beleuchtung uud Heizung wird es für die Versicherten wün Sozietät f.ir die
,^n^verth. ihr Eigenthumgegeu einen Schaden durch Gas> nnd andern Exptosioneu we»,. li> <,„^ ^ihtinprov,..,«°n,

Wm Brand verursachthaben, versichert zn sehen nnd es wird dies nach dem Buchte dnSocietä^ ' "'"^" ""
Schad"'' "^5 nothwendiger, weil die Prlvatversichernngs - Gesellschaften die Vergütung eines solchen
Ladens mckt veanftanden. Es bedarf daher der 5 54 des Reglements, nach den Anträgen der
tl,än3" "' ^"""" ""b ^s Plenums des Provinzial-Vandtags,einer Erweiterung, welche die unter.
vor2s "'""'^"^"""' treugehorsamsten Stände durch folgende Fassung des Schlußsatzesde-vorzuschlagen sich erlauben 8. 54

Schad.»... "^^'""^ ""^" «ls Brandschädenbehandelt.Die nicht durch Feuer entstandenen
EttianM. ?"''.""^'' """ ^""""' Stnrm. Pulver und soustigeu Explosionen oder ähnliche,,Ratur^
Mächt, herrühren, stud vo» der Vergütung ausgeschlossen.Die Societät Direction ist jedoch er^
einb^., " ^ "^ "''" ^"""' ^gM Explosionsgefahrzu versichern, wenn ein besonderer durch Ver-

""nrung zu bemessender Beitrag dafür übernommenwird."
wem. . ^""' ,''^">^^ bitten wir unterthänigst,diese Fassung des Schlußsatzes des l;. 54 des Reale

'"-' der Proumzial Feuer-Societät Allergnädigst zu sanctwniren.
In tiefster Ehrfurcht ersterbe,,:c.
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Düsseldorf, den 1. April 1«63.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

^ie Rcmcmuil«tw'. Die zum 1«. Provinzilll- Landtage versammeltentrcugehorsamstcn Stände der Rheinprouinz
der Iricnpsiegem ^„ «H allcrunterthänigstEuer Königlichen Majestät, um an den Stufen des Thrones den tlef-
d.l Nhempiovinz, /, ^^,, ^ant dafür auszusvrechcn, daß Euer Majestät, in allergnädigster Anerkennung der Bemühungen

der treu gehorsamsten Stände für die Reorganisation der Irrcnhcilpflegc. den in dieser Hinsicht auf-
dem 1« Prouinzial-Landtage gefaßten Beschlüssen, im Allgemeinen die. AllerhöchsteGenehmigungertheilt
baben Nicht minder dankendie trcugehorsamstcnStände für den Beweis des AllerhöchstenKöniglichen
Vertrauens den Euer Majestät Allcrgnädigstden Ständen, durch Verleihungdes Rechts der Selbst¬
verwaltung der sämmtlichen Provinzial-Irren-Heil- und Pflege Anstalten gegeben haben, und werden
dieselben sich auch fernerhin bestreben, diesem Allerhöchsten Vertrauen sich würdig zu bezeigen.

Die in dem Landtags - Abschiedevom 11. März c. von Euer Majestät befohlenen Modifika¬
tionen der bezüglichen Beschlüsse hinsichtlichder Vcrthcilung der Kosten der Erbauung und Einrichtung
der neuen Anstalten auf die einzelnen Regierungsbezirke, fowic des Aufbringungŝ Modus für die zur
Nerzinfung und Tilgung der aufzunehmenden Anleiheerforderlichen Mittel, haben nunmehr in der an¬
befohlenen' Weise in 'den umgeänderten Beschlüssenund Regulativ ihre Anwendunggefunden; cbenfo find
die durch dcu Königlichen Landtags-Commissariusgemachten Mittheilungen über fernere vorzunehmende
Abänderungendes Regulativs, unbeschadet des Mergnädigst bewilligten Rechts der Selbstverwaltung,
vorgenommenworden.

Die trcugchorsamsten Stände bitten nun Euer Kömgliche Majestät alleruutcrthäuigst, den m
Abschrift gehorsamstbeigefügten Beschlüssen,und dem Regulativ, nunmehr die definitiveAllerhöchste
Genehmigungin Gnaden ertheilen und die zur Ausführung der Bauten gewählteStändischeCommis¬
sion, deren Mitglieder in der Allcrunterthänigst beigefügten Nachweise aufgeführt sind, Allcrgnädigst
bestätigenzu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterbe» :c.

Die acht Resolutionen
des

1l^. RheinischenProvinzial-Landtages, betreffendReorganisation des Irrenwesens in der Provinz.

Erste Resolution: In jedem der fünf Regierungsbezirke Düsseldorf, Cüln, Aachen,
^ ^'nNem ^"° Coblenzuud Trier foll eiuc gemischteHcil> und Pflege-Irrenanstalt für je 200 bis 300 Kranke nach

dem bewährtesten System erbaut resp, die in diesen Rcgicrungs-Bczirkenvorhandenen und zur Einrichtung
einer gemischten Heil- uud Pflegcaustalt als tauglich befundenenNczirksanstaltcn können zur Aufnahme dieser
»ahl von Krankenerweitert werden.

Zweite Resolution: Die zu erbauendenresp, zu erweiterndenund von der Provinz zu
übernehmenden Irrenanstalten erhalten den Charakterals Prouinzial-Anstaltund jede derselben wird von
einer gemischten Commissionauf Grund des neuen Regulativs verwaltet.
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den ^ nack, verschiedenenKlassen abzustufenden Verpflegungssätze in

vmn^ov^ '" betreffenden Commission für jeden Regiernngsbezirk

Einriß, ^""/^^olution: Die Kosten der Neu^ sowie Erweiterungsbauten nnd der ersten
Verw?/ . ^."? ' ^ "' ^ Inventars, ebenso die banlichen Unterhaltung, sowie die allgemeinen
auf di.?^", ^'^''^ welchefreistellen genießen (Normalkranke), werden mit Bezna

l o" b. Resolution von dem betreffenden Regierungsbezirk aufgebracht.

Dauer ^ fünfte Resolution: Freistellen werden nur auf bestimmte Zeit und zwar bis auf die
der ^.,.^^ ^ '^ ^^'"'' ^"^' 3'Nst kann ausnahmsweise auf Antrag des Directors durch Beschluß

^euvaltungs-Commissiou bis zu zwei Jahren erstreckt werden.

des St^^ < , , . ^ "..<.^"-> ^^ ^«/»,u/> ui,^ ^lai)l,icuer. welcye für mea)nuug
beizutra " ^ ?' " .'^ ^"' ^"' ^"'' "chnbriugen. daß jeder Negierungsbezirl nach dem Verhältnisse
der w3 .^ ' m ? '"" ^"«'ittirreu Obligatiouen Behufs Erbauung resp. Erweiterung nnd Einrichtung
sind Ä^"i"'??"" """' ''Maßgabe des Bedürfnisses von der ständischen Commission überwiesen worden
'rfollit uack, ^ -?"'".^ '""' '" ^" "^"""' Regierungsbezirken auf die Kreise nnd Gemeinden
dm r 3 «"'"'"' "" '"' «"'d indessen in der Gemeinde mit ans den Etat gebracht nnd gleich

»origen Gcmemdeabgaben mit erhoben.

schluß der Vro«^^^^^"""?'.^^''' ^' ^"^" ^ ^"^ ""^" geruht habe., den Ve-
Promn'WI^ ' 7.! ^ aonehungen nnd zu bestätige,,, wird eine aus fünfzehn Mitgliedern des
Vorsi"^^"? bestehende «ä !>c.« schon jetzt gewählte ..Finanz nnd Baucomn.ission" unter dem
Wall d.v.,s '^ ^'""''"'"^ ""' «"bereitenden Ausführuug desselbeu i„ Function treten. Die
Diese Eo,nn? ^' ''? '1 ^"' ^"''' ^^ ««f die fünf Regierungsbezirke je drei Mitglieder entfallen,
der Stä,,.. """ !'"ea"ftragt. für die Provinzial Obligationen ein Allerhöchstes Privilegium Namens
^°'.rswe /'" '!''? 7 ""d demnächst nach Maßgabe des Bedarfs deren Emission zum' bestmöglichen
5berv? / . "'' ^'""e '"'"" s°d""n unbedingte Vollmacht. ,,„ter Mit.virtuug des >errn

lpla,wenteu die geeiguetcu Baustellen zu ermitteln und zu erwerben.

^lweiterun^'oe^''"?'?" ^ "'"^""^ '^" ^'^'""""'' '"^'' ""' ^" bestehendenBezirtsanstalten zur

techniler .,.^?' ^'^""' Erwerbung der Baustellen wird die Gesammtcommission die nöthigen Bau^
fünf ^ ! ''/. " "" d«'s"ben unter Zuziehung von Aerzten die Pläne nnd Kostenanschlägeder
befnat s?'^ "^'^""' ""^ ^""lh die verschiedenenBauten zur Ausführung bringen. Sie ist
anae ,>^. s /^^"'"^^^"^""le in einzelne lVpecialcommissioueu von drei Mitgliedern für die Bau.

MUgenheiten des betreffenden Bezirks zu vertheilen.

dessen Sl l^ ^"""''l'"" "«" ^"' Mitgliedern ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden oder
sio» sei ' !"tt""' acht Mitglieder anwesend sind, sollte eines oder mehrere Mitglieder derCommis.
"nem a,^ ^ Todesfall oder Ausscheiden aus dem Prouinzial Landtage, ausfallen oder aus irgend
Nitali^ ü "^'' ^""""d verhindert sein, so ist die Commission befugt, sich durch Eooptation aus

Liedern des Landtags, doch mit Berücksichtigung der Regierungsbezirke.'zu ergänze,,,

"n unt! ^^^ Resolution: Da der Prouinzial-Landtag die vorstehenden sieben Resolutionen als
»isatio ^ ° "^ Ganzes brachtet, und andererseits für die gedeihliche Entwickelung der neuen Orga
unerläk, ^ I^"'"escns die Durchführung des in der zweiten Resolution erwähnten Regulativs 'für

M'ch erachtet: so verpflichtet er die nach der siebenten Resolution zu erwählende Commission, keine
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Schritte zur Ausführung des Reorganisatiousplans zu thuu, bis die AllerhöchsteSanction, sowohl der
sämmtlichen,'iedeu Resolutionen,als auch des ueueu Regnlatws erfolgt ,,t.
' '^1 de «eiten Resolution bezeichnete neue Regulativ hat den Zweck, die Leitung und
Verwaltung der zu gründendenAnstalten in einer ihr Gedeihen fördernden Weise dadurch zu regeln.

Ständen eine wirksamere und lebendigere Theilnahme gesichert wnd.

Regulativ
über die

Leitung und Verwaltung der in jedem Regierungs.Bezirk zu erbauenden resp, zu erweiternden
gemischten Irren-Heil- und Pflege-Anstalten.

Die in jedem Regierungsbezirkder Rhcinprouinz zu erbauendenIrren ^ Heil ^ nnd Pflege
Anstalten sind Provinzial Anstalten, über welche das Ober-Präsidium der Provinz die Oberaufsicht
führt Pfleglinge werden mir, fo weit der Raum der Anstalt es gestattet, in jeder Anstalt behalten.

5- 2.
Die allgemeine Leitungeiner jeden dieser 5 Anstalten führt eine gemischte Commission, welche

a«5 5! von dem Landtagevon einer Diät zur andern neu zu ernennendenoder zu bestätigenden Abge¬
ordneten der Rheinischen Provinzial-Stände und aus zwei durch das Oberpräsidiumzu erneuneuden Staats¬
beamten, deren Einer Medizinal^Veamtersein muß. besteht.

tz. 3.

Dem Obcrprcisidentcn steht jede nöthig scheinendeAbänderung der Wahl dieser beiden Be¬
amten zu. ,

Derjenige Staatsbeamte, welcher vom Oberpräsidium dazu ernannt wird, bleibt beständiger
Vorstand der Commission. ^ ^

Der Direktor führt die Verwaltung der Anstalt in den Grenzender Positionen des Etats.

Die Gegenstände der Geschäftsthätigkeit der Commission sind:
») die obere' Leitungder ökonomischenVerwaltung in allen einzelnen Theilen,
d) die Aufficht auf die Verwaltung der Fonds, des Kassen- und Rechnungswesens.
«) die Oberaufsicht und Disciplin über das Offizianten-Perfonal.

Die bestehenden Reglementsund sonstigen Bestimmungendienen der Commissionhierbei zur
vorläufigenRichtschnur. Der' Commission wird jedoch zugleich die Befngniß ertheilt, so weit es ohne
Gefährdung des Zweckes geschehen kann, angemessene, im Geiste der Sparsamkeit vorzuschlagende Ab¬
änderungenund Zusätze zu veraulasseu.

§.7.

Alles, was auf die medizinische,psychische und diätetische Behandlung der Kranken Bezug hat,
gehört zum ausschließenden Geschäft des Dircctors der Anstalt, es darf jedoch ohne vorherige vorläufige
Genehmigung durch die Verwaltungs-Commissioneine Ueberschrcitungder etatmäßigeil Ausgaben durch Heil¬
versuche nicht veranlaßt werden, so wie denn überhaupt die Commission auf die Behandlung der Kranke«
im Allgemeinen ihr Augenmerk zu richten und ihre Bedenken dem Director mitzutheilen, oder vorkoM-
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^chn^ 5"' welches alsdann dem nächsten Landtage die Sache

8. 8.

Inventar s ^"^" ^^ ^"' "^' Erweiterungsbauten,und der ersten Einrichtungeinschließlichdes
VewNem.«..?? '^ ^"' Uxterhaltungs- so wie die allgemeinen Verwaltungskostennebst den

derjenigenKranken,welche Freistellen genießen (Normalkranke., werden von dem
auf und zwar mit der Maßgabe aufgebracht, daß diese Kosten zur Hälfte
Drittel d^A 5"^ '"^ b" "ndcre Hälfte auf die klassifizirtc Einkommensteuer, Klassensteuer und zwei
urtheilt werden ^ ""^ sachtste««-, welche für Rechnung des Staates erhoben wird.

Wiquna den^"""^'"" """^^ «""Diät zuDiätdcnVerwaltungs-Etat, welcher in dreifacher Aus-
Diejenige» <?! 7, "^"j'd'U'n einzureichen, und von diesem dem Landtagezur Bestätigung vorzulegen ist,
stmer von ms 7'^"' ^' """' ^"^'^t! 3" ^n directen Ttaats^Steuern iucl. Mahl- und Schlacht
nehmiauna?!> /'^' ^omgM' bedürfenaußer der Bestätigung des Landtags auch noch der Ge-
Oberpräsidi,^. "^ ? "'"^"' ^'" ^'"NPlar des festgesetzten Etats aller fünf Anstalten ist an das

!"u.m einzureichen, welches hierauf die Königlichen Negiernngenmit näherer Weisung versieht.

struttionen^s«!? ^"^ ^ die Führung des Kassen- und Rechnungswesens nach den ertheilten In-
wird aber d.^ . ^'^"" "°" Z"t zu Zeit außerordentliche Kassen-Nevisiouenan, jeden Monat
d"n Vorsit^?. . ?" ^ der Anstalt die Kasse regelmäßigrevidirt, ivelcher die RevisiousProtokolle
^nsammm' ?^ 7'^''^^""^"enden ""^ "'^ l°lchc der Commission bei ihrer nächsten
Revisor s"^??^ ?'° ?" ^ "^bendeii Unrichtigkeitenin der Kassenführnngist von dem

>"r Wgleich „ach Vorschrift der Gesetze zu verfahren.

Die
facher Au^s^ ' ^ ? "^ ^"' letzten März durch die Kassen-Verwaltungeiner jeden Anstalt in drei-
dw und d « ?'^ '"' ^ verflossene Jahr zu legende Rechnung wird vo» der Commissionvorrevi-
s«u dem n^ « ". Ober-Präsidimn eingereicht, welchessie mit den Bemerkungender Commis^
Eremvlar d?5"s .1. ^ ^'" schließlichenRevision und Dechargirungvorlegt. Der'Landtag hat ein

p"r der also festgestellten Rechnung dem Ober-Präsidium einzureichen.

ß. 12.

^uten stattlmb^?f" ^""^"gm ressortiren von der Commission, ohne deren Bewilligung keine
8. 13.

und Medi,^ «?"'?"' ^ ^"^"" "'^ ""f ben Vorschlag des Ministers der geistlichen, Unterrichts-
Weste ^f "! ^"egenhciten nach Anhörung der Vcrwaltungs-Commissionvom Könige ernannt, der
^»lMissi, ,^ "lochen, die Administratiubeamtenund das Oberwärter-Personal werden von der
^rs°na ü, '^ Anhörung des Directors ernannt; der ärztliche Assistent und alles sonstige Dienst-
^°Mmission " "°" ^'" Dircctor provisorisch,vorbehaltlichder Genehmigungder Verwaltungs-
^"lchmiciu ^'^t' Anstellungenauf Lebenszeit(,nit Alisnahme der Directorstellc) bedürfen der

s- 14.

Gesetzes Zs ^'^ ^^"^liu der angestellten Beamten finden die Bestimmungen des Disciplinar-
^'Massn» ^""2' ^" Mchtwidrigr'citen von Officiaiiten und anderen Angestellten erfolgt die
'Nlüa 1,./ "'^ ^"'"^ ^^ «bgeschlosseneiiVertrages durch dieselbe Behörde, von welcher die Crnen-

U ausgegangen ist.
8
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8- 15.
Die den Officianten zu bewilligenden Besoldungen und Gratificationen werden von der

Commissionbestimmt, jedoch innerhalb der hierzu bestimmtenEtatssummeu.
Eine Überschreitung der Etatssummen darf in keinem Falle stattfinden, außer auf den

Antrag der Commissionund mit Genehmigungdes Oberpräsidiums.
Pensionen werden nur vom Landtage bewilligt.

8- 16.
Die Erfordernisse zur Aufnahme werden durch das Reglementder Anstalt bestimmt.

8- 1?.
Freistellen sNormalstclleu) werden nur auf bestimmte Zeit und zwar bis auf die Dauer

eines Jahres gegeben; diese Frist kann ausnahmsweise auf Antrag des Dircctors durch Beschluß
der Berwaltungs-Connnission bis zu zwei Jahren erstreckt werden. Die Bestimmungüber die Auf¬
nahme zu Freistellen erfolgt durch die bezügliche Regierung; dagegen entscheidet die Nerwaltungs-
Commission. ausschließlich über die Aufnahme von Pcnsioimiren, doch wird es dem Dircctor frei
gelassen, in driugcudeu Fällen iu Gcmäßheit einer ihm durch die Commissionzu ertheilende!: In-
struction provisorischeAufnahmeder Pensiouairc zu verfügen.

Die nach verschiedenen blassen abzustufeudcuVerpflcguugs-Sätze für Peusiouairc iu dcu
einzelnenAnstalten werden auf den Vorschlag der betreffenden Vcrwaltungs-Commissionfür jeden
Regierungsbezirkvom Proviuzial-Lcmdtagefestgestellt.

tz, 18.

Die Commissionversammeltsich vierteljährlichin der Anstalt zu einer regelmäßigen Sitzung.
Außerordentliche Versammlungenkann der Vorsitzende, fo oft es nöthig, veranlassen,unter Mittheilung
der Tagesordnung; auch muß derselbeauf den Antrag zweier Mitglieder der Commissioneine außer¬
ordentliche Versammlung berufen, und ladet die Mitglieder hierzu mindestens 0 Tage vorher ein.
Das VorsitzendeMitglied bestimmt Tag und Stunde und macht dem Obcr^ Präsidium hiervon Anzeige.
Den Mitgliedern der Commission ist der Zutritt zu allen Räumen der Anstalt zu jeder Zeit gestattet.
Die Commissionuntersuchtdie Austalt uud ihre Verwaltung in allen ihren Theilen uud nimmt dar¬
über ein besonderesProtokoll auf. Sie rcvidirt die Kasse, sieht die seit der letzten Versammlungauf¬
genommenen Kassen-Reuisions.Protokollenach und zieht alle die Anstalt betreffenden Angelegenheiten in
Berathung, trifft die nöthigenAnordnungen und nimmt über die gefaßte,:Beschlüsseeiu Confcrenz^
Protokoll auf, welches dem Ober-Präsidium in Abschrift einzureichen ist und dessen Einsicht von: Pr»
uinzial-^anotagc verlangt werden kann.

Die Mitglieder der Verwaltnngs - Commission werden für die Reise- und VerzehrungskostcN
durch die Anstalt entschädigt.

Der Geschäftsgang ist collcgialisch.Die Commission ist beschlußfähig, wenn außer dem Vor¬
sitzenden drei Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüssewerden durch Stimmenmehrheit gefaßt und bei
gleichen Stimmen ist die Meinung des Vorsitzenden entscheidend.

Die amtlichen Ausfertigungen werden in: Namen der Commissionerlassen und von den
anwesendenMitgliedern unterzeichnet,außerdem geuügt die Unterschriftdes Vorsitzenden. Die Com¬
mission bedient sich eines öffentlichen Siegels, welchesden Preußischen Adler iu: Wappenschilde mit
der Umschrift:

„Vcrwaltungs-Commissionder Irreu-Anstalt zu . . . ."

cuthält, genießt Portofreihrit iu deu allgemeinen Angelegeuheiteu der Austalt uud bei dcu CorrespoN-
denzcn mit dcn Behörden. ________^__^
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Verzeichnis
der Mitglieder der vom 19. RheinischenProvinzial-Lcmdtagegewählten„Finanz- und Bau-Commission"

für die in der Rheinprooinzneu zu errichtenden resp, zu erweiterndengemischten
Irren-Heil« und Pflege-Anstalten.

I. Für den RegierungsbezirkDüsseldorf:
». AbgeordneterFreiherr uon Frentz.
b. „ Moritz vom Brück,
o. „ Fonck.

II. Für den Regierungsbezirk Cöln:
a. AbgeordneterGraf Beißet,
d. „ Bachem.
o. „ Schult.

III. Für den Regierungsbezirk Aachen:
Ä. AbgeordneterFreiherr von Geyr.
d. „ Contzen.
o. „ Paulsscn.

IV. Für den Regierungsbezirk Coblcnz:
K. Abgeordneter Bremig.
d. „ Dr. Wurzer.
c-. „ Wachter.

V. Für den Regierungsbezirk Trier:
-l. AbgeordneterFreiherr von Louisenthal.
d. „ Ui-. Niegel.
«. „ Gebcrt.

3tro II

Düsseldorf, den 31. März 1868.
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allcrgnädigster König und Herr!

"°n Neusta?^?^^?'"^^? ^" BürgermeistereiNeustadt hat die Fortführungder Wiedstraße Uebernahme der Ge-
von is.s.^ ^ Kretzenhaus, und deren chausseemäßigenAusbau, zu welchem ihr eine Staats-Prämie memde°Pranm..str«ßc
««f den BenV^s^ ^"^ bewilligt worden ist, beschlossen, wobei jedoch die Uebernahme derselben^n^.f<2n
Word?« .""""'lraßcnfond» nach uollendctcm Ausbaue der Bürgermeisterei in sichere Aussicht gestellt BezirMraßenfonds

"^" lst. ' ^ , / u, ^ Ncmcrniigsbezirks

es die M 3 ^""! ^^' ^beinischcu Provinziallandtage versammelten treugehorsamsten Stände wagen
^c alle^«?Ä- ?cs Straßenbauesfür jene Gegend der Provinz anerkennend,Ew. Königl. Majestät

«uerunterthamgsteBitte vorzulegen,
die Aufnahmeder Gemeinde Prämienstraße von Neustadt nach Kretzenhansin die Reihe der
<ieznksstraßcnallergnädigstbefehlen zu wolleu.
Iu tiefster Ehrfurcht ersterben :c.



«0

Nro 1>2
Düsseldorf, den 31. März 1868.

Allerdurchlauchtigster, Oroßmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Desgl. d« Prämien- Auf Grund eines mit der vormaligen Nassauischen Regierung getroffenen UebereintommenS
stroßt o°u Ballende ,^, .^.s.„, z,:, GemeindeVallcndar im Jahre 1848 den Ausbau einer Chaussee durch das Fchrbachs

„ach Hühr. Miteins ^^ ^^,^,^,^ ^ Höhr, als Theil der Vallendar - Herschbacher Straße, welche im
^ssiiuiscken zu den vom Staate unterhaltenen Straßen gehört.

Bei Ausdehnungdes Bczirtsstraßen-Instituts auf die rechte Rheinseite,gemäß dem Allerhoch,t
^lw^enen Reaulatio vom 1?. September 1855, lehnte die GemeindeVallendar die Uebernahmeihrer
^i?,i.>Klick'de^' Pflasters bis zur Minden-EoblenzerStaatsstraße 1380 Ruthen langen Straßenstrecke
m d n B«irksstraßenfonds ab, indem dieselbe voraussetzte, daß der Ertrag der ihr Allerhöchst verliehenen

den Unterhaltungskostenwenigstens theilweise die Verzinsung des Vau<
Kavim! decken würde, welches, ansschließlichder gewährten Staats - Prämie von 3,00 Thlrn., etwa
W 000 Thlr. beträgt. Der Erfolg hat jedoch dieser Hoffnung nicht entsprochen,da die Variiere^
nähme während der letzten 10 Jahre gegen die verausgabten Kosten durchschnittlich um 238 Thlrn.

zurückgebliebenste^ ^^ ^^ ^^ Gemeinde Vallendar, die Straße auf den Bezirtsstraßenfonds

übernehmen^ wo^em ^^,^,.^^ ^^.^^^^udtage versammelten treugehorsamsten Stände wagen
es in Anerkennungder Wichtigkeit der Straßen-Verbindnng, deren gnten Zustandes und der Billigkeit^
gründe, welche für den Antrag der Gemeindesprechen, Euer Königl. Maiestat die allerunterthamgste

Bitte °°^ckgen^^^^ ^^ P^^Straße von Vallendar nach Höhr in die Reihe der Bezirksstraßen
Allcrgnädigstbefehlen zu wollen."

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.

Düsseldorf, den 31. März 1868.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allcrgnädigster König und Herr!

Das Daadenthal gehört, in Hinsichtauf seinen Bergbau uud Hüttenbetrieb,zu den gewerb-
2>^!^ Stmß° .... Distrikten des Westerwaldesresp, der Sieggegend. Bisher fehlte es demselben an einer ent<

°°« Z.7dU' > fp Ken Straßenverbindung mit der sogenanntenHellerstraße, von Betzdvrf nach Neukirchen ,owtt
mit der durch das Hellerthal führenden Deutz-Gießener Eisenbahn. Die Verwaltungsbehördenhaben es
^ckt an Bemühungenfehlen lassen, die Gemeindenzum Ausbau einer Prämienstraße von Alsdors übel
Gnaden und ^riedewald bis zur Nassauischen Grenze, in der Richtuug nach Nirberg, anfzumuuteru,
3." hatte den Erfolg, daß die GemeindenDaaden, Diersdorf, Niederdreisbach und Schutzdach m del
^^.vmeisterei Daaden, fowie die GemeindeAlsdorf in der Bürgermeisterei Kirchen, sich mit den bett.
7??n und Bergwerks Interessenten vereinigt haben, zunächstdie 2265" lange Strecke von del
?n Straße bei Alsdorf, bis in Daaden, welche bisher bei dem äußerst frequentenVerkehrekaum w
c < < '.>,„ Zustandeerhalten werden konnte und stellenweise sehr ungünstigeSteigungsverhältnissedal^
fahrbarem iU!^' ^.^^^ ^^ ^^. ^^^^ ^eite des Daadenbaches,gegen Gewährung en.el
3 t'vrämie von 8000 Thlrn. für die Meile, chansseemäßig auszubauen. Daß die gedachte StraM-
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strecke nach ihrer beendigten Herstellungauf den ostrheinischen Bezirksstraßenfondsübernommenwerden
würde, ist den bctheiligtenGemeindenvon der Regierung zu Coblenz versprochenworden, und hat sich
selbige für die demnächstige Uebernahme der Straße als Bezirksstraßeverwendet.

Die zum 19. Rheinischen Provinzial-LandtageversammeltenStände erkennen die Wichtigkeit
der in Rede stehenden Straßenverbindung an und wagen es, Ew. Königl. Majestät die allerunter-
thänigste Bitte vorzulegen,

die Aufnahme der Straße von Daaden nach Alsdorf in die Reihe der Bezirksstraßenall er¬
gnädigst befehlen zu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Nro 14
Düsseldorf, den 2. April 1868.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigstcr König und Herr!

Die Straße vonNeuwied nach Dierdorf ist im Jahre 1842 von einer Aktien-Gesellschaftunter Desgl. der Ncuwied.
Aufwendung einer Summe von 42,N00Thlrn. chaussecmäßighergestellt worden. D.erduife^Alt.e».

Der aufkommende Ertrag der Straße hat seither noch uie die Unterhaltungskostengedeckt und
sind letztere gegenwärtigso hoch gestiegen, daß die Actien-Gescllschciftsich außer Stande erklärt hat, die
Straße ferner zu unterhalten.

Da es jedoch im Interesse der Provinz liegt, eine eben so gut angelegteals für den Verkehr
nutzliche und nothwendige Straße zu erhalten, so wagen es die zum 19. RheinischenProvinzial-Landtage
versammelten treugehorsamstenStände, Euer Königl. Majestät die ehrfurchtvollste Bitte vorzulegen,
Allergnädigst befehlen zu wollen, daß die Neuwied-DierdorferAktienstraße, sobald deren gründliche Repa¬
ratur erfolgt und die Straße von den Aktionären den betreffenden Gemeindenkostenfrei übergeben ist,
auf den vstrheinischenVczirtsstraßenfondsdes Regierungs-BezirksCoblenz übernommenwerde.

In tiefster Ehrfurcht ersterbe» :c.

Nro 13
Düsseldorf, den 31. März 1868.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigstcr König und Herr!

Die trcugchorsamstcn Stände des 19. Provinzial-^andtagcshaben in ihrer heutigen Sitzung die Uebernahmevon
chnen durch den Herrn Landtags-Commissarüberwiesencn Anträge um Aufnahmevon Communalstraßen^A"Um BeM«.
auf die verschiedenenostrheinischen Bezirksstraßcnfondseiner sorgfältigen Prüfung unterworfen, näm- slraßenfonds der
"ch Über' Negierungs'Bezirte

Cöln und Düsseldorf.

^. im Regicrungs-Bezirk Cöln
1) die Homburg Broehlthalcr Straße, von F-clderhof an der BrochlthalcrBezirkssttaßcnach

^"kverg an der WichlmündenerBezirksstraße-,
2) die Wcrschbachthalstraße, welche die Homburg-Brochl-Straße bei Höffcrhoss mit der von

Sügburg nach Drabender-HöhelaufendenZcithstraßeverbindet;
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II. im Regierungs-Bezirte Düsseldorf.

3) die Straße von Varmcn über Lichtenplatz zum Anschluß an die Elberfelder - Ronsdorfer
Staats-Straße bei Herberts-Lichtenschcid, jedoch mit Ausschluß der Stocke im Gebiete der Stadt Barmen
auf dem rechten Wupper-Ufer, der Brücke über die Wupper selbst und der von der Eisenbahn gebauten
Brücke

Sämmtliche Straßen dienen als Verbindungen zwischen den andern Straßen des großen
Straßennetzes.

Die trcugehorsamstcnStände des 19. Provinzial - Landtages fühlen sich verpflichtet,Euer
Königlichen Majestät die alleruntcrthänigsteBitte vorzulegen:

die Aufnahmeder vorgenannten Straßen auf die betreffenden Bezirtsstraßenfondsaller-
gnädigst befehlen zu wollen."

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.

Nro 1«
Düsseldorfden 3. April 1866.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Beschaff»"«der Geld- Den treugehorsamstcn Ständen des 19. Provinzial - Landtags ist durch den Herrn Landtags-
Mittel für den ostrhcm. Commissarein Bericht der Königl. Regierung zu Eöln über die Lage des ostrheinischenBezirksstraßen-
d^m1e«mg«N« fonds vorgelegt, um denselbenwegen Beschaffungder nöthigen Geldmittel zu prüfen und die ent-

^Mn. sprechendenBeschlüssezu fassen.
Aus dem Bericht sowohl, als auch anderen bei dem Provinzial - Landtag eingelaufenenPeti¬

tionen geht hervor, daß die ostrhcinischen Aezirtsstraßcn sich in einem mehr als desolatenZustande
befinden und eines gründlichen und umfassenden Umbaues bedürfen, indem jetzt schon seit längerer Zeit
es fast uumöglichist, auf diesen Straßen mit nur einigermaßenbcladenem, selbst kaum mit leerem
Fuhrwerk durchzukommen. .

Der Bezirtsstraßenfonds hat schon uitimo 18L? cm Defizit von 9N00 Thlrn.; die Ein¬
gesessenen zahlen seit 2 Jahren 10«/« Zuschlag zu den gesetzlich bestimmten Staatssteucrn. Nach dem
Bericht der Königl. Negierung wird das Defizit nltiiuu 1868 bis auf 44,000 Thlr. steigen und soll
1869 die Rechnung mit einem Defizit von 7500<' Thlrn. abschließen. Hierbei ist für ertraordinaire
Instandsetzungpro 1868 c. 14000 Thlr. und pro 1869 nur die Summe von 10000 Thlrn. angenommen,
die Annahme dieser Summen datirt aber von 186? und wird die gründliche Instandsetzung, nachdem
diese so lange hinausgeschoben ist, 10—15000 Thlr. mehr kosten, als damals veranschlagt.

Einen höheren Zuschlag als 10"/» von der dortigen Bevölkerungzu erheben, erscheint un¬
möglich. Nach der amtliche» Statistik werden auf den Straßen des ostrheinischenBezirks für 163 da¬
selbst gelegene Bergwerke uud Hütteu 2,802,434 Ecntncr Noh-Material im Werthe von 1,846,664
Thlrn bewegt; rechnet man dazu den Transport der Kohlen und fertigen Waaren, so ergibt sich,
wie unendlich viel diese Straßen, namentlichdie 3'/, Meilen lange Beul-Ovcrather und die 5 Meilen
lange Mülhcim-Wippcrfürther Bezirksstraße, besonderszwlschcnMülhcim und Gladbach,unter solchem
Transport leiden, wozu noch auf letzterer Straße hauptsächlich die Kohlenzufuhr für die Zinkhütten.
Der Kohlcnbedarf für 82 Dampfmaschinenvon zusammen 1533 Pferdekraft kommtauf deu verschie¬
denen Straßen noch hinzu. Die Steuerkraft in diesem ostrheunschen Theil ist verhältnißmäßig sehr
gering denn die Zuschläge vou 10"/° der gesetzlichen Staatssteuern betragen nnr 27,699 Thlr. 17 Sgr.
1 Pf und die ganze GewerbesteuerLt. ^. 1 beträgt in diesem Bezirk nur 1194 Thlr.; es kommen
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endlil r?" Et"bl>„cments,von welchen durch das für sie beschäftigte Fuhrwerk die Straßen so un-
bei 3 -",' ?, "" ^^ ^lr. ^ Sgr. dem Bezirksstraßenfondszu gut. Die Gemeindenhaben
oeba ? Anzahl «on 213,321, welche auf 36,83 ^ Meilen wohnen, 54,18 Meilen Bezirksstraßen
dein s ? r '°^"'' ^"^"^ ^ Schätze des Mineralreichs auszuschließenund Wohlstandzu beför-
Mi Ki "f/^bcn ihre Kräfte überspannt, und sind nun lahm gelegt und sollen jetzt auch noch die Mittel

°'e Unterhaltung aufbringe», die hier gerade so enorme Kosten verursacht.
M d,,- n?"" V"lWch.iigungund eingehender Prüfung aller dieser Verhältnisse konnte der Landtag
äewäb/ ^ .?W"ig nicht verschließen, daß die dem ostrhcinischcnBezirke unter allen Umständen zu
aus A 7/- , '"^ ""^ ^'""" ^" ^'°""'s' ^"' "'"s anderen Bezirksstraßeufonds,sondern nur
ostrb.'n3'""Ü! V" entnehmensei, und zwar wesentlich aus dem Grunde,weil die in dem gedachten
nur in " ,7^'ke " großer Blüthe stehende Industriezum weitaus größteu Theil dem Staate und
wohn „ ? ''" ^ ^'" ^^"^' ^" ^"^ k""""' da die Industrielleu meist uicht in demselben
dem N -"'! '""" "'"' ^"' Verdienst für die in den industriellenEtablissementsbeschäftigten Arbeiter
"em ^znke zum Vortheil gereicht.
Bezirk? ?"^/ ^ "^'^ ^" «erkennen, daß die Wiederherstellungder Straßen in dem mehrerwähnten
von e^?^5/"" Lebensfrage für den Fortbestand der Industrie und folgerichtig für die Existenz
Hülfe sein ,d"""'" ""^ """ ^^F''""cn und Kiuocru erscheint, weshalb schnelle Hülfe doppelte

Bitte „' ^" ^"^ Majestät Füßen legen deshalb die treugehorsamsten Stände die alleruntcrthäuigste
,nisck.m?"'/? !""^ ^' ^"ostät gefalle» „huldreichst und gnädigst zu befehlen, daß dem ostrhei-
'aus ^ ? ^ ^"'^"^ ^^ RegierungsbezirksKöln ein zinsfreies Darlehn bis zu 65.NUN Thlrn.

sofort n^"?« ^"""^" ""'^ ""d daß der Umbau und die Herstellungder bezüglichenStraßen
' u»o nut aller Macht in Angriff genommen und so schleunig als möglich beendigt werde"

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.

Nro. 1?

Düsseldorf, den 31. März 1868.
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigstcr König!
Allergnädigstcr König und Herr!

sich d?ni <^" ^"'" ^''' Rheinischen Provinzial - Landtag versammeltentrcugchorsamsten Stände nahen Uebernahmevon
d"ß di" S "7'^" ^""° "" ^ nnterthäuigstenBitte, Ew. Majestät wolle allergnädigst befehlen, FHaßHonds

1 v«,79N c"<"^' des Regierungsbezirks
- ^"n ^urselcn über Haaren nach Stolbcrg und über Zweifall nach Jägerhaus mit der Zweig- ^"''

^ inaße von Stolbergzur Rheinischen Eisenbahn,
3 !"" Heinsberg nach Sittard,

von Baraque - Michel nach Amcl und
deZV"" ^^'"""^l »ach Sistig
vorsH^s«'""''^^'^"^ ^"^" "'^ ^""' '" ^'"'" ^'^'" Strecken sofort, bezüglich der aber noch nicht
folge m,''?'^ hergestellten Strecken, sobald dieses erfolgt, und zwar in der hier angegebenen Reihen-

unter die Bezirksstraßendes Ncgierungs-BczirksAachen aufgenommenwerden sollen,
stellen K H"'s'chllich der zncrst geuauuteu Straße erlaube» wir uns, Ew. Majestät unterthänigstvorzu-
Atsch ' ^ ^'" Bedcukcu, welche der Aufnahmeder hier cinbegriffenen Strecke von Würseleubis zur
Neai/" ^"'^""^"' nunmehr hinweggeräumtsein dürfte», nachdem es den Bemühungender Königl.
her'b/"^ ^" ^chen gelungen,Vereinbarungen zwischenden am Straßenbau betheiligtcu Gcmcindcu

»zufuhren, zu Folge deren, unter gleichmäßiger Verwendungeiner durch den Herrn Minister zu-
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gesagten Staatsprämie und einer heute von uns aus dem NezirksstraßenbaufondsbewilligtenBeihülfe,
der Ausbau des ganzenStraßcnzuges ermöglicht worden ist.

Die projektirte Straße verbindet gewerbreiche Orte der Provinz unter sich und erschließt in
ihrer weiteren Fortsetzung über Zweifall bis Jägerhaus, dem Verkehre eine bis dahin unwegsame
Gegend.

Die hiernach aä 2 — 4 genannten Straßen sind schon seit längeren Jahren unter Bei¬
hülfe entsprechender Staats - Prämien ausgebaut, ihre Bedeutung für die Entwickelung des Verkehrs
ist von den Behörden zur Zeit geprüft und gewürdigt worden. Sie sämmtlich find mit großen
pecuniärenOpfern der daran beteiligten Gemeinden gebaut und bis dahin unterhalten worden. Aber
die Mißernten der letzten Jahre lassen diese Verpflichtungzuin Unterhalte schwer lasten auf den meist
wenig wohlhabenden, theilweise fast mittellosenGemeinden,und so schien es uns Pflicht der Gerechtig¬
keit, daß der ganze Bezirk diese Last theile, und der gegenwärtigeZeitpunkt hierzu der geeignete, weil
der betreffende Bezirksfonddie zur Uebernahme der genannten Straßen nöthigen Mittel befitzt.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.

Nro. 18.
Düsseldorf, den 27. März 1868.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allcrgnädigster König und Herr!

Uebernahmeder Die zum 19. Rheinischen Prouinzial-Lcmdtageversammeltentreu gehorsamsten Stände haben
Eliahc von Waffen- in ihrer Diät vom 26. März c. beschlossen,die Straße von Wasscnberg nach Baal, welche die Gemein¬
de Ncziltssnllßeu- den Wassenberg, Orsbeck, Rathheim, Höckclhoven, Douern und Baal im Jahre 1854 mit großen Opfern

sonds des Regierung«-unter Benutzungeiner Staatsbauprämie von 5862Thlrn. ? Sgr. 6 Pf. ausgebaut haben, in die Reihe
bezirk« Aachen. ^ Bezirksstraßenaufzunehmen,weil der Bczirksstraßenfondsdes Regierungsbezirks Aachen augenblicklich

in der Lage ist, diesem Acte der Billigkeit zu genügen. Die treugchorsamstenStände wagen daher die
Bitte, Ew. Majestät wolle es gefallen, die Aufnahmeder Straße von Wafsenbergnach Baal in die
Reihe der Bezirksstraßendes RegierungsbezirksAachen Allergnädigstbefehlen zu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Ausnahme der Straße
von Geldern über
Walbeck»ach der
Niederländischen
Grenze unter die

westrhcinischenNe>
zirksstraßen des Re¬

gierungsbezirks
Düsseldorf.

Nro 1».
Düsseldorf, den 1. April 1868,

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allcrgnädigster König und Herr!

Ew. Königliche Majestät crlcmbteu sich die treu gehorsamstenStände auf dem 18. Provinzial-
Lcmdtage Allerunterthcinigst zn bitten, die Aufnahme der Straße von Geldern über Walbeck nach der
niederländischenGränze, sobald solche vorschriftsmäßigausgebautfei, unter die Vezirksstraßcnzu befehlen
geruhenzu wollen und gleichzeitig eine Staatsprämic von 5000 Thalern pro Meile Allergnädigstzu
gewähren.

Ew. Königliche Majestät haben jedoch durch Allerhöchsten Landtagsabschied dieses Allerunter-
thänigste Pctitum in Gnaden abgeschlagen,weil Ew. Königliche Majestät Bedenken trugen, diese vor¬
erwähnteStraße unter die Bczirksstraßenaufzunehmen, indem auf dieser Straße eine Zollabfertigungs¬
stelle errichtetwerden müßte, zu welcher ein Bedürfniß nicht vorhandensei.
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Die treu gehorsamstenStände erlauben sich nun das AlleruntcrthänigstePctitum neu zu
stellen, jedoch mit der Maßnahme, daß die Straße von Wcilbeck bis zur Niederländischen Gränze eine
andere und ganz neue Richtung erhält und zwar so, daß sie in der Bezirksstraße von Straelcn bis zur
Niederländischen Gränze iu der Richtung nach Ar?en, da, wo sich bereits auf preußischem Gebieteeine
Zollabfertigungsstelle,genannt Lingsfort, errichtet worden ist, mündet.

Da der Grund AllerhöchsterAblehnung, nämlichdie Errichtung einer neuen Zollabfertigungs¬
stelle in Walbcck hierdurch gehoben wird und die Straße von Walbcck nach der Nicdcrläudischm Gränze
eme ganz neue Richtung erhält, und ferner durch eine andere Richtung der Straße, sowie durch den
Wegfall der Errichtung eines neuen Zollamtes neue Gründe und neue Veranlassungeneingetreten sind,
w wagen es wiederholt die treu gehorsamsten Stände, bei nun veränderter Sachlage, auf Grund des
s- 50 des Gesetzes vom 27. März 1824 die AlleruntcrthänigsteBitte nm die Aufnahmeder Straße
von Geldern über Walbeck bis zur NiederläudischcuGrenze unter die Bezirksstraßendes Reg, Bez. Düs¬
seldorf sowie um eine Staatsprämie von 5000 Thalern pro Meile ehrfurchtsvollvorzutragen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

3?ro. 20.
Düsseldorf, den 2. April 1868.

Allerdurchlauchtigstcr, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Die znm 19. Rheinischen Provinzial^audtagc versammeltentreu gehorsamsten Stände haben Vcwilligunn ein«
ln ihrer Diät vom 2. April 1868 die Uebernahmeder Straße von Camp über Nhcurdt nach Aldekcrk Nmbon-Prä'nue für
auf den Bezirksstraßeufondsdes RegierungsbezirksDüsseldorf, wcstrheinischer Seite, beschlossen und ^o? Camp m!« ^
wagen es jetzt, als Ergänzung zu diesem Beschlusse, Ew. Majestät Alleruutcrthänigst zu bitten, den NheuM nach Aldekrk.
Gemeinden Camp, Nhcurdt und Aldeterk zur Fertigstellung dieser Straßenstrcckceine Ncnbau-Prämie
von 3000 Thlrn. pro Meile Allergnädigstbewilligen zn wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Nro 21
Düsseldorf, den 2. April 1868.

Allcrdurchlauchtigster, Gro ßmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Der 17. Rheinische Provinzial-ttcmdtaghat im Jahre 1864 zu dem chausseemäßigenAusbaue Bewilliamigeine«
"«er neuen Straße auf dem rechten Ahrnfcr, beginnend an der Ahr-BezirtsstraßcunterhalbHeppingcn, I,oo'Thln" zu den
Vhcnd über Heimershcim, Bcuel (Neuencchr) und in Wadcnheim wieder in die Ahr-Bezirksstraßeein- Koste» des «»>,<>«
Mündend, dreitausendThaler und die demucichstige Unterhaltungs-Uebcruahmedieser neuen Straße sowie "^ ^"^ ^
er beiden Ahrdrückcn bei Hcimcrsheimuud bei Neucnahr auf den Bezirksstraßeufondsbewilligt. Die Bade Nenennhr.

Erbauung und Unterhaltung der letztgenanntenBrücke hatte die Acticn-Badc-Gcsellschaft Neucnahrim
^ahre 1857 vertraglich übernommen. Schou bei der vorerwähutcuGeldbewilligunghatte der hohe
^andtag wesentlich in Betracht gezogen, daß das Bad Neucnahr iu der Balneologie zu einer solchen
Würdigung gelaugt war, daß cs in vorthcilhaftestcr Weise auf die Hebung von Handel, Gewerbe und Lcmd-
U'N'thschciftim Kreise Ahrwciler und anstoßenden Gegenden influirt habe und noch fortwährend influiren werde
und daß somit eine möglichst gedeihlicheWcitcr-Entlvickeluugdes Bades Neuencchr in hohem Grade auch
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im Interesse der Provinz läge. Da die Gemünden Wadenheim und Heimersheim sich über diesen
projectirten Straßendan noch nicht verständigt haben, so ist derselbe anch noch nicht zur Ausführnng
actonunen Die Gemeinde Wadenheim hat indessen trotzdem von der durch Wadenheim führenden Be-
zirksstraße bis znr Ahrbriicke nnd von der Ahrbrücke ans der rechten Ahrseite bis zum «estlichen Ende
des Dorfes Bencl die Dorfstraßen schon bezirtsstraßenmäßig in einer Strecke von circa 264 Ruthen
ausgebaut Die ungewöhnlich hohen Fluthen oer Ahr in den Monaten Februar, März und April
I«tt7 haben an, ", und ltt. April desselben Jahres den Einsturz der obenerwähnten, von der Aktien-
Bade-Gesellschaft in den Jahren I«'>«si!, erbauten Ahrbriicke zur Folge gehabt. Die Gesellschaft hat
in Ausführung der durch den bereits erwähnten Vertrag vom Jahre 185,7 nnd zwar im 8, 9 übernom-
mein-nVerpflichtiing als Ersatz der eingestürzten Brücke alsbald eine am 5>. Mai v. I. dem Verkehr
überaebcnc neue Brücke hergestellt.

Es ist dies jedoch eine Holz Pfahljoch-Brücke, die, wenngleich den vertraglichen Verpflichtungen
entsprechend doch nach den Erfahrungen eines Jahrhunderts, bei den durch die OrtsEntwickelnngs
Verhältnisse vielfach stattgehabten Einengungen und unverhindcrbar noch weiteren Einschränlnngen des
alteu Innndations-Terrains, wohl kaum im Stande sein wird, der verheerenden Macht der Ahr Hoch^
fluthen, insbesondere wenn sie von Eisgängen begleitet sind, zu widerstehe», so daß vielleicht schon in
nächster Zeit wieder eine Störnng des Verkehrs eintreten kaun, welche nickt allein die Bewohner der
Gemeinde Wadenheim (Reuenahr), sondern auch der ganzen Umgegend auf das Empfindlichstebeeinträchtigen
würde. Diesen, Unheil kann nach Urtheil aller Sachverständigen mir dnrch Erbauung einer eisernen
Gitterbrücke vorgebeugt werden, welche den Fluß nicht dnrch coiistrnttionsnörhigc Mittelpfeiler beengt
und deren Unterbau vou Hochflnthen respective Eisgängen nicht zerstört werden kann.

Eine solche Brücke ist nach Ansicht competenter höherer Banbeamten nur für mindestens
<>0N0 Thlr. herznstellen.

Die Gemeinde Wadenheim hat sich bei solcher ^age der Sache an die Königliche Recnernng
mit dem Gesuche gewendet, bei deut RheinischemProuinzial Landtage dahin wirken zn wollen, daß die
obenerwähnten zu'dem rechtscitigen Ahrstraßcnban bereits bewilligten nnd noch disponiblen NU0U Thlr.
jetzt zn dem Bau der projectirten foliden eiferneu Gitterbrücke über die Ahr bei Bad Reuenahr übcr^
wiesen uud die vou der Gemeinde Wadenheim bereits ausgebaute,,, auf beiden llferfeitcu zur Ahrbrücke
führende» und zn jenem rechtsseitigen AhrstraßewProjette gehörigen Dorfstraßenstrecken nebst der neu
zu bauenden Ahrbrücke schon gleich auf den Bezirtsstraßciifond übernommen werden.

Der II'. Rheinische Provinzial Landtag hat nun dnrch Beschluß vom 2. April d. I. diesem
Antrage willfahrt.

Er ging hierbei offenbar von der Auschanuug aus, daß bc, der dermakgcn fuiauzlellcn wge
der Actien Bade-Gesellschaft Renenahr dieser zn der Erreichung des gedachten Zweckes besondere weitere
Opfer nicht zugemuthet werden könnten. Der von den Provinzialständen wie bemerkt bewilligte Zuschuß
wird aber allein nicht ausreichen, um das Brückeu^Project auszuführen nnd hat deßhalb der Prouiuzial-
Landtag auch die Frage seiner Prüfung unterworfen, auf welchem Wege die fehlendenMittel zu erzielen
seien. Die Gemeinde Wadenheim hat in dieser Beziehung bei der KöniglichenRegierung die Bitte gestellt,
von der hohen Königlichen Staatsregiernng eine entsprechende Stacits^Prämie für die neu zu erbauende
Brücke erwirken zu wolle».

hieran antnüpfeud hat der t!,. RheinischeProuiuzial Landtag weiter beschlossen,sich im Intere,^
der fraglichen Angelegenheit ehrfnrchts, und vertrauensvoll Euer Majestät zu uaheu, nn, an den Stuft»
des Thrones die allcrnnterthäuiqste Bitte auszusprechen^

Allcrguädigst zu'verordne,,, daß ans Staatsmitteln zn dein Baue der mehrerwähute»
Brücke ein Zuschuß von liNM) Thlrn. hergegeben werde.

Der Provinziell Laudtag geht bei diesem Beschlusse von der Ueberzeugung aus, daß es M
hier nicht blos um die Uuterstützung einer Privat-Aktien-Gesellschaft oder einer einzelnenGemeinde handle,
sondern daß die Unterstützung einem Werke zugetheilt werde, welches, iudem es deu Fortbestand und die
weitere Entwickelung des Bades Renenahr wescutlich fördert, nicht nur der ganzen Ahr^Gegend. sonder»
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uch einem großen Theile der leidenden Menschheit zu Gute kommt, und somit neben dem provinziellen
ucy ein staatliches Interesse an der bewährten Angelegenheit nicht bezweifelt werden könne. - Zur
cgumdiing dieser Anschauung sei es den trengehorsameu Ständen verstattet, einen kurzen Blick anf'die

1 gmsrc:chcn Folgen zu werfen, welche die Gründung und die Entwickelung des Bades Neuenahr auf
d'c Ahr-Gegend selbst gehabt haben, '

reckt ^ Actienbadegesellschaftselbst hat seit dem Jahre 1857 zur Gründung und späteren Ans-
°?lerhaltung des Badeortes bis setzt circa 4N0MN Thlr. für Bauten und dergleichen aufgewendet, ohne

de, /"bul den Actionaircn irgend welche Zinsen oder Dividenden zugeflossenwären. Es sind außer
m wahrend der genannten M iu den Orten Beuel (Neuenahr) nnd Wadenheini circa 4l)^50 größere

,^« c^ '<!'." ^'wuiw-Gebäiidcn ^^, aufgeführt und auch eiue Anzahl kleinererHäuser nebst Stailnngen
von «andienten gebaut worden. - > >

stattl^ ^'^ Gemeinde Wadenheim selbst hat meist aus von der Gesellschaft erhaltenen Geldern ein
! Uches Schlilhaus gebaut und haben die Bewohner der gedachten Ortschaften den Sand, fast alles

cmmatenal und einen großen Theil der Arbeitskräfte nnd Fuhren zu den geucmnteu Bauten geliefert.
uach,te Folge hiervon war, daß einmal die äußere Physioguomie der mchrgeuaunten Orte eine ganz

«e wurde, indem an Stelle elender verfallener Lehmhütten mit schlechtunterhaltenen Strohdächer»,
un", ??^ ^' Mehrzahl der Wohnstätten bildeten, jetzt stattliche neue Gebäulichteite« getreten sind,

auch die uoch steheudeu tleineu alten Wohnhäuser sich dermalen dnrch sorgfältige banliche Unter-
ner? ""^ ^''"^'"^" ^"st«ch uortheilhaft gegen früher auszeichnen und daß andererseits den Bewoh
Arbe't/s^""^" ^"^"'^ '^ ""^ "^^^'ige Erwerbsquelle eröffnete uud so der Vettel, der früher wegen
der .. s '!^" fast allgemein und eine Landplage der Umgegend war, fast gänzlich geschwundenund statt
^le's >^ ""Elende» Ber,oildcrung nnd Zügellosigteit eines großen Theils der Bewohner Gesittung
Act! ^"'"Nkeit und Wohlstand Eingang gefunden haben. Dazu kam, daß durch die Aulageu der
^nen-Hade-Gesellschaft das Ahrbett regulirt nnd früheres Kies- und Sumpf-Terrain vou circa I«!»

lorg^n urbar gemacht wurde nnd hierdurch der Hecrd des kalten Fiebers, welches früher iu Waden
m eingebürgert war, und mit ihm die Krankheit selbst fast gänzlich beseitigt ist.

qror c^ ^^ Eröffnung des Badebetrieds sind nun auch 'durch die das Bad besuchendenFremden
Ge,, ,""""" ^'" verausgabt worden, welche den Hotel- uud Hansbesitzern, sowie insbesondere den

»-werbe- nnd Vaudivirthschaft-Betreibendeu jeder Art zugeflossen sind,

die 51' ^c ^"mÄck) U'nrdcn bei dem größeren Zusammenflusse von Badegäste« in dem Maaße, wie sich
erzielt"? ^ "^ Produtten der Gewerbe und der ^„Wirthschaft mehrte, auch höhere Preise dafür
ohn^ ' ^^^' "^"" ^ Preissteigerung der laudwirthschaftlicheu Productc der Umgegend von Neuenahr
weis '^"^ '"^' Mehr-Ausgabe einen baaren Äiehrerlös über den eigentlichen Werth derselben von
^eu> ?^ ^"" ^^"'' '"^'^^ "^>'ch"fft hat, ein Vortheil, welcher nachhaltig bleiben wird, so lange
qeinn , «'^ '"""' '""^ letztjähngc Frequenz sinkt. Diese günstige Eiuwirkuug, iuelche ans den
weile,". .^"^"'''"° °^ Bades Neuenahr auf die voltsivirthschaftliche Entwickelung im Kreise Ahr-
Nade s",^""^' tritt aber ganz besonders auch in der Richtung hervor, daß, obgleich in den Gemeinden
sind i?'v ^"'^ "'^ H"'"ness"N die Grnndstenern seit 1850 nicht erhöht, sundern sogar vermindert
Mi cv's '^ Weinsteuer anfgehobeii ist, die Steuern im Jahre 1»<!6 um II>!2 Thlr. höher siud, als
Mm -^^' '"'^^ ^^'^'' ^^'^^' ^ ^^ Acticn-Bade-Gescllschaft uud ueu eingezogenen Eigen-
besta,^ ^'^' "^'" etablirtcn Gewerbe aufgebracht wird. Es ist souach nicht zu verkennen, daß der Fort-

' "° und die Hebuug des Bades Neuenahr eine Lebensfrage für seine Umgegend bilden.
Euer Majestät treugehorsame Stände der Nhciuprovinz gcbeu sich deshalb der Hoffnung hm,

daß durch Nllerguädigste Geivähruug der vorgetrageueu allcruuterthäuigsteu Bitte der
herrlichen Ahr Gegend, sowie den an deu Heilquelleu vou Neuenahr Hülfe und Genesung
suchendenKranken ein neuer Beweis Euer Majestät väterlicher Huld und Gnade ertheilt
werde.

Iu tiefster Ehrfurcht ersterben:c.
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Anträge und Anzeigen,
die an den Königlichen Landtags-Commissariusgerichtet worden sind^)

Abänderung der
geschlichen Vestim-
umngen bezüglich

der Ncstcucrnng der
Hunde.

?tro. 1.
Düsseldorf, den 2l>. März l«08.

E,u. Excellenz beehre ich mich auf die gefälligeZuschrift uom 15.d. M. Nr. l896*) ganz ergedenst
zu erwidern, daß der lü. Rheinische Provinzial^Landtag in seiner heutigenPlenarsitzung die Frage
wegen Abänderung der gesetzlichen Bestimmuugeubezüglich der Besteuerung der Hnnde berathen uud
hierbei anerkannt hat, wie es wünschenswerth erscheine,daß zur Verminderung der Zahl überflüssiger
Kunde uud damit auch der insbesondere aus der Tollwuth derselben entstehendenGefahren die gedachten
Bestimmnngenin der Weise erweitert würden, daß eine allgemeineund von der Zustimmungder Ge¬
meinde-Vertretungennicht mehr abhängigeEinführung der Hundesteuer ermöglicht werde. Es wurde

«) Folgt nachstehend.

Die Herren Minister der geistlichen, Unterricht«- und Medizinal-Angelegenheiteuund des Innern haben, nachdem
die Herren Oberpiäsidenteu der älteren Provinzen über eine Erweiterung der geschlichenBestimmungen wegen der Be¬
steuerung der Hunde zum Zweckeder Verminderung der Zahl der überflüssigenHunde uud damit der insbesondere aus
der Tullwnth derselbenentstehcndenGefahren mit ihren Gutachten gehört worden sind, es für Münfchcnsweilh erachtet,
auch den Provinzial-Landtagen Gelegenheit zu einer Berathung über die vorliegende in polizeilicherBeziehung wichtige
Frage zn geben.

Euer Hochwohlgeburcncrfncheich deshalb ganz ergebenst,den Gegenstand bei dem gegenwärtigen Proumzia><
Landtage gefälligst In Anregung zu bringen, indem ich für den Fall, daß derselbegeneigt sein sollte, sich mit Solchem
näher zn befassen, die in der Anlage enthaltenen Ornndzngc zur Erweiterung der gcfetzlichcn Bestimmnngen über die
Vestencrnng der Hunde als Anhalt für die Berathungen nud die sich etwa daran lunpfcuden Anträge ergeben« cmznschließe»

nnch beehre. ^, z^,^^ Landtags Kommisfarins,
Ober-Präsident der Nhein-Prouinz,

U«n Pommcr-Vsche.
An

den Prouiuzial.Landtags-Marschall, KöniglichenKammerherrn und Rittcr-Hanptmann :c.
Herrn Freiherrn von Waldbott-Basfenheim-Bornheim .

Hochwohlgcborcn
Nr. 1896. l''«'

Grundzüge
zur Erweiterung der gesetzlichen Bestimmungenüber die Besteuerungder Hunde.

1) Die Provinzial Landtage sind befugt, für den Bereich des prouinzialständischen Verbandes, beziehungM'^
für einzelne Theile desselbendie allgemeine Einführung einer Steuer auf da« Halten von Hunden zu beschließen.

2) Die Festsetzungder Höhe des Steuersätze« unterliegt für Städte, welche einen Kreis für sich bilden, °
«tlcklußnllhmc der Commnnalbchörden, für jeden lmidräthlichm Kreis aber der Veschlußnahme des betreffenden Kreistag '
Der Steuersatz ist für den ganzen Kreis gleichmäßig zu normirm und darf nicht unter V« »iid nicht über 3 T°, '
betragen,

1) Theilweifc im Auszüge.
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G^ ^''" '"""' '^^ ^ ^'^ ""' ^'"' ^'«llenz als Anlage zu dem bezeichneten Schreiben nur mitgetheilten
undzuge gemachten Vorschlage, wonach die Provinzial-Landtagc befugt sein sollen, die allgemeine Ein-

!)uing einer Steuer auf das Halten der Hunde zn beschließen,beigetretcn, mit der Modifikation jedoch,
nickt"" ^ Beschluß stets für den ganzen prouiuzialstäudischeu Verband maßgebend sein müsse und
"a!'/ ""^ "nzelne Theile dieses letzteren beschränkt werden tonne. Ebenso war der Provinzial-
^ otag^damit einverstanden, daß die Steuer nicht unter >/, und nicht über "> Thlr. betragen dürfe;
für^^^'^ ^ angemessen erachtet, daß innerhalb dieser Grenzen die Festsetzung des Steuersatzes
die ss ^ „"""""^ durch die Gemeinde-Vertretung zn erfolgen habe, sowie daß die Disposition über
,'ea>l ^" ^'""' ^^ Regelung der Erhebung dieser letzteren und die Bestimmung der Maaß-
wiird' '^ ^""role der Hnndchaltnng den Gemeinden gleichfalls zu überlassen sei. Für steuerpflichtig
oder - n "" "" ^^'"" "^^ '"^' '«'lgendc Hund erklärt und eine Befreiung der znr Bewachung
qeiw's"! ^^'""^ """' "»ltlicheu oder gewerblichen Thätigkeit unentbehrlichen Huude nicht als fach-

^.^,> ^ ^? ^'"^ ^"^ ^^ unterlassene Anmeldung eines steuerpflichtigen Bundes wurde der Ifache
"enag der Iahressteuer vorgeschlagen.

mr ss .^'^""""^ ^" ber Provinzial^andtag dahin Beschluß gefaßt, daß der Erlaß eiues Gesetzes
b,'si„. '^'""'"'^ ^" Bestinuniuigen über die Besteuernng der Hunde nach folgenden «Windzügen zu"surworteu >ei: , ,^ »

die alt ^ ^^' Prvvinziab^andtage sind befugt, für den Bereich des provinzialständischen Verbandes
allgemeine Einführung einer Steuer auf das Halten der Hunde zu beschließen,

der <5 ^ ^ 3'ostsetzungder Höhe des Steuersatzes unterliegt für jede Gemeinde der Vcschlußnahme
^ommunal-Vertretnng. Der Steuersatz darf jedoch nicht uutcr V, und uicht über ü Thr. betragen.

") Die Steuer ist zn entrichten für jeden nicht mehr an der Mutter saugcudeu Hund.
G?m ' ^ ^ ^^ Erträge der Steuer in den einzelnen Gemeinden unterliegen der Disposition jeder

rmcinde wie die anderen Eommnnal-Einnahmcn.
Bet^ ^'^ ^"' ^" Anmeldnng eines steuerpflichtigen Hundes unterläßt, wird mit dem Ifachen

"rage der hinterzogenen Steuer bestraft.

WO - «.'^ ^'^ ^"'" '^ '" entrichten für jeden nicht mehr an der Mutter saugenden Hund, der seinem Besitzer
',n,„ ','^, '^"^""Ü °dcr zur Ansübnug einer amtlichen oder gewerblichenThätigkeit unentbehrlich ist. Hunde, welche

Ä'ehcn gebraucht werden, unterliegen der Steuer nuter allen Umständen,

die n"s,,, ^ ^^" ^'^ Maßregeln zur Cmttrole der Huudchaltmig, über die Art der Erhebung der Steuer, sowie über
bilden'^".^^"'^.""^ ^" Zuzugestehende!,Steuerbefreiungen !>!r. 8lü>. Z) ist sür die Städte, welcheeinen Kreis sür sich
de^ lu't s"^^'° ^"'"munalbehörden, filr jeden Kreis aber nach Anhörung des Kreistags, unter thnnlichsterBerücksichtigung
zur P ^,"f ^"^"^"'N° "» der Genehmigung der Vczirksrcgieruug nulcrliegendes Regulativ aufzustellen und durch die
S,„ '""l>°>! polizeilicher Berorduuugcu beslimnitcu öffentlichen Blätter mindesten« 8 Wochen vor Einführung der
"'nier zu publiciren.

werde ' ^^^'"»zc» zwifcheu den Steuerpflichtigen und den betreffendenLommunalbchördcu über behauptete Befreiungen
de„, n' "< ^" ^lädtcn, luclchc einen Kreis für sich bilden, von der Negierung, iu allen andern Ortfchaftcu dagegen von
°«n Landrathe entfchieden.

«n>>» ^ ^ ^" Erträge der Steuer iu den einzelnen Stadtgcmeind.cn unterliegen der Disposition jeder Gemeinde, wie
"°erc Kämmerei-Einnahmen.

Kass ,.^'° ^^lräge der Steuer in dcn Landgemeinden und fclbstständigenGntsbezirtcn sind zur Kreis »Eommnnal'
^w cf" '^"" "'^ '""^" l^ei dcrfelben als ein besondererFonds verwaltet, über dessen Verwendung zu gemeinnützigen

ecieu der versammelte Kreistag mit Ausfchluß der städtifcheuVertreter beschließt,
bon ^ ^ ^ ^"' einzelnen Gemeinden ist es unbenommen, sofern der für den Kreis normirtc Stenerfatz den Betrag
s.ll»-^,, °^'" '"^ erreicht, bis zu diesem Betrage die Steuer für ihren Bezirk zu erhöhen und über diesen Ueberfchuß
'"»Itstandig z„ dispouireu.

(«kr n> ^^ ^" ^'^' ^"^ ^'ch^rfüllung der Borfchriftcil des für den betreffendenKicis zu erlassendenRegulativ«
' ^"' ^) beziehungsweisedurch unrichtige Angaben der Steuer ciilzicht, wird mit dem 3fachen Betrage der hinter»

aogtuen S^uer bestraft.
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^ndem ich mich beehre, Ew. Excellenz hiervon in Kenntnißzu setzen und zur näheren Motivirung
der Vorschläge des Provinzial Landtags auf den angeschlossenenAuszug aus dein Sitzungs Protokolle
vom heutigenTage zu verweisen mir erlaube, stelle ich die weitere gefällige Veraulassuuggauz ergebcnst

""h"'"' Der «andtags-Marschall:
Freiherr v. Waldbott-Bassenhcim-Bornheim.

An
den Königlichen Landtags^Eommissar,WirtlichenGcheimen^Rathund Owpräsidcnten

d^ Vieinvrovinz, .^crm von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,der Rhcinprovmz, .«,

1.. »1. Rro. 5l.
Excellenz

hier.

Auszug aus dein Protokolle der 5. Sitzung des 19. RheinischenprovinMIMnotags
vom 26. Miirz

Anlage zu Vor«
stthendenl.

Der Marschall eröffnet die Sitzuug um l l Uhr. :c.
Der Abg. Ald ringen trägt cm Referat des II. Ausfchusfes vor, betreffend die Erweiterung

der gesetzlichen Vestimmungenüber das Halten der Hunde.
Der Ausschußschlagtdem hohcu «andtage vor, den Erlaß eines Gesetzes zur Erweiterung

der Bestimmungenüber die Besteuerungder Hunde nach folgenden Grundzügcnzu beautrageu:
1) Die Provinzial Landtagefind befugt, für den Bereichdes provinzialstäudischeu Verbandes,

beziehungsweise für einzelne Theile desselben die allgemeineEinführung einer Steuer auf das Halten
der 5mndc zu beschließen.

2) Die Festsetzung der Höhe des Steuersatzes uuterliegt für jede Gemeinde der Beschluß
nähme der Eommunal-Vertretung. Der Steuersatz darf jedoch nicht unter ^ Thaler und nicht über
drei Thaler betragen.

3) Die Steuer ist zu entrichten für jeden nicht mehr an der Mnttcr saugenden Hund, der
seinem Besitzer nicht zur Bewachuugoder zur Ausübung eiuer gewerdlicheu Thätigkeit unentbehrlich ist.
blinde welche zum Ziehen gebrancht werden, unterliegen der Steuer unter allen Umständen.

4^ lieber die Maaßregeln zur Controlc der Huudehaltuug und über die Art der Erhebung
der Steuer, sowie über die nähere Vegräuzung der zuzugesteheudeuSteuerbefreiungenist für die Städte,
welche einen Kreis für sich bilden, durch die Eommunal.Behörde», für jeden Kreis aber nach Anhörung
des Kreistages unter thnnlichsterBerücksichtigung der lokalen Verhältnisseein der Genehmigungder Bc-
Ms-Regicruug unterliegendesRegulativ aufzustellen uud durch die zur Publication polizeilicher Verord¬
nungen 'bcstimmtcuöffentlichenBlätter mindestensacht Wochen vor Einführung der Steuer zu publicircn.

Differenzenzwischenden Steuerpflichtigenund deu betreffenden Eomuumal-Behördeuüber be¬
hauptete Befreiungen werden iu deu Städteu, welche einen >lreis für sich bilden, von der Regierung,
in ^m andern Ortschaftendagegen von dem Landrathe entschieden.

5) Die Erträge der Steuern iu deu einzelnen Gemeindenunterliegen der Disposition jeder
Gemeinde wie andere Eommimal^Einnahmen.

ü) Wer sich durch Nichterfüllungder Vorschriftendes für den betreffenden Kreis zu erla,'
s nden Regulativs oder durch unrichtige Angaben der Vtcucr entzieht,wird mit dein dreifache» Betrage
der hinterzogenenSteuer bestraft.

Der Marfchall eröffnet hierüber die DlScusswn.
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erla.'s,». <?^ ?. k'„ ?". '"" ^"" Nch nicht überzeugen, daß es zweckmäßigsei, ein solches Gesetz zu
ena,,ul Das Bedürfniß einer solchen Maaßregel werde am besten in jeder Gemeinde erkannt; daß
O^". " ^'° ^"6"^ l)^en solle, erscheine ihm als ein Eingriff in die Selbstständigkeit der
""""nden, uud nach seiner Ansicht ständen der Polizeigewalt hinreichend Mittel zu Gebote, derartige

u aom zu beseitigen. Er trage deshalb darauf an, daß es dem Landtage gefallen möge, den Antrag
" Wem Hauptpriucip abzulehnen. ^

stand' f-/^^' W'"'ä"' Er sei auch dafür, daß dcu Gemeinden die möglichste Selbst-
di. f??! 3 5' ""^' ^'"' "b" "cge ein sanitätspolizeilicher Grund vor, der darin zu suchen sei,
^m? ^ ^"^" der Wasserscheu sooiel als möglich zu beseitige». Iu seiuem Kreise sei die

und seit dieser Zeit habe sich die Anzahl der Hunde oermindert, besonders die
w^>. > "" ""° ^!'^cht iliuherlaufenden Hunde. Neu einzelnen Gemeinden dürfe nicht überlassen
"nvin, einzuführen, was ihueu nach dieser Richtung hin gut dünke,
sönli^ ^ ^./"^Frhr. von L oc'. führt ans, daß, das Gesetz ein zn weit gehendes sei nnd die per^

n cye ^ech„t beschränke.Er bez.veifle auch, daß wenn in einer Gemeinde uielleicht M oder 80 Hunde
ae...7? ^?^ " "'"""' ^^"^ die Hundswuth nicht mehr ausbrechen sollte. Er müsse sich daher
gegen das Gesetz aussprcchen.

Ma^ l^I ^ .^/"^"' ""ärt, daß in allen Gegenden, wo die Steuer eingeführt sei, diese
"kregel ,ich als nutzlich bewährt habe und deshalb sei er für Annahme des Gesetzes
den a.«?"'^ 5^ "' H"usbroech erklärt sich ebenfalls für die Annahme des Gesetzes. Nach

Beobachtungen scheine constatirt zn sein, daß in Folge der zu großen Anzahl der .wnde
d s kö 7^ '"""mn,habe. Das Gesetz wolle nur das Halten zn vieler Hunde verhindern' nnd
UM.. unmöglich als ein Euigris, m die persönliche Freiheit bezeichnetwerden. In dem Gesetz ver.
den ^ ?""'- ^ ^'"" "^ dw Nede sei von den zn einer gnoerblichen Thätigkeit verwendeten ^uw
'", oie der Htener nicht nnterliegen.

kommen we?d? ^"''^" ben.ertt, daß der letztere Pnnkt bei der Speeial-Disenssion zur Sprache

von i«x>^"' ^' ^""'" ^"^'^ ^' ^ Emanation eines solchen Gesetzes aus. Die Kabinetsordrc
Tlwis / "^"te deu Gemeiuden die Einführung derselben, die Gemeinden hätten aber zum großen
werd!» ?'"" ^^ranch davon gemacht, und wenn nnn die Gefahr der Hundswuth nicht verkannt
Man /^'"' '" '" ''^ 'weckmäßig, das Gesetz einzuführen. Die allgemeine Ordnung erfordere, daß
Ges,x. .? "«gemein Nützlichen wegen unterordne unter das Bequeme. Er werde daher für das"^tz stimmen.

dem <- .-^"' ^' ^"^ "' ""''' ""'^ ^"""^ bi", daß das Gesetz mehr den geringen Mann treffe,
sÄ'afs' ?"' ' ^" ^^'""' "" ""^"'' '"^ ^"' ^"^'"'^ ^'oU'nngen werden solle, die Hunde abzu.
Möa>'^ ^" durchaus nicht ungefährlicher, wenn ein reicher Mann 1», bis 15, Hunde halte, und'es

-^ doch den einzeluen Gemeinden überlassen bleiben, die entsprechenden Maaßregeln einznführen.
Hunde ?" ^" ^' ^ " ^ ^''""^' ^"'' ^" ^' '"^ "'" "'^' Einschränkung der ^ahl derjeuigeu

yaudle, die sehr schlecht gehalten würden, und dies komme bei dem armen Manne am häufigsten vor.
zahlt ^'^ ^"chter. Er könne sich nicht überzeugen, daß Hunde, für welche eine Steuer be°
Meu-d ? ^' Tollwuth uicht bekäme». Ueberall da, wo die Huude überhaud uähmen, habe die Ge-
auch ,^"''!"lru»g eine Steuer eingeführc zum Vortheil der Armenkasse. Warum solle der Arme nicht
we!i!>, """^""^ ^^" können, ohne Steuer zu bezahlen? Er glaube, daß man den Gemeinden die An-

'°uug der geeigneten Maaßregeln völlig überlassen könne,

die c> ^'^' Breinig. Er halte die Distinction, daß der Landtag das Recht haben solle, für
Kandi ^^"^ "^"' ^' "nzelne Theile derselben ein Gesetz zn erlasse,!, für gefährlich, denn der
Einf'^. " ^"ch "'" ^"^'ch ^"' abgeordneten des betreffendenBezirks erfahren, ob ein Vedürfniß für die
als >>'""- dieser Steuer vorhanden sei, uud mau könne doch nicht die einzelnen Stimmen höher stellen
heit ^ ^ Gcmeinde^Raths. Wenn ans Grund von thierärztlichen Gutachten gesagt werde, die iirand

drohe sich zu verbreiten, dann habe er nichts dagegen, ein Gesetz zur Einführung einer allgemeiueu



7^

Steuer zu erlassen aber anch wnn^^
w« könm IeN Ht^lw^n G Mt'znr Anwe^nng derjenigenMittel schreitenkommenwnne oer . , ^^ Gemeinde - Nathe müsse man so viel

Ke^«n^ ^anen.'nm zu misse, mann es Zeit sei, die Stener ew

^"^"' «., Oraf zn Hoensbroech. Die Erfahrung habe gelehrt, daß in Zeiten, wo die Toll-
wutb nnter dm Hunden allgemein gewesen,die Gemeinden sich große Vernachlässignngenhätten zu
SH lden lo« 'lnd deshalb könne man den einzelnen Gemeindennicht überlasen, dringe

,s,..„ n^, no nach dieser Richtung hin für gut befänden,
zu thun, was '^nach ou,^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^ .^^^ ^.^ ^^^^^^^^„ ^.^ zu
vermindern' so glanbe er nicht, daß der Zweck dadurch erreicht werde, denn nicht die schlecht genährten

,^ ?. u,n,erlaufe,,deu Hunde feien der Tollwnth am «leisten ausgesetzt. Mdern die verzärtelten
welche die drei Thaler bezahlen können. Er trage darauf an, das Gefetz

abzulehnen.^ ^ ^^^^ widersprichtden Ausführuugen des l)r. Lexis. Nach feiner Er-
f.s^nna iei in den letzteren Jahren kein Schooßhündchcn trank geworden, dagegenaber eine Anzahl
der von armen Leuten gehaltenen Hunde, die nicht in der Lage feien, die nöthige Aufmechamlettauf

diefe Thieres nchwi^^ ^ ^ Ausführungendes 1>. Lexis bei, daß der Zweck des Gesetzes
nickt erreicht werde. Nach Buffou solle die Verbreituug der Tollwuth lediglich dem Maugel an Bc-
riediauna des Gefchlechtstriebes zuzufchreiben fein, nnd wenn Vnffon Recht habe, dann werde durch
die Einführung einer Steuer gerade auf die Verminderungder Hündinnen hingearbeitet,wodurch die
Tollwuth vergrößert werde. ., ^ .,

Er muffe sich prinzipiell gegen den Erlaß eines solchen Gesetzes aussprechen, well er den
^weck nicht erreicht sehe, den man dabei verfolge. . ^ i. - s<-

Der Abg. 1^. Engels bemerkt,daß. wenn durch das Gefetz eine Verminderungder Hunde erziel!
würde auch die Gefahr geringer werde, uud, wenn iu einem Jahre nur ein Hnnd weniger von der
Tollwuth befalle» werde, so wäre für ihn Grund genug vorhanden, für das Gefetz zn stimmen.

Der Abg. Frhr. u. Lo <; bittet um das Wort.
Der Marfchcill bemerkt, daß nach der Geschäfts - Ordnung keinem Mitgliede es gestatte!

sei mehr als dreimal über denselben Gegenstanddas Wort zu nehmen.
Abg. Frhr. v. Loü. Die Ansicht sei iu seiucm Kreise nicht hcrrscheud, daß die Bcrmmd<>

rnng der Hnndc durch die Steuer ein Mittel gegen die Tollwuth sei. Die armeu Leute müßten seM
wissen ob sie Luzmöhnnde hielten oder nicht.

Abg. Wachter. Wenn das Gesetz angenommenwerden sollte, so müsse er sich aus den von
sperrn Bremig angeführtenGründen dafür erklären,die Muttcrhunde unbcsteucrt zu laffen.
^ Der Marfchall erklärt die General - Discufsion für gefchlosfcn,und nachdem der RefereM
die Anträge des Ausfchuffes näher motivirt hat. wird vom Marschall die Frage gestellt: ob cm Hunde-
bcsteuerungs Gesetz für die Nheinprovinzvom Landtageeingeführt werden solle.

' Die Majorität der Nersammluugerklärt fich für Erlaß eines solchen Gesetzes. Hierauf wn
iu die SpceialHiscuffion über die einzelnen Paragraphen eingetreten.

Der ß. 1. wird dahin abgefaßt: die Provinzial > Landtagefind befugt, für dcu Bereich vc
provinzialständifchcn Verbandes die allgemeine Einführung einer Steuer auf das Halten der Huude z

beschließen.^ ^ ^ ^.^ ^^ ^ Berg er. daß statt 15 Sgr. als Minimnm 1 Thaler gezahlt

Der Abg. u. Eynern erklärt fich gegen diesen Vorschlag,denn da ein einzelnerMann n>"
15 Sgr. Klassensteuer zu bezahlen brauche, so würde es zu viel sein, wenn er mehr als 15 Sgr. Hm" "
stener bezahlen solle.
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Bei der Abstimmung wird der Antrag des Ausschusses angenommen,der dahin lautet: „die
Festsetzungder Höhe des Steuersatzesunterliegt für jede Gemeinde der Beschlnßnahme der Eommunal-
Vertretung, Der Steuersatz darf jedoch nicht unter ^ und nicht über 3 Thaler betragen."

Zu 8- ''!-, der die Steuerbefreiung der zur Ausübung einer gewerblichenThätigkeitverwen¬
deten Hunde betrifft, bemerkt der Abg. I),'. Leris, daß unter Hunden, die zu einem Gewerbe noth'
wendig seien, nur Hirtenhuude gemeintsein könnten, denn Metzgerhunde seien nach seiner Anficht zum
Gewerbe nicht nothwendig.

Der Abg. Vr einig schlägt vor, diesen allgemeinen Ausdruck„zur Ausübung einer gewerb¬
lichen Thätigkeit", ganz wegzulassen und speciell anzuführen, welche Arten von Hunden steuerfrei seinsollen.

Der Abg. Baum erklärt sich für die Besteuerungaller Hunde.
Der Abg. Frhr. v, Louiseuthal bemerkt, daß der Ausdruck „zur Ausübung einer gewcrb-

uchcn Thätigkeit,"nicht überflüssig sei, da ein Schäfer seine Schaafe ohne Hnnd nicht hüten könne; dies
gelte auch von den Schweinehirten.

Der Abg. Graf v, Schaesbcrg erklärt, daß, wenn eine Steuer eingeführtwerden solle, so
'"usfe s« alle Hunde treffeil.

Der Abg. Wachter stellt das Ameudement, die Mutterhunde unbesteuert zu lassen.
Das Ameudement wird bei der Abstimmungverworfenund 8- ^. dahin gefaßt: „die Steuer

'!' ^ entrichten für jeden nicht mehr an der Mutter saugenden Hnnd."
Der tz. 4. wird zur Discussiou gestellt uud nach Einbringung verschiedenerAmendements,

'e zum Theil wieder zurückgezogenwerocu, wird zur Abstimmung geschritten, und der Antrag des
3- Nremig, den 8- 4. gänzlich zu streiche», von der Majorität angenommen.

Der 8. 5, jetzt 8. 4: „Die Erträge der Steuer in den einzelnen Gemeinden unterliegender
^Positiv» jeder Gemeinde wie andere Communaleinnahmcn,"wird ohne Discnssion angenommen.

Der §. ,l, jetzt K. 5, betreffend die Strafe für unterlassene Anmeldungder Hunde, veranlaßt
'ne längte Discussiou iu Betreff der Anmeldefrist wie des Betrages der Strafe für unterlassene An¬meldung.

Der §. 5. wird in der Abstimmungin folgender Fassung angenommen: „Wer die Anmel-
"ng eines steuerpflichtigen Hundes unterläßt, wird mit dem zweifachen Netrage der hinterzogenenSteuer bestraft."

c^s .. Hierauf wird über den ganzenGesetzentwurf,nachdem derselbe vom Referentenin der be-
!H ostcnen Fassung nochmalsverlesen worden, abgestimmt und derselbe angenommen.:c.

?tro 2

Düsseldorf, den I. April 1866.

Anleitender
l) für ^ """2 °"' Angelegenheiten der Provinzial-Feuer-Socictät unter anderm beschlossen hat: P««wz'°l.ssmel.

m t Str?/'^ ?^'' l° "^ ^''")>nlich 'ur Unterstützuug dürftiger Besitzer von Ge bänden ^"'
ach ta?^7"/ ^'^ deren Umwandlung in feste Bedachungenn. s. w., eine Snmme von
der N . ^^' ^r Verwendungnach freiem Ermesseil der Direction, in den Etat

^rovmzml-Feuer-Societät aufzunehmen; und ebenso auch deu aus den Vorjahren noch dispo-
n ^onds aus den für Prämien uud Löschhülfe zu verausgabendenMitteln in gleicher Art

<m verwenden;
«l ständischen Verwaltuugsausschußmit der Vollmachtzu betrauen, hinsichtlich der nothwendig

u wordenenVermehrung der Räume für die Bureaux der Societät, Näheres zu ermitteln, rcspec«
10
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tive zu dem Ende denselben zu dem Ankaufe des Nachbarhausesoder zu einem Ausbau des vor¬
handenenzu erumchtigeil-,

3. auf das Eifrigste dahin zu wirken, daß dein ^nd Nr. 2 von dem Landtage im Jahre 1864
gestellten Antrage auf

„Aufhebungder Beschränkung in Benutzung uou Verwaltuugs- oder Gemcindebeamteu für
die Mitbesorgung der Mobilarversichernngsgeschäfte"

baldigst die bisher schmerzlichvermißte (Bewährung zn Theil werde.
Indem ich hinsichtlich dieser Beschlüsseauf deu Inhalt des abschriftlich beiliegenden Referats

des betreffenden Ausschusses Bezug zn nehmen mir erlaube, uud die Bitte darcm knüpfe, daß Ew.
Excellenz die Wünsche des Landtags hinsichtlichdes vorangeführtenBeschlusses »u!> Ni. 3 höheren Orts
anch weiterhin kräftigstunterstützen möchten, habe ich schließlich noch mitzutheilen, daß der Landtag die
Nachbenanutcnzn Mitgliedern resp. Stellvertretern des Verwaltimgsansschussehder Provinzial-Fcuer-
Societat erwählt hat; und zwar zu Mitgliedern..

die AbgeordnetenBachem, von Eynern, Frhr. v. Frentz, Reusch und Becker, und
zu Stellvertretern:

die Abgeordneten Berger, Pilgram, Graf Nesselrodc, Zores und vom Brück.
Der Landtags^Marschall

Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
deu Königlichen Landtags-Eommissarius,Wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsidentcn

der Rheinprovinz,Herrn von Po mmer-Esche,
Excellenz

I.. U. Nro. 36. hier.

Referat
über den

Verwaltungsbericht der Direktion der Prouiuzilll^Fcucr-Societät pro 1864/1866.

Referent: AbgeordneterW. von Eynern,

Anlaqc zu V°r< Der Landtags-Ausschußfür die Angelegenheiten der Provinzial-FeuerSocietät faßt in Fol°
stehendem. gcndem das Ergebniß derjenigenseiner Berathungen und Anträge zusammen,zu welchen der vom s>

September 1867 datirte Bericht des Herrn Directors der Societät Anlaß gegeben hat.
Dieser Bericht erstreckt sich auf die Verwaltung der Jahre 1864, 1865 und 1,^66 uud ist

demselben auch ein Abschluß der Nechnuug für deu Jahrgang 1867 und eine Zusammenstellungdel
Jahresbeiträge und der Brandentschädigungenpro 1«67 beigelegt.

Die aus diesen Vorlagen ersichtlicheZunahme der Societät ist eine so erfreuliche, daß Aus-
schuß es sich nicht versagen mag, dieselbe auch an dieser Stelle hervorzuheben und anzuführen,daß

I. das gefammte ImmobilarVersicherungs-Eapital

am 31. Dezember1863. 276,413,100 Thlr.
„ 1. .. 1866. 305,380,200 „

betrug, und im Laufe des Jahres 1867 um weitere 9 Millionen zugenommen hat; ferner daß
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II. die Gesammt-Einnahme an Prämien
im Jahre 1863 auf 453,965 Thlr. 21 Sgr.
« « 1866 .. ^88,625 „ 9 ^, 6 Pfg.

'«) vettes, und ml Jahre 1867 noch einen fernern Zuwachs uon circa 10,000 Thlrn. erhielt; ferner,
"ay auch

III. das Mobilar-Versicherungs-Capital, welches
Ende 1864. . . . 12,518,133 Thlr. betrug,

zu „ 1866 auf 28,921,017 ..
angewachsen war, und auch iu 1867 eine fernere Zunahme von circa 6 Millionen erhielt, daß

IV. die Gesammt-Einnahme an Prämien aus der Mobilar-Versicherunci.
welche

Ende 1864 nur 13,318 Thlr. 15 Sgr. 10 Pfg. betrug,
W „ 1866 auf 39,478 „ 22 „ 11 .. '

«Wegenist, und die aus der Mobilar-Vcrsicherungheruorgegangcncu Brand Entschädigungen des Jahres
^«66 um circa 3,400 Thlr. überschritten hat,

und endlich daß
V. der eiserne Bestand (Reservefonds), welcher

pro 1863. . . . 374,914 Thlr. 18 Sgr. betrug,
nach der Rechnung „ 1866 auf 561,520 „ 4 „ I I Pfg.

«gewachsen ist, und gemäß Abschluß derIahresrechnnngpro l867, einen weitern Zuwachs uon 124,584 Thlrn.
"' ^gr. 3 Pfg, ehalten hat.

Dieser Abschluß pro 1867 weiset auf als Gesammt-Einnahme an den «,„ 2« «
...................,5^9 ^ ^

als Gesammt-Einnahmean den Mobilar-Versichcrungen........ 50,546 13 11
Zusammen ...... 603,956 22 5"

Bet - ^" """ ""^ ^' ^ ^^ Reglementsder eiserne Bestand bis zur Höhe des anderthalbmaligen
wä/? ^" Iahres-Eiuuahmen, als Reservefondszur Deckungkünftiger Ausfälle, auwachscn soll,' so

e ^nde 1867 ein Bestandvon circa 900,000 Thlrn. erforderlichgewesen, um diese rcglemcntarische
und ^""6 "^ ä" sehen. Hoffen wir denn, daß diese mit dem Anwachs der Versicherungssumme
R ' "^ Iahres-Prämien ebenfalls fortschreitende Anforderung des Reglements durch fernere' günstige
um s ? ^ Vcrsicherungsgeschäfts in nicht zu großer Ferne erreicht, und dadurch dem Institute eine
« < ^e«re Grundlage und in um so größerem Maße auch das Vertrauen und die Betheiligungder

ewohner der Provinz erworbenwerde,
dem m ^" ^"^ ^" Anträge des vorletzten Provinzial-Landtages (11. Octobcr 1864) geht aus

" -oerwaltungs-Verichteder Dircction hervor, daß die Anträge
s . ^"^ 1 auf Erhebungder Mobilar-Bersicherungsbeiträgedurch die KöniglichenSteuer-Empfänger,

»uk 3 auf Abfindungder Portopflichtdurch ein zu bestimmendes Pauschquantum,und
, 8ud 4 auf Befreiung von der Gewerbesteuer
" wesentlichengewährt worden sind; daß jedoch der Antrag

H »ud 2 auf Aufhebung der Beschränkung in Benutzung von Vcrwaltungs- oder Gemeinde¬
amts für die Mitbcsorgungder Mobilarversichcrungs-Geschäfte,

^ bislang die erhoffte Bewilligung nicht gefunden hat, wie denn auch in dem Allerhöchsten Kand-
der?- ^ ^ ^' ^"^ ^66 lücksichtlichdieses Antrages die Entscheidung bis nach Beendigung

^erhall» anderweit eingeleiteten Erörterungen vorbehaltenworden ist.
^ Die überaus nachtheiligen und störenden Folgen dieser Beschränkung respcctive Versagungder

vntung jener Beamten für das Mobilar-Versichcrungswcscnhaben sich inzwischen in so hohem
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Maaße fühlbar gemacht, daß es als eiue uuabweislichc Pflicht erscheint, auch ferner auf das Eifrigste
dahin zu wirken, daß diesem Antrage baldigst die bisher schmerzlich uermißte Gewährung zu Theil
werde und auf's Neue hervorzuheben:

Wie die Mitwirkung der Beamten deshalb nöthig, ja unentbehrlich sei, damit in der Ver¬
waltung des gemeinnützigenProvinzial-Instituts die nothwendige Einheit erhalten werde,"

Wie die für den Fortbestand uud die weitere Entwickelung des Instituts sich als nothwendig
erwiesene uud bloß deshalb iu's Werk gerichtete Vereiuiguug der Mobilar-Versicherung mit demselben
dessen gemeinnützigen Charactcr nur erhöht habe, keineswegs aber den Gemeinde Beamten durch ihre
Mitwirkung für die Mobilar-Versicherung eine mit ihren sonstigen Bcruföoblicgenhcitcn nnvcreinbare
neue Inconvenienz auferlege; wie es vielmehr im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
liege, wenn auf diese Weise denselben die Eontrole und Aufficht auch über Mobilar , Versicherung
erleichtert und die überhaupt wüuschenswertheVersicherung des Mobilarvermögens der Staatsangehörigen,
zumal der auf dein ^ande wohnenden, dadurch fehr gefördert werde,"

Die i» dem Verwaltungsberichte gemachten Vorschläge hinsichtlich der Verwendung der zn
Prämien nnd «öschhülfe noch disponiblen UiM", Thaler zur Unterstützung Unbemittelter, Behufs Ver¬
wandlung der Strohdächer in feste Bedachungen, fanden im Ausfchuffe volle Würdigung uud demzufolge
eine gründliche Erörterung.

Es ist unverkennbar, daß die Strohbcdachuugcn eine gar große Feucrgefahrlichkeit für das
einzelne -Gebäude wie für ganze Ortschaften iu sich tragen, uud daß deren Beseitigung eine merkliche
Verminderung der Brandschäden nach Anzahl nnd Umfang zur Folge haben würde, daß es aber vielen
Besitzern der alfo bedachten Gebäude, wenn auch nicht an gutem Willen, doch an Mitteln gebricht, die
Dächer in feuerfeste umzuwandeln.

In Erwägung uun, daß die Versicherung der Gebäude mit Strohbcdachuug in unserer Provinz
fast ausschließlichunserer Societät obliegt, weil sie dieselben nicht ablehnen darf, die Privat-Gesellschaften
aber sich zumeist ihrer entziehen —, daß es sonnt im besonderen Interesse der Societät erscheint, auf
die Beseitigung solcher Bedachungen hin zu Wirten, und ferner in Erwägung, daß solches mittelst zins¬
freier Vorschüsse,mit oder ohne Verbürgnng Anderer, oder auch mittelst thcilwciser Uebernahme der
Kosten, je nach ^age der Umstände, ohne verhältnißmäßig übergroße Opfer, unter Mithülfe der Societät
in erfprieslicher Weise successivezu erreichen sein dürfte, hält Ausschuß dafür, daß es sich empfehle,
versuchsweise für diesen Zweck eine mäßige Summe der Direction zur Verfügung zu stelle»,

Ausschuß spricht dabei die Ansicht aus, daß deren Verwendung nicht nach Maßgabe der Ver>
sichcrungs-Beiträge der einzelnenRegierungsbezirke, Kreise oder Gemeinden zu geschehen habe, und zumal
nicht denjenigen dieser letztern vorzuenthalten seien, welche das Unglück gehabt, von Feuersbrünsten
heimgesucht worden zu sein, und dadurch mehr an Brand-Entschädigung bezogen, als sie an Prämie«
aufbrachten; sondern daß dabei nur der Maßstab der Dürftigkeit anzulegen, und die Zweckmäßigkeitder
Beihilfe in jedem concreten Falle im Auge zu halten fei. Die Beurtheilung über das Vorhandensein
aller solcher nothwendigen Vorbedingungen, und über das Maaß uud die Art der jedesmaligen Beihilfe
kann aber nur Sache der Direction fein, und ist deßhalb deren alleinigem und freiem Ermessen die
Verwendung der für diesen Zweck ihr in dem Etat bereit zu stellenden Mittel anheimzugeben.

Dem Gebaute» aber, diese Mittel den ferneren Iahresübcrscküsscn zn entnehmen, vel-
mochte Ausschuß nicht sich anzuschließeu, weil der tz. 35 des Reglements, resp, der Erlaß vom 28,
October 1861 — Gesetzsammlung r^x. 817 — dem entgegen stehe, uud die in demselben enthaltene
Verpflichtung, den eisernen Bestand auf Höhe des anderthalbmaligcn Betrages der Jahres Einnahme
an Beitragssätzen anwachsen zu lassen, als eine, im eigensten Interesse der Gesellschaftnothwendige und
deßhalb unantastbare Fundamentalbcstimmung angesehen werden muß.

In Anbetracht dieser Erwägungen stellt Ausschuß demnach den Antrag:
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Geb«,.i> ^ Prämien und Löschhülfe, sowie vornehmlich zur Unterstützung dürftiger Besitzer von
qefäbrl!^/? Strohdächern, Behufs deren Umwandlung in feste Bedachungen, oder Umänderung
Leitung 6eueruugs - Emrichtungeu, eventuell zur Anlegung von Brandweihcrn, Wasserbehältern.
Erm.?^'^" ^, ^"^ Vorschüsse oder dnrch Zuschüsse, und zwar zur Verwendung nach freiem
Feuer ^^ ""'"'' ^"' ^"'""" """ "^ ^"'^"^ ^^alern jährlich in den Etat der Provinzial-
Prämie. ""5^,""^""^"'"'' ^''"^ ""' ^" "«6 den Vorjahre» noch disponiblen Fond aus deu für
^ mieu und Lo,chl,ülfezu verausgabenden Mitteln, in gleicher Art zn verwenden,
Feuer N s?^' V">'""""lung fast sämmtlicher Directoreu öffentlicher, anf Wcchselseitigleit gegründeter
thun '„ ',"'"'""^A"Mtcn Dnitschlands, in Berlin, hat, wie die gepflogenen Verhandlungen es dar-
Kennw s' "?"" !" ""^^'" A'lstausch der Ansichtenuud Erfahrungen, und zn einer gegenseitig'belehrenden
luna de' ?'^' "^ bestehenden verschiedenartigen Einrichtungen, Zustände und Grundsätze in Behand¬
lung s^ """""s'cherungsweseus geführt, daß der Direction dafür Dank gebührt, an dieser Versamm-
AuM,,! """"^, und derselben auch den Schatz ihrer Äeuntnisse und Erfahrung«, zugeführt zn haben,
geringe, «,'?" ^ ^'"^"^ "^ selbstredend, daß die zur Vertretung der Societät hierauf verwendeten
Prouiu .?"-'" beantragter Weise und Höhe auf dm Etat zn übernehmen seien, uud daß die

"^ """ feruereu Versammlungen uud deren Maßnahmen zur Förderung der
^ "uui,amen Interessen sich nicht ausschließe.

^r Nä,n ^s'> ^""'^ ^" ^"^' ^'^' Vergrößerung des Geschäftes nothwendig gewordenen Vermehrung
der Vol /"' ^' ^"""'k ^llt die Direction den Antrag, den ständischen Verwaltuugs Ausschuß mit
Ankauf ^! ?)' "^'""' ^'Mittelung der angedeuteten Bedürfnisse, resp, mit der Ermächtigung zum

> "^ ^lachbarhauses oder zum Ausbau des vorhaudcncn zu betrauen.
Eoci^^ .^schütz glaubt diesen Antrag befürworten zu müssen, nm eventuell den Geschäften der

"" die benöthigte Räumlichkeit verschaffe»zu können,
nach ss'is H"'s'chllich der in dem Verwaltungsbcricht angeregten Verlegung des Sitzes der Directivn

"ln fand Ausschuß seinerseits keinen Anlaß zur Stellung ciucs bestimmten Antrages.
3« voll,' s^"" ^"""'zial Landtage liegt es ob, die Neuwahl des Verwaltungsansschnsses der Societät
diese M?r"' ""^" "^ ^ Mitglieder» uud 4 Stellvertretern zu bestehen hat und beantragt Ausschuß,

' -Wahl vornehmen zu wollen.

wiederum " ^'^) fühlt Ausschuß sich gedrungen, der Direction für die auch in den letzten Jahren
kenn,.,.. "" ^ gelegte Pflichttreue und Umsicht in der Leitung der Societät seine vollste Ancr»

""""3 ausznsprcchen.

Düsseldorf, den 24. März 1808.

Frbr. Naitz v. Frcntz, Vorsitzender, von Eyuern, Referent. Becker. Berger.
Gebert. Münster. Bachcm. Neusch.

?tro «

Düsseldorf, deu 28. März 1868.
Nry ., .^' ^'«llenz beehre ich mich in Erledigung des verehrlichen Schreibens vom 15. März c. Den Etat »ei Nhei-
dem >> den Etat der RheinischenProvinzial^Socictät pro ! 867—69 ganz erqebenstzurückzureichen,nach- nischen^Pwuiüzmi.
^stellt s ^' ^bei'üsche Landtag denselben iu seiner heutigen Pleuar - Sitzuug auf 280<;0 Thaler fest- i3«7-W "mefjend.
Aussck '^' ^^ bezüglichen Auszüge aus dem Protokolle der Plenar - Sitzung und die Referate des
dazu ? bezüglich des Etats resp, der einzelnen Positionen füge ich ganz ergebcnst bei und bemerke
den i °"! ,^'U"d der Anlagen zu diesem Ende, daß die Erhöhung der' Beamten - Gehälter sich nach
di- ^""gm Leistungen richtete und dabei Rücksichtgenommen wurde auf die Zeituerhältuisfe und auf
"" erhöhten Bedürfnisse.
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Die «nb Tit VII P°«. 23 bisher angesetzten 5W Thlr. sind cins dem vorgesagtenGrunde
abgesetzt Für Prämien uud'Löschhülfe, sowie vornehmlichzur Unterstiitzung diKftiger Besitzer von
?«3 .den nllt Strohdächern behufs deren Umwandlungin feste Bedachungen oder Umänderunggefahr^
Me ^merm^ e entuell zur Anlegung von Braudweihern, Wasserbehältern.Leitungen«,
wm m "^ Nt V ,"' 22 statt der bisherigen 4000 Thlr, augesetzt 8000 Thlr. und deren Ver¬
wendung sowie die Verwendungder aus früheren Jahrgängen bei dieser Poswon dispombelnSnmmen
^«, fv»'l,'i, lsi-mesien der Direction überlassen.
dem sreleu^rmeMu ^^ ^^ ^ ,^ ^^ ^^ Bautechuiker Carl Striedde eine Unterstützung von 200
5blrn iährück beginnend vom I.April 186« für die Jahre 1868 und 1869 angesetzt, weil der Striedde
i« ^bre lana der Societät brav und fleißig gedient hat und jetzt im Dienste derart erkrankt ist, daß
derieweseine Entlassung hat nehmen müssen. Der Striedde hat allerdings keine Pensions- oder Unter¬
ste n^Anivrüche- die Billigkeithat indessen den Landtag bestimmt, diesen Mann während semer
KmnMit zn uuterstützen und dies bei jedesmaliger Feststellung dieses Postens im Etat besonders zu be^

schließen.^ G^lMigung seitens des Königl. Ministeriums wollen Ew. Excellenzhochgcneigtcst erwirken.
Der Landtags-Marschall. I. V.

Der Vicelandtags-MarschallFrhr. RaitzuonFrentz.

An
den Königlichen Landtags-Eommissar,Wirklichen Geheuneu-Nathund Obcrpräsidcnten

der Nheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

L. )I. Nro. 147. hler.

Düsseldorf, den I. April 1868.

Ew Excellenz beehre ich mich, in Erledigung der vcrchrlichcu Schreibenvom 15. v. Monats
3°«.ÄrbH.'Mst°U qanz ergebenst mitzutheilen,daß die Stände-Versammümgiu ihrer heutigenSitzung beschlossen hat

;u Vllluweiler pr° '' 1) dm Vcrwaltungs-Etat der Prouinzml-!.'lrbells-Unstaltzu Brauweüer pro 1868 und 186^
3'dHm^M zu genehmigen mit Ausnahmeder im Etat ^ Tit. I. au BesolduugeuNr. 4 vorgetragen Unter-
^ pr° 186^-66. ^^„. des evangelischen Geistlichen der Anstalt für Erziehungmner Klnder rm Netrage von ehelich

1W Thalern wozu die Bewilligungverweigertworden ist; uud der «nd Nr. 56 desselben Titels vorge¬
tragenen Gehalts-Erhöhung des I. Fuhrtnechts von 120 ans 180 Thaler, wofür die Erhöhung auf
15U Thaler bewilligtworden ist;

2) daß hinsichtlichder gelegten Rechnungen pro 1864, 1865 uud 1866 nichts zu erinnern sei',
3) daß gegenüber dem Verwaltuugs-Berichtfür dieselben Jahre keine Ausstellungenzu machen

seien und daß die Verwaltung der Anstalt als befriedigend anerkannt werde.
Die Anlagen der vcrehrlichen SchreibenNr. 30 uud 4s, folgen anbei zurück.

Der LaudtagsMarschall:
Frhr. vou Waldbott-Bassenheim Bornheim.

An

den Königlichen Landtags-Eommissar,Wirklichen Geheimen-Rathund Ober-Präsidenten
der Nheinprovinz,Herrn vonPommer-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
1.. HI. Nro. 29 und 45. hier.
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?tro 3.

Düsseldorf, den 28. März 18t>8.
wi„ K ^"' ^'"^'^ habe ich die Ehre ganz ergebcnst anzuzeigen, daß der Prooinzial-Laudtag in Uxtcrstützünq der

wer heutigen Sitzung beschlossenhat, daß der Wittwe des vormaligenPolizei.Insvectors Hoffmann ^'""° ^p V««
den?". "'" ^""^' Unterstützungvon monatlich fünf Thalern auf die Dauer von zwei Iahreu aus

n ^onds der Arbeits-Anstalt zu Vrauweiler geivährt werde. Der Antrag der Wittwe.^offmanu folgt
"»bei zurück. °

Der ^andtags^Marschall:
Frhr. vou Waldbott-B afscnheim-Boruhcim.

An

m Königlicheil«andtags-Commissar,Wirklichen Geheimen-Nathund Oberpräsideuteu
der Rhemproviuz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

I. N. Nr « ^"""'^ hier.

3tro. <»

Düsseldorf, den 30. März I8U8.
be»,.^ > ^ ?^ Pfarrkirchezu Vrauweiler, welche auch für die dortige Provinzial^Anstaltgottesdieustlich ^t«ü 3« «m Hcr-

2.7^" '" d« Herstellungbegriffen;derenKosten,früher zu 15000Thalern, sind j!tzt zn 23000 P^iKIll'Um.
halt ^ '" ""' ^"' ^""'""'stand hat die Aussicht, dieselbe,: bis auf 2500 Thaler beschafftzu er- '««Kr.
vimiis^^'"' ^ die Beschaffung dieser letztern Summe in Verlegenheit,weshalb er die Hülfe des Pro-
Beni s ^ "' ^"^'"^ a"'"'"N"i und sie dahin vorgeschlagen hat, daß jährlich 15,0 Thaler zur
der ?? " ^""" "''g" 2500 Thaler überwiesen werdenmögen,nud zwar ans den Zinsen, welche
bei /"^'"^"o der Anstalt dadurch gewinnt, daß die Beiträge der Gemeindenvor der Verwendung

°er ProvlnzmlHülfskasse angelegtund von dieser verzinst werden,
sprocl, ^" Provinzial-ttaudtag hat durch Beschluß vou heutigemTag dem Antrag zum Theil ent-
wirtn s? "'"^' '"^ ^tiicksicht darauf, daß die Kosten der Herstellnng der Kirche während der Be-
Vum '^ ! !> "^ ^'^'" "^ '^ ^'^^^ angenommenworden, herausgestellt habe» und iu weiterer Erwä-
^ !!, daß der Peusionsfouddie 150 Thlr. wenigstens für die laufendeEtatspcriode entbehren kann,
vorsti >> ^"" ^"^'"'' "'!'uchc ich daher ganz ergebenst, die Summe von 150 Thlrn. an den Kirchen-
Wenn v ^ ^""'" ^^uweiler für die Jahre 18l!8 und 1869 für dcu Fall anweisen zu »vollen,

i ow verzinslich angelegtenBeiträge der Gemeinden für die Anstalt zn Brauwciler in jedem Jahre
Husen 150 Thaler aufgebracht haben werden.

Der Landtags^MarschaU:
Frhr. vou Waldb ott>Basscuheiu^Bornheim.

den <?- - ^"
«omglich,>„^andtags-Commissar,Wirklichen Geheimen-Rathuud Obcrpräsideuten

der Nhcinproviuz,Herr» vou Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

^' U. Nr. 132 ^"'
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Nro. ?

Nechmmgeu der 1^. N. )iro. 46 und 26 ä. <i. den 23, und 2l!, März 1868.

AnstM?Löw pr° Benachrichtigung des Herrn Landtags-Marfchalls-«l Nrn. 4? und 27 I.. (^. vom 15. März
1864-66. Nllts- 1868, daß der Landtag
?°"i868-6U.°" 1) von den Rechnungender Prouinzial-Hcbammcn-Lehranstaltzu Eöln pro 1864-1866 und

2) von dem Entwürfe zu dem Etat derselben pro 1868—1869
Kenntniß genommen hat.

Nro 8.
Düsseldorf, den 30. März 1368.

Die Mchmmq«. des Ew. Excellenzbeehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 15. d. MI. 0. Nr. 18
^ndarme„h°u!es zu ^m ergcbcnft mitzutheilen, daß der 1l). Rheinische Provmzial-Landtagm seiner — sechsten ^ - Plenar-

i^ ^d ^«' Sitzung vom 28. März d. I. bei Durchsicht der Rechnungen des Landarmeuhauseszu Trier pro 1864,
Zum Schreibend», 1865 uud 1866 den Wunsch ausgesprochen hat, es möchten zur Iustifizirung der Rechnungen in Zukunft
^15. d. Mi. 0. ^^ -^ ^gebracht werden, aus welchen erhelle, daß diejenigen Verpflcgungs-:c. Gegenstände,welche die

Direktion des Landarmenhausesfreihändigbeschaffe, wirklich auf dem Markte von den Produzenten
getauft worden und der dafür bezahlte Preis der Marktpreis gewesen sei.

Die Anlagendes gefälligen Schreibens vom 15. d. M. füge ich ganz ergebcnst wieder bei.
Der LandtagsMarschall:

Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.
An

den Königlichen Landtags-Commisfarius,Wirklichen GeheimenRath und Oberprcisidcnten
der Rheinprovinz,Herrn von Po mm er- Esche, Rltter hoher Orden,

Excellenz
I.. N. Rr. 17. h'".

Nro !>.
I.. N. Nr. 13 ä. ä. den 30. März 1868.

Ewts.Entwurf des Benachrichtigung, daß der Landtag zu dem Etats«Entwurfc für die Verwaltung des Land-
^ndarmenhauie« zu Armenhauses zu Trier pro 1867- 1870 uichts zu erinnern gefunden.
Trier pro 1867—70,

Nro 1«
I.. N. Nr. 20 ä. cl. den 26. März 1868.

Rechmu ^, Benachrichtigung,daß der Landtag in feiner 5. Sitzuug beschlossen hat, bezüglich der Geld-
Pr««.°Irre»'Heil- ^nd NaturalicuNechmlUgender Provinzial-Irreuheil Austalt zu Siegburg pro 1864 -1866 dieDecharge

Anstalt zu Siegdurg ,.^s„!s„,
pro 1864- 66. zu ertheile».
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Nro. II
Düsseldorf, den 23. März 1868,,

;,. s, ^ .?"' ^«llenz beehre ich mich auf das hierneben bezeichnetegefällige Schreibenganz e ,«»^5.
Nw.« ??lW"' daß der 19. Rheinische Provinziallandtag in seiner heutigen - vierten -. Mena'
iMng beschlossen hat, die Verwaltungs- Commissionder Provinzial-Irrenheil-Anstalt zu ^ieabura ^u
er? -^ ""^" ^^ ^^" ""^ ^m Titel „Für unvorhergesehene Ausgaben", der um iny Thlr ,u
V.rs7",V "^ ^" ^blr. pro 1868 und 1869 als Gratifikationen unter das BW au- und Unte»
personalder Verwaltungs-Commissionder gedachten Anstalt zu vertheilen. '

Der Landtags-Marsch^

^ Frhr. von Waldbott-Vassen^eim-Bornheim.

°n Königlichen Landtags-Commissarius,Wirklichen Geheimen Rath und ^erpräsidenten
der Rheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter höh« Orden

"' ^ ^. 56. ^cellenz ^

Die Erhöhung der
Remuneilltionm für
das Bureau« und

Unter-Personal bei
Verwaltungs.Lllm-

mijsion derProoinzial»
Irren-Änstalt zu

Siegburg.
Zum Schreiben vom
15. d. M. Nr. 1840.

Nro. 12

Düsseldorf, den 30. März 1868.

Wcksendun^^5?"ö ^?7. ^ "^ auf das gefällige Schreibenvom 15. d. M. Nr. 8507 unter N" der Provinz
Land «« - ^ . ^"^"^" desselben ganz ergebenst zu benachrichtigen,daß der 19. Rheinische Movm«^ 3""'^?"'«
"t 3e ufs^ ^"n" Mnar-Sitznng vom 28. d. M. beschlossen hat, die Mmuu^ 3°VN«9,

der Baulichkeiten der Provinzial-Irrenheil-Anstalt zu Siegburg beauftragten
"Höhen d e ,'" ^'"? der Verwaltungs-Commission gemäß um 100 Thlr. mit de Maßgabe zu

yw, daß dann ,m Extraordinarium der Betrag von 100 Thlrn. abgesetztwerde.

^ ^ U. ?m iW'Tll"^' ^' ^^ ^' ^°^ ^ " Gemäßheitmeines Schreibens vom 23. d. Mts.Nr.

^wt pro Sür 9^?r^ ^«^"«^ ^" ^' "' ^ Annahme zu bemerken gefunden,daß in dent
^Mselben 7nM.II?'^ "°^ehm seien, während nach den Erläuterungen zu
Landtaa K^ ^"tüchkett m den letzten Jahren 242 Thlr. pro Kopf verausgabt worden sind. Der
Wunscha^""^ beschlossen, den gemachten Voranschlagbestehn zu lassen, gleichzeitig aber den
aufgestelltwerd" ^ "^° ^" ^""^ ""^"' ^°^ ^" Voranschlag der Wirtlichkeit entsprechend

^selben 3" ^^^" ^" ^r Landtag gegen den Etat keine Ausstellungenzu machen gefunden und
,«ucn >eme Sanktion ertheilt.

Der Landtags-Marschall

An
Frhr. von Waldbotl-Bassenheim-Bornheim.

Mglichen Landtags-Commissarius,Wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsideyten
der Rheinprovinz,Herrn vonPommer-Esche, Ritter hoher Orden,

"- t»5. h;^

11
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Nro 13
Düsseldorf, den 1. April 1868.

Ew. Excellenz beehre ich mich unter Zurückgabeder Anlagen der geehrtenMittheilung vom
16 März c. I.. (). Nr. 77, die Verlegung der Düngergrube in der Provinzial-Irren-Heilanstalt zu
Siegburg und Veränderungdes Wasserabflusses daselbst betreffend, ganz ergebenst zu benachrichtigen,daß
der Landtag in seiner?. Plenarsitzungdas Bedürfniß anerkannt und die Ausführung der zu 675 Thlr.
, 205 Thlr. ^- 880 Thlr. veranschlagtenArbeitenund die Anweisungauf die disponibel«Mittel der

Provinzial-Hülfskassegenehmigthat.
Ew Excellenz stelle ich ergebenst anheim, hiernachdas Weitere geneigtcst veranlassen zu wollen.

Der Landtags-Marschall
Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den Königlichen Landtags-Commissarius,Wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsidenten

der Rheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

I.. N. Nr. 86. hier.

Die Küche in der
Provmzilll°Irren>

Heil.Unstalt zu Sieg.
bürg.

Nro. 14.
Düsseldorf, den 1. April 1868.

Ew. Excellenz beehre ich mich unter Rückgabe der betreffenden Actenstücke und unter Bezug¬
nahme auf die hochverehrten Schreiben vom 15. März d. I. mitzutheilen, daß der 19. Rheinische
Provinzial-Landtagin seiner Plemr-Sitzung vom 1. April d. I. aus den in den abschriftlichbeigefügten
Ausschußberichtenentwickelten Gründen beschlossen hat, 1. daß dem Unterhaltungsfondder Irren-Anstalt zu
Siegburg ein Betrag von 529 Thlrn. 25 Sgr. 3 Pf. aus den Zins-Ueberschüssender Provinzial-Hülfs¬
kasse zur Deckung des gemachten Vorschussesbehufs Bestreitungder Kosten der Anlage einer neuen Küche
daselbst überwiesen werde; 2. daß dagegen dem Antrage der Verwaltungs-Commissionzu Siegburg, zur
Erbauung eines neuen Kesselhauses und zur Beschaffung von zwei neuen Dampfkesseln :c. nach dem vor¬
gelegten Kostenanschlage die nöthigenMittel zu bewillige,,, nicht beizutreten, der Commission vielmehr
nur die Mittel zur Beschaffung eines Reserve-Kessels nach Maßgabe des hiefür von dem Kreisbaumeister
Brandenburg ausgestellten Kosten-Anschlagszur Verfügungzu stellen seien.

Ew. Excellenz ersuche ich demgemäß ganz ergebenst, das Weitere geneigtest veranlassenzu wolle«.
Der Landtags-Marschall

Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den Königlichen Landtags-Commissarius,Wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsidenten

der Nheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

I.. K. Nr. 140. hier.
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Bericht des tt. Ausschusses
über die

von der Verwllltungs-Commission der Provinzial-Irren-Anstalt zu Siegburg vorgelegte
Spezilll-Bllukosten-Rechnung bezüglichder Verlegung der Küche in gedachter Anstalt.

Referent: Abgeordneter Bremig.
Düsseldorf, den 21. März 1868.

Anlaae ' ^' ^""'sche Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 19. Oktober 1864 zur Anlage zu 3K°. 14.
zur T>is!"?-"^" ^"^^ '" ^" Irrenheil-Anstalt zu Siegburg den Betrag von 4500Thlrn. aus dem

lsposMonder Stände stehenden Antheil an dem Zinsgewinneder Provinzial-HülfMssebewilligt,
legten R ^ Veiwaltungs-Commissiongedachter Anstalt hat bei Revision und Abnahme der abge-
handlun "^ "^" ^ ^°^" ^"'^ ^""^ °"^ den Rendanten Hinze durch protokollarischeVer-
betraaen "^ ^^' ^"^"^ ^^ constatirt, daß die Gesammt-Anlage-Kosten 5029 Thlr. 25 Sgr. 3 Pf.
3 Pf !?""?.somit den zu diesem Zwecke bewilligtenBetrag von 4500 Thlrn. um 529 Thlr. 25 Sgr.

""ersteigen, welche einstweilen aus dem Unterhaltungsfondder Anstalt vorgelegtwordensind.
'h"m B 3^ Vmvaltungs-Commissionhat diese Überschreitung des ursprünglichenVoranschlagsin
Nechnun ^ "" ^^ '^^^" Landtags-Commissariusvom 9. September 1867 unter Einsendungder
Arbeite/"«?! Beläge dadurch zu rechtfertige» gesucht, daß während der Ausführung der veranschlagten
Aufstellun ' "^ herausgestellthabe, daß zur vollständige»Inbetriebsetzung der neuen Küche die
kupfernen l""^ "emn Locomobil-Röhren-Kessels nebst Armatur nothwendig sei, weil der vorhandene alte
H bei /'"Fessel,, welchen man bei Anfertigungdes Kosten-Anschlags für genügend gehaltenhatte,
neuen y»-^ " Kochproben als unzureichend erwiesen habe, und 2. eine geeignete Ventilation in der

««He habe angeordnetwerdenmüssen.
suhrunae ' vorgelegtenAktenstücke, Rechnungenund Belege ergeben Nichts, was mit diesen Aus-

3 n m Widerspruch stände und glaubt der 6. Ausschuß der hohen Versammlung vorschlagenzu müssen,
«Dem Unterhaltungsfond der Irren-Anstalt zu Siegburg einen Betrag von 529 Thlrn.

25 Sgr. 3 Pf. aus den Zins - Ucberschüsscnder Provinzial-Hülfskassczur Deckung des
gemachten Vorschusses behufs Bestreitungder Kosten der Anlage einer neuen Küche daselbst

. zu überweisen."

'Ä ?"6' v. Spee, Vorsitzender. Dr. Wurzer. Frhr. Raitz v. Frentz. Münster,
^ras Hoensbroech. Contzen. I>. Engels. Bremig. Horst. Frhr. v. Loö,

Bericht
V l ns des

l ichusses XlX. Rheinischen Provinzial-Landtags, betreffend die Aufstellung neuer eiserner
lervckessel und Erbauung eines Dainpftesselhauses in der Dampfkochkücheder Irren-

Heilanstalt zu Sicgburg.

Referent: Abg. Bremig.

Düsseldorf, den 30. März 1668.

der V^l ^" aus dem Referate des VI. Ausschusses über die Spezial-Baukosten-Rechnungbezüglich Anlage ,u Nr. 14.
"°Nl XV?"^" ^'^^ ^" °^ ^ns"lt zu Siegburg ersichtlich, ist die zur Ausführungdieser Arbeiten

"- Rheinischen Provinzial-Landtagbewilligte Summe von 4500 Thlrn. um 529 Thlr. 15 Sgr.
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3 Pf gerade deshalb überschritten worden, weil nach dem Berichte der Verwaltungs-Commchwnwah¬
rend der ^ der «anschlagtenArbeiten es sich erst heransgestellthabe, daß zur vollsandlgen
^etckbsetzu^ Küche die Aufstellungeines nenen Locomobil-Röhrentesselsnebst Armanr
2we^ weil der vorhandenealte kupferne Reservekesselsich bei den ersten Kochproben

habe und weil eine geeignete Ventilation in der nenen Küche habe angeordnet
M lst Schreiben vom 2. Novemberv. I. an des Herrn Ober-Präsidenten Excellenz

t.llt nu7d Verwaltungs-Conunissionvon Siegburg vor, daß der vor kaum zwei Jahren belasste
«I,.. Nn.mn Mlrübrenkesselnicht so viel Dampf entwickele, um sämmtlicheApparate zum Kochen zu
b n^ genöWgt gewesen sei, den vorhandenenalten kupfernenReservekesselbei dem
Ko2e?Mfte Mt zn Hülfe zu ziehen; aber auch hierdurchfei der erwünschte Zweck nicht vollständig
erreck, worden indem dieser Kessel zu Nein und inzwischen auch so defect geworden sei, daß er ohne
Gefabr nicht mehr in Benutzunggezogen werden könne; die Verwaltung - Commissionhabe deshalb
beschlossen an dessen Stelle einen neuen Reservckessclaufstellen zu lassen; gegen die Ausführung des zu
di sem Behufe von dem damaligen KreisbaumeisterBrandenburg aufgestellten Kostenanschlages- der
übriaens jetzt gar nicht vorliegt - hätten sich jedoch so erhebliche Bedenken gefunden, daß von der Aus-
Wrmm desselben ganz habe abgesehen und der jetzige KreisbaumeisterEschweiler habe aufgefordertwer¬
den müssen anderweiteVorschläge zu machen. Nach diesen soll der alte defccte kupferne Kessel außer
Betrieb gesetzt und an Stelle des für das Bedürfniß als durchaus nicht ausreichendzu erachtenden
Locomobilröhrenkefsels für neue größereDampf-Entwickelung in der Art gesorgt werden, daß in der
Nähe der Kochküche ein eigenes Kessclgebäudezur Aufnahmevon zwei neuen gewöhnlichenWalzen-Kesfeln
mit geringer Dampfspannunggebaut und dadurchermöglicht werde, diese Kessel mit größerer Feuerfläche
aufzustellen und folgerichtig eine größere Dampfentwickelung zu erzielen, und alle Gefahr, welche die Auf¬
stellungvon Dampfentwickclern unter bewohntenRäumen insbesondere bei so mangelhafter Construction
der vorhandenenSchornsteinewie in der Siegburgcr Anstalt mit sich bringe, von dieser fern zu halten.
— Nach dem vorliegenden Kostenanschlägewürden der Bau des Kesselhauses und die dadurch nothwen¬
digen sonstigen baulichen Veränderungen einen Kostenaufwand von 1060 THIrn. erheischen,während zur
Anlieferungund Aufstellungvon zwei Dampfkesseln 1070 Thlr. aufzuwenden wären, abzüglich jedoch von
200 Thlr.' als muthmaßlicher Verkaufswerthdes Röhren- und des alten kupfernen Kessels. In deM
Erläuterungs-Bericht des gedachten Naubeamten zu dem Kostenanfchlage wird die Aufstellung von zwtt
Kesselnwelche auf 3 AtmosphärenUcbcrdruck concessionirt werden sollen und wovon jeder nach der an¬
genommenen Größe derselben genügende Dämpfe zur vollständigenBenutzungaller Kochapparate abgebe,
um deswillen vorgeschlagen, damit, wenn einer gereinigtwerden muß, der andere dessen Dienst aufnehmen
könne und somit die Dampfkochküchenie still zu stehen brauche. Der Herr Landtags-Commisfariushat
nun den Antrag der Verwaltungs- Commissionmit dem Kosten-Anschläge :c. dem hohen Landtagezur
Beschlußfassung über die Ausführung der projectirten Anlagen und die Bewilligungder dazu erforder¬
lichen Geldmittel unterbreitet. In dem Ausschüssegaben die anwesenden beiden ständischen Mitglieder dct
gedachten Verwaltungs-Commissionzunächst eine Erklärung dahin ab, daß die von dem Kreisbaumeister
Eschweiler aufgestellten vorerwähntenProjette nebst Kostenanschlagin der Verwaltungs-Commissionnicht
zur Berathung und Beschlußfassung gediehen seien, die gedachte Commission vielmehram 9. October v. I-
sich nur dahin ausgesprochen habe, daß an die Stelle des defecten kupfernen Kessels ein neuer Reserve-
Kessel zu beschaffenfei; daß zwar die projectirten Anlagen wünfchenswerth,aber zur Zeit nicht absolut
nothwendig seien, auch bis jetzt der alte Dampfapparat in voller Thätigkeitverblieben fei und ausge¬
reicht habe. Der Ausschuß war der Ansicht, aus den vorangeführten Gründen der ständischen Mitglieder
beim hohen Landtagezu beantragen: er wolle zu den projectirtenAnlagen seine Zustimmung versage«
und folgerichtig die dafür beanspruchten Gelder nicht bewilligen, dagegen der Verwaltungs-Commission
die Mittel zur Beschaffung eines Referve-Kessels zur Verfügung stellen.
A Graf v. Spee, Vorsitzender. Dr. Wurzer. Graf v. Hoensbroech. Münster. Frhr. v. Loö.

Contzen. Frhr. Raitz v. Frentz. Bremig. Dr. Engels.
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Nro. 13.
Düsseldorf, den 3. April 1868.Vw c? « 5l> ^u,,eloors, oen 3. April 1868.

«. Ausschusses' °uf das abschriftlichbeigefügte Referat des Du Sp«ia.«au-
gelegte Sv^s V.I! n «^ ^ " Verwaltungs-Commissionder Irrenheil-Anstalt zu Sieqburq vor- l°st°nr°ch»ung«b«

'AM^^n^^^ von WassetNes^^ w deichten ^ss?««.
Anträgendiefe/Refewts ge^^ ""^ '" ^ner Schnng vom 26. März d. I. den ^.U^

W^sserl^ der Anstalt Siegburg zur Deckung des von ihm zur Ausführung der > ^°""°'
XI?/? ? ^ "< '^ ^"""^^ Vorschusses von 3204 Thalern 24 Sgr 1 Pf. ein gleicher >
^7 NhewM,7 Z7?°??7 '" Provinzial-Hülfskasseund zwar aus 'dem R ste e om
überwies '" '"" wehrerwähnten Zwecke bewilligten 16,000 Thlr.

^Mawb7°3 ^??^.^'" "°" "' "' ^ ausgesprochene Ansicht, daß Sie nach
dVr P ^ 27. März 1824 die gegen einzelne Mitgliederder zur Verwaltung
L ndwe ^^^^ "?^?" Commissionensich richtenden Beschwerdendem Provinzial-
darw eine3rN^ ""ich Verwahrung einzulegen, weil der Lanwg
n.?. . Verkümmerungdes zedem Staatsbürger :c. durch Art. 32 der vreusiMen Verfassunas
von 3Ä"'" ^^^^ b« Petitionund des dem Landtage
^r l'?^^ gewährleistetenRechts, Bitten und Beschwerden, wenn s^ ans dem e2ln
^ctTzu'e^f^^ °" geeignetes «e lH^m

Zeigtest v^anl^z» wollm. '^ ^""^ """ Wiederbeifügungder betreffenden Acten das Weitere

Der Landtags-Marschall:
Freiherr v. Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

°« Königlichen Landtags-Lommissar,Wirklichen Geheimen Rath und Obervrcisidenten
°er ^themprovinz, Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

I. U. Nro. 57 ^cellenz
hier.

Referat des 6. Ausschusses
über die

' der Verwaltungs-Commissionvorgelegte Spezial-Baukosten-Rechnungder Aufstellung von
Wasserreservoirs an der Provinzial-Irrenheil-Anstaltzu Siegburg.

Referent: Abgeordneter Bremig.

beilMnsta/,?^ "" ^" ^^ die Dampf-Wasser-Förderungs-Anlage(Wasserhebemaschine) der Irren- Anlagt zu Nr. 15.
Nerwalwn^ ^"?"^ "°^"^" «"t, '»" ^^z 1864 in Betrieb gesetzt war, auch nach Ansicht der
lW liefert? "s°"""^" ^" ^"" Nasser in guter Qualität und hinreichender Quantitätin die An-
"'Her Pro»' "chte die genannte Commission dem im Jahre 1864 versammelt gewesenen 17. Rhei-

^ "vlnzml-Landtage ein Promemoria, in welchem sie die zur vortheilhaften Benutzung des Wassers
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uötlnae Ausstelluna von Reservoirs und Anlage einer Röhrenleitung zur Vertheilung des Wassers
i7de verM^ der Anstalt, sowie eine vollständige Neugestaltuugder Abtrittst nlageube-
q ündete ^^ «^"ter Einrichtungennnd die Bewilligung der dazu erforderlichen
Va5um« beantragte. Der 1?. Rheinische Provinzial-Laudtag bewllllgteam 19.
Awber 864 .u den erwähnten Zweckeneine Summe von 16000 Thalern, machte jedoch die Verwendung
derselben ^ der zufolge Beschlusses vom selben Tage gewähltenSpezial-Com-

vollständigenRestauration oder Verlegung der Irrenhell-Anstalt zu

Sregburg. - ^^^ Commissionzunächst am 14. Februar 1865 mit der ständigen Verwaltungs-
Connnisiionunter dem VorsitzeSr. Excellenz des Herrn Oberpräsidentenzu einer gemeinschaftlichenCon-
fer^inSieäbura und zur Besichtigung der Anstalt zusammengetreten war, beschloß dieselbe am 29. Mm
«s? in besonderer Confcrenz und unter Mitberücksichtigung der von Technikern eingeholten Gutachten,

^n'd.n bewilliaten 16000 Thalern der Vcrwaltungs-Commissiondie Summe von 12000 Thlrn. zur
Verfügung zu stellen uud zwar zur Ausführung der in dem deßfallsigen Berichte der gedachten Com¬
mission vom 30. October 1865 näher spezifizirten Arbeiten. ., m . ^

Die Commission ging hierbei von der Ueberzeugung aus, daß zu Slegburg die Provmzml-
^rrm Anstalt nicht verbleiben tonne und daß deßhalb auch nur so viel dort verwendet werden dürfe,
^unbedingt nöthig fei, um'die Gefahren zu befeitigen, von denen die Gesundheitder Anstaltsbewohner
durck die verderbliche Ausdünstungder Abtritte fortwährendbedroht sei und daß diese Anlagen dem Gc-
bände welche Bestimmung es auch erhalten möge, dock immer zu Gute kommen würden. Auch war
bei der Commission keiu Zweifeldarüber, daß sofort zur Ausführungder deßfallsigen Arbeiten geschritten
werden müsse, weil es jedenfallsnoch manches Jahr dauern würde, bis die anzustrebende Verlegung der
Irrenanstalt ausgeführt fei. — ^ ^ ^ «„ , <>^«

Aus einem Berichteder Verwaltungs-Commissionvom 1. October v. I. an den KomgUchen
Obervräsideuteuund der demselben beigefügten protocollarischen Verhandlung der Commission vom 16.
Sevtember 186V ergibt sich nun, daß die von der Speziell-Commission erforderlich erachteten Arbeiten
mit Ausnahme der Wasserleitungnach der Director-Wohnungund der Einrichtungvon Water>Closets
daselbst zweckentsprechendin Ausführung gebracht worden find und daß die dadurch erwachsenen Kosten
«ck. auf 15N04 Thlr. 24 Sgr. 1 Pfg. belaufenund sonach die von der Special-Commissionbewllllgte
Summe von 12000 Thlru. um den erheblichen Betrag von 3204 Thlrn. 24 Sgr. 1 Pfg. überschritten
und diese Mehrausgabc einstweilen aus dem Untcrhaltungsfondsder Anstalt bestrittenworden ist.

Die Verwaltungs-Commissionbeantragt nun, dem vorgcdachten Fond einen gleichen Betrag
aus dem Reste der nach dem Ober-Präsidial-Erlaß vom 26. November1864 von dem 17. Rheinischen
Provinzial-Lcmdtageaus den Ziusüberschüsscn der Provinzicll-Hülfskassezu dem gedachten Zwecke ur¬
sprünglich bewilligten16000 Thlr. zur Deckung des Vorschusses zu überweisen.

Der Bericht der Verwaltungs-Commissionsucht unter Hinweis auf die Erläuterungen zum
Nevisions-Nachwcis der Kosten für die Ausführung der Wasserleitungdes Nreisbaumeisters Brandenburg
vom 1« Juni 1866 die Uebcrschreitung des ursprünglichen Kosten-Anschlagesvon 12000 Thlrn. um d:e
erwähnte Summe dadurch zu begründen,daß weder der Techniker,der den Voranschlag gefertigt, noch
auch die Unternehmerder Arbeiten ähnliche Einrichtungenfrüher ausgeführt hätten, daß Abänderungen
des ursprünglichenProjcctes während der Ausführung nöthig geworden und daß einzelne Theile der
Arbeiten theils weil sie statt im Accord im Tagelohn ausgeführt wurden, theils weil ihnen eine größere
Ausdehnung gegeben werden mußte, einen größeren Kosten-Aufwand als veranschlagt verursachten.

Im Allgemeinendürften diefe Ausführungen als zutreffend erachtet werden, da sich aus den
raelegten ActenstückenNichts ergibt, was darauf schließen ließe, daß absichtlichdie Beschlüsseder Spe'

cial Commissionin dieser Angelegenheit ignorirt, oder ihnen sogar entgegengearbeitet worden wäre un
da erfahrungsgemäßbei fast allen größern Bauten, insbesondere aber wie untergebcnsan einem durchaus
alten Gebäude solche Überschreitungenvorkommen.

Demnachglaubt der Ausschuß beantragenzu sollen:
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schlicken d^ /1 n ^r l' ? ^ ^M"' dem Antrage der ständigen Commission gemäß zu be-
3 W^?. "" U"terhaltungsfondder Anstalt Siegburg zur Deckung des von ihm zur Ausführung
traa a5? "^^5^7 "' ^'«achten Vorschusses von 3204 Thlrn. 24 Sgr. 1 Pfg. eiu gleicher Be-
niscken n. ." I^"b°rschüssen der Provinzial-Hülfskasseund zwar aus dem Reste der oom 17. Rhei-

^ ^rovmzlal-Landtagezu dem mehrerwähntenZwecke bewilligten16000 Thlr. überwiesen werde.

Schreiben 5"'^^! '^ "^^ unerwähnt bleiben, daß der Herr Landtags-Commissariusin seinem
Landtag m,^<,' < '^ ^^' "°"'" " die Verhandlungenin vorgedachter Angelegenheit dem Herrn
und dur^?? überreicht, auch auf eine durch den 18, Rheinischen Prooinzial-Landtagbeschlossene
Missarws k^ ""« ^ Dozbr. 1865 an den Herrn Laudtags-Eom-
ProvinzwlLandw ersuck '^ erwiedert und um Mittheilung dieser Erwiederungan den versammelten

bm 18 V^n.^?!^'.!"^ ^ ausgeführt, die Spezial-Commissionin den Irrenhaus-Angelegenheiten
d« Wasse,?^ ./ 5.^°^^ """ l""' ^^ätigteit im Allgemeinen und insbesondereauch über
Mai 18 5 . 7 37?// «/^ 5? ^'"^" Mittel abstattetennd eonstatirte, daß bereits am 29.
^ge qewes.. s 5 Ü^ ^?"^ ^" ^"«"nission gefaßt wordeu und somit von da ab. Alles in der
^immm l'^ ^"l^u nehmen, wurden aus dem Schooße der Versammlung
bewohne so ^^?//^'^^"^ «ussprachen, daß in einer für die Gesundheit der Anstalts-
P"ject nock «3 m I< "'^ b""^'" Sache, das schon vor sechs Monaten völlig vorbereitete
^''den P?, !". .p Ausführung gekommen, ja noch nicht einmal damit begonnen sei und die betref-

Nane dem Vernehmennach bei dem Kgl. Regierungs-Präfidiumin Cöln lägen.

"suchte 'a^den^?"^^ ^" ^"^' ^^ ^ hohe Versammlungdeu Herru Landtags-Marschall
^ lassen „ w L""'. <!! "f """'^ eine von der Versammluuggeuehmigte Bittschrift ergehen
b" l-eten "nrde, die uuverzüglicheAusführuug

^«^ 183?? ^ «andtags-Commissariuserachtet nun zunächst nach Maßgabe des Gesetzes vom 27
lallte ein^/ ? ""^ b«""M gegen einzelne Mitglieder der zur Verwaltung der Provinzial-^n-
ben Vorwm ln^s"^^^^ ^'" P"'vinzial^andtage nicht zustäudig m.d
"" Spena / ^ thatsächlich für mcht begründet,weil der ihm am 31. Mai 1865 zugegangeneBeschluß
^l«gen7u^ ' '""7" °" '' Juni 1865 der Verwaltuugs^ommission zur Ausfiihnmg der fragNchen
"'d AnM^ ?^^" ^ ^° unterm 13. Juni den Direttor der Anstalt beauftragt'habe, die Pläne
d" deßf Hs?« A . ^"^"'^"""' von 12000 Thlrn. auszuführenden Anlagenumarbeitenzu lassen:

le,en der Verwaltungs-Eommissiousodann mit Bericht vom 23. August 1865
^egieruna„. ?. "? ^ ^"^ ^^ ^^"" beauftragteNegierungs- und Baurath bei der Königl
"als vers,'^ " , "^ "der eiue neue Bearbeitung nöthig erachtet,zu deren Vorbereitung er mehr-
^«5 der N " Swgburg mit dem Director der Anstalt conferirt und dann seine Arbeit an: 15 Nov
^tor .^^waltnngs-Commifsion vorgelegthabe, welche schon am 17. Nov. dieselbe dem Anstalts-Di-'

H"r Ausführung Übermacht habe.

^'verde vo^^ ^" Aufklärungen scheint es allerdings, daß der hohe Landtag bei der gedachtenBe-
"°M 27 m/, ^"'^" Mischen Unterstellungen ausgegangenist. Dagegen dürfte es sich aus dem Gesetze
atzende., ' ^ "'^^ rechtfertigen lassen, dem hohen Landtagedas Recht zur Beschwerde gegen den
^", abM^?"' 'l"udlschen Cominission, dem die Executive bezüglichder Beschlüssederselben allein zu-
^"gelcqcnk, / ' "'^ "'^ ^ ^" Erledigung dieser in sachlicher Beziehung gegenstandlus gewordenen
^"^lasstina ^ .genügen, wenn der hohe Landtag ausdrücklich Verwahrung einlegt, gegen eine in jener
^t. 32 K n '^^" Landtags-Commissariusliegende Verkümmerungder jedem Staatsbürger durch
^ qew!>" ^erfassungs-Urkundczustehenden Bcfugniß der Petition und des speziell dem hohen Land-

aoe durch den Art. 49 des Gesetzes vom 27. März 1824 gewährleisteten Rechts, Bitten und
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Beschwerden, wenn sie aus dem besondernInteresse der Provinz und ihrer einzelnenTheile hervorgehen,
an geeigneter Stelle auszusprcchen resp, zu erheben.

Düsseldorf, am 29. März 1868.
GrafAua v Spee, Vorsitzender. Graf Hoensbroech. Frhr. Raitz v. Frentz. Dr. Wurzer.

Contz7n Horst. Dr. Engels. Felix Frhr. v. Loe. Münster. Bremig.

Die im Bau begriffene
Irren-Anstalt zu

Düren,

Nro 1«.
Düsseldorf, den 1. April 1868.

Ew Excellenz beehre ich mich unter Zurückgabeder Anlagen der geehrtenMittheilung vom
15 März Nr 36 I.. «., die im Vau begriffene Irren-Anstalt zu Düren betreffend, ganz ergebenst zu
benackrichtiqmdaß der Landtag in feiner heutigen 9. Plenarsitzung beschlossen hat, der Kreisstandschaft
Düren zu überlassen, den von ihr gestellten Antrag auf Uebernahmeder in Rede stehenden Anstalt als
c>rreN'Anstaltfür den Regierungs-BezirkAachen, bei der heute gewählten Provinzial-Vaukommifsionvon
15 Mitgliedern zu erneuern, fobald die gefaßten 8 Nefolutionenund das Regulativ für die Irren-Anstalten
die Allerhöchste Genehmigungerhalten haben werden und diese Commission in Thätigkeit getreten ist, da
jene Commission die Vollmacht erhalten hat, diejenigen Anstaltenzu bestimmen, welche als Provinzial-
Anstalten entweder neu erbaut oder erweitert werden follen.

Ew. Excellenz stelle ich ergebenst anheim, hiernach die Königliche Regierung zu Aachen bezüg¬
lich die Kreisstandschaft des Kreises Düren bescheiden zu lassen.

Der Landtags-Marfchall
Frhr. von Waldbott-Baffenheim-Bornheim.

An
den Königlichen Landtags-Commissar,WirtlichenGeheimcn>Rath und Ober-Präfidenten

der Rheinprovinz,Herrn von Pommer-Efche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

I.. K. Nro. 35. hier.

Die Einführung einer
neuen Instiultwn

behus« Erzielung eimr
wohlscilerenUnter»

Haltung der Bezirks-
stlllßen.

Hum Schreiben vom
lb. d. M. Nr. 22.

Nro. 1?.
Düfseldorf, den 23. März 1868.

Ew. Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreibenvom 15. d. M, dessen Anlagen ich
ganz ergebenst wieder beifüge, ebenmäßig zu benachrichtigen,daß der 19. Rheinische Provinzial-Landtag
in seiner vierten Plenarsitzungden Wunsch ausgesprochen hat, daß Angesichtsder vorliegenden Berichte
der Königlichen Regierungen der Rheinprovinz über die Einführung einer neuen Instruktion Behufs
Erzielung einer wohlfeilem Unterhaltung der Bezirksstraßen von weitern Versuchender Einführung
derselben Abstand genommen und die Aufsichtsbezirke der Bezirksstraßenaufseherwie bisher nach de«
Lokalverhältniffenabgemessenwerden mögen.

Der Landtags-Marschall
Frhr. von Waldbott-Vassenheim-Bornheim.

An

den Königlichen Landtags-Commiffarius,WirtlichenGeheimenRath und Oberpräsidenten
der Rheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
I.. N. Nro. ^1. hier.
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Nro 18.
Düsseldorf, den 31. März 1868.

dai«« > ^"' ^'"""'z beehre ich mich auf das gefälligeSchreiben vom 15 d. M. Nro. 7378 ergebenst Die Verbesserung de«

WnaM^be3ln'b7 ^ß der 19. Rheiuische Provinzial^andtag in seiner hentigen^ achten - 2'^ Aufseher
N ^i« i« . << " ' ' Bezirksstraßen.
^ "e Besoldungender Aufseher und Wärter auf den Vezirksstraßcnvom 1. Januar 1868 nach den

sur dieselben Beamten auf den Staatsstraßen festgesetztenErhöhnngssätzen zu verbessern und
v^ Achehmc Zahlung der Beträge, welche jenen Beamten bei eingetretener Sold-Verbesserungfür
"e Monate April bis Dezember186? zugestandenhaben würden, als Remunerationen für die
iicdachteZeit zu genehmigen.

Der LandtagsMarschall.
Frhr. von Walbbott-Basscnhcim-Nornheim.

e« Königlichen Landtags Commissar,Wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsidenten
der Rheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

I" N. Nr 47 ^"^
"' 47. ^^

Nro 1».
Düsseldorf, den 1. April 1868.

M uu^ ^"' ^"^"'^ ^chre ich mich unter Rückrcichung des gefälligen Nandschreibcns vom 29. v. Die Pensionirung
in ,>!,, !""" ^"^'" Anlagen ganz ergebenst mitzutheilen,daß der 19. Rheinische Provinzial^andtag d" Bezirksstraßen-
die P ^ ^"M" ^ Sitzung nach dem in Abschrift beiliegenden Referate des betreffenden Ausschusseŝ AH"^ M
aber b '^."""^ ^ dieustuufähigeu BezirtsstraßeuAufschersFuncke zu Rocsrath abgelehnt, dagegen a-' ^^ 0, Nr. lb8.
dem m^> » ^ ^ demselben eine einmalige Unterstützungim Betrage von Einhundert Thalern aus V

"ezirksstraßenfondszu bewilligen.
Der Landtags'Marschall:

Frhr. von Waldbott-Basscnheim-Bornheim.

den tz" ' > ^"
«"'«glichen^aiidtags-Lommissar,WirtlichenGeheimen Rath und Oberpräsidenten

der Rheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

^-N. Nr ,.' ^cellmz"' u>,. hier.

12
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Referat des 7. Ausschusses
über den

Pensimnnmgö-Antmg für den Vezirksstraßen-Auffeher Ludwig Funke zu Roesrath.

Referent: Abg. Dr. Wurzer.

«> i« Die Königliche Regierung beantragt unter den 27. März 1868 die Pcnsionirung des Funke,
Anlage z» Nr. 19. ^ diesen Antrag aufsein ärztliches Zeugniß, die Höhe desselben aber ans die Dienstzeit.

Das ärztliche Zeugniß begründetvollständig die Unfähigkeit des Funke zur fernern Dienstleistung,eben
so die Schilderungder pecuniärcnVerhältnisseder Familie. .

Nicht so der fernere Nachweis,aus selbigem ist vielmehrzu entnehmen, daß die Königtum
Regierung in ihrem Antrage von der Ansicht ausgeht, Funke habe l'.^ Dienstjahre; hiervon fallen aber
12', Jahre auf die Dienstzeit im stehenden Heere und nur 7 Jahre iu Dienste der Bezntsstraßen.

' ^ Im PcnsionsMeglemcntist aber ausdrücklich vorbehalten,die Wärter auf den BezirksstraM
nur nach dem Maßstabe zu Penstoniren, wie sich ihre Leistungen auf diesen Straßen stellen.

Der Funke hat den Bezirtsstraßcn nur ? Jahre gedient, seine Dienstzeltun stehenden Heer
zu berücksichtigenliegt nicht im Interesse des Bezirksstraßcnfonds,derselbe hat sich also keine PenstonS'
berechtiguug 'erdient'. Andererseits stehen die Mittel des rechtsseitigenBezirksstraßcnfondsso schleuß
daß selbiger nicht in der Lage, Geschenke zn bewilligen.

Der Antrag des Ausschusses geht demnach dahin:
Dem Funke eine Einmalige Unterstützung von 10N Thlrn. zu bewilligen.

Graf Beissel, Vorsitzender. Di. Würz er, Referent. Zores. Schult. Paulssen.
Gemüud. Münster. H. Graff. Nußbaum. Bremig, Frhr. v. «0«. I. Barrels.

Nro 2U.
Düsseldorf,den 3. April 1868.

936
m i,. w»» des Ew- Excellenz beehre ich mich uuter Wiedcranschluß der mir unterm 15. März c. «nk Nr. 1^
B°rrieregeldes. ^gesandten Denkschriftder Königlichen Negierung zu Düsseldorf mit ihren Anlagen wegen AufhebU"

der Barricregelder, ganz ergebenst mitzutheilen, daß dieselbe in der heutigen Sitzung dem Provinz"
Landtage vorgelegen und einer sehr eingehenden Prüfung und Discussion unterlegenhat.

Die Stände halte,, es nicht für geeignet, die Aufhebungder Barrieren in einem "uz"' .
Ncgierimgsbezirtezu befürworten,glauben aber mit fast au EinstimmigkeitgreuzcuderMajorität, °^
die Bezirksstraßenfondsin den übrigen Regierungsbezirkendas Barrieregcld nicht entbehrenkönnen,
!^„ f?in EriaK dafür zn Gebote steht. ,<^ihnen kein Ersatz dafür zn Gebote steht. ^

Sie halten auch iu moralischer Hinsichteine solche Maßregel nicht für geboten, da namcm
auch bei administrirteu Barrieren, womit keine Wirthshäuser verbunden,deren sich immer iu der ^'
und zwischen denselben etabliren, also der in den verschiedenenSchriftstückenangedeutete Zweck
nicht erreicht werden würde.
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Der Antrag des Referats, um gleichzeitige Aufhebungder Barrieren auf allen Straßen, so¬
wohl Staats- als Bezirksstraßenund Communalwegenzu bitten, sobald für das Barrieregeld ein Ersatz
gesunden sei, wurde deshalb durch Uebergangzur Tagesordnung abgelehnt.

Der Landtags-Marschall
Frhr. von Waldbott Bassenheim-Bornheim.

en Königlichen «andtags-Commissar,Wirtlichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz,Herrn u. Pommcr^ Esche, Ritter hoher Orden,

I. ^l „> Excellenz
^ ^ '"ro. 75. hier.

Nro. 21
Düsseldorf,den 31. März 1868.

d ^"^ Excellenz beehre ich mich auf die hierneben bezeichnetengefälligenSchreiben nnter Wie- ^rkFHmf^d«
anMuß der sämmtlichen Anlagen derselben ganz ergebenst zu benachrichtige», daß der 19. Rheinische im Mgier.mg«bezill

" ovmzmllcmdtag in seiner vierten Plenarsitzungden Beschluß gefaßt hat, ^im^b."!.
von n - ^ ^'" ^"U""°en der BürgermeistereiNeustadt zu den Kosten des Ausbaues der Straße v°'" 15. u
^ ^ieustadt nach ltretzenhaus den ursprünglichder Gemeinde ttohrscheidt, dann der Stadt Nnz be^ I' w u,

lgten Zuschuß von 4000 Thlrn. aus dem ostrheinischeuVezirksstraßeubaufondszu überwcis,

Zu den Schinbcn
und 19. d.

Nr. 3.
und 120.

en!

bere'ts - ^^ denselben Gemeinden zum eventuelleu Bau der Straße vou Neustadt nach Roßbach den
w,'is '"' """' Provinzial.^audtagegenehmigtenZuschuß von 800 Thlrn. aus dcmselbeu zu liber¬

alen resp, zu rescrviren uud

und K^r ^ ^ ^^ uorgeschlageneu Erhöhung des Zuschlages zu den direkten Steuern und der Mahl-
für . ^lWeuer auf 10«/,, für den ostrheinischenNezirksstraßeufoudsdes Regierungsbezirks Eoblenz

>e ^ahre 18l!« und 18U9 seine Znstimmuug zu ertheilen.
Der Landtags-Marschall

Frhr. von Waldbott-Basseuheim-Bornheim.

den ^"
tunlglichon ^andtags-Commissar,Wirklichen GeheimenRath und Ober-Präsidenten

der Nhcinproviuz,Herrn von Po mmer-Esche, Ritter hoher Orden,

"«- 120. hier.

Zsro. 22.
Düsseldorf, den 31. März 1868. T^Gewührung^mer

ostchcinischcn «ezirt«.
^ro ,,« Excellenz beehre ich mich unter Bezugnahmeauf das gefällige Schreibenvom 15. d. M. straßcul'auMd» zu
heutig "?^""'t davml iu Kenntniß zu setzeu/daß der I!,. Rheinische'Provinzial^ndtag in seiner ^^'^'^.^'

^- PleiiarSitzimg beschlossenhat, die zu dem nothweudigeu Umbau der Nemmcd-Dierdorscr Dindorfer-siroßc
bctr.



Aktienstraße noch fehlende Summe von 2370 Thlrn. auf den ostrhcinischen Bezirksstraßenfondsdes Regie-
rungs-BezirkesCoblenz zu übernehmen. ^ <> ^ «>. -^ «Der Landtags-Mar^chall:

Frhr. uon Waldbott-Bassenheim-Vornheim.
An

den Königlichen Landtags-Commissar,Wirklichen GeheimenRath und Oberpräsidcnten
der Nheinprouinz,Herrn von Pommcr Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
I.. N. Nro. 52. ___________________ hier.

Nro. 23.
Düsseldorf, den 2. April 1868.

Lage des ostrheinüchm N,v. Excellenz beehre ich mich, deu mir unterm 15. März «nd Nr. 34 I.. <^. zugesandten Bericht
f°ndsd?N°q!mmqs'der Königlichen Regierung zn Cöln mit dessen Anlagen, betreffend den Zustand des ostrheinischenBezirks-

bezius C°ln. straßenfondsvon Eölu, in den Anlagen ganz crgebenst zn «mittlren, und zugleich die Anzeige zu ver¬
binden, daß dieser Bericht mit den über denselben Zweck lautenden fernerenPetitionen dem U>. Pro--
vinzial - Landtage in seiner heutigen Sitzung vorgelegen hat, um dieselben zu berathen und geeignete
Beschlüssezu fassen.

In einem umfassenden Referate waren die verschiedenenAnträge und Vorschläge mitgetheilt
und wurde in statistischeil Tabellen versucht, die Lage der verschiedenen Bezirksstraßcnfondsklar zu stellen,
namentlichaber die Ursache zu ergründen,wodurch der Fonds in diese Ealcnnität gekommen sei und die
Straßen dabei noch in so desolaten Zustande sich befänden. Nach sehr weitläufigen und umfassenden
Erörtcruugcn spracheu sich die Staude dahin aus:

Daß der Grund der enormenZerstörung dieser Straßen mir darin liegen könne, daß das
Fuhrwerk ciues Theils mit zu großen Lasten beladen, die der Felgenbrcitenicht entsprächen, daß also
die gesetzlichen Bestimmungenüber die Felgenbreite nicht strenge genug gehandhabt sein müßten, aber
hauptsächlich darin, daß die Straßen nicht rechtzeitigmit dem entsprechenden Dectnngs . Material ver¬
sehen worden seien.

Die Stände waren einstimmigder Ansicht, daß eine sofortige gründlicheInstandsetzung erfolgen
muß, wenn nicht uoch mehr Kapital verloren gehen soll, die Industrie auf längere Zeit stille gelegt, und
die durch dieselbe beschäftigte«85W Mäuuer, circa W0N Frauen und Kinder zum großen Theil ohne
Verdienst werde» sollten, und sprach sich das allgemeine Bedauern darüber aus, daß nicht früher schon
das Nöthige geschehen sei, um solchen Zustäudeu vorzubeugen.

WegenAufbringung der Mittel hat der Provinzial-Landtagbeschlossen,in einer Adresse Se.
Majestät alleruuterthäuigstzu ditten, Allerguädigst zu befehlen, daß dem ostrheinischen Bezirtsstraßenfonds
des RegierungsbezirksCöln aus Staatsmitteln ein zinsfreies Darlchn bis zu c>5NNU Thalern für die
fofortige gründliche Wiederherstellung der durchaus unbrauchbargewordenen Straßen gewährt werde. —

Ew. Excellenz aber zu bitten, die geeigneten Verfügungenzu erlassen, damit solche Zustände
nicht wieder eintreten können, und daß auf allen Straßen uud in allen Regierungsbezirke!:die
gesetzlichen Bestimmungenüber die Felgenbrcitestrenge gehandhabtwerden, und es Hochgeneigtest zu ver¬
anlassen,daß die Varrieregcld - Sätze bei Frachtfuhrwerknicht mehr nach der Bespannung, sondern nach
der geladenenLast erhoben werden.

Der Landtags-Marschall
Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Vornheim,

An
den Königlichen Landtags-Commissarius,Wirklichen GeheimenRath uud Oberpräsideuten

der Rheinprovinz.Herrn uon Pomm er- Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

I.. N. Nr. 1N7. hier
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3tro. 24.
Düsseldorf, den 2. April 1868.

Ew, Excellenz beehre ich mich in Vezuq ans die bierneben bezeichnetenve^brsick-n ^.

lugende Beschlusse gefaßt hat. ^ " zilk«stmßc»fmid«>>,
. _. „ den fllnf Ncgierunc,«-

^ Den 3leg»er«ngsbezirk Älachen betreffend ^. Bezirken.

de"r ^'^ände-Versammlung sich mit der Verwendungs-Nachweisungder früheren Jahre nnd mit ^^H?'^'^l.'
standm ^ '" "ntthnmßlichen Einnahmen und Ausgaben,rc> 1868 und 1869 einver- Ilnd^r^i«^^'

qeleaen. ^/"^'«I^ ^ siebenten Ausschusses,zufolge dessen die im RegierungsbezirkTrier
Gememde-Ehaussee von Hillesheim über Wiesbaum und Mirbach nach der

Trle ü 7/ '^' "". ^'/ "^e auf den Nezirksstraßeu-Vaufonds des Regierungsbezirks
sin ziell '7! "?"'H ^' c^' Stände-Versammlung, unter Berücksichtigungder günstigen
3 bi^7^ l Veznksstraßenfonds des Regierungsbezirks und dem so geringen Wohlstande
legend ^ ^'«eü'den die bezügliche, im Negieruugsbezirk Aacheu
fonds . ^ "bcnstrecke von Dollendorf bis an die Ahr-Bezirksstraße auf deu Vezi ksstraßen-Vau-
Wnds des Regierungsbezirks Aachen zu überuehmeu befchlossen.

L. Den Negiernngsbezirk Koblenz betreffend.

sammlung^chwssm ^ ^"' ^"'6l"M Regierung zu Coblenz entsprechend hat die Stäude-Ver-

Zuschlaa vö.^«^ ? ^" linksrheinischenVezirksstraßenfonds des Regierungsbezirks Coblenz ein

f°r!erh7ben werdet '" '" '" """'" ^"""" """ '" ^M- und Schlachtsteuer eiustweilen

aufgenonunen^werw^ ^ ^" ^'^"sstraßen nach vollständigem, vorschriftsmäßigem Ausbau

d' ^ Eocheni-KelbergerStraße mit einer Zweigstraße von Faid nach Driesch-
°- die Flaumbachstraße von Treis nach Castellaun; ' ,") >
«- die Straße von Brachtendorfs Mühle nach Gasscnhuf;
"- mc Straße von Kelberg nach Ahrdorf;
«- die Straße von Enkirch nach Irmenach.

")r die Sumn?e^',7^^"!^"'" ^'" ^"" """ ^ "b'r die Ahr bei dem Bade Neuen¬
den a b3 3..<t '^"^'alern aus den, Bezirksstwßenfonds zu bewilligen; die Brücke mit
Neih7der B ir^' ,' ^ ' gebauten Dorfstrahen in einer Länge von 264 Ruthen in die

^ oer ^ezirksstiaßcn nach vollständigem Ausbau aufzunehmen; und

terstiitzun/z'ü'eMtte^ ^"'^' """ ^' ^"''"" ^'" ^°'"^ ""'^ ""' "^"'^ «"e ftruere Un-

t'. Den Zlegierungsbezirk ^öln betreffend.

und besck'I^ ^'?"v "^^^""'"^^ b" die Stände-Versammlung die Zustimmuug ertheilt
'" die 3> ^ ^"!' ^' ^?e von Elsdorf nach Buir und jene von Zülpich nach Wollersheim
«usaeb.^ der Bezirtsstraßen aufgenonnncn werden unter der Bedingung, daß sie vollständig
gartm "^ ^' 3" Verbesserungender Cölu-Trierer Bezirksstraße znnschen Wein-
"^Un nnd Munsterelfel der Betrag von Ul,Nl» Thalern verwendet werde. ^ ' ^

3. Den 3le«,ierun,,sbezirk Diiffeldorf betreffend.

"klärt ?" Stände-Versainmlung hat sich mit den vorgelegten Rachweisungen einverstanden
nnd ,e>ner bejchlossen,daß der Communalwcg Von Kamp nach Aldekerk in den Verband
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der Vezirksstraßen aufgenommen werde, wenn derselbe in die vorgeschriebeneBreite gebracht die
Brücke in der Gemeinde Kamp erbreitcrt, überhaupt vollständig als Beznksstratzeausgebaut fern
wird, und für den Ausbau diefer Straße eine Staatsprämie von 3000 Thalern pro Mecke zu
erbitten. , . « ^ «. , « ^

N. Den Negierun,,sbez»rk Trier betreffend.

Die Stände-Versammlung hat beschlossen:
1. sich mit der vorgelegten Verwendungs-Nachweisungeinverstanden zu erklären;
2. in die Reihe der Vczirksstraßen aufzunehmen: ^ ^ ^ .

-l. die Gemeinde-Chausseevon Hillesheim über Wiesbaum und Mirbach uach der Dollendorfer

d. di/Gemeinde-Lhaussee von Bamnholder über Nuschberg nach der Haltestelle der NheinMahe-

c. d^c G^meind^Chausse^vönPrüm nach Dockweiler im Anschlußan die Stadtkyll-Bcrncasteler

ü. d^e^ Gemeinde-Chausseevon Traben an der Mosel über Crüw, Ninderbeuren und Hontheim
bi« nir Coblcnz-Tricrer Staatsstraße bei Strotzbüsch;

o die Gemeinde^Chansseevon der Grenze des Fürstenthnms Virkenfeld vor Nhauncn über
Nhaunen und Gösenrath und Laufersweiler, nachdem sie vollständig als Beznksstraßen aus¬
gebaut sein werden; ^, <,„

3. daß die Zuschläge zu den direkten Steuern und der Schlacht- und Mahlsteuer von:
^ahre 1868 ab auf den Satz von zehn Prozent einstweilen erhöht werden;

4 den Gemeinden Vengel und Olkenbach für Mehrausgaben beim Bau der Traben-
Strotzbüscher Straße eine Unterstützungvon 600 Thalern aus dem Bezirksstraßenfonds des Negre-
rnngsbczirks Trier zu bewilligen;

5. den Gemeinden Nindcrbenren, Vausendorf, Olkenbach,Hontheim, Vengel, Strotzbusch
und Heimbach als Neurag zu den bisherigen Unterhaltuugstosten der zu Aczirksstraßeu desigmrten
Straßen einen Betrag von 750 Thlrn. 22 Sgr. 6 Pf. zu 800 Tblr! pro Meile gerechnet,zu

'"«!. die Entscheidung über deu Antrag auf Verlegung der Cöln-Luxemburger Bezirks¬
straße, zwischenNiedcrprüm und Lünebach auszusetzen, bis das Bedürfniß der Verlegung der
Straße hinreichendnachgewiesensei.

' Schließlich hat die Stände-Versammluug beschlossen, Ew. Excellenzzu lütten, es zu ver¬
anlassen, daß allen Gemeinden protokollarischeröffnet werde, daß von jetzt ab keiner Gemeinde
durch deu Vau einer Straße, selbst wenn Prämien dazu bewilligt seien, dadurch em AnMuch auf
Aufnahme als Bezirksstraße erwachse. Als Motiv ist angegeben, „In jeder Satzung kommenAn¬
träge auf Aufnahme von Straßen auf deu Vezirksstraßenfonds vor, weck dre Gemeinden gebaut
habeu, uachdem ihnen, wie behauptet wird, Aussicht zur Aufnahme auf den Vezirksstraßenfonds

gemacht U'^"^^^ ^,^ ,^ ^^^^ ^ Geeignete hochgefälligstveranlassen zu wollen
Die erhaltenen Anlagen beehre ich mich ganz ergebenstzu renntttrcn.

Der Landtags-Marschall
?;-rhr, von Waldbott-Basseuheim-Bornheim.

Au
,dtac

der Nheinprovin

I.. Hl. Nr, 4-!.

den Königlichen Landtags-Commissar, Wirklichen Geheimen Nach und Oberprasiocaten
der Nheinprovinz, Herrn von Po mm er -Esche, Nitter hoher Orden,

Excellenz
hier.
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Nro 23
Düsseldorf,den 31. März 1868.

Nro i«.c. . 5^"i ^ ? "'^ ""ter Bezugnahme auf die gefälligen Schreibe« vom 15. d. M. Bezirtsstrchenb»«.
ni^' «,,".' ^ren AMgm nieder beiliegen, ganz ergeben,'! mitzutheilen, daß der 19. Rhei- f°"d« des Nehrung«.
m,che Provinzmllandtag in seiner heutigen Sitzung auf Grnnd des 8- 7 des Allerhöchst bestätigten ^'"° ^°"'
Regulativs vom 17. September 1855 zum Ausbau

1) der Straße uou Zweifall „ach Jägerhaus eine Beihülfe vvn 1802 Thlrn. und
2) der Straße von Gey nach der Langerwehe - Hürtgener Prämien - Straße eine solche von

4156 Thlrn.

aus den Beständen des Bezirtsstraßenbaufonds des Regierungsbezirks Aachen bewilligt hat
st^k s c ^ Provmzwl^Landtag hat aus den ihm vorgelegten Nachweisen ersehen', daß der Bezirks-
70^^" des R^ieruugs-Vezirks Aachen am Schlüsse des Jahres 1807 eine Höhe vou ^. p,
'" "0 Thlrn. erreicht hat, welche Ende 1866 bereits die Summe von 48663 Thlrn 20 Sgr 4 Pf
der ^ ' ^"' "^""nune liegt zins - uud uutzlos in der betreffenden Regiernngshanpttasfe / während
° ^/^".straßeubaufonds pro 1866 eine Banschuld vou 24980 Thlrn. mit 4°/„ zu verzinsen hatte

Iche durch die beabsichtigte Innehaltung des Tilgungsplanes erst am 1. Ianu 1^? e« -
gegebenen Betrag von 15010 Thlrn. herunter gehen wird.

Reckt „..^ ^!" ^ "'^ Regulativs vom 17. September 1855 steht den Bezirksregierungen das
2 ^ ,s ?, v7 "Übertretung der Vezirksstraßenbaufondö zu. Der Provinzial ^ Landtag ist
bar.n. ' . "" ^'?' ^" Verwaltung stehe in richtiger Folge gegenüber die Pflicht der nutz¬
eren Anlage vorhandener und zu den laufenden Bedürfnissen nicht bestimmter Bcmrfonds
aetil^ .l5"^ ^I„^ ""'Agenden Falle die Gelegenheit geboten, indem die vorhandenen Schulden
getilgt, resp iene Bestände m der ProviuziabHülfskasse zinsbar hätte,, angelegt ,verden können
die wi.> ^ "" ^^"^ ^.^ '" d« Verwendung jener 70000 Thlr. nicht iu Aussichtgenommen;
ic l^om vorgenannten Jahre weisen etatsmäßig einen disponiblen Bestand von je 871 1 resp 174>"

595«"'^'' ""W'd'^ur Ausführung der beantragten Wegebauten nur die einmalige Verwendung von
schaff? !> erforderlich 'st. Auch die Etatsjahre 1868, 6!. und 70 werde,, bei'fortgesetzter wirth-
m^'r 7""'. "'^ ^' ""uhandenen Uuterhaltsmittel einen lleberschnß gewähren und es wird hierzu

w^de^m^bediirfen """ " ^ ^ """" ^^rn, wie diese in der Verwendungsnachweise vorgesehen

das, s^'.^ ^'/" ^'""de," ersucht der Provinzial ^ Landtag Ew. Ereellenz ergebenst, in Erwägung,
M^7 / "" ^ '" "'^ "' 5°^ eines dahin gerichteten ständischen Antrages nach der geehrten
-"Utheiluug vom 18. August 1861 I. ('. Nro. 6. die Vezirksregieruugeu augewieseu worden sind da^
ve ,^?5' ^' ?^'"' ^ die Bestände des Fonds, soweit sie nicht zur Verweudung erforderlich'sind
"zmvilch angelegt werden, gestilligst dahin Verfügung treffen zu wollen, daß

1. die noch vorhandenen schulden sofort, resp, in soweit die beduugeueu Küudiqunqsfristen dieses
gestatten, aus dem Naarbcstande zurückgezahlt,

2- der weitere Barbestand in der rhein.' Provinzial Hülfstasse gegen 1jährige Küudigung zinsbar
^ angelegt uud daß iu gleicher Weise mit den jährlichen Ueberschüssenverfahren werde/daß dagegen
^. der von der Äomglicheu Regierung beabsichtigte Ankauf vou Staatspapiereu aus der Sache nahe¬

liegenden Gründen untersagt werde.

Der Landtags - Marschall
Frhr. von Waldbott-Bassenheim Vornheim.

An

e« Königliche,! Landtags-Eommissar, Wirklichen Geheimen Rath uud Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz, Herrn von Pommer Esche, Ritter hoher Orden/

> ,. Ereellenz
^- '". Nro. 95. ,^er.



!,!'.

Nro 2«.

Unterstützung der
Gemeinde Berlum

wegen der Kosten des
Ausbaue« der Essig-
Mehlemer Bezirks-

straße.

Düsseldorf,den 31. März 1868.

Ew Ercellenz beehre ich mich in Bezug auf Hochdero verehrliches Rescript vom 15. dieses
l l' ^ro ? aam craebenst anzuzeigen, daß die Stände-Versammlung in ihrer heutigen Schung be-

Wvsten h t der^Gm ^ ewe Unterstützuug aus dem linksrheinischen Bezirksstraßenfondsdes
Negie^ im Betrage «on 3000 Thlrn. zur Tilgung der Vehnfs Ausbaues der Efstg-
Mehlemer Nezirksstraßekontrahirten Schulden zu gewähren.

Die Anlagen des Antrages folgen anbei zurück.
Der Landtags-Marschall:

Frhr. uon Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
d.n <lünialichcn Landtaqs^Commissar,WirtlichenOeheimcn-Rathund Oberpräsidenten

der Nheinprovinz,Herrn von Pommer - Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

I.. N. Nro. ?. h«r.

Nro 27.
Düsseldorf, den 1. April 1868.

Ew Excellenz beehre ich mich hierdurch ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß der Landtag in
......... ^, ., ^ c^ner heutigen U. Plenarsitzung beschlossenhat, der GemeindeLay im Kreise Coblenz aus den in den

?^^'/"^'urZ abschriftlich'beigebogencn Actenstücken (Petition und Referat) näher entwickelten Gründen die Summe,
den «°" d« M'e> abschnMch^ ^g^ ^^ ^^m^ dnrch den Ban der Moselstraßeentstandenen Schnld zu bewilligen.

Der Landtags-Marschall:
Frhr. v. Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

Unterstützung der Ge
mcinde «ay znr

straße gemachten
Schuld von 3U72
Thalern aus dem

Bezirtsstlllßcn-Fond.

AN

den Königlichen Landtags-Commissar,Wirklichen Geheimen-Rathnnd Oberpräsidenten
der Rheinprovinz,Herrn uon Pommer-Esche, Ruter hoher Orden,

Excellenz

I.. N. Nr. 3. hier.

Anlage zn Nr.

Lay, Kreis Coblenz, den 9. März 1868.

Moselstraße berührt.
Unser kleiner und schmaler Gemcindcbezirk wird auf eine Länge von 026«/,, Ruthen von d"
e berührt. Der Bau dieser Straße war schon seit 40 Jahren als ein dringendesBedürfmv

des öffentlichen Verkehrs erkannt; die Höhe der Kosten aber und die Unzulänglichkeit der Kräfte einzelner
Gemeindenverzögertendie Ausführung bis in die neueste Zeit. Bor Allem stand fest, daß es uichr"
Gemeinde absolut unmöglichwar, mit Hülfe der Staatsprämie von 3707 Thlrn. die an 10,200 THN-
veranschlagteBausummc aufzubriugcn. In Anerkennungdessen wurde zunächst,in Folge des belg<^
füatcn Promcmoria, eine Kreis-Unterstützung von 1000 Thlrn.. sodann von dem 14. Provinzial-Landtage
eine Beihülfe vou 2000 Thlrn., und wiederum uou dem 16. Prouinzial-Laudtage eine solche von
2521 Thlrn. bewilligt. Mit diesen Mitteln und einem auf mehrere Jahre vertheilten Gemeindebettrag ^

"°" ...... zusammen . . . . 10MThälel.
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Wen alle Verlegenheit beseitigt. Als jedoch der Verdingung näher getreten wurde, stellte sich
o«d heraus, daß die Sätze des Kosten-Anschlages durchgängig unausreichend waren. Die König-

°)e ^egrerung vermittelte daher einen ertraordinairen Staats-Zuschuß von 2500 Thalern; aber
un) dieser erwies sich als unzulänglich und so konnte sowohl die arme Gemeinde nicht anders den
cm m Angriff nehmen, als auch der Unternehmer nicht anders sich dazu verpflichten, als in dem festen

G n "^ « ^ ^ Fehlende in irgend einer Weise aus öffentlichen Fonds ohne weitere Belastung der
mmnde flüssig gemacht werde. Die Königliche Regierung hat darauf in ihrer Verfügung vom

V.^? ^ ^64, ^. III. und IV Nr. 2381 ausdrücklich zugesagt, ..daß bei eintretenden ungünstigen
fm!« ?<>" "". "5^" unerwarteten und nicht zu vermeidenden erheblichen Mehrkosten die ärmliche
l ""Welle Lage der Gemeinde werde berücksichtigtwerden." Wiederholt wurde diese Zusage bei einer
^«Veränderung m der Verfügung vom 19. Februar 1865, ^. III. und IV. Nr. 389 mit'den Worten
ä'ea?"'^^" ""' ""^ Beendigung des Baues und nach erfolgter Abnahme der Moselstraße, die
« ^oene Zusichcruug, auf die traurige finanzielle Lage der Gemeinde Lay alle nur mögliche Rücksicht
»« nehmen, nicht aus dem Auge verlieren."

Die Straße ist nun in den Jahren 1865 und 186« gebaut, am 6. Dezember 1866 der
^"^straßen -Verwaltung übergeben und darauf seit 15. Juli 1867 eine Ehaussecgeldhcbestelle
"'cytet, dle eme monatliche Netto Einnahme von 15 Thalern erträgt.

na<5 ^ .^ Voraussicht, daß der Bau erhebliche Mehrkosten erfordern werde, hat sich erfüllt, indem
.... 15928 Thlr. 1? Sgr. 3 Pf.

"e herbeigeschafftenMittel nur auf............12855 Thlr. 27 Sgr. 7 Pf.

.................^^hll 19 Sgr. 8 Pf.

ttwi? >, l'^ "^^"^ Unmöglichkeit, diese Schuld durch Gemeinde-Umlagen zu tilgen, ja auch nur
des^i?7 "^"bringen, ist durch die Verhandlungen festgestellt, welche den geneigten Bewilligungen

^v. und XVI. Prouinzial-Landtags vorhergegangen sind,

die N > ^'" ^^ ""^ ^ allgemeinen Umrissen zn keuuzeichncn, möge nur daran erinnert werden, daß
ha,,s - "'^ ^ ihre nächsten und wichtigsten Bedürfnisse keine Mittel hatte, daß der Bau des Schul-
zu m "^' ^'"'^ "" Allerhöchstes Gnadengeschenkvon 1000 Thalern, ein zinsfreies ^ noch thcilwcise
durch "? Darlehen von 500 Thalern und eine Collccte, ferner die Beschaffung einer Feuerspritze nur
der « "" ^"k der Provinzial-Feucr-Socictät möglich geworden war. Waren damals die Verhältnisse
Ein «r?I""^ "^ ^" Eimoohncr zum Erbarmen traurig, so sind sie es seither uoch mehr geworden.
Steuer- s/s" ^'" ^'^egenden Haushaltsetat ergibt, daß die ans 120"/, zum Erdrücken gesteigerten
Anw« s ^ ^" ^ ""^ äußerste eiugcschräntten Bedürfnisse nicht ausreichen, vielmehr bis auf die
M,lev?"" ^" Schulhausschuld oder irgeud cineu glücklichen Zufall noch ciu jährliches Deficit fort-

>vclch ä ^ ^itursache dieser Verschlimmerung ist der Ausfall der Grasnutzung von dem FlußVorlande,
schwu ", ^ ^ Weguahiue der Füllerde für dcu Leinpfads- und Straßen - Körper fast ganz ver-

°uf T ^^ '"^' ^^'" ^^ ^ Verhältnisse der Einwohner verschlimmert. Fast ohne Ausnahme
^cuits^^" '" Koblenz und Umgegend augeivicsen, trifft sie am empfindlichstenjede Stockung in der
>val,r ?^!^. ""^ "^ "ff"itlichen Verkehr. Das Unglück voll zu machen, wurden sie im Jahre 1866,
3ch,cl? '^ '^"' ^"'flMm Söhne und Familienväter vor dem Feinde standen, von der Cholera heim-
Tod ' ' ^° "' 5 Wochen 249 Personen aufs Krankenlager warf, die Gemeinde zu einer Stätte des
fal,i-.f''^''""^' 50 Opfer forderte, die Zahl der Armen vermehrte, uud dauernd die Ernährungs-

"gleit der Hinterbliebenen schwächte.

b«t s^ , Bitten im Kriege nnd bei den durch denselben veranlaßten Anforderungen an die Staatskasse,
Nch keine Aussicht dar, die für die Moseistraßc fehlende Summe aus Staatsmitteln zu erhalten.

13
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Die Gemeinde wie der Unternehmerharrten daher mit Sehnsuchtauf die Zusammenberufungder hohen
Stände der Rhcinprovinz,um sich, wie sie hiermit sich erlauben, Ihnen mit der vertrauensvollenBltte

Die Summe von 3072 Thalern auf irgend einen zu Ihrer Disposition stehenden Pro-
uinzial'Fonds geneigtcst übernehmen zu wollen.

Der Gemeinderath.
Liedel, Bürgermeister. Karbach. Henrich. Bersch. Schmidt.

Thillmann. Schmahl.

Bericht des 7. Ausschusses,
betreffend

ein Gesuch der Gemeinde Lay um Gewährung einer Unterstützung von 3072 Thlru. aus dem
Bezirksstraßenfonds.

Referent: Abgeordneter Wachter.

Anlage zu Nr. 2?. Notgedrungen mußte die Gemeinde 8ay, um die längst als dringendes Bedürfniß gebotene
Moselocrbindungherzustellen, die Straßcnstrecteihrer Gemeinde in einer Länge von 926,8 Ruthen aus¬
bauen Die Gemeinde als solche und die Bewohner,sehr arm, waren nicht in der Lage, die ans 10200 Thlr.
veranschlagte Bausummezu beschaffenund petitionirte daher schon früher an eine hohe Provinzial'Ver-
tretung um Unterstützung, die ihr auch vom 14. Provinzial-Landtagemit 2000Thlrn. und vom 16. nnt
y^'l Thlrn. gewährt wurde.

Die Straßcnstrccke kostete indeß anstatt 10200-15928 Thlr. 17Sgr.3Pfg. und ist demnach
die Gemeinde gezwungen worden, sich jährlich eine Umlagevon 972 Thlrn. aufzuerlegen,was bei120°/o
Lvmmunalsteuerfür die durchweg arme Bevölkerungeine erdrückendeLast ist.

Die Verhältnisseder Gemeinde Lay sind der hohen Provinzial-Nertretungdurch die früheren
Verhandlungenhinreichendbekannt, fo daß nur hinzugefügt werden darf, daß im Jahre 1866-32 ihrer
kräftigstenSöhne und Familienväter im Kriege gefallen, ebenso in der Gemeinde etwa 50 Opfer der
Lbolera verfielen, die fürchterlich dort herrfchte. .

Folge davon war, daß die bereits große Zahl von Armen und Unterstützungsbedürftigen uM
ein Bedeutendes vermehrt wurde, was der Gemeinde jeden weiteren Beitrag zu der genanntenMo^l-
straße unmöglich macht, deren Anlage der Gemeinde noch außerdemeinen Ausfall durch die verschwundene
Grasnutzunq von dem Flußvorlandc,welches zum Straßeulorper genommen wurde, herbeiführte.

Die Königliche Negierung constatirt die traurige Lage der Gemeinde in jeder Hinsicht, »n
beantragt der ?. Ausschuß, , ^.

der hohe Landtag wolle der GemeindeLay eine Unterstützungvon 3072 Thalern aus dem
Bezirksstraßenfondsgeneigtest bewilligen.

Der? Ausschuß:

l^af Beissel Vorsitzender. Wachter, Referent. Bremig. Schult. Münster. Gemünd-
Baron v Rynsch. Freiherr v. Lo<> M. F. Graf Wolff-Metternich. I>. Wnrzel.

I. Barrels. Zores. H. Graff. Nußbaum. Frhr. v. Fürstenberg. Paulssen
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?tro. 28.
Düsseldorf, den 31. März 1808.

Ew. Excellenz beehre ich mich hierdurch ganz ergebenst zu benachrichtigen,daß der Landtag Untersuchung der
in seiner heutigen8. Plenarsitzungbeschlossen hat, 'den GemeindenAltcnahr und Creuzberg im Kreise ^"E«"zt,e?"znm
Ahrweileraus den in den abschriftlichbeigefügtenAktenstücken(Petition und Referat) näher entwickeltenB°u einer masswm
Gründen die Summe von 1000 Thlrn. zum Bau einer massiven Brücke über die Ahr zu bewilligen.

','!„
Der Landtags-Marschall

Frhr. von Waldbott-Vassenheim-Bornheim.

den Königlichen Landtags-Üommissarius,Wirklichen Geheimen Nath und Oberpräsidentcu
der Rheinprovinz,Herrn von Po mm er-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
^- 21. Nro. 39. hier.

Altenahr, den 11. September 1867.

Der Königlichen Regierung erlaube ich mir nachstehendesGesuch gehorsamst vorzutragen.
Die GemeindcuAltenahr und Creuzbergwaren genöthigt,im Jahre 1865 statt der baufällig

gewordenen Ahrbrücke bei Creuzbergeine neue massive Brücke zu bauen und haben hierzu den Betrag
von 2195 Thlrn. 28 Sgr. 8 Pf., wie die gehorsamst beigefügte Revisions^Nachweisnng darthnt, aufge¬
wendet. Beide Gemeindensind aber nicht in der Lage gewesen, diesen Betrag aus eigenen Mitteln zu
bcstrciten und mußten bei der Rheinischen Provinzial ^ Hülfskasseein Darlehu von 2000 Thlrn. auf-
nehmen.

Diese Schuld drückt die Gemeinden,welche meistensans armen Winzern besteht, schwer, iu-
°wl sie bei 200 Prozent Umlagen auf Grund- und Klassensteuer die laufenden Bedürfnissekaum zu
decken wisseu. Altenahr hat als GemeindeVermögenmir einige Morgen Wiesenund Weinberge,deren
"vften auch noch nicht gedeckt sind, uud einige Waldparzellen. Creuzberg hat kein Vermögen.

Die KöniglicheRegierung wolle hieraus Hochgeneigtest ersehen, daß die Deckung der au. Schuld
die Steucrkraft der Gemeindenstart gefährdetund erlaube ich mir deßhalb gauz gehorsamstzu bitten,
bei dem Rheinischen ProvinzialLandtagc Hochgeneigtest befürwortenzu wollen, daß den Gemeinden aus
dem Bezirtsstraßenfondseine Unterstützung resp. Zuschuß zu dem qu. Bau gewährt werde.

Meine Bitte gründet sich darauf, daß die Brücke früher von dem Staat gebaut, unterhalten
und später den Gemeinden übergeben winde.

Im Jahre 1811 stellte der Präfcct dem damaligen in Creuzberg wohueudeu Bürgermeister
"nc Geldsummezur Verfügung, um davon nach seiner Entschließungentweder bei Pützfeld oder bei
^reuzbergeine Fahrbrückc zu erbauen. Der Bürgermeisterentschloß sich für den Bau einer Brücke bei
^euzberg.

Die Erbauung dieser Brücke fällt zusammen mit dem Momente, daß der dortige Weg durch
'NPoleon zur Bezirtsstraße desiguirt ward. Die Erbauung der Fahrbrücke war kein Bedürfniß für
«as Dorf, weil die vorhandeneFußbrückeausreichte, sondernnur für die Bezirtsstraße und wirtlich
^"rd sie nur aus Staatsfonds erbaut und bis zum Jahre 1843 auch aus diesem Fonds uuterhalten.
. Als im Jahre 1843 die alte Straßeustreckc verlasseu wurde, wurde die Brücke den Gemein¬
en übergeben. Im Jahr 1850 bedürfte dieselbe einer durchgreifenden Reparatur uud wurde deßhalb

^ Antrag gestellt, diese ans Staatskosten bewirken zn lassen, welcher Antrag aber abgelehnt wurde.-Di'
Iah

esc Neparaturtosten sowie die Unterhaltungskostenhaben außer den erheblichenFrohuden bis zum

Anlage zn Nr. 28.

re 1805 den bedeutenden Betrag vvn 900 Thlrn. erreicht.
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Königliche Regierung wolle hieraus entnehmen, daß die Gemeinden gewiß viel für die Brücke
gethan haben und einer Unterstützung würdig sind.

Der Bürgermeister: Sattler.

Anlage zu Nr. 28.

Bericht des 7. Ausschusses,
betreffend

eine Petition der Gemeinden Altenahr und Creuzberg um eine Unterstützung von
2000 Thlrn. aus dem Bezirksstraßenfonds.

Referent: Abgeordneter Wachter.

Düsseldorf, den 31. März 1868.

Die Gemeinden Altenahr und Creuzbergwaren genöthigt, im Jahre 1865 eine baufällig
gewordene Brücke über die Ahr durch eine neue massive Brücke zu ergänzen,welche laut Nachwnsungen
2195 Thlr. 28 Sgr. 8 Pf. gekostet hat, von welcher Summe, da keine eigenen Mittel vorhandensind
und waren, 2000 Thlr. bei der ProvinzialGülfskasseals Darlehn aufgenommen wurden.

Beide Gemeinden(insbesondere Creuzberg)sind arm, zahlen zur Bestreitung rhrer Communal-
Vedürfnisfe200°/, Umlagen auf Grund- und Klassensteuer,so daß die Vertretung beider Orte, durch
die Deckung der genanntenSchuld, die Stcuerkraft der Gemeindegefährdetglaubt.

Im Weitcrn wird ausgeführt, daß die vormaligeBrücke vom Staate gebaut und b:s 1846
unterhalten worden fei; in diesem Jahre sei die alte Straßenstrccke verlassen und die Brücke für d«
Bezirlsstraße überflüssig geworden, worauf die Gemeinden sie haben übernehmen und bis 1865 emz:g an
Reparaturkostendie bedeutende Summe von 900 Thalern verausgabenmüssen. Nunmehr mußte zu«
Neubau einer Brücke geschrittenwerden, der wie oben angegeben 2195 Thlr. 28 Sgr. 8 Pf. getostet,
was die Gemeindenin Rücksicht auf ihre schlechte finanzielle Lage veranlaßt hat, sich um eme Unter¬
stützung an die Königliche Regierung in Coblenz zu wenden, von welcher sie indessen nnt chrcm Gesuche
an den Hohen Provmzial-Landtagverwiesen worden sind.

Der Ausschuß lehnte die Bewilligung einer Unterstützung im Betrage von 2000 Thalern av,
beschloß dagegen zu befürworten, daß der Hohe Landtag in Berücksichtigung der ärmlichen Lage der
Gemeinden'eineUnterstützung von etwa 1000 Thalern an die Gemeinden Altenahr und Creuzberg aus
dem Vezirksstraßenfond bewilligen möge.

Der 7. Ausschuß:

Graf Beisfel, Vorsitzender. Wachter, Referent. M. F. Graf Wolff-Metternich.
Frhr. v. Fürstenberg. Schult. Frhr. v. Rynsch. Paulssen. Nußbaum.

Gemünd. Zores. I. Barrels. H. Grafs.

Unterstlltznngder
GcmeindeSpllbrückm
zum Bau ein« Straße
in der RichtungWall.

hausen'Lreuznllch.

Nro. 2».
Düffeldorf, den 31. März 1868.

Ew. Excellenzbeehre ich mich hierdurch ganz ergebenstzu benachrichtigen,daß der Land¬
tag in seiner heutigen achten Plenarsitzung beschlossen hat, aus den in beiliegenden Aktenstücken
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näher entwickeltenGründen der Gemeinde Spabrücken zum Bau einer Straße in der Richtung
Wallhausen-Creuznachdie Summe von 1000 Thalern als Unterstützungzu bewilligen.

Der Landtags-Marschall
Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commifsarius, WirklichenGeheimen Rath und Oberpräsidenten

der Nheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

I.. U. Nr. 115. hier.

Wall Hausen, den 12. März 1868.
Hohe Stände-Versammlung! Anlage zu Nr°. 23.

Die gehorsamstUnterzeichnetenwagen es, Namens der ihrer Verwaltung anvertrauten
Gemeinde Spabrücken, nachstehendeVorstellung mit Bitte ehrerbietigstvorzutragen:

Diese am Königlichen Soonwalde gelegene Gemeinde hatte von jeher das Bedürfniß
guter Communicationswcge und mußte nothgedrungen vorerst den Neubau eines Verbindungs¬
weges nach Wallhausen-Creuznach in Angriff nehmen, um ihre Bodenerzeugnissevortheilhafter
verwerthen und ihre sonstigenBedürfnisseleichter herbeischaffen zu können, indem zuvor die Feld-
producte nur durch Tragen zu Markt gebracht wurden. Diesen Wege-Neubau hat die Gemeinde
nun in 1866 in einer Länge von 320 Ruthen ausgeführt, wobei aber wegen des schwierigzu
bearbeitenden Terrains die Gesammtbaukostenincl. Feldentschädigung sich auf die zuvor nicht
geahnte hohe Summe von 4335 Thalern 25 Sgr. 8 Pf. belaufen haben. Eine frohndeweise
Ausführung dieser Wegestrccke war nicht möglich, auch schon deshalb nicht, da die Wegelinie
größtentheils durch Felsen zieht. Die Gemeinde ist äußerst arm, hat eine kalte, nasse Gemarkung,
die nur in sehr warmen und trockenen Jahren fruchtbringend ist, der grüßte Theil der Einwohner
besteht aus Hüttenarbeitern, die von ihrem Lohne ihre Familien kümmerlichernähren, und haben
dieselben jährlich an Umlagen zur Bestreitung der gewöhnlichenGemeindebedürfnisse50 Prozent
auf die directen Steuern aufzubringen. Als theilweiseDeckung auf erwähnten hohen Kostenbetrag
war die Gemeinde nur 450 Thaler abzutragen im Stande, so daß noch an Baukostender bedeu¬
tende Betrag von 3886 Thalern als Schuldenlast besteht, deren Deckungaber ohne anderweitige
Beihülfe der schwer gedrückten, unbemittelten Gemeinde rein unmöglich ist, zumal da auch außer¬
dem noch für die Gemeinde die gebieterische Nothwendigkeitvorliegt, den Weg

nach Argenschwanga 286 Ruthen Länge,
„ Münchwald il 392 „ „
„ Stromberg :>. 436 „ „

Neu auszubauen. Die Königliche Regierung hat auch die sehr drückenden Verhältnisse der Gemeinde
anerkannt, indem Hochdieselbeder letztern zur Ausbesserungeines andern alten Weges eine Un¬
terstützungvon 200 Thalern bewilligte.

Im Hinblickeauf die den gänzlichen Ruin der Gemeinde drohende Schuldenlast erlauben
sich die ehrerbietigstUnterzeichnetenvertrauensvoll an die hohe Vertretung der Provinz zu wenden
wit der gehorsamstenBitte,

„hohe Stände-Versammlung wolle höhern Orts Hochgeneigtestden Antrag stellen,der
armen Gemeinde Spabrücken eine Unterstützungvon 1000 Thalern aus dem Bezirksstraßenfonds
"der aus allgemeinen Staatsmitteln zu bewilligen."

Der Bürgermeister: v. König.
Der Ortsvorsteher von Spabrücken: Fuchs.
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Bericht des siebenten Ausschusses,
betreffend

eine Petition der Gemeinde Spabrücken um eine Unterstützung ans den: Bezirksstraßenfonds
von 1000 Thalern.

Anlage zu Nr. 29.

Referent: Abgeordneter Wachter.
Düsseldorf, den 31. März 1868.

Die Gemeinde SpabrüHen im Kreise Crcuznach unternahm im Jahre 1866 auf Veran¬
lassung der Behörden den Neubau einer Straße nach der RichtungWallhausen-Creuznack in emer

Lange voir^ ^"^^iMrmg, kam der Anregung zum Bau dieser Straße mit großer Bereit-
iMi.ckit nach indem ein dringendes Bedürfniß anerkannt werden mußte, um die Vodcnerzeug-
nisse die bis dahin nur durch Tragen zum Markte gebracht wurden, per Fuhre fortschaffenund
vorteilhafter verwerthen zu können, ebenfo fämmtlicheBedürfnisse leichter herbei zu führen.

Man ging dabei von der Ansichtaus, den Ban frohndeweise ausführen zu köunen, sah
sich indessen durch große Terrain-Schwierigkeiten sehr bald genöthigt, mit Hülfe von Bergleuten
um Sprengen ganzer Felsgruppen die Straße zu vollenden.

Auf dicfe Weife kam die Gemeinde trotz der vielen Frohndcarbeüen m cme Schuldenta,:
von 3886 Thalern, die sie ohne anderweitige Beihülfe total zu ruiniren droht, zumal die gebiete¬
rische Nothwendigkeitvorliegt, noch einige Straßenstrecken auszubauen, wenn die Verhältmfse der
(Anwohner nicht ganz in Rückgang gebracht werden follen.

Die Gemeinde hat als folche kein Vermögen uud der größte Theil der Vewohuer sind
Hüttenarbeiter und Taglöhner, die ihre Familien kümmerlichernähren.

Die königliche Regierung hat bereits auf Vorstellung des Landrathes aus ihr zustehen¬
den Unterstützuugsfouds circa 500 Thaler bewilligt, welche allerdings zur Linderung, indessen
keineswegs zur Beseitigung des Nothstandes ausreichten.

In Anbetracht dieser Verhältnisse fchlägt der Ausfchuß vor, der hohe Landtag wolle
eine Unterstützung von Taufend Thalern aus dem Vezirksstmßenfouds an die Gemeinde Spa¬

brückenbewilligen. ^ ..^^ ^^

Graf von Beiffel, Vorsitzender. Wachter, Referent. M. F. Graf Wolff-
Metternich. Frhr. v. Fürstenberg. Schult. Panlssen. Baron v. Nv nfch-

Nußbaum. Zores. Gemüud. I. Bartels. H. Graff.

Die Petition der
GemeindenWato nnb
Mer,'cheidin, Kreise

S°li»n,en »m (!rstat
tnnss der Kosten ,nr

die Nan'npstanznuam
an der Mcrschcider

VezirWraße.

Nro 30
Düsfeldorf, den 31. März 1868.

Vw Excellenz beehre ich mich das gefällige Randschreiben vom 35, d. M. Nro. 129 I.. ^
>. .„siriciricnGegenstand betreffend, nebst seinen Anlagen mit dem Bemerken hierbei ganz ergeben,!

^»- i^n das; der 19. Rheinische Provinzial-Landtagin seiner heutigen- achten - Plenarsitzung
zuruMr M ^ ^^^^„^„ Nald nnd Merscheid, >venn gleich dieselben zur Anlage der Bau'«-

fl ungcn an der Merschcider Bezirtsstraße verpflichtetwaren und deshalb einem Gesuche wie das
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wr^! 3""^3."^ '"sp"ch°n werden könne, ausnahmsweiseund mit Rücksicht auf ihre
fond " w ^"?"dMNg von zusammen250 Thalern aus dem ostrheinischenNezi ksstraßenba"
Mds des RegierungsbezirksDüsseldorfzu bewilligen.

Der Landtags^Marschall:
^ Frhr, von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

den Königlichen Landtags-Eommissar,Wirklichen Geheimen-Rathund Ober-Präsidenten
der Rhemprovmz,Herrn vou Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

I. U. Nro. 145. ^"^ hier.

3tro. 31
Düsseldorf, den 3. April 18L8.

in seiner 5^^i?"? ^?" !^"^ ^"^ ergebenst zu benachrichtigen,daß der Landtag
^eu^^/^7^""'^?"^ ^t, den Gemeinden Norheimund N^ederhansen im Kreise
Grü>?« v ^ ' ab,chnftl.ch beigelegtenActenstiicken (Petition und Referate) näher entwickelten

Der Landtags-Marschall:
An Frhr. v. Waldbott-Bassenheim Bornheim,

bm Königlichen Landtags-Commissar,Wirklichen Geheimen Nath und Oberpräsidenten
der Rhemprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

^^ Nr. 156. ^len^'

lintersti'chuugder
Gemeinden Norheim
und Niederhaus«! im
Kreise Krcnznnchzum

Bau einer Straße
von Minister», Stein
bis Niederhausenaus
dem Ncsirtsstraßen-

Fonds.

Rüdeshcim, den 25. März 1868.
Stai.^ ^^" .l"M her ist die Thalstraße von Münster a./Stein über Norheim, Niederhausen nach "age zu Nr. 31.

na ,2'7 ?." """ ." ""^ ^'"'Mm im Projett gewesen, aber wegeu der fehlenden Änmi^
jetzt '"^ ?r/^"!"''^" ^^en Terrainschwicrigkeiten zivischen Norheim und Niederhausen bis
einer72^^ ^??'"' ^" "^r seit der Eröffnung der Eisenbahndnrch das Nahethal der Mangel
im le?<^ """^M' ^'I")r immer fühlbarer wird, hat der KöniglicheHerr Landrath zu Creuzuach
Nibelttr " ,^? 3^ ^" KöniglichenHerrn Bau-Iuspettor Couradi die Straßenlinie a.tfnehmen
von i?/«!^ ? «" und zwar zunächst von Münster a./Stein nach N'iederhausen auf eine Länge
breite , c!'"' ^"°W" nnd veranschlagenlassen. Die Ausführung dieser Straßenstreckeauf die
eine S> >>' ""^^ ""^' vorliegender Berechnungim mäßigsten Anschlag16,140 Thlr. kosten,
Mieders ?^' ' "°" ^" betheiligten mittellosen Gemeinden Münster a. Stein, Traisen, Norheim und
Ausb, ?"' ~"'" ^^'" ^'^" "^'^ aufgebrachtwerden kann. Wollte man auch vorläufigvon dem
notlidii f. ^'"^ vou Münster a./Stein bis Norheim absehen, weil zwischendiesen Orten bereits ein

besteht, so bleibt aber doch die Ausführung des Weges zwischen
weiten ? Niederhausen unerläßliches Bedürfniß, weil beide Gemeinden,wenn man von einem Meilen
lichen <^" ^lcht"' über das Gebirg führendenFuhrweg absehen will, nur durch einen lcbensgefähr-

6'Ußpfad durch steile Fels- und Berg Abhänge und durch Weinberge verbunden sind. Die Aus-
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führunq dieser kleinern Straßenstrecke wird aber der großen Terrainschwierigkeiten halber mindestens ein
Geldopfervon 10 000 Thlrn. erfordern,wozu die beiden verpflichteten Gemeinden Norheim und Nieder¬
hausen mit einer größtentheils armen Bevölkerungvon 614 und resp. 459 Seelen unvermögend sind,
^udem besitzt Norheim noch aus der Befriedigung dringenderbaulicher Cultusbedürfnisseemc Schulden¬
last von 1500 Thlrn. und Niederhausen eine solche von 6500 Thlrn., deren Beseitigungnoch große Opfer

' Nichts destowenigcrkann aber doch die Herrichtungdes gedachten Weges nicht unterbleiben,
wenn die beiden Gemeinden,namentlichNiederhausen, das von allem Verkehr abgeschnitten ist, nicht völlig
verarmen sollen Wenn auch von den an den projectirtcnWeg angrenzenden Wcinbcrgsbesitzern, welche
zumeist auswärts wohnen, ein entsprechender Veitrag zur Herstellung des Weges zu erwarten steht, so
bleibt doch noch zur Realisirung des Projects viel zu thun übrig, was die Kräfte der betheiligten zwe:
armen Gemeinden völlig übersteigt, weßhalb ich mich denn ermuthige: , , „, ^ . ^,. .

.Einen hohen Provinzia«andtag ehrerbietig zu bitten, den Gemeinden Norhem und Nieder-
' Hausen zu dem außerordentlichnothwendiggewordenen Wegebauaus dem der Provinz zur

Disposition gestellten Fonds etwa 20LU Thlr. hochgencigtcstbewilligen zu wollen."
In der Hoffnung gütiger Willfahrung habe ich die Ehre in aller Ehrerbietungzu verharren

als Einem hohen Provinzial-Landtag
gehorsamster

Geibel, Bürgermeister.

Antrag.

^ ,volle dem hohen Provinzial-Landtagegefallen, von der Behörde die Gewißheitzu erlangen,
Anl°ge zu Kr. 31. ^ ^^ ^^ ^ „Ostens ein fahrbarer Weg auf der linken Rheinseite(prenßqchen

Seite) der Nahe als Fortsetzung des von dem Bade Münster am Stein bis Norheim bererts angelegten,
von dem letzteren Dorfe über Nicderhausen und Voos nach Sobernhcim in die nach Saarbrückenfuhrende
preußische Chaussee angelegtwerde.

Gründe.

Das Nahe-Thal, reich an Production, aber vernachlässigt in seinen Wegen, ist seit sieben
fahren durch die Eisenbahn aufgeschlossen, die, weil sie nur sehr sparsam Auhaltspuntte hat, die meisten
Dörfer decentrirt. Dort kann man noch deutlich die frühere «andes-Zersplitterungwahruehmen.Emzelne
Dör er bedeutend durch ihre WeiwProduction, wie z. B. Norheim und Niederhauseu, liegen kaum eme
balbe Stunde auf ein und derselben NaheSeitc neben einander, ohne alle und jede Wege - Verbindung.
Die einzige Eommuuikationgeschieht auf einem Fußpfade von 1 bis 2 Fuß, der aber, weil er durch
sckroff abschüssige Weinberge hinzieht uud der Willkühr einzelnerGrundbesitzer preisgegeben ist, dadurch
höchst gefährlich ist, daß er einerseitsvon hohen Weinbergs - Mauern und andererseitsvon haushohen

Unglücksfälle, welche hier bereits vorgekommen find, hätten der Wege-Polizei
länast Veranlassungzu einer dringcudnöthigen Mutation geben müssen.

Durch die Frequenz des Bades Münster wird gerade diese an Natnrschönheitenso reiche
Geaend sehr häufig besucht. Außerdem ist es des Weinbaues und
^/Verk ln-s im Allgemeinen, das eine Wege-Verbindung zu einer dringcudeu Nothweudigteit macht, indem
^ck das setzt fast unbenutzte, an den südlichen Abhängenliegendeund zur Anlage von Weinbergen
Wunders ae igne c Lcmd über eine Stunde Weges weit der widwirthschaft aufgeschlossenwird, und

jedenfallsebensowohl im Interesse als in der Ehre des Staates, dies durch den Ans«,
einer fahrbaren Straße oder Chaussee und zwar aus betreffenden Staatsmitteln zu ermöglichen, zumal
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m E^M^?'?".' "^ ?' ^^"" ^ einer Reihe von Jahren durch ihre Matrikular^Beiträge
stchü "n wdm ^"' ^'"' ""'° ^^' "' eigenen Bedürfnisseeine billige Berück-

Der Landtags-Abgeordnete:
Ioh. Müller aus Langenloiisheim.

Bericht des 7. Ausschusses
betreffend

ein Gesuch der Gemeinden Münster a. Rhein, Fraisen, Norheim und Niederhausen um eine
Unterstützung von 3000 Thalern aus einem der Provinz zur Disposition gestellten Fonds.

Referent: Wachter.

„^ w> ^ ?^ Nahethal entbehrt zur Verbindungder Gemeinden Münster a. / Stein, Fraisen Norheim n ^

um M,derhausen jeden Fuhrweg uud ist eiu Fußweg zwischenden geuanuten Gemeinden .nu mit12us "°'° '" ""' "'^I"yr zu pa>stren.

m-nss.,. o.?!^ Dringlichkeitdes Bedürfnisses,hier eine Straße zu bauen, ist von der Behörde mit
befiwöottet " "" " '""^" "'^ ^^ ^''"^' "" ""' Unterstützungvon der Negiernng sehr

M.. ^ ?" Tcrrainschwierigteiten sind so bedeutend, daß die Gemeinden befürchten müssen, einen An-
«berschritlenu Äen^^^ WegebauinspectorsEouradi in Creuznach auf 10140 Thlr. firirt, noch weit

den m ^i!"'"?' ^ Gemeinden sind mittellos und durch bedeutende Schuldenlasteunicht in der Lage
fnl "" "'.Angriff zu nehme», wenn ihnen nicht die Aussicht eröffuet wird, aus einem Proviunal-
°nd. u,,ter,t.chtzu werdeu.Die Gemeinden Norheim und Niederhausen haben trotz anerkannten Fleißes
M.,stoe dw ^hl der Armen uud Unterstiitzungsbedürftigen heranwachsen sehen nnd leitet man den
' nctgang der Berhaltmssedieser Orte hauptsächlichdaher, daß sie von allem Verkehr abgeschnitten sind
nur nut großen Ko,ten ihre Produkte zu Markte bringen und ihre Bedürfnissebeschaffe,: können. '

So hat die Gemeinde Nicderhansen bei einer armen Bevölkerung von 459 Seelen 6500 Thlr
weite ^V?' 6"lt»öbedürfnisseentriren müssen, da von den einzelnen Einwohnern gegenwärtig ke ne"Utcrcu Steuern verlangt werden können.
unk . ^ Königliche R'egierung in Coblenz befürwortet, wie bereits gesagt, das Gesuch drinaliä,
"no beantragt eine Beihülfe von 2000 Thlrn. aus dem Proviuzial Hülfsfonds zu gewähren

Der Ausschuß, nach genauer Erwägung der Verhältnisse,schlägt daher dem hohen Landtage vor
die erbetene Summe von 2000 Thlrn. an die beiden GemeindenNorheim und Nieder'
hauseu aus dem Proviuzial - Hülfsfonds, eventuell aus dem Bczirksstraßeufondszu
bewilligen.

Der siebente Ausschuß.

Graf Beissel Vorsitzender. Wachter, Referent. Frhr. v. Fürstenberg. I)i, Wurzer.
N.. ""^' ?'"""d. Schult. I. Barrels. Münster. Paulssen. Nußbaum,
^arou v. Rynsch. Zores. Frhr. v. «oö. M. F. Graf Wolff^Metternich. H. Graff.

14
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Anlage zii Nr. 31.

Bericht des V111. Ausschusses
über die Entnahme der von dem Bürgermeister Geibel zu Hüffelsheim zum Bau einer

Straße von Münster am Stein nach Niedcrhausm erbetenen Nnterstütznug von 2000 Thlrn.
aus dem Fonds der Prouiuzial-Hülfskassc.

Referent: Abgeordnetervon Eynern.

Düsseldorf, den 2. April 1868.
Dem VIII. Ausschuß ist die Petition des BürgermeistersGeibel zu Hüffelsheimauf Be¬

willigungvon 2000 Thlrn. ans Proviuzmlfouds zur Erbauung einer Straße von Minister am Stein
uuch'Nicderhcmscu, nebst dem Bericht des VII. Ausschussesnachträglich zugewieseu,um zu begutachten,
ob dem evmtuellm Antrage dieses Ausschusses dahin Folge zu geben sei, daß die erbetene Summe aus
dem zur Disposition der Stände stehenden Fonds der Provinz ial-Hülfskas sc bewilligt werden

In Erwägung, daß die erst projectirte Straße von einer Länge von circa 1500 Ruthen
den Charactcr einer' Bezirtsstraße in sich trägt; daß znm Fertigbau solcher Straßen der Vczirls-
straßcnfondsin Fällen großer Bedürftigkeitautorisirt sei Beihülfenzn gewähren; daß solche Beihülfen
in erster Linie auch bei diesem Straßenfonds nachzusucheu und zu lcistcu sind; daß der betreffende
wcstrheinischeBczirtsstraßenfondsCoblcnz auch nach seiner finanziellen Lage im gegebenen Falle dazu
im Stande ist; daß auch Staat sprämicn in höheren Beträgen in solchen Fällen, wo die Noth¬
wendigkeit der Straßen und die Bedürftigkeitder Gemeindenerkannt wird, bewilligt werden; daß es
dagegen unmöglich zugegebenwerden kann, daß der Proviuzial-Hülfskassenfonds Nnterstützungen
auf sich nehme, zu welchenandere Provinzial Institutionen und Genosscuschaftcnberechtigt,zunächst
verpflichtet und auch befähigt sind; weil ein solches Verfahren nur zu bald dahin führen würde, den
Hülfscasscnfonds,- mittelst dessen die ProvinzialAnstalten für Blinde, Taubstumme:c. zunächst zu
ihrer Erhaltung dotirt werden müssen — völlig zn erschöpfen, — kann der VIII. Ausschußes
durchaus nicht befürworte»,die erbetenen 2000 Thlr. dem Dispositionsfondsder Provinzial-Hülfslasse
zu entnehmen.

Der Vorsitzende:Frhr. von Leykam. v. Eynern, Referent. Becker. Nucggerath. Schult.
Dr. Wurzcr. I. Horst. Frhr. Naitz von Frentz. Eontzen. Clemens. Bremig.

Nro. 32
, „,, . I.. N. Nro. 12 <1. ä. den 30. März 1868.

Rechnungender RlM> ' .
Nischen Pruuui;,^ Benachrichtigung, daß der Landtag in feiner siebenten Sitzung beschlossen hat, bezügM

p3'"Ä°4 w i«««. der Rechnungen der RheinischenProvinzialchülfskasse pro 1864-1866 die Decharge zu erttM".

Nro 33
Düsseldorf, den 3. April 1868.

Verwendungdes zm ^ Excellenzbeehre ich mich ganz ergcbenstmitzutheilen, daß der Rheinische Provinz"^
3«Mä.'des.3>: Landtag über den in der Proviuzialchülfseasse zn seiner Disposition stehendenFonds wahre-
den Gewinn-Antheiles.^^ ^tÄam Diät in der Art Verfügung getrosten hat, daß die m nachfolgender Zusamnn'

"V^ tellung enthaltenen Zuschüsse von ihm bewilligt worden sind:
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H., AIs jährlicher Zuschußfür jedes der Jahre 1868 und 1869.
1. Den vier Seminar-Taubstummen-Anstalten der Provinz .....Thlr. 4000
2. Den Taubstummen-Ailstaltenzu Cüln und Aachen je 1000 Thlr., zusammen . „ 2000
3. Der Blinden-Anstalt in Düren.........„ 5000
4. Dem landwirthschllftlichen Verein für Nhcinpreußen zur Erwerbung einer

eigenen Seidenhaspelungs-Anstalt ........„300
Zusammen Thlr. 11,300

L. AIs einmaliger.Zuschuß.
5. Der Blinden-Anstalt in Düren zu bauliche» Zwecken .....
6. Der Universität Bonn zur Erweiterung ihrer Bibliothek.....
7. Der Irrenanstalt zu Siegburg für Verlegung der Düngergrube
8. Der Gemeinde Martinstcin zum Bau einer Brücke . . . .
9. Der Gemeinde Waldbreitbach zum Bau einer Brücke .....

10. Der VadegcsellschaftNeucnahr zum Bau einer Brücke über die Ahr, an Stelle
des bereits vom Landtage im Jahre 1864 bedingungsweisezum Straßen¬
bau von Wadenheim nach Heimersheim bewilligten und noch disponiblen
Zuschussesvon ........ „3000

Thlr. 1000
// 5000
// 880
„ 1000

1000

„„ . , insgesammt Thlr. 11,880
"' einmaligen Zuschüssen.

<, s".s' ^' ^'"^"z wollen die Güte haben, das Weitere zu veranlassen und außerdem davon
gefällige Kenntniß nehmen, daß der Landtag für die Verwaltung der Provinzial-Hülfskasse die
nachbemerktenWahlen vollzogen hat.

1. Zu Mitgliedern der Dircction die Abgeordneten:
Oberbürgermeister Becker,
Freiherr von Gehr,
Bürgermeister Schul t.

2. Zu deren Stellvertretern die Abgeordneten:
Freiherr von Frentz,
Horst.
Z o r e s.

3. Zu Mitgliedern des Ausschusses die Abgeordneten:
Freiherr von Lehkam,
Ningel,
von Eyncrn,
Contzen,
Dr. Wurtzer.
Freiherr von Loc.

Der Landtags-Marschall
Frhr. von Waldbott-Vassenhcim-Vornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissarius, WirklichenGeheimen Nath und Oberpräsidenten

der Nhcinproviuz, Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,
l ,, Excellenz
^ U- Nr. 63. hier.
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Nro 34
I.. HI,. Nr. 5,8 ä. ä. den 30. März 1868.

Rechnungen der
Tllubstummenlchnlen Benachrichtigung,daß der Landtag bei Prüfung der Rechnungender Taubstummcnschulcn zu

^864-186«" Kempen, Moers, Brühl und Neuwied pro 1864-1866 nichts zu bemerken gefunden.

Vewillignnge»für die
Taubstummen.
Anstalten in der
Nheiuprouüiz.

Nro. 33.
Düsseldorf, den I. April 1868.

Ew. Excellenz erlaube ich mir die in der 7. Plenarsitzung des 19. Prooiuziallandtcigsgefaßten
Beschlüsse auf die Autläge des Provinzial-Schul-Collegiums,betreffend die Verhältnisseder mit den
Schullehrerscminarender Nhcinprovinz verbundenen Taubstummen-Anstalten, in Nachstehendem ganz
eracbcnst mitzutheilen:

1) Der hohe Provinziallandtag beschloß, wie für die Jahre 1865 und 1866 fo auch
für die Jahre 186? bis iucl. 1870 aus dcu Uebcrschüsscn der ProvinziabHülfs^Kassefür die Zwecke
der Taubstummen-Anstaltendie Summe von 4000 Thlm. jährlich mit der Maaßgabe zu bewilligen, daß
die Anstalten in Aachen und Eöln je 1000 Thaler mit Rücksichtdarauf, daß der Stadt Aachen von
den 60 neu geschaffenenStellen 15 definitiv und der Stadt Eöln wegen des an den 4 Seminar-An^
stalten noch mangelndenRaums ebenfalls15 Stelleu vorläufig zngcwiesen sind, die Anstalten in Brühl
und Kempen zusamineu 1000 Thlr. und die beiden Anstalten in Moers und Neuwiedebenfalls 1000 Thlr.
zusammenerhalten.

2) Zur Deckung der Mehrausgabe ans derselben Kasse den 4 Seminar - Anstalten
jährlich eine Summe von MN0 Thlrn. als Teuerungszulage für Kleider und Verpflegung,Gehalts¬
zulage für die Vehrer, so wie für Miethe zu bewilligen, unter der Bedingung, daß dem hohen
Landtagebei seinem nächstenZusammeuseinEtats und Verwaltungsberichtüber die sämmtlichenAnstalten
zur Prüfuug und Beschlußfassuug von einer besonderenständischenVerwaltungsKommission vorgelegt
werden, und derselbe über das an den 2000 Thlrn. allenfalls Ersparte sodann Beschluß fasse. Die Theue-
ruugs-Zulage soll uach Kopf der Pfleglinge,die Miethe für Brühl uud BesoldungsErhöhung nach Be¬
dürfniß vertheilt werden.

3) Die 3419Thlr. I3Sgr, 4Pf., welche in den Jahren 1865 und 1866 nicht zur Verwendung
gekommen, find den 4 Scmiuar-Austalteu als Banfonds zu belasse». Nachdem der Provinzial-Landtag
zur Unterhaltung der Taubstummen - Anstalten im Jahre 1864 4000 Thlr. und jetzt noch weitere
2000 Thlr. jährliche Beiträge bewilligthat, erscheint der Anspruch auf eiue größere Einwirkung Seitens
desselben in die Organisation und Verwaltung dieser Anstalten wohl begründet.

Hieran schließt sich der Antrag auf Ernennung einer ständischen Commission, welcher die Auf¬
stellungder Etats in Gemeinschaft mit den bestehenden Verwaltnngs-Bchördenund die Begutachtung
der Rechnungen fowic fortdauerndeBeaufsichtigung der Anstalten überwiesen würde.

Je einem Mitglicde dieser Eommissionwürde die specielle Beaufsichtigungeiner einzelnen
Anstalt unter Berücksichtigung der confessionellcn Zugehörigkeit anzuoertraucn sein, nnd würde die
vorbezeichneteständische Eommission dem Prouinzial-Landtageüber die Verwaltung sämmtlicher Anstalten
den Bericht zu erstatten haben.

Als Eommissariensind vom Provinzial^cmotage gewählt: Herr vom Brück vou Crefcld für
Moers, Herr Hauptmann Mund in Brücken, Kreis Mülhcim, für Neuwied, Herr Oberbürgermeister
Eontzeu von Aachen für Aachen, Herr Oberbürgermeister Nachein und Horst für Cöln, Vrühl und Kempen-

Der Landtags-Marschall
An Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornheim-

den Königlichen LandtagsEommissar, WirtlichenGeheimenRath und Oberpräsidcntcn
der Rheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
1.. N. Nr. 59. hier.
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Nro. 3«.
Düsseldorf, dm 30, März 1868.

Ew. Excellenz beehre ich mich, von den heutigen Beschlüssen des 19. rheinischen Provinzial- Provinziai-Vlinden.
Landtags in Betreff der Provinzial - Bliuden - Anstalt „Elisabeth-Stiftung" in Düren hiermit ganz SV^-'znDünn.
ergebenstKenntnißzu geben. Gemäß denselben hat der Prouinzial-Landtag

1) die von Ew. Excellenz vorschußweiseauf die Provinzial'Hülfskasseangewiesenen, zur Erhaltung
der Blinden-Anstalt erforderlich gewesenen 4000 Thaler, als Zuschußbeitrag der Provinz für
die Verwaltung des Jahres 186? nachträglich genehmigt;

3) die Erhöhung des bisherigen jährlichen Zuschusses von 4000 Thalern auf 5000 Thaler für die
Jahre 1868 und 1869 bewilligt;

3) einen einmaligen extraordinairenZuschuß von 1000 Thalern für bauliche Zwecke, insbesondere
zur cmderweiten bauliche» Einrichtungder bis Ende vorigen Jahres von der aufgelösten Bcrg-
fchule benutzten Räumlichkeiten für den Etat des Jahres 1868 gewährt; um rcspectiue diese
Beträge «nd 2 und 3 dem Dispositionsfonds des Landtagesbei der Provinzial-Hülfsfassezu
entnehmen;

4) das Pcnsions - Reglementfür die Beamten und Lehrer an der Blinden - Anstalt, wie dasselbe
von dem Königlichen Schulcollegiumentworfen und von Ew. Excellenz befürwvrtet worden,
genehmigt hat; jedoch mir der zusätzlichenBestimmung, daß die Pensionsbeiträgeder Beamten
und Lehrer von denselben nicht geleistet werden sollen, wenn den Staatsbeamten diese Beitmgs-
verpflichtuug auch auf gesetzlichem Wege erlassen werden möchte;

und 5) in Betreff der ihm vorgelegten Rechnungen der Jahre 1865 und 1866 nichts zu erinnern
gefunden.

Indem ich hinsichlich dieser Beschlüsse und ihrer Motive auf den Inhalt des beifolgenden
Referats des 8. AusschussesBezug zu «ehmen mir erlaube, beehre ich mich, schließlich noch mitzutheilen,
daß der Provinzial Landtag die Abgeordneten

Herren Berghauptmann No eggerath,
„ Freiherr vvu Lcykam.
„ W. vou Eyneru,
„ Vöninger,

3« ständischenEommissaricnfür die Provinzial Blindenanstalt gewählt, rcspectivc wiedergewählt hat.
Der Landtags>Marschall:

Frhr. von Waldbott-Bassenhcim-Vornhcim.
An

°w Königlichen Landtags^Eommissarius,WirllichenGeheimen Rath und Oberpräsidenten
der Rhcinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
^- ^l. Nr. 54. hier.

Nro 37.
Düsseldorf, den 28. März 1868.

Ew. Excellenz beehre ich mich anzuzeigen,daß der Provinzial - Landtag mit Bezug auf das BcwillicMgm für die
^ehrliche Schreibenvom 15. März ds. Is. beschlossen hat, aus dem Fonds des zur Verfügung der Plcvmzml.Arch.ve.,
stände stehenden Antheils vom Zinsgewinn der ProvinziabHülfskasseauf fernere6 Jahre einen jähr-
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lichen Beitrag von 100 Thalern für jedes der beiden Staats-Archive zum Zwecke des Ankaufs von

Archiven, Büchernn. s. m. zn bewilligen. ^ ,andtags-Marschall
Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornhcim.

An
den Königlichen Landtags-Commissar,Wirklichen Geheuilen^Nath und Obervräfidenten

der Nheinprovwz,Herrn vonPommer-Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

I.. N. Nro. 19. b«r.

Wicdcrl>e,eyn»l! der
Stelle des ständischen

NeMiawl« und
Klliizln Inlpecwr«.

Nro 38
Düsseldorf, den 27. März 1868.

In der Anlage bittet der KöniglicheNegierungs-Sekretair Tauwel II., ihm die Stelle
als ständischer Negistrator und Kanzlei-Infpector bei dein Rheinischen Provinzial-Landtage zu

u " rage ^ ^^„^che Staats-Archivar vr. Harleß, welcher früher diesen Posten bekleidete,
hatte denselben niedergelegtund ich übertrug ihn bei dein gegenwärtigenLandtage provisorischdem
:c. Tauwel II. . . ,,

Der :c. Tauwel II. ist von dem gegenwärtigen Landtage vollkommengeeignet für me
betreffenden Funktionen erkannt worden. Se.' Majestät der König hatte in dein AllerhöchstenLand-
tags-Abschiedevom 20. November 1858 genehmigt:

„daß die ständischeVeamtcnstelle,in welcherkünftig die Funktionen des Negistrators und
" Kanzlei-Inspectorsvereinigtwerdeil sollen, uud welche die Stände - Versammlung dem

Hülfs-Arbeiter an dem Provinzial - Archive zu Düsseldorf, Dr. Harleß zu übertragen
beabsichtigt, mit einer aus provinziellenMitteln zu zahlenden fixirten jährlichenBesoldung
von 150 Thalern, neben 2 Thlr. Diäten während der Dauer der Landtage, dotul
werde."

Auf den Grund diefer Allerhöchsten Bestimmunghat der gegenwärtigeLandtag beschlossen,
daß der :c. Tauwel II. zum Negistrator und Kanzlei-Infpector des Landtages, mit demselben
Gehalte und denselben Diäten, welche früher für den «. Harleß bestimmtgewesensind, vom 1. d. Ms»
ab, definitiv ernannt werde.

Da der :c. Tauwel II. Königl. Negieruugs-Sekretair ist, so wird es erforderlich se",
die Erlaubniß zur Uebernahme dieses Nebenamtes höhern Orts zu erwirken. Ew. Excellenzersuche
ich daher, geneigtcstdas desfalls Erforderliche veranlassen zu wollen, und sodann das wem
Nöthige in dieser Angelegenheitzu verfügen.

Der Landtags-Marfchall:
Frhr. v. Waldbott-Baffenheim-Vornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirklichen Geheimen Nath und Oberpräsidenten

der Nheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche, Nitter hoher Orden,
Excellenz

I.. N. Nr. 28. hier.
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Nro 39.
Düsseldorf, den 28. März 1868.

Ew. Excellenz beehre ich mich, die mir mit Margmal-Schreiben vom 19. März u. «, Die Nmnmera»i,'n
^gefertigte Eingabe des vormaligen ständischen Kanzleigehülfcn:c. Vreucr, Bitte um nachträgliche Ka^lei Oehiuw
"«vllllgung der fixirten jährlichen Remuneration von 50 Thalern betreffend, ganz ergebenst zuremittiicn.

Der früher bei dem Rheinischen Landtage angestellt gewesene ständische Kcmzlcigehülfe:c.
^reuer »var im Laufe des I. 1»66 ausgetreten und seine Funktionen hat von der Zeit seines
Austritts ab der Bibliothek- und ArchivdienerSalcutin besorgt.

In Erwägung, daß es nnter den vorliegenden Umständen der Billigkeit gemäß sei, den
^«rag der fraglichen fixirten Remuneration vom 1. Octobcr 1866 bis zum 15. d.M. gleichmäßig
zwischen dem :c. Vreuer und dem :c. Salentin zu theilen, hat der Nheinifche Provinzial - Landtag
dlescn Modus zum Beschlusse erhoben.

Ew. Excellenz beehre ich mich hiervon ganz ergebenst in Kenntniß zu setzen, mit der
"Ute, das desfalls weiter Erforderliche gencigtestveranlassen zu wollen.

Der Landtags-Marschall:
Frhr. v. Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

den KöniglichenLandtags-Commissar, WirklichenGeheimen Rath und Oberpräsidenten
der Nhcinprovinz, Herrn von Pomm er-Esche, Ritter hoher Orden,

7 ., Excellenz
^ U. Nr. 68 u. 123. hier.

Nro. ÄU.
Düsseldorf, den 28. März 1868.

Ziel,^' ^ ^^ seitherige ständische Kanzlei-Gehülfe Nreucr ist als solcher ausgetreten und als Gerichtsvoll- Wiederbelebung der
.^'" Zell an der Mosel ernannt. Bei dem gegenwärtigen Landtage habe ich vorläufig dem I H Müller ^clle des jüdischen
BesF?'?""" übertragen. Der Rheinische Landtag hat denselben dafür als qualifizirt erkanntund den """'" "^ ^"'

!U)luß gefaßt, ihm die bisherigenFunktionendes :c. Vreucr definitiv zu übertragen und zwar mit
"N jährlichen Remuneration von 50 Thaleru uom 15. d. M. ab.

zu, u> ^"' ^"^"'ö bitte ich ganz ergebenst, das desfalls weiter Erforderliche gcneigtest veranlassen

Der Landtags-Marschall
Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

°" Königlichen LandtagsCommissar,WirtlichenGeheimen Rath nnd Obcrpräsidenten
der Rheinprovinz,Herrn von Pomwer-Esche, Ritter hoher Orden,

7 ,. Excellenz
^^ ". Nr. W. hier.

Nro. Äl.
Düsseldorf, den 28. März '868.

.^ Ew Excellenzbeehre ich mich unter Bezugnahmeauf das Schreibenvom 15. März 1868 Reinigung der stän«
^, ' ^. ,^1 ganz ergebenst die Mittheilung zn machen, daß der Provinzial Landtag in seiner heutigen ^^"'^obilicu «.
Atzung den Beschluß gefaßt hat: ' ^'^ ^°' ^°^'
Kisek "^^ Wittwe des verstorbenen Archiudieners Pcsch die Bcaufsichtiguug und Reinigungder stäu-

Mu Räume und Mobilieu gegen Zahlung ei,ier monatlichen Entschädigung uon 3 Thlrn. aus den, stän¬
den Dispositions-Fonds auch ferner zu übertragen."



112

An Ew. Excellenz stelle ich demnach das ergebenste Gesuch, das Nähere in dieser Beziehung

veranlassen zu wollen. ^. «^ags>Marschall
Frhr. v. Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den Königlichen Landtags-Commissar,Wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsidenten

der Nheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

L. N. Nr. 30. h«r.

Düsseldorf,den 2. April 1868.

Der 19 Prouinzial-Lcmdtaghat in seiner hentigenSitzung die Petition des Landraths des
Erhöhung der 55 .^ A^„,„ welche Ew. Excellenz mir unterm 15. März «n!> Nr. 1? iibersandt, einer gründlichen

Chaussee Neubau. «^",^ ^ .' ^

H3m N3g ^""'" "3! Antrag, die gewünschten4000 Thlr. aus der ProvinziabHülfs-Kassezu eutnehmen, fand
" ^' f.me Unterstützung,ebenso wenig tonnte aus den Mitteln des Bezirksstraßenfondsdie gewilnschteBei-

hü fe befürwortetwerden, da aus demselben schon mehrere Unterstützungen bewilligtwar«.
Nei der anerkanntenDürftigkeit der Gemeinden,welchen ohne wettere Beihülfe die Mittel

mr baulichen Vollendungaufzubringen unmöglich ist, ist beschlossen worden:
^ Ew Excellenz zu bitten, es höheren Orts zu befürworte»,da,; den GemeindenKelberg und

Vernaard, sowie den Gemeinden Borler uud Noleu zu der bewilligtenStacttspramc von
je 8NW Thlru. uud 7000 Thlrn. pro Meile eine Erhöhung auf je 1UN0U Thlr. pro Meile
M Theil werden möge.
^ ^ '' Der Landtags-Marschall:

Frhr. u. Waldbott-Vassenheim-Bornheim.
An

den königlichen Landtags-Comniissar, Wirklicheii Geheimen Nath und Oberpräsidenten
der Nheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ntttcr hoher Orden,

Excellenz

I.. U. Nro. 16. b«r.

Nro. H3.
Düsseldorf, den 30. März 1868.

Gescheut«°n 5U00 Ew. Excellenz beehre ich mich ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß der RheinischeLandtag
TlM. °u die Nhei. . N^uß ^fgßt hat- in Anerkennung dessen, was vor 50 Jahren durch die Gründung der Rheinische"
"VH^stM 3edrich-Wilheln^U>.iversität vo» Seiuer Viajestät dem König FriedrichWilhelm III. wohlthätig fm

die Provinz geschehen ist, aus deu dem Landtagezur Disposition stehenden Ueberschussen der Proumzial
Hülfskasse, eine einmaligeGabe von 50U0 Thalern der gedachte« Universität zur Vermehrung ihrer

^ Ew.'Excellenz"«^ ich, das desfalls weiter Erforderliche geneigtest veranlassen zu wolle«.
Der Lcmdtags-Marschall

Frhr. v. Waldbott^Aassenheim-Aornheim.
An

^n könialichenLandtags-Evmmissar,Wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsidcnten
der Nheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz

I. N. Nr. 1«8. b«r.
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Nro HH
Düsseldorf, den 28. März I8U8.

Ew. Excellenzbeehre ich mich ganz ergebenstmitzutheilen, daß die zum 10, Rheinischen , Die Bewilligung
ProvinzialLandtage versammeltenStände beschlossen haben, der Sektion für Seidenbau des landwirth- s^° wn'goa^Thln^
schaftlichcnVereins für Nhcinpreußenfür die 3 Jahre 18N7, 1868 und 1869 eine jährliche Beihülfe von jährlich auf 3 Jahre
300 Thlrn. aus den zu ihrer Disposition stehenden Neberschüssender Prooinzial - Hülfskasse unter der derVr°uin3NZ'
Bedingungzu bewillige»,daß der landwirtschaftlicheVerein fernere Anträge dieser Art besser begründe, lasse an die Sektion
und die Resultate, welche mit diesen Zuschüssenerlangt würden, mittheile. ZandwiMchH

Der ^andtags-Marschall: Vereines für Rhein.
Frhr. v. Waldbott'Vassenhcim-Bornhcim. P""W>

An
dm Königlichen ^anotags-Commissar,Wirkliche« GeheimenRath nnd Oberpräsidenten

der Rheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,
Excellenz

I". Hl. Nr. 101. hier.

Nro. 45.
Düsseldorf, den 3. April 1868.

Ew. Excellenz beehre ich mich ganz ergebenst die Mittheilung zu machcu, daß der Provinzial- Wtlw^dcs MndiM
Landtag in seiner heutigenSitzung den Beschlußgefaßt hat, der Wittwe des verstorbenen ständischen Ncgistrators Schwitz.
Registrators Schmitzaus dem zur ständischen Disposition stehenden Antheile cm deu Provinzial-Hülfs-
Fonds eine einmaligeUnterstützung von Fünf und zwanzig Thalern zu bewilligen.

Ew, Excelleuz ersuche ich, demnach das Nähere hochgeueigtestveranlassen zn wollen.
Der «andtags-Marschall:

Frhr. v. Waldoott - Basseuhei in - Born h e i m.
An

°^n Königlichen ^audtags-Eommissar,WirtlichenGeheimen Rath nnd Oberpcäsideutcn
der Rheinprouinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
^- U. Nr. ?«. hier.

15
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Grfte Sitzung.

Bcrhandclt im Ständehause zu Düsseldorfam 15. März 1863.

Nach Beendigungdes Gottesdienstes in den Kirchen beider Konfessionen versammelten sich die
Mitglieder des Landtages in dem Ständehanse. Gegen 12 Uhr trat der Herr Landtags - Eommisfar,
Obcrpräsidentv, Pommer-Esche, geleitet von einer zn diesem Behufe durch den Marschallgebildeten
Deputation, in den Saal und eröffnete den Landtag durch eine Ansprache. Zum Landtagsmarschall
haben Se. Majestät den Freiherr» von Waldbott^ Bassenheim- Bornheim .und zu dessen
Stellvertreter den Frciherrn Raitz v. Frentz-Garath zu ernennen und die Dauer der Landtagssession
auf 3 Wochen zu bestimmen geruht.

Nach Beendigung der Rede des Herrn Landtags-Commissariusbeachte der Landtagsmarschall
"n dreifaches Hoch auf Se. Majestät den König aus, in welches die Versammlungmit Begeisterung
einstimmte. Der Herr Landtagscommissariusverließ hierauf den Saal. Der Marschallübernahm den
Vorsitz, begrüßteauch seinerseits die Versammlungund ernannte zu Protokollführerndie Abgeordneten
^Mmerzienrath Stumm, Graf Hompesch und Graf Boos, zn deren Unterstützung mit Ziistnm
Mung der VersammlungStenographen zugezogen werde»sollen.

Nachdem der Landtagsabschicd des XVIII. Provinz«!^Landtags sowie das AllerhöchstePro-
positionsdckret verlesen worden waren, erklärte der Marschall, erst morgen zur Bildung der Ausschüsse
freiten zu wolleu und machte der Versammlung eiue Mittheilung über die bevorstehende Feier, des
Geburtstags Sr. Majestät des Königs. Es knüpfte fich hieran eine kurze Discussion, au welcher sich
die AbgeordueteuFreiherr v. Frentz, Graf Hoensbroech nnd Graf Schacsberg betheiligten,
d"ch vertagte der Marschall die weitere Verhandlung und Beschlußfassung über diesen Gegenstand auf
"e morgige Sitzung, welche er auf 11 Uhr Vormittags anberaumte.

Schluß der Sitzung 1^4 Uhr.
Der Landtags Marschall

Frhr. von Waldbott-Bassenheim-Bornhcim.

Eröffnung.

Zweite Sitzung.

Verhandelt im Stäudchause zu Düsseldorfam 16. März 1868.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11'/. Uhr.
Das Protokoll führt der Abg. Stum m. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen

Und genehmigt.
Der Marschall gibt der VersammlungKenntniß von einer Einladung des Herrn Ober¬

bürgermeisterszur Besichtigungder hiesigen städtischen Gemäldegalleriein der Tonhalle und eröffnet
Mrauf die Discussion über die bevorstehende Feier des Königsgeburtstages.

Der Abg. Graf H 0 ensbr 0 ech hält es für dringendgeboten,daß das Allerhöchste Geburts-
l'st m einer der Ehre und Würde der hohen Versammlungentsprechenden Weise begangen werde, nnd
^"bc der Landtag bei dieser Veranlassungin Loi^uw die Provinz zn vertreten. Er stellt, um lede
"Mplitterung den von dem DüsseldorferComite bereits getroffenen Arrangements gegenüberzn ver^

Geschäftliche«.

fticr des König«-
OeburtstllgeZ.
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als Vertreter der gesammten Nhcinprovinz das Fett selbst

blntt^ daher ferner, aus dem Schooßeder Versammlung em Comtte urederzu^etzeunnt dem ^uf
a di7 Arrangements des Festes im Sinne seines Antrages in die vand zn nehmen.

' Der Marschall resnmirt den Autrag des Abg. Grafen v. Hoen.broech.
D bg. F Hr. Naitz v. Frentz schlägt vor, im Falle der vor,tehe.rde Antrag N ang

finden sollte ich vor Ciusetzuug des beantragten Comite's mit dem bestanden st«wchen Cmuue m
Verw UM °M, nm sich Gewißheit über dessen Znstimmung zu oerchasfen o ue welche ia e

^ ^3« ^ ^iue l^nsw^ ^—^e^ ^

nttt^mMM^/FcP^m^ deshalb, drei Mitglieder ans der Verzug
z^dckgirm. welche sich mit dem städtischen Comite zu verewigen und nnt d:e,em dre wettern Schntte

z« «"enw^n Mt^ ^^ ^^ ^^ ^.^ ^ ,^ ^ . , ^^ 'p«" Namen
der Stadt Barmen das AllerhöchsteGebnrtsfest zu feiern. Cr sieht nur zwer Alternatwen, entweder ttn
ickluß an die städtische Feier oder aber eine ganz separate Begehungseitens des ^ndtage«. ......
'^ Der Ab . Bachem will leine Treuuuug von der Person des
Er sragt das Mitglied des Landtages,welches gleichzeitig Conritemitgliedsei, ob der Herr ^berprainen
sick dem städtischen Comite gegeuübcr bereits gebunden habe. . . »^ . ..^., ^^
^ ' Abg. Frhr. Naitz v. Frenl, D^r Gang dieser Angelegenheit,e: folgendergewesen De
Oberpräfident habe bei Herrn v Kühlwetteraugefragt, ob in diesem Iah« em ^.cha lch^
malm Düsseldorfzn Stande kommen werde, au welchem sowohl Cwü- «^"rt^per omn T^
nehmenwür n; andernfalls beabsichtige er selbst sein Eroffunngsdiner am Allerhöchsten "" ^
u Mn. Darauf habe der OberpMdent die Autwort erhalten die ^'«>ustcheCungnng abe ,

"u UMM uud die Stadt Düsseldorfhoffe, daß auch er ihrer Cmladuug zum »s e my nech w
D e Ewladung habe der Oberpräsidentin der Erwartuug, daß der Landtagein Gleche. thnn >v^
angenommen. Wi jetzt die Sache stände, werde der Herr Commm'arms ich temenfalls b u ^'te
v L udtage trennen er würde es aber sehr bedaneru,dem hiesige« Conn e abschreweu zu must m

Abg. Graf o. Hoensoroech. Seines Wisfeus gehörten Dnsleworf wleVarmen znr rheM
provinz, deren Vertreter seien vom Volle gewählt, sie müßten sich wre alle Anwesendenals VeM

und bei einer solchen Feier euch als diese ich gernen. Der Her ^ber
p äsident habe sich mit seinen: Vorschlage einverstandenerklärt nnd er mWe auf dcm^'l en esteh
^ ' Abg. I". Wurzer. Die .^erreu vom Comite fiud wahrscheml.ch gar ncht mehr m .c
Lage von dem Feste zurückzutreten. Gehen sie ans den Vorschlag des Grafen Homsbroechem, i

d^Schwieriglett gehoben;thun fie es nicht, fo muß es jedem Emzelnen von uns überlasen ellu
wie er sich au dem Feste betheilige. Die Düsseldorferseien auch Nhemlander, al,o i« auch dereu ^'
ein 'ltheinisches, an dem die Landtagsmitgliedcrsehr wohl Thett nehmenkonnten

'Der Marschall hebt hervor, daß die vorliegendenSchwierigkeiten «eMlch entstaudeu1^
durch die allzu kurze, kaum 12 Tage betragende Frist zwischenCiuberufnug nnd Z^ammeMn t
,and age. während das Düsseldorf Comite zur 6ermeiduug früherer Conflttte ich ickou eh u
alle hab" Der Graf Hoeusoroech wolle keinen Riß in die Festfeierbringen, fondern cs nn G^.

n , daß man ich zersplittere. Cs zieme sich für die Vertreter der Provinz ansdruckttch
dere N n en dem I'laude wie dem Anslaude gegenüber das Fest zu begehen. Da eunual
^ t omit u h esiger Stadt sckwn bestehe, so würde., um das Gefühl der Ciutracht zu bowmM ^
H« e7 re> dich m Na.nen der Provinz einzuladen, und die Herreu Frhr. v. Frentz uud Banm «
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bitten sein, ihre Vermittelung bei dein städtischen Comite eintreten z» lassen und der Meinung des
Landtags Ausdruck zu verleihe», daß durch seinen Autrag die Stadt wie die Provinz geehrt werden
sollten. Gelinge die Vermittlung nicht, sie werde aber seiner Ueberzeugung nach gelingen, so sei es
immer noch Zeit, einen andern Beschluß zu fassen. Er werde die Frage folgendermaßen theilen:

1) Sollen die Mittel zur Feier des Königsgeburtstages und zur Bewirthuug aller in der
Liste des städtischenComite's cingezeichuetenPersonen vom Landtage bewilligt werden?

2) Soll ein Comite mit der Aufgabe, die Arrangements zum Feste zu treffen, aus dem
Schooße der Versammlung niedergesetztwerden?

Der Abg. Bachem hält sich nicht für berechtigt, auf Kosten der Provinz Mittel zu dem ge¬
dachten Zwecke zu bewilligen, »vorauf der Marschall erwiedert, daß der 70,000 Thlr. betragende
Fonds der Prouiuzialhülfskasse zur Disposition des Landtages stehe.

Der Abg. von Eynern hält es nicht für richtig, daß der Landtag allein die Ehre des
Festes für sich beanspruchen wolle nud findet eine gemeinschaftlicheBegehung mit der Stadt passender.
Er denkt sich die Feier bestehend in gemeinschaftlichemGottesdienst, darauf Versammlung des Landtages
im Ständehausc, wozu auch der Herr Landtagscommissarius einzuladen wäre lind glaubt, daß damit
der Corporation als solcher Genüge geschehensei.

Der Abg. Graf Hocnsbroech bittet den Abg. Nachem, es sich doch noch einmal zu über-
legen, ob durch Verweigerung der Mittel zu den: dcautragteu Zweck die Ehre und Würde der Provinz
leiden solle.

Der Abg. Bachem. Es sei nirgends Sitte, daß zu solchen Festen Mittel ans öffentlichen
lassen verwendet würden, überall bestrcitc vielmehr jeder Einzelne die Kosten des Festmahles. Man
würde allgemein um so erstaunter sein, wenn der Landtag die Mittel aus dem Provinzialfonds, welcher
allerdings zu seiner Disposition stehe, entnähme, als uns ausdrücklich eiu anderer Weg, das Fest würdig
zu begehen, offen stehe.

Der Abg. H o r st erblickt in dem Antrage des Grafen Hoensbrocch deßhalb große Schwierig-
leiten, weil die Liste des Comite's noch gar nicht geschlossen. Man könne sie einerseits unmöglich mit
dem heutigen Tage schließenund anderseits könne der Fall eintreten, daß ganz Düsseldorf sich einschriebe,
sobald bekannt werde, der Landtag bewirthe auf seine Vosten. Es würde dann kaum ein Lokal von
genügender Größe aufzufinden sein.

Der Marsch all bringt hierauf die erste Frage zur Abstimmung; sie wird mit großer Ma<
jorität abgelehnt, worauf der Marschall erklärt, daß unnmehr die Liste zum Einzeichueu bei den ein
3 einen Mitgliedern herumgehen, seinerseits aber nichts officicll mehr in der Sache geschehen werde.

Der Abg. Freiherr Naitz von Freutz beantragt, daß der Landtag sich in ^,'poi'>> bei dem
städtischenFeste betheiligen möchte; die Einladung des Eomite's sei auch in diesen: Sinne erfolgt.

Der Marfchall hält die Majorität der Versammlung für nicht berechtigt, über den Geld¬
beutel der einzelnen Mitglieder zu disponiren.

Der Abg. Baum kommt auf seinen Antrag zurück, drei Mitglieder in das städtische Comite
iu delegiren.

Der Abg. Graf Hoensbroech erachtetden von Frentz'schenAntrag für uuzuläM. Es sei weder
Möglich, »och der Versammlung würdig, eiue Betheiligung in c:ur>>c)l6 bei dem städtischen Feste zu
beschließen.

Der Abg. Bachem tritt dieser Ausführung bei und will lediglich eine private Betheiligung
b« einzelnen Mitglieder. Eine Delegation von 3 Mitgliedern aus Initiative der Versammlung er¬
scheine ihm nicht würdig, dies würde höchstens auf Einladung des städtischen Eomite's habe» geschehen
können. Er sei überzeugt, daß die Stadt Düsseldorf die Mitglieder des Landtages als Gäste würdig
empfangen werde.

Der Abg. Freiherr von L oö. Nach dem eben gefaßten Beschlusse uchmen die einzelnen
Mitglieder privatim an dem Festmahle Theil, eine Delegation von ComitcMitglicdern sei also nicht
"U'l)r möglich.

^ ^
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^ «n c^.fl .vNärt das, cr über die Anträgevon Frcntz und Baum nicht abstimmen
Der Marscha e ar daß^er ^ ^... ^..^ ^,,^„ sei, ob er zur Tonhalle

lassen könne da ^ ^t le^güch P n^ s che st 5 ^^^ ^^,^ ^ ^^ ^.^ ^
gehn "olle oder mcht M ostmU ^5 ., ^^ ^^ ^ ^ Repräsentanten

^ M^M d^^k^^w!wsche dringen, Ein Weiteres stehe in dem Belieben der

einzelnen Herrem ^ „^,„ch .onstatirt, daß die Feier des Königsgeburtstagesdurch ein
^'^ /^ als solchen ignorirt werden solle, worauf der Marsch all entgegnet, em

Festmahlettens ^'^ '^^ ^ gemacht'durch die Iuitiative der Stadt Düsseldorf.
solches Festmahl ^ ^ ^.^ ,^^ ^^..^, ^,. ^^ der AusschüsseEr erklärt hierauf
wie folgt'

Verzeichnis; der ^uMUe des 19. promuMl-Qmdwlics.
I. Ausschuß.

Bildung der AnZ. ,Al<,'vs^<5ste Moposition Nr. l. Verstärkungder Fonds zur Erhaltung des Katasters in der
schM und VMhei- Allerhöchste propoimon Nheiuvrooinz.
lung der Arbeiten an

dieselben.
I..Herr Graf v. Schaesbcrg, Vorsitzender.
2. „ u. Hocusbrocch.
3.' ,',' Frhr. u. ^eykam.
4. ^ „ v. Nyusch-
5. „ . "- "pics.
6. „ Kampf.
7. „ Vccker.
». . Zorcs.
'». „ Fonk.

10. „ Pilgram.
U. „ Paulffen.
12. „ Dr. Wurzer.
13. „ Ringel.
14. „ vom Brück.

II Ausschuß.

AllerhöchsteProposition Nr. 2. Eutwnrf eines Gesetzesbetreffend die wirthschaftliche Zusammeulegung
«lueryocyie P,^ ^.^..^ .,^ ^^.^ ,,s Iust.z-Senats zu Ehrenbrettstem.

, herr Frhr. v. Nyveuhcim, Vorsitzender.
2. „ Graf v. Fürstenberg ->St a m m h c i m.
3. „ Nußbaum.
4. „ Müller ans Güls.
5. „ Kretz.
s>. „ Mund.
7. „ Dick.
3. „ Bach cm.
9. „ Nrcmig.

IN. „ Aldringcn.
11. „ Eontzcn.
12. „ Hcurichs.
13. „ Frhr. v. Fürstenberg-Locrsfeld.
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III. Ausschuß.

Allerhöchste Proposition Nr, 3. Entwurf eines Fischerei Gesetzes für die Nheinprouinz
und den Negicrungs-VezirkWiesbaden.

1. Herr Freiherr v. ^eytaui, Vorsitzender.
2. „ Freiherr v. Eynattcn.
3. ,, Graf u. d. Schulen bürg.
4. „ Frhr. o. Mylius.
5. „ Boccliug.
(!. „ Engels

,7. „ Hardt.
8. „ v. Beul witz.
9. „ Grach.

IV. Ausschuß.

Provinzial Feuer°Socictät.

1. Herr Frhr. Naitz v. Frcntz, Vorsitzender.
:.'. „ B a ch e m.
3. !» v. Eyncru
!. „ N c u s ch.
5. „ Veckc r.
«;. „ M ü n st c r.
7. „ P i l g r a m.
8. ,, Verger.
!'. „ Zores.

IC. '» Font.
11. Gcbert.

V. Ausschuß.

ProvinziabArbeits^Auslaltzu Vranweiler, Hebanuncn Lehr Anstalt zu Cöln,
«audarmenhauszu Trier.

1. Herr Frhr. v. ^ouiscuthal, Vorsitzender.
2. „ i),'. Nocggcrath.
3. „ l)r. ^.'eriV.
4. ^ Schult.
5. „ Horst,
(l. „ Küchen,
7. „ Baum.
8. „ Frhr. v, Mylius.
9. „ „ u. Vourschcid.

VI. Ausschuß.

Irrcnhcil-Anstalt zu Tiegburg.

1. Herr Graf v. Spee, Vorsitzender.
2. „ „ u, Hoensbrocch,
3. ,, Oi.-. Wnrzer.

16
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4. ,Herr Münster.
5. „ Horst.
n. „ Eontzen.
7. „ Frhr. u, Frcutz.
«, „ Brcmig.
». ,, l),-. Engels.

10. „ Frhr. v. ^o^.

VII. Ausschuß.

Bezirks - Straßen.

1. Herr Graf v. Beissel, Vorsitzender.
^, „ Gemünd.
3. „ Wachter.
,, „ Breinig.
5. „ Münster.
!!, „ Paulssen.
?. ,, Schult.
«, „ Fr enger.
9. „ Frhr. u. ^eyiam.

10. ., Zorex.
l!, „ Frhr. u. Nyusch.
!'<. „ 1)i-. Würz er.
,!!, „ Nußdanni.
, !, „ Graf v. Mcttcrnich.
,-,, „ Frhr. v. Fürstenberg>Muffendorf.
Ili, „ Graff.
17, „ Bartels.
18. „ Frhr. v. «o i^.

VIII. Ausschuß.

Provmzial-.Mfstasse, Grundstcncr-Decknngs-Fonds,Taubstummcuschulen
und Elisabeth Blindenanstalt zn Dürcu.

,. Herr Frhr. u. «cytam.
2. „ Vecker.
3. „ F o u l.
>1. „ Fr eng er.
5. „ Horst.
<l. „ Frhr. v. Frcntz.
7. „ v. Eynern.
8. „ Eoutzen.
!!. I),. Wurzer.>„.„ Schult.

It. 1>. Noeggcrath.

IX. Ausschuß.
Landtags Oetonomie.

t. Herr Graf u. Hompesch, Vorsitzender.
2, „ Frhr. u. Mylius.
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3. Herr l>. Noeggerath.
4. „ Maas.
5. „ Müller ans Vangenlonsheim.
l>. „ Lange.

Die cina.caana.mm Arbeiten überwies der Marsch all an die einzelnen Ausschüsseresp, zu
anderweitigergeschäftlicherBehandlung nach Maßgabe des verlesenen und gegenwärtigen!Protokollebei¬
gehefteten Journals.

Derselbe forderte die Abgeordneten, welche etwa dcn Wunsch hegen sollten, dem einen oder
andern Ausschusseanzugehören,auf, ihm solcheu mitznthcileu, sowie er auch die Vorsitzenden der Aus¬
schüsse einladenwerde, ihm etwa hervortretendeBedürfnisse nach Verstärkungder Ausschüsse,deren Bil¬
dung er noch nicht als abgeschlossenbetrachte,zn melden. Es sei noch eine ganze Reihe von Petitionen
angekündigt worden und werde er daher schon am Mittwoch wieder eine Sitzung anberaumen, welche
sich lediglich mit der geschäftlichen Behandlung der Petitionen und den vurzunchmmdmWahlen, nament¬
lich der Bezirts^Commissioueufür die ttassifizirteEinkommensteuer und des Ausschusses für die Kricgs-
Icistuugeu, zu beschäftigen habe.

Nächste Sitzung also Mittwoch Bormittag 10 Uhr.
Der Marsch all schloß die Sitzung gegen 12'/., Uhr.

Der Landtags Marschall:
Frhr. v. Waldbott BasseuheimVoruhcim.

lK.
1«.
16.

4.

Anlage zum Protokoll der zweiten Sitzung des neunzehnten
Rheinischen Piovinzial- Landtages.

lu. 16. März 1868. Des Königs Majestät: Allerhöchstes Propositious'Dccret. Erhöhung der Bei¬
schläge znr Grundsteuer für Revisiondes Katasters.

Desgl. WirthschaftlicheZnsanunenlegnug der Oruudstückeim Bezirke des Instizsenatszu Ehrmbrcitstein
Desgl. Entwurf eines neuen FischereiGesetzes.
Desgl. Wähle,! der Bezirks Evmmissiouenfür die llassificirte Einkommensteuer.

^ Desgl. Wahl des Ausschusseswegeu der .ttriegslcistungen und deren Bcrgütuug.
'- Desgl, Ebenso für die Rentenbank

15. März 1868. Köuigl. Landtags. Eommissar. Betr. die Verwendungder Gelder für die Pro-
., vinzial Archive pro 186^. Mit 8 Anlagen. (Dem !'. Ausschuß^überwiesen.)

Derselbe. Desgl. für die Bibliothek des RheinischenProvinzial - Landtages. Mit 8 Anlagen.
3 . (Dem !'. Ausschuß überwiesen.)

Derselbe. Betr. die vorläufigeSistirnug des vom 18. Rheinischen Provinzial - Landtageaus dem
ostrhcinischen Bezirksstraßenfondsdes RegiernngsbezirtsEvblenz für die Ocmeiudm Nvßbach
und Brcitscheidbewilligten Zuschusses vvu 80<» Thlru. zur Fortführung der Wicdstraße.(Dem

^ ?. Ausschuß überwiesen.)
Derselbe. Ueber,', den unterm 26. Febr. 1806 Allerhöchst vollzogeneu 5. Nachtragzur Nitterguts-

Matrikel der Nheiuproviuz, Behufs Niederleguugiu das Prouiuzialständische Archiv. Mit
^ 1 Anlage. (Der Ritterschaft,an Frcihcrru von Frentz überwiesen.)

Derselbe. Ucbers. das Pertineuz - Berzeichuißdes Ritterguts Zissmdvrf des Prem.-Licut. a. D.
Ernst v. Hymmeu zur Niederleguug iu's stäudischc Archiv. Mlt 1 Aulagc. (Der Ritter¬
schaft, au Freihcrru v. Freutz iiberiviescn.)
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6. Derselbe, Unterstützung der Wittwe des vormaligen Polizei - Inspectors Hoffmann zu Brauweiler
betreffend. Mit 1 Anlage (Dem 5). Ausschußüberwicfen,)

7. Derselbe. Nachträgliche Erstattung von 5NW Thlrn. an die Gemeinde Bcrkum für die Kosten des
Ausbaues der Essig Mchlemcr Straße betreffend. Mit 7 Anlagen. (Dem 7. Ausschüsse
überwiesen.)

8. Derselbe. Die Uebernahmeder Heinsberg-Sittardcr Prämienstraße ans den Bezirtsstraßenfonds
betreffend.(Dem 7. Ausschusseüberwiesen.)

9. Decrselbe. Verwendung des Rheinischen Vandwehr^Pferde-Gelder-Fonds. Mit l Anlage.
(Dem 8. Ausschusfe überwiesen.)

10. Derselbe. Kosten des I«. Rheinischen ProvinzialLandtags betreffend. Mit 20 Anlagen. (Dem
9. Ausschüsse überwiesen.)

11. Derselbe. Uebers. einen Bericht der Provinziell Blinden. Anstalt zu Düren, den Erlaß eines
Pensions^Neglementsfür die Beamten dicfer Anstalt betreffend. Mit 4 Anlagen. (Dem
8. Ausschüsse überwiesen.»

12. Derselbe. Uebers. die Necknnngender RheinischenProvinzial Hülfstasse pro 1864, 1865 und
1866 nebst Abnahme-Protokollender Direction. Mit ü Anlagen und 6N Heften Beläge.
(Dem 8. Ausschusseüberwiesen.)

13. Derselbe. Uebers. Etats.Entwurf für die Verwaltung des ^andarmenhanfeszu Trier pro 18 <"/^>.
Mit 12 Aulagen. 'Dem 5, Ausschüsseüberwiesen.»

14. Derselbe. Uebers. iu 17 Exemplaren deu Berwaltungs-Bericht des ^andarmenhanses zn Trier
pro 18"^/„,,, znr Berthcilnng, (Zur Vertheiluug au die Mitglieder.)

15. Derselbe. BetreffendBorschläge zur Verwendung des wesirheiuischeuBezirtsstraßenfondsfiir die
Jahre 1868 nnd 1869 im Reg.-Bez. Eöln. Mit 6 Anlagen. (Dem 7. Ausfchnffe überwiefcn.)

16. Derselbe. Ausbau der Prämienstraße von Kelberg nach Ahrdorf betreffend. Niit !i Anlagen.
(Dem 7. Ausschuß üoerwiesen.)

17. Derselbe. Nechuuugeu des ^audarmenhanseSzu Trier pro 1864, 1865 und 1866. (Dem 5.
Ausschüsseüberwiesen.)

18. Derselbe. Die Verlegungder Küche in der Irren-Anstalt zu Tiegburg betreffend. (Dem 6. Aus¬
fchnffe überwiesen.)

19. Derselbe. Zuschuß für die Prouiuzial-Archive und Verwendung derfelben. (Dem 9. Ausschusse
überwiese!!.)

20. Derselbe. Geld- und Naturalien-Rechnungender IrrenHeil^Anstalt zu Siegburg pro 1864,
1865 und 1866. (Dem 6. Ausschüsseüberwiesen.)

21. Derselbe. Instrnction behufs Erzicluug einer wohlfeilerenUnterhaltung der Bezirts-Straßen-
(Dem 7. Ausfchusfe überwiese».)

22. .Derselbe. Verwaltungs- und technischer Bericht über die IrremHcil-Anstalt zn Sicgburg pro
186'^- (Zur Verthcilnng an die Mitglieder.)

23. Derselbe. Vorlagen der Negierung zn Eoblenz über ihren ostrheinischen Bezirksstraßenfonds.
(Dem 7. Ausfchnffe überwicfen.)

24. Dcrfelbe. Verwendung des westrheinifchen Bczirksstraßenfondsim Neg.-Bez.Eoblenz pro 1868
und 1869. (Dem 7. Ausschusseüberwiese!!.)

25. Derselbe. Verzeichnis;der einkommensteuerpflichtigcnEinwohner der Nheinprovinz. (Dnrch Wahl
zu erledigeu.)

26. Derselbe. Entwurf zum Etat der ProuinzialHedammen-Anstalt zn Eöln pro 186",,. (DeM
5. Ausschusseüberwiesen.)

27. Derselbe. Verwcndungs-Vorschläge für den Bezirtsstraßenfondsdes Reg,-Bez. Aachen pro 186^^
(Deni 7. Ausschusfe überwiesen.)

28. Derselbe. Verwendnngs^Vorschläge für den Bezirtsstraßenfonds des Reg.-Bez. Trier pro 186^,-
(Dem 7. Ausschüsseüberwiesen.)
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29. Derselbe Entwurf zum Etat der Prouinzial-Arbcits-Anstciltzu Vrcmweilerpro 186^. (Dem
5. Ausschüsseüberwiesen.)

30. Derselbe, Reinigung der stäudischeu Mobilieu :c. durch Wittwe Pesch. (Den: 9. Ausschüsse
überwiese»,)

31. Derselbe. Uebersichtüber die Verwaltungs-Nesnltateder Provinzial-Arbcits-Anstaltzu Vrcmweiler
pro 186",,. (Zur Vertheiln»«, an die Mitglieder,)

32. Derselbe Rechnungender Provinzial-Feuer-Societät pro 1864, 1865 und 1866. (Dem 4.
Ausschüsseüberwiesen,)

33. Derselbe. Beschaffungder Geldmittel zur Bestreitung der Ausgaben des ostrheinischcnBezirks-
straßenfondsim Reg,-BezirkEöln. (Dem 7. Ausschusseüberwiesen,)

34. Derselbe. Borschläge zur Verwendungdesselben pro 186«/,,. (Dem 7. Ausschusseüberwiesen.)
35 Derselbe. Irreu-Hcib nnd Pflege - Anstalt zu Düreu resp, deren Anerkennungals Prouinzicil-

Nustalt. (Dem 6. Ausschusseüberwiesen.)
36. Derselbe. Verwaltnngs Bericht der NheinifchenProvinzial^Feuer-Societät pro 186''/^. (Zur

Vcrthcilung an die Mitglieder und dein 4. Ausschüsseüberwiesen.)
37. Derselbe, Verwendungdes ostrbeinischeuBezirksstraßenfondsim Reg,-Bez. Düsfeldorfpro 1868

und ldM». ,Dem 7. Ausschusfe überwiefen )
38. Derselbe. Rachweisnngen über die Verioendung des Grundsteuerdectmigsfondspro 186^/,,. (Zur

Offculage.)
39. Derselbe. Verwaltuugs-Bericht der Provuizial Hebammen ^ehr-A»stalt zu Eöln pro 1864, 1865

und 1,^66. (Dem 5. Ausschüsseüberwieseu.)
40. Derselbe. Eutivurf zu dem Etat der Rhein. Proviuzial-Fcuer-Societät pro 186«',,. (Dem 4.

Ausschüsseüberwiesen.)
41. Derselbe. Verwendnng des westrheinischen Bezirksstraßenfondsdes Reg.-Bez. Düsseldorf pro

186V,,. (Dem 7. Ausschüsseüberwiesen.)
42. Derselbe. Pcrtine»z-Vcrzeich»ißdes Ritterguts Kloster Nazareth im kreise Düreu. (Der Ritter¬

schaft überwiesen.)
43. Derselbe. Verwendnngdes Bczirksstrcißenfonds des Reg.-Bez. Trier pro 186«/,,. (Dem 7. Aus-

fchnsse überwiesen.)
44. Derselbe. Straßentarte und Straßcuverzeichuißder Rheinprovinz. (Dem 7. Ausschüsse zum

Gebrauchüberwieseu,)
45. Derselbe. Rechnungen der Proviuzial-Arbeits-Anstaltzu Brauwciler pro 1864, 1865 und 1866.

(Dem 5. Ausschüsseüberwiesen.)
46. Derselbe. Rechnungen der Prouinzial-Hebammen-schr-Anstaltzu Cölu pro 1864, 1865 und 1866.

(Dem 5. Ausschusfe überwiesen.)
47. Derselbe. Verbesserung des Einkommens der Bczirksstraßen - Aufscher. (Dem 7. Ausschüsse

überwiese».)
48. Derselbe. Uebernahmeder Gemeinde-Ehanssecvon Baraquc-Michcl »ach Amel ans dem Bezirts-

straßeufoudsdes Reg.-Bez. Aachen. (Dein 7. Ausschusseüberwiesen.)
49. Derselbe. Uebernahme von 2 Prämienstrcißcn und 1 Üommuncilwegund chaussecmaßiger

Ausbau des letzteren auf Rechnung desselben. (Dem 7. Ausschüsse überwiesen.)
50. Derselbe. Erbrciternng uud Verbesserungder Eöln-Trierer Bezirköstraßezwischen Weingarten

und Müustereifel. (Dem 7. Ausschusseüberwiesen.)
51. Derselbe. Erweiterung der gesetzlichenBestimmungen über die Hundesteuer. (Dem 2. Aus¬

schüsse überwiesen.)
52. Derselbe. Uebernahme der Ncuwied-Dierdorfer Aktieustraße auf den ostrheinischcn Bezirks¬

straßen-Fonds des Reg.-Bez, Coblenz. (Dem 7. Ausschusse überwiesen,)
53 Derselbe. Uebernahme der ReuwicdHierdorfer Aktieustraße auf den ostrhcinischenBezirks-

straßen-Fouds des Reg.-Bez. Coblenz. (Dem 7. Ausschüsseüberwiesen.)
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54 Derselbe. Vorlagen in Betreff der Prov.-Blinden-Anstalt zn Düren. Etat pro 18«'/. Rech¬
nungen m-o 'l8«5 nnd 186«. (Dem 8. Ausschüsse überwiesen.)

55. Dersew7Vm.Pt- und Specia,Etats der Prov.-Irren-Heil-Anstalt zn Siegburg pro 18««/,.
s^mi « Ausschüsseüberwiesen.» ^ ^ ^

5« DerMe Erhöh mg d r Remnneratioii für das Bürean- n>ld Unter-Personal der Venvaltnngs-
Provinzial-Irren-Heil^nstalt ^ Siegbnrg. (Dem «. Ansschche überwiesen.)

Derselbe E^ichtnng einer Wasw w Verbindnng mit neuen Abtritts-Anlagen m der
Vröv ^rren.heil-Anstalt zu Siegbnrg. (Dem «. Ausschusseüberwiese«.) ,^ , ,.

Derselbe ' Taubstm.uuimsch.lle.lzu i^empe», Moers, Brühl i.nd Nenwied, deren Angaben
uro 18«4 1865 uud 1866. (Dem 8. Ausschüsseüberwiese».)

Derselbe. Die Verhältnisseder mit den Schnllehrer-Seminarie»verbuudeueu Taubstummenfchulen.
(Dem 8. Ausschusse überwiese»,)

^s),oe Zuschuß aus dem Aachener Bezirksstraßenfondsfür deu Bau einer Straße uou

57.

s,8.

5!'.

Ocv nach der «angerwche-Hürtgcner^Straße. (Dem ?. Ausschusseüberwiesen.)
Derselbe^ A'lfhebnng des Chausseegeldeöans den Bezirksstraßen des Reg.-Vez. Düsseldorf.

(Dem 7. Ausschusseüberwiesen.)
^' Freiherr A. v. Fürstcnberg«oersfeld. Bittet n,n Umland bis 17. März c.

,7 3niql «andtasss-Eonunissarins. Uebers.75 Drnckeremplaredes Geschäftsberichtsder Rheuufch.
Proo.Hülfs^itasse pro 18«V«7- (Inr Vertheilung.)

16. März 1868. Archivdicner Salcntin hier. Bittet nm Remuneration für Dwnstvcrrich-
tuugcn. (Dem ',). Ansfchnsfe überwiesen.)

Prov-Feuer-Societät. Die Wirksamkeitdes Ausschusses für die Angelegenheitender Prov.-
^uer-Societät betreffend. (Dem ^. Ausschusseüberwiesen.)

66 Desal. Antrag auf Abänderung des Schlnßfatzes im tz. 54 des Societäts-Neglemeuts vom
^1 September 1852. (Dem ^. Ausschusseüberwiesen.)

Graf vou BeisselGymnich. Die Erhebung des Gntes Godorfer-Bnrg des Frerhcrrn von
Steffens zum Rittergut betreffend. (Der Nittcrfchaftüberwiesen.)

16 März 1868 Vorstände der 4 Mal-Abthcilnngen des laudwirthschaftlichcuVereins: Eleve,
Duisburg, Moers und Rees. Aufhebung des Wcgegeldccmpfangesauf den Neznks-
ftraßen. (Dem 7. Ausschüsseüberwiesen.)

!>1

65

«i7

Dritte Sitzung.

Verhandelt im Ständehause zn Düsseldorfam 19. März 1868.

Der M a rsehall eröffnet die Sitzung um 10"/, Uhr.
Geschäftliche«. Das Protokoll führt der Abg. Stum m. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen

und nach Voruahme einer von dem Abg. v. Eyncrn gewüufchteu kleinen Abäudcruuggenehmigt.
Der Marsch all erklärt, uochmalsa»f den in der vorigen Sitzung discntirtcn Gegeusww

Feier des Königs. dem Grafen v. Hoensbroech ursprünglichgestelltenAntrag wegen der Fester
Geburtstage«. und ^" ^^^^^^ ^ ^ ,..^> ^^^^ ^. ^^.^^„ ^gentlich für erledigt gehaltenhabe.

Die vorgestrigenVorschläge seien gut gemeint, aber wohl nicht die richtigengewesen,und c^
sei ihm ein anderer Ausweg, die Würde der Provinz zu wahren, ohne einen Riß in das schöne Fest 3«
,^!„^>n nickt aeradc vor Augen gewesen. . .. „

Gehen wir »nn aber wirklich einzeln znm Feste, so würde sich an dem Geburtstage dessen,
vv nu>br wie als Mmig mit der Provinz verwachsen sei, ja, der die Rheinländer recht eigentlich er «
dem gemacht habe, was sie sind, die von der ganzen Provinz gewählte und hier zusammengetretene^
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trctung auflösen. Es müsse Allerhöchsten Ortes sowohl, wie im ganzen Vatcrlande entschiedenmißver»
standen werden, wenn wir uns auf die kirchliche Feier und die Aufwartung denn Oberpräsidentcn be¬
schränkten. Ein Festessen erhalte seinen Charakter onrch die dazu Einladenden; diese seien in Düsseldorf
Privatpersonen, welche zn einem Comite zusammengetreten seien. So gern wir auch persönlich mit
diesen Herren zusammen das Fest begingen, so würden wir durch das Gefühl der Pflichterfüllung, die
Zusammengehörigkeit des Landtages zu bekuudeu, daran verhindert. So lauge eine Provinzial-Vertre-
tuug bestehe — und sie werde bestehen bleiben — habe auch sie an einem solchenTage lant kund zu
geben, was Aller Herzen bewege. Die Provinz als solche müsse zusammenbleiben nnd dadurch dem
Feste den eigentlichen Charakter verleihen. Es verstehe sich von selbst, daß wir damit nicht über den
Beutel des Einzelnen disponirten, sondern es jedem Mitgliede frei stehen müsse, sich von dem Festessen
zurückzuziehen,namentlich, wenn es sich der Stadt Düsseldorf gegenüber etwa speziell engagirt habe.
Es sei ihm durch den Frhru, v. Frentz eine Subscriptiousliste des Düsseldorfer Comite's übergeben
worden; bevor er dieselbe in Circnlation setze, müsse er sich aber für ein gemeinschaftlichenEssen „uutcr
uus" aussprechen, dessen Arrangement einem aus der Mitte der Versammlung erwählten Comite zu
übertragen sei. Er stelle deshalb die Frage und bitte die bejahenden Mitglieder, sich zn erheben:

„ob der hohe Landtag den Tag, an dem wir das Glück der Geburt Sr. Majestät des Königs
Wilhelm I. zum 71. Male feiern, als Vertreter der zusammengehörigen Proviuz auch zusammen
begehen wolle?"

Die überwiegendeMehrheit der Versammlung erhebt sich, so daß der Marschall die gestellte
Frage für bejaht erklärt nnd einen vom Abgeordneten Baum geäußerte» Zweifel über den Sinn der
Abstimmung berichtigt.

Der Abg. Frhr. Naitz v. Frentz hat heute für ein gemeinschaftlichesDiner gestimmt, um
eine Zersplitterung zn vermeiden, obwohl er lieber gesehen hätte, wenn sein vorgestriger Antrag ange¬
nommen worden wäre. Sei der heutige Beschluß so zu verstehe«, daß die Minorität gebunden wäre,
so fage er sich von der städtischen Feier los, andernfalls komme er in eine unangenehme Lage.

Der Abg. v. Ev nern bemerkt, daß er sich durch de» Beschluß des Landtages gebunden fühle.
Habe man vorgestern einen entgegengesetztenBeschlußgefaßt, so sei derselbe durch die heutige Abstimmung
aufgehoben.

Der Marsch all findet in dieser Auffassung eiue kleine Verwechselung. Man habe es vor-
Mein abgelehnt, das Fest ans Kosten der Provinz zu geben, während die Frage, ob wir auf eigene
Kosten essen wollten, gar nicht znr Abstimmung gekommen sei. Es sei also auch hentc kein Beschluß
llcfaßt worden, der einen früheren umwerfe, und er gebe nochmals zu bedenke», was es heißen würde,
wenn man sich zersplittere, nur, weil man es zu gut meine.

Der Abg. Graf Hocnsbrocch hält es für selbstverständlich, daß man bei dem Corps bleibe,
welchemman angehöre, sowie, daß frühere Engagements durch deu heutigen Beschluß hinfällig geworden
seien.

Der Abg. Banm sieht zwar keinen Grund zn einer Trennung des Landtages vom Volke,
iu dem er doch auch gehöre, bei der Festfeier. Trotz dem tritt er dem Vorredner bei und unterwirft
sH der Majorität.

Der Abg. Münster meint, es sei die Ansicht vieler Herren gewesen, der Landtag werde nur
als Corporation sich bei der Fcstfeier in demselben Lokale mit den Düsseldorfer Herren befinden, worauf
der Marsch all abermals die Uuthuulichkeit eiues solchen Arrangements nachweist.

Der Abg. Frhr. Naitz v. Frentz bittet nm Instruktionen über dasjenige, was er dem
städtischenComite Namens des Landtages nunmehr mitzutheilen habe.

Der Marschall: Herr v. Frentz ist gewiß von Ihnen antorisirt, dem städtischenComite
"Usern herzlichsten Dank ansznsprechen und ihm zu sagen, wie hoch wir die uns erwiesene Ehre anzu¬
schlagenwissen, daß wir aber durch den Umstand, daß der Landtag versammelt sei, nicht an dem Fest¬
mahle Theil nehmen könnten, svndcrn die Pflicht und das Bcdürfuiß empfänden, als geschlossenes Ganze
"e Provinz auch bei dieser Gelegenheit zu vertreten.
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Geschäftlich!«.

Eingegangene Pe°
titionm.

Gesetz Entwnrfr
wegen der Innstigen

Organisalion des
vormals hessischen
Oberaiulc« Älcisen

heil».

Geschäftliches,

Liugegangene Pe>
titioneu.

Der Marsch all <M hierauf von einer Einladung der Gesellschaft Mrei< ihr Lokal
n'bem.hen^euntnß welche er dankbarlichst beantwortet habe. Er bittet die Anschüsse, sich

mn mi dm MerhoMeu Propositionen Nr. I. II. und III. zn bescM'geu nachdem dre
b reffenden Denkschriftengedrucktuud vertheilt seien. Sett der vorigen S'tzuug seren 2 Pew
ione ^7eaan en welche nicht von Mitgliedern des Landtages ausgurgen. Dw eme betreffe

Ehr f3^nd die ander! enthalte eine Beschwerdeüber Einquartiernngslast; er werde be'de rm
VWr ünn«r au^gen lasse». Dauu hätten die Herren Tauwel nnd Müller wovon ersterer vor-
w.ä Nachfolger des I). Harleß fuugire uud letzterer an Stelle des Sekreta'rs Vrewer ge-
r e w Antrage gestellt, ihnen die Geschäfte definitiv zn übergebe.'; er uberwe'fe ste dem IX.

Ausschuß ebenso wie ein durch den Landtags-Eommissar ihm zugegangenes Gep.ch der Wtttwe
Schuntz wegen Unterstütznng.

Dem VII. Ausschüsse wird überwiesen:

1. Eingabe vieler Einwohner von Engelskircheu und Nündcroth wegen Umban der Bcuel-
Overather Straße.

2. Nachweist.ng über den westrheinischeu Vezirksstraßenfonds des Negieru»gsbez«ks

^3. Autrag, deu t)r. Wurzcr zu dem seiuigen gemacht hat, betreffend den Bau eiuer
Brücke über den Wicdbach bei Walobreitbach.

4 Antrag, den 5err Dr. Wurzer ebenfalls zn dem seiuigen gemacht hat, betreffend tue
Auszahluug einer Summe von 40N0 Thlrn. an die Bürgermeisterei Neustadt.

5 Antrag auf Uebernahme der EampMdekerker Straße auf deu Vezirksstraßenfonds.
6 Antrag auf Uebernahme der Heinsberg-Tüdderner Straße auf deu Vczirksstraßfonds.
7. Antrag auf Gewährung eines Zuschüsse aus dem Aachener Vezirksstraßenfonds an

die Straße von Geh nach der Langcrwehe-Hürtgencr Straße.
8. Alltrag auf Uebernahme der Prälnienstrasie von Blumenthal nach Neifferfcheldund

Sistia auf den Aachener Vezirksstraßenfonds.
,.. Antrag des Abg. Ianfen auf Uebernahme der Vaal - Wafsenberger Straße auf den

Aacheuer ^sstrahenfond^ ^ , ^^^^^ ^ ^, ^.^ ^^^ ,.^,^^ ^ „
nlals HesMm ib rmIs Meisenheim betreffend, nebst Motiven, «.'gegangen, Dieselbe.l werden

m II Anschuß zllr Bearbeitung überwiesen und dw Abg Graf Ne„elrode und Stumm ersnckü,oem ^!. Huon»,«.' ^ > . ^^ ^on Selten des Herrn Landtags-Eomml ar»
an dessen Verhandlungen Th^l zu m^ M, ^^^ Irrenanstalt zu Dürenferner einacaanaenen Plane und Ko tcuaulMage u^ ^ ,, ^ / " .f .,
wlrden dem V f'Ausschüsse überlvieseu. Ein Antrag vom Abg. Dr. Wurzer, betreffend dre Ent^

"""^ 'Ter'K^ll Ht «^ s", zu erscheinen.

u" ^ !^^^ ^^ue^err v Grabo^
der anch abgel hnt habe, und dann Herr Gustav Bruch emberufeu wordeu. En ttch lst mütatt de^
Freiherrn Ele.nens v. L^, der erst am 24. hätte kommentouueu, der Pr,-Lleuteuant a. D. Ernft
v f,v»lmcn auf Endenich berufen worden. . i. ^„. ac<

^^ Eine Petitiou der Uuiversitär Vou»^ die der Abg. Dr. Noggerath zn der ftungen g
mackü bat bezweckend die Ueberloeisuug von 20,000 Thlru. an dle Universität Bonn zu St'pend",

b? an den V II. Ansschuß, ebenso ein Antrag desselben Abg., dem landwirthfchaftl'chen Ans
'Asse ürS ideuzucht ei e jährliche Unterstützung von 3M Thlru. zur Hebung der Seldenzncht ''
^ inen E Autrag des Abg Freiherrn v. Eerde ans Verleihung der Nittergutsqualttat a"

as Gu Gölten wnVdem Zreiherrn Näitz v. Frentz überwiesen.
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Es wird hierauf zur Wahl der nach den Allerhöchsten Propositioncn zu berufendenMit- Wahic» in die Be-
glieder und Stellvertreter zu den Vezirkseommisstonenfür die tlassifizirte Einkommensteuerüber- ^"unWwn^Em^
gegangen. 'onunnisteucr.

Der Wahlact erfolgt durch Stimmzettel und fnngiren als Scrutatoren:
1. Für den Neg.-Vez. Cöln die Mg, Graf Voos und Vrcniiq.
2. Für den Ncg.-Ncz, Eoblcn', die Mg. Frhr. v. Spics und Horst.
3. Für den Neg.-Vez. Aachen die Abg. Frhr. v. Lo>" und Zores.
4. Für den Neg.-Vez. Trier die Abg. Graf Homvcsch uud Voeeking.
5. Für den Neg.-Vez. Düsseldorf die Mg. Fchr. v. ^-ürstenberg u. Aldringen.

Es wurden neu gewählt rcfp. wiedcrgeiuählt:

i. Für den Nr,M'lmgLl>rm'l:Cöln.
n. Aus den Mitgliedern des Landtags!

1. Abg. Noeggcrath.
2. „ Iac. Horst.
-!. „ Schult.

!,. Aus den Einkommenstcnervfllchtigen:
4. Sanitätsrath I>r. Bieg er aus Ntülheün aiu Nhein.
5. Abg. Graf von Nesselrode zu ühreshovcn.
6. „ Gutsbesitzer von Franken in Lohmar.
7. „ Kraf von Veisscl zu Schloß Freutz.
8. Gutsbesitzer Llostermauu in Warbt.
9. Handelsgerichts-Präsidcnt Kohlhaas zu (5öln.

Zn Stellvertretern:
-ul a., 1. Abg. NeichsfreibrrrC l e in e u s v o n ^ o i! aus

Wissen.
2. „ Mund aus Brücken,

nä l>., !!. VürgeruieisterHarz hei in zu Gcven.
l. GutsbesitzerPin gen zu Widdcrsdorf.

5. AdvokatA,nvc,ltHop manu iu Bonn.
<!. GutsbesitzerPostHalterFrcnger zn Fühlingen.
>) Für licn Uriiicrlnigol'l'.ir!! Cobieuz.

ü. Aus den Mitgliedern des Landtages:
1. der Landtags Marschall Freiherr von Waldbott-

Nasseuheim B ornhcim.
2. Abg. Nnßbaum aus ^iuz.
3. „ Wachter aus Boppard

d. Aus deu Eintommenstenerpflichtigen:
4. Abg. Bremig aus Coblenz.
5. GutsbesitzerGemnud aus Breisig.
il. Abg. Noecting aus Trarbach.
?. BürgermeisterDr. Wnrzer aus ^liederhammerstein.
8. Fabrikant Nnd. Ingenohl aus Neuwied.
9. Abg. Hirschbrunn aus Obermendig.

Zu Stellvertreter!!:
acl !>., I. Abg. Müller aus Langenlousheim.

2. „ Müller aus Güls.
17
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llä d., 3. Gutsbesitzer Iaeth zu Windesheim.
4. TabacksfabritantBalth. Kreuer zu Koblenz,
5. Gutsbesitzer Immich zu Entirch.
L. Rentner Weber aus St. Goar.

'). Für irn NcnirrnllgslirzirK Aachen.

-l. Aus den Mitglieder» des Landtags:
1. Abg. Freiherr von Centaur aus Schloß Elsum.
2. „ ^berbüvgeruieisterLontzen aus Aachen.
3. „ Gutsbesitze,und BürgermeisterPilssram aus Kelz.

1). Aus deu Liukommensteuerpflichtissen:
4. Frhr. vou Gevr Schwcppenburg aus Aachen.
5. CommerzienrathRob. Schöller zn Düren.
6. LederfabritautF. A. Vang Gorres zu Malmedy,
7. Fabrikant I. Arnold Bischofs zu Aacken.
8. Abg. Freiherr von B onr scheid t zu Rath.
!». „ Eonstautiu Schunk zn Gcreonswciler.

Zu Stellvertretern:
.vl -,., l. Abss, Freiherr v. Spieö-Büllesheim ans Hans

Hall.
2. „ Panlssen zn ^affeld.

aä b., 3. „ Ios. Ianseu aus Scherreshof.
4. Iac. Jausen zu Niusfcld.
'x TuchfabrilantGnst. Fremercy zu Eupeu.
«;. «GutsbesitzerEdwin Gülcker in Astcnet.

!. Für dl'n Uoqierungol'^irK Trirr.

». Aus den Mitssliedern des Landtags:
1. Abg. Handelsgerichts Präsident Küchen in Trier.
!.'. „ BürgermeisterReusch aus Vebach.

^. Ans den Eiukonnueustenerpflichtigeu:
3. Bürgermeisteritarcher zu St. Johann.
4. Freiherr von Zandt aus Münchweiler.
5. Gutsbesitzer Iuh. Alt aus Prüm.
6. Advokat Friedr. Zell zn Trier.

Zn Stellvertretern:
aä a., 1. Gutsbesitzer Ioh. Gnittienne aus Ihn.
aä d., 2 Eugen Richard zu Niedersgegcu.

3. Abg. Gutsbesitzer Richard vou Beulwitz zu
Mariahütte.

5. Für den NcgierungübrzirKDüsscldurf

ll. Aus den Mitgliedern des Landtags:
1. Abg. Graf von Spee aus Heltorf.
2. „ Clemens aus Gürath.
3. „ Graf Hoensbrocch-Haag zu Schloß Haag.
4. „ von Eynern aus Barmen.
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d. Ans den Eiutommenstcucrpflichtigen:
5. OberbürgermeisterOndereyck aus Crcfcld.
6. Abg. Font aus Pfalzdorf.
7. „ Hauptmaim a. D. Münster ans Wesel.
8. Kaufmann Carl Schwarz aus Düsseldorf.
9. Rentner F-riedr. Herm. Wülfiug aus Elberfeld.

10. Abg. Albert Hardt zu «euuep.
11. Kaufmann Carl Weyersberg zu Solingen.
12. Gustav vom Rath zu Duisburg.

Zu Stellvertretern:

llä ll., l. Abg. Gutsbesitzer I o h. Bartcl s aus Gindcrich.
2. „ Moritz vom Brück ans Crefeld

-ui d., !^. „ Frhr. von Frentz Garath in Düsseldorf.
4. „ Fabritaut Cru st Ioha u u y zu Hückeswagen.
'>. „ K'aufm. Wilhelui Prinzen z,i M. Gladbach.
ü. „ „ C) n st. Schlieper zn Elberfeld.

Die folgende Wahl betrifft die Bildung des Ausschusses für die Bertheiluug und Ver- Watten in dm
Otung der Kriegsleistuugeu, wozu der Marschall bemertt, daß auch NichtMitgliederdes ^and- VmlMmg 3d V«.
^s wählbar seien. lVämmtliche frühere Mitglieder dieser Ausschüssewerden hierauf durch giüung der Krieg«,
"«lamatiou wiedergewählt. Cs sind dies die Herreu: ^lcistmigen.

^V. Für den 1K'g!N'>t!!g>'l!c;irllCöiu.

1. Mitglieder:
n. Abg. Frhr. v. Solcmacher-Antweilcr.
l>. „ OberbürgermeisterBach cm aus Cöln.
o, „ Schillt.

2. Stellvertreter.
». Abg. Graf )iefselrodc.
l>. „ Iac. Horst aus Cöln.
e. Frenger.

!i. Für dril UrgicnmgsuliirK Coblcnj.

1. Mitglieder:
». Frhr. v. Necum zn Crenznach.
!>. Abg. Aduotat^AuwaltBremig zu Cobleuz.
l!. GutsbesitzerGruhu.

2. Stellvertreter:
a. Graf Max u. W olff Metternich zu Gymnich.
d. Abg. Nußban m.
«. „ Gemüud.

0. Für den Nrmeruü<isl'rnrKÄachcil.

1. Mitglieder:
->. Abg. Graf Hompcsch.
li. „ Becker.
«. „ Schuuck.
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2. Stellvertreter:
a. Abg. Frhr. u. «eykam.
d. Lambertz.
c Abg. Paulssen aus Vaffeld.

N Mr den Ucginuuysl'r)irK Trier

1. Mitglieder:
a. Abg. Frhr. v. Vouisenthal.
I). „ Küchen.
o. „ Gebert aus Teuuuels.

2. Stellvertreter:
a. v. Solcmacher-Grüuhaus.
d. Limbourg.
c GutsbesitzerKoch.

K Für drn UegicruugödnirK ViMldorf

1. Mitglieder:
». Adg Graf Hoeusbrocch.
d. v. d. Heydt.
<:. Abg. Foncl.

2. Stellvertreter:
<>. Abg. Graf Spee.
d. Huuziuger.
«. Abg. i'.vres.

^„ Die 3. Wahl, betreffeuddie zur Controle der Nentenbant zu counnittirenden Mitglieder,
NemH°nlL°ntt°<e.^rd ebenfalls durch Wiederwahlder bisher Gewählten durch Acclamativnerledlgt.

Es find fonüt gewählt:
1. Mitglied Abg. Graf Neffelrode,

Stellvertreter Abg. Graf u. Spee.
2. Mitglied Abg. Vöninger,

Stellvertreter Abg. Münster. .
Hiermit ist die Tagesorduuug erfchöpft und wird zur nächsten Schung emgeladen

werden. ^ ....
Der Marfchall Meßt die Sitzung um 2 Uhr.

Der Landtags-Marschall:
Frhr. von Waldbott.Vassenheim-BornheiM.
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Vierte Sitzung.

verhandelt im Ständehansc zu Düsseldorfam 23. Mär; 1868.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11'/,, Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der hcutigeu Sitzung führt der Abgeordnete Graf vou Boos.
Der Marschall macht der Versammlung die Mittheilung, daß der oou dem Abg. I>.

Wurzer gestellte Autrag, betreffend die Entfernung des Satzmagazins, zurückgezogenworden, indem der
Oberbürgermeister von Düsseldorf erklärt hat, daß der Abbruch des Salzmagaziuö crfolgeu werde.

Der Marsch all theilt feruer mit, daß der offeugelegte Antrag der Gemeinde Ehrenfeld, in
die Reihe der Städte aufgenommeu zu werden, von dem Abg. Schult zu dein seiuigeu gemacht und
genügend unterstützt worden sei. Derselbe wird dem t. Ausschüsseüberwiesen.

Der zweite offeugelegte Antrag, betreffend eine Beschwerde eines Einwohners ans dem Kreise
Mülheim am Rhein wegen der alljährlich wiederkehrenden großen Einqnartieruugslast, ist vou dem
Abg. Dick zu dem seinigen gemacht worden. Der Antrag wird unterstützt und geht an den 1. Ausschuß.

Ein aus der Stadt Bielefeld eingegangener Antrag, betreffend die Bewilligung eines Bei¬
trages für die Anstalt für Epileptische, wird offengclegt, um die nach der «Geschäftsordnungerforderliche
Zustimmung zu erwarten.

Bon dein Herrn Landtags-Eommissarius ist die Mittheilung eingegangen, daß für den ver¬
hinderten Abgeordnete!! Grach zu Macheru der Stellvertreter Jacob Cremer zu Obcrlanch einberufen ist. -
Ferner ist an Stelle des Abgeordneten Ernst v. Hvmmcn der Flügel-Adjutant Freiherr v. LoU
einberufen worden: derselbe hat aber ebenfalls seine Behinderung angezeigt. Auch der 2. Stellvertreter
Gustau Bruch zu St. Johann hat abgelehnt und ist damit die Stellvertretung im 4. Staude für den
Wahlbezirk Saarlouis :c. erschöpft.

Neuu Pctitioncu wegen Ersatz der dcu Gemeinden durch Absperrung gegen die Rinderpest er¬
wachsenen und vom Staate nicht vergütete!! Kosten aus den Provinzialfonds, von dem Abg. Münster
eingebracht, werden nach crfolgtcr Unterstützung dem 2. Ausschusse überwiesen. Der Abg. Münster
wird ersncht, diesem Ausschüsseals Mitglied noch beizutreteu.

Der vou dein Herrn ^andtags-Eommissar überschickte Ausweis der Eiunahmen nnd Ausgaben
bei dem ostrheinischen Bezirksstraßeufouds des Reg.-Bez. Düsseldorf wird dem 7. Ausschussezur evcut.
Benutzung überwiesen.

Ein von dem Herrn ^audtags-Commissar übermitteltes Schreiben der Kvnigl. Regierung
3« Eoblenz betrifft die Gewährung eines Wcgcbauzuschusscs vou 40U0 Thlru. au die Gemeinden
der Bürgermeisterei Reustadt. Der Autrag ist vou dem Abgeordneten 1>. Würz er zu dem
seiuigeu gemacht worden und wird dem bereits vorhandenen Referate als Anlage beigefügt werden.

Fcrncr ist ciugegangeu ciue Petition, die von dem Abgeordneten Schult zu der seinigen
gemacht und genügend uuterstützt worden ist, betreffend die Bewilligung vou 25W Thlru. Darlchu zur
völligeu Bestreitung der Restanrationskosten der katholischen Pfarrkirche zu Branweiler. Die
Petition wird dem 5. Ausschüssezur Berathung überwiesen.

Ein Antrag vom Grafen Hoeusbroech, genügend unterstützt, betrifft die Aufnahme
der Straße von Geldern über Walbcck nach der niederländischen Grenze unter die Bezirksstraßen
und Gewährung einer Prämie von 5>')<>0 Thlrn. pro Meile.

Derselbe wird dem 7. Ausschusseüberwiesen.
Der Abgeordnete 1)i-. Wnrzer erstattet hierauf ciucu Bericht des 8. Ausschusses, betreffend

°ie Benheiluug der Bestände des rheinischen Land>vehr^PferdegeIderFonds.

Geschäftliches.

Eingegangene Peti-
timicn und Anträge

sowie weitere geschü'ft»
liche Mittheilungen.

Rheinischer Landwehr»
Pferdegelderfond«.
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Der Ausschuß glaubt, da die Gelder den betreffenden Kreisen überwiesen seien und die Ange¬
legenheit bereits ihre Erledigung gefunden habe, fich jeder weiteren Aeußerung darüber enthalten zu
können, und zwar um so mehr, als im Wesentlichen den Anträgen des Landtages willfahrt worden fei.

Die Versammlung nimmt hiervon Kenntniß.
Wohlfeilere U»ter. Derselbe Referent erstattet einen Bericht des Ausschusses, betreffeud die Einführung

^""Vaßc,?^"^ "ncr neuen Instrnction behufs Erzieluug wohlfeilerer Unterhaltung der Bezirksstraßen.
Der Ausschuß schlägt vor-
1) weitere Versuche nach der neuen Instrnction jetzt zu sistiren;
2) die Anfsichtsbezirte der Wegewärtcr gewissermaßen nach den ^okalverhältnissen abzumessen.
Die Anträge werden ohne Discussion genehmigt.
Die betreffeudcnSchreiben an den Herrn Landtags-Coinmissar werden verlesen und genehmigt.

Ostiheimscher Bezirke Das zweite vorgetragene Referat des 7. Ausschusses betrifft den ostrheiuischen Bezirts-
stiaßenfmid« de« Nc- s^aßcnfonds des Reg Bez. Eoölenz.

"'"Neiiz.'^ Die Anträge des Ansschnfses gehen dahin:
1) die Uebernahme der Ballendar-Höhrer Prämienstraße als Bezirtsstraße zn genehmigen;
2) die Uebernahme der Prämienstraße uon Dadeu nach Alsdorf, fobald selbige vollendet,

zu genehmigen;
ü) die Uebernahme der Prämienstraße von Neustadt nach Kretzenhauö nach Vollendung zn

genehmigen.
Hierzu 1) für die Strecke Neustadt Kretzenhans den Zuschuß von 4UNU Thlru., der ursprüng¬

lich der Gemeinde ^ohrscheid, dann der Stadt Äuz bewilligt, uunmehr der Biirgermeisterei Neustadt
zuzuweifen;

2) den Ausbau des Anfchlusses uou ^teustadt-Waldbreitbach offen zu halten und eventuell
die dazu bereits bewilligten 8N0 Thlr. zu gewähren.

3) Die Erhöhung des Zuschlages zu deu directen Stacitsstcucru vou 5"/^ auf 10"/., zu
genehmigen.

Sämmtliche Anträge weiden genehmigt.
Die Berichterstattung über das Referat des 7. Ausschusses, betreffeud die Aufhebung der

Barrieren auf den Bezirksstraßcn, wird auf den Vorschlag des Marschalls vertagt bis nach erfolgt«
Verhandlung über die Bezirtsstraßeu.

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden.
Der Abg. Münster erstattet ein Referat des <>. Ausschusses, betreffeud die Erhöhung der

Büreau'Pcrwml/der Remuneration des Bureau- uud UnterbcamteN'Personalö der Verwaltungs-Eommissiou der Prov.-Hcil-
Bcrwnlumgs.Cm!! anstalt Sicgburg vou 2<»<» Thlru. auf 40N Thlr.

nchswn sül Siegbinss. ^^. ^,^^^,s. h^,,^^^. ^ h^he Landtag wolle beschließen,daß die Vcrwaltungs^Eommis-
fion autorrsirt werde, außer dem Etat aus dem Titel für uuvorhergefeheue Fälle, der um 1U0 Thlr.
zu erhöhe» ist, diese 1W Thlr. pro 1868 uud 18!i!i als Gratificationen unter die genannten Beamten
zu vcrtheileu.

Der Antrag wird genehmigt.
Straßenkarte». ^"' Referent beantragt ferner Namens des 7. Ausschusfes, daß vou jedem ciuzelnen Regie¬

rungsbezirke eine Straßenkarte zur Beuutzuug des betreffende!! Ausfchuffes angeschafft werden möge,
und daß in Zutuuft bei Einrcichung der Projcctc auch Zeichnungen zur besfereu Orieutiruug bei-
gegebcu werde».

Die Verfammlung erklärt fich damit cinuerstandeu, und »uird der Rcfereut mit der Eutwcr-
fuug der betreffende,! Schreiben beauftragt.

Hiermit ist die Tagesordnung erschöpft und wird von dem Marschall die nächste Sitzung auf
Donnerstag Vormittags 11 Uhr anberaumt.

(Schluß der Sitzung 12 V, Uhr.)
Der «andta«s - Marschall:

Frhr. v. Waldbott-Nassenheim-Vornheim.
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Fünfte Sitzung.

Verhandelt im Ständcbause zu Düsseldorf am ^<i.-März 1868.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um ll Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung uürd verlesen und genehmiqt.
Das Protokoll der heutige» Sitzung führt der Abg. Graf Äoo^

Oberland ^.^/"'"^ '"^- ^' Mittheiluug, daß der eindernfeneStellvertreter Iaeob Cre,ner zu
^berlanch emgetrossenr,t und »emen Sitz im Landtage eingenmnmen hat
Koste» der i'm ^^"!^" ^'.drath-A>„ts-Verwalters vo» Hv.nn.en, betreffend die Nebernahmeder
dem ^rb . 5?' ,^cv' g^gcn d,e Rinderpestergriffenen^'iaaßregcln auf die Staatskasse, ist von
a ^Ä .,"°< ».gebracht und genügend unterstützt. Dieselbe wird dem II Anschüsse zur
glo.chze.trge«Vearbe.tnng der bereits vorhandenen Petitionen uberwieseu
U .^ c f"' den: veern Laudtags-Commissar ist die Mittheilung eingeqanaen i>n ^all der !I

A^dnVe^^^st^'^
^b b>^ ^t r^^'"^"'"' .^ Lhrenbreitstein die Zuziehung eines Ministerial-Lonunis-

bch»fs.tere. .' o o» >m»nchen sollte, der Ausschuß davo» Kenntniß geben wolle.
v°rumls»n Ob ä n^ 7's ?" "'^" "Umgänge., betreffend die Vereiniguug des
schn^Merwiesem '"'"'" "" '"" ""^ ^"'"^. Dieselbe wird dem II Aus-

°«c.r< ^"' Marsch all macht die Vorsitzendender Äusstbüssedarauf anf,nerksa>n das' ,.- s!,-s.

mpfehlen dürfte, >venn die entworfenen Adressenerst dem Ansfclmsse ur VeMhuua un Gene^
"Nguug vorgeht werdeu, bevor sie in der Pleuar-Sitzung z>u-'^e rlesm'g g/lang 7 ^

Cm Schreiben d^s Herrn Landtags-L n.unissars, betreffend die Bedenken welche die auf
d^r vongen Landtage in Vezng auf die Augelegeuheiteu der Heilanstalt S " nr efchw V
Milusse hervorgerufen haben, wird dem VI. Ansscbnsse überwiesen " " ' "
di. m r ^'"^ ""' ^'" ^''^crmcister von der Mark zu Voerde eingegangene Petition betreffend

und <n> >?^ durch den Herru Laudtags^ommissar übermittelte Petition der Gemeinden Wald

w!^n^/^N^^ die Vanmpftanznng au der MerscheiderVezittss^e

derselbe n3^"'"^ ^ Vü. Ausschussesgeht dahin, den Königl. Landtags-Lommissar zu bitten,
a. n ff '"-au asseu, daß vou jetzt ab allen Ge.neinden protokollarischvon der Königl. Ne-
d N bew ll m.? > "^-"' ^'""'^ ^'"b '"' ^"" """ Straße, selbst wenn Prämien
°"3U bewMgt Uwlden euren Anspruch auf deren Aufnahme uuter die Vezirksstraßen erhalten könne.
vorließ n.." . //^V "."? ^'"' ^"^ ein Grund zu einem solchen Antrage gerade nicht
cntl Tn ?v. ^r 7' ""^^" «'öehte, in einen, allge.neinen Referate die in den: Antrage
"NMtcm Vttte zu berühre», und von einem besouderru Schreiben Abstand -u nehmen

Die Versannnlung erklärt sich mit dem Vorschlage des Marschallö einverstanden,
vm, ^ «7°" ?'6' Vremig erstattet demnächstein Referat des l!, Ausschusses, betreffend die

on der Verwaltuugs-Commission vorgelegte Spceial - Vautosteurechnung der Aufstellung von
^asserreservorrs rn der Provinzial-Heil-Anstalt zu Siegburg,
st^- 3"' ^'/lchuß beantragt: dem hohe» Landtage wolle es gefallen, dem Antrage der

andlgen Comnnssto» gemäß zu beschließe,,, daß dem Unterhaltnngsfonds der AnstaltSiegburg,
vm>^5'"5^ """)!"" ^" Ausführuug der Wasserleitnugs-Aulagen :e, gemachtenVorschusses
"n <jM4 THIr». 24 Sgr. I Pfg., «» gleicher Vctrag aus de» Zi»önbersch,,ssender Provinzial-

Geschäftlichcs.

>Huin,enMn,e!le Peti¬
tionen liild Vlit»

theil,mgen.

Straßensllche.

Kosten der Wasser»
leitmigs'Aiilllgeil in

Siegburg,
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Kosten der Verlegung
der Küche daselbst.

Rechnungenoel'Pruu.
Irrcuhci'-Anstalt zn

',n siegburg pro

Etat 0er Prouinzial'
Hebannncnanstalt zu
Cbln Vro I,^!8'!«l!!»,

Kechnnngen verleiben
pro 1«<N-1>!66.

Neder«ay>nederNaal-
Wassenbcrgcr Straße

ans den Bezirks-
straßcnfonds des

Regierungsbezirks
Allchen.

Erweiterung der
gesetzlichen Bestün-
mnngen über die
Vesttncrn,!g der

Hunde,

Hülf-ikasse »nd z'oar ans dem Roste der vom 17. Rheinischen Provinzial-Landtage zn dem mchr-
erwähnten Zwecke bewilligen KM00 Thlr. überwiesen werde. ,., , . ,:„, ^..

Der 2 Antrag betrifft eine Erwiederung des Herrn Landtags-Eouinnfsar« ans cme von
dem vorigen Landtage ansg«gangene Beschwerdeschriftüber die
Anstalt Siegburq. Der Ansschnh ist der Meinung, daß gegen die Auffassung de« Herrn ^and-
taas-(5o»nuissars ŝeitens des Landtages eine Verwahrung einznlege.i sei. Die beiden Antrage des
Ausschusseswerden ohne Discussion angenoimnen nud wird der Referent ersucht, die belrefseuden

'^Das Ncftra"'des «. Ausschussesüber die von der Nerwaltnngs-Eommission der Prouin-
nal^rren-Anstalt zn Siegbnrg vorgelegte Special-Baukostenrechnniigbezüglichdcr Verlegung der
Kück^e in gedachter Anstalt, wird in den Ausschuß zurück verwiesen in Folge eines bmzngetom-

^Der Abg. Würz er verliest ein Referat über die der
^rrcn-Öeilaustalt zu Siegburg pro 1864—l>6. ^

^ Der Antrag geht dahin, den Geld- nnd Materialieu-Rechnungen der Irren - yeckanstalt
in Siegbi.rg für die Jahre 1804, 1865., 1866 Decharge z>i ertheile.! und die Revistons-Notaten
als erledigt zn erachten. , .. ^ >, r ^

Das betreffende Schreiben an den Herrn Landlags-Eomnnssarwrrd,vcrlcfcn nnd gcnchniigt.
Der Abg Or. Rocggerath verliest ein Referat des V. Ansschusscs, betreffend den

Entwurf zum Etat der Provinzial-HebanunenHehr-Anstalt zn Eoln für d:e Jahre ^«l.8-6!».
Der Ausschuß hat zu besonderen Bemerkungen keiue Vcranlassuug gesunden, und tragt

darauf an, solches dem Herrn Landtags-Commisfar einfach auzuzeigeu.
Das betreffendeSchreiben an den Hr. Landtags-Eo»imif>r wird verlesen.
Derfelbc Refere.U erstattet einen Bericht des V. Ausschusses,betreffend die Rechnungen

Der Ansfchuß trägt daranf an, die sämmtlichenNechnnngövaviere dem Herrn Landtage
Commissar mit einfachemSchreiben zn remittiren.

Die Verfanimluiui nimmt hiervon Kenntniß.
Dcr Abg Zores trägt ein Referat des VII. Ansschnssesvor, betreffend die Uebernahme

der Baal-Wasfenberaer Prämienstrahc anf den Vezirksstraßenbaufondsdes Regierungsbezirks Aachen.
Dcr Ansfchnß .mpfichlt die Uebcmahme dcr Baal-Wafscnberger-Prä»ile!istra«e ans den

Vczirksstraßcnbanfonds des ^tcgiernngs-Bezirks Aachen. . ^,. , ^ .
Der Antrag des Ansschnsseswird angenommen und dcr Referent unt Abfassung des be¬

treffenden Schreibens beauftragt, . < -. ^. ^
Der Abg. Ald ringen trägt ein Referat des II. Ausfchu„es vor, betreffend dic Er¬

weiterung dcr geseNlichen Vestünmniigcn über die Vestenerling der Hnnde.
Dcr Ausschluß schlägt dem hohem Landtage vor, den Erlaß eines Gesetzes znr Erweite¬

rung dcr Bestimmungenüber die Bcsteuernng der Hnnde nach folgendenGrmidzügcn zn beantragen!
1) Die Provinzial-Landtagc sind befugt, für den Bereich des vrovinzialständischcnVer¬

bandes, bezichungsweifefür einzelne Theile desselben die allgemeine Einführung einer Stener ans
das Halten der Hunde zu beschließen.

2) Die Fesyctzungdcr Höhc dcs Stcucrsatzcs nntcrliegt für jede Geineinde der Veschluh-
nahme der Eommuual-Vertretuug.' Dcr Steuersatz darf jedoch nicht nnter V2 Thaler iind nicht
über drei Thaler betragen.

3) Die Steuer ist zn entrichten für jeden nicht mehr an der Mutter saugenden Huud,
der seinem Besitzer nicht zur Bewachung oder znr Ausübung einer gewerblichenThätigkeit unent¬
behrlich ist. Hnnde, welche znm Ziehen gebraucht werde», unterliegen der Steuer nnter allen
Umständen.
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4) Ueber die Maßregel,: zur Controlle der Himdchaltung und über die Art der Erhebung
der Steuer, sowie über die nähere Bcgränzung der zuzugestehendenSteuerbefreiungen ist für die
Städte, welche einen Kreis für sich bilden, durch die Communal-Behörden, für jeden Kreis aber
nach Anhörung des Kreistages unter thunlichster Berücksichtigungder lokalen Verhältnisse ein der
Genehmigung der Vezirks-Negierung unterliegendes Regulativ aufzustellen und durch die zur Pu¬
blikation polizeilicherVerordnungen bestimmten öffentlichenBlätter mindestens acht Wochen vor
Einführung der Steuer zu pnbliciren.

Differenzen zwischen den Steuerpflichtigen und den betreffendenCommunal-Behörden über
behauptete Befreiungen werden in den Städten, welcheeinen Kreis für sich bilde,,, von der Ne¬
gierung, in allen anderen Ortschaften dagegen von dem Landrathe entschieden.

5) Die Erträge der Steuern in den einzelnen Gemeinden unterliegen der Disposition
jeder Gemeinde wie andere Communal Einnahmen.

6) Wer sich durch Nichterfüllung der Vorschriften des für den betreffenden Kreis zu
erlassenden Regulativs oder durch unrichtigeAngaben der Steuer entzieht, wird mit dein dreifachen
Betrage der hinterzogenen Steuer bestraft.

Der Marschall eröffnet hierüber die Discussion.
Der Abg. Vachem kann sich nicht überzeugen, daß es zweckmäßig sei, ein solches Gesetz

zu erlassen. Das Bedürfniß einer solchen Maßregel werde am besten in jeder Gemeinde erkannt;
daß der Landtag diese Bcfugniß haben solle, erscheine ihm als ein Eingriff in die Selbstständigkeit
«er Gemeinden, und nach seiner Ansichtständen der Polizeigewalt hinreichend Mittel zu Gebote,
derartige Schäden zu beseitige»,. Er trage deshalb darauf an, daß es dem Landtage gefallen möge,
den Antrag in seinem Hauptpriucip abzulehnen.

Der Abg. Di-. Würz er. Er sei auch dafür, daß den Gemeinden die möglichste Selbst¬
ständigkeit erhalten werde, hier aber liege ein scmitätspolizcilicherGrund vor, der darin zn suchen
sei, die fürchterlicheKrankheit der Wasserscheusoviel als möglich zu beseitigen. In seinem Kreise
sei die Huudcsteuer eingeführt, und seit dieser Zeit habe sich die Anzahl der Huude vermindert,
besonders die Zahl der ohne alle Aufsicht umherlaufenden Hunde. Den einzelnen Gemeinden dürfe
nicht überlassen werden, einzuführen, was ihnen nach dieser Nichtnng hin gut dünke.

Der Abg. Frhr. von L o <- führt aus, daß das Gesetz ein zu weit gehendes sei und die
persönlicheFreiheit beschränke. Er bezweifle auch, daß, wenn in einer Gemeinde vielleicht30 oder
N Hunde weniger vorhanden wären, dadurch die Hundswuth nicht mehr ausbrcchen sollte. Er
'Misse sich dalnr gegen das Gesetz aussprechen.

Der Abg. Berg er erklärt, daß in allen den Gegenden, wo die Steuer eingeführt sei,
"ese Maaßregel sich als nützlichbewährt habe und deshalb sei er für Annahme des Gesetzes.

Der Abg. Graf v. Hoensbroech erklärt sich ebenfalls für die Annahme des Gesetzes,
^ach den gemachten Beobachtungen scheine constatirt zu sein, daß in Folge der zu großen Anzahl
der Hunde die Tollwuth zugenommenhabe. Das Gesetz »volle nur das Halten zu vieler Hunde
derhindern, und dies könne unmöglichals ein Eingriff in die persönliche Freiheit bezeichnet werden,
^u dem Gesetz vermisse er nur, daß dariu nicht die Rede sei von den zu einer gewerblichen
Thätigkeit verwendeten Hunden, die der Steuer nicht unterliegen.

Der Marschall bemerkt, daß der letztere Punkt bei der Special-Discussion znr Sprache
'°»!,nen werde.

Der Abg. Baum spricht sich für Emanation eines solchen Gesetzesaus. Die Kabinets-
"ldre vo-r 1839 gestatte den Gemeinden die Einführung derselben, die Gemeinden hätten aber
^M großen Theil keinen Gebrauch davon gemacht, und wenn nnn die Gefahr der Hundswuth
'Ucht verkannt werden könne, so sei es zweckmäßig,das Gesetz einzuführen. Die allgemeine Ord-
^>ng erfordere, daß man sich des allgemein Nützlichen wegen unterordne unter das Bequeme,
^r werde daher für das Gesetz stimmen.
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Der Abq Freih. von Lo« weist darauf hm, daß das Gesetz mehr den geringen Mann
treffe dem e- schwer falle, die Steuer zu zahlen, und der dadurch gezwungen "erden solle d«
Kunde abmfchaffn Es fei durchaus nicbt ungefährlicher, wenn ein reicher Mann 10 bis 15 Hunde
Me^ mrd es möge doch den einzelnen Gemeinden überlassen bleiben, die entsprechendenMaaß¬

regeln "n^hren^ ^^^ ^ ^ ^, ^ ^^ ^,^ ^.ch^^nng der ^hl derjenigen
Hunde handle, die sehr schlecht gehalten würden, und dies kommebei den. armen Manne am

^^^Abg' Wachter, Er könne sich nicht überzeugen, daß Hunde, für welche eine Steuer
bezahlt werde,'die Tollwuth nicht bekämen. Neberall da, wo die
di Gemeinde-Verwaltung eine Steuer eingeführt zum Vortheckder Armenkasse. Warum solle der
Arm? nMauck eine.. Hund halten können, ohne Steuer zu bezahlend Er glanbe, daß man den
Gemeinden die Anwendung der geeigneten Maßregeln völlig überlassen könne,
wememoen ^^ >'^, ^ ^ Distinction, daß der Landtag das Recht haben solle für
die aanze Provinz oder für einzelne Theile derselben ein Gesetz zu erlassen, für gefährlich, denn
der Landtag könne doch nur durch den Abgeordnetendes betreffenden Bezirks erfahren, ob em Nedurstnß
zur Einführung dieser Steuer vorhanden sei, und man tonne doch nicht die einzelnen Stimmen
böber stellen als die des Gemeinde-Raths. Wenn auf Grund von threrärMcheu Gutachten gel°g
werde, die Krankheit drohe sich zu verbreiten, dann habe er nichts dagegen, ein Gesetz zur Emsuhrung
einer allgemeinen Steuer zu erlassen, aber auch dann nur ein Gefetz für die ganze Provinz, und
nicht für eine einzelne Gemeinde. Man könne doch nicht annehmen, daß eme folche Vernrung m
einen, Gemeinde-Rathe aufkommenkönne, der Angesichtseiner solche,. Gefahr mcht zur Anwendung
derjenigen Mittel schreitenwürde, welche das Gesetz schon jetzt an die Hand gäbe, den, ^mem^
rathe müsse man so viel Kenntniß von dem Bedürfniß der Gemeinde zutrauen, um zu wissen,
wann es Zeit sei, die Steuer einzuführen. . . ^ ,, ^

Abg. Graf zu Hoeu s br o e ch. Die Erfahrung habe gelehrt, daß m Zeiten wo d,e
Tollwuth unter den Hnnden allgemein gewefeu. die Gemeinden sich große Vernachlassiguussen
haben zu Schulden kommenlassen, und deshalb tonne man den einzelnen Gemeinden nicht uber^
lassen, Dasjenige zu thun, was sie nach dieser Richtung hin für gut befänden

Abq 1),' Lexis Wenn das Gefetz blos den Zweck haben folle, die schlcchtgehaltenen
Hunde zu vermindern, f° glaube er uicht, daß der Zweck dadurch erreicht werde, denn nicht d«
schlecht genährten und frei herumlaufenden Hunde feieu der Tollwuth am meisten an.ges tz,
sondern die verzärtelte,. Hunde, die Leuten gehörten, welche die drei Thaler bezahlen können.
Er trage darauf an, das Gefetz abzulehnen.

Der Abg. Dr. Wurzer widerfpricht deu Ausführuugen des 1),-. Lex,s. Räch femer
Erfahruug fei in 'den letzteren Jahren kein Schoohhündchen trank geworden, dagegen aber eine
Anzahl der von armen Leuten gehaltenen Hnnde, die nicht in der Lage feien, die nöthige HUs^
merkfamkeitauf diese Thiere zu ricyten. ^ . ^ - <Ä^

Der Abg. Nremig tritt den Ausführungen des Dr. Lexis bei, daß der Zweck dev ^
setzes uicht erreicht werde. Nach Buffon solle die Verbreitung der Tollwuth lediglich dem Mang'
m. Befriedigung des Gcschlechtstriebes zuzuschreibensein, und wenn Buffon Recht habe, oa
werde durch die Einführung einer Steuer gerade auf die Verminderung der Hundinnen h,ng
arbeitet, wodurch die Tollwuth vergrößert werde. -

Er müsse sich prinzipiell gegen den Erlaß eiues solchen Gesetzesausspreche,,, weil er
Zweck nicht erreicht sehe, den man dabei verfolge. ^

Der Abg. 1>. Engels bemerkt,daß, wenn durch das Gesetz eine Verminderung der yu>
erzielt würde, auch die Gefahr geringer werde, und wenn in einen, Jahre nur eiuHuud wcn^
von der Tollwuth befallen werde, fo wäre für ihn Grund genug vorhanden, für das Ge,ey i
stimmen.

Der Abg. Frhr. von Loi- bittet um das Wort.
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Der Marschall bemerkt, daß nach der Geschäfts-Ordnnng keinem Mitgliedc es gestattet
fei, mehr als dreimal über denselben Gegenstand das Worl zn nehmen.

Abg. Frhr. von Loi>. Die Ansichtsei in seinem Kreise nicht herrschend,daß die Ver¬
minderung der Hunde durch die Steuer ein Mittel gegen die Tollwuth sei. Die armen Leute
müßten selbst wissen, ob sie Lurns-Huude hielten oder nicht.

Abg. Wachter. Wenn das Gesetz angenommen werden sollte, so müsse er sich aus den
von Herrn Bremig angeführten Gründen dafür erklären, die Muttcrhunde uubesteuert zu lassen.

Der Marsch all erklärt die General-Diseussion für geschlossen, und nachdem der Referent
die Anträge des Ausschussesnäher motivirt hat, wird vom Marsch all die Frage gestellt: ob ein
Hundebesteuerungs-Gesetzfür die Nheinprovinz vom Landtage eingeführt werden solle.

Die Majorität der Versammlung erklärt sich für Erlaß eines solchen Gesetzes. Hierauf
wird in die Special-Discussion über die einzelnen Paragraphen eingetreten.

Der § 1. wird dahin gefaßt: Die Provinzial-Landtage sind befugt, für den Bereich des
ProvinzialstäudischcuVerbandes die allgemeine Einführung einer Steuer auf das Halten der Huuoe
zn beschließen.

Zu ß. 2 wünscht der Abg. Berg er, daß statt 15 Sgr. als Minimum 1 Thlr. gezahlt
werde.

Der Abg. von Ehuern erklärt sich gegen diesen Vorschlag, denn da ein einzelner Mann
nur 15 Sgr. Klassensteuerzu bezahlen brauche, so würde es zn viel sein, wenn er mehr als
15 Sgr. Hundesteuer bezahlen solle.

Bei der Abstimmung wird der Antrag des Ausschussesangenommen, der dahin lautet:
»Die Festsetzung der Höhe des Steuersatzes unterliegt für jede Gemeinde der Beschlußnahmeder
Eommunal-Vertretung. Der Steuersatz darf jedoch nicht unter V2 und nicht über 3 Thaler betragen.

Zu §. 3, der die Steuerbefreiung der zur Ausübung einer gewerblichenThätigkeit ver¬
wendeten Hunde betrifft, bemerkt der Abg. I>. Lexis, daß unter Hunden, die zu einem Gewerbe
nothwendig feien, nur Hirtenhunde gemeint sein könnten, denn Metzgerhunde seien nach seiner An¬
sicht zum Gewerbe nicht nothwendig.

Der Abg. Bremig schlägt vor, diesen allgemeinen Ausdruck „zur Ausübung einer
gewerblichenThätigkeit" ganz wegznlassen und speciell anzuführen, welche Arten von Hunden
steuerfrei sein sollen.

Der Abg. Baum erklärt sich für die Besteuerung aller Hunde.
Der Äbg. Frhr. von Louisenthal bemerkt, daß der Ausdruck „zur Ausübung einer

gewerblichenThätigkeit", nicht überflüssig sei, da ein Schäfer seine Schcmfe ohne Hund nicht
hüten tonne, dies gelte auch von den Schweinehirten.

Der Abg. Graf von Schaesberg erklärt, daß, wenn eine Steuer eingeführt werden
solle, so müsse sie alle Hunde treffen.

Der Abg. Wachter stellt das Amendement, die Mutterhunde uubesteuert zu lassen.
Das Amendement wird bei der Abstimmung verworfen und §. 3 dahin gefaßt: „Die

Steuer ist zu entrichten für jeden nicht mehr an der Mutter saugenden Hund".
Der §. 4 wird zur Discussion gestellt uud nach Einbringung verschiedenerAmcndements,

"le zum Theil wieder zurückgezogen worden, wird zur Abstimmung geschritten, und der Antrag
bes Abg. Bremig, den 8- 4 gänzlich zn streichen,von der Majorität angenommen.

Der ß. 5, jetzt 8- 4: „Die Erträge der Steuer in den einzelnen Gemeinden unterliegen
"er Disposition jeder Gemeinde wie andere Eummunalcinnahmen" wird ohne Discussion cmge-
'wMmcn.

Der §. l>, jetzt §. 5, betreffend die Strafe für unterlassene Anmeldung der Hunde, ver¬
blaßt eine längere Discussion in Betreff der Anmeldefristwie des Betrages der Strafe für unter-
l«ssme Anmeldung.
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Der 5 5 wird in der Abstimmung in folgender Fassnng angenommen: Wer die Anmel-
dnng eines^.erpfl^ wird mit dem zweifachen Betrage der hinterzogenen Stener

'"'" hieranf wird über den ganzen Gesetzentwurf, nachdem derselbe vom Referenten in der be¬
schlossenenFassnng nochmals «erlesen worden, abgestimmt nnd derselbe angenommen.
,chlossemn ^ 'm g ^ ^^ ^^ ^^^.^^ ^ ^^^^

Der Marschall erklärt die Tagesordnung für erledigt und beraumt dre nächsteSchung anf
Sonnabend um 11 Uhr au.

(Schluß der Sitzung 1"., Uhr.)
^ Der L«»ndtags-Vtar,chall:

Frhr. u. Waldbott Bassenheim-Bornhcim.

Gcschllstlichc«.

Dank Si> Majestät
des Königs.

EuissegaugenePeti-
tionen und Antrage.

Sechste Sitzung.
Verhandelt im Ständchause zu Dnsfeldorf am 28. Mär; 1868.

VeiwaltmuMericht
der Directiun der
Provmzial-Feucr-

Vc>c>ctätpro 1«<^/5

Der Vice-Marschall Frhr. Raitz v. Frentz-Garath eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlefen und gmehimgt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abg. Graf Boos Emissärs
Der ^ice-Marschall theilt zuuächst ein Schreiben des Königlichen Landtags-Eomm'star.

nstt, betrestmd^den DM Sr! Majestät des Königs für die Glückwünsche des Landtages zn Sement
Geburtstage.

stcheudcn prouinzialständischcn Institute.
Die Petition wird dem 1. Ausschüsseüberwiesen. .
Ein Antrag des Abg. Bachem, betr. die Redaction der allgememen dent^chenEwil-Prozey

Ordnung. Geht an den ^. Ausschuß. ^-<.,.,-,> «,.« ^ittinne^
' Ein Antrag des Abg. Freiherrn v. . o., betreffend die Uebernahme der Stra, v n H '

kmdont nach Ealcar auf den Mzirtsstraßenfonds und Bewilligung einer Prauue von 5..U0 Thaler
pro Meile.

Der Antrag geht au den ?. Ausschuß. ,. ,. , . v ^^^« ,>,.n Nal'
Eiu Antrag des Abg. Freiherrn v. Eerde, betreffend die Uebernahine er Stra e «on ^

beck nach Weeze uud von dort nach Uedeni auf den Bezirksstragenfonds u>id Bewilligung emer ^rau
uon 5U00 Thlrn. pro Meile. Derselbe wird dem ?. Ausschüsseüberwiesen. «.„„dickende

Der Vice-Marschall erklärt, daß mit den: heutigen Tage die Fnst für emzureichc"
Petitionen abgelaufen sei. „...,.. . «,,.^^„s,>. Abg. vv"

Es wird in die Tagesordnung eingetreten und der Referent des 4. AnvMste», U"g
Eynern ersucht, das Referat über deu Verwaltungsbericht der Direction der Provmzml-^
Kocietät vro 1«l!4—!!5 vorzutragen. ^ ,, , ,.^",.,,,,1,1 be'

Der Ausschuß beantragt für Prämien uud ^öschhülfe, sowie vornemlich M UnterstistM ^^^
düritiaer Besitzer von Gebäuden mit Strohdächern, behuss deren Umwandlung m feste ^a
durstiger ^», ------------ ^ ^ ,^^ ........ ^^^^ ^. Anlegung von Wasserbehältern,

nach fl^"oder Umänderung gefährlicher Feuer Einrichtungen,
tungen u. s w. sn es durch Vorschüsse, oder durch Zuschüsse, und zwar zur Verwendung
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Ermessen der Direktion, die Summe uon 80N0 Thlrn. jährlich in den Etat der Provinz«! Fener«
Societät aufzunehmen, ebenso auch die aus den Borsahren noch disponiblen Fonds aus den für Prämien
und Löschhülfezn verausgabenden Mitteln, in gleicher Art zu verweuden.

Der Antrag wird zur Discussion gestellt und derselbe ohne Debatte angenommen.
Hierauf wird der Antrag der Dircction zur Discussiou gestellt. Derselbe lautet:
In Betreff der durch die Vergrößerung des Geschäfts nothwendig gewordenen Vermehrung

der Räume für die Bureaux stellt die Direktion den Nutrag, den ständischen Verwaltungs Ausschuß niit
der Vollmacht zur näheren Ermittelung der angedeuteten Bedürfnisse, resp, mit der Ermächtigung zum
Autauf des Nachbarhauses oder zum Ausbau des vorhandenen z» betrauen.

Der Ausschuß befürwortet diesen Antrag, nm den Geschäften der Societät die benöthigte
Räumlichkeit verschaffenzu tonnen. Der Antrag wird ohne Discussion genehmigt.

Der Ausschuß spricht ferner seine volle Anerkennung dem Director ans, an der 186? in
Berlin stattgcfundeucu Eouferenz der Vertreter von Feuer Vcrsicheruugs-Gcsellschafteu sich bethciligt zu
haben uud erachtet es für selbstverstäudlich,die zur Vertretung der Societät hierauf verwendete!!kosten
in der beantragten Weise und Höhe auf den Etat zu bringen uud spricht deu Wunsch aus, daß die
ProuinziaUFeuer Societät auch auf ferneren Versammlungen zur Förderung der gemeinsamenInteressen
vertreten sein möge.

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden.
Demnächst wird die Neuwahl des Verwaltungs-Ausschusses der Societät vollzogen.

Es werden vorgeschlagen und durch Acclamatiou gewählt: Abg. Bachem, Abg. Frhr. v. Freutz, Abg.
Neusch, Abg. u. Eyueru uud Abg. Becker. Zu Stellvertretern: Abg. Berger, Abg. Pilgram, Abg.
Graf Ncssclrode, Abg. Zores uud Abg. vom Brück.

Der Ausschuß erklärt ferner, daß er sich gedrungen fühle, der Direction für die auch in den
letzteu Iahreu wiederum au deu Tag gelegte große Pflichttreue uud Umsicht iu der Leitung der Societät
seine vollste Anerkennung auszusprechen.

Der Vicemar schall stattet Namens des Landtages dem Direktor den Dank ab nnd die Ver¬
sammlung erhebt sich zum Zeichen der Anerkennung von deu Sitzen.

Der Abg. Reusch trägt das Referat des 4. Ausschusses vor, betreffend die Rechnungen der
Prov.-Fener'SocictätsHasse von 1^64, !865 und 1,^66.

Der Ausschuß empfiehlt dem hohen Landtage die Auerkeunuug der Nichtigkeit der Rechuuugcu
und die Erthciluug der Decharge unter Vorbehalt der Erledigung der noch unerledigten Notatcn.

Der Autrag des Ausschusses wird gcuehmigt.

Der Abg. Zores erstattet das Referat des 4. Ausschusses, betr. die Gehalts-Erhöhung der
Beamten der Prov.-Feuer-Societät.

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, die Gehälter im Allgemeinen nach den jeweiligen
Leistungen nnd mit Rücksichtauf die Zeitvcrhältnisse und erhöhten Bedürfnisse zu erhöhen.

Die einzelnen Erhöhungen finden ihren Ausdruck in dein Etat.
Der Autrag wird ohuc Discussion genehmigt.

Der Abg. Bachem verliest das Referat des 4. Ausschusses, betreffend den Antrag des Tech¬
nikers bei der Rheinische» Prov.^Feuer^Societät, Earl Striedde zu Eoblcnz wegen Gewährung einer
Pension.

Der Antrag des Ausschusses geht dcihiu: Dem hohen Landtage wolle es gefallen, dem Vau-
tcchniker Carl Striedde vom I.April dieses Jahres ab, für die Jahre 1^68/6!» eine Iahresuuterstützuug
von 2N0 Thlru. zu bewilligeu nnd diese Position in das Budget für 1868/69 aufzunehmen.

Der Antrag wird angenommen.
Das betreffendeSchreiben an wird verlesen nud ebenfalls

genehmigt.

Wahlen iu den
Vcrwalt»!ic,saus>chn5
der Provinzinl-Ieuer»

Societät,

Rechnungen der
PrcwmMl-sscucr-

-ocietüt pro

Erhöhung der Ge-
hnlicr der Prouinzial.

Fcncr'GoeictÄt«-
Bcaiuten.

PensimlZsscluch dc?
öocictnts > Technikers

striedde.
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Adcindeiung des Hierauf folgt das Referat desselben ' Ausschusses, betreffend den Antrag der Direction der
U'de« Provwz.a,. Prov,-Feuer-Societät wegen Abänderung des Schlußsatzes im §. 54 des Reglements vom 1. Sep-

Feuei'Sllcictllts'Nrg' tember 1852.
Der Antrag der Direction lautet:
„Die Direction der Prov.-Fcucr-Societät hält eine Aenderung des tz, 54 des Reglements für

nothwendig und beantragt sie dahin, daß dessen Schlußsatz wörtlich folgende Fassnng erhalte:
Auch Gasexplosionen werden als Brandschäden behandelt, weil sie durch Feuer veranlaßt

worden sind. Andere nicht dnrch Feuer entstandene Schäden dagegen, welche von Erdbeben, Sturm,
Pulver und sonstigen Explosionen oder ähnlichen Naturereignissen herrühren, sind von der Vergütung
ausgeschlossen.

Die Socictäts-Direction ist jedoch ermächtigt, auch in diesen Fällen gegen Explosionsgefahr zu
versichern, wenn eine besondere, durch Vereinbarung zn bemessendcPrämie dafür übernommen wird.

Der Vicemarfchall eröffnet über diesen Antrag die Discussiou,
Der Director Frbr. v. Waldbott-Basscnheim- Vornheim spricht sich dahin ans: die

Ollsbenutzuug habe eine solche Ausdehnung iu deu Städten bekommen, daß eine Versicherung gegen Gas-
explosionenzu einer Nothwcndigtcit geworden sei, und es würde uicht mehr möglich sein, mit den Actiengesell-
schaften zu concurriren, weuu das Prov.-Institut nicht ebenfallsVersicheruugcugegen Gasexplosionen übernähme.

Was den Zusatz betreffe, daß audcre uicht durch Feuer cutstaudene Schäden, welche vou Erd¬
beben, Sturm, Pulver und sonstigenExplosionen, die von Naturereignissen herrühren, von der Vergütung
ausgeschlosseusein sollten, daß aber die Socictäts-Direction ermächtigt werde, auch in diesen Fällen
gegen Explosionsgefahr zu versichern, so sei eben dieser Ansatz für nothwendig erachtet worden, indem
es häufig vorkomme, daß Fabrikbesitzer gegen Explosion der Dampfkessel uud Maschinen versicherten,
und, nm eine Eoucurrenz init den Privatgesellschaften auszuhalten, bleibe nichts anderes übrig, als
ebenfalls gegen diese Gefahr von Explosionen der Kessel und Dampfmaschinen, bei entsprechender Er¬
höhung der Prämien, Versicherungen anzunehmen.

Der Abg, Graf HoenSbroech ist der Meinung, daß alle dnrch Explosionen entstehenden
Schäden in diesem Paragraph aufgenommen werden müßten, indem die andern Explosionen ebenso berech¬
tigt seien, entschädigt zn werden, wie eS bei den Gasexplosionen der Fall sei.

Der Abg. Nocggerath bemerkt, daß man außer deu Explosionen auch Erdbeben ausdrück¬
lich nennen müsse.

Der Referent führt die Bedenken an, welche den Ausschuß bei seinem Vorschlage geleitet haben.
Durch die Uebernahme aller Explosionen werde ein großes Risico übernommen, denn eine einzige Explo¬
sion könne soviel Zchadeu verursa heu, daß derselbe durch mehrjährige Beiträge nicht zu decken sei. Wenn
man dazu übergehen wolle, auch die durch Dampfkessel entstandenen Explosionen oder gar die dnrch
Erdbeben angerichteten Schäden zn übernehmen, so würde man das Princip verlassen, welches in dem
Reglement der Feuer-Societät niedergelegt sei.

Der Abg. Graf Hoensbroech erklärt, daß er unter Explosionen solche verstanden habe,
deren eigentliche llrsachc das Feuer sei nud wodurch direkt oder indirekt Explosionen entständen. Pulver
könne auch uichts anders als durch Feuer explodiren.

Abg. i>. Noeggerath: Es sei kein seltenes Ereigniß, daß bei Erdbeben Feuer aus der
Erde schlage uud auch Gasexplosionen kämen bei Erdbeben vor; wenn man im Allgemeinen von Explo¬
sionen spräche, so würden auch diese mit inbegriffen sein.

Der Director: Der vom Abg. !)>'. Noeggerath angeführte Fall, wenn Feuer aus der
Erde schlage, sei ein wirklicher Feuerschade», der vorgesehen wäre. Die Versicherung von Pulver werde
einfach dadurch beseitigt, daß erst ein Uedereinkommen mit der Direction getroffen werden müsse in
Bezug auf die Höhe der Prämie, und wenn diese z. B. 50 "„ verlange, so werde Niemand auf eine
Versicherung eingehen, ebensowenig werde gegen Erdbeben versichert werden, weil Niemand sich finden
dürfte, dem die Gefahr so groß erschiene, dafür jährlich eine Prämie zu zahlen, wohl aber fänden sich
viele Fabrikbesitzer, die gegen die Gefahr der Explosionen versicherten, und er könne nur wiederholen,
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daß, wenn die Prov.-Feuer-Societät die Eoncurrenz mit den Acticugesellschaftenaushalten wolle, sie
auch gegen die Explosion der Dampfkessel und Maschinen Versicherungen annehmen müsse unter Vor.
behalt einer erhöhten Prämie,

Der Abg. vom Brück fragt: ob bei Pulucrexplosionen für die beschädigtenNachbarhäuser
eine Vergütung bewilligt werde.

Der Director bemerkt, daß nach der vorgeschlagenenFassung beschädigteRachbargebäudc
auch entschädigt werden müßten. Thatsächlich wolle er berichtigen, daß sein Antrag ausdrücklich sage,
die durch Erdbeben, Pnlver u. s. w. heruorgcbrachtcn Schäden werden nicht vergütet, jedoch könucu die
durch Explosioueu verursachte» Schäden vergütet werden, wenn eine Prämie dafür vereinbart wor^
den sei.

Der Vice-Marsch all erklärt die Discussion für geschlossen uud wird zur Abstinunuug
geschritten.

Zuerst wird über den Ansschnßantrag abgestimmt, welcher in seinem Eingange lautet: „Eben¬
sowenig sind von dieser Vcrsichernng solche Beschädigungen der Gebäude ausgeschlossen,welche durch den
Blitz oder durch eure Gasexplosion, auch wenn beide nicht gezündet, sondern blos zertrüm¬
mert haben, hervorgebracht werden, noch anch solche,welche n. s. w.

Der Antrag des Ausschusses wird abgelehnt und damit ist der Antrag der Dircction an
genommen.

Das Referat des 4. Ausschusses, betreffend den Etat der Rhein. Proo.-Feucr-Societät, wird
vom Referenten Zores vorgetragen und zur Discussiou gestellt.

Der Ausschuß trägt unter Äugabc der eiuzelucu Positionen auf Genehmigung der Gesammt-
ausgabe im Betrage von 27,80« Thlrn. an für die Jahre 1807—«!1, und wird der Etat genehmigt.

Der Marschall übernimmt den Vorsitz und ersucht deu Referenten des 2. Ausschusses,Abg. Die künftige Orgo°
Stumm, das Referat über die 3 Verordnungen, betreffend die künftige Organisation des vormals "'s"'«" des uormnis
s,>cc'c^s 5>s ^ «->->"<- > Hessische» Oberamtcs
besuchen Oberamts Meyenheuu, vorzutragen. Miscuhcim.

Der Referent trägt den Bericht vor und bemerkt, daß seit erfolgtem Druck desselben zwei
Petitionen ans Standernheim uud Merxheim eingelaufen seien, welche sich, wenn auch theilweise mir mittet-
bar, für eine Vereinigung mit Ereuzuach aussprechen. Der Ausschuß vermochte indessen den Wünschen
dieser beiden dicht au Eisenbahnstaiionen liegeudeu Ortschaften als einer verschwindenden Minorität
keine wesentlicheBedeutung für die Entscheidung der vorliegenden Frage beizulegen und beantragt daher:
Der Hohe Landtag wolle den Verordnungen .'V und l;. seine Zustimmuug ertheilen, dagegen der König¬
lichen Staatsregieruug dringend empfehlen, die Verordnung (!. folgendermaßen zu amendiren:

1. Im >?. 1 die Worte: „mit dem Kreise Ereuzuach vereinigt" zu streichen uud statt derselben
Zu setzen: „und aus demselben ein selbstsländiger Kreis mit dem Kreiöorte Meisenheim gebildet."

2. Den §. 2 wegzulassen uud
3. den 8- ^ als 8- 2 zn bezeichnen,
Der Marschall eröffnet hierüber die Discussiou, zuuächst über den Entwurf unter I.,t. ^V.
Der Abg. Frhr. von Lvl" bemerkt, er würde dem Antrage des Ausschusses beistimmen, müsse

ic-doch die Erklärung abgeben, daß er deu Motivirungen des Ausschusses uicht in allen Theilen beitreten
könne.

Der Marsch all bringt den Entwurf der Verorduuug uutcr l.it. ^V. zur Abstimmung.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c. verordnen:c. was folgt:
8- 1. Der im 8- 1 des Gesetzes vom 27. März 1824 (Gesetz-Sammlung pro 1824 Seite

k01) festgestellteprovinzialständische Verband der Rheinprovinz wird auf deu durch das Gesetz vom
24. Dezember 18,!« (Gesetz-Sammlung pro 180N Seite 870) mit der Preußischen Monarchie vereinigten
Bezirk des vormals Hessen-Homburg'scheu Oberamts Meiseuheim ausgedehnt.

8- 2. Der Erlaß der erforderlichen Ausführungs Bestimmungen erfolgt durcb besondere Ver-
Ordnung,
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Urkundlich:c. Derselbe wird ohne Discusfion angenommen. Ebenso erfolgt die Annahme
des Entwurfs unter I^it. ^.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König uon Preußen :e. verordnen im Anschluß
an die Verordnung vom betreffend die Vereinigung des vormals Hcsfen-Homburg'schcn
Oberamtes Meisenheim mit der Rheinprovinz, was folgt:

§. 1. Da Giiter, welche nach den für die Nheiuproviuz allgemein festgestellten Grundsätzen
im Stande der Ritterschaft auf dem Prouinzial Landtage zu erscheinenberechtigen, in dem Bezirke des
Obcrcnntes Mciscnhcim nicht vorhanden sind, so findet eine Vertretung des Bezirkes in diesem Stande
nicht statt.

Sofern wir aber künftig einem der dortigen Güter die ritterschaftlichc Qualität zu verleihen
Uns bewogen finden sollten, so nimmt dessen Besitzer mit den anderen Rittergutsbesitzern des Regierungs¬
bezirkes Eoblcnz an den Wahlen des im Artikel VII. der Verordnung vom 13. Juli 182? bezeichneten
ersten ritterschaftlichcn Wahlbezirkes Theil,

8. 2. Die Stadt Meisenheim wird auf dein Prouinzial-Landtagc im Stande der Städte
vertreten und mit den Städten Ereuznach, Kirn, Toberuheim, St. Goar, Bovpard, Obcrwcsel,
Nacharach uud Stromberg in Hinsicht der diesen zustehenden Collettivstimmc im Stande der Städte
vereinigt.

t>. 3. Die übrigen Gemeinden des Oberamts Bezirkes erhalten ihre Vertretung auf dem
Prouinzial-Landtagc im Stande der Landgemeinden, und werden dem durch den Allerhöchsten Erlaß
vom 2. Januar 1865 gebildeten fünften Wahlbezirke des Regierungsbezirks Eoblcnz (Ercuznach, Sim-
mcrn) zugcfchlagcn.

ß. 4. So lauge in der Stadt Meisenhcim die Gemeindc-Orduung für die Nhcinprovinz
vom 23. Juli 1815, oder die Rheinische Städte-Ordnung vom 15. Mai 185U noch nicht eingeführt
ist, werden in der Stadt Meisenhcim die Behufs der Abgeordneten-Wahl zum Proviuzial-Landtage im
Stande der Städte zu wählenden Bezirkswähler, sowie der Devutirte, welchen die Stadt als ihren
Vertreter zu dem Kreistage zn entsenden hat, von dem Gemeinde-Vorstände aus seiner Mitte gewählt.

5. 5. Die Wahl der Vezirkswähler zur Wahl des Abgeordueteu zum Proviuzial-Landtage
im Stande der Landgemeinden, so wie die Wahl der Devutirtcn zur Vertretuug der Landgemeinden auf
dem Kreistage erfolgt bis zur Einführung der Gemeinde-Ordnung für die Rheiuprouinz vom 23. Juli
1845 von den zu einem Wahlkörvcr zn vereinigenden Gemeinde-Vorständen der einzelnen Gemeinden
der betreffenden Bürgermeisterei aus ihrer Mitte, Iu der Bürgermeisterei Meisenhcim darf jedoch an
diesen Wahlen der Gemeinde-Vorstand der im Stande der Städte vertretenen Stadt Mcisenheim nicht
Theil nehmen.

8. ll. Mit der Ausführung dieser Verordnung wird Unser Minister des Innern beauftragt.
Urkundlich :c.
Ueber den Entwurf einer Verordnung unter I^it. 0., zu welchem der Ausschuß Amendements

gestellt hat, eröffnet der Marsch all die Discusswn.
Abg. Bachem. Wenn man die Motive lese, welche der Ausschuß in seinem Berichte nieder

gelegt hat, so'möchte es den Anschein gewinnen, als müßte man ihncu beistimmen. Wenn man sie
aber näher ins Auge fasse, so werde mau anderer Ansicht. Der Neduer führt »ach näherer Darlegung
der Motive des Ausschusses des Rähern aus, daß das Oberamt Mcisenheim mit seiner geringen Ein¬
wohnerzahl nicht fähig sei, für sich einen Kreis zu bilden. Er könne auch dieBefürchtuug nicht theilen,
daß, wenn auf den Antrag der Regierung das Oberamt Meiseuheim zu Ereuzuach geschlagen werde,
die Bevölkerung weniger zufncden gestellt sein würde, Man sei in Meiseuheim nicht recht klar gewesen,
was mau eigentlich wünschen sollte, und daß die Wünsche sehr verschiedenartig seien, ergebe sich
hinlänglich aus den Petitionen. Er glaube, daß tciue iuuercu Gründe vorhanden feien, von der Ver¬
ordnung abzugehen und trage daher darauf au, deu Entwurf, wie cr vou der Regicruug vorgelegt
worden, anzunehmen.
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Der Abg. Graf Schacsberg erklärt, daß die fragliche Angelegenheit einen andern Eindruck
auf ihn gemacht habe und es fei unverkennbar, daß die Stadt Meisenheim wünsche, einen eigenen Kreis
zu bilden. Er rönne seine eigene Ansicht nur dahin aussprcchen, daß der Antrag des Ausschusses, wie
er gestellt worden, angenommen werde.

Der Abg. Bremig spricht sich für die Amendirung des Gefetz-Entwurfes aus. Der Aus-
schuß habe die Frage, ob ein Kreis oon 14,000 Seelen lebensfähig sei, bejaht und zwar sei dies auch
von denjenigen Herren geschehen, die im Verwaltungsfache bewandert wären.

Damit sei die wesentlicheFrage, die ihm zur Entscheidung vorgelegen, erledigt gewesen. Man
habe viel gelesen und gesprochen von den berechtigten Eigenthümlichkeiten der Provinzen, wenn man
aber von berechtigten Eigenthümlichkeiten sprechen wolle, so müsse man sie hier auf das Obcramt
Meiseuheim anwenden, und diese berechtigten Eigenthümlichkeiten lägen darin, daß Meisenheim bisher
ein abgerundetes Ganze für sich gebildet habe. Der Abg. Bachem habe eine Reihe von Motivcu ange¬
führt, die gegen die Constituirung eines eigenen Kreises Meisenheim sprechen sollten, die ihn aber gerade
vom Gegentheil überzeugt hätten. Wenn es sich darum handele, ob das Oberamt Meiseuheim zu Trier
oder zu Eoblenz geschlagenwerden solle, dann würden alle Motive dafür fprechcn, daß es zn Coblcuz
geschlagenwerde. Da er daher leinen Grund finden tonne, dem Wunsche der Bewohner Meisenheim's
entgegen zu treten, so möge man diesem Städtchen seine berechtigte Eigenthümlichkeit lassen, Kreisstadt
zu wcrdeu. (Bravo!)

Abg. Contzcn. 'Er würde es für einen großen Irrthum halten, wenn man behaupten
wolle, daß es schwieriger fei, einen kleinen Kreis gut zu verwalten. Dem Eollegcn Bachem traue er
in Bezug auf die Verwaltung die größte Fähigkeit zu, er scheue sich aber nicht, ausznsprechen, daß Herr
Bachem ein besserer Bürgermeister sein würde, wenn er nur die Hälfte des Kreises zu verwalten hätte,
denn es sei Thatsache, daß Derjenige, der eine große Verwaltung habe, sehr häusig i» die Lage gebracht
werde, durch fremde Augen sehen zu müsse». Wolle man zn dem Kreise Ereuzuach, der einige 70,000
Seelen habe, noch Meisenheim hinzufügen in dein Glauben, daß dann das Oberamt Meisenheim besser
verwaltet werden würde, dann könne er aus eigener Erfahrung sagen, daß das eine unrichtige Voraus¬
setzungsei. Meisenheim werde dann schlechterverwaltet werden und Crcuznach ebenfalls, weil letzterer
Kreis schon sehr groß sei. Es habe stets das Prinzip gegolten, wenn ein Distrikt seine Seldststäudig-
keit verliere oder vielmehr mit anderen zusammen gehen solle, daß man dann die Eigenthümlichkeit des
Bezirkes möglichst behalte. Solche Wünsche, wie die hier vorliegenden, hätten ihre höchste Berechtigung
und man werde wohl thun, dieselbenzn berücksichtigen. Er könne daher nur deu Antrag des Ausschusses
empfehlen.

Der Abg. Wachter erklärt sich gegen die Annahme des Ausschußantrags und bemerkt, daß,
wenn Meiseuheim zu einen: selbstständigen Kreise creirt werde, nicht 2 Jahre vergehen würden, daß von
dort Petitionen eingingen, zn dem Kreise Creuznach geschlagenzu werden.

Der Abg. Becker weist auf Barmen hin, wo Bürgermeister uud Landrath in einer Person
vereinigt seien. Es gäbe also ein Mittel, einem Laudrathc Arbeit genug zn verschaffen.

Der Abg. Graf Hoensbroech hält es nicht für politisch gerechtfertigt, den ausgesprochenen
Wünschen dieser großen Majorität entgegen zu treten. Die Bevölkerung uon Meisenheim müsse am
besten wissen, was ihr fromme, uud es habe ihn gewundert, ans den Ausführungen des Abg. Bachem
W vernehmen, daß es Momente gäbe, wo mau deu Wünschen einer großen Bevölkerung nicht Rechnung
tragen solle.

Der Abg. Bremig erwiedert auf die Aeußerung des Herrn Wachter, daß mau ruhig ab¬
warten könne, ob Meisenheim uach !^ Jahren mit audereu Wünschen hervortrete» werde.

Die DiScussion wird geschlossen und ertheilt der Marschall dem Referenten das Wort,
°er hauptsächlich die gegen den AuSschnßbericht gerichteten Angriffe widerlegt. Es wird hierauf zur
Abstimmung geschritten »nd der Antrag des Ausschussesmit großer Majorität angenommen.

Der Referent wird ersucht, die Adresse au Se. Majestät zu entwerfen.
l!)
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Stipendien-Stiftung
^ «.,. cv.^en «stattet das Referat des ». Ausschusses über eine Eingabe des Rettors

dürftige Studirendc verwendet werden soll.
Der Ausschuß beantragt: Der Hohe Landtag wolle beschließen:
I As dem nach dem Rechnungsabschluß von 186? auf dte Hohe von W 1U Thlm 11

<~ » Nl «ck beladen Beständeder Provinzial - Hülfstasse. unter dem Namen ..Komg Wtlhelm^

Z^n/öi^^^^ ^ bilden, daß jährlich .0« Thlr. ans dessen Iinsenertrage zn dem

gedachten Z«^«^ ^. f,rtdaneruden ««walMng zu b^sm
7 Aus den besagten Stiftnngs - Revenüen 12 Stipendien zu bilden, namltch für 4 Sttpen^

"" ^ ' ^Zlrn'^ ^ ^3,2?^ der Maßnahmevorhalten, daß eine durch
< l >>; (^ er von einer Session zur anderen aus jedem der 5 Regierungsbeznkezu le

"Nie^ '" bewirken uud dem Landtage darüber

Bericht ^ «sta^haw ^ ^^^^ ^^^ ^,^ ^,^^.^

Aba Noeggerath. Er befinde sich in der Lage, als ältestes Mitglied der Universttat
c. ^ ..^n«^m NussckuNe ür den höchst liberalen Antrag danken zu müssen. Er hatte

Stipendien zn stiften vorgeschlagen sei. mit einigen
freiltch gewunsch^ ^ ^ bei der Universität Bonn bestehen, snen
Abänderungene f° '°a e. ^ ^ ,^ ^.^ ,^„ Verwaltung, dem EuratoriuM
^ m der Wets gesch fe^ ^ -' ^^ ^ die Professorender
der Umve^ ^ leinen Einflnß hätten, sondern,daß dieKömgl.
Unwerstta w der ^^^^ welche d e Fonds verwalte. Es tonne übrigens gleichgültig sein, wer
BeHorde, das ^"""um^ ^ dem Köniql. Curatorium geschehe, und
den Fonds verwa te o dtev von .r Pr^ ,^ ^^ ^^ ^.^ ^^^ ^
er wenigstens befmde^ " ' ^ ^ .^ ^ Vorschlägendes
schenkes irgend etne Aus tell^^^^^^ ^„^, ^^ ^,^ ^.^^.^ ^^h,V
Ausschusses, welcher thu zu "«^^ "^ "^_^,mg zur Vermeidungaller EoUisionen es der aca-
«erden sollen. Er glaub daß m n n d er ^ ^ BewiUigun der eiuzelueu Stipendien zu
demischeuBehörde " ^ " ^U " ^ ^„^ ^ ^w über die Ver'

u:r ^^n^ Möchten, weil da alle Materialt.
in Bezug auf-dieseAngelegenheit vorlägen. .... «W

' '7 ^Anlra^
^ge^o^ Ha?u3^! ^W gegeben werden solle, sachgemäß seien. Als er zuerst

„ d n An age'des'Enratoruwts der Universität ,ehört habe sn es thm vorgekmnmm "e,
d rch d?e Bewillignng der Stipendien mehr jnnge Lmte amnnr werden sollten, d e "nw" mt zu ^
2 len er müsse aber gestehen, daß er von diesem Bedenken zurückgekommen et tind er sn etz zu

'ul7r;e guu7.elangt.^aß.'wenn der Landtag dies Geschenk bewillige.
d r Universität in mißlichen Verhältnissensich befanden,dte Lage erleichtertuud tln G st g>, ^

«c de E "e Niemanden zu nahe treten, aber er glanbe nicht, daß ^te' deu(,tmtn^^^
V .m: s^aus aus wohlhabende Le.tte finden würden nnd es seten dte

7' ^ im Zutreffen, die sich mehr oder weniger nnter 'nißlichen Verhältnissen au der mv
^ bMen Er Hofe denmach.daß der Borschlag, den der Ausschußgemacht. d,e v le Zust

"d^ Landtages finden werde und er beantrage, dm AusschußAntrag mit den von dem »r-"oegg
Mh^orgeschlageuen Modifikationenanzuuehmm.
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Der Abg. Dr. Würz er erklärt sich gegen den Ausschuß-Antrag. In unsern Zeitverhält¬
nissen sei es nothwendig, junge Leute, die leine Mittel hätten, zum Studiren nicht zu veranlassen. In
den meisten wissenschaftlichenCarrieren sei das Fortkommen so erschwert, daß die Leute, nach glücklich
beendigter Universitätszeit, bevor sie zu einem Amte gelangten, dem Verhungern nahe kämen und wolle
er nur auf die Assessorenaufmerksam machen, die bis zum 40, Jahre warten müßteu, ehe sie eine an¬
gemesseneBesoldung erhielten. Er glaube, daß er mit vollem Recht gegen jede Bewilligung stimmen
tonne.

Der Abg. Bachem stimmt dein Ausschuß-Anträge bei, mit den von !>>'. Noeggcrath bean¬
tragten Modifikationen. Er glaube gerade deshalb, weil die Industrie größere Vortheile biete, müsse
man jungen Talenten, die in Dürftigkeit sich befänden, Mittel an die Hand geben, um zur Auerkenuuug
zu gelangen, deshalb erscheinees ihm auch uicht zweckmäßig,die Stipendien gar so klein zu machen und
er möchte beantragen, Stipendien nicht unter 100 Thlr. zu bewilligen, indem er glaube, daß andern¬
falls der eigentliche Zweck des Geschenkesbeeinträchtigt werde.

Der Marsch all bemerkt, ob es nicht zweckmäßigsein dürfte, erst zu berathen, ob überhaupt
ein Stipendium geschaffenwerden solle.

Der Abg. Graf von Schacsberg erklärt sich mit den Ansichten des I>i-. Wurzer ciuver-
standen und spricht sich gegen jede Bewilligung aus. Durch Stipendien werde das ernste Studium
nicht befördert, sehr oft aber Halbwisserei. Ein talentvoller Mann finde immer noch Mittel und Wege,
Studien zu machen und er muffe das Gesuch der Universität Bonn für ein unangemessenes halten.

Der Abg. Brcmig führt aus, daß das, was der Abg. I>. Wurzer gegen die Ausschuß-
Anträge angeführt habe, nur zur Verstärkung für die Gründe des Ausschusses diene. Es gäbe immer
noch junge Leute, die Muth in der Entbehrung besäßen uud mit einem kleinen Zuschüsse, der ihnen
durch Stipcndicu gegeben werde, sich die paar Jahre ernst durcharbeiteten, und wenn auch einmal einer
von diesen Leuten zurückkäme,der sich als Heckeuadvotatniederließe, so käme dies auch bei solchenLeuten
vor, die mit einem starten Geldbeutel uach Boun giugen. Unter denen, die sich tapfer hätten durch¬
schlagen müssen, werde man sehr wenig verkommene Subjecte finden. Er fei selbst einer Derjenigen
gewesen, die mit wenigen Mitteln sich durchgeschlagenhätten.

(Vrauo!j
Zum Wort haben sich noch gemeldet: die Abg, von Loö, Baum und Wurzer.
Der Marsch all hält die Berathung des Gegenstandes für erschöpft uud schließt unter Zu¬

stimmung der Vcrsammluug die Discussion.
Ein eingegangener Antrag auf namentliche Abstimmung wird von der Majorität unterstützt.
Der Marsch all stellt die Frage, ob überhaupt eiue Stiftung von Stipendien im Betrage

von 20,000 Thlrn. beliebt wird.
Die Zahlung ergibt, daß die Frage nnr mit 32 gegen 31 Stimmen bejaht worden ist, und

schlägt der Marschall deshalb die namentliche Abstimmung vor.
Bei der namentlichen Abstimmung haben 34 mit nein und 33 mit ja gestimmt.
Der Marschall stellt die Frage: Soll eine Stiftung zu Stipendien für die Universität

Bonn bewilligt werden?

Mit Ja haben gestimmt: Mit Nein haben gestimmt:
Aldringen. Baum,
v. Beißel. Berger.
v. Bourscheidt. Bartels.
v. BoosWaldeck. v. Beulwitz.
Bachem. Cremcr.
Bremig Dick,
vom Brück. v. Ecrde.
Boecking. v, Fürstenberg Loersfeld.
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Mit Ja haben gestimmt:
Becker.
Boeninger.
Clemens.
Contzen.
u. Eynatten.
v. Evnern.
v. Fürstenbcrg-Muffcndorf.
v. Frentz.
Grafs.
Gebert.
v. Hompesch.
Horst.
Hardt.
Küchen.
v. Leykam.
Mund.
v. Nyvcnhcim.
Nußbaum.
Dr. Noeggerath.
u. Spee.
Schult.
Stumm.
u. d. Schuleuburg.
v. Wolff-Metternich.
u. Waldbott-Nassenheim.

Mit Nein haben gestimmt:
v. FürstenbergStammheim.
Gemünd.
v. Hoensbroech.
Henrichs.
Hirschbrunn.
Iansen.
Kampf.
Kretz.
v. Louisenthal.
v, Loö.
1)i-. «eris.
^angc.
v. Mylius.
Münster.
Müller aus Güls.
Müller aus Langenlonshcim.
Maas.
Paulsfen.
Pilgram.
v. Rynfch.
Ringel.
v. Schaesvcrg.
Schnnk.
Wurzer.
Zores.
v. Ncsselrode.

des Ausschusses ist mit einer stimme

Vtistürkunss des
Fond« zur Erhaltung

des 5tllt»stcrs,

Zuschuß für die
HMuu Scideudau
au« dm Foild« der
Pro«. HullZtllsse.

Ausschusses über die Denkschrift, betreffend

Der Antrag ^ ">«.mn..,^ rn ..n. ^„.. ^......... Majorität gefallen und somit das

Referat ^sst. ^ ^,^ ^.^ ^,^ ^,^ ^.^^ ,,^er fortgesetzt.

Der Abg. 3 " r e s ^t ws N^rat dev der Rheinprovinzbehnfs Bestreitungder
die Berstärkuug des Fo^ m ^^ ^ ^ ^,^ » ^ ^^ ^^^„
Kosten für tue Arbeiten bchufs Untervenyeu ^g^^^^ ^^.^^^ ^^ .,,^ ^,^ ^^^.^ ^)>^,^^nge".

Auf die Dauer von zehn Jahren, soweit als erfor-

4^",.. Beischlag ans die Grundsteuer zu bewilligen, jedoch unter der ausdrückliche«

bücher und Karten, beziehungsweise für die Berichtigungder,el

derlich
Der Antrag des Ausschusses geht dahin:

jährlich al

"3 ^,"«^"»«3"!^ m. «h°w, «>.',.w ,.. .',.«>...„ d.r «»«««»
^ zur Grundsteuerpro Jahr. ^

1 wird ohue Discussion augcuommenund der ResenNro.

zu
nöthig ist, keinesfallsaber mehr als 4 -

Die AllerhöchsteProposition

Becker erstattet.
Das

Wurzer uon dem Äbg-

Älcferat betrifft die Eingabe des Herrn General - ^ecretairs des laudwirthschastl^
Vereins für Nheinpreußenum einen ferneren Zuschnß von 300 Thalern auf 3 Jahre aus deu zur
Müou der Provinzialstäude stehende.: lleberschüsseu der Provmzial ^ Hülfstasse zur llnterstutznug
Hebung der Seidenzucht.
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Der Ausschuß beantragt: Der Landtag wolle beschließen, der Section Seidenbau des land,
wirthschaftlichen Vereins unter den im Referate angeführten Bedingungen für die nächsten 3 Jahre aus
den zu seiner Disposition stehenden Überschüssen der Provinzial - Hülfskasse eine jährliche Untcr-
stütznng von 3UN Thlrn, zu gewähren.

Der Abg. Graf Hocusbroech bemerkt, daß man doch nicht über den nächsten Landtag hin¬
aus Geld bewilligen tonne. Es sei auch nöthig zu wissen, wo eigentlich die Seidenzüchter in der Rhein-
Provinz eristirten, bevor man eine Unterstützung bewillige.

Abg. Münster: Im Regierungsbezirk Aachen beschäftigten sich sowohlBeamte der Aachener
Feucr^Vcrsicherungs-Gesellschaftwie auch viele Eisenbahn-Beamte sehr start mit der Seidenzucht und die
letzte Ausstellung habe sehr schöne Resultate auszuweisen gehabt.

Abg. !>., Leris. In der Nheinproviuz bestehe ein landwirthschaftlicher Verein unter dem
Rainen „Rhcinisch-WestphälischerVerein für Seidenban und Bienenzucht." Wie aber die Gelder im land-
wirthschaftlichen Verein verwendet worden seien, sei ihm unbekannt geblieben. Es würde daher wün¬
schenswert!) sein, daß der Verein ebenfalls wie andere Vereine es thäten, Rechnung ablegte, dann würde
man wissen, wie die Gelder verwendet würden. Der Hauptbetrag der Summe gehe au den Vorsteher
der Haspelanstalt. Er stimme übrigens dem Antrage bei.

Der Abg. I>. Nocggerath bemerkt: daß die Seidenraupe nur in einem gegen rauhe
Rordwindc geschütztenKlima gedeihe und sei gerade die Gegend von Aachen zur Seidenzucht geeignet.

Der Abg. Schult bemerkt, die Veranlassung zur Unterstützung des Antrages habe der Um¬
stand gegeben, den Lehrern dadurch eine Unterstützuug zu gewähren.

Der Abg. Frhr. v. Louisenthal weist darauf hin, daß im Regierungsbezirk Trier viele
Lehrer mit der seidenzucht sich beschäftigten und der dortige Vorstand mehrere Prämien vertheilt habe.

Der Abg. vom Brück erklärt sich für den Antrag, wenn es sich eben darum handle im
Allgemeinen den Seidenbau zu fördern, nur müsse er sich gegen die Haspelanstalt erklären, die der
Provinz nichts einbringe.

Abg. v. Eynern: der Antrag gehe gerade darauf hinaus, eine Abhaspclungsanstalt zu
gründen nnd gerade diesen Zuschuß in der Weise zu verwenden. Indirect sei es aber dennoch eine
Förderung der Seidenzucht.

Referent theilt mit, daß die Seidenzncht in vielen Gegenden der Nheinprovinz fehr start be¬
trieben würde nnd was den Zeitpunkt der Bewilligung anbelange, fo seien darunter die Jahre 1887
1868 und 1809 zu verstehen.

Der Marschall bringt den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung und wird derselbe an¬
genommen.

Das betreffende Schreiben an den Königl. Landtag>Eommissar wird verlesen und genehmigt.
Der Abg. Stumm verliest hierauf die, die tünfttge Organisation des vormals hessischen

Oberamtcs Meisenheim betreffende Adresse an Se. Majestät den König und wird dieselbe geuehmigc.
Der Äbg. Pilgram erstattet ein Referat des t. Ausschusses, betreffend die Beschwerde des Beschwerde des I.

Gutsbesitzers Iohcmu Eonrth zu Niederzüudorf wegeu der alljährlich wiederkehrenden großen Ein- Cmirth ,» Mcderzün.
^.^ ^ .^>> doif über Emquor»
guartteruiigslast. tierm,gsl°st.

Der Ausschuß ist zu dem Beschlusse gekommen, daß anerkannt werden müsse, daß die Au
wohner der Wahner Heide, sowie jene aller anderen Uebungsplätze mehr als die Bewohner der von den
Uebnngsplätzen entfernt liegende» Ortschaften mit Eiuguartierungslast belästigt werden, es jedoch dem
Landtage nicht zustehe, in dieser Sache weitere Schritte vorzunehmen nnd schlägt deshalb der Ausschuß
der hoheu Versammlung vor, den Peteuteu Eourth auf den gesetzlichen Insianzeuzng zu verweisen. Die
Versammlung findet Nichts dagegen zu erinnern und wird der Antrag des Petenten abgelehnt.

Der Abg. Schult verliest ei» Referat des 5. Ausschusses, betreffeud die Unterstützung der Unterstützung der
Wittwe des vormaligen Polizei^Inspectors Hoffmann bei der Provinzialanstalt zn Branweiler, W'^ttwc P°>'z^In-

Der Ausschuß schlägt vor, die Unterstützung von monatlich ö Thalern der Wittwe Hoffmann
für die Taner von ,^ weiteren Jahren zu vewilligeu.
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Der Nntraa des Ausschusses wird angenommen.
Der Abbuchen referirt Namens dos 5. Ausschusses über die Nechnungeu uud den Ver-

^^H «"tungsde^^^euh^^^ ^ ^.^ ^^ ^
" ' hält die Erdung für hi reichend, daß er den Verwaltungsberichtgehörig geprüft und Nichts zu er-

er ist deshalb zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Verwaltnng des Landarmen-
auses m Trier mit Umsicht geführt worden ist uud eiu befriedigeudes Resultat geliefert hat.

Hause, zu A^nn ,^,^ ^,^, h^.„„ ^nutuiß uud bemerkt der Marschall. daß m dem betreffen«
den Schreiben an den Königlichen Landtags. Commissar der Puntt vorzugsweise hervorgehoben werden
müss^ 3 nach dem früheren Beschlusse des Landtags in Bezug ans die Ankäufe ein Attest über den
Marktpreis beigebracht werden müsse, ... ^. ..« :«.s

Wiederbe.chunc, der " Der Abg. Noeggerath verliest ein Referat des ". Ausschusses über ^ Anstellung em
Stelle des st»udi!chen ^«discken Reaistrators und Kanzlei ^ Inspectors, Der Antrag des Ausgusses geht dahm, daß oer
«aH'^velwr« Mg^e ungs'-Scretair Taumel n, für diesen Posten mit demselben Gehalt nnd den Diäten welche
«an,le^n,pett°r«. Regreß ^^ ^^ ^. ^^^^ .,^^ ^^^^ ^^.^ ^^ ^^ ^.^ ^^^^ ^^ , ^^, ^ s

beaiune Der Marschall bemerkt, daß. wenn die Versammlung den Regiernngs - Sekreta« Taumel dazu
desiguire. in dem betreffenden Schreiben an den Herrn Oder-Präsidenten die ministerielle Genehmigung
für'denselben nachzusuchensei. ^ ., .. . ,^. ^ n^„nfen

Die Versammlung genehmigt den Antrag des Aus,chu„es, ^owie das von dem Referenten
hieran abgefaßte Schreiben, . . -

Desal des s.»M,chm ' Von demselben Referenten wird der Bericht des ,.. Ausschusses, betreffend d'e Anstellung d s
Kauz!« GehMfe», cv Hubert Müller als ständiger Kanzlei - Gehülfe des Landtages. verlesen. Der Ausschuß tragt °a'

auf an daß es dem Rheinischen Provinzial - Landtage gefallen wolle, den genannten Müller m die vl^
herigc Funktion des Bremer eintreten zu lassen uud ihm dafür eine jährliche Remuneration von ^
Thlrn. vom 15. dieses Monats ab zu bewilligen.

Der Antrag wird genehmigt und trägt der Referent das betreffende schreiben an den Komu
lichcn Lllndtags.l5onnnissar vor.

Rennmerirungdes Das Referat des l». Ausschusses über die Rcmuueratioueu für dcu :c. Bremer uud den -
,c. Bremer und dc» Salcntin wird von demselben Referenten vorgetragen.

"' 6""""'' Der Ausschuß trägt darauf an. den Betrag der fraglichen Remuneration von jährlich 5U THU -
für die Zeit vom 1, October !«<;,! bis zum I'>. dieses Mouats zwischen dein :c Brctver und dem -
Salentin zu theilen. Der Antrag wird angenommen nnd verliest der Referent das betreffendeSchrey-

Bewilligungjür die Das Referat des !'. Ausschusses betrifft die Bewilligung für die Prouiuzml - Archive.
PiouinMl.ÄrchWe zu ^h Noeggerath trägt Nameus oes Ausschusses darauf an. daß es dem hohen Landtage gcsa

^"CMe!,i" wolle, diese Summe für 'die beiden Archive zu Düsseldorf uud Koblenz mit je IM» Thlrn. auf UI"Y
zu bewilligen.

Der Antrag wird genehmigt uud das betreffende Schreiben uerlefen. ^
Von demselben Referenten'wird der Bericht des !'. Ansschnsscs über die Verwendung ^

Fonds für die ProvinziabArchive zu Düsseldorf und Coblcnz vorgetragen. und geht der Antrag
Ausfchuffcs dahin, diese Aktenstücke zu den Akten zu legen. Die Versammlung nimmt hiervon Kennt» ^

L»M»,s - Bibliothek. Nn Referat desselbenAusschusses betrifft die Vervollstandignng der Bibliothek des Provm
Landtages und tragt der Ausschuß darauf au. die bezügltcheu Verhandlungen emfach zu den Alten
legen. , _,, ^

Der Abg. Zores verliest eine Adresse bezüglich der Allerhöchsten Proposition Nr. i. ^

Ausnahme der Oe» Abg. vom Brnck erstattet ein Referat des 1. Ausschusses über das Gesuch der Gemc
mcmde Ehrmfcldin (zhreufeld, die Aufnahme in den Städteverband betreffend,

den Städte-Verband. ^ ^rgg, des Ausschusses geht dahin: Der Landtag wolle das Gesuch ablehnen. ^ ^ ^^.
Der Abg. Schult spricht gegen dcu Ausschuß Autrag. dessen Gründe er nicht als ^

schlagend anzuerkennen vermöge. Bei der Abstimmung wird das Gesuch abgelehnt.
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Abg. Graf Hompesch erstattet das Referat des 9. Ausschusses in Betreff der NachwcisungKost«, des 18, Pro»
der Kosten des ProvinziabLandtages pro 1 «65 und der Kosten der ständischen Commissionen pro 186«./«?.

Der Ausschuß trägt darauf an, daß die betreffenden Documente «<! n^w gelegt werden.
Derselbe Referent erstattet ein Referat über ein Schreiben, betreffend die der Wittwe Pesch

gegen eine Vergütung von 3 Thlrn. monatlich zu übertragende Reinigung der ständischenMobilien. Der
Ausschuß trägt bei dem hohen Landtage auf Genehmigung an.

Der Antrag wird angenommen.
Der Abg. Bach cm verliest die Ndresse an Se. Majestät den König, betreffenddie Abänderung

des Feuer-Societäts-Reglements.
Dieselbe wird genehmigt.
Die nächste Sitzung wird von dem Marschall auf Montag 9 Uhr anberaumt.
(Schluß der Sitzung 4'/. Uhr.)

Der «andtagS-Marschall:
Frhr. v. Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

Umz«! ^ll,!d'>igc?.

Mimnmig der stiin»
Lisch,'» Moliilien.

Hiebente Sitzung.
Verhandelt im Stmidchause zu Düsseldorf am 30. Mär; 1868,

Der Marichall eröffnet die Sitzung um 9°/^ Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Graf von Hompesch.
Der Marsch all gibt dem Abg. l)V. Noeggcrath vor der Tagesordnung das Wort.
Abg. I^i'. No eggerath: Die hohe Versammlung habe sich in der letzten Sitzung veranlaßt

gesehen, den Antrag auf Bewilligung eines Stipendicnfonds für die Universität Bonn abzulehnen. Die
Gründe seien theils in der Sitzung zur Sprache gekommen, sie lägen aber nicht in dem Mangel an
Anerkennung gegen den hochseligcnKönig, der vor 5» Jahren die Universität Bonn gestiftet habe, fon¬
dern diese Gründe lägen in der Sache selbst. Er glaube aber, daß es die Ehre des hohen Landtages
erfordere, ein Zeichen für diese Anerkennung zu geben, bei dem Feste, welches am 3. August in Bonn
gefeiert werden solle. Daher wolle er einen andern Vorschlag machen, der hoffentlich die Genehmigung
erhalten werde. Die Bibliothek der Universität Bonn sei verhältnißmäßig noch wenig ausgestattet, was
nicht anders sein könne, da diese Hochschulenoch in dem jugendlichen Alter stehe. Die Bibliothek sei
Nur mit 300N Thlrn, jährlich dotirt und diese Summe käme derselben nicht ganz zu gute, indem davon
"uch noch alle Gehälter der Gehülfen bezahlt werden müßten. Die Bibliothek könne nicht concurriren
Wit der einer andern Universität, welche gegenwärtig auch unserem Lande angehöre, die Universität
Göttingen. Die Bibliothek in Göttingen sei wohl 15 bis 20 mal reicher ausgestattet wie die Biblio¬
thek in Bonn und die Universität der Rheinprovinz werde wohl jener nicht zu sehr nachstehen wollen.
Sein Antrag gehe nun dahin:

„Der hohe Landtag wolle ein für alle Mal als Anerkennung für die Gründung
der Universität der Bibliothek in Bonn eine Dotation von 5N0U Thlrn. ans den
Ueberschüssender Provinzial Hülfskasse bewilligen."

Der Marschall bemerkt, daß es nickt möglich gewesen sei, den vorgestern abgelehnten Be<
^)luß früher iu einen andern umzuändern. Er müsse nach seinem persönlichen Gefühl gestehen, wenn
bn' hohe Landtag bei dem bevorstehenden 5Ujährigen Jubiläum der Universität Bonn kein Lebenszeicken
3u erkennen gäbe, es Manchem doch leid thuu möchte, zumal der Antrag mit einer so geringen Majorität
abgelehnt worden sei, und er glaube daher, daß der Landtag es dem Abgeordneten für Bonn Dank wissen werde,

Geschäftliche«.

Gescheut von 5N0U
Thlr». an die llnive»
Mts'Biblwthekz»

Bonn.
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daß derselbe diesen Antrag ssestellthabe. Die Versammlung möge beschließen: ob sie diesen Antrag in
einen Ausschuß verweisen'oder hente in Berathung darüber treten «olle

Die Nersammlnnq beschließt, in die wfortM Berathung einzutreten.
^er Aba Freiherr von L o<' bemerkt, daß ein Amendement uor der endgültigen defnntwen

Beschlnßfasstmg gefüllt werden müsse und die Frist für einznbringende Anträge sei auch am Sonnabend

abgelaufen.^ ^. War schall: Ueber die Zulässigst eines Antrages stehe ih,u die Entscheidung zu.
Der Landtag habe seine Berathung am Sonntag angefangen und da gestern Sonntag gewesen, wo leine
l""4 ^ ,'tittaewuden habe, so laufe erst heute die Frist ab.

Abc, ^aum: Er habe in der letzten Sitzung sich gegen den Antrag erklärt und seine Gründe
m,^ der Discussiou genommen, die ihm schlagend geschienen. Bei der hohen Bedeutung, welche auf die
Vrov .fMskasse gelegt werde, müsse mau sich hüte,., die Fonds zu sehr zu schwächen. Wem, heute die
n.v<n,mteSumme'auf 5N0U Thlr. rcducirt «erde, so glaube er allerdings, daß man bei dem bevorstehenden
^ubiläum eine so geringe Summe bereitwillig geben werde. Er stimme heute mit voller Ueberzeugung
fs,r die ''><"">Thlr., die der Universität zu Gunsten der Bibliothek votirt werden sollten.

Abg. Nachem: Dem Antrage des Abg. Dr. Nocggerath könne entgegen gesetzt werden,
man wisse nicht ofsiciell, ob die Bibliothek wirklich eines so bedeuteuden Zuschusses bedürfe. Da er nun
fürchte daß bei der Äbstiminuug der eine oder der andere ein solches Motiv aussprechen köuuc, so er¬
laube er sich, darauf aufmerksam zu machen, daß es nicht darauf ankomme, diese Frage zu erörtern.
Die Bibliothek habe nicht Gelegenheit, ihre Schätze zu erweiteru, wie es nothwendig sei, uud u, dieser
Beziehung brauche man keine nähere Frage des Bedürfnisses eintreten zu lassen. Er glaube aber, daß
es sich um so weniger gezieme, hierauf einzugehen, als es nach feiner Ansicht nicht mehr wie recht se,,
eine Dotation zu gewähren, da der König Friedrich Wilhelm N>. die Universität gestiftet, als es
nothwendig gewesen, daß hier an, Rhein ein Sitz der Wissenschaft gegründet wurde. Er glaube, daß
das um fo mehr Anerkennung verdiene, als König Friedrich Wilhelm lll. die Universität zu
einer >zeit gegründet habe, wo der Staat nur schwache Kräfte gehabt hätte. Das verdwnc d,e vollste
Anerkennung,' und man könne unmöglich den Tag, der in diesem Jahre gefeiert werde, vorübergehen
lassen ohne' sich in das Gedächtniß zurückzurufen, was die Provinz gewefen und «as fie geworden se,.
<?>aher erlaube er sich den Antrag, daß die Versammlung einmüthig sich erhebe nnd sage, daß sie den
Dank der Provinz dem Könige aussprecheu wolle durch die Beistimmuug zu dem Antrage, der hente
von dem Abg. Roegerath gestellt worden sei. (Bravo.»

Abg. Brenng: Er könne nicht leugnen, daß der Beschluß am Sonnabend ihn etwas «eh-
müthig gestimmt habe, weil er sich hätte sagen müssen, daß bei dem bevorstehenden Jubelfeste die Pro-
vin' als solche nicht vertreten fein werde. Er sei der Ansicht, daß es Manchem nachher wehe thun
würde wen» mau bei den, Jubelfeste sagen sollte, die Proviuzial Vertretung allein habe es für gut
befunden, die ganze Sache zu iguoriren. Die Gründung der Universität am Rhein sei leine bloße Ver¬
heißung gewesen, mit der Gründung der Universität war etwas Positives gegeben, was nicht hoch genug
angeschlagen «orden und heute „och nicht hoch genug angeschlagen werden könne uud für das Gegebene
müsse mau seiueu Dank beweisen. Der Vandtag als Vertreter der Provinz möge den letzten Moment,
um seine Auerkeunuug zu zollen, nicht versäumen.

Der Abg. Münster erklärt, daß er gegen den Antrag gestimmt habe in Rücksicht ans °"
bedeutende,, Ausgaben, welchedem Prouinzial-Fond noch bevorsiäudcn. Die früher vcrlaugte Summe
so, ihm zu hoch gewesen, aber den, jetzigen Vorschlage stimme er mit Freuden bei nnd Viele von dene»,
«elche gegen den Antrag gestimmt hätten, würden jetzt ein zustimmendes Votnu, abgeben.

Abg. >>r. Wurzer: Da er oie Universität nicht für ein Privat ^ Instmit, sondern für >n
Staats Institut halte, so müsse er auch hente gegen den Antrag stimmen, Der^taat sorge auch «i^
reichend "für alle Bedürfnisse, wie man aus dem Bau des Laboratoriums sehen könne, das ans ^taat^
Mitteln mit bedeutenden Kosten hergestellt «erde. Er glaube uicht, daß eiu Betrag von 500'» THU >
von einem s" bleibende» Werthe sei, daß sich die Provinz dadurch eiu Denkmal setzen werde.
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Der Marsch all bemerkt, daß der Antrag eigentlich nicht dahin gehe, um mit diesen 50NU
THIrn. gleichsam ein Bedürfniß zn decken, sonder»der Antrag sei vielmehr dahin gerichtet, eine Aner¬
kennung für dasjenigean den Tag zu legcu, was durch den König Friedrich Wilhelm lll. der
Provinz, nicht dem Staate, geschenkt worden sei.

Abg. Freiherr von Loc stellt das Amendement:
„Der Provinziell Landtag wolle beschließen:In Erwägung, daß die Provinzial-Vertretung
zu der Vomier Universität in keinerlei Beziehung steht, da letztere eine Staats^Austalt
ist; iu Erwägung ferner, daß die zur Einbringung ueuer Anträge nach der Geschäfts-
ordnnng festgesetzte Frist abgelaufen ist, den Autrag des Abgeordneten Noeggcrath
abzulehnen."

Abg. v. Ennern. Zur Geschäfts Ordnung: Er stimme gern dem Antrage des Mitgliedes
für Bonn bei, wie er auch vorgestern dem Antrage zugestimmt habe, obwohl uach seiner Meiuung gegen
die Geschäfts-Ordnungverstoßen worden sei.

Der Marsch all fragt, in welcher Weise die Form verletzt worden wäre.
Abg. von Eyncru: Er habe geglcmbt, daß der Antrag innerhalb der ^ltägigen Frist, die

beute abgelaufen, hätte eingebracht werdenmüssen, nm ihn an einen Ausschuß überweisen zu töuuen.
Da man aber beschlossen habe, den Antrag in Berathuug zu nehmen, so werde er auch an der Ab¬
stimmungsich beteiligen; er glaube aber, daß der Antrag schriftlicheingebracht werden müsse.

Der Marsch all: Diese Abweichung habe er sich erlaubt, weil er geglaubt habe, daß es
Manchemhinterher leid thun möchte, wenn die Prouiuzial Vertretung bei der bevorstehendenJubelfeier
kein Lebenszeichenvon sich gegeben habe. Die gegebene Frist habe zu einem schriftlichenAntrage nicht
Mehr benutzt werden tonnen, nnr unmittelbar vor der Sitzung habe ihm der Abgeordnetefür Bonn
von diesem verändertenAntrage Mittheilung gemacht, lim aber diesen Antrag erledigen zu können,
habe er die Frage gestellt, ob sofort über den Antrag in die Berathung eingetretenwerden solle. Wäre
^r Antrag in den Ausschuß verwiesen worden, so würde der Abgeordnetefür Bonn ihn schriftlichein¬
reicht haben.

Der Antrag lautet dahin:
„In Anerkennung Dessen, was vor 50 Jahren der Staat für die Rhemprovinzdurch
Grüuduttg der Universität Bonu gethan hat, wolle der hohe Landtag beschließen,aus
de» Ueberschüssender Proviuzial Hülfstasse,die ihm zur Disposition stehen, ein für alle
Mal und zwar als Dotation 5000 Thlr. der Bibliothekder Universität Bonn zustießen
zu lassen.

Der Marschall bringt den Antrag zur Abstimmung — nnd wird derselbe mit großer
Majorität augenommcn.

Der Abg. !)i'. Roeg gerat!) stattet hierauf, Namens der Universität Bonn, dem Hause den
wärmsten Dank für diese Bewilligung ab.

Der Marsch all theilt hierauf mit, daß durch den Königl. Landtags Commissar noch ein
Schriftstück, betreffend die Pensionirnng des Ehanssee^AnfschcrsFnn t, eingegangen ist. Dasselbe wird an
d«' 7. Ausschuß verwiese».

Der Abg. Zores verliest eine Ndresse, betreffenddie Uebernahme der Baal ^ Wassenbcrgcr
Vräinienstraße auf den Vezirlsstraßenfondsdes RegierungsbezirksAachen. Dieselbe wird genehmigt

Demnächsterstattet der Abg. Frhr. von Frcntz das Referat des 0. Ausschusses über
Reorganisationder Irrenpflege in der Rheiuproviuz.

Der Ausschuß schlägt der hohen Versammlungvor, Seiner Majestät den: Könige für diesen
AllerhöchstenBeweis des Vertrauens und Königlicher Gnade zuvörderstden Dank in der abzufassenden
Dresse allerunterthänigstzu Füßen zu legen.

Der Referent trägt hierauf die in dem Allerhöchsten Landtags ^ Abschiede bezeichnetenModifi¬
kationen der Beschlüssedes Landtages vor.

Die Modifikationensind folgende:

die

Eingegangener
Antrag.

Nrnrgllmslltwn der
Irrenpflegc in der

Nhcinprouinz,

20
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I > Mit Rücksicht darauf, daß verschiedene Regiernngsdezirke aus ihren eigenenMitteln
nicht unerhebliche Anforderungenfür ihre Irren - Pflege - Anstalt gemacht haben, eine
diefer Rücksicht entsprechendeModifikation des Beschlusses hinsichtlich der Vertheilung
der Kosten der Erbauung uud Einrichtung der neuen Anstalten auf die einzelnen
Regierungsbezirke herbeizuführen.

^ur Ausführung diefer Modificationen habe der Herr Landtags- Commissar m seinem an
den .^errn "andtags Marschall gerichteten Schreiben vom 24. d. Mts. den Wuusch ausgesprochen, daß
die sechste Resolution mit Rücksichtauf die Ausführungen zn der vierten Resolutiondahin zn modific.ren sei:

Daß die zur Verziusung und Amortisation erforderlichen Summen von der Provinz m der
Weise aufaebracht werden, daß jeder Regierungsbezirk nach dem Verhältniß beizutragenhabe, in welchem
ihm die emittirten Obligationen behufs Erbauung nnd Einrichtung der in dcmfeldcn zu gründenden
Anstalt nach Maßgabe des Bedürfnissesvon der ständischenEommission überwiesen worden seien."

Der Ausschußempfiehltdem hohen Landtage, vorstehende zuletzt genannte Anficht zum Be

schlnß zu ^'^.^.,^ ^ Alisschusseswünschte jedoch die Ansichtdes Königlichen Landtags ^ Com-
missars in Ausführung gebracht zu fcheu.

Der Marsch all eröffnetdie Discufsion.
Der Abg. Frhr. v. «eytam führt aus, daß er sich dem Antrage der Minorität nur an¬

schließenkönne, der denjenigen Anträgen conform sei, welche die Vertreter des Regierungsbezirksgestellt
hätten wonach wesentlich den einzelnen Bezirken überlassen werden solle, für die Bedürfnissezu sorge«.
Sämmtliche Anstalten auf den Provinzialfonds zu übernehmen, erscheine ihm nicht ausführbar und er
glaube daher, daß man nicht weiter zu gehen brauche, als es das Nedürfuiß des einzelnenBezirkes erheische.

Abg. Vremig. Er gehöre auch zu der Minorität des Ausschusses.Zunächst müsse er dar-
auf aufmerksam machen,daß die'8 Resolutionen, wie sie im Jahre 1«05> gefaßt worden, von der Re¬
gierung und von Sr. Majestätdem Könige vollständig und intatt ihrem innern Gehalte nach acccptirt feien.

Nach Rccapitulirung der Sachlage führt dann der Redner aus, daß die Proviuz Schuldnerin
werde nnd es fo lange bleibe, bis die Provinz die Schuld abgetragen habe «nd es fei gleichgültig,
woher die Provinz die Mittel zur Abtragung der Schuld hernähme. Er glaube demnach, daß man M
Sinne der Anträge der Regierung die 0. Resolution amcndircnwerde. Es sei das nur ein Modus,
die Provinzilllschuld zu tilgen und'der Eharakter der Prouinzial-Anstalten roerde dadurch nicht altcrn't.

Der Abg. 1)v. ^eris spricht sich für die Ansichten des Oberpräsidcntcnaus.
Der Abg. Graf v. Hocnsbroech erklärt, daß die Ansicht der Majorität seinem Geschmacke

mehr cutspreche, jedoch müsse er unter den gegenwärtigen Umständendie Ansicht der Minorität empfehlen,
er habe die Ueberzeugung, daß, wenn der Vorschlag der Regierung nicht angenommen werde, dann au»
der ganzen Sache Nichts werden dürfte, und es könne nicht in Abrede gestellt werden, daß der Provinz
ein großer Schaden erwachse,wenn man aus Rücksicht auf die Majorität das ganze Projekt fallen liehe-

Der Abg. Contzeu vertheidigtdie Ansicht der Majorität. Er verstehe den Charakter, wen«
er ein provinziellersein solle, dahin, daß, wenn in dem einen Bezirke ein Deficit entstehe, daß dann
die übrigen 4 Regierungsbezirkesich an der Deckung desselben mit beteiligen müßten. Es sei >M-
ständig gleichgültig, wer das Geld hergäbe. Der Vorschlag, daß Rheinische Provinzial-ObligationenaU^
gegebenwerden sollten, gescheheganz einfach aus dem Grunde, weil in diefer Weife das Geld cn
leichtestenzu haben sei. Wenn jeder Regierungsbezirk nur Dasjenige zu bauen verpflichtet fei, was e
selbst nöthig habe, und die andern Regierungsbezirke nicht dazu beizutragenhätten, wenn ferner ^ ^
Unterhaltungskostendes Gebäudes von dem ganzen Bezirke getragen werden müßte» und auch die V^
vfleaunastostcnbezahlt werden, was bleibe dann übrig, wenn es ein provinziellesInstitut sein solle'
Er könne nicht glauben, daß durch die Bestimmungen, wie sie vorgeschlagen worden, der Provinz"
Charakter gewahrt würde. Das Charakteristische einer solchen Anstalt, wenn sie provinziell sein so ^
finde er darin, daß das Bedürfniß für jede Anstalt von der Provinz bezahlt werde, und daß die Pl ^
vinz welche die Kosten bezahle, auch die Verwaltung hab«.
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Der Abc;. ». Würz er schließt sich den Ausführungen des Vorredners cm. Er könne die
Versicherung geben, daß der Beschluß, 2,»»W,0U0Thaler aufzuwenden, um so zu sagen fünf neue Sieg-
burge zu baue», durchaus nicht mit Enthusiasmus iu der Prouiuz aufgenommen worden sei. Wenn
nun das Aufbringen von 2,N0N,000 Thalern keine,:, großen Anklang gefundenhabe,, so werde dieser
Modus die nothwendige Folge haben, daß jeder Regierungsbezirksich auf das Minimum beschränken
würde. Er glcmbe nicht, daß die Eommissionin ihren 3 Mitgliedern allein das Bedürfniß des Regie«
rungsbezirls werde festsetzen können, sondern es würden noch andere Behörden als maßgebend mit be¬
trachtetwerden.- Wenn Anstalten erbaut würden und Provinzial Anstalten bleiben sollten, so sei das
nur möglich bei dem Modus, den die Majorität vorgeschlagen habe.

Der Abg. Bremig sucht die Ausführuugender Herren Contzen nnd Wnrzcr zu widerlegen
und bemerkt gegenüber der Aeußerungdes Abg. Wurzer, daß man in der Provinz den Beschluß mit
Jubel begrüßt habe.

Der Abg. Frhr. v. «o<^ erklärt, daß, obgleich er zur Majorität des Ausschussesgehöre, er
nicht die Absicht habe, die Sache falle» zu lassen.

Nach längerer Discnssion, in der wiederholt die AbgeordnetenDr. Würz er, Eoutzcn
und Bremig das Wort ergreifenund gegenseitig constatircn,nicht widerlegtund nicht überzeugt wor¬
den zu sein, wird die Debatte geschlosseuuud erhält der Referent das Wort, der in längerer Ausfüh¬
rung die Unterfchiede darlegt, die zwischenden Ansichten der Majorität nnd Minorität existiren.

Der Marsch all bringt den Antrag der Regierung mit dem verlesenen Zusätze zur Abstim¬
mung und wird derselbe angenommen.

Der Referent geht zum 2. Punkte über, dahin lautend:
Der Ausschuß erkeunt die Nothwendigkeiteiner Abänderung des Vertheilungsmodusan und

schlägt dem hohen Landtagevor, zu beschließen:
Daß künftig alle Beiträge zu den Prouinzial-Irrcn-Anstalten in der Weise umgelegtwerden,

daß ^ der Mahl- und Schlachtsteuer, sowie die dircctcn Steuern mit Ausschluß der beiden untersten
Stufen der Klassensteuer sowie der Hausir-Gewcrbesteucrherangezogen werden sollen.

Der Marsch all eröffnet die Dismssiou, weist aber bei der inzwischen in's Detail gehenden
Debatte darauf hin, daß es sich heute uur darum handle, die Hauptprinzipienfestzustellen, da die Sache
wieder in den Ausschuß zurück gehe nnd die Frage uur die sei, ob man die Vertheilungnach der Kopf¬
zahl, die bis jetzt den Maßstab abgegeben,,fallen lassen und statt dessen einer Bertheilung nach der
Steuer den Vorzug geben wolle.

Der Abg. Contzen führt aus, daß man gut thun werde, die Kopfzahlüberhaupt nicht ganz
auszuschließen.

Der Abg. Horst ist der Meinung, daß es am richtigsten sei, nach der Kopfzahl die Verthei¬
lung zu treffen.

Der Abg. Schult spricht sich für die Vertheilung nach der Steuerzahlung aus.
Der Abg. Frhr. v. Leykam schlägt vor, die Frage dahin stellen zu wollen, ob der bisherige

Modus verlassen oder beibehalten werden solle, aber über die Art der Vertheilung möge die Beschluß¬
fassung noch ausgesetzt werden.

Der Marsch all stellt demnächst die Frage: ob die Versammlung wünsche, den bisherigen
Modus der Vertheilung beizubehalten?

Die Frage wird bei der Abstimmungverneint.
Die zweite Frage lautet: Ob die Vertheilung nach Maßgabe der dirccten Steuern statt¬

finden solle.
Die Frage wird ebenfalls verneint.
Der Marsch all. erklärt, daß dann der Ausschuß Vorschläge darüber zu machen habe.
Der Referent geht zum 3. Punkte über, betreffend die Abänderungdes Regulativs un^. 8.
Der Landtags - Eommissarführe in dem erwähnten Schreiben an: „Was endlich ^s ->«gu-

"tiv für die Verwaltung der neuen Anstalten anlange, so werde zunächst in Bezug auf die Fe,t,etzung
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des Etats uon eiuer staatlichen Genehmigung sich nicht absehen lassen, da den Provinzial-Ständcn nicht
ganz uneingeschränkt das Recht eingeräumt werden tonne, die Eingesessenender Provinz mit Abgaben
zu belasten."

Der Ausschuß sei nun der Ansicht, daß die staatliche Genehmigung des Etats mir dann ein¬
zutreten habe, wenn analog der Städte-Ordnung von !,",")<! der für die Irren-Anstalten erforderliche
jährliche Zuschlag zu deu Staatssteuern einen gewissen Proceutsatz, der ein für alle Mal in dem Regm
Icttiu festgesetzt werde, übersteigen sollte. Die Staats ^ Behörde sei somit in die Vage vechtzl, bei Prü¬
fung des Proccntsatzes auch gleichzeitig zu prüfe», ob die Hohe desselben die Steuerlraft der Provinz
zn sehr anstrenge nnd werde alsdann wohl um so mehr von der jedesmaligen Feststellung des Etats
absehen.

Der Ausschuß beantragt die Beschlußfassung des hohen Landtages in dem eben ausgesprochenen
.Sinne uud wird iu dem Falle der Annabme bei Berathung des Regulativs den augemessen scheinenden
Proceutsatz in Vorschlag bringen.

Der M a r s cb a l l. Da Niemand das Wort ergreife, so scheine dagegen Nichts zu erinnern
zu sein.

Der Referent fährt in der Berichterstattung fort: Der 2 Pnnlt betreffe die Abänderung
des Regulativs im 8- >2 uud der Ausschuß empfehle die Annahme.

Der tz. 12 in seiner jetzigen Fassung lautet:
,,Der Dircetor der Anstalt wird auf de» Vorschlag der Commission oom König ernannt"

n. f. w.
Der Herr Landtags Eommissar verlange nun, daß die Eruennuug des Direktors der Anstalt

durch Se. Majestät den König ans den Borschlag des Ministers der Medizinal Angelegenheiten nach
Anhörung der Verwaltnugs^Eoinmission erfolge.

Der Unterschied bestehealso darin, daß der Verwaltungs - Eommissiou kein definitiver Vor¬
schlag, sondern mir ei« Gutachten zustehen solle.

Der Ausschuß erilärt sich mit dem Verlangen des Herrn Landtags Commisfars lim so mehr
einverstanden, als den Mitgliedern der Commission unmöglich die Kenntniß beiwohueu kann, um einen
tüchtig aualifizirten Manu iu Vorschlag zu briugeu.

Der Marsch all eröffnet hierüber die Discufsion.
Da aber Niemand das Wort verlangt, so geht der Referent zn dem letzten Punkte über, be¬

treffend die Abänderung des Regulativs im ^. l«.
Hinsichtlich dieses Paragraphen verlange der Herr Vaudtags-Commissar noch einen Zusatz, wie er

jetzt schon iu dem augenblicklichbestehendenRegulativ enthalten sei, daß nämlich den bei einer Beschluß¬
fassung der VerwaltungsCommission überstimmten Mitgliedern die Berufung auf die Entscheidung des
Oberpräsidiums vorbehalten werde.

Der Ausschuß empfiehlt dem hohen Landtage zn beschließen, daß der Zusatz zu tz. 18 lauten
solle: „Es steht jedoch der Minorität, wenn sie ans mehr als einem Mitgliede besteht, der Rccurs an
den Obcrpräsidenteu frei, welcher sodann die Commission nochmals nnter seinem Vorsitze versammelt
und bei mißlungenen Einigungsversnche die Entscheidung trifft."

Der Abg. Graf Hoensbroech bemerkt, daß in einem folchen Falle der Ober - Präsident
ganz willkürlich zu Gunsten der Majorität oder Minorität entscheidenkönne.

Der Abg. Eontzen bittet, weder ans den Antrag des Ausschusses noch auf den Vor¬
schlag des Ober-Präsidenten einzugehen, und könne er nur empfehlen, den früheren Vorschlag bei¬
zubehalten.

Der Referent bemerkt, daß der Vorschlag nicht vvm Ober-Präsidenten ausgegangen sei, so">
dem es stehe dies in der Verfügung des Ministeriums an den Ober-Präsidenten.

Der War schall führt an, daß die Versammlung daran festhalten wolle, daß die heutige
Berathung nur dazu dienen solle, die Grundzügc kennen zu lernen, was durch eine bloße Ofstnlaö^
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läge des Referats nicht möglich gewesen iväre. Auf diefe Weise werde übermorgen, wenn das
Referat vorliege, eine gründlichere Berathung stattfinden können.

Der Gegenstand tonne nnnmebr verlassen werden, nnd verliest min der Referent das
Referat des l',. Ausschussesüber Verlegung der Düngergrube der Provinzial-Irrenheil-Anstalt zu
Siegburg und Veränderung des Wasserabflussesdasselbst.

Der Ausschuß beantragt, daß der hohe Landlag die Ausführung der Nulageu genchmigcu
wolle und daß der nothwendigeKostenbedarfvon 675 Thlrn. und 205 Thlrn. zusammen mit 880 Thlrn.
auf die disponibel» Mittel der Provinzial-Hülfskasse augcwicfcu werde.

Der Antrag wird genehmigt.
Der Abg. Dr. Würz er trägt das Referat des s!. Ausschussesvor, betreffendden Bericht

über den Etat der Provi»zial-Irre»-Heil-A»stalt zu Siegburg für die Jahre 18«^,,,.
Der Etat wird genehmigt.
Das betreffende Schreiben an den Herrn La»dtags-Commissar wird verlesen und ebenfalls

genehmigt.
Der Abg. Horst trägt das Referat des 8. Ausschussesvor, betreffend die Einnahmen

und Ausgaben der Taubstummenschulen zu Kempen,Mör<-, Nrübl und Neuwied. Der Ausschuß
kann leine Veranlassnng zu einer Bemerkung über die Rechnungen der genannten Taubstummcn-
schulen finden.

Die Versammlung nimmt hiervon Kenntniß.
Derselbe Referent trägt das Referat des 8. Ausschusses vor, betreffend die Verbältnisse

der mit den Lehrer-Seminaren der Rheinprovinz verbundenen Taubstummen-Anstalten.

VerlegungderDnnger-
grndc in der Prou.»

Irren-Anstalt zu
Siegliurg.

Etat der Provinzial-
Irrenhcil» Anstalt zu
Siegdnrg pro 1868

bis'18«!».

Einnahmen und Aus»
gaben der Taub-
stununruschnlen.

Die Taubstniumen-
Anstalten in der

Rhmipnwuiz nnd
Der Ausschuß beantragt: der hohe Landtag wolle wie für die Jahre 18"^, so auch für Bewilligungen für

dieselbenan« der
Pro», Hülfslasse.die Jahre 186? bis incl. 1870 aus den Uebcrschüssender Prov. - Hülfskasse für die Zweckeder

Taubstummen-Anstalten die Summe von 4U00 Thlrn. jährlich mit der Maßgabe bewilligen, daß
die Anstalten zu Aachen und Eöln je 1000 Thlr. mit Rücksicht darauf, daß der Stadt Aachen von
den l!8l>0 neugeschaffenenStellen 15 definitiv und der Stadt Eoln wegen des an den 4 Semina -
Anstalten noch mangelnden Raums ebenfalls 15) Stellen vorläufig zugewiefeusind, nnd die An¬
stalten in Brübl und Kempen zufammen 10U0Thlr. nnd die beiden Anstalten zn Mors und Ncuwied
ebenfalls zusammen 1000 Thlr. erhalten.

Der Antrag wird angenommen.
2) Zur Deckung der Mehr-Ausgabe,, aus derselben Kasse den 4 Seminar-Anstalten

jährlich eine Summe von 8000 Thlrn. als Tbeuernugs - Zulage für Kleider und Verpflegung,
Gehalts-Zulage für die Lehrer sowie für Miethe zn bewilligen uuter der Bedingung, daß dem
Landtage bei seinem nächsten Zusammensein Etat und Verwaltungs-Bcricht über die sämmtlichen
ansteckten zur Prüfung nnd Beschlußfassungeiner besonderen ständischenNerwaltungs - Eommission
^-gelegt werde und derselbe über das an den Ä>00 Thlrn. allenfalls Ersparte sodann Beschluß
^sse. Die Theuerungszulage soll auf die Zahl der Pfleglinge und die Besoldungserhühmis,»ach
Bedürfniß vertheilt werdeu.

Der Antrag wird angenommen.
3) Die 3419 Thlr. 13 Sgr. 4 Pfg., welche in den Jahren 1865—66 nicht zur Ver¬

wendung gekommen sind, den 4 Seminar-Anstalten als Banfonds zu belassen.
Der Antrag wird angenommen.
Nachdem der Provinzml-Landtag zur Unterhalt«»,! der Taubstummen-Anstalten 1^64

^0 Thlr. und jetzt »och weitere ^>»M Thlr. jährlichen Beitrag bewilligt bat, erscheintder An¬
spruch auf ^„c ^yß^ Einwirkung seitens desselben in die Organisation nnd Verwaltung dieser
Anstalten wohlbegrüudet. Hieran schließt sich der Antrag auf Ernennung einer ständischenEommis^
swu, welcher die Aufstellung des Etats i„ Gemeinschaftmit den bestehendenVerwalnings-Vehöroen
Und die Vegutachtuug der Rechnungen sowie fortdauernde Beaufsichtigung der Anstalten über^
diesen würden.
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Je einem Mitgliede dieser Commissionwürde die specielle Beaufsichtigung einer einzelnen
Anstalt unter Berücksichtigungder confessionellen Zugehörigkeit anzuvertrauen sein und würde die
vorbezeichneteständische Commission dem Provinzial-Landtage über die Verwaltung sämmtlicher
Anstalten Bericht zu erstatten haben,

Abg. Freiherr von Leykam.
Wenn der hohe Landtag diesem Antrage zustimmen sollte, so würde dlcse Zu,tnnmung

wohl nur eine eventuelle sein können. Er glaube auch, daß der Landtag in der Lage sei, diesem
Ansprüche wenn eine solche Einwirkung ihm überhaupt zugestandenwerde, jeder Zeit Nachdruck
geben zu können, weil die Bewilligung immer nur von einem Landtage zum andern erfolge.

Der Marsch all fragt, ob die Bewilligung dessen, was jetzt gegeben wecde, an die Zu¬
stimmung der Commissiongebunden sei?

Abg, Freiherr von Leykam.
Die Bewilligung werde gegeben, es fei aber der Antrag gestellt worden, daß, nachdem

die Provinz so Viel bewillige, ihr'auch eine größere Einwirknng gestattet werde. Die Versamm¬
lung findet auf diese Frage des Marschalls gegen den Wunsch Nichts zu erinnern nnd wird
die Ernennung vou Commissarim in einer der nächsten Sitzungen erfolgen.

Pi°v..Mmdm°nM Der Abg. von Eynern trägt das Referat des 8, Ausfchussesvor, betreffend die Pro-
„Elisäbethstiftnng" zu vinzial-Vlinden-Hnstalt „Elisabeth-Stiftung" zu Düren.

Dünn. Der Äusfchuß beantragt:
1) Die von Seiner Excellenz dem Herrn Oberpräsidmtm vorschußweiseauf die Provinzial-

Hülfstasse angewiesenenund zur Erhaltung der Vlindm-Anstalt erforderlich gewesenen4000 Thlr.
als Zuschuhbeitrag der Provinz für die Verwaltung des Jahres 18U? nachträglich zu genehmigen.

Der Antrag wird genehmigt.
2) Die Erhöhung des'bisherigen Zuschussesvon 4000 Thlrn. auf 5000 Thlr. jährlich für die

Jahre 1««^ und 1«l'ü zu bewilligen.
Der Antrag wird genehmigt.

3) Einen einmaligen extmordinairm Zuschuß von 1000 Thlrn. für die baulichenZwecke, ins-
befondere zur anderweiten baulichen Einrichtung der bis Ende vorigen Jahres von der aufgelüsten
Bergschule benutzten Räumlichkeiten,für den Etat des Jahres 1868 zu gewähren, — uud resp, diese
Beträge »ud 2 uud 3 dem Dispositionsfonds des Landtags bei der Provinzial-Hülfskasse z«
entnehmen.

Der Antrag wird genehmigt.
4) Das Pmsions-Reglemmt für die Beamten und Lehrer an der Blinden-Anstalt, wie

dasselbevon dem Provinzial-Schul-Collegium entworfen, von dem Herrn Obe»Präsidmtm befür¬
wortet und dem Landtage vorgelegt worden ist, zu genehmigen, und zwar mit der von dem Aus¬
schusse vorbemcrkten zusätzliche,! Bestimmung hinsichtlich des Erlasses der Pensionsdeiträge der
Lehrer und Beamten für den Fall einer solchen gesetzlichen Anordnung.

Der Antrag wird genehmigt.
5) Die Erklärung abzugeben, daß der hohe Landtag in Betreff der ihm vorgelegten Rech'

nungen der Jahre l«U5 und 1«66 nichts zu erinnern finde
Der Antrag wird genehmigt.
Außerdem wolle der «andtag die ihm nach §. 2. der reuidirten Statuten der Blinden-

lim f«r d?elbe.°' anstatt obliegende Wahl von vier Commissarim, von denen zwei der katholischen und zwei der evan¬
gelischenConfesstonangehören sollen, vollziehen.

Hierauf erfolgt die Wahl der Commisfarien.
Es werdeil gewählt die Abgeordneten: Dr. Noeggerath, Freiherr von Leykam, Boeninger

und voil Eynern.
Der Abg. v. Eynern bemerkt, daß außer diefen im Referate enthaltenen Gcgenstano"

der Ausschuß es für Pflicht halte, mitzutheilen, daß der Dr. Mooren in Düsseldorf sich beM
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erklärt habe, die Anstalt in Düren öfters zu besuchenund den dortigen Pfleglingen seine Hülfe
angedeihenlassen zu wollen. Der Referent wird beauftragt, eiu Schreiben an den Laudtags-Commissar
und ein Schreiben an den Dr. Mooren, daß das Aucrbieten mit Dank angenommen werde, zu
entwerfen.

Der Abg. Küchen trägt das Referat des 5. Ausschussesvor, betreffend den Etats- Etat des Landarmen»
Entwurf für die Verwaltung des Landarmenhauses zu Trier pro l8«?—1870. ^"i86?-i870.'"

Der 5. Nusschuuß findet über den Etatsentwnrf pro 18l>7/70 Nichts zu eriunern. Die
Versammlung nimmt hiervon Kenntniß. Das betreffendeSchreiben an den Landtags-Commissar
Wird verlesen und genehmigt und verliest derselbe Referent ein zweites Schreiben an den König¬
lichen Landtags-Commissar, betreffenddas Referat des 5. Ausschusses über die Rechnungenund
den Verwaltungs-Vericht des Landarmenhauses zu Trier pro 1864/<l6.

Der Abg. Vachc m verliest ein Referat des 5. Ausschusses, betreffend die Restauration Restauration der
der kath. Pfarrkirche zu Nrauweiler. ^"'"'w'^r" ^°"

Der Antrag des Ausschusses geht dahin: der hohe Landtag wolle für die laufende
Etatspcriode der Pruvinzial-Anstalt Vrauweiler dem Kirchen-Vorstande der Pfarrkirche zu Brau¬
weiler als Beihülfe zur Aufnahme eines Capitals znr nothwendigen Herstellung der dortigen
Pfarrkirche aus den durch die verzinsliche Anlage der Beiträge für die Anstalt Vrauweiler seitens
der Gemeinden bei der Provinzial - Hülfstassc aufkommendenund mithin dem Pensionsfonds zu¬
gießenden Zinsen den Betrag von 159 Thlrn. jährlich zu zahlen gestatten.

Der Antrag wird genehmigt. Das betreffende Schreiben an den KöniglichenLandtags-
Commissarwird verlesen und ebenfalls genehmigt.

Der Abg. Ro egge rath verlieft hierauf ein Schreiben an den KöniglichenLandtags-
Commissar,betreffend die von dem Landtage beschlosseneBewilligung von 5U00 Thlrn. zn Gunsten
der Bibliothek der Universität Bonn. -

Dasselbe wird genehmigt.
Der Abg. Würz er verliest ein Referat des 8. Ausschusses,betreffend die Reclmnngcn Rechnungen der

der Provinzial-Hülfskasse pro 18li4, 1805 und 186l>. Der Ausschuß beantragt auf Grund des ^^WU p"
§- 2l des unterm 27. September 1852 Allerhöchstbestätigten Statuts der Provinzial - Hülfskasse,
"ach erfolgter Prüfung, Dechargirung für die Rechnungen pro 1864, I8U5 und 18<>6 zu ertheilen.

Abg. Baum. Das Referat beschränkesich auf die Mittheilung, daß die Rechnungen
'n Nichtigkeitseien und Dccharge ertheilt werden möge. Er halte es aber auch sür wünschcns-
^rlh, daß sich das Referat auch über die Angelegenheit der Provinzinl-Hülfskasse, über die Ge¬
schäftsführung der verschiedenenJahre wie über die Gefahr, welche sie in Folge der stattgehabten
^ttignisse bestanden hätte, verbreitet habe,: möchte. Dem Berichte sei die Bilanz beigefügt, woraus
öu ersehensei, daß große Schwierigkeiten für die Provinzial - Hülfskassezu überwinde»:gewesen,
^s die politische und Handelskrisis 18tt« aufgebrochen sei. Die Provinzial - Hülfskasse habe sich
M der Zeit, als viele Anforderungen an sie gestellt worden, durchgewunden,wenn aber der Krieg
langer gedauert hätte, so wäre es fraglich gewesen, wie dann die Verhaltnisse sich gestaltet haben
winden. Die Prouinzial-Hülfskasse sei nichts anderes, als wie jedes andere Kredit-Institut und
wenn man die im Bericht enthaltenen Zahlen in Erwägung ziehe, so müsse man sich gestehen, daß
diese vollkommensolide Basis nicht vorhanden sei, wie man sie von einen: Kredit-Institute erwarten
'"üsse, und worauf die Provinz mit Recht einen großen Werth lege. Er halte es vollkommen
mr angemessen, daß man diesen Gesichtspunkt in Erwägung ziehe, denn es entstehe eine Gefahr
lür jede Gefellschaft,wenn sie sich zu weit ausdehne. Es dürfte sich daher empfehlen, daß in dem
NächstenBerichte nicht mit einer solchen Eile über wichtige Thatsachen, wi? sie hier vorlägen,
^"weggegangen würde, nnd daß ein klares Bild der Versammlung gegeben werde, wie es die
Dichtigkeitder Sache erheische.

Der Referent bemerkt, daß er keine andere Aufgabe gehabt habe, als die Rechnungen
^ü Prüfen, und darüber eiu Referat zu erstatten.
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Abg. Frbr. von Levkam als Ausschuß-Vorsitzender tritt der Bemerkung des Referenten
bei, daß das Referat sich nur auf die Nechnnngen beziehen könne. Die Versammlnng findet m
Rc'ua aus die Vrüfuna der Rechnungen Nichts zu erinnern.

'6 "'^M^Mdringen vertieft demnächst ein Schreiben, betreffend die Erweiterung der
Bestimmuugeu über die Besteuerung der Huude Dasselbe wird genehmigt.

Der Marfchalt fchließt die Sitznng nut Anberaumung der nach,tcn Sitzung ans
Dienstag Mittags l'^ Uhr,

(Schluß der Sitzung 4 Uhr.)
Der ztandta,,s - Marschall:

Freiherr von Waldbott-Vaffenheim-Vornheim,.

Achte Sitzung.
Verhandelt im Stäudchcmse ;u Düsseldorf mn 31. Mär; 1868.

GeMfllichcs.

Veuiitziing stäudüchrr
Näiliuc durch die

Kcttastcl-Iiispcktimiz»
T-üsseldllif,

Bczirksstlllßcli,
Würselm nach

bei den ZU

Ende gehenden Sitzungen auch solche Meserate zur Vera lyung gelangen wuroen, m-r ^>,^n die dreitägige
Frist des Offeulegcus noch nicht abgelaufen und nur dann zurückgelegt iverden würden, wenn m Bezug
auf die Information ein Widerspruch erhoben werden sollte. Die Versammlung ertlärt sich dauu
einuerstanden. ^^.

Der Marschall bringt ein Schreibe,: des «önigl, ^andtags-Eommissarins znr Ucnntnin re>,
Versammlung, betreffend die Gewährung einiger Räume des ^täudchauses znr Riederlegung vo<AeteN
der hiesigen Mtaster^Inspecäon. )iach 'Rücksprache mit dem Vorsitzendendes Ausschusses für die ^andtagv-
ötonomie, Grafen u. Hompesch, und der erhalteneil Auskunft des Kanzlei-Inspectors stellten sich aller^
diugs der Ueberlasfung von Räumlichkeiteu Schwierigteiteu in den Weg, da die disponibel» Raum
-ur Aufbewahrung oon Prooinzial ^audtags-Acten benutzt würden. Die Verfammlnug wolle sich hlcruvc
erkläre».

')iach kurzer Diseussiou, in welcher die Nuthmilichkeit der Ueberlafsulig von Räumlichlciten
' zur Abstimmung geschritten und beschließt die Versammlung, das GcMlwirdhervorgehobcil wird,

abzulehnen.
Der Abg. Freiherr v. ^eytam erstattet den Bericht des 7. Ausschusses, betreffend: ^
1. Die Uebernahme ans den Bczirtsstraßenfonds des Regierungs-Nezirts Aachen der Straß

voil Würselcu über Stolberg nnd Zweifall nach Iaegerhans und von der Atsch mich dem Ttolbergc
Bahnhöfe nnd auf Bewilligung eines Zuschusses von l««»^ Tl,lm. zlim Ausbau der Vtraße von Zweisa
nach Iaegerhans.

Der Ausschuß beantragt: , ,^
I. Die Aufnahme der Wegestreckeoon Würseleu bis zur Aisch foll sofort technisch «""

und wenn fie in vorschriftsmäßigem Banstailde fich befinde, resp, ein folcher auf ^osteil der betreffe» e
Gemeinde hergestellt sein wird, schon pro 18<!8 die Anfnahine der zu demselben Straßeubauprole
gehörenden Baustrecken Stolberg-Zweifall und Stollbcrg^Iägerhaus succesfiue nach derfclbeu uorfchnsl^
mäßige» Fertigstellung erfolgen.

Dem Antrage des Ausschusses wird beigetretc».



161

2. Uebernahme der Straßc uon Heinsberg nach Sittard resp. Tneddercn ans den Bezirks- Heinsberg-Tueddc«».
straßenfonds.

Der Antrag wird angenommen,

3. Uebernahme der Gemeinde-Ehansscc von Baraque-Michel nach Amel ans den Bezirks^ Baraque Michel »ach
straßenfonds. A'"".

Der Antrag wird genehinigt.

4. Uebernahme der Prämienstrcißc von Blnmenthal auf der Schleiden Luxemburger Bezirks- Blummthal-Sistig.
straßc über Nciffcrscheidt nach Sistig.

Der Antrag wird ebenfalls genehmigt.

5. Gewährung eines Zuschusses von 415« Thalern aus dem Bezirksstraßcnbanfonds für den Zuschuß sm- die
Neubau einer Straßc uon Gcy uach der Langerwehe Hürtgener Präinieustraße, Straße u°n Gey.

Der Antrag wird genehmigt.
Der Anssckmßbeantragt, daß dem Ober Präsidenten in einem besondern Schreiben folgende Neutlm« Aulen»»!,

Wünsche vorgelegt werden: ^^nW«w^
Der Provinzial-Landtag wolle, in Erwägung, daß Se, Excellenz der Herr Ober Präsident des Regierungsbezirks

bereits im Jahre 1801 in Folge eines dahin gerichteten Antrags die Bezirks - Regierungen angewiesen Aachen,
habe, dafür Sorge zu tragen, daß die Bestände des Bezirtsstraßcnfonds, so weit sie nicht zur Verwes
düng erforderlich sind, verzinslich angelegt würden, denselben ersuchen, verfügen zu »vollen, daß 1) die
noch vorhandenen Schulden aus dem Baarbestande sofort resp, insoweit die bedungenen Kündigungs¬
fristen dies gestatten, zurückgezahlt würden; 2) daß der weitere Baarbestand in der Rheinischen Prov.-
Hülfstasse gegen einjährige Kündignng zinsbar angelegt nnd in gleicher Weise mit den jährlichen Ueber -
schlissen verfahren werde; daß dagegen 3) der von der Königlichen Regierung beabsichtigte Ankauf von
Staatspapieren aus der Sache ucchc liegeudcu Gründen nutcrsagt werde.

Der Abg. Contzen fragt: Ob es nicht zweckmäßigsvn dürfte, den erhöhten Beischlag von
U>°/« allmälig wieder auf den früheren Satz von 8°/<, zurück zu führen.

Der Referent bemerkt, daß der Antrag im Ausschüssenicht begutachtet worden und er für
seine Person bitten würde, den bisherigen Modns für jetzt und jedenfalls bis zum nächsten Landtage
beibehalten zu wollen.

Der Abg. Graf v. Hoensbroech bemerkt, daß, wenn die Schulden abgetragen würden, der
vroccntsatz von selbst niedriger werden würde.

Der Marsch all constatirt, daß in dieser Beziehung ein besonderer Antrag nicht gestellt
worden sei, und fährt daher Nefercut fort und empfiehlt der Versaiumlnng, den Anträgen des Aus¬
schusses zuzustimmen.

Die 3 Anträge werden genehmigt.
Der Referent verliest hierauf eine diesen Gegenstand betreffende Adresse an Se, Majestät

^n König.
Der Abg. Wachter trägt ein Referat des 7. Ausschusses vor, betreffend die Oewährnng Unterstützungder

°"'er Unterstützung' an die beiden Gemeinden Altencchr und Kreuzberg ans dem Bczirksstraßenfonds für ^Kreu^ber" «?
°en Ban einer masssven Brücke bei Kreuzberg. dem BezirlMraße»-

Der Ausschuß beantragt: den beiden Gemeinden zu diese,« Bau die erbetenen 1000 Thaler «5°"t>s.
^ bewilligen.

Der Antrag wird ohne Discussion genehmigt.
Derselbe Referent trägt ein Referat vor, betreffend eine Petition der Gemeinde Spabrücken A^sgl. der Gemeinde

um eine Unterstützung aus dem Bczirksstraßenfonds von 1000 Thalern. Spabrücken.
Der Ausschuß schlägt vor, der hohe Landtag wolle eine Unterstützung von 1000 Thalern aus

"M Bczirksstraßenfonds an die Gemeinde Spabrücken bewilligen.
Der Antrag wird genehmigt und der Referent ersucht, die betreffenden Schreiben abzufassen.
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Aufnahme der Neu«
wie» Dicrdorfer

Allicnsttaßc unler die
Bezirlssliaßen und
Beihülfe zu deu

Kosten ihrer Her¬
stellung,

Gehaltsuerhrsfernng
der Bezirlsstrufwi-
Aufseherund Warlcr.

Uuterstütziulssder
Gemeinden Wald

und Mcrfcheid aus
dem Bc',irt«stiasien

Fonds.

Desgl. der Gemeiude
Nertuin,

Straße um, Geldern
über Walbccl »ach

der Niederländischen
Grenze,

Desgl. U«i Winnelen«
doiit nach Callar,

Der Abg. Oi-. Würz er erstattet ein Referat des 7. Ausschusses, betreffend die Uebernahme
der Ncuwicd-Dierdorfcr Actienstraße auf den ostrhemischcnBezirtsstraßenfonds des Regicruilgs-Bezirks
Coblenz.

Der Ausschuß beantragt:
1) Die Neiuuied Dicrdorfcr Straße, sobald die veranschlagte gründliche Reparatur erfolgt und

die Straße von den Actiouären den betreffeudcu Gemeinde» übergeben und von diesen übernommen
morden auf den ostrhemischcn Bezirksstraßenfonds zu übernehmen.

' 2) den Gemeinden zu den von ihnen aufzubringenden Herstellungskosten eineu Beitrag von
23? N Thalern aus dem Fonds der ostrhcinischenBezirksstraßen bewilligen zu wollen.

Die Auträge des Ausschusses werden angenommen.
Der Abg. Zores verliest ein Referat des 7. Ausschusses über die Gchaltsverbesserung der

Bczirtsstraßen-Aufseher und Wärter vom Jahre 1808 ab.
Der 7. Ausschuß empfiehlt die Bewilligung der bereits gezahlten außerordentlichen Nenuinc^

rationen für die Zeit vom 1. April bis 3t. Dezember 1^07, uud die Gehaltserhöhungen vom 1. Jan-
18U8 ab nach den, aufgestellten Nachweise des Königlichen^andtags^Kommissarius vom 15. März 1868,
und empfiehlt diesen Vorschlag dein hol)ou Landtage zur Annahme.

Der Borschlag des Ausschusses wird genehmigt.
Derselbe Referent berichtet über eine Petition der Gemeinden Wald und Merscheid im Kreise

Solingen um Erstattung der Baumpflanznugstosten an der Mcrscheider Bezirtsstraße.
Der Ausschuß ist der Ansicht, den Gemeinden Wald nnd Merscheid nach dem Verhältnisse

der Länge der Merscheid« Bezirtsstraße, in Berücksichtigungder Dürftigkeit, diesen beiden Gemeinden
eine Unterstützung von 250 Thalern aus BezirtsstraßeufondS des ostrhciuischenBezirks von Düsseldorf
zu bewilligen und empfiehlt diesen Beschluß der hohen Versammlung zur Annahme.

' Nach kurzer Debatte wird iu Rücksichtauf die Bedürstigteit dieser Gemeinden, jedoch ohne
Bcipflichtnng zu den angeführten Motiven, der Antrag des Ausschussesgenehmigt.

Das von dem Referenten verleseneSchreiben an den Äönigl. Landtags Lommissar, die Prov.
Feuer-Societät betreffend, wird genehmigt.

Abg. Schult trägt ein Referat des 7. Ansschnsses vor über den von der Gemeinde BertuM
beantragten Zuschuß zu den Baukosten der (issig-Mehlemer Bezirtsstraße.

Der Ausschuß schlägt vor: die hohe Versammlung wolle der Gememde Vertum eine Unter¬
stützung von 3000 Thlrn. aus dem westrheinischcn Vezirlsstraßcnfonds des Regierungsbezirks 6oln
bewilligen.

Der Referent verliest ein diefcn Gegenstand betreffendes Schreiben an den Kömgl. Landtagv-
Commissar und wird dieses genehmigt.

Der Abg. Frhr. v. Rv lisch erstattet ein Referat des 7. Ausschusses, betreffend die Ausnahme
der Straße von Geldern über Walbeck »ach der 'Niederländischen Grenze unter die Vezirksstraßcn um
Oewähruug einer Prämie von 5000 Thlrn. pro Meile.

Der Ausschuß empfiehlt die Aufucihme dieser Straße unter die Bezirköstraßcu und Gewah¬
rung einer Prämie von 5000 Thlru. pro Meile.

Der Antrag wird genehmigt.
Der Abg. Frhr. v. Lvi'> erstattet ein Referat des 7. Ausschusses, betreffend die UcbcrnahM

der Straße von Winnctendont nach Ealcar anf den Bezirtsstraßenfonds und Bewilligung einer Pränue
von 5000 Thlrn. pro Meile.

Der Marsch all weist daranf hin, daß nach 5;. 50 des Gesetzes von 1tt24 ein Antrag, "
einmal zurüctgcwieseu, nur dann bei künftigen Berufungen des Landtages wieder erneuert werden könne,
wenn ein Novum hinzugekommeu, nnd müsse dann dasselbe sehr scharf hervorgehoben werde».

Die beantragte Uebernahme der Straße von Well nach Wccze und von dort nach Ucdeiu au

den Bezirksstraßeufouds werde vou der gleichzeitigemUebernahme einer Straße von Winnekeudont m")
Calcar abhängig sein.
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Eine längere Debatte entspann sich über die Frage, ob in dieser Beziehung ein Novum vor¬
liege, durch welches, nachdem der Antrag des Ausschusses angenommen, eine Adresse an Se. Majestät
den König gerechtfertigt erscheine.

Schließlich tritt die Versammlung den Ausführungen des Marschalls bei und beschließt, daß
keine Adresse erlassen werden soll.

Der Abg. Münster trägt ein Referat des 7. Ausschusses vor, betreffend eine Petition um
Verlegung der projectirten Prämien-Straße über den Artillerie-Schießplatz auf der Spellcncr Heide,

Der Ausschuß schlägt vor, über diese Petition zur Tagesordnung überzugehen.
Die Versammlung erklärt sich mit dem Antrage des Ausschusses einverstanden.
Derselbe Referent trägt den gedruckten Bericht des 7. Ausschusses über die Verwendung der

Bczirksstraßeufonds auf der rechten Nheinseitc der Provinz vor.
Nach dem Protokoll vom 23. September 1867 empfiehlt die Königliche Negierung zn Cöln

im Einverständniß mit dein ständischen Eommissar die Aufnahme der die Kreise Sieg, Gmnmersbach
und Waldbroel durchschneidendenbezirksstraßenmäßig ausgebauten Straßen.

1. Die Homburg-Broelthalstraße, welche von Fclderhoff an der Broelthaler Nczirksstraßc
nach der Wiehlmünden-Nother Bezirksstraße bei Borberg die Verbindung macht und jene Gegend mit
der Eisenbahn verbindet und so das OberHergische auferschlicßt.

2. Die Werschbachthalstraße, welche in einer Länge von 1966 Nuthen durch das Wcrschthal
die Homburg-Broclstraße bei Höfferhoff mit der Zeither Vezirtsstraße, von Siegburg über Murch und
Drabenderhöhe, verbindet.

Auch für diese Straße ist die Staatsprämie von 8000 Thalern pro Meile bewilligt worden.
Der Ausschuß stellt dem Pleno die Aufnahme dieser Straßen anheim.
Diese Uebernahmen beider Straßen werden nach dem Antrage des Ausschusses angenommen,

die beiden andern Straßen, die vorgeschlagen sind, werden aber abgelehnt, da die Fonds hierzu nicht
ausreichen.

Es findet hierauf die Wahl der ständische,:Eommissare statt. Für den durch sciue dienstliche
Stellung verhinderten ständischen Eommissar Graf u. Ncsselrode wird vorgeschlagen der Abg. Mund
und für den aus dem Landtage ausgeschiedene:! Stellvertreter Schaurte wird der Graf Fürstenberg-
Stammheim als Stellvertreter vorgeschlagen und Beide durch Acclamation gewählt.

Der Referent fährt fort: „Das von der Königl. Regierung zu Düsseldorf vorgelegte Ver¬
zeichnis; der ostrheinischcnBezirksstraßen ist vom ständischen Eommissar anerkannt.

Die Königliche Regierung hat nun im Einverstäudniß mit dem ständischen Eommissar den
Antrag gestellt, der hohe Landtag möge es befürworten, daß außer den zur Aufnahme designirten, aber
"och nicht fertig ansgebauten Straßen noch die Gemeinde - Chaussee von Barmen über Lichtenplatz bis
zur Barmen-Ronsdorfcr Staatsstraße bei Herberts Lichtenscheid in den Verband der ostrheinischenNe-
zuksstraßen des Regierungsbezirks aufgenommen werde.

Der Ausschuß glaubt jedoch die Uebernahme der Strecke auf dem rechten Ufer bis zu der
Nlit der Wupper parallel gehende,: Straße und ebensowenig der Brücke selbst auf den Bezirksstraßcn-
f°nds nicht befürworten zu dürfen, empfiehlt aber, zu beschließen, die Straße selbst von der Brücke ab
b's zum Anschlüssean die Barmen-Ronsdorfer Staatsstraße auf die Bezirksstraßen zu übernehmen.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Der ständische Eommissar, Hauptmann Münster ist noch Mitglied des Landtages, der Stell¬

vertreter Commerzienrath v. d. Heydt ist ausgeschieden und an dessen Stelle ist ein anderes Mitglied
in wählen.

Es wird der Abg. V erger vorgeschlagenund durch Acclamation gewählt.
Der Abg. von Eynern verliest mehrere Anschreiben, die Feuer-Societät betreffend, und ein

Schreiben in Bezug auf die Vlinden-Anstalt zu Düren.
Die Schreiben werden genehmigt.

Verlegung der pro»
jettirtcn Straße über
die Spellencr Heide.

Verwendung der
rechtsrheinischen Bc»

zirtsstraßenfunds.

Homburg - Broclthlll'
Straße,

Werschbachthalstraße.

Wahl von standischen
Lounnissaricu für

den ostrheinischen Ne«
zirisstrllßcufonds de«

Negieruugsbezirt«
Cöln.

Barmen-Lichten-
scheider Straße.

Wahl eine« stän>
bischen Eommissar«

für den ostrheinischen
Äezirksstraßenfond«

des Regierungsbezirt«
Düsseldorf.
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Die Tagesordnung ist erschöpft und beraumt der Marschall die nächste 3itzung auf Mittwoch
11 Uhr an.

Schluß der Sitzung 3 Uhr.
Der Landtags-Mtnrschnll:

Frhr. u, Waldbott VasscnheimBornheim.

Nennte Sitznng.
Verhandelt im Ständehcmsc zu Düsseldorf am 1. April 1868.

Geschäftliche

Lommissarieii für
du Tanbslninmen«

fch»lcn.

Küche in der Pro».-
Irrenhcil - Anstalt zn

^icglmrg.

Ncorssllniilltionder
Irrmpflege in der

Rlicmpruumz.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11'/l Uhr.
Das Protokoll der vorigeu Sitzung wird verlesen uud genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abgeordnete Graf oon Hompesch.
Abg. Freiherr von Lcykam verliest ciu Schreiben an den Köuigl. LandtagsCommissar, be¬

treffend die Modalitäten der Baarbestände des Bezirksstraßenfonds im Regierungsbezirk Aachen.
Das Schreiben wird genehmigt.
Für die Tanbstnmmen-Schnlen werden als ständischeCommisscire vorgeschlagen: Abg. vom

Brück für Moers, Tlbg. Mund für Nenwied nnd die Abgeordneten Contzcn, Horst und Bachcm für
Cöln, Brühl und Kempen.

Abg. Zorcs verliest ein Schreiben an den «önigl. Landtags-Lommiffar, betreffend die Er¬
stattung der von den Gemeinden Wald und Mcrscheid aufgewendeten Baumpflauzuugstosteu an der
Mcrscheider Bezirksstraße.

Das Schreiben wird genehmigt.
Abg. Münster verliest eiu Schreiben an den Köuigl. Landtags-Commisfar, betreffend die

Verwendung des Bczirksstraßenfonds auf der rechten Rheinseitc der Proviuz.
Das Schreiben wird genehmigt.
Abg. Freiherr von Rvnsch verliest eine Adresse an Sc. Majestät den König, betreffend die

Aufnahme der Straße von Geldern über Walbcck mich der niederländischen Gränze nnter die Bczirks-
straßen. Die Adresse wird genehmigt.

Abg. Bremig erstattet ein Referat des (i. Ausschuffes, betreffend die Aufstellung neuer
eiserner Neservetessel nud Erbauuug eines Dampfkessels in der Dampfkocktücheder Irrcnheil-Anstalt z«
Siegburg.

Der Ausschuß beantragt: der hohe Landtag wolle die Etats - Ucberschrcitnngen genehmigen,
dagegen den projectirteu Aulageu für eiuen neuen Dampfkessel seiue Zustimmung versagen und die dafür
beanspruchten Gelder nicht bewilligen, aber der Verwaltungs-Commission die Mittel zur Anschaffung
eines Ncservetcssels zur Verfügung stellen.

Der Antrag des Ansschnsscs wird genehmigt.
Abg. Freiherr von Freutz trägt das Referat des 4. Ausschusses vor, betreffend die Reor¬

ganisation der Irren-Pflege in der Rheinprouinz.
Der Ausschuß schlägt dem hohen Landtage in Folge der in der 7. Sitzung festgestelltenPrM

zipicu die Annahme der amendirtcn Resolutionen und die Annahme des Regulativs vor.
Abg. Freiherr von Lcytam stellt die Frage, ob es erlaubt sei, gegen jede einzelne Resolu

tion modificirende Anträge zu stellen, welche entweder die Resolution erweitern oder beschränkenwerden-
Der Marsch all crtlärt, daß die Berathung nur diejenigenBeschlüssebetreffen könne, welche

Allerhöchsten Orts beanstandet worden.
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Abg. Bremig hält das, was der Abg. Freiherr von Leykam wünscht, für unzulässig. Es
hätte rechtzeitig ein solcher Antrag eingebracht werde» müssen.

Abg, Freiherr von ^epkam: Er wolle sich damit begnügen, daß die Versammlungcrlläre,
daß Amräge, welche die Resolutionenalterirten, nicht zulässig seien. Wenn er einen solchen Antrag wie
der Vorredner angedeutet,hätte stellen wollen, so würde ein solcher Antrag damals eben so gut zulässig
gewesen seiu wie jetzt.

Der Referent verliest ans Ersuchen des Marschalls den Antrag des Ausschusses, der auf deu
in der 7. Sitzung gefaßtenBeschluß sich bezieht, womit die Frage erledigt ist.

Es wird hierauf in die Berathung über die Resolutioneneingetreten.
Die 1. Resolution habe Allerhöchsten Orts, wie sie gefaßt worden, leinen Anstandgefunden,

um aber die Sache genauerzu präcisiren,habe der Ausschuß vorgeschlagen, hinter dem Worte: „erbaut"
noch den Zusatz zu machen, daß die in diesen Regierungs^ Bezirkenvorhandenenund zur Eiurichtnng
einer gemischtenHeil- nnd Pflegeanstalt als tauglich befundenen Bezirks-Anstaltenzur Aufnahmeeiner
größer» Anzahl von brauten erweitert werden können.

Abg, Frhr. v. leykam fragt, wie das Wort „erweitert" zu verstehen sei, ob eine Anstalt,
die einem andern gehöre, auf itosten der Provinz erweitert werdensolle.

Der Marschall. Es handle sich nicht darum, was privatim geschehensei, sondern die
eigentliche Spitze der Frage sei die, ob man dem Regierungsbezirke gerecht werden wolle für das, was
er bereits gethan habe oder gegenwärtigausführe.

Die t. Resvlntion wird znr Abstimmunggebracht und dieselbe mit dem von dem Ausschüsse
vorgcschlcigcuenZusätze angenommen.

Der Referent: zur .'->. Resolutiou sei eiu ähnlicher Zusatz gemacht worden, indem hinter den
Worten „die zu erbauenden"hinzugesetztsei: resp, zu erweiterndenund von der Provinz zn übernehmen¬
den Irren Anstalten erhalten u. s. w.

Der Marsch all bringt den Znsatz znr Abstimmungund wird derselbe angenommen, wo
nach die 2. Resolution folgendermaßen lautet:

Die zn erbauenden resp, zn erweiterndennnd von der Provinz zu übernehmenden Irren An¬
stalten erhalten den Eharakter als Provinzial-Austaltnnd jede derselben wird von einer gemischten Eom-
nüssionans Grund des »enen Regulativs verwaltet.

Der Referent: die 3. Resolution bleibt unverändert.
Die 4. Resolution sei dahin gefaßt worden:
„Die kosten der Reu- sowie Erweiteruugs Baute» uud der erste» Eiurichtnngeinschließlich

oes Inventars, ebenso die baulichen Unterhaltung? sowie die allgemeinen Berwaltnugstostenderjenige»
tränten, welche Freistellen genießen (Rormaltranke), werde» mit Bezng ans die U. Resolntion, von oem
betreffenden Regiernngs-Bezirkeaufgebracht."

Die Resolution wird in dieser Fassmig angenommen.
Die 5. Resolution bleibt unverändert.
Zur 0. Resolution schlägt der Ausschuß vor: deu Satz bis „zu amortisire»siud" uuveräudert

Zu lassen, und statt des letzte» Satzes zu setzen:
„Die Provinz verpflichtet sich, die zur Verzinsungnnd Amortisation erforderlichen Summen

jährlich uud zwar zur Hälfte auf die Bevölkerungund die andere Hälfte auf die klassifizirteEinkommen-
stmer, «lassenstcuer und "^ des Antheils der Schlacht nnd Mahlsteucr, welche für Rechnung des Staates
erhoben wird, in der Weise aufzubringen,daß jeder Regierungsbezirkmich dem Verhältnissebeizutragen
hat, in welche,» die emittirten Obligationen, behnfs Erbauung resp. Erweiterung und Eiurichtnngder
betreffenden Anstalt nach Maßgabe des Bedürfnissesvon der ständischen Eommissio»überwiesen worden
sind. Die Vertheilnng der kosten in den einzelnen Regierungsbezirke»auf die Äreise uud Gemeinde»
erfolgt nach demselben Modus, wird indessen in den Gemeinden mit auf deu Etat gebracht uud gleich
deu übrigen Gemeinde Abgaben erhoben.

Der Marsch all eröffnet hierüber die Discussion.
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Abc, Berg er stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen: Die Kosten der
Provinzial-Irren-Anstalt, sowohl die der ersten Einrichtung als der Unterhaltung werden zu H
nach der Kopfzahl der Bevölkerung und zu '/, nach den directen Staatssteueru nnt der Schlacht-
und Mahlsteuer mit Ausschluß der Hausirersteuer auf die Kreise uud Gemeinden vertheilt.

Motiv.

Dieser Modus entspricht sowohl dem Verhältniß der Betheiligung, als dem der Bcitrags-
kräfte der Gemeiuden.

Der Äbq. Vremig hält es für richtiger, die Städte nur mit der Hälfte der Mahl- uud
Schlachtsteuer heranzuziehen.

Der Abg. Graf Hoensbroech spricht sich dahin aus, daß von der Mahl- und Schlacht¬
steuer nicht "/„ sondern ^, d. h. der volle Betrag genommen werde. Der Ausschuh sei der Mei¬
nung gewesen',' daß diese Stener den geringen Mann zu sehr treffe, er glaube aber, daß der ge¬
ringe Mann/der Tagelöhner, der kleine Gewerbtreibende diese Steuer mit in Anschlag bringe
und als Ersatz dafür einen höhern Lohn oder Preis aufetze. Ferner würde, jemehr Fremde sich
an der Schlacht- und Mahlsteuer betheiligten, die Steuerkraft einer Stadt erhöht werden, indem
sie durch den Fremden-Verkehran Einnahmen gewinne.

Der Abg. Münster spricht sich gegen die Heranziehung der Schlacht- und Mahlsteuer aus.
Der Abg. Frhr, von Loü bemerktden Aeußerungen des Grafen Hoensbroech gegenüber,

daß die Verwerthung der Arbeitskraft sich nach Angebot und Nachfrage regele. Er habe übrigens
selbst die Erfahrung gemacht, wie weit die Schlacht- und Mahlsteuer den Betrag der Klassen¬
steuer überschreite.

Der Abg. Bachem: Es sei allgemein anerkannt, daß die Schlacht- und Mahlsteuer die
Städte ganz gewaltig belaste und daß die größeren Städte für die Aufhebung derselben gestimmt
haben würden, wenn sie den Ausfall von dem Beischläge dieser Steuer auf eine andere Weife
zu decken gewußt hätten. Es sei nicht mehr wie recht und billig, die Schlacht- und Mahlsteuer
nicht mit ihrem vollen Betrage, sondern nur mit einer Qnote heranzuzieheu. Er empfehle die An¬
nahme des Nusfchuh-Antrages.

Der Nbg. Contzcn spricht ebenfalls gegen die Heranziehung des vollen Betrages der
Mahl- und Schlachtsteuerund führt dann aus, daß iu der Praxis die Höhe des Arbeitslohnes
sich uach dem Verhältniß richte, iu welchemdie Arbeit von dem einen begehrt und von dem An¬
dern angeboten werde uud es trage in arbeitsloser Zeit nicht der Arbeitgeber, sondern der Ar¬
beitnehmer die Steuer und das Princip des Grafen Hoensbroech fei nur dann als richtig anzu¬
sehen, wenn das Angebot und die Nachfrage in einem gleichenVerhältniß stehn. Ebensowenig
wie es dem Grundbesitzermöglich sei, den Preis seiner Produkte so hoch zu stellen, um dadurch
einen Ersatz für die Grundsteuer zu haben, ebensowenig könne der Arbeitnehmer verlangen, daß
der Arbeitgeber die Kosten der Mahl- und Schlachtsteuer trage.

Der Marschall. Er bitte, bei der Abstimmung nicht zu vergesse», daß es sich nicht
um die Vertheilung auf den Kopf des zu Besteuernde» handle, sondern um den Veitheilungsmodus
auf die eiuzelnen Gemeindeverbände.

Der Abg. Graf Hoensbroech erklärt, daß sein Ameudement darin bestehe, daß die
klassifizirteEinkommeusteuer,Klassensteuer, die Gewerbesteuermit Ausschlußder HauswGewerbesteuer
und die Mahl- und Schlachtsteuer zur Aufbringung der erforderlichen Summen herangezogen
werden follen.

Der Marschall. Zuerst müsse über den Vorschlag des Ausschussesabgestimmt werden,
und wenn der angenommen werden sollte, falle dies Amendement.

Bei der A'.'stini'il'.mg wird der Vorschlag des Ausschussesangenommen.
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Der Referent verliest zur 7. Resolution verschiedenevon dem Ausschuß beantragte Ver¬
änderungen, welche angenommen werden.

Der Abg. Baum stellt zu dieser Resolution das Amcudement:
„Die Commission soll befugt sein, die Emission der Obligationen zum bestmög¬
lichen Courswerthe zu betreiben."

Das Amendcment wird angenommen, sowie die von dem Ausschusse beantragten Ab¬
änderungen.

Die ?. Resolution lautet demnach:
Nachdem Se. Majestät der König werden geruht haben, den Beschluß der Provinzial-

Stände zu genehmigen und zu bestätige», wird eine aus 15 Mitgliedern des Provinzial-Landtagcs
bestehende, act Iia« schon jetzt gewählte „Finanz- und Vau-Commissiou" unter dem Vorsitze des
Herrn LandtagsMarschalls zur vorbereitenden Ausführung desselben in Fnnction treten.

Die Wahl geschieht in der Weise, daß auf die 5 Ncgierungs-Bezirkc je drei Mitglieder
entfallen.

Diese Commissionist beauftragt, für die Provinzial-Obligationen ein Allerhöchstes Privi¬
legium Namens der Stände zu erwirken und demnächstnach Maßgabe des Bedarfs deren Emis¬
sion zum bestmöglichenCourswerthe zu betreibe».,

Dieselbe erhält fooann unbedingte Vollmacht, unter Mitwirkung des Ober-Präsidenten
die geeigneten Baustellen zu erwerben.

Die Commissionhat ebenfalls zu bestimmen,welche von den bestehenden Vezirks-Änstalten
zur Erweiterung geeignet sind.

Nach geschehener Erwerbung der Baustellen wird die Gcsammtcommissiondie nöthigen
Vautcchniker anstellen und mit denselben unter Hinzuziehung von Aerzten die Pläne und Kosten¬
anschlags der 5 Irren-Anstalten aufstellen und dann die verschiedenenBauten zur Ausführung
bringen. ' Sie ist befugt, sich bezirksweisein einzelne Spceial-Commissionen von 3 Mitgliedern
für die Bmiangelcgenhciten zu vertheilen.

Die Commission von lü Mitgliedern ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden
oder dessen Stellvertreter 8 Mitglieder anwesend sind. Sollte eins oder mehrere Mitglieder der
Eommijsion, sei es durch Todesfall oder Ausscheidenaus dem Provinzial-Landtage ausfallen, oder
aus einem andern Grunde dauernd verhindert fein, so ist die Commissionbefugt, sich durch Coov-
tation aus Mitgliedern des Landtages, jedoch mit Berücksichtigung der Rcgierungs-Nezirkezuergänzen.

Der 7. Resolution wird nach der Fassung des Ausschussesangenommen.
Der Referent. Der Ausschuß beantragl, in der 8. Resolution den ersten Satz der¬

selben bis zu den Worten: „erfolgt ist" unverändert stehen zu lassen und sodann den Schlußsatz
bon deu Worten cm,- „die Commission"bis zu den Worten: „des Provinzial-Landtags" wegzulassen.

Das 3. Alinea dieser Resolution bleibt unverändert.
Die 3. Resolution wird nach den Vorschlägen des Ausschussesangenommen.
Demnächst findet die Verathuug über das Regulativ statt, betreffend die Leitung und

Verwaltung der iu jedem Regieruugsbezirkezu erbauenden resp, zu erweiternde» gemischte» Irren-
Heil- »ud Pflege-Anstalten. ^

Der Referent. Der Ausschuß beantragt, den ß. 1 unverändert stehen zu lassen.
Derselbe wird augcuommeu.
Zu ß. 2 schlägt der Ausschuß vor: hinter dem „Landtage" zu setzen: „von einer Diät

zur andern" und dann die eingeklammertenWorte: „Aus dem II. III. und IV. Stande je eiuer"
wegzulassen.

Der Paragraph lautet demnach: Die allgemeineLeitung einer jeden dieser 5 Anstalten
führt eine gemischte Commission,welche ans 3 von dem Landtage von einer Diät zur andern neu
3« ernennenden oder zu bestätigenden Abgeordneten der RheinischenProvinzial-Ständc und aus
2 durch das Ober-Präsidium zu ernennenden Staatsbeamten, deren Eines Medizinalbcamter sein
Muß, besteht.
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Der 8- 2 wird in dieser Fassung angenommen.
Referent. Die 88- 3 und 4 bleiben unverändert.
Dieselben werden angenommen.

Zwischen §. ^ uud 5 ist eiu .leuer Paragraph einschalten, der jetzt tz. 5 wnd nnd folgender^

maßeu lanttt:^ ^^^^^ ^,,^^ ^,^ ^^^ d^r Anstalt in den Gräuzeu der Positionen des Etats.
Dieser 8- wird augenommcn.
Unverändert bleibt der 8- 5. jetzt 6 uud 8-<>, M /.
Mr li 7 jetzt 8 beantragt der Ausschnß folgende Fassung: „Die Kosten der Neu^ resp ^
'' s> ^,. .v.'t,',, <v nvicktmm einschließlichdes Inventars, eben o dle baulichen Untcr-

weiterungsbante« m^ d ^.^^^ ^^^ welche Freistelleu genieße.. (Nor-
haltm.gs-so.med am u^MN^ ""d ^r mit der Maßgabe aufgemacht,
malkraule) v rde, ^ '" ^^'^erung. uud die andere Hälfte auf die klassifizirteEintonuneu-

^er^Kws^ mt^ls AnLils de^Mahl- nnd Schlachtstener. welche fiir Rechnung des
Staates erhoben wird, vertheilt werden.

Der Paragraph wird angenommen.
u„ 5, «, jetzt '.' beantragt der Ausschuß statt „alle 2 Jahre" zu setzen: von einer Diät zur

andern" und den ersten Satz bis zu den Worten „vorzulegeu ist" nuverä.tdert zu lassen; sodm.n aber
n tzeu^ „Diejenigen Etats indessen, die einen Zuschlag zu den directen Staatssteueru mc^chlacht^

,^ ablsteuer 'e vou mehr als 6"« bedingen, bedürfen außer der Bestätigung des Landtages auch
^ d^ ^>^>,u7des Koln^lich u Ober - Präsidii. Eiu Ereu.plar des festgesetztenEtats aller 5

3al^ P a^ Elches hierauf die KöniglicheRegieruug mit uäherer
Weisuug versieht.

Der 8- wird auge.io.nmc...
8. !' jebt 1U, 8. 1U jetzt 11. 8. 11 jetzt 12 bleiben unverändert.
«u 8. 12 jetzt 13 wird folgende Fassung vorgeschlagen:
DerDirector der Austalt wird auf oeu Borschlag des Herru Miuisters der geistlichen:c. Auge-

leaenheiteu nach Anhöruug der Berwaltnugs-Eommissiou vom Köu.ge ernannt Der 2. Arzt, d.e Ge ^

Mm die Administrativ^Beantten uud das ^derwärter-Personal werden von der Eomnuspon n ch >^
3u.g des Directors eruauut. Der ärztliche Assisteut uud alles sonstige D.en,tper,onal wer eu vml
d n Director provisorisch vorbehaltlich der Genehmignng der Verwaltungs^omm. ,wu angestellt An^

stlmgen ans Lebenszeit (.nit Msnahme der Directorslelle) bedürfen der Genehm.gung des Landtages.
Der §. wird angenommen.
Für den 8- 13 jetzt 14 wird folgende Fassung vorgeschlagen:
„Ans die Disciplin der angestellten Beamten finden die Bestimmungen des Dlsc.plmar-

Gesetzes A wendnng. Bei Pflichtwidrigkeiten von Offizianten und andern Angestellten erfolgt dre E.^
lassnng auf Grund des abgeschlossenenVertrages durch dieselbe Behörde, von welcher die ErrMMMg
ausgegangen ist.

5. 11 jetzt l5. 8- 15 jetzt 10. ?. 1'1 jetzt 17 bleiben uuveraudert.
Z>. tz. 17 jetzt 1» ist statt .,3 Tage vorher" zu setzen: „U Tage vorher.
Der 8- wird angenommen.
8- 18 jetzt ll> bleibt unverändert.
Der 8- wird angenommen.
Hierauf wird vou demselben Neferenteu das Referat des 6. Ausschusses vorgetragenes-

IrrewAuM. zn ^ Kreisstandschaft des Kreifes Düren refp. der Königlichen Regierung.zu Aachen,
lä^die im Bau begr.ffeue Irren! Anstalt zu Düren «on den Provinzial- Stäudeu als Promnz'al^
Anstalt für den Regierungsbezirk Aachen übernommen werden möge.
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Nach der 7. Resolution zur Ausführung der Reorganisation der Irren-Pflege in der
Nheinprovinz habe der hohe Landtag eine Commissiondamit beauftragt, in den einzelnen Negic-
rungs-Bezirken die geeigneten Baustellen zu erwerben resp, zu bestimmen,welche von den Bezirks-
Anstaltcnzum Ausbau resp, zur Erweiterung geeignet sind, und dürfte dieser Commission später, wenn
die Allerhöchstedefinitive Genehmigung jener Resolution erfolgt sei, die in Rede stehendePetition
von der KrcisstandschaftDüren zu übergebensein. Der Ausschuß beantragt, das; der hohe Landtag
sich mit dieser Ansicht einverstanden erkläre, und den Herrn Landtags-Marschall ersuche,Dieses
dem Königl. Landtags-Commissarius auf seine Mittheilung vom 15. März zu erwiedern.

Der Antrag wird ohne Tismssion angenommen.
Demnächst findet die Wahl der Commission statt. Die Versammlung beschließt, statt

einer Neuwahl nur eine Crgänzungswahl für diejenigen Herren, welchenicht mehr Mitglieder des
Landtages sind, eintreten zu lassen, und es wird vom Ausschusse vorgeschlagen der Abgeordnete
vom Vruck aus Crefeld für den ans dem Landtage ausgeschiedenenHerrn von der Hcydt.

Für Freiherrn von Solemacher wird vorgeschlagenHerr Wachter uud werden die
beiden vorgeschlagenenAbgeordneten durch Äcelamation gewählt.

Abgeordneter Dr. Würz er trägt ein Referat des 7. Ausschussesvor, betreffend den
Pensioniruugs-Antrag für den Nczirksstraßcn-NufseherFunck zu Noesrath. Der Ausschuß bean¬
tragt, dem Funck eine einmalige Unterstützungvon IM Thalern zu bewilligen.

Abg. Schult trägt das Referat des fünften Ansfchussesvor, betreffend die Arbeits-
Anstalt zu Brauweiler Im Etat der Ausgaben, besonders unter Tit. 1. Besoldungen, kommen
folgende Veränderungen vor:

1. Der verstorbene Director Falkenberg bezog eine personlicheZulage von 150 Thlrn., welche
durch die Anstellung des jetzigenDirectors wegfällt.

2. Der Nendant Menike soll eine nicht pensionsfähige Zulage von 50 Thlrn. beziehen, in
Berücksichtigung,daß er bereits sein 50jähriges Dienstjubiläum gefeiert und die Kassenge¬
schäfte mit der größten Pünktlichkeitund Zuverlässigkeitgeführt hat.

Wird angenommen.

3. Für den evangelischenPfarrer Aul er ist eine Unterstützung von jährlich 150 Thlrn. auf
Widerruf angesetztzur Erziehung seiner Kinder. Das Gehalt beträgt 600 Thaler und
freie Wohnung.

Es wird constatirt, daß die Zulage nicht von dem vorigen Landtage bewilligt worden,
Wildern durch den Negierungs-Präsidenten in Uebereinstimmung mit den Verwaltungs-Commis-
sarien, gegen welches Verfahren Einsprache erhoben und nach einer kurzen Discussion der Antrag
auf fernere Bewilligung des Zuschusses von 150 Thlrn. abgelehnt wird.

4. Die Stellen des Polizei-Inspectors und des Arbeits-Inspectors sind bisher mit 500 Thlrn.
dotirt gewesen. Mit Rücksicht auf die mannigfaltigen und beschwerlichenDienstfunctionen
dieser Beamten und auf die in den letzten Jahren eingetretene Erhöhung der Gehälter
dieser Beamten-Kategorie in den Staats-Straf-Anstalten, die nebst freier Wohnung auf
600 THIr. normirt sind, ist die Erhöhung der Gehälter in Vorschlag gebracht auf 550 Thlr.

Der Antrag wird angenommen.
5. Für die Stelle des Secretairs, welche nur mit 450 Thlrn. dotirt ist, wird eine Erhöhung

auf 500 Thlr. vorgeschlagen.Die umfangreichen Arbeiten und die damit verbundene Ver¬
antwortlichkeit beschäftigen den Inhaber dieser Stelle vollauf. Der Secretair muß zur
Führung der Correspondenzenqualifizirt sein, da der Director sich mehr mit dem äußeren
Dienste, als mit schriftlichen Arbeiten befassenmuß. Die Sccretairstclle dürfte hiernach
nicht zu hoch gegriffen sein.

Der Antrag wird angenommen.
22

Ergänzung der Com«
Mission si'ir da«

Irrenwcsen.

Unterstützung des
Ne^rtsstraLeuauf-

sehcrs Funck,

Etat der Arbeit«»!!»
statt ',u Branweiler
pro 1868-1869.

Bcrwaltungsbciicht
und Rechnungen der¬
selben pro 1864—66.
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0. Die Aufseher und Meister sind in drei Gehaltsklassen getheilt, die erste bezieht jetzt
278 Thlr. die"2. 218 Thlr. nnd die dritte 208 Thlr. Besoldung nnd außerdem freie Wohnung oder
eine Miethsentschädiguug von 70 Thlrn.

Die Aufseher i,l der Straf- und Eorrcctionsanstalt zu t>öln beziehen eine Besoldung von
resp. 700 2!>0 275 und 250 Thlrn., wodurch Veranlassung gegeben worden, für die Aufseher nnd
Meister nnd ;war für jene

der l. Klasse 2:>0 Thaler,
„ 2. „ 210 „
„ 7,. „ 270 „

fer,ier für den Hansvater, ivelcher gewärtig 2,80 Thlr. befiehl, 7.00 Thlr. nnd für die Obcraufsehcrm
eine Erhöhung von 210 Thlr». ans 250 Thlr. in Vorschlag zu bringen.

Der Antrag wird angenommen.
7 ,^ür den ersten ^uhrtuecht ist <1ne Gehaltserhöhung von !20 Thlrn. auf 180 Thlr. vor-

gefchlagcn so daß er i»el. einer Hiiethseutschädigung von 70 Thlrn. 2!0 Thlr. beziehen soll. Die be¬
deutende Erhöhung wird damit motivirt, das; der ^uhrluechl die Geschäfte iuit den auswärtigen Arbeit¬
gebern ^u besorge,, hat nud ;u dem E,ide tagtäglich mit Fnhrwert draußen beschäftigt ist, wodurch ihin,
-nmlll wen» er ,'vaunlie hat, in .volge auswärtiger Vetöstiguug doppelte Kosten erwachsen.

Die vorgeschlagene Erhöhung wird ^n hoch befuudr» und bei der Abstimmung abgelehnt
und nnr eine Erhöhung von 70 Thlrn, bewilligt.

«. Die Kleidergelder für Auffeher uud Wertmcister betragen 210 Thlr. Eine Veränderung
ist nicht vorgeschlagen.

<j. ,nir Uuterstützuugeu sind 710 Thlr. vorgeschlagen, ,7. Thlr. 2»! Sgr. ,. Pf. weniger

',<>. Tie Ausgaben für Speisung, Krautcupslege, ^euernng, Veleuchlnug, Vetleiduug und
Lagerung Ilteusilieu, Rciuiguug und Geschäftsführung sind zur speziellen Bcrechnnng nach den:
durchschnitt der 7, lelüen ^ahre angesetzt, wogegen nichts zu erinnern sein wird.

,!. Zur Unterhaltung der Gebäude s,,id 2000 Thlr. und für Reinigung der Schornsteine
25 Thlr., wie früher, vorgeschlagen. ^

!2 M Vcrsichcnmg der Gcbände und des Molulars der Anstalt 281 Thlr. l < ^gr.
« Vf ' mehr 17 Thlr. ll, Sgr. gegen dcu vorige» Etat in ^olge einer nenen Versicherung.

t7 Mr Kirchen- und Schnlbedürfnisse sind >i"0 Thlr. vorgeschlagen, tuorin ein Mehr von
^s^hlrn enthalten ist für Reparatur der Kirche auf Grund eines Beschlusses des vorige» Landtages.

1.4 Ad Ertraordinaria sind 27,5 Thlr. ,^ ^gr., mehr 27« Thlr. 4 Sgr. « Pf. migesetzt,
welche nnter Titel: .Insgemein" der speciellen Berechnung nnterüegen .....

Der Ausschuß hält die vorgeschlagenen Erhöhungen den Verhältnißen angemessen uud beehrt
sich der hohen Versammlnng zu euipfehlen, den Berwaltungsetat pro 18N8 nnd til) zu genehmigen und zu
erklären, daß hinsichtlichder Rechnungen pro 18»4, 05 inid 00 nichts zn erinnern nnd gegen den
Verwaltnngsbericht für dieselben Jahre keine Ausstellungen zu machen seien und die Benvaltnug als
befriedigend anerkannt werde.

Der Antrag des Ansschnsseöwird angenommen.
Uutmtüwmn der Abg. W a ci, t e r trägt das Referat des VII. Ausschusses vor, betreffend ein Gefnch der Ge-

Gc,„n„dc Mmstn n^mdm Münster am Stein, Traisen. Norheim Uiid Niederhansen um eine Unterstützung von 2000
°'" Ktt°w.w°u,''"" Thlrn. ans einem der Provinz zur Disposition gestellten Fonds. .. .. <« - ^

" " Der Ausschuß beantragt: die erbetene Summe von 2000 Thlrn. an die beiden Gemeinden
Norheim und Nicderhcmsen aus dem Provinziell-Monds, eventuell aus dem Bezirksstraßc,^ Fonds zu
bewilligen. ^ ^. .. ^ ^

Der Abg. v. Eynern beantragt, das Referat an den Aus,chn„ zurück zu verwegen, da die
Mitglieder sich darüber nicht geeinigt zu haben schienen, ans welchem Fonds jene 2000 Thlr. zu zahlen seien.

Das Referat wird z»r Berathung dein «. Ausschusseüberwiesen.
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Der Mg, Wachter trägt cm Ncfcrat dcs 7. Ausschusscs vor, bctrcffcnd cm (besuch dct
Gemeinde ^av um Gcivährnng cincr Untcrstütznng uou ^072 Thlrn, aus dcin Bczirlsstraßci^fonds.

Dcr Ausschuß bcantragt:
Dcr liohc Landtag wollc dcr Gcmcindc ^cw ciuc Untcrstützuugvon c0?2Thlrn. aus
dcm Bczirtsslraßcnfvuds gcucigtcst bcwilligcn.

Dcr Antrag unrd angcuommcn.
Dcr Abg. Bcckcr trägt cm ^>icfcrat dcs ,^, Ausschusses vor, l'ctrcffcnd cin Gesuch dcr

Tammtgcmeiudc Waldbreitbach um. cincn >'>uschuß zum Bau ciucr Brücke über den Wicdbach.
Der Ausschuß trägt darauf au: dcr Samuitgcmeiudc Waldbreitbach zum Bau dcr fraglichen

Brücke ciucn Zuschuß von 1000 Thlru. aus dcu, dcm Landtage zur Disposition sleheudeu Fouds dcr
Proviiizial^Hülfslassc zu bcwilligcn.

Wird augcuommcn,
Dcr Abg. Bcckcr trägr ciu Ncfcrat vor über das Gesuch dcs Drtes Martinstcin um 2000

Thlr. zu crhaltcu als Bcihülfc zuiu Ban ciucr Nahcbrückc.
Dcr Ausschuß schlägt vor, 1000 Thl>. zu bcwilligcn.
Abg. Brcuiig: Dcr Ausschuß bcfürivortct 1000 Thlr., währcud 2000 Thlr, erforderlich

scicu, so daß dcuiuach dcr ^','.vcck dcs ^>uschusscs uickt crrcicht >vürdc. Er würdc sich den Antrag er^
lauoeu, daß 2000 Tblr. bewilligt würden,

^iach einer t,irzc,i Discussiou, in dcr sich ciuc Bcrschicdcuhcit dcr Ausichtcn dcr Ausschuß
Mitglicdcr tuud gibt, wirb auf dcu Autrag dcs Abg. v. Evncrn das Referat in den Ausschuß zurück
vcrwicscu.

Tcrsclbc Rcfcrcnt trägt ein Referat des «. Ansschnsscs vor, betreffend dcu Autrag dcs Vand-
raths des «rcifcs Adcuau, zu dcu ^ostcn dcs Präuücustraßcubancs von itclberg übcr Bougard und
'^ohn in der Nichtiuig auf Ahrdorf eincu Zuschuß ans dem Dispositiousfouds der Proviuzial Hülfs^
kasfc zu bewilligen.

Der Ausschuß vcrtcune keineswegs dic Begründung cincr Beihülfe, fowie auch uicht die hohe
^.'ichtiglcit dcr Straßc, glaubt abcr dic Petition bci dcm Landtage excmplifieationshalbcr uicht bcfür

.U'ortcn zu lönuen.
Der Marschall: Wenn der Ausschuß der Meinung sei, daß die Ttraßc von großer Wich-

Ugtcü sci, so müßtc mau doch eiuer der är,nste,i l^cincindcn in dcr Provinz wenigstcus dadurch zu
belfcu suchcn, daß sie vom Staate einen höheren Prämiensatz erhalte.

Der Abg. Frhr. v Freutz schlägt vor, worauf der
Abg. Grafv, Bci ßcl bcuiertt, daß die Sache ursprünglich dem ?.A usschnsse vorgelegen habe nnd dann
^'»i ,^. Ausschüsse übcnvicscu wordcn sci, >vcil es sich hicrbci uui dcu Proviuzial. Hülfsfouds gchan
d^lt habe.

Dcr Abg. v. Enucru bcmcrlt, daß solchc Aulrägc, dic darauf hiuausgingcu, für dcu Straßcu^
bau Gcld zu bctommcu, zu,,ächst au dcu Bczirlssiraßcufouds zu vcrwcifcu feiu würde».

Dcr Marschall: Er accevtire vollständig die Grüude, daß der «. Ausschuß das Pctitnm,
^^>s auf Uuterstützuug aus dcnl Prouinzial-Hülfstasscnfonds gchc, zurüctgcwicscu habc, nian möge abcr
UM vcrgcsfcn, daß nach außen hin der Gefchäftsgang des Landtages nnbetaunt sei, nnd er ivüilsche
uicht, daß ciucr fo armcn Gcmcindc dic Hülfe dcs Proviuzial Landtags fchlc. Dcr Bezirtsstraßeuban-
svuds wcrdc wohl nicht crmangcln, iveuu eine höhere Prämie aus Staatsfonds uicht zu erhalten sci,
Wien cntsprccheudcnZuschuß zu gcwahrcii. Er glanbc, daß dcr 7. Ausschuß dcu Autrag noch einmal
Ul Berathung uchmcn müssc.

Das Rcfcrat gcht au dcu ?. Ausschuß zurück.
Dcr Marschall beraumt die nächste Sitzung auf Douucrstag Vormittag 10 Uhr au.

(Schluß dcr Sitzung um ?< Uhr.)
Der Landtags - Marschall:

Frhr. von Waldbott Basscuheim-Bornhcim.

Untnsüitzuiig der
Gsninndc Lny zum

Straßenban.

Dc^gl. dcr Gcmmidc
Wllldbreitbachz„in

Brüäeubllu,

Viarlinstcin.

ti'clbcrg Nhrdorfcr
Straße.
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Zehnte Sitzung.
Verhandelt im Stcmdehcmsc zu Düsseldorf am 2. April 1868.

Forderung des Buch
dructers Tlahl zu

Diisseldorf,

Wahl der Cominissare
für die Arbeitsllnstall

zu Branweiler.

Straße von Kelbeiss
»ach Ahldorf.

Straße von Münster
am Stein nach

Niederhauten.

Naheuructe bei
Martinstcin.

Der Marschall eröffnet die Sitzung um 10^ Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abg. Graf von Hompesch.
Der Marschall theilt mit, daß ihm ein Schreiben uon dem hiesigen Vuchdruckcreibesitzer

Stahl zugegangen sei, der an den Landtag noch eine Forderung von 27 Thlrn. für angeblich im Jahre
1845! gelieferte Drucksachen geltend mache. Er für ferne Person habe geglaubt, die ^ache abweisen zu
müssen »volle jedoch dem Hohen Landtage anheimstellen, darüber zu beschließen. Nach kurzer Discussion
wurde 'beschlossen,dem Herru Ober-Präsidenten die Augelcgcuheit zu unterbreiten und denselben zn bitten,
im Fall die Nichtigkeit der Forderung bewiesen werde, den Netrag der Rechnung anweisen zn wollen.

Der Abg. Bach cm wurde beauftragt, das betreffende Schreiben an den itönigl. Landtags-
Commissar abzufassen.

Ein Schreiben an den Königl. Landtags Kommissar, betreffend die der Gemeinde Lay bcwü>
ligtc Unterstützung von 3072 Thalern, wird verlesen uud genehmigt.

Abg. Ür. Wnrzer verliest einige Schreiben an den Königl, Landtags Commissar, sowre
Adressen au Sc. Majestät den Äönig, den ostrheinischcn Bezirksstraßenfonds des Regicrungs - Bezirks
Loblenz betreffend. .. >. ^

Der Abg. Schnlt verliest ein Schreiben an den Äömgl. Landtags Eomnnsiar, betreffend dre
Uuterstützuug der Wittwe des vormaligen Polizei-Inspectors Hoffmann in Brauweilcr und ein Schreiben,
den Etat der ArbeitsAnstalt Brauweiler betreffend.

Beide Schreiben werden genehmigt.
Die Eommissare für die Arbcits-Anstalt Brauwciler sind: Abg. Vachem und Schult, dieselben

werde» wiedergewählt. Ebenso als Stellvertreter werden wiedergewählt die Abgeordneten Schröder und
Noeggerath.

Der Abg. Vremig verliest zwei Schreiben an den Königl. Landtags-Eommissar, die ^rren-
Heil-Anstalt Siegburg betreffend.

Dieselben werden genehmigt.
Ein drittes Schreiben an den Königl. Landtags-Commissar betrifft die mit den Schullchrc^

Semiuaren verbundenen Taubstnmmenschulen.
Dasselbe wird genehmigt.
Der Abg. Münster verliest ein Referat, welches in der gestrigen Sitzung dem 8. Ausschüsse

überwiesen worden, betreffend den Ausbau der Prämienstraße von Kelberg nach Ahrdorf.
Der Ausschuß beantragt, die Gewährung eines Zuschusses aus der Prou.^Hülfskasse abzulehnen,

dagegen höheren Orts die Erhöhung der Staatsprämie ans 10,000 Thaler nachzusuchen.
Der Antrag wird genehmigt.
Der Abg. von Eynern 'erstattet ein Referat des 8. Ausschusses, betreffend die Straße von

Münster am Stein nach Niederhausen und beantragt der Ausschuß, die Unterstützung aus der Prov.-
Hülfskasfe abzulegen, dagegen diesen Zufchuß aus dem Bezirksstraßenbaufonds des Negierungs-Bezirks
Eoblenz zn entnehmen.

Der Antrag wird genehmigt.
Das Referat des 8. Ausschusfes, betreffend ein Gesuch des Landraths des Kreises Kreuznach,

der Gemeinde Martinstein aus dem Dispositionsfonds der Prov. ^ Hülfstasfe eine Unterstützung von
2000 Thlrn. zum Bau einer Brücke über die Nahe zu gewähren, ist in Folge eines Beschlusses der
gestrigen Sitzuug in den Ausschuß zurückverwiesen und theilt der Referent Abg. Becker mit, daß der
Atisschuß dabei beharre, nur eine Unterstützung vou 1000 Thalern zn gewähren.
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Nach längerer Disenssion lvird znr Abstimmung geschritten, die llnterstützung von 2N'»<! Thlrn.
abgelehnt und nach dem Antrage des Ausschusses eine Unterstützung von ll»Ul» Thalern bewilligt,

Abg. Schnlt trägt das Referat des 7, Ausschusses vor, betreffend die Verwendung des
linksrheinischen Bez^rtsstraßeiibaufouds.

Der Auvsckuß hat iu Betreff der vou der Köuigl. Regierung zu Aachen vorgelegten Verweis
dungsNachweisungen der früheren Jahre '.Nichts zu erinnern und erklärt sich mit der Nachweisuug über
die muthmaßlichen Einnahmen und Ausgaben pro >>>l!8 0!) einverstanden.

Die Anträge des Ausschusses werdeu genehmigt.
^-iir den Regieruugs-Bezirk Eobleuz werdeu zur Aufnahme in die Reihe der Bezirksstraßeu

von der königlichen Regierung im Einverständnis; mit dem ständischen Eommissar vorgeschlagen:
1) Die EochcmKelberger Straße, mit einer Zweigstraßc von Faid nach Dricsch.

Wird angenommen,
2) Die Flaumbachstraße von Treis nach Eastellann.

Wird augeuomuie»,
!!) Die Straße vou Brachtendorfs-Mühle «ach Oasscnhof,

Wird angenommen.
4) Die Straße von Kelberg nach Ahrdorf.

Wird angenommen.
5. Die Eickirch-Irmcnacher Straße,

Wird angenommen.
Der Ausschuß schlägt ferner vor:

1) Zum Ansbau einer eisernen Brücke über die Ahr bei Neucnahr den von früher disponibel»
Betrag von -lOW Thlrn. aus der ProuinzialHülfs-Kasfe zu bewilligen.

2) In beschließen,daß die Brücke mit der an den beiden Seiten der Ahr ausgebanten Dorfstraßen¬
strecke, zu 2!>4 Rutheu ^änge angegeben, in die Reihe der Bezirksstraßen aufgenommen wer oe.

Abg. Bremig verliest eine Adresse an Se. Majestät den König, betreffend eine Unterstützung
von L000 Thlrn. behufs Ausbau der fraglichen Brücke über die Ahr

Wird genehmigt.
Die von der königlichen Negierung zu Eöln aufgestellte Nachwcisung der Einnahmen und

Ausgaben der Bczirksstraßcu wird von dem Referenten vorgetragen.
Die Versammlung nimmt hiervon Kenntniß.
Die Königliche Regierung hat im Einverständnis; mit dem ständischen Commissar zur Auf¬

nahme in die Reihe der Bezirksstraßeu vorgefchlagen:
1) Die Prämienstraße von Elsdorf nach Buir.

Wird angenommen.
2. Die Straße von Zülpich nach Wollersheim,

Wird angenommen.
Den Verwenduugs ° Nachweisungcn des Negicrungs - Bezirks Eöln wird die Zustimmung

«theilt.
Der Ausschuß schlägt ferner vor: daß zu den in Vorschlag gebrachten Verbesseruugeu der

Cölu-Trierer Bezirtsstraßc zwischen Weingarten und Münstereifel der Betrag von 13, l IN Thlrn. iu den
Jahren 1868—L» verwendet werde.

Wird angenommen.
Die von der Königlichen Regierung zu Düsseldorf vorgelegten Nachweisungen über Einnahmen

und Ausgabe« der Bezirksstraßeu werden vom Referenten vorgetragen und schlägt der Ausschuß vor:
1) die Versammlung wolle sich mit den von der Königl. Regiernng vorgelegten Nachweisungen

einverstanden erklären und

LinksrheinischerB«
zirlsstraßeiisonds.

Codlenz.

Alndrücle bei
Neimmhr.

K.
Cöln.

e,
Düsseldorf.
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2) beschließen: daß der Eomnuiualweg vou Camp nach Aldelerl III den Verband der Bezirks¬
straßen aufgenommen werde, iveuu derselbe in die vorgeschriebeneBreite gebracht, die Brücke in der Ge-
meiiide Camp erbreitet, überhaupt derselbe vollständig als Bezirtsstraße ausgebaut sein wird; und

,'l) in Anbetracht, der großen kosten, welche der Ausbau veranlassen wird, eine Staatsprämie
von ÄM> Thlru, pro Meile zu erbitten.

Die Anträge werden genehmigt.
Der Abg. ^',ores verliest eine Adresse au Se, Majestät dm itönig, betreffend den Ausbau

der Straßcnstrecke in der (Gemeinde Camp,
Wird genehmigt,

<,, Der Referent trägt die von der Nonigl, Regierung zu Trier vorgelegten Rachweisnngen über
Einnahmen und Ausgaben der Bezirlsstraßen vor.

Demnach beebrt sich der Ausschuß der hohen Versammlung vorzuschlagen:
1) 3ich mit den vorgelegten VerivendiingsMachweisungen und jenen über die muthmaßlicheu

Einnahme» »nd Ausgaben pro l«!,^ und I^üü einverstanden zu erklären;
2) zu beschließen,daß in die Reihe der Bezirtsstraßeii aufgenommen werden:

n. die t^iemeiiideChaussee von Hillesheim über Niesbaum und Mirbach nach der Dolleudorfer Mühle
an der Ahrstraße;

d. die O'emeinoe Chaussee von Baumholder über Rnschberg nach der Haltestelle der Rhein ^ )cahe^
Ciseubahu bei Heimbach:

^. die »«emeiudeChaussee vou Prüiu nacb Tockiveiler, im Anschluß an die Stadtlvll Berntasteler
Bezirtsstraße;

(I, die (^emeiude'Chaussee von Traben an der Mosel über Cröw, Ninderbeurcn und Hontheim bis
zur Cobleuz-Trierer Staatsstraße bei Slrotzbüsch;

«. die Gcmeinde^Chanssee vou der (kreuze des Fürstenthnms Birkenfeld vor Rhaunen über öthaunen,
l^öseurath und Vaufersweiler nach Bücheubeureu;

nachdem sie vollständig als Bezirlsstraßen ausgebaut sein werden.
:!) ferner zu beschließen,daß die Anschläge zu den dirceteu Steuern und der Schlacht und

Mahlsteuee vom Jahre 1,^!^^ ab auf den Satz von zehu Prozent erhöht werde»,
l< Teu l^euieiudeu Bengel uud Tlleubacl, für Mehrarbeiten beim Ban der Trabeu^Tirotz-

büfcher Straße eine Unterstützung vou licx» T bester» aus dem Bezirtsstraßeiifouds des Regierungsbezirks
Trier zu beioillige»,

,',) den l^eiueinden ;lli»derbeureu, Bansendorf, Dlleubach, Hontheim, Bengel, Strotzbüsch »nd
Hcimbach als Beitrag zu den bisherigen Unterhaltungskosten der zn Bezirlsstraßen designirten Straßen
ewen Beitrag vo» ^»«> Thlrn, 22 Sgr, <! Pf,, zu .",<><>Thlrn. pro Meile gerechnet, zu bewilligen;

l,) die Entscheidung über den Antrag auf Verlegung der Cölu ^ Luxemburger Bezirksstraße
zwischenNieder Prüi» uud Äiuebach auszusetzen, bis das Bedürfniß der Verlegung der Straße hin¬
reichend nachgewiesensei

Schließlich erlaubt sich der Ausschuß vorzuschlagen: Der hohe Landtag »volle beschließen, den
.sperrn VaiidtagsCounuissar zn bitten, es zn veranlassen, daß von jetzt ab allen Gemeinden protokolla¬
risch eröffnet werde, daß keiner Gemeinde durch den Bau einer Straße, selbst wenn Prämien dazu be¬
willigt seien, dadurch ei» Anspruch auf Aufnahme derselben als Bezirtsstraße erwachse..

Motiv: In jeder Sitzung kommen Anträge ans Aufnahme von Straßen auf den Vezirksstraßcn-
Fonds vor, weil die biemeinden gebaut, nachdem ihnen, wie. sie behaupten, Aussicht zur
Anfiiahme auf den Bezirtsstraßenfvnds gemacht sei.

I,u Allgemeine» wird »och bemerkt, daß
1) für den Regierungsbezirk Aachen der ständische Commissar Freiherr vonLeyiam und dessen

Stellvertreter Panlsse» noch Mitglieder der Versammlung sind;
2) Ebenso die Abgeordneten Gemüno und Wachter für Coblenz;
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!^ für Cöln ist der Commissar Sckult noch Mitglied der Versammlung, der Stellvertreter
^renger aber ausgeschieden;

!) für Düsseldorf sind der Commifsar ^ores nnd der Stellvertreter Freiherr von Rpnsch
»och Mitglieder der Bersammlnug'.

'>> für Trier find beide nickt mehr Mitglieder des Landtags.
Ans die Anfrage des Abg. bwaf Beißet, ob nicht die Straße in dem kreise Schleiden, die

ausgebaut nnd vollständig allen Ansprücken entspreche, als Bezirtsstraße aufgenommen werden folle,
wird nach kurzer Debatte beschlossen, das; der Referent in feinem Schreiben diesen Gegenstand mitberichre.

Die sämmtlicken Borsckläge des Aussckusses N'erdeu angenommen.
Im Regierungsbezirk Cöln >vird statt des ausgeschiedenen Stellvertreters Frenger l^raf Nahlrn dce stau.

Neißel durch Acclamatiou geu'äblt. In Düsfeldorf, Aachen und Cobleuz bleibe» dieselben Commissare, in ^^ ,«stch"i'!ü!chm
Trier wird Herr Gebert zum Coniiuissar uud Herr v, Beuüvitz als sein Stellvertreter gewählt. 'B^ittestnißrufonds.

Der Abg. Becker verliest ein Schreiben an den königlichen Vauotags-Commissar, betreffend
^'» Bau einer Brücke über den Wiedback, nnd ein zweites Sckreiben, betreffend die Gewährung einer
Beihülfe ans der Proviuzial Hülfskasse an die Gemeinde Martinslein zum Bau einer Brücke.

Die schreiben »verdeu geuehmigt.
Der Abg, Münster verliest ein Schreibe,! an den «önigl. Landtags^Comniissar, betreffend

"» Bau einer Präniienstraße von itellerg nach Ährdorf.
Derselbe Referent erstattet sodann das Referat des 7. Ausschusses über den Bericht der icönigl. Bcschasstnig d« Geld.

Ncgieruug zu Cöln, betreffend die Beschaffung der Geldmittel für den ostrbeinifchenBezirtsstraßenfonds ^'^^^ ^^«.
"eses Regierungs Bezirks. straßmfoud«"dcs Rt>

Ter ?. Ausschuß bat nun in zwei Sitzungen alle bisheran aufgeführten Momente nnd die ginmmMMs Cöln.
ui den verschiedenenEingaben nnd Petitionen gestellten Anträge einer eingehenden Prüfung unter-
^'fm; er erkennt einstiinmig an, daß der ostrhcinischc Bezirlsstraßenfonds mit seinen bisherigen
-"ittelu nnd Einnahmen seine regelmäßigen Ausgaben nickt einmal decten, noch viel weniger die außer
deutlichen, jetzt nothwendigen Umbauten uud Reparaturen, die durcb eiu recbtzeitiges Einfebreiten
bedeutend hätten vermindert werden tonnen, aus eigenen Mitteln leisten lann- er isl sieh aber auch
^chtiunnig deivnßt, daß es eine sehr schwierige Aufgabe ist, iu dieser Angelegenheit die richtigen Bor.
^'läge zu machen.

Der Marschall eröffnet die General Discnssion.
Der Abg. Bachem stellt den Antrag:
Der hohe Landtag ivolle beschließen:

^) dem Cölner ostrheinischcnBezirlsstraßenfonds aus dem Cölner ivestrlieinischenBezirlsstraßenfonds
ein Capital von ^5>,0<>0 Thlrn. nnd ans dem Melioracionsfoud "l<>,,,0U Thlr, zn beivilligeu, welche
Capitalien mit ^//^, verzinst und jährlich mit l ^>^ amortisirt iverden sollen. Sollte der
Melivrationsfonds leine Mittel besitzen, so wird ersucht, die Darleihuug der !<»/>«»<» Thlr. ans
Staatsfonds nachzusuchen.

2) die Beischläge zu den in den ostrheinisckenBezirken anftommenden Steuern werden von l0 auf
^^"u vom I. Januar l«!,ß ab erböbl, bis das nnter 1. bezeichneteCapital getilgt ist.

3) die laufenden Einnahmen des ostrheinifcken Bezirksstraßenfonds werden aus dem Uebersckuß des
westrheinischenBezirlsstraßenfonds des Regierungs-Bezirts Cöln, ivelcher fortwährend 5/'/„ Bei¬
schläge erhebt, durch denjenigen Betrag ergänzt, der erforderlich, nm die durch 1l'/.,"/,, Bei-
fchläge und die andern Einnahmen des ostrheinifchen Theils nickt gedecktenAusgaben zu bestreiten.
Diese Beihülfe, welche vorerst mir bis zum nächsten Zusammentritt des Landtages bewilligt wird,
darf den Betrag von ,')!)!<» Thlrn. für ein Jahr nicht übersteigen.

Abg. Graf v. Rcsselrode. Er wolle zunächst mittheilen, wie er als Commissar dazn ge¬
winnen fei, seine Znstimmung zn einer Uebernahme nnd Instandsetzung von Straßen zu geben, die sich
'n einem solchen schlechtenZustande befänden und für die er mit verantwortlich sei. Als der ostrhci-
">che Bezirtsstraßenfonds des Regierungsbezirks Cöln gebildet worden sei, habe es ans der Hand
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aeleaen daß die Ver.valtnng eme sehr schivierigesein 'viirde. eines Theils m Betten der örtlichen^age
nd^nt'lMs der vernachläßigtenund armen Bevölkerungwegen. Da der eme Theil von dem andern

anch fwanz el ehr unterschieden gewesen nnd der eine Theil sehr rasch mit gntgebantenStraßen hatte
v^eb norden müssen, so habe der ärmere Theil znrInstandhaltung dermaßen Mit bettragen müssen,
und m^ w Äi^ichung herbeizuführen, habe man dem ärmeren Theil viel Straßen bewi ,gt. Er
Ibe m/ü^ r ug! daß es das einzige Mittel gewesen, dieser vernachlässigten Gegend durch Ausnahme
glichst vi^er Sttaßen zu helfen, um diese Gegend dem Verkehr zu erschließen,was anch erreicht

3>n s.i Die Gegend habe sich gehoben uud er würde sich einen Norwnrf machen, wenn lhm nach-
^i^, werden tonne, er hätte ei.-e'Straße zur Uebernahmeempfohlen,auf «elcher jetzt Gras wache.
3? „.nibrende Behörde sei die KömglicheRegierung zn Eöln, uud wie die Straßen behandelt worden,
3 l^n! man im Berichte lesen, er sei nicht technischerBeamter nud könne sich kein Urtheil darüber
^«b.n ^>n Bericht stehe aber auch, daß es au Mitteln gefehlt habe. Sein Antrag habe nicht d,e

" Majorität erhalten und deswegen habe eine Adresse nicht erlassen werden tonnen, er habe dann
^eten den ostrheinische»und den westrhciuischenTheil zusammen zu legen; da dies uicht geschehen sei,
i?il,m Nichts anders übrig geblieben,als den weiteren Antrag zu stellen, in dein von dein Landtage
etablirten Princip, daß die Provinz eintreten möge. Wenn nun der Antrag, den er jetzt gestellt habe,
nicht angenommen werde, so bleibe ein Nothstand vorhanden und dann müsse oer ^taat eintreten.
Dies habe er zu seiner wie der königlichenRegierung Rechtfertigung sagen wollen.

Mit dem ersten Theile des Bachem'schen Antrages könne er sich einverstanden erklären, der
dahin gehe den augenblicklichenBedarf durch Beschaffung einer Gcldfummezu decken, und es wolle ihm
bedüuien daß das'die geeigneten Mittel feien, um zu dem augeublicklichcnBedarf von 4U,00<> Thalern
m aclangen- er glaube aber uicht, daß diefe Summe irgendwieausreichen werde, um diese Straßen m
einen einigermaßen fahrbaren Znstand zu bringen. Deshalb halte er es für rationell, den Antrag
wieder aufzuuehmen,der dahin laute: ... c 5

Die Uebcrwcisuug der Beischlägeder Stadt Eöln zu beschließen,sei es verstichswesscant ^
Jahre oder für immer.

Zur Begründung desselben glaube er anführen zn müssen, daß die Industriellen der Stadt
Eöln die Kalamität, die auf der rechten Nheinfeitestattgefunden, znm Theil mit veranlaßt haben.

Der Referent. Es fei fchr ehrenwcrth, daß der ständischeEommisfar die Regierung M
Cöln in Schul'nähme, er könne es jedoch nicht. In Eöln feien Ncmbecimte vorhanden, die wissen
müßten wie die Straßen beschaffenfeien nnd über den Zustand derselben hätte dem Landtage schon vor
Jahre,/eine Vorlage gemacht werden müssen. Er halte es für eine sehr schlechte Haushaltung, wenn
man Straßen so zerfahrenlasfe, daß sie nachher das Doppelte und Dreifache tosten. (Ruf: Sehr

'^' Der Abg. Schult spricht seine Meinung dahin aus. daß man nicht mehr Straßen hätte
aufnehmenfollcn, als man Aussichtgehabt auch unterhalten zu können.

Abg. Dr. Würz er. Wenn etwas für die Straße geschehen solle, so müsse vorab em bedeu¬
tendes Capital geliehen werden,um eine vollständige Herstellung der Straßen zu ermöglichen; er s«
der Ansicht, daß, wenn die ostrheinischenBezirksstraßcn10°/« geben würden, dieser Ertrag hmreichen
werde diese Straßen zu unterhalten und man würde dann »ur eines geringenZuschusses bedürfen.
Mnde sich mm, daß die IN«/« nicht ausreichte,,,so sei es immer noch Zeit genug, daß der lmksrhcunM
Ionds einen Zuschuß gewähre. Wenn das geschähe,was der Abg. Bachemvorgeschlagen habe, so wero^
allen Ansprüchen Genüge geleistet werdenund stimme er dem Antrage bei.

Abg. Graf v. Hoensbroech. Die Frage liege vor: vb eine Fusion fämmtllcherBezmc
stattfinden folle und muffe er sich gegen eine solche Verschmelzung aussprechen, weil eben die Bezirke e,

. r a geu Reihe von Jahren beständen und die Interessen dieser Bezirke sehr verschieden st.n u
wenn nach dieser Richtung hin der erste Schritt gemacht werde, so wurde man wohl nwht da e, ste en
bleiben sondernweiter gehen. Er müsse sich aber auch dagegencmssprechcn,dan d,e Stadt Eoln l>
den rechtsrheinischen Bezirk herangezogen werde, um die Straßen wieder in Stand zu brmgen.
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Daß die Straßen in einen: so schlechten Zustande sich befänden,daran sei nicht die Vernach¬
lässigung allein Schuld, sonderndie Industrie, die sich oort in einem großen Maaße entwickelt habe,
und diese Industrie oder das Capital möge dafür sorgen, die Straßen wieder in Stand zu bringen.
Er müsse sich dagegen erklären, daß der linksrheinischeTheil zur Wiederherstellungder Straßen heran¬
gezogen werde. Die Zuschläge würden nicht ausreichen,auch wenn man den Satz bis zn W°/„ erhöhen
würde, und er glaube, daß es die Pflicht des Staates sei, iu eiuein solchen Augenblicke mit seinen
Mitteln dafür einzutreten.
^ Abg. Horst. Er tonne sich nur für eine sehr mäßige Unterstützung, die der linksrheinische
"l-heil aufbringensolle, aussprechen und müsse er sich dagegen erklären, daß die ganze Provinz, die nichts
mit den Straßen im Regierungsbezirk Cöln zu thuu habe, dies thnu solle.

Der Referent bemerkt: daß der Landtag mit daran Schuld sei, daß dieser Anstand einge¬
treten wäre, indem er alle Straßen aufgenommen habe; mau habe die Ansicht gehabt, daß dadurch eine
größere Hebung der Industrie hervorgerufenwürde, aber das, was jetzt diese Industrie zu diesen
Vezirksstraßcu beitrage, sei nicht der Nede werth. Der erhöhteGewerbe-Steuersatz,dcu diese Industri¬
ellen bezahlten, betrage 4« Thlr. nnd die Beuölternng sei im Allgemeinennicht wohlhabend geworden,
°cnn die Herren, die die Schätze ans der Erde herausholten, bezahlten so dürftig, daß die Leute nur
lhren Lebensunterhalt daoon bestreiken töuuten.

Es liege eine moralische Verpflichtungvor, dicfe Gegend mit ihren zerfahrenenStraßen
Nicht umkommen zu lasse».

Der Abg. Horst bemerkt, daß man dem Landtage keinen Vorwurf darüber machentönue
l"»e Zustimmungzn der Aufnahme der Straßen gegeben zu haben. Wenn anch einige Attiemmter-
Uchmuugeu in der Gegend seien, so könne dies noch keinen Cyrund abgeben, daß die Stadt Eölu allem
^ den Kostender Straßen heranzuziehen sei.

Der Marsch all. Er bedauere, daß er durch die Abwesenheitseines Stellvertreters ver¬
hindert ,>i, sich an der Debatte betheiligeuzu tönneu. Als geschichtliches Moment wolle er anführen,
^aß der westrheinischeTheil, der 1811 frauzöfisch gcwefeu, durch kaiserliches Decrct 10'"„ zn der Steuer
für die Departemeutsstraßenbezahlt habe, und 1822, wo man der Frage näher getreten,habe man auf
^ Westseite auch w°/„ auf die Steuer geschlagen, die man 1841 auf 5«/^ ermäßigt habe.

Im Jahre 1855, vou wo ab das neueste Vezirksstraßcnreglementdatire, habe man cmge-
langen, ans der Ostseitedes Rheins zu bauen. Wenn nun der östliche Theil von 1811 au diese 44
vMre nachbezahlte, was auf der Westseite bereits bezahlt worden sei, dann wäre man mit einem Male
"us aller Verlegenheitheraus nnd tonne den östlicheu Theil mit Vergnügen übernehmen. Aber bis
dahin werde man in den Säckel eines Andern eingreifen müssen.

Abg. Bachem. Der westrheinischeTheil habe Veranlassung, dem ostrheiuischen Theile zu
^lfen, eben weil Eöln der Mittelpunkt sei.

Bei seinem Antrage komme es ihm darauf au, daß
1) sofort geholfeu werde und

^ 2) wenn die sofortige Hülfe nicht ausreiche, eine weitere Aushülfe gewährt werden müsse,
""I der westrheinische Theil das meiste Interesse dabei habe. Da nnn die dazu zn verwendendenKosten
^ keiner Weife durch Beiträge herbeigeschafftwerden könnten, su bleibe nichts Anderes übrig, als dem
^rheinischenTheile das nöthige Eapital zn verschaffen, deshalb gehe sein erster Antrag dahin, daß man
"n Capital aufnehme und mit 3 ^ 7u verzinse. Wenn dies Capital nicht geschafft werden könne, so
würde die Stacits-Regieruug aus Staatsmitteln ein Capital herzugeben haben; er sei aber nicht der
"eiuung, daß man ein unverzinslichesCapital begehren solle. Er habe nun weiter vorgeschlagen,daß,

^Nn diese 11^-,°/« und die übrigen Einnahmendes ostrheinischcnBezirks nicht ausreichen sollten, der
wchrhcinischeTheil Hülfe leisten müsse.

Nach seinen Vorschlägen glaube er den benachbarten Theilen der Provinz eine Hülfe zu ge¬
fahren und diese Hülfe müsse geleistet werden, denn wenn ein Theil der Provinz leide, so werde auch
"er andere in Mitleidenschaftgezogen, und deshalb werde mau mit einer gewissenHingebungsich dazu
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verstehen müssen, die ans dem ostrheinischenTheil bestehendeNoth zu lindern. Die Ealamität sei ein¬
mal vorhandenund da die ganze Provinz darunter leiden werde, so müsse diesem Zustande ein Ende
gemacht werden. Deshalb empfehle er seinen Antrag.

Der Abg. Schult spricht sich dahin aus, daß der linksrheinische Bezirk eine cmgemessene
Beisteuerzu leisten habe. Könne man vom Staate kein Geld erhalten, so werde man eben suchen
müssen, es ans eine andere Weise zu beschaffe«.

Abg. N rcmig. Man habe es hier mit einem in feiner Vermögenslagezerrütteten Verbände
zu thun, der als Mitglied eines größeren Verbandes darauf poche, daß ihm geholfen werde. Wenn es
sich um eine Unterstützung handele, dann dürfe man nicht von einen: Recht reden, und er wolle davor
warnen, der Sache den Anschein einer rechtlichen Forderung zu geben, denn das würde ein schlechte
Präjudiz für die übrigen Theile der Provinz fein.

Der Marsch all führt in längerer Rede aus, daß es eine Pflicht sei, für den ostrheinischen
Theil einzutretenund dies tonne am Besten dadurch geschehen, daß man auf Staatshülfe recurrire.
Der Staat habe das größte Interesse an dem Reichthum, der im Boden des ostrheiuischen Bezirks
liege, und ihm komme es zu, dafür einzutreten,daß derselbe nicht zn Grunde gehe.

Schließlich weist der Marschall noch auf das Mißverhältnis;hin, welchesin dem geringen
Beitrage der Industriellen liege, die fast ganz allein diese Straßen in den schlechten Instand versetzt
hätten.

Der Abg. Freih. v. Rvnfch bemerkt, daß, wenn man ruhig darauf warten könne, die Indu¬
striellen Dasjenige freiwillig zum Straßenbau geben würden, was mau heute fordere.

Der Abg. Bachcin weist darauf hin, daß man auf diefe Weife schwerlich Geld erhallen
würde, denn wer solle der Schuldner sein nnd wer solle mit der Industrie unterhandeln.

Der Marsch all schließt die General-Diskussionund schlägt vor, zuerst über die Ausschuß^
Anträge und, wenn dieselben verworfenwerden sollten, über den Antrag des Abg. B ach em abzustimmen.

Der Referent verliest die Anträge des Ausschusses.
Die allererste Frage dürfte wohl fein: „Auf welche Weife ist einer ähnlichen Zerstörung der

Bezirtsstraßcn vorzubeugen?"Die Antwort darauf könne nur fein:
1. Durch rechtzeitige Unterhaltung mit dein geeigneten Material;
2. Durch strenge Handhabung der gesetzlichen Bestimmungenüber Felgenbreiteund Belastung

der Fuhrwerke. Es dürfte fich deshalb empfehlen, wenn das Barriere>Geldnicht mehr nach Bespan¬
nung, sondern uach Belastung erhoben würde, bis dasselbe ganz abgeschafft und der Ausfall des Fonds
auf audere Weife crfetzt werden kann.

Die zweite Frage ist: „Auf welche Weife ist der Kalamität, in welcher fich der ostrheinische
Bezirtöstraßenfoudsdes Regierungsbezirks Eöln befindet, abzuhelfen, nnd wurden mehrere dahin zielende
Vorschläge gemacht:

1. Der am Weitesten gehende Antrag, alle Vezirküstraßenfondsin einen zu verfchmelzcn,
wnrde zuerst zur Discufsiou gestellt. Man hielt diesen Vorschlag, ganz abgesehen von dem rechtlichen
Standpunkt, wie schon vorn ausgesprochen, für unausführbar, weil dadurch das ganze, setzt bestehende
System der Bezirtsstraßeu über den Haufen geworfenwinde und sich die Ausgaben in allen Regie¬
rungsbezirkenunbedingtvermehren und die aufzubringenden Steuerznschlägc stets größer werdenwürden.
Diesen Antrag zu befürworten,wurde deshalb abgelehnt.

2. Der am nächsten liegende Antrag, alle auf der rechten Rheinseite liegenden, also ostrhei-
nischen Bczirksstraßcnfondszu vereinigen,wurde nun zur Discufsion gestellt. Auch hier mußte aner¬
kannt werden, daß aus den fchon angeführtenGründen, ebenfallsabgesehen vom rechtlichenStandpunkt,
keine Möglichkeitvorliege, eine gleichmäßige Aufsicht über die Bezirtöstraßenzu haben, noch die Ver¬
waltung zu führen, weshalb auch diesen: Vorschlag eine Befürwortung nicht angedcihen tonne.

Der Antrag, die ostrhcinifchenund westrheinischenVezirtsstraßcnfondsin jedem Regierungs¬
bezirk in je einen zu vereinigen, fand bei allen den Interessenten,deren Fonds gut stehen, den lebhaft
testen Widerspruch,und alle Mitglieder des Ausschusses mußten anerkennen,daß es die höchste Ungc-
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rechtigteit gegen die Eingesessenensein würde, die bisherigen Steuerzuschläge von ihnen erhoben zu haben
und ihre ersparten Fonds dazu zu verwenden, anderen Bezirken damit eine Unterstützung zu gewähren;
selbst der vorgeschlageneModus, bei einer Vereinigung den westrheinischenBezirken von Coblenz und
Cöln fernerhin auch nur 5«/^ aufzuerlegen, fand schon deswegen keinen Beifall, weil die Wahrscheinlich¬
keit, ja die Gewißheit nahe liegt, daß mit diesen Zuschlägenin nächster Zeit nicht mehr ausgereicht
werden würde, und dann die Westseite, die mit ihren 5"/« auszukommenglaubt und noch lange
auskommen wird, zu Gunsten der Ostscite belastet würde, welches Verhältniß in den beiden Seiten des
RegierungsbezirksDüsseldorf bei den da stattfindenden Sätzen von östlich 3^«/„ und 5°/<, westlichum¬
gekehrt ist. Der Ausschuß lehnte es deshalb ab, diesen Vorschlag zn empfehlen.

4. Der Vorschlag, die Steuerzuschlägeder Städte Cöln und Deutz auf 5 Jahre dem ostrhei¬
nischen Fonds zu überweisen und dann unter beide Fonds gleichmäßig zu theilen, da Cöln, obgleich am
linken Ufer liegend, doch der Centralpunkt des Regierungsbezirkssei, fand im Ausschuß diesmal nur
sehr geringe Unterstützung und kann deshalb von demselben nicht empfohlen werden.

5. Des Antrags, die Stcucrzuschlägevon 10 auf 20°/^ in dem ostrheinischenBezirk der
Regierungvon Cöln zu erhöhen, ist weiter keine Erwähnung zu thun, da nach der Erklärung der Re¬
gierung zu Cöln und des ständischen Commissarsdies unmöglich, was auch vom Ausschuß anerkannt wird.

6. Den Antrag, dem vstrhcinischen Fonds aus Provinzialmitteln jährlich wiederkehrende
Unterstützungangcdeihenzu lassen, fand man unbillig und nicht ausreichend,weshalb von einem Vor¬
schlage Abstandgenommen wurde.

?. Dem Vorschlag, aus dem Meliorationsfonds eine Anleihe zu 4°^ mit 3"/„ Zinsen und
1"/a Amortisation zu entnehmen, konnte man keine Anerkennung zu Theil werden lassen, weil das Kapital
zu groß und die Mittel zur Verzinsungund Amortisationnicht hinreichend sein würden.

8. Der Vorschlag, der wcstrheinischeBczirksstraßenfondsmöge dem ostrheinischen ein
Kapital von 23,000 Thlrn. gegen 3^°^ Zinsen mit einer Amortisationin 25 Jahren darleihen, fand
die Zustimmungdes Ausschussesund befürworteter solchen.

Die sämmtlichen Anträge werden abgelehnt.
Abg. Bach ein. Indem der Antrag seitens des Ausschusses abgelehntworden, erledige sich

sein Antrag, und es würde nur noch die Frage übrig bleiben, ob man bei der Staats-Regierung die
Aushülfenachsuchensolle.

Der Ausschußglaubt es befürworten zu müssen,der hohe Landtag wolle Seine Majestät
bitten, allergnädigst zu befehlen, daß dem ostrheinischcnBezirksstraßenfondszum Umbau re»^. zur Er¬
neuerung feiner Bezirksstraßenein zinsfreies Kapital bis zu «5,000 Thlrn. aus Staatsfonds darge¬
liehen werde.

Der Antrag wird in dieser Fassung zur Abstimmunggebrachtund mit großer Majorität
angenommen.

In Beziehung der Verhinderung ähnlicher Zerstörung der Bezirtsstraßenund einer Verweh- Handhabung der Be>
rung der Einnahmen des Fonds glaubt der Ausschuß dem hohen Landtageempfehlen zu müssen, Seine stimmungen über die
Excellenz den Herrn Ober-Präsidenten zu bitten, die geeigneten Verfügungenzu erlassen, daß auf allen Erhebung"der B«.
Straßen und in allen Regierungsbezirkendie gesetzlichen Bestimmungenwegen der Felgenbreitestrenge rieregeld<Sätzenach
gehandhabt werden,und zu veranlassen, daß bei Frachtfuhren,so lange das Barrieregeld besteht und nicht ^" ^«h«n,^ '
auf andere Weise aufgebrachtwird, die Barrieregeld-Sätze nicht mehr nach der Bespannung, sondern
nach der Last erhoben werden,welche auch ohne Brückenwage festzusetzen nicht schwer fallen dürfte.

Der Abg. Contzen trägt auf Streichung der Worte an, das Barriere-Geld betreffend.
Der Abg. v. Beulwitz trägt auf Streichung des Passus an, der die Felgenbreiteanbetrifft.
Das Amendement Beulwitz, die Streichung der Felgenbreitebetreffend, wird bei der Ab¬

stimmung abgelehnt, dagegen das Amendement, die Worte „das Barrieregeld" zu streichen, einstimmig an¬
genommen, und mit dieser Veränderungder letzte Satz angenommen, welcher dann dahin lautet:

In Beziehungder Verhinderungähnlicher Zerstörung der Bezirksstraßenund einer Vermeh¬
rung der Einnahmen des Fonds glaubt der Ausschuß dem hohen Landtageempfehlen zu müssen, Seine
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Excellenz den .^errn Ober^Präsidenten zu bitten, die geeigneten Verfügungen zu erlassen, daß auf allen
Straßen und in allen Regierungsbezirken die gesetzlichen Bestimmnngen wegen der Felgenbrcitc strenge
gehandhabt werden, und zn veranlassen, daß bei Frachtfnhreu die Barriere - Sätze nicht mehr nach der
Bespannung, sondern nach der ^ast erhobenwerden, welche auch ohne Brückenwage festzusetzen nicht schwer
fallen dürfte.

Derselbe Referent lÄbg. Münster) trägt ein Referat des VII. Ausschusses uor über einen
Antrag der «öniglicheu Regierung zu Düsseldorf, betreffend die Aufhebung der Barrieren auf Bezirke
straßen und über eine Petition der Direction der vereinigten ^okal-Abtheilungen Eleve, Moers, Recs
uud Duisburg über denselben (Gegenstand. Der siebente Ausschuß beantragt: der hohe Landtag wolle
beschließen,in einer Adresse Se. Majestät den l^cönig zu bitten, cillergnädigst zu befehlen, solche gesetzliche
Bestimmungen zn treffen, daß das Barrieregeld anf allen Straßen, fowohl Staats als Bezirks- und Eonv
mnnal-Straßen in allen Provinzen des Staats gleichzeitig aufgehoben werde, daß aber entsprechende
Mittel aufgefuudeu werde» möchten, um den Ausfall zn decken.

.hierüber wird die Discnssion eröffnet nnd nach kurzer Debatte über deu Autrag, das Barriere

geld aufzuheben, znr Tagesordnung übergegangen.
Der Marsch all theilt mit, daß er von dem königlichen Landtags Eomnüssar eine Adresse

^nrück erhalten habe, in welcher die vom Landtage adoptirte Abänderung des tz. 5l des Fcuer-Societäts-
Reglemeuts beanstandet worden sei. Der VandtagSEomnrissar wünsche eine Beschlußfassung des ^and^
tages über die von ihm vorgeschlageneFassnng, dahin lautend: Auch Gasexplosionen werden als Brand¬
schäden behandelt; die nicht durch Feuer entstandenen Schäden dagegen n. s, w.

Die Versammlung erklärt sich mit dieser Abänderung einverstanden.
Der Abg. Schnlt verliest ein Schreiben an den Königl. ^andtags-Commissar, betreffend die

Verwendung des linksrheinischen VezirkSstraßenbanfonds.
Die nächste Sitzung wird vom Marschall auf Freitag Vormittags kl Uhr anberaumt.
(Schluß der Sitzung 5 Uhr.»

Der ztandta»,s-Marschall:
Frhr. v. Waldbott-Bassenhcim-Bornheim.

Geschäftliche«.

Mfte Sitzung.
Verhandelt im Ständehausc z» Düsseldorf am 3. April 1868.

Der Marsch all eröffnet die Sitznng um l l>/. Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abg. Graf von Hompesch.
Der Marsch all theilt ein Schreiben des Königl. ^andtags-Commissars mit, betreffend die

Verhinderung des Grafen Hcchfeld auf dem Landtage zu erscheinen.
Der Abg. Freiherr von Fr en tz verliest eine Adresse an Se. Mas. den König, betreffend die

Reorganisation der Irrcnpflege in der Rheinprovinz.
Die Adresse wird genehmigt.
Er verliest ferner:
1) Ein Schreiben an den Äönigl. ^anotags-Eommissar über denselben Gegenstand,
2) Ein Schreiben, betreffend die im Ban begriffene Irren-Anstalt zu Düren und
:^) Ein Schreiben, betreffend die Verlegung der Düngergrube in der Anstalt zu Sicgburg.
Die Schreiben werden genehmigt.
Abg. Bach cm verliest ein Schreiben an den Kömgl. ^andtags-Commissar, betr. die von dcM

BuchdruckereibesitzerStahl erhobene Furderuug an Drucklüften für einen früheren Landtag.
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Dasselbe wird genehmigt.
Der Adg. Münster verliest ein Schreiben an den König!. Vandtags^Eommissar, betreffend

die Aufhebung des Barriercgeldes.
Der Abg. Frhr. von Evnatten erstattet das Referat des 3. Ausschussesüber deu Entwurf Fischerei-Poüzcigchtz.

eines Fischerei PolizeiGesetzes für den Umfang der Rheinprovinz nnd des Regieruugs Bezirks Wiesbaden.
Der Borschlag des Ausschussesgeht dahin, die hohe Versammlung wolle die Staatsrcgierung

bitten, den Entwurf zum Gesetz zu erheben, nnd bitten, mit Holland auf die eine oder andere Weise
eine angemessenere^achs Fang Methode zu vereinbaren.

Der Marschall eröffnet hierüber die Discussiou.
Der Abg. l>i>. No c ggerath hält es für zweckmäßig,das (besetz anzunehmen und der Regie

rung die Specialitäten zu überlassen.
Der Abg. Frcih. von ^evtam bemcrtt, daß der Ansschnß der Ansicht gewesen sei, in dieser

Beziehung die Erfahrung Frankreichs zu benutzen, wo seit Kurzem ein einheitliches Gesetz über die
Fischerei eingeführt worden fei.

Was die Vorlage selbst betreffe, so habe der Ansschnß sie nur mit geringen Zusätzen versehen
und nur den Wunsch geäußert, daß mau von vorneherein weiter gehn nnd generalisiren solle.

Der Abg. Graf v. Hvensbroech führt ans, daß die Bestimmungeu i,n Strcifgesetzbnche
derart seien, daß, wenn sie zur Auwendnng kämen, sie vollständig ausreichten, nm den Berechtigten zu
schützen nnd den Frevler zu bestrafen.

Der Abg. Frhr, von Voi'> hält es für sehr gefährlich und bedenllich, wenn Vorschriften ge-
geben würden, die in den meisten Gewässeru nicht ausgeführt werden könnten.

Der Abg. Freiherr vvn Frentz führt aus, daß die Grundsätze, die damals bei Aufhebung
des Iagdgesetzes maaßgebend gewesen seien, Gemeinden zusammen zn legen, um Unglücke zu verhüten,
heute keine Anwendung finden könnten.

Abg. Bremig. Der Ansschnß verlange, ähnliche Bestimmungen in das besetz aufzunehmen,
wie bei dem Iagdgesetz, der Vergleich mit den Iagdbestimmungen aber treffe gar nicht zu, deun die
Jagd verbreite fich über das ganze Territorium einer Gemeinde. Bei der Jagd hätten die Gemeinden
ein Gesammtinteresse, was bei der Fischerei nicht zutreffe. Mau müsse vermeiden, in das Eigenthum
einzugreifen, wenn nicht das allgemeine Interesse es erfordere.

Der Abg. Freiherr oon ^evkam macht darauf anfmerlsaui, daß das Gesetz znuächst den
Schutz der Fischzucht im Auge habe. Darüber ganz hinwegzugehen uud zu sagen, daß die Fischzucht
des Schutzes uicht bedürfe, sei zu weit gegangen. Fische seien nicht blos ^nzusartikel, sondern ein
Nahrungsmittel.

Abg. Bremig. Die Frage, ob ein solches Gesetz zweckmäßigerscheine, tonne er nur bejahen,
n habe sich nicht gerade dafür ausgesprochen, daß ein Polizeigesetz erlassen werde, sondern ihm genüge
das einzige Motiv, was von der Regierung aufgestellt sei, nämlich: daß das jetzige Polizei-Gesetz solche
Strafen verhänge, die mit den gegenwärtigen Bestimmungen des Strafgesetzes in Widerspruch ständen.

Die GeneralHiscussion wird geschlossen.
Der Marsch all stellt die Frage, ob gleichzeitig in der Adresse ein solches Zusammenlegen

"er Fischerciberechtigtenbeantragt werden solle.
Die Frage wird verneint.
Zweitens wird gefragt, ob in der Adresse gebeten werden solle, daß durch eiue iuteruationalc

Verhandlung mit Holland eine angemessenere ^achsfang Methode vereinbart werden folle.
Die Frage wird bejaht.
Es wird in die Spczial-DiScussion eingetreten und die einzelnen Paragraphen verlesen und

zur Abstimmnng gebracht.
§, 1. wird angenommen.
§. 2. Fischerei im Sinne dieses Gesetzes ist das Fangen der Fische und Krebse.
tz. 3. Durch Verordnungen der Vczirtsregicrungen soll festgestellt werden:
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1) zu welchen Tages- und Jahreszeiten die Fischerei in Betreff der verschiedenenFischgattungen
und Gewässerverboten ist; , ^ „ , , c . .- ^

2> welche Arten der Fischerei-Netzeund Gerathe untersagt smd;
3) welche Fische und Krebse mit Rücksicht auf deren Maß, Gewicht und Gattung mckt gefangen

werden dürfen. - ... ^
Der Ausschuß hat sich über deu tz. 3 dahm ausgesprochen:

die Tagest und Jahreszeiten, in denen nicht gefangen werden darf;
die Einrichtungder Netze uud Gerathe und ihre Anwendung;
die Schonung der für den Handel und den Consumwcrthlosen jungen Brüt.

Für alle diese Dinge lassen sich für einen geographisch weiten Geltungsbereichgenerelle Fest.

setzungen ^^^'^'"geschont werden muß. ist nach den Fischgattungen, den climatischen Ver-
5«,lniN.n der Beschaffenheit der Gewässer verschieden. Ob die Fischereiauch bei Nachtzeit ausgeübt
1/vden darf läßt sich allgemeinweder besahen noch verneinen. Gewisse Arten von Gerathen und des
Brauches sind geeignet,'in manchen Gewässern und für manche Fischgattungen die Fischzuchtzu stören.
^v.nd sie für andere Gewäfferund Fischartennicht wohl zu entbehrensind; es läßt sich auch mcht
chlechthinund ohne Berücksichtigung der localen Verhältnisse ein für allemal ein geringstesGrößen-

oder Gewichtsmaßder zu schonendenFischbrutfestfetzen.
In allen diesen Beziehungentonnen nur die Provinzial-Regierungenim Verordnungswege

zweckentsprechende und geeignete Regulative treffen, die obenein je nach den sich im Zeitverlaufe ändern¬
den Bedürfnissenund bereicherten Erfahruugen ohne große Weiterungenmodiftcirt oder ergänzt werden

Nach demselben Grundsatzeverfahrendie in den östlichenProvinzen für die Binnengewässer
bestehenden Fischereigesctze. auch findet das französischeGesetz vom 15. April 1829 seine Ergänzung in
Erlassen der Staats-Regierung und der Präfecten.

Nach einer längeren Discussionwurde der §. 3 abgelehnt.
Der Marschall stellt hierauf die Frage: ob diese einzelnen Verordnungen,die unter 1 und 2

angegeben,durch eine allgemein gültige Verordnung geregelt werdensollen? Die Frage wird bejaht.
In der Adresse werde dies hervorzuheben sein.
tz. 4. Behufs der künstlichenFifchzucht ist der Fang von Samenfifchen während der Schon¬

zeit unter ausdrücklicher Genehmigungdes Landraths und in dem von demselbenfestzufetzendenUm¬
fange gestattet.

Wird angenommen.
ß. 5. Mit Geldbuße bis zu Dreißig Thalern oder Gefängniß bis zu vier Wochen werden

bestraft Fischereiberechtigte,welche
1) den Bestimmungenüber die Schon- und Fangzeit zuwiderhandeln oder die Fischerei in verbotener

Weise oder mit verbotenen Gerathen betreiben,
2) Fische und Krebse, deren Fang untersagt ist, wenn sie dennoch gefangensind, nicht sofort in's

Wasser zurückbringen.
Wird angenommen.
tz. 6. Mit Geldbuße bis zu Fünfzig Thalern oder Gefängniß bis zu fechs Wochen wird

bestraft, wer vorsätzlichKalk, Brechnüsse, Kockclskörneroder andere zur Betäubung oder Tödtung der
Fische geeignete Substanzen ins Wasserwirft.

Wird die Uebertretungin der Schonzeit begangen, so ist auf Geldbuße nicht unter ^en»
Thalern oder Gefängniß nicht unter einer Woche zu erkennen.

Iu diefem 8- 6 hat der Ausschuß sich dahin ausgesprochen, daß der Fischerei vorzugsweise o"
vielfach geübte Anwendungbetäubender und giftiger Substanzen nachtheilig fei; sie vernichte ganze FM
bestände schon in der Brüt und fei daher mit besonderer Strenge zu verpönen.
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Der Ausschuß hat in diesem Paragraphen ein Minimum der Strafe festgesetzt,wogegen der
Abgeordnete Vremig sich erklärt und beantragt, das 2, Alinea des §. 6 ganz zu streichen.Das Amcn^
dement wird abgelehnt und bei der Abstimmung die ursprüngliche Fassung des Entwurfes angenommen,

8- 7, Wer den in einem Gewässer liegenden Fischlaich vorsätzlichwegnimmt, zerstört oder
beschädigt, wird mit Geldbuße bis zu Zwanzig Thalern oder Gefängniß bis vierzehn Tagen bestraft.

Zn diesem Paragraphen beantragt der Abg. Bremig hinter das Wort „vorsätzlich" noch zu
setzen „und rechtswidrig."

Der Abg. Frhr. vou Voi> stellt das Amendement:
„Der hohe Landtag wolle beschließen,zu >;. 7 des Entwurfes eines Fischerei Polizeigesetzesfür

den Umfang der Rheinprovinz und des Reg.-Bezirkes Wiesbaden folgenden Zusatz zu machen:
„Hierhin ist jedoch nicht zu rechnen diejenige Zerstörung des Fischlaichs, welche durch die im

^audestultur^Interesse erforderliche und bereits gesetzlich vorgeschriebeneoder noch vorzuschreibende
Neiuiguug der betrcffeudeu <>>ewässerentsteht."

Bei, der Abstimmung wird das Amendement ^0^ augeuommeu und der Paragraph mit dem
Amendemcnt des Abg. Vremig angenommen.

§. «. Die nämlicheStrafe !tz. 7) trifft denjenigen, welcher mit Fischen und Krebsen während
der Schonzeit oder mit solchen, deren Fang verboten ist, handelt, ohne sich darüber genügend auszu¬
weisen, daß dieselben aus Behältern oder ans Gewässern, in denen der Fang gestattet war, herrühren.

Wird augeuommeu.
H. !>. In deu Fällen der durch ^. 8- ", >> und « vorgesehenen Uebertretungcn erfolgt die

Confiskation der untersagten Fischereigeräthe so wie der gefangenen oder feilgehaltenen Fische nnd Krebse.
Wird angenommen.
tz. IN. Hinsichtlich des unberechtigte!, Fischens nnd Krcbsens hat es bei der Bestimmung des

§. 273 des Strafgesetzbuches fein Bewenden, mit der Maßgabe, daß auf Strafe von mindestens Zehn
Thalern Geldbuße oder einer Woche Gefängniß zu erkennen ist, wenn das Bergehen mittelst der im tz. 6
erwähnten Substanzen verübt ist.

Wird angenommen.
H. II. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem

in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkte werden alle Strafbestim'uuugen, welche Materie« bctrcffeu, auf welche

das gegenwärtige Gesetz sich bezicht, außer Wirksamkeit gesetzt.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhäudigenUnterschriftund beigedructtemKöniglichenInsiegel.
Gegeben den
Der Abg. Freiherr von ^oö trägt auf Verwerfung des Gesetzes an und schlägt statt des

§> 11 folgende Fassung vor:
Wir Wilhelm :c. verordnen :c. für den Umfang der ^lheinproviuz was folgt:

§- 1. Sämmtliche in der heutigen Rhcinprovinz zum Schutze der Fischerei bestehenden Polizeigesetze
werden hiermit aufgehoben,

s- 2. Durch Verordnungen der Vezirksrcgiernngen soll festgestellt werden, zn welchen Jahreszeiten der
Verkauf von Fischen gestattet ist.

§- 3. Uebertretungen vorstehender von den Bezirksregiernngen erlassenenBerordnnna.cn werden mit einer
Geldbuße bis zu zwanzig Thalern bestraft.

Der Marfchall stellt die Reihenfolge der Abstimmung dahin fest, daß zuerst über das
«Mendirte Fischerei Gesetz die Abstimmung erfolgt, und im Fall der Bcrwerfuug des Gesetzes über das
"Amendcnient ^!oö" abzustimmen sei.

Das amcnoirtc Gesetz wird mit großer Majorität angenommen, wodurch das „Amendement
Loü" erledigt ist.

Nach einer halbstündigen Paufe wird die Sitzung wieder fortgesetzt.
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Abg. Münster verliest eine Adresse betreffend die Beschaffungder Geldmittel für den ostrhei-
Nischen Bezirksstraßenfonds des Negiernngs Bezirks Lötn.

Diefelbe wird genehmigt.
Ein Schreiben über dcnfelben Gegenstand an den tönigl. Landtags - Eommissar wird verlesen

und ebenfalls genehmigt.

Gesetz über die ^ Abg. Freih. von '^tyvenheim erstattet das Referat des I!. Ausschussesüber die Allerhöchste
lammmkqunq der° Borlage: „Entwurf eines Gesetzes über die wirtschaftliche Zusammenlegung der Grundstücke in dem
OnmMcke im «e- Bezirke des Iustiz^Tenats.zn Ehrenbreitsteiu."
z«lc des Iuschselmts D^. ^lisschuß ist der Ansicht, daß das Prinzip, welches diesem Gcsetzcutwurfe zu Grunde

zu yren rei cm. ^^ ^^^,^^ werden müsse.
Der Marsch all eröffnet die General Discnffion.
Zunächst werde nach dem Vorschlage des Referenten über die Prinzipien-Frage zu verhandeln

fein, vb ein solches Gesetz überhaupt für wüuscheuswerth zu erachten sei.

Abg. ilr. Wurzer empfiehlt die Auuahme des Oesetz-Eutwurfes aus wirthfchaftlichen Grün¬
den. Es handelt fich darum, den Petcnten ein Gefetz zn geben, wodurch es ihnen möglich werde, eine
Eonsotidation zu erwirken.

Abg. Becker schließt sich deu Ansführnngen des Borredners an. Man dürfe die Selbstb>
stiinmung eines Menschen allerdings nicht beschränken, er glaube aber, daß sie da eintreten müsse, wo
es sich um das allgemeine Wohl handle.

Abg. Vreinig erklärt sich gegen das Gesetz.
Die Borthcilc, welche vom lanowirthschaftlichen Standpunkte aus das Gesetz biete, würden

in lnrzer Zeit wieder verschwinden und dann würden noch zwei wesentliche Momente, die gegen die An¬
nahme des Gesetzes sprächen, hinzutreten, nämlich: die Beschräntnng der Parzellirnng und die Abände¬
rung unserer Erbrechtsuerhaltuisse. Der kleine Grundbesitzer werde bei einer solchen Eousolidirung immer
geschädigtwerden, man möge es machen wie, mau »volle.

Der Abg. Graf Hoensbroech erklärt fich ebenfalls gegen die Annahme des Gesetzes.
Die Eonsolidirnng müsse der freien Bereinbarung unterliegen. Wenn die ^eute austauschen

wollten, um sich die Sache bequemer zu macheu, so möchte,: sie es thun, es empfehle fich aber nicht,
dies durch die Gewalt eines Gesetzes zu erzwingen.

Der Abg, Münster empfiehlt die Annahme des Gesetzes und hebt hervor, daß die Eonsoli¬
dirnng im Interesse der Allgemeinheit liege.

Einen Eingriff in die freie Berfügnng des Eigenthums könne er in dem Gefetzenicht erblicken,
und was die Erbrechtsverhällnisse deträfe, so sei im Gesetze nirgends ansgesprochen, daß dieselben
beschränktwerden sollten.

Der Abg. I>. Wurzer widerlegt die Ansicht des Abg. Bremig, daß die Eoufolidirung
doch von einer längeren Dauer sein werde und 4 oder 5, Generationen vorhalten werde. Es handelt
sich hier nicht darum, die teilte zur Eonsolidirnng zn zwingen, sondern es solle ihnen nur die Möglich¬
keit gegeben werden, diese kostenfrei dnrchführen zu können.

Der Abg. Bremig bemerkt dem Borredner, daß er juristische und landwirtschaftliche Auto¬
ritäten für die Ansichten, die er ausgesprochen habe, auf seiner Seite habe. Alle die angeführten Nütz
lichteitsgrüude feien nicht durchschlagendund man müsse hierbei bedenken, daß, wenn das Gesetz in einer
Ecke erst eingeführt fei, dann auch die Eonfolidation fiir die Nheinprovmz in Ausficht genommenwerden
dürfte, wie dies fchon vor l:» Jahren von Autoritäten ausgesprochen wocdeu sei.

Der Abg. v. Neulwitz erklärt, daß jeder Ackerbautreibende in der Nheinprovmz ein Gesetz,
welches die Fluren regnlire, mit Freuden begrüßen würde, und dann würde man ein Consolidations-
Gesctz entbehren können. Schon aus diesem Grunde müsse er sich gegen die Annahme des vorliegenden
Gesetzes erklären.

Die General-Diskussion wird geschlossen.



185

Der Marsch all stellt die Frage:
„Erklärt sich der Landtag im Prinzip dafür, daß ein Gesetz über die zwangsweise Zu¬
sammenlegung der Grundstücke erlassen werde?"

Ueber die Fragestellungentspinnt sich eine längere Debatte.
Abg. Contzen beantragt die namentliche Abstimmung.
Die zweite uom Marschall gestellte Frage lautet:

„Nimmt der Landtag das vorgelegte Gesetz über die wirthschaftlicheZusammenlegung
der Grundstücke für den Bezirk des Justiz - Senats zu Ehrenbreitsteinnach den von
der Commission gestellten Anträge» eventuell an?

Die namentliche Abstimmungerfolgt und wird die erste Frage mit 62 gegen 4 Stimmen
verneint.

Mit Ja haben gestimmt: Mit Nein haben gestimmt:
Aldringcn. u. Beißet.
Münster. v. Bonrscheidt.
Maas. v. Boos^Waldeck.
Nußbaum. Bachem.

Baum.
Bremig.
vom Brück.
Noecking.
Necker.
Noeninger.
Berger.
Bartels.
v. Beulwitz.
Clemens.
Contzen.
Cicmer.

. v. Dalwigt.
Dick.
v. Cynattcn.
v. Ennern.
v. Cerde.
v. Fürstenberg-Loersfeld.
u. Fürstcnberg-Muffcndorf.
v. Fürsteubcrg-Stammheim.
v. Frentz.
Grass.
Gemünd.
Gebcrt.
v. Hoensbroech.
v. Homvesch.
Horst.
Henrichs.
Hirschbrunn.
Icmsen.
Küchen.
Kampf.
Kretz. 24
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Mit Ja huben gestimmt: Mit Nein haben gestimmt:
v. ^ouiscuthal.
u, ^o!'.
u. ^evkam.
I^. ^eris.
^ange.
u. Mvlius.
Müller aus Güls.
Müller aus Langenlonsheun.
Mund.
U. ^üiveuheim.
Oi-. Noeggerath.
Paulsscu.
Pilgram,
v. ^iynsch.
Ringel.
Rcusch.
u. Tpee.
v, Spies,
Schult.
Schunt.
v. Wolff-Mctternich.
Wachter.
1)i-, Wurzer.
u. Waldbott'Bassenheim.
Zores.

Der Abg. Freiherr uon Spies beantragt die namentliche Abstimmungder zweiten Frage.
Der Antrag auf namentliche Abstimmungwird abgelehnt und der Gesetzentwurf mit den von

dem Ausschüssegestellten Anträgen mit großer Majorität angenommen.

Verwaltungder Der Abg. vou Eyu ern erstattet das Referat des achten Ausschusses über die Verwaltung
Pr°vinM°H'ü,fskasscder Provinzial-Hülfstassepro 18«;4, I8L5, 18U6 und 18l!7.

pro 1864-1867. D^ Ausschuß drückt der Direktion seine Zufriedenheitüber die Leitungder Anstalt aus und
beantragt die Neuwahl einer aus 3 Mitgliedern bestehende« Commission. In Bezug auf die Verwaltung
und Geschäftsführung der Anstalt hat der Ausschuß zu Bemerkungenkeine Veranlassung.

Zum Zeichen der Anerkennung erhebt sich die Versammlungvon den Sitzen.
Der Abg. Baum motivirt folgenden uon ihm gestellten Antrag:
Der hohe Landtag wolle beschließen:

1. Auf Annuitäten nur das Grundkapital mit dem Reservefondsanszuleihen.
2. Die Depositenmit '/, auf l, Monate, mit -/, in ersten Eisenbahn>prioritätenunterzubringen.
3. Dem ständischenAusschuß alle Monate eine Uebersicht der Geschäftslage,
4. alle 3 Monate aber einen- vollständigen Status vorzulegen und die Course der vorrathlgen

Fonds beizufügen, ebenso die Zinssätzeder ausgeliehenenCapitalien.
Der Abg. vi. Würz er bemerkt, daß die Provinzial-Hülfskasscnicht ein Banquier-Geschäft

sei, und daß sie gut bestanden habe, beweise der vorliegende Bericht, aus dem auch hervorgehe, daß das
Institut in der Krisis des Jahres 186N nur einen Verlust uou 150U Thlrn. gehabt habe.

Abg. Frhr. von Leytam. Er halte es nicht für erforderlich, eine solche Bestimmung"'

eine Geschäftsanweisungaufzunehmen,und könne er sich nur dem, was Abg. Wurzer gesagt habe, an^
schließen, daß die Führung der Provinzial-Hülfstassenicht mit einem Banquier Geschäft verglichen werden
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könne, indem die ausgclichenenCapitalien gegen längere Fristen verliehen würden. Die Geschäfts¬
führung sei eine sachliche gewesen und mau tonne mit den Resultaten der Verwaltung zufriedensein.

Abg. Becker. Als Mitglied der Direktion glaube er der Versammlungseinen Dank aus¬
sprechen zu müssen, nnd wolle er derselben anheim stellen, ob sie die Anträge der Direction zur Berück¬
sichtigung überweisen wolle.

Der Abg. Baum erklärt, daß er nicht beabsichtigt habe, der Verwaltung einen Vorwurf zu
macheu. Die vou ihn: vorgebrachten Vemcrlimgcuseien nur im Interesse des ganzen Geschäfts und im
Interesse der Provinz gemacht worden.

Der Referent hält die Anträge des Abg. Baum für wohlgemeinte Bemerkungen, die keinen
Vorwurf gegen die Direction in sich schlössen.Ihm erschienen die Vorschläge zweckmäßigund deshalb
sehr acccptable.

Er sähe keine Veranlassung, der Direction eine veränderteDisposition hier zu insinuircn.
Die Vorschläge seien sehr annehmbar nnd würden Berücksichtigung fiudeu, sobald sie dazu als geeignet
anerkanntwürden.

Für die Neuwahl vou Mitgliedern und Stellvertretern für die Provinziell Hülfskasse hat der
Ausschuß keine Vorschläge gemacht und wird die Wahl durch Stimmzettel vorgenommen.

Das Resultat der Wahl soll in der nächsten Sitzung verkündet werden.
Der Vorsitzendedes N. Ausschusses Abg. Graf Homp e s ch trägt eiu Referat iu Betreff

der zu bewilligenden Gratificatioucu für das Bureau- und Dienst ^ Personal des 19. Rheinischen Pro-
Vinzial-Vandtages vor.

Der Ausschuß trägt darauf au, der hohe Landtag wolle für diesen Zweck eine Summe von
328 Thlrn. bewilligen, welchem Antrage die Versammlungeinstimmig beistimmte.

Derselbe Referent trägt ein Referat des N. Ausschusses vor, betreffcud die Bewilligung einer
einmaligenUnterstützung vou ^5 Thlrn. für die Wittwe des ständischenRegistrators Schmitz.

Wird genehmigt.
Damit schließt die Sitzung um tl Uhr und beraumt der Marschall die nächste auf SoiM'

abend den 4. April Vormittags 1<> Uhr an.
Der Vandtags-Vtarschall:

Frhr. v. Waldbott-Bassenheim-Vvrnheim.

Gratifikationen für
das Bureau-Personal

:c. des Prouinzial-
Landtages.

Unterstützungder
Wittwe des ständifcheu
Registrators Schmitz.

Zwölfte Sitzung.
Verhandelt im Stänochause zu Düsseldorf am 4. April 18(!8.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abg. Graf v. Hompesch.
Der Marschall theilt zunächst das Nefultat der Wahl bezüglich der Direktion der

Nobinzial-Hülfskasse mit.
Es sind 61 Stimmzettel abgegebeil worden.
Stimmen haben erhalten:

Herr Abg. Becker 55 St.
„ Frhr. v. Geyr 44 St.

„ „ Schult 37 St.
Demnach sind diese drei Herren mit abso luter Majorität gewählt worden.

Geschäftliche«.

Wahlen für die
Direktion und den

Ausschußder Provin-
ziaI°Hülfsk»sse.
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Wahlen in den Aus¬
schuh sür da« Lllnd-
llimenhau« zu Trier.

Kosten der Grenz¬
sperre gegen die

Rinderpest.

Als Stellvertreter wurden mit absoluter Majorität gewählt:
Abg. Horst nnt 55 St.

„' Frhr. v. Frentz mit 55 St.
„ Zores mit 50 St.

In den Ausschuß sind gewählt worden:
die Herren Ringel,

v. Leykam,
„ v. Eynern,
„ Eontzen,
„ I>. Wurzer,

„ „ Schult.
Da Hr. Schult in die Directiou gewählt worden, so ist für denselben eine andere Wahl

vorzunehmen.
Es wurde vorgeschlagen:

Abg. Frhr. v. Loö,
und derselbe durch Acclamation gewählt.

Für das Landarmenhaus zu Trier wird für Herrn Limbourg, der nicht mehr Mtglred
des Landtages ist, Herr Gebcrt vorgeschlagenund durch Acclamation gewählt.

Der Abg. Bachem erstattet das Referat des II. Ausschusses über verschiedene Petitionen
wegen Erstattung der Kosten aus Provinzialfonds, welche den einzelnen Gemeinden ber der Ab¬
sperrung gegen die Rinderpest erwachsen,aber vom Staate nicht vergütet worden sind.

Der Ausschuß empfiehlt dem Landtage, auf den Antrag der Petitionen nicht emzugehen,
sondern den einzelnen Petcnten anheimzugeben, ihre Entschädigungs- Ansprüche gegen den Staat
geltend zu machen, und stellt es dem Ermessen des Landtags anheim, ob er durch cme Immedmt-
Einqabe an des Königs Majestät den Antrag der beschädigtenGemeinden unterstützenwolle.

Abg. Münster: Er wolle nicht gerade befürworten, daß den Gemeinden alle Kosten
vergütet würden, aber es liege wohl in der Billigkeit, daß denselben eine Vergütung für die Em-
quartierung und für die Kosten der Desinfection gewährt würde. Hierzu feien die Mittel der
Provinzial-Hülfskassc in Anfpruch zu nehmen. , ^, ^ -

Der Abg. Becker hält den Staat zur Zahlung für mehr verpflichtet, als tue Provmz,
und empfiehlt der Versammluna, die Immediateingabe zu unterstützen.

Der Abg. Frhr. v. Lo« bittet znerst die Frage zur Abstimmungzu bringen, daß die
Gemeinden schadlos gehalten werden. Er halte den Staat für verpflichtet zur Vergütung der
durch diefe Maßregel verursachten Kosten.

Der Abg. Zores schlägt in Bezug auf die Fragestellung vor, zunächstdarüber abzu¬
stimmen: ob die Gemeinden entschädigt werden sollen, und dann über die Frage, ob auf den
Staat oder die Provinz zurückzugehen fei.

Der Abg. ,Frhr. v. Leykam beantragt, der Landtag wolle m emer Adresse an ^e.
Majestät die Bitte richten, daß die sämmtlichen Kosten, die den Gemeinden erwachsensind, vom
Staate ersetzt werden.

Der Abg. Frhr. v.Eerde stellt den Antrag, den Gemeinden die aus der Absperrung gege"
die Rinderpest erwachsenenKosten aus den Provinzialfonds zu vergüten.

Der: Abg. Bcemig empfiehlt die Anträge des Ausfchuffes. Es könne sich nur darum
handeln, welche rechtlicheVerpflichtung bestehe, den Gemeinden den Schaden zu ersetzen, und ma"
sei zu der Ueberzeugung gelangt, daß den Gemeinden ein rechtlicher Anspruch an die Provn z

mcht zus e^ ^^„ wird geschlossen, und empfiehlt der Referent, zunächstüber die Frage
abzustimmen, ob nach dem Antrage des Ausschussesdie Petenten abgewiesenweiden sollen, w^
mit zu gleicher Zeit ausgesprochen werde, die Petenten an den Staat zu verweisen.



189

Wenn dem Ausfchußantrage beigestimmtwerde, dann könne man zu der 2, Frage über¬
gehen: ob an Se. Majestät die Bitte gerichtet werden solle, daß den Gemeinden der Schaden
ersetzt werde

Nach einer längeren Discuffion über die Fragestellung stellt der Marschall die Frage:
,,Sollen von Seiten der Provinz den Gemeinden die Kosten ersetzt werden?"
Die Frage wird verneint.
Die 3. Frage lautet:
Stimmt der hohe Landtag dafür, daß die Bitte an Se. Majestät den König gerichtet

werde, daß der Staat diejenigen Kosten, welche durch die Grenzsperre erwachsen sind, den
Gemeinden ersetzen möge?

Die Frage wird einstimmigbejaht.
Der Marsch all theilt ein, während der Sitzung eingegangenes Schreiben des König¬

lichen Landtags > Üommissars mit, betreffend den von dem Landtage gefaßten Beschluß: Se.
Majestät den König zu bitten, dem ostrheinischenBczirksstraßenfonds des Regierungsbezirks Cöln
zum Ausbau resp, zur Wiederherstellung seiner Straßen ein zinsfreies Capital aus Staatsfonds
zu bewillige».

Wenn dem äußeren Vernehmen nach dies der^Fall fein sollte, so würde es hierbei auf
die Modalität der Amortisation ankommen, und seien insbesondere die Fonds zu bczeichuen, wor¬
aus die Amortisation bcstritten werden solle, und wolle der Landtags - Marschall eine nähere Be¬
schlußfassungüber diesen Punkt noch heute herbeiführen.

Der Marsch all eröffnet lncrübcr die Discuffion.
Abg. Bremig. Der Landtag könne gar keinen Beschluß fassen, in wieweit die Pro¬

vinz oder ein Theil der Provinz für die Rückzahlung aufkommen wolle. Mau müsse dem Gläu¬
biger überlasseu, sich mit dem Schuldner darüber zu verständigen.

Der Abg. 1),'. Würz er empfiehlt nach dem früheren Vachem'schenAntrage einen Zu¬
schlag zu dem bestcheudenProccntsatze.

Der Abg. Schult äußert sich in gleicherWeise und empfiehlt eine Erhöhung auf 12"/«-
Abg. Graf Nesselrode: Wenn ein Antrag auf Erhöhung des Procentsatzes auf¬

gestellt und angenommen werden sollte, fo halte er dock die Ausführung desselben für unmöglich.
Abg. Ba chem erläutert feinen früheren Autrag, in welchemvon der Voraussetzuug aus'

gegangen sei, daß der westrhcinische Theil eine Mithülfe gewähren follte.
Der 1. Theil dieses Antrages könne nicht ohne den 2. Theil angenommen werden, wo¬

nach eben der westrhcinische Theil mit zu Hülfe komme» follc.
Der Marschall: Selbstredend könne mit dem Schreiben des Herrn Landtags - Com-

missars nicht beabsichtigt sein, daß der Landtag seinen Beschluß umwerfen und eiuen neuen fassen
solle. Es scheine ihm ganz richtig, wenn dein Herr» Landtags - Eommisfar in dem Sinne eine
Antwort zuginge, wie zuerst von dem Abg. Vremig ausgesprochen worden sei, daß man dem Dar¬
leiher überlassen müsse, mit dem Schuldner darüber zu contrahiren.

Der Abg. v. Eynern schlägt vor, die Zuschläge bis auf 15°^ zu erhöhen.
Abg. Frhr. v. Leykam: Wenn bei der Vereinbarung es sich darum handle, daß eine

Erhöhung der Procentsätze stattfinden folle, so werde der Landtag seine Zustimmung dazu geben
müssen. Er würde es für gerathen halten, wenn der Antrag gestellt würde: „eventuell wird der
Provinzial - Landtag ermächtigt, bis zu 12°/» die Beischläge zu erhöhen." Er wolle den Antrag
stellen: der Provinzial - Landtag wolle beschließen:daß im Fall der ostrheinischeBezirk ein zins¬
freies Darlehn aus der Staatskasse erhalte, die zur Amortisirung dieses Darlehns erforderlichen
Mittel durch eine entsprechende Erhöhung des Beischlages für die Kosten der Bezirksstraßensicher¬
gestellt werden können.

Abg. Vremig. Wenn auf die Vorschläge einer Erhöhung eingegangen werde, dann

Lage des ostrheinischm
Bczirtsstraßenfond«

des Regierungsbezirk«
Eülu.
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müsse die gestern angenommene Adresse heute rcuocirt werden, und der Passus darin eine Stelle finden,
daß trotz der bedrängtenVage der Bevölkerungdennoch Zuschläge stattfinde»sollten.

Der Abg. Graf Nesselrode spricht sich gegen den Antrag des Abg. Freih. u. Lcykam aus.
Wenn man einen früheren Beschluß zurücknehmenwolle, so möge mau wenigstens keinen fassen,

der nachthcilig sei. , ,., . ->-.
Der Marschall: Der Landtag habe beschlossen, da,; eme Erhöhung des Procentmtze» nicht

stattfinden könne. Er glaube uuu, daß es am einfachsten sei und den Beschluß des Landtages nicht
tanaire wenn in dem Sinne eine Antwort auf das Schreiben erfolge, wie er vorhin angedeutethabe.
Wenn die hohe Versammlung seiner Ansicht sei, so würde er den Abg. Bremig ersuche», iu diesem
Sinne ein Antwortschreiben zu entwerfen. Der Vorschlag wird mit großer Majorität angenommen.

Der Abg. Bachem verliest eine Adresse, betreffend die Erstattung der Kosten, welche den ein¬
zelnen Gemeindenbei der Absperrunggegen die Rinderpesterwachsen sind.

Die Adresse wird angenommen.
Redaktion der ollne- Der Abg. Bachem erstattet ein Referat des zweiten 'Ausschusses,betreffend die Petition des

meinen deutschen ^ Bachemund Genossen wegen Redaction der allgemeiueu deutscheu Prozeßordnung.
Pieu mg. Der Ausschuß trägt darauf au, die Petition in ihren einzelnen Theilen anzunehmen, und sie

bei des Königs Majestät zu befürworten.
Der Referent trägt demnächst die von dem Ausschusseüber diesen Gegenstandentworfene

Petition vor, und wird ohne Discussionder Antrag des Ausschusses uud die betreffende Adrcsfe ange-
nommen. ,

Promnzialständische Derselbe Referent trägt ein Referat des Ausschusses vor, betreffenddie provmzmlstandsschc
Gesetzgebungnud die O^wedung und die Selbstverwaltungder Prouinzial^Iustitute.
Selbstverwaltung der " ^> Au^'cknM beautraat -
Provinzial. Institute. "" <!Ni^cyui, maunagc. , «. ,

Sr. Majestät dem Könige eine Petition emzurelchen, nnt dem doppeltenAutrage:
t) um hochgeneigteMittheilung der für die Gemeinde, Kreis- nnd Prooinzial-Verfassnngfowic

die Beziiks-Vertretungiu Aussicht gestellten Gesetze zur Begutachtungdurch den Landtag;
2) um sofortigehochgeueigteBewilligung der Selbstverwaltuug der proviuzialstäudischeu Iustitutc

uach den verschiedenen,obeu augegebeueu Äeziehuugeu, uameutlich:
:l) fiir die obere Leitungder ökonomischenVerwaltung in deren eiuzelueu Theilen;
d) für die Aufficht auf die Verwaltung der Fonds sowie auf das Eassen^uud Rechnungs¬

wesen ;
«) für die Anstellung,Ober^Aufsicht uud die Disciplin über das OffiziantenPersonal.
Der Antrag des Ausschusses wird einstimmig angenommen und verliest der Referent eine

diesen Gegeustaudbetreffende Adresse au Se. Majestät, die ebenfallsgenehmigtwird.
Der Abg. Freiherr von Npvenheim verliest die Adresse über die wirthschaftlicheZusammen¬

legung der Grundstücke im Bezirke des Justiz Senats zu Ehreubreitsteiu,
Dieselbewird genehmigt.
Der Abg. Freiherr von Eynat ten verliest eine Adresse, betreffend den Entwurf eiues neuen

Fischerei Polizei-Gesetzes für den Umfangder Rheinprovinzund des Regicrungs-BezirksWiesbaden.
Die Adresse wird genehmigt.
Der Abg. Bremig verliest die Antwort ans das in der heutigen Sitzung eingegangene

Schreiben des Königlichen LandtagS-Commissars,betreffend den Beschluß über die Beschaffung der Geld¬
mittel für den ostrheinischcnBezirksstraßenfondsdes Regieruugs^BezirtesCöln.

Das Schreiben wird genehmigt.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Der Marsch all dankt der Versammlung für die Gewogenheit und Nachsicht mit seiner

Geschäftsführung.
Auf den Antrag des Abg. Dr. Wurzer, dem Marschall für seine unparteiische Geschäftsführung

den Dank zn bezeugen, erhebt sich die Verfammlung von ihren Sitzen und bringt demfelbenein drei¬
maliges Hoch ans!
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Um I ^ Uhr trat der Königliche LandtagsLonimissar,geleitet von einer durch den Marschall Schluß der Din<.
ernannten Deputation ans den Mitgliedern des Landtags, in den Ständcsaal und hielt folgende An¬
sprache an die Versammlung:

Meine hochgeehrtestenHerren!
Dant Ihrer angestrengten Thätigkeitund der umsichtigen uud träfligen Geschäftsleitnngdes

hochgeehrtenHerrn Landtags^Marschalls ist es Ihnen gclnngen, ungeachtet des großen Umfangesdes
Ihnen vorliegenden Materials Ihre Verathungen innerhalb der AllerhöchstenOrts bestimmten Frist
zum Abschluß zu dringen. Es wird meiner Versicherung nicht bedürfen, daß die von Ihnen abgegebenen
Gutachten und gestellten Anträge der eingehendsten Prüfung werden unterzogen werden. Mögen ihre
Beschlüsseals recht fruchtbriugendfür die Prouinz sich erweisen und deren Interessen nnd Bedürfnissen
nach jeder Richtung hin entsprechen. Ich habe hiernach nur »och die augenehme Pflicht zu erfüllen,
Ihnen, hochgeehrtester Herr Landtags-Marschall,nnd Ihnen, hochgeehrtesteHerren, für das freundliche
Wohlwollen,das Sie auch in der gegeuwärtigeuSitzungsperiodewiederholt mir zu erteunen gegeben
haben, meinen aufrichtigen Dant auSznsprechen mit der Bitte, Ihr Vertrauen nnd Wohlwollen nur
auch ferner erhalten zu wollcu.

Im Namen Tr. Majestät des Königs ertläre ich deu 1». Rheinischen Prouinzial-Landtag
für geschlossen.

Nachdem der Herr Landtags-Lommissarden Landtag geschlossenhalte, brachte der Marschall
"n dreimaliges Hoch aus ans Se. Majestät den König, in welches die Versammlungmit Begeisterung
einstimmte.

Der Landtags-Marschall:
Frhr. v. WaldbottBassenheimBornheim.
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Referate.

Nro< I.

Referat des 1. Ausschusses
über die Denkschrift, betreffend die Verstärk des Fonds zur Erhaltung des Katasters in

der Rheiuvroviuz behnfs Bestreitung der Kosten für die Arbeiten der Uutervertheiluug der
Grundsteuer, für die Aufertiguug ueuer Katasterbücher und Karten, beziehungsweise für die

Berichtigung dcrfelbeu, und für die Kataster-Neumesfungen.

Referent: AbgeordneterZores.

Nachdem der !. Ausschuß des ,!', Provinzial Landtagesfür die Rheinprouinzvon der Allcr-
^EMNu?"" höchsten Propoition .n>. Nr. I und der dazu gehörige,: Denkschrift vom 1. März 1868 Kmntnch ge-
"" 33«7 ^"„ hatte, tonnte derselbe sich n.ir mit der iu der beregtenDeutschriftausgesprochenen Au^M e n-

v^sta^n erklären.Die Aufbrm unq der zu den Grnudsteuer.Beranlagunsss-:c.Arbeiten aus der^taat.-
se erforderlich gewesenen kosten wurde für uothweudigerachtet;nur war d« Ausschuß über den Pun

nicht n g. in welchen Zeitoerhältuissen die kosten aufgebracht werden sollten. Der AnsMß efck)

d ler e?u immiq, auf die Dauer von t« Iahreu. soweit als erforderlich, jährlich ^V« Beischlag a f

Grundst^ Z" bewilligen; jedoch nnter der ansdrücklrchenBedingung, daß in Anbetracht ^ Umstan es
daß das zu den Neumessnnaeu erforderliche Personal voraussichtlich uicht iu der Zahl zu beschaffen sem

w7rd, nm jährlich den Betrag von 4l.,872 Thlrn. zn verwenden, dann nnr soviel ^^lich nmgelegt^
erhoben werde, als zur Beftreitnug der Ausgaben nöthig ist; keineswegs aber mehr, al^ 4 /, /«Beischlag

zur Grün ^"^'^^ ^^ ..^^ ^^ ^^^ Bersanunüing diesen Commissions-Beschluß znr An<
nähme zu unterbreiten.

Der ^. Ausschuß.

Graf v. Schaesberg. Becker. Pilgram. M)r. v. Spies^Büllcsheim. Frhr v. Rynsch
M. vom Brück. Zvres. Clemens. Paulfsen. Ringel, itampf.

Nro. 2.

Bericht des 2. Ausschusses
über die

Allerhöchste Vorlage: Entwurf eines Gesetzes über die wirtschaftliche Zufammeuleguug
der Grundstücke in dem Bezirke des Iustiz-Seuats zu Ehreubreitsteiu

Wirth!ch°ftlich°Zu- NeWnt: Abgeordneter von Nyvenheim.

<^ndMe"w,"«e- Der vorliegendeGefetzentwurfist ergangen auf den dringendenWunsch der Bewohner eines
zirte de« Iustizsmats ^.. .< . ^^ benanntenBezirks, und hat der Ausschuß, obschon er in seiner Mehrheit iM Pnnz'V
zu Ehienbilitstein.gruu^» ^"^
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der Zusammenlegungohne den übereinstimmenden Willen sämmtlicher Beteiligten, da sie aufs Tiefste
in die Eigentumsverhältnisse einschneidet, eine allgemeine Berechtigungnicht zuerkennen konnte, in Er¬
wägung, daß hier eine AllerhöchsteProposition vorliegt, deren Berathung angetretenwerden muß, sich
einer eingehenden Prüfung desselben nebst dessen Motioen unterzogen und dabei zu nachfolgenden Be¬
merkungen Veranlassunggefunden:

Die in dem 8- I des Entwurfs vorausgesetzte Majorität zunächst erschien dem Ausschussenicht
hinreichend, um über ein Recht von solcher Bedeutung, wie das Eigenthum einer Minorität zu verfügen-
die Mitglieder des Ausschusses waren vielmehrohne Ausnahme der Meinung, daß eine an'Einstimmig¬
keit grenzende Majorität erforderlich fei, um das wirkliche und allgemeingefühlte Bedürfniß zu consta-

' tiren. Es wird daher vorgeschlagen, anstatt der Worte „wenn dieselben - bis zum Schluß des Satzes
zu setzen:

„wenn dieselbenvon wenigstens^ sämmtlicherEigenthümer, welche ebenfalls "/, des dem
Umtausche unterliegendenFlächenraums besitzen und gleichzeitig7, des Catastral° Reinertrags
desselben repräsentiren, beantragt wird.

Die folgendenBestimmungen bis zu tz 7 inclusivc haben zu teiuer besonderen Bemerkung
Veranlassunggegeben — in ß. 8 jedoch war der Ausschuß der Ansicht, daß der Pächter in beiden Fällen
sowohl wenn der Eigenthümereine Capital Entschädigung erhalte, als im Falle derselbe eine solche zu
zahlen habe, nur nach dem Zinsfuße zn 4 "/« zu Participiren habe und ferner daß es ihm freistehe in
beiden Fällen von dem Pachtverträgezurückzutreten. Sodann wurde es uoch für nothwendiggehalten
um die Betheiligten vor Nachtheil möglichst zu bewahren,auch um denselben ein größeresVertrauen 'n
der ihre Interessen verwaltendenCommission einzuflößen, daß Letztere nicht, wie die Gemeinheitstheiluugs-
vldnung vorschreibt, von der General Commission oder Regierung, sondern zum größte» Theil vou den
Betheiligtenselbst gewählt werde und zwar in der Art, daß die drei verschiedenenBesitztlassen je einen
Sachverständigenund dessen Stellvertreter wählen, welche dann mit dem von der leitendenBehörde
«nannten Eommissar, der nicht Jurist zu sein braucht, als Vorsitzenden,dem Ortsbürgermeisternno
Feldmesser(dem Letzternohne Stimmberechtigung)die Commission ausmachen. Es würde sich dieses

«« neausrcnnmW ersoroer», verwmeue ^eryaltinjie nach oem ^eugni„e des Ansschußmitaln
^'- Wurzcr dort nicht mehr vorkommen und die Frage über Berechtigungender verschiedenenBchtzer
bei der Einrichtungder bestehenden Schöffengerichte keine Schwierigkeitenbieten kann. Aus dieser Ein¬
richtung der Schöffengerichte, welche sich auch mit der Führung der Hypothckenbücher und Schätzungder
2" verpfändenden Grundstücke zu befasfcu haben, ergicbt sich aber ferner nach der Ansicht des Ausschusses
noch die Nothwendigkeit einer desfallsigen Bestimmungüber das Eintreten der neuen Grundstücke an die
stelle der frühern rückfichtlich der auf den letzter» haftenden Hypothckenschulden,indem auch das Schöffen-
bricht den Werth des an die Stelle des frühern eintretenden Grundstückes vorab zu prüfen haben würde

Der Ausschußschlägthiernach vor, hinter den nach den erwähnten Vorschlägen amcndirten
»> 8 des Entwurfes uach folgeude beiden Paragraphen einzuschalten.

8. !». Sobald entschiedenist, daß und in welcher Ausdehnung eine ZnsammeulegungStatt
mden soll, wird von der leitendenBehörde eine Commission gebildet, welche besteht aus

^- einem Special Eommissarals Vorsitzenden;
u. dem betreffenden Bürgermeister;
^ 3 Sachverständigen,welche in der Art zu ernennen sind, daß der Eine nebst dessen Stellvertreter

°n dem meistbegütertenDrittheil der betheiligtenGrundbesitzernach den Catastralreinerträgen, der
zweite nebst Stellvertreter von dem zweitenDrittheil, der dritte nebst Stellvertreter von dem geringst
°Mterten Drittheil gewählt werden.

Sind die Wahlen dieser Sachverständigennicht innerhalb der von der leitenden Behörde an¬
zuberaumenden vierwöchentlicken Frist von den Interessenten vorgenommen, so erfolgt die Ernennung
"°n Nmtswegen;

25
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ä einem von den »ul> «. 1,. und c^. ernannten Commission^Mitgliedern zu wählenden, von der
leitendenBehörde als qualificirt erachteten Geometer.

Die Beschlüsse der Commissionerfolgen nach Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheitent¬
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.

«10 Die in Folge Zusammenlegungvon den Besitzern erworbenenGrundstücke treten an
5i- Stelle der abgetretenenin Betreff der auf letztern haftenden Hypothetarschulden, wenn das Schöffen-
./«^ dieselben für mindestensgleichwerthig mit letztern hält: entgegengesetztenFalles kann der Hypo-
theten-Gläubiger nach « Monate vorher geschehener Aufkündigungdie Rückzahlungdes Capitals oer-

^""^"' Die beiden letzten Paragraphen des Entwurfes endlich geben zu keiner BemerkungVeran-
lnssuna da das bei der General-Commissionzu Cassel geltende Verfahren im Wesentlichen ,mt den
n^riften der Gemeinheitstheilungs - Ordnung und der darin bezogenen Gesetze übereinstimmt, nur
^rde in dem 8- 9 des ursprünglichen Entwurfes, welcher in dem nach dem Vorschlage des Ausschusses
^mendirten Entwürfe unter Nr. 11 feinen Platz fände, eine Einschaltungnöthig werden, welche sich aus
die einaeschobenenbeiden Paragraphen bezieht, da die Verhältnissein Wetzlar nicht anders sind wie m
den übrigen Theilen des fraglichen Bezirkes. Diese Einschaltungwürde vor die beiden letzten Worte
zu machen sein und dahin lauten:

so weit die vorstehenden Bestimmungennicht entgegen stehn".
Der Ausschuß schlägt hiernach dem hohen Landtage vor, den Entwurf in folgender,abgeän¬

derter Fassung der Staatsregierung zur Annahmezu empfehlen: ^ .
Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden:c. verordnen mit Zustimmung beider Hauser des

Landtages Unserer Monarchiefür den Bezirk des Justiz Senats zu Ehrenbreitstein.was folgt:
tz. 1. Die wirthschaftlicheZusammenlegungder Grundstücke ganzer Gemarkungen oder Ge-

martungsabtheilungen findet statt, wenn dieselbe von wenigstens'/, sämmtlicher Eigenthümer, welche
ebenfalls '/, des dem Umtausch unterliegendenFlächenraumesbesitzen, und gleichzeitig '/. des Catcistral-
Reinertrags desselben repräsentircn,beantragt wird.

Werden von solcher ZusammenlegungGrundstücke betroffen, welche einer gemeinschaftlichen
Benutzung unterliegen, die nach der GemeinheitstheilungsOrdnung vom 19. Mai 1851 (GesetzsaMM
lung Seite 571) aufgehoben werden kann, so muß die ServitutAblösung oder Theilung gleichzeitignM
der Zusammenlegungbewirkt werden.

tz 2. Gebäude, Hofraithen, Hausgärten, Partanlagen, und solche Anlagen, deren Haupt¬
bestimmungdie Gewinnung von Obst. Hopfen, oder die Gartenkultur ist, Weinberge, forstmäßig be¬
wirthschaftete Waldgrundstücke, fo wie solche Lehm-, Sand-, Kalk- und Mergelgruben,Kalt- und andere
Steinbrüche, welche einer gemeinschaftlichenBenutzungnicht unterliegen, ferner sonstige, zur Gewinnung
von Fossilienoder zu gewerblichenAnlagen dienende Grnndstücke,ingleichenGrundstücke, auf welchen
Mineralquellen sich befinden, können nur mit Einwilligung aller Betheiligten in die Zusammenlegung
gezogen werden.

tz. 3. Bei der Zusammenlegungkommendie auf die Servitut-Ablösung und die Theilung
bezüglichen Vorschriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnungvom 19. Mai 1851 mit nachstehendenergM
senden und abänderndenBestimmungenzur Anwendung. ^

tz. 4. Jeder Theilnehmermuß für feine zum Umtauschgelangenden Grundstücke durch ^"
von gleichem Werthe abgefunden werden. Er muß jedoch für den Ausfall in der Güte einen 3«^
der Fläche annehmen,auch eine Austciuschungvon Grundstücken der einen gegen Grundstücke von ein
anderen Gattung sich gefallen lassen. ^ ^

Zur Ergänzung der Landentschädigungmuß ausnahmsweise, wo es erforderlich i,t,
aeaeben und angenommenwerden. ^„atctt

Der neueste Düngungszustand, d. h. derjenige Dünger, welcher die örtlich üblichen ^a
noch nicht getragen hat, ist gleich den übrigen, auf periodische Nutzungen schon verwendetenBestellung
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kosten Gegenstand besonderer Abschätzung und muß dem Abtretenden von dein Empfänger in Geld
besondersvergütet werden.

§. 5. Eine Entschädigung,welche eine Veränderung der ganzen bisherigenArt des Wirth-
schaftsbetriebes des Hauptguts nöthig macht, taun teiuem Thcilnchmeraufgedrungenwerden.

Für solche Veränderungensind zu achten:
1) wenn eine bisherige Ackerwirthschaft in eine Viehzüchter«verwandelt werden müßte und um-

gekehrt, oder wenn eine von beiden die Hauptsachewar, solche aber künftig nur Nebensache
werdenwürde;

2) wenn ein Hauptzweigder Wirthschaft,der im überwiegende«Verhältnissezu den übrigen stand,
ganz, oder gröhtentheilsaufgegeben werdenmüßte, oder doch nur durch Anlegungneuer Fabri-
tationsanstalten erhalten werden tonnte;

3) wenn ein Gespann haltender Ackerwirth solches fernerhin nicht mehr halten könnte und seine
^anderem, mit der Haud bauen müßte, oder umgekehrt.

AndereVeränderungenin der bisherigen Art des Wirthschaftsbetriebeskommen nur insofern
m Betracht, als sie von gleicher und größerer Erheblichkeit sind.

5. 0. Wenn die ^audabfindungeine Entschädigung für mehrere, verschiedenenRcchtsverhäW
Nissen unterliegendeGrnndstiicke oder Berechtigungeneines Theilnehmersbildet, so ist aus der Gestimmt-
abfindung für ein jedes dieser Gruudstücke,oder eine jede dieser Berechtigungenein besonderes^tiick
auszuweisen. Der Auseiuandcrsetzuugsbchördcbleibt es aber überlassen, eine solche Ausweisung bis
zum Eintritte eines Bedürfnissesoder bis zum Amrage eiues BctlMgten auszusetzenund inzwischen
nur die Quoten der Gesammtabfindnngzu bestimmen, welche die Stelle der einzelne»zu ersetzenden
Grundstücke oder Berechtigungen vertreten.

§. 7. Erfolgt ein Austausch bisher gruudsteuerfreierGruudstücke gegeu bisher grundsteuer-
Pflichtige, so treten die letztereu dadurch iu die Masse der grundsteuerfreienüber.

In denjenigen Gemarkungen, in welchen eine Zuscmunenleguug von Grundstücke,! stattfindet,
kann gleichzeitigmit der Ausführung derselben uuter Genehmigungder Bezirtsregieruug der Gestimmt-
betrag derjenigenGrundsteuer, welcher uou den der ZusammenlegungunterworfenenGrundstücken bis
dahin entrichtetworden ist, auf die Landabfindnngspläueanderweitignach den für die Auseinandersetzung
angewandten Reinerträgen vertheilt werden.

5. 8. Nießbraucher müssen sich mit dem Genusse der Abfindungbegnügen.
Pächter müssen sich mit der Nutzungder «andabsindnngbegnügen; ihnen fallen die Entschä.

blgnngcn für vorübergehende Nachtheilezu, in sofern sie sich nicht über die Pachtzeit erstrecken, auch
"üsfm die VerPächter die Anleaung der erforderlichen Wege, Gräben, Tränken nnd Einfriedigungender
Grundstückebewirken, oder den Pächtern die dafür gemachten Auslagen erstatten. Eine Rentencutfcha-
digung bezicht während der Pachtzcitder Pächter uud bei ciuer Kapitalciltschädiguugist er berechtigt,
deren Zinsbetrag zu 4 "/„ vvu der jährlichenPachtzahlungnach Verhältniß der evutractlichen Zahluugs-
tmnine abzuziehen. Will sich der Pächter mit diesen Entschädigungen nicht begnügen, sv steht ihm fre,,
binnen 3 Monaten, nachdem ihm der Auscincmdersetzungsplan bekannt gemachtworden ist, die Pacht
^u kündigen. Die Pacht hört alsdann mit dem Ende des laufendenPachtjahres auf; wenn aber fett
^M Tage der Kündigung bis zu diesem Termin nicht mindestens drei Monate verstrichen sind, so
'Mrt das Pachtverhältnißnoch für das nächste Jahr fort.

Bei Geldabfindungen hat der NießbrauchcrdesjenigenGrundstücks, welches die Abnnduiig
2«vährt, die Abfindungsrcnte während der Dauer des Nießbrauchs zu entrichten und muß un ^Mi
""" Kapitalentschädiguug dem Eigenthümer, welchem die Baarzcchlungderselben obliegt, die Zm,en ^
Capitals zu 4"/, gerechnet, vom Zcihlnugstagcab vergüten. ,
, , Das nämliche gilt von einem Pächter eines solchen Grundstückes und es steht demselben auy
W diesem Falle das Recht der Kündigungzu. ^ ., ,, ^„„ „.z,
. Das dem Pächter in diesem tz. eingeräumte Recht der Kündigungfindet nicht '"«' " "^
°°Nl Ermessender Auseinandersetzuugsbehördedurch die Zusammenlegungweder em eryeou^r ,-
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theil für den Pächter erwächst, noch eine erhebliche Aenderung der Wirthschaftsucrhältnisfedes verpach¬
teten Gutes zu erwarten ist.

Sind für den Fall einer ^ufammculegung zwischen dem Pächter und dem VerPächter in dem
Pachtverträge andere Abreden über die Auseinandersetzungauf rechtsucrbindlicheWeise getroffen
worden, so behält es bei diesen sein Vcwendm.

§. 9. Sobald entschieden ist, daß und in welcher Alisdehnungeine ZusammenlegungStatt
finden soll, wird von der leitenden Behörde eine «Kommission gebildet,welche besteht

»,. aus einem Commiffar als Vorsitzender,
d. dem Bürgermeisterder betreffenden Gemeinde,
o. 3 Sachverständigen,welche in der Art zu ernennensind, daß der eine nebst dessen Stellvertreter

von dem meist begüterten Dritthcil der bctheiligtcnGrundbesitzer, „ach den Catastral-Reinerträgen,
der zweite nebst Stellvertreter von dem zweitenDritthcil, der dritte nebst Stellvertreter von dem ge¬
ringst begüterten Dritthcil gewählt wird.

Werden die Wahlcn dieser Sachverständigennicht binnen der von der Behörde anberaumten
Frist von 4 Wochen vorgenommen,so erfolgt die Ernennung derselben von Amtswegen.

cl. aus einem von den unter -l, K und ^ erwähnte» Commisfionsmitgliedernzu wählenden,von der
leitenden Behörde als qualifizirt erachteten Geometer.

Die Beschlüsse der Commissionerfolgen nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheitent-
fcheidet die Stimme des Vorsitzenden.

H. 10. Die in Folge Zusammenlegungvon den Besitzern erworbenenGrundstücke treten an
die Stelle der abgetretenen in Betreff der auf letzteren haftenden Hypothckarfchulden,wenn das
Schöffengericht dieselben für mindestensgleichwerthig mit letztern hält, entgegengesetztenFalls kann der
Hypothctargläubiger nach « Monate vorher geschehener Aufkündigungdie Rückzahlungdes Capitals
verlangen.

§. II. Die Ausführung der Oemeinheitstheilungsordnungvom 19. Mai 1851 und dieses
Gesetzes wird für den Kreis Wctzlarder General-Commissionin Cassel übertragen und ist nach den
für das Verfahren bei der letzteren geltendenVorfchriften, soweit die vorstehenden Bestimmungennicht
entgegenstehen, zu bewirten.

§. 12. Alle im Bezirk des Iustizfenats zn Ehrenbreitstein nach bestehenden particularisti-
fchen Befchräntungender Theilbarkeitdes Grundeigenthums werden aufgehoben.

Düsfeldorf,den 1. April 1868.
Der 2. Ausschuß:

Freiherr v. Nyvenheim, Vorsitzenderund Referent. Dr. Wurzer. Nußbaum. Aldringen.
I. Müller. Dick. Kretz. Henrichs. Münster. Contzen. Baron v. Fürftenberg-

Loersfeld. Mund. Graf v. Fürstenberg-Stammheim.

Nro. 3.

Referat des 3. Ausschusses,
betreffend

den Entwurf eines Fischerei-Polizei-Gesctzes für den Umfang der Rheinprovinz und des
Regierungsbezirks Wiesbaden.

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eynatten.

-lisch««.P«liz«gtl«tz. Der Ausschuß, welchem der vorliegende Entwurf zur näheren Prüfung übergeben wurde,
hat nach genauer Einsicht der Verordnungen, die in den verschiedenen Theilen der Provinz äugen«
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blicklich zu Recht bestehen,die Motive zur Begründung des Bedürfnisses eines neuen Fischerei-
Polizei-Gesetzesvollständig gewürdigt.

Die bedeutende Abnahme der Fischerei-Erträgnisseist hauptsächlich eine Folge der mangel¬
haften Schutzgesetze. Der landwirthschaftlicheVerein bemüht sich daher bereits seit 12 Jahren, eine
Reform herbeizuführen. Dankend ist es daher anzuerkennen,daß die Negierungdurch vorliegenden
Entwurf die Initiative ergreift, die Handhabung der Fischereipolizeilichzu regeln.

Der Entwurf ist in technischer Hinsicht als zweckentsprechend und den Verhältnissen der
Provinz angemessennach einstimmigerAnsicht des Ausschusses anerkannt worden. Ebenfalls hat
sich dahin der Director der Scction Fischzucht des landwirthschaftlichcnVereins, v. Scheven, welcher
den Sitzungen des Ausschussesbeizuwohnen die Güte hatte, ausgesprochen.

Es zeichnet sich der Entwurf vor allen bisherigen Verordnungen besonders dadurch vor¬
theilhaft aus, daß der Handel mit den, während der Schonzeit gefangenen Fischen erschwertwird,
daß er die Laichzeitenberücksichtigt und daß in demselbenden Anforderungen der immer mehr an
Bedeutung gewinnenden, künstlichen Fischzucht Rechnung getragen ist.

Der Vorschlag des Ausschusses geht daher dahin, die hohe Versammlungwolle die Staats-
Regierung bitten, den Entwurf zum Gefetze zu erheben, wobei derselbe jedoch einstimmig wünscht,
nachstehendePunkte zusätzlich aufgenommen zu fehen.

Der H. 3. lnl 2. erwähnt Geräthe und Netze, welche zu verbieten sein würden. —
Es kommen jedoch ebenfalls vielfach ständige Vorrichtungen in Anwendung, welche die

Fischereien ruinircn und dem allgemeinen Interesse schaden. Es gehören dahin z. B. das Absperren
von ganzen Vachstrccken;Vorrichtungen an Schleusen, welche das Steigen der Fische zur Laichzeit
hindern. Es würde hiernach in §. 3. -lä 2. statt:

„welcheArten der Fischerei-Netze und Geräthe untersagt sind"
die Fassung in Vorschlag gebracht werden:

„welche Arten der Fischerei-Netze, Geräthe und ständigen Einrichtungen zum Fischfang
„untersagt sind."

Ferner wird für zweckmäßig erachtet, in den Paragraphen, welche die Strafbestimmungen
enthalten, deren Hlaxiiuuin von W Thlrn. i-c,>^>. 14 Tage Gefängniß bis auf 50 Thlr. ro8p. 6
WochenGefängniß variirt, gleichfalls ein Ninnnurn der angedrohten Strafen festzusetzen und wird
für den tz, 6. ein Mnimuni von 5 Thlrn. und für alle übrigen Eontraventionen 1 Thlr. als
geringstes Strafmaaß vorgeschlagen.

Ferner wird zu §. 9 die Abänderung gewünscht, daß die Vernichtung der consiscirten
Geräthe ausgedrückt werden soll. Es würde demnach heißen:

8- 9.

In den Fällen der durch §§. 5,6 und « vorgesehenen Uebertretuugenerfolgt die Eonsistation
der untersagten Fischereigeräthe sowie der gefangenen oder feilgehaltenen Fifche und Krebfe. —
Erstere werden vernichtet.

Endlich ist der Ausschußder Ansicht,die hohe Versammlung wolle es der Staatsregierung
anheimgeben, noch nachstehendein §. 3 des Entwurfes ausgeführte Maßregel abzuändern. In
dem genannten Paragraphen ist es den einzelnenBezirks-Regierungen überlassen, wie der Betrieb
der Fischerei in Bezug auf Art und Weife des Fangens, Geräthfchaften und Einhalten der Schon¬
zeiten gestattet werden soll. Nach den hierbei augeführten Motiven bezweckt man dadurch den
Verschiedenheitender Bezirke, Beschaffenheitdes Klima, der Gewässer und der lokalen Verhältnisse
Rechnung zu tragen. —

Hiergegen wird der Vergleich mit Frankreich und England aufgestellt, welche Länder
bekannter Weife die Vortheile trefflicher Fifcherei-Gefetzc genießen. Hier finden wir diese Verord¬
nungen generell aufgestellt, und für das ganze Land gültig. In Frankreich, wo früher diefe
Bestimmungen den Präfekten überlassen waren, hat man dies noch kürzlich abgeändert. —
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Es sind die Vorrichtungen und Geräthe, welche die Fischerei verderben, ziemlichaller
Orts dieselben- das Nachtfischen,bei welchemdie meisten Contraventionen getrieben werden können,
ist wohl aus diesem Grunde am besten gänzlich zu verbieten und können endlich die Laichzeiten,
welche sich je nach den Fischsorten ganz bestimmt in Winter- und Sommer-Laichzeiten trennen,
durch ausgedehnte Schonzeiten allgemein regulirt werden. Daher ist der Ausschuß der Ansicht,
den Wunsch auszusprechen, alle hier einschlagendenBestimmungen im Allgemeinen, für die ganze
Provin- gültig, durch das Gesetz festzustellen. Line größere Uebereinstimmung der polizeilichen
Handhabung würde dadurch bezweckt werden. — « . . ^.

Leider ist es jedoch nicht zu verkennen, daß nicht in allen Theilen der Provinz durch
dieses die Ausübung der Fischerei betreffendeGesetz der beabsichtigtegute Erfolg erreicht werden
wird ' Es findet dies seinen Grund in der verschiedenenGestaltuug der Fischerei-Berechtigungen,
herrührend aus den bei uns von früher her fo verschiedenen Rechtsverhältnissen. - Leicht und
erfolgreich wird die Durchführung des Gesetzes dort sein, wo die FischereienStaats-Eigenthum
oder Privat-Gerechtsame sind. Die controlirenden Beamten haben es alsdann nur mit dem
Besitzer resp. AnPächter zu thun. In den Landestheilen jedoch, wo jeder Nferbesitzer auch fischerei¬
berechtigt ist (es findet dies bei allen nicht schiffbareilFlüfsen der liuken Rheinseite statt), wo bei
starker Parzelliruug des Grundbesitzes auf kurze Strecken oft eine Unzahl Fifch - Berechtigte sind,
wird eine Eontrole und mit derselbender Nutzen dieses Gesetzes zur Umnöglichtcit.

Wenn derartige Zustände es erschweren, das unberechtigteFischen zu verhindern und
zur Bestrafung zu bringen, was kann es alsdann fruchten, wenn der Berechtigte den obigen Be¬
stimmungenuachkommt/ Diesem Uebelstande ist nnr dadurch Abhülfe zu schaffen, daß die Berechtigten
gesetzlich'angehaltenwerden, sich zu Fischerei-Bezirkenzu vereinigeu, welche alsdann zum Vortheile
der Vethciliaten verwaltet werden.

Unter den jetzigenVerhältnissen, wo jeder sein Recht ausüben kann, hat keiner Vortheil
zu erwarten, wogegen aus einer geordneten, gemeinsamenVerwaltung für jeden Betheiligten ein
vielfacher Nutzen hervorgehen muß. —

Ein derartiger heilsamer Zwang ist bei uns in der Ausübung der Jagd seit Jahren um
dem besten Erfolge gekrönt. — Von diesen Motiven geleitet, schlägt der Ausschuß vor, die Ver¬
sammlung wolle Veranlassung nehmen, bei dieser Gelegenheit die Staatsregieruug zu bitten:

einen dahin zielenden Gesetzentwurfden Provinzialständen vorlegen zu wollen.
Es würde alsdann der sichere Erfolg des vorliegenden Gesetzentwurfes für die ganze

Provinz ein gleicher fein.
Bei dieser Gelegenheit bringt der Ausschuß noch eine Sache in Anregung, welchealler¬

dings nur einen speciellenTheil der Fischerei in der Provinz betrifft, nämlich die Lachsfifcherei
im Rhein. —

Höchst merklichwird in der Provinz die bedeutende Abnahme der Ertrüge der Lachsfifchereien
seit einigen Jahren empfunden. Es ist erwiesen, daß die Provinz diesen Nachtheil einzig und allein
der räuberischen Fangcnt auf Lachfe verdankt, welche die Holländer ausüben. Dieselben sperren
nämlich seit einigen Jahren den Rhein von einer Seite zur andern mit mehreren hintercinander-
lieqenden Netzen fast hermetischab und verhindern so den zum Laichen aufsteigenden Lachsendie
Passage, so daß das Wenige, was bei uns gefangen wird, nur dasjenige ist, was den Holländern
bei sehr hohem Wasserstandeoder andauerndem Eisgange entgeht. Beweise hiervon sollen dem
hohen Ministerium von Seiten des landwirthschaftlichen Vereins bereits vorliegen. —

Der Ausfchuh erlaubt sich den Vorschlag, die hohe Versammlung wolle die Staats-
Regierung bitten, daß die entsprechenden Schritte geschehen, mit Holland auf die eine oder andere
Weise eine angemessenereLachs-Fang-Methode zu vereinbaren.

Der 3. Ausschuß:
Frhr. v. Eyuatteu, Referent. Frhr. v. Mylius. Graf v. Schaesberg.

A. W. Hardt. Bachem. A. Böcking. Henrichs. Dr. Engels, v. Beulwitz.
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Nro. H.

Referat des 1. Ausschusses,
betreffend

den Antrag des Grafen von Schaesberg und Genossen in Betreff der provinzialständischen
Gesetzgebung und der Selbstverwaltung der Provinzial-Institute.

Referent: Abgeordneter Bachem.

Die Grundzüge, welchedas Gesetz vom 5. Juni 1823 wegen Unordnung der Piovinzial- PiovmMstiwdiich«
Stände, sowie seine Nachfolger vom 27. März 1824 und 13. Juni 182? enthalten, sind im Laufe ^«WA^U ""
der Zeit vielfach Gegenstand der Anfechtung gewesen, welche erst dann nachgelassenhat, als dem Provwz,»°Inst?wt"
Preußischen Staat eine Verfassung zu Theil wurde, in welcher die gegen jene Grundzüge laut
gewordenen Wünsche eine Berücksichtigungfanden. "

Es sprachen sich diese Wünsche lange Zeit mehr zu dem Zwecke aus, um auf dem großen
Gebiete des Staates eine Mitwirkung des ganzen Voltes zu erhalten; seitdem dieses Ziel erreicht
ist, seitdem der Preußische Staat eine gemeinsameVerfassung hat, treten die Ausstellungen gegen
die kreis« und provinzialständischenVerfassungen mehr in den Hintergrund und der Mangel an
Selbständigkeit, der denselben angeboren ist, blieb ihre Eigenthiimlichkeit. Die Gesetzgebungauf
diesem Gebiet stand hierdurch im Nachtheilgegen die Gemeinde-Verwaltung, für welche die Gemeinde-
und Städteordnung eine größere Selbständigkeit ins Leben rief.

Offenbar ist es ein Mißstand, daß auf dem, zwischen der Gemeinde- und der Staatsver-
sassung liegenden Gebiete Institutionen nach Grundsätzen fort bestehen, die mit den Grundzügen
nicht Harmoniren, welche man für das Gemeinde-und Staatsleben sich hat festsetzen lassen.

Das Gefühl dieses Mißverhältnisses hat sich bei der allgemeinen Landesvertretung
wehrfach tund gegeben und es wird dieses auch an maßgebender höhern Stelle nicht verleugnet,
vielmehr lassen es mannigfache Aeußerungen in dieser Beziehung erwarten, daß die Gesetzgebung
auf dem Gebiete des treisständischen und provinzialständischen Lebens einer Reform entgegen¬
geführt werden foll, welche eines Theils eine vielseitigere Mitbctheiligung der Einwohner der
Kreise und der Provinz zuläßt, ohne Beibehaltung der Schranken, welche die geltenden kreis-
Und provinzialständischenGesetze kennzeichnen und welcheandern Theils eine größere Selbständigkeit
iener Institute ins Leben rufen wird.

Die Provinzialstände der Nheinprovinz, welche gern die Gelegenheit ergreifen werden,
auf ihrem und dem sich anschließendenGebiete des kreisständischensowie des Communal - Lebens
^e bessernde Hand anzulegen, können es sich nicht versagen, den Wunsch auszusprechen, daß die
Entwickelung der Gesetzgebungauf diesem Gebiete nicht fortgeführt werde, ehe und bevor von
der Vertretung des engern Bereichs, für den diefe Gesetze maßgebend weiden sollen, ein Urtheil
Und Gutachten gegeben ist. Es ist aber nicht zu verkennen, daß die Institute, welche nach den
bestehenden Gesetzen der Obsorge der Provinzial-Stände überwiesen sind, nicht darunter leiden
dürfen, wenn der formelle Gang der Gefetzgebungeine längere Zeit erfordert, bis deren Meinungen
ws Leben treten tonnen.

Deshalb erfcheint es wünschenswerth und nothwendig, schon jetzt eine größere Selbstän¬
digkeit in der Verwaltung der provinziellen Institute anzustreben und sie darf umsomehr befür¬
wortet werden, als der Allerhöchste Landtags-Abschiedvom 11. d. Mts. zu Nro. 11 der ständischen
Petitionen bereits die Zusicherung des erbetenen Rechts der Selbstverwaltung der zu gründenden
Irren-Heil- und Pflege-Anstalten' ertheilt hat.

Hierdurch wird eine Beschränkung des Artikel III des Gesetzes vom 5. Juni 1823 unter
^ eintreten, wo es heißt,
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daß die Comnmnal-Augelcgenheitender Provinz den Beschlüssen der Stände nur unter
Vorbehalt der AllerhöchstenGenehmigung und Aufsichtüberlassen sein solle.

Wie diese Genehmigung und Aufsicht bei jenen Irren-Anstalten erwartet wird, eben
so Wird sich ein Gleiches empfehlen bei der Verwaltung aller andern Communal - Anstalten
der Provinz. ., ^ ,

Es wird hierdurcheine Selbst-Verwaltung der Provinz analog der der Städte entstehen uno,
wie deren Vorstand und Vertreter, so wird die Provinzial-Vertretung in die Lage kommen,inner¬
halb des Kreises ihrer AngelegenheitenAusgaben und zu diesen: Zweck die Erhebung von Provin-
zial-Steuern im Anschluß an bereits bestehende oder sonst vom Staate genehmigte Steuern zu
beschließen,die Etats der Einnahme und Ausgabe aufzustellen,die Rechnungen festzufetzen und zu
dechargiren und bei allen diesen Geschäfteneine im Schooße der Provinzial-Vertretuug mit Berück¬
sichtigung der geltenden Gesetze zu entwerfende Gefchäfts-Ordnung zu beobachten.

Dem Provinzial-Landtage wird demnach empfohlen, eine Petition Seiner Majestät dem
Könige einzureichen,mit dem doppelten Antrage:

' um hochgeueigteMittheilung der für die Gemeiude- Kreis- und Provinzial-Verfasfung soime
die Vezirks-Vertretung in Aussicht gestelltenGesetze zur Begutachtung durch den Landtag,
um sofortige hochgeneigte Bewilligung der Selbstverwaltung der provinzialständischenInstitute
nach den verschiedenenoben angegebenen Beziehungen, namentlich

<i. für die obere Leitung der ökonomischen Verwaltung in deren einzelnen Theilen;
d. für die Aufsichtauf die Verwaltung der Fonds fo wie auf das Kassen- und Rechnungs¬

wesen ;
c:. für die Anstellung, Ober-Aufsichtund die Disciplin über das Offizillnten-Personal.

Düsseldorf, den M. März 1868.
Der l. Ausschuß:

Frhr. v. Leykam, stellv. Vorsitzender. Dr. Wurzer. Becker. Contzen. Bachern.
Graf v. Hoensbroech. Frhr. v. Spies-Büllesheim. Pilgram.

M. vom Brück. Ringel. Paulsfen. Kampf. Clemens.
Iores. Frhr. v. Nvnsch.

I,

Nro. 5.

Bericht des 2. Ausschusses,
betreffend

die Petition des Abgeordneten Bachem und Genossen wegen Redaktion der allgemeinen
deutschen Prozeßordnung.

Referent: Abgeordneter Bachem.
Nedaltion der allgc- - c» -^ ? , l.
meinen deutschen Der Ausschuß legte sich bei dem Eintritt in die Berathung zunächst die Frage vor, ov

Redaktion der allge-

Prozeßordnung. ^ Provinzial - Landtag berechtigt erscheine,Wünsche in Betreff einer Gesetzgebung,welcheweit
über die Grenzen der Provinz sich ausdehnen werde, vor den Thron zu bringen. Er ist der
Ansicht, daß die Frage zu bejahen sei.

Am Rhein« besteht in dem größten Theile der Provinz über ein halbes Jahrhundert
das öffentlicheund mündliche Verfahren mit der Verhandlungsmaxime; es hat dafelbst nicht blos
in der Magistratur und in dem Barreau, sondern auch in der Bevölkerung Wurzel gefaßt und
letztere insbesondere hat sich daran gewöhnt, durch die Oeffentlichkeit die Unparteilichkeit der Justiz
zu controlliren und durch die Mündlichkeitsich die Möglichkeit zu bewahren, in allen Instanzen
durch persönlichen Vortrag das Recht zur Anerkennung zu bringen.
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Es ist daher von der Vertretung der Provinz wohl zu erwarten, daß sie für die ihr
lieb gewordene Eigenthümlichkeiteintrete und es empfiehlt sich dies um so mehr, als man nicht
verkennen darf, daß das Princip der Mündlichkeit und Oeffmtlichkcitim Civilprozeßverfahren in
andern Theilen des Staates und in andern Staaten des NorddeutschenBundes noch keine all¬
gemeine Anerkennung gefunden hat. Deshalb ist es unumgänglich, daß das Princip, welches
Man am Rhein beizubehalten für nothwendig erachtet, wenigstens bei der Berathung gehörig
durchsprocheuund dessen Vorzüglichkeit zur Anerkennung gebracht werde. Dies kann aber nur
geschehe»,wenn Männer, die im RheinischenLeben nud in dein Gebiet des RheinischenRechts
stehen und wirken, den gründlichen Verhandlungen beiwohnen, welchedie KöniglicheStaatsregie¬
rung gewiß anstreben und befördern will.

Der Ausschuß empfiehlt daher dein hohen Landtage, auf die Petition einzugehen; ist auch
der Ansicht, daß deren Formulirung so gefaßt ist, daß der Willfahrung kein Bedenkenentgegensteht.
Denn nur, wenn wissenschaftlich und praktischgebildete Männer, welche dem Nechtslebcnin der
Provinz nahe stehen, mitwirken bei der Berathung, läßt sich erwarten, daß die Vorzüge des einen
oder andern Verfahrens vollständig zur Anschauuug der gcmzeu Nedactions-Commissiongelangen.
Es genügt dies aber nicht, um das ganze Gesetzgebungswerlabzuschließen, sondern es wird nach
seinein Umfang und nach feiner Bedeutung erforderlich, daß Jedem, welcher Beruf dazu fühlt,
Gelegenheit geboten werde, den Entwurf früher zu prüfen, ehe und bevor er den Factoren der
Gesetzgebungvorgelegt wird, indem es diesen dann um so leichter werden wird, sich vom Rath
der Wissenschaftund Praxis bei der schließlichcnRedaction leiten zu lasseu. Es iuvolvirt nur
eine theilweise Ausführuug des ausgesprochenen Wunsches für die Möglichkeit einer allseitigen
öffentlichen Veurtheiluug, wenn die vom ersten Gerichtshof der Provinz erstatteten Gutachten auch
bekannt gemacht werden und der allgemeinen Kritik eine Grundlage und Gelegenheit gegeben
wird, sie nach den darin niedergelegten Richtungen zu üben.

Der Ausschuß trägt daher darauf an, die Petition in ihren einzelnen Theilen anzunehmen
und sie bei des Königs Majestät zu befürworten.

Der 2. Ausschuß:
Frhr. v, Nyvenheim, Vorsitzender. Dr-. Wnrzer. Aldringen. Kretz. Mund.

Vremig. I. Müller. Dick Eontzen, Henrichs. Münster. Vachem.
Graf von Fürsteuberg-Stammheim.

A ntra g,
betreffend

die Redaktion der allgemeinen Deutschen Civil-Prozeßordnung.

Die unterzeichnetenMitglieder des 1l). Rheinischen Provinzial-Landtags erlauben sich Anlage zu VarstelM-
den Antrag, Hochdcmselbenwolle es gefallen, eine Petition an des Königs Majestät einzureichen
3U dem Zwecke,

1- daß die mit dem Entwurf einer allgemeinen DeutschenProzeßordnung betraute zu Berlin
tagende Commissionwenigstens durch zwei mit dem linksrheinischenProzehrecht vertraute
Juristen entweder aus dem RheinischenNichter- oder Advokatcnstandeverstärkt werde, damit
die denyclbcn zum Grund liegenden Bestimmungen über Mündlichkcit und Öffentlichkeit
verbunden mit dem Princip der Verhandlungs-Maxime znr Anerkennung gelangen;

2. daß der von der oben gedachten Commission zu erwartende Entwurf der Prozehordnung
mehrere Mouate vor Eröffnuug der legislativen Berathung durch den Druck veröffeutlicht
werde und

26
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8. dir beiden Gutachten des Rheinischen Apvcllationsgcrichts- Hofes über die ihm vorgelegten
Entwürfe der neuen Prozeßordnung ebenfalls durch den Druck zur öffentlichen Kenntniß
gelangen.

Motive.

Das Princip der Verhandlungsmaxime, welches der Rheinischen Civil - Prozeßordnung
zum Grunde liegt, verbunden mit Mündlichkcit und Öffentlichkeit, hat sich bei den Gerichten am
Rhein bewährt und letztere wird al5 eine Nothwendigkeitzur rafchen und sichern Iustizpflcge nicht
blos von den Juristen, sondern von der ganzenBevölkerung anerkannt. Es ist daher nothwendig,
daß diese Principien bei der Berathung über den Entwurf einer neuen Prozeßordnung gehörig
gewürdigt werden und hierzu ist es erforderlich, daß Männer, die das Rheinische Prozeß-Verfahren
nicht blos aus der Theorie, soudcru auch aus der Praxis kennen, dessen Vorzüge beleuchte» und
denselben Eingang verschaffen. Die AnsichtRheinischerJuristen verdient um so mehr zum Gehör
zu kommen, als in den älteren Provinzen die Mündlichkeitund Öffentlichkeit des Rechtsverfahrens
noch nicht zur vollen Anerkennung gelangt ist.

Es ist aber auch wünschenswert!), daß der Wissenschaft und praktischenErfahrung die
Gelegenheit geboten werde, die Arbeit der Eommifsion, die mit dem Entwurf betraut ist, zu be¬
leuchten und daß dieser kein Geheimnißbleibe, bis die Kritik der Wissenschaftzu fpät kommen möchte.

Es ist notorisch, daß der bisherige Entwurf bereits wiederholtdem Rheinischen Appellations-
hofe zur Begutachtung mitgetheilt worden ist, olme daß diese an die Öffentlichkeit gelangt. Sie
wird aber zur allgemciuenBelehrung so wie zur Läuterung des allgemeinenUrtheils dienen, wenn
er der Öffentlichkeit nicht länger vorenthalten wird.

Düsseldorf, den 28. März 18«8.

Graf v. Hompesch. N. Graf v. Vcisscl. Frhr. Naitz v. Frentz. Frhr. v. Fürstcnberg.
Felix Frhr. v. Loü. v. Evncrn. Vachem. Frhr. v. Mhlius. Paulsseu. Nußbaun».
Küchen. Frhr. v. Louiseuthnl. Di-. Wurzer. I.Horst. I)r. E. Lcxis. Coutzen-
Vremig. Wachter. I. Vartelö. Gemünd. R. Graff. Frhr. v. Rynsch. Becker-
Clemens. Maas. Nerger. Ringel. Lange, v. Nyvenheim. Graf v. Schaesberg.

Baron v. Fürstenberg. Henrichs. Aldringeu. Graf v. Hoeusbroech.
Graf v. Fürftenberg,Stammheim. I.'Müller. Kretz. Noeggcrath. Dick. BauM-

Nro. 7.

Referat des 2. Ausschusses,
betreffend

die Erweiteruug der gesetzlichen Bestimmungen über das Halten der pundc.

Referent: Abgeordneter Landrath Al dringen.

Dem zweiten Ausschüsseist ein Schreiben Sr. Excellenz des Königlichen Landtags'
stwnmm? l^ Eommissars und Oberpräsidenten, Herrn v. Pommer-Eschc,überwiesen, wodurch der Berathung "5

Bestellern»!, der NrMnzial-Landtages die Frage unterbreitet worden ist,
H""d°' ob die gesetzlichen Bestimmungen wegen der Besteuerung der Hunde znin Zwecke v

Verminderung der Zahl überflüssiger Hunde und damit der namentlich aus
Tollwuth derselben entstehendenGefahren
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zu erweitern seien. Der Ausschuß war nach Besprechung dieses Gegenstandes und insbesondere
nach Prüfung der dem gedachten Schreiben als Anlage beigefügten Grundzüge zur Erweiterung
der raglichen Vestunnumgen allseitig der Meinung, wie eine Abänderung der durch die Allerhöchsten
Labincts-Ordre'^ vom H». April 18H' und 18, Oetober 1834, betreffend die Commuualsteuer auf
das Halten der Hunde, ertheilten Vorschriften in der Weise, daß eine allgemeine und vom der
Zustimmung der Gemeindevertretungen nicht mehr abhängige Einführung der gedachten Steuer
ermöglicht werde, als wünscheuswerth zu erachten sei, da es bekannt sei, daß tue Gemeinden von
der ihnen ertheilten Ermächtigung znr Einführung der Hundestener bei Weitem nicht überall Ge¬
brauch gemacht hätten, eine folche Steuer aber als 'wirksamstes Mittel zur Vermmdernng der
Zahl überflüssiger Hunde und somit auch zur möglichsteu Verhütung der mit dem Halten von Mnden
verbundeneu Gefahren und fonstigeu Nebelständc angesehen werden muffe. Es wurde darum dem
in Nr 1 der Grundzüge entbaltcuen Vorfchlage, wonach die Provinzial - Landtage befugt sein
sollen für den Bereich' des proviuzialständifchcn Verbandes, beziehungsweise für einzelne Rhette
desfclbeu die allgemeine Einführung einer Stener auf das Halten der Hunde zu beschließe!,, bei¬
gepflichtet. Ebenso war man ^t Nr. 2. der Grnndzüge damit einverstanden, daß diese Steuer
nicht unter '/., und nicht über 3 Thlr. betragen dürfe; mau hielt es aber für angeniesten, daß
innerhalb dieser Grenzen die Bemessung des Steuerfatzes überall der Befchlußnahme der Eommunal-
Vertretnnqen zu überlasfeu fei. Auch den «„,. Nr. 3 nnd 4 der Grundziige geinachten Vorfch agen
trat der Ausfchuß bei mit der Maahgabe jedoch, was Nr. 3 anbetrifft, daß ein Bedürfniß zur
Steuerbefreiung für zur Ausübung einer amtlichen Thätigkeit unentbehrliche Hunde mcht aner¬
kannt wurde. 'Anlangend fodann die unter Nr. 5 wcgeu der Verwendung der Steuer gemachten
Vorfchlage, f° war der Ausfchuß der Meinung, daß nicht blos in den Stadt- fondern auch m den
Landgemeinden die Steiler der Disposition der Gemeinde-Vertretungen ebenfo wie die anderen
Commuual-Einnahmen zu nnterstellcn sei. Nr. 6 der Orundzüge erledigt steh durch die zu Nr. 2
gemachte Bemerkung. Mit dem Vorschlage «nd Nr. 7 war der Ausschuß einverstanden.

Der Ausschuß schlägt deßhalb dem hoben Landtage vor, den Erlaß eme» Gesetzes zur
Erweiterung der Bestimmungen über die Besteuerung der Hunde nach folgenden Gnmdzugen zu

^^"l Die Provinzial-Landtage sind befugt, für den Bereich des provinzialständischm Ver¬
bandes, beziehnngsweise für einzelne Theile desselben, die allgemeine Einführung emer Steuer
auf das Halten der Hunde zu befchließen. , c- > ^ «< ^ >. ».«„sM„K.

> Die Festsetzung der Höhe des Steuersatzes unterliegt für icde Gemeinde der Beschluß
«ahme der Eommnnal-Vertretung. Der Steuersatz darf jedoch nicht unter '/-- und nicht über

3^Di" Steuer ist zu entrichten für jeden nicht mehr au der Mutter saugenden Hnnd
der seinem Besitzer nicht zur Bewachung oder zur Ausübung einer gewerblichen Thätigkeit unent-
behrlich ist. Hunde, welche zum Ziehen gebraucht werden, unterliegen der Steuer unter allen

"" ^4 Ueber die Maßregeln zur Controle der Hundehaltung, über die Art der Erhebung
der Steuer' sowie über die nähere Begrenzung der zuzugestehenden Steuerbefreiungen ist für die
Städte, welche einen Kreis für sich bilden, durch die Eoüunnnalbehörden, für l'dm Kreis aber nach
Anhörung des Kreistages unter thunlichster Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse "" d" ^'
nehmigung der Bezirksregierung unterliegendes Negulativ aufstellen und durchdie zurPb t^
polizeilicher Verordnungen bestimmten öffentlichen Blätter Mindestens 8 Wochen " ^"st^
der Steiler zu publieiren. Differenzen zwischen den Steuerpflichtigen und den betreff »den Emmun
nalbehördeu über behauptete Befreiungen werden in den Städten, welche c"e 'r ' ^^
bilden, von der Negiernng, in allen andern Ortschaften dagegen von dem Landrah ^sth«d

5. Die Erträge der Steuer in den einzelnen Gemeinden nnterliegen der Di.poMon
jeder Gemeinde, wie andere Eommunal-Einnahmcn,
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6. Wer sich durch Nichterfüllung der Vorschriften des für den betreffenden Kreis zu er¬
lassenden Regulativs oder durch unrichtige Angaben der Steuer entzieht, wird mit dem 3fachen
Betrage der hinterzogenen Steuer bestraft.

Düsseldorf, den 23. März 1868.
Der 2. Ausschuß.

v. Nyvenhcim, Vorsitzender. Aldringen, Referent, Baron v. Fürstenberg-Loersfeld.
Graf v. Fürstenberg-Stammheim. Bachem. Dr. Wurzer.

Contzen, Krctz. Müller.

Referat des 2. Ausschusses
über

verschiedene Petitioucu wegen Erstattung der Kosten ans Prouinzial-Fonds, welche dm einzelnen
Gemeinden bei der Absperrung gegen die Rinderpest erwachsen, aber vom Staate nicht

vergütet worden sind.

Referent: Abgeordneter Münster. Eorrefcrent: AbgeordneterBachem.

Kosten der Grenz« Als im Jahre 18N5 die Rinderpest von England nach Holland drang und immer größere
sperre gegen die Dimensionen annahm, wurde von dem damals versammelten18. Provinzial-Landtagin einer Eingabe

Nmderpest. ^ ^ ^.^ ^^Mi der Antrag gestellt:
1) die Grenzen gegen die von der Rinderpestheimgesuchten Gegenden, sei es Anstand, oder Inland,

sofort mit einem zusammenhängenden Militair^Kordon abschließenzu lassen;
2) anzuordnen, daß beim Eintritt der Rinderpest in die Provinz alles nach dem Urtheil der Sach¬

verständigenan der Rinderpest erkrankteund mit demselben in Berührung gekommene Rindvieh
sofort getödtet und der volle Werth den Eigenthümern aus Staatsmitteln ersetzt und daß durch
öffentliche Blätter bekannt gemacht werde, daß die Tödtung gegen Entschädigungerfolge;

3) die Herbeiführung gesetzlicherBestimmungen für die Abwehr der in den Nachbarländernder
Provinz ausbrcchend'en Ninduichseuche, so wie für die Entschädigungfür das Vieh, welches in
Folge derselben im allgemeinen Interesse getödtetwerden muß, zu vercmlassen.

Im Dezember IlMi brach nun die Rinderpest in der Provinz Gelderland des Königreichs
Holland und zwar in Gend, nahe der preußischen Grenze aus, ebenso in Belgien. Die Königliche«
Regierungenzu Düsseldorfund Aachen, welchen in Folge jenes Antrags die entsprechenden Weisungen
zugegangenfein werden, ließen, nachdemfchon vorher eine Zeitlang die Grenzen von den Gemeinden
durch Eivilpcrsoncnund Pulizcibeamtenbewacht worden, sie durch Militair absperren.

Diese Absperrungwar an den Grenzen des RegierungsbezirksDüsseldorf, und namentlich »n
den Kreifen Kleve und Nees, in letzterem besonders, weil die BürgermeistereiEllen eine nach Holland
eingehende Spitze bildet, besonders schwierig. Die Militairmannschaftentonnten nicht allenthalbenaus
die einzelnen Gemcindeglieder vertheilt werden, weil dies für die Mannschaftenselbst bei ihrem säM
in dieser Jahreszeit so sehr beschwerlichen Dienst eincstheils eine zu große Härte gewesen wäre, andern-
theils, weil die Eingesessenen auch keine Einrichtungenhatten, bei der längeren Dauer der Bewachung
den Leuten ein geeignetes Quartier und Verpflegunggeben zu können; die Mannschaftenwurden des'
halb an vielen Orten cingcmicthet oder kasernirt,die dazu nöthigen Utenfilien beschafft und durch Wrrtye
nach einem mit diesen vereinbartenSatze verpflegt. Es mußten Wachtbudcn gebaut, Wachthäuser etN-
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gerichtet, Schilderhäuser beschafft,Buden für Desinfizirung hergestellt, Beamte zur Vornahme der Des¬
infizirung angestellt und die Materialien dazu beschafft werden.

Alle diese Anstalten und Einrichtungen veranlaßten selbstredend für die betreffenden Gemeinden
bedeutende Kosten, abgesehen von den Verlusten, welche die Viehbesitzer trafen. In Betreff der letztern
kann nur für den Regicruugsbczirk Düsseldorf angegeben werden, daß vom Dezember l866 bis zum
Februar 1807 die Krankheit in neun Gehöften verschiedenerKreise herrschte, in welchen 11 Stück Vieh
erkrankten und daß für krankes Vieh ein Drittel, für gesundes Vieh der volle Taxwerth mit zusammen
7256 Thlrn. 20 Sgr. Seitens des Staats bezahlt wurde. Wie viel der Regierungsbezirk Aachen er
fordert, ist aus den Akten nicht zu ersehen.

Die den verschiedenenGemeinden erwachsenennnd vom Staate nicht ersetzten Kosten betragen
für den Kreis Rees 8709 Thlr. 22 Sgr. 4 Pf., für Kleve 11,820 Thlr. l Sgr. 4 Pf., für Kempen
1918 Thlr. 25 Sgr, 1! Pf., für Geldern 3012 Thlr. 28 Sgr. und zwar vertheilen fich diese Kosten
theils auf VerpfleguugSzuschüsse,theils auf Desinfektions- und andere Kosten.

Es machten nun die Kreise resp. Gemeinden Versliche,daß der Staat diese Kosten übernehme.
Namentlich wandte sich der Landrath von Kleve an die Königliche Negierung um Erstattung des Zu¬
schusses, den die Gemeinden zu dem Verpflegungssätze machen mußten, so wie um Erstattung der übrigen
Kosten für Desinfizirung u. f. w.; es wurde auch der Verpflegungssatzvom 1. April 180? an cmf?^ Sgr.
normirt. Aber auf den Antrag der Uebernahme der Gesammtkosten des Grenzschutzesgegen die Rinder.
Pest wurde uuterm 8. Oktober 1807 dem Landrathe in Kleve eröffnet, daß die Minister des Innern
so wie der geistlichen, Unterrichts- und Mcdizinal-Angelegcnheiten durch Restript vom 20. September
entschiedenhätten, daß der Antrag der Städte des Kreises Kleve

1) auf Erstattung der zur Beschaffung, Einrichtnng, Heizung und Beleuchtung der MilitawVxrcht-
lokalien, fo wie für Errichtung und Aufstellung von Desinfektions Buden und Handhabung der
Desinfettions-Maßregcln verausgabten «osten und

2) auf Gewährung eines Seruis für den Quarticrgcbcr von l0 Sgr. pro Mann nnd Tag vom
Beginn der Einquartierung ab bis zur vollständigen Zurückziehung der Truppen an stelle der
bewilligten Sätze zur Berücksichtigungnicht geeignet ist.

Nachdem die Hoffnung der Gemeinden, von dem Staate den nachgesuchtenErsatz zu erlangen,
fehlgeschlagenist, haben ° sich die Direktionen der vereinigten Lokal^Abtheilungen des landwirtschaftlichen
Vereins vvn Mocrs, Kleve, ReeS nnd Duisburg mit eimr Pctitiou au den hohe» Landtag gewendet
unter Beifügung der Bittgesuche der einzelnen Gemeinden und beantragen, daß

N den Grenz^Gemeinden der Rhcinprovinz die dnrck die militärische Absperrung gegen die Rinder¬
pest für Beschaffung, Einrichtnng. Hciznng nnd Beleuchtung der Militair Wachtlotalien, so wie
für Einrichtung nnd Ausstattung der Desinfektions.Buden nnd Handhabung der Desinfektions -
Maßregeln verausgabten Kosten, sofern solche noch nicht vom Staate bezahlt worden sind, aus Pro-
vinzialfonds erstattet werden;

2) den Gemeinden resp. Qnartiergebern ein Verpflegnngszuschuß vou 10 Sgr. pro Mauu^uud
Tag vom Beginn der Einquartierung bis zur vollständigen Zurückziehung der Trnppen an «telle
der vom Staate bewilligten Sätze aus Pvoviuzialfouds gewährt werde.

Eiucn fast gleichlautenden Antrag enthält eine Vorstellung des Landraths-Amts-Verwalters
zu Kleve.

Diese Anträge werden dnrch die Behauptung unterstützt, daß die anfgcwendeten Summen
nicht etwa zur Befriedigung kommunaler Bedürfnisse der Grenzgemcinden, vielmehr auch im Interesse
d« von der Landesgrenze weiter zurückliegenden Kreise, sogar im Interesse der ganzen Rheinprovinz
gedient hätten, indem letztere vor dem Unglück der Rinderpest bewahrt worden sei. Namentlich ser die
Militairische Absperrung als eine polizeilicheMaßregel anzusehen nnd die hierdurch nothwendig gewordene
Einquartieruug der Truppen unterscheide sich wesentlich von der Einquartierung, welche für andere

Staatszwecke nothwendig werde. ,,
Es entsteht hiernach vor Allem die Frage, ob für die Provinz eine Verpsllchtnng vorliege,
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diejenigen oben erwähnten Kosten zu übernimm, welche den Ge.neinden, die sie getragen haben, vom

Staate "'^^^ ""^^h,n ^^^^ ^^ ,^ ^. ^^,^,^^ .^^ ^^ ^^^^^^ ^.^ ^^ ,^
für die Provinz die Verpflicht.n.g anzuerkennen, fiir die Auslagen, resp, die von den einzelnen Ge-

eind n erlittenen Befchädigimge.i aufzntommen, Ls wird zwar anf den Antrag Bezng genommen,
w t d " I hro 1^'verfammelten Stande an des Königs Majestät richteten Dieser bezweckte
md^en nn dingliche Staatsregierung im Interesse der von der Rinderpest bedrohten Gemeinden,

I eresfe der Kreise, der Provinz, so wie des ganze.. Staates zn bitten, daß mit den dem ^taat
n G bot tehe.iden Kräfte,. Hiilfe geleistet nnd die Möglichkeit geboten werde, den,emgen Schutz herzu^

's 'lleu der zur Abwendung der Weiterverbreitung der Rinderpest erforderlich war und desien Herbe:
!!w-„n,i .nit^Milteln der Gemeinden, der Kreise und der Provinz nicht möglich ist.

fuyrung ,un^ ^^^^^ ^.^ ^^,^^ ^^ ^^^.^^ ^,,^. ^ ^^,^^.^^^ dieses Schutzes in Aussicht zu
swtten bat der Landtag nur auf die Nothwendigkeit der Hülfe durch den ^taat Hingewiefeu, In
^ bvbei kaun auch kein Grnnd entdecktwerden, weshalb der Provinz eine besondere Verpflichtung zur
^launa der iu Rede stehenden kosten obliegen sollte. Eine gesetzliche Bestimmung hierüber besteht
^ wird cmch nicht behauptet. (5s muß daher bei deu allgemeiueu gesetzlichen Bestimmungen bleiben,
^'rbei mnß davon ausgegaugeu werdeu, daß En-iguiffe, durch höhere Gewalt herbeigeführt, welche
-.mächst eiueu kleinen Theil des Staatsgebiet« treffen nnd^dieses in seinem ganzen oder ger.ngercn
Umfang bedrohen, innucrhiu als eine Kalamität des ganzen Staats erscheinen.

Wenn es daher Mittel giebt und wenn die so angewendet werden, um größere Gebiete des
Staates oder den ganzen Staat vor dem Fortschreiten dieser Kalamität zu bewahren, so erfolgt diese
Aufwendung uicht mehr im ausschließlichenInteresse einzelner Gemeinden oder Kreise, und die Opfer,
welche diese nach ihrer örtlichen ^age bei dein ersten Andringen des Uebels bringe.: müssen, erscheinen
als eine Verwendung im Nutzen des ganzen Staats, und dieser muß daher als der eigentlich -der-
pflichtete augesehen werden, indem die Rinderpest ihrer Natnr nach erfahrungSmäßig incht au dem
Punkt stehe,/ bleibt, au welchen, sie sich zuerst zeigt, souderu durch ihr bald langsameres, bald schnelleres
fortschreiten welches oft von Zufälligkeiten abhängt, immer weitere Kreife bedroht.

Wenn uuu die Beschädigte., an einen bestimmten Verpflichteten verwiesen werden tonnen, att
einen Verpflichteten sogar, der den Umfang der aufgebotenen Mittel anordnete nnd dem weit stärkere
Mittel zn Gebote stehen, dann kann ihnen nnmöglich zugestände« werden, sich an die nicht verpflichtete
Provinz mit ihrem Anspruch zu wende», uud noch weniger kann diese sich dazu verstehe.!, eme solche
umfangreiche Verbindlichkeit dem Verpflichteten abzunehmen.

Der Ausschuß kauu daher dem hoheu Landtage nur empfehlen, auf deu Antrag der vor-
liegenden Petition nicht einzugehen, fondern den Petenten anhei.nzugebeu, ihre lHutfchädigungsanspruche
aegen deu Staat geltend zu machen nnd stellt es dem Lrmessen des Landtages nur anheim, ob er
durch eine ImmediattEingabe an des Königs Majestät den Anspruch der beschädigtenGemeinden unter
stützen wolle.

Düsseldorf, deu Nl. März 1«N8.
Der 2. Ausschuß:

v Nvveuheim, Vorsitzender. Bach ein, Muud. Dick. Br einig. I. Müller. Contzo".
l>>'. Wurzer. Kretz. Graf v. F ür st cnberg- Stammheim.

Baron v. F ü r st e uberg ^ ^ 0 e r ssel d. M ü u st e r.
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Bericht
über dc»

Antrag der Direktion der Rheinischen Provinzial-Fcner-SocicM wegen 2lbänderung des
Schlußsatzes im §. 54 des Reglements uom t. September 1852.

Referent: Abgeordneter Nachem.

Der tz. 4«; des Reglements spricht als Grundsatz der Vergütimg eines Bmndschadeus aus,
daß die Beschädigung des Gebäudes durch Feuer erfolgt sei» mnß, ohne daß die Art und der <«rund
der Entstehung des Feuers eiucn Unterschied macheu sott, selbst wenn er in höherer Macht, Zufall,
Bosheit oder Muthwillen beruht.

Dieser Grundsatz wird in den nachfolgenden Paragraphen des Reglements auf spezielleFälle
angewendet, insbesondere im 8- 54 bestimmt, daß eine Entschädigung auch dann Statt finde, wenn das
Gebäude durch deu Blitz, wenn er auch uicht gezündet, sondern blos zertrümmert habe, einen Schaden
erlitten habe.

Schäden aber — heißt es im Schlußsatze -^ welche durch Erdbeben, Pulver oder andere Ex-
Plosiouen oder ähnliche Naturereignisse verursacht sind, werden nur daun vergütet, wenn ein solches
Ereigniß Feuer veranlaßt hat und die Schäden selbst also Brandschäden sind.

In diesen letzten Worteil reprodueirt sich also der Grundsatz des tz. 4«;, für welchen in den
vorhergehenden Worten eine Ausnahme gemacht worden war, nnd in Eousequenz dieses Grundsatzes
muß eiuc Schadensvergütung wegfallen, weuu die Beschädigung des Gebäudes, ohne daß es brauute,
durch die Explosion allein ucranlaßt worden ist. Hiergegen spricht aber die Betrachtung, daß jede
Explosion eine Entzündung bedingt und diese, weuu sie auch lein Feuer am Gedände oernrsacht, doch
immer Ursache seiner Beschädigung geworden ist nnd deshalb eine Schadcnsvcrgütung beanspruchen läßt.
Diese Anschauung ist iu zwei Fälleu, vvn welche» iu dem einen eine Puloermnhle durch Erplosion
zerstört, in dem andern ein Haus durch eine Gaserplosion beschädigt worden, von dem angerufenen
Richter angenommen nnd ist die Provinzial-Fcuer'Gesellschaft zur Schadcnsvergütuug angehalten woroeu.
Es ist nicht zu verleime», daß es im einzelnen Falle zweifelhaft werden Mnn, ob die Gesellschaftzu
einer Entschädiguug ocrbuudeu sei. Der 'Anspruch ans eine solche tan» sich nm so häufiger wiederhole»,
!e mehr der Gebrauch des Gases, namentlich znr Beleuchtung, zuuimmt, und dieser Explosionen leicht
herbeiführen tanu. In Berücksichtigung dieser vermehrten Gelegcnheit oou Beschädigungen sind dann
auch die Privat Vcrsichernugs Gesellschaften dazu üdergegaugeu, ausdrücklich auzuliiudigen, daß ^as-
Explosionen dcn Fmerschädeu gleich geachtet, also Vergütungen gewährt werden.

Unter diesen Umständen hält die Direttion der Prooiuzial Feuer^Gesellschafl eine Acuderuug
des tz. 54 des Reglements für nothwendig und beantragt sie dahin, daß dessen ^chlnßsatz wörtlich
folgende Fassuug erhalte:

„Auch Gas-Explosioneu werden als Brandschäden behandelt, weil sie durch Feuer veranlaßt
wordeu sind, andere nicht durch Feuer entstandene Schäden dagegen, welche von Erd¬
beben, Sturm, Pulver- uud sonstigen Explosionen oder ähnlichen Naturereignissen her¬
rühren, sind vvn der Vergütung ausgeschlossen. Die Socicttits - Direttion ist jedoch
ermächtigt, auch iu diese» Fälleu gegen Explosiousgefahr zu versichern, wenn ein beson
derer dnrch Vereinbarung zu bemesseuderBeitrag dafür übernommen wird,"

Die Direktion beantragt hiernach zweierlei: einmal, Gas-Explosioncn dem Blitzschadengleich
Zu stellen; ferner ihr die Befngniß zu gebeu, auch gegen Explosionsgefahr, resp, gegen Schäden, welche
durch Cturm und Erdbeben veranlaßt werden, Gebäude zu versichern und ihr die Vereinbarung nber
den zu leistenden Beitrag zu überlasse».

Ubänderunssdes §.
5,4 des FeuersuzictÄts»
Reglement« vom I.

September 1852,
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Was dm ersten Antrag anlangt, so «scheint es unbedenklich,ihm zn entsprechen,weil jede
Gasexplosioneine Entzüuduug des Gases voranssetzt, welche den Schaden h«boiführt «euu auch em
bleibendes Feuer entsteht,nnd daher die Zubilliguug eines Schadenersatzes ganz analog dem rm Reg ement
^ ^üu Fall ciner Beschädiguugdnrch einen nicht zündenden Blitz geschehe.: dach Es edars

hierüber nm so nuhr einer a.lsdrücklichenErtlärnng, als ohne dieselbe die Nerstchernngen ,.ch den Prwat-
Gesellschaftenznwenden würden, die ausdrücklich gegen Gasexplosionen zn versichern erklaren
We,cu,a)asic^z ,^^^ des Antrags erregt indessen Bedenken und es empfiehlt sich, dle ursprüngliche

^ L 54 bcinibehalten, weil diese dem Grundsätze des 8- "! entsprechend ist, während dieFassung des ß

Pulver-Explosionen. >. ^, < ^
.hiernachglaubt der Ausschuß dem hohen Landtagenur vorschlagen zu können, dem tz, ^4 des

Reglement/im Eingang folgeude Faffuug z>i geben:
Eben so wenig sind uou dieser Vergütung solche Beschädigungen der Gebäude ausgeschieden,

welche durch den Blitz oder durch eiue Gasexplosion, auch weuu beide
nicht gezündet, sondern blos zertrümmert habeu, hervorgebracht werden, noch auch
solche, welche u, s. w,

im Uebrigenaber die Fassung des Z. 54 unverändert beizubehalten.
Düsseldorf, den 2N. März 18L8.

Freiherr Raitz u. Frcntz, Vorsitzender. Becker. Verger. Gebert. Reusch.
Münster. Eontzen.

Antrag

auf Abänderung des Schlußsatzes im §. 54 des Socictäts-Reglements vom 1. September 1 «52.

Anlasse zu Vor. Der die Vraudcutschädigungs ' Ansprüche rcgulireude 8, 54 des Soeictäts - Reglements
stehendem. ^^m 1. September 1853, welcher unverändert ans dem früheren Neglemeut vom 5>. Januar 18Zb

übernommen worden ist, lautet in dem Schlußsätze:
„Schäden aber, welche durch Erdbeben, Pulver- oder andere Erplosionen oder

ähnliche Naturereignisse verursacht sind, werden nur daun vergütet, wcun ein solches
Ereigniß Feuer veranlaßt hat und die Schäden selbst also Brandschaden sind."

Ueber die Anwendung dieser Bestimmung im Anschlüssean den Inhalt des tz. ^
welcher lautet: ,

„Die Brandschäden-Vergütung wird für alle Beschädigung des versicherten
Gebäudes durch Feuer geleistet, ohne daß die Art und der Grund der Entstehung
des Feuers, er beruhe in höherer Macht, Zufall, Bosheit oder Muthwillen, dan'i
einen Uaterscbicdmacbt,"

haben von jeher Meinungsverschiedenheitenbestanden, da in Explosionsfällen nicht immer zn ^
kennen war, ob eiue Entschädig^ngspflichtvorhanden sei oder nicht. , ,^ ,i

Diese Unsicherheitwar Veranlassung, daß im Jahre l»38 die gerichtliche^ntfchcldnm,
über die Frage herbeigeführt wurde, ob eiue damals durch Explosion zerstörte Pulvermühle von
der Soeietät zu vergüten sei. Das Urtheil bejahte diese ^mge, weil es annahm, daß dce Exvt^
sion dnrch Feuer verursacht worden; es versagte dagegeu den Entschädigungs-Anspruchfür e>u
der Nähe der Mühle gelegenes Öans, welches dnrch Zertrümmerung gleichzeitigSchaden erlitt
halte, ohne daß eine Entzündung durch Feuer eingelrcten war.
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In ähnlicher Auffassung hielt ein späteres schiedsgerichtliches Erkenntniß die Societät für
verpflichtet, einen durch Gasexplosion entstandenen Schaden zu vergüten, weil die Explosion von
Feuer veranlaßt sei.

Das ersterwähnte Erkenntniß war für die Societät in fo fern von großer Bedeutung,
als nach demselbendie Entschädigung explodirter Pulvcrmühlen nicht mehr versagt werden konnte
und daß die Versicherung solcher Nisicos dadurch zu einem Grade von Gefahr anwuchs, der die
Prämie dafür zu einer Höhe steigern muhte, welche es den Besitzern räthlich machte, von der
Versicherung abzusteheu. Es handelt sich demnach wesentlichnur uoch um audere Explosionenund
deren Entschädiguugspflicht;so z, N. ereignen sich Pulver-Explosionen, die nicht durch Zutritt von
Feuer, sondern durch Neibuug und dergleichen entstehenund oft in sorgloser Aufbewahrung ver¬
schuldet werdcu. Das Reglement muß deren Vergütung ebensowohlversagen, als die Explosion
von Dampfkesseln, deren Entstehung nicht von Feuer herrührt uud welche mit Erdbeben, Sturm
und ähnlichen Naturereignissen in keiner Weise als Brandschäden gelten können, deren Vergütung
der ß. 46 allein im Auge hat.

Als solche von der Vergütung nicht auszuschließendeSchäden erscheinen dagegen die
durch Gas-Explosionen an Gebäuden angerichteten Zerstörungen, wie schon das zweite der ange¬
führten Erkenntnisse darthut und weil diese Explosionen nur von Feuer herrühren Die Socie-
täts - Dircction mußte dicfe Gründe um fo mehr anerkennenund dlmselben gemäß handeln, als
die große Verbreitung der Gasbeleuchtung die Fälle solcher Art und die Ansprücheauf deren Ent«
schüdigungvermehrten, indem dabei geltend gemacht wurde, daß die Privat - Gesellschaftendafür
überall Vergütung leisten, uud es dci Societät entschieden zum Nachtheile gereichenwürde, weun
sie in diesem Punkte zurückbleibensollte.

Neben der dem bisherigen Inhalte der betreffendenNeglcmcntsstelle mangelnden Klar¬
heit machen sich folglich auch Zweckmäßigkeitsgründ ĝeltend, welche dafür sprechen,dem Schluß-
absatze des 8- 54 eine Fassung zu geben, welche geeignet ist, die früheren Zweifel über die Fälle
Möglichst zu beseitige!», für welcheBrandschaden-Erfatz in Anspruch geuommeu oder entschiedener
wie bisher versagt werden kann.

Wenn oben von der Explosion der Dampfkessel«, hervorgehobeu worden ist, daß sie nicht
als Brandschäden gelten töuueu, so haben die zahlreichen Besitzer solcher kostspieligenAnlagen
doch das Verlangen, gegen die Verluste durch Cxplosion geschützt zu sein, uud sie erbietcu sich
dafür zu einer Zusatz-Prämie, falls die Versichernng auf Explosionsschadendieser Art ausgedehnt
Wird. Die Vefugniß zu einer solchen Vereinbarung enthält das Reglement jetzt noch nicht, sie ist
aber zu einem solchen Bedürfnissegeworden, daß die Direction nicht ermangeln durfte, sie in ihren
"erschlag mit aufzuuehmen.

Ans diesen Gesichtspunktenist die nachfolgend formnlirte Ncglements-Acnderuug hervor¬
gegangen, welche ich dem hohen Landtage mit der gehorsamstenBitte unterbreite, dafür die Aller¬
höchste Genehmiguug hochgeueigtestin Antrag bringen zu wolleu.

tz. 5,4.
Au die Stelle des letztcu Satzes:

„Auch Gas-Explosionen weiden als Brandschäden behandelt, weil sie durch
Feuer veranlaßt worden sind; andere nicht dnrch Feuer entstandeneSchäden dagegen,
welche von Erdbeben, Sturm, Pulver- und sonstigen Explosionen oder ähnlichen
Naturereignissen herrühren, sind von der Vergütung ausgeschlosseu.—

Die Socictäts - Dircctiou ist jedoch ermächtigt, auch iu diesen Fällen gegen
Explosionsgefahr zn versichern, wenn ein besonderer durch Vereinbarung zu beines¬
sender Veitrag dafür übernommen wird."

Der Dircctor der RheinischenProvinzial-Fcuer-Societät.
Frhr. von

2?
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Nro. I»

Bericht des 4. Ausschusses
des 19. Rheinischen Provinzinl-Landtages, die Rechnungen der Provinzial-Feuer-Societäts-Kasse

,1« 1864, 1865 und 1866 betreffend.

Referenten: Abgeordnete Pilgram, (Hebert, Neusch.
Rechnungen der Die von dem Königlichen Landtags - Commissarius und Ober-Präsidenten Excellenz Herrn
Pr°«mzial-Feuer. Po,u,ner^Esche mittelst Schreiben .1. <l. Düsseldorf, den 15. März c. Nr. '63 dem 1«. Rwm chen

S°net»t pr° 1864/6. ^^« ^^,, ,ber«ieseneu Rechnnngen nebst Belägen der Rheinischen Provinzial-Feuer^^one at
dpr ">abre I8«4 ''«<" und 18«« wurden von dem damit beauftragtenIV. Ausschusse, so wett nothlg
und thnnlichgewesen, geprüft und mit den Belägen, welche sich in 114 Bänden befinden verglichen,
und thnnlrch^ ^ ^,^„ mit großer Pünktlichkeit geführt find, davon hat der Ausschuß stch der
Durchsicht uud Vergleichnng mit den Belägen überzeugt, eine Revision i.ru «^u!o aber nicht vorge¬
nommen dieselbe anch nicht für nöthig befunden,weil sie bereits stattgefundenhatte.

Nach Einsichtder vorgelegtenRevisions - Verhandlungen vom 29. Januar 18b«, «. März
,86? und 12. September 18«? haben die dabei gezogenen Rotaten so weit mogllch rhrc Erledig,mg
gefunden und erfolgte unterm 2«. April 18««, 14. Juni 1867 und 9. Oktober 186? die Ent,che:dung
des Königlichen Herrn Ober^Präsideuten,womit der Ausschuß sich einverstanden erklärte.

' Um gemäß den bestehenden Reglements für die Provinzial-Feuer-Societät die Dechargnung
dem Prvvinzial^andtagc empfehlenzu können, wurde mit der Revision fortgesetzt, wobei sich folgende
Resultate ergaden.

Die Rechnung<1« 1864 betreffend.
Die Soll-Einnahme der Immobil« - Versicherung ist aufgeführt mit

I «,«4,520Thlru. 16 Sgl. 9 Pf. « ^. ,, «l
Die Ist Einnahme beträgt ..............''059,688 Thlr. 19 Sgr. 11 Pf-
Die Reste betragen 4851 Thlr, 2« Sgr. IN Pf.
Die SolbAusgabe beträgt 589,062 Thlr. 3 Sgr. 8 Pf.
Die Ist-Ausgabe beträgt ............... 438,329 „ 1o „____^

Mithin Bestand der Immobilar-Vcrsicherung ..... «21,339 Thlr. 4 Sgr. 4 Pf.
Die Soll-Einnahme der Mobilar Versicherungist aufgeführt mit

13,«24 Thlrn. 7 Sgr. «Pf.
Die Ist-Einnahme beträgt .... 998? Thlr. 14 Sgr. 11 Pf.
Als Rest Einnahme ist aufgeführtdie
Summe von 363« Thlrn. 22 Sgr. 7 Pf.
Die SolbAusgabc

mit 29,426 Thlrn. 15 Sgr. 11 Pf.
Die Ist Ausgabe beträgt .... 28.719^ ^25 „ 1 „

Mithin Mobilar-Vorschuß. 18,732 Thlr. 10 Sgr. 2 Pf. 18,732, „ IN
Bestand der beiden Versicherungen beträgt also .... 602,606 Thlr. 24 Sgr.

Die Rechnung äo 1865 betreffend.
Die Soll-Einnahme der Immobilar-Versicherung ist aufgeführt mit

1 147.305 Thlrn. 16 Sgr. 8 Ps. , ,„ ^ ? Pf.
Die Ist-Annahme beträgt ..............^42,378 Thlr. 18 Sgr. ? ^
Die Reste betragen 492« Thlr. 28 Sgr, 1 Pf-
Die Soll Ausgabe beträgt 659,239 Thlr.
Die Ist Ausgabe beträgt

461,369 „ 13

Mithin Bestand der Immobilar-Versichcrung ......681,009 Thlr. 5 Sgr.
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Uebertrag 681,009 Thlr. 5 Sgr. 4 Pf.
Die Soll-Einnahme der Mobilar - Versicherung ist aufgeführt mit

31,319 Thlrn. 9 Sgr. 2 Pf.
Die Ist-Einnahme beträgt .... 28,603 Thlr. 13 Sgr. 1 Pf.
Als Nest-Einnahme ist aufgeführt die
Summe von 2715 Thlrn. 26 Sgr. 1 Pf.
Die Soll-Ausgabe ist aufgeführt mit

57,305 Thlrn. 8 Sgr. 1 Pf.
Die Ist-Ausgabe beträgt . . . . 54,013 „ 26 „ 2 „

Mithin Mobilar-Vorschuß . 25,410 Thlr. 13 Sgr. 1 Pf. 25,4.10 „13 „ 1 „

Bestand der beiden Versicherungen beträgt also .... «55,598 Thlr. 22 Sgr. 3 Pf.
Die Rechnung <i« 1866 betreffend.

Die Soll-Einnahme der Immobilar - Versicherung ist aufgeführt mit
1,218,894 Thlrn. 23 Sgr. 4 Pf.

Die Ist-Einnahme beträgt..............1,211,864 Thlr. 14 Sgr. 10 Pf.
Die Neste betragen 7030 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf.
Die Soll-Ausgabe beträgt 59^,405 Thlr. 4 Pf.
Die Ist-Ausgabe beträgt...............462,305 „ 26 „ 1 „

Mithin Bestand der Immobilar-Vcrsicbcrung .... . 749,558 Thlr. 18 Sgr. 9 Pf.
Die Soll ^ Einnahme der Mobilar - Versicherung ist aufgeführt mit

42,444 Thlru. 1 Sgr. 3 Pf.
Die Ist-Einnahme beträgt .... 39,254 Thlr. 13 Sgr. — Pf.
Als Nest-Einnahme ist aufgeführt die
Summcvon3l89 Thlrn. 18 Sgr. 3 Pf.
Die Soll-Ausgabe

Mit 73,328 Thlrn. 26 Sgr. 8 Pf.
Die Ist-Ausgabe beträgt .' . . . 70,638 „19 „ 8 „

Mithin Mobilar-Vorschuß . 31,384 Thlr.^i^Sgr. 8 Pst 31,384 „ 6 „ 8 „

Bestaub der beiden Versicherungen beträgt also .... 718,174 Thlr. 12 Sgr. 1 Pf.

Von cincm Mitgliedc des Ausschusses wurde die Bezeichnung: „Bestand der beiden Ver¬
sicherungen" nicht als richtig anerkannt, weil die Iuunobilar Versicherung mit Bestand, die Mobilar-
Versichcrung dagegen mit Defizit abschließe. welches als Vorschuß von der Ersteren entlehnt, von dem
wirtlichen Inunodilar-Bestand in Abzug gebracht, nnd derselbe dadurch um die Höhe des Vorschusses sich
vermindert.

Ferner wurde die Frage angeregt, ob die Mobilar - Versicherung, welche ihre Vorschüssevon
der Immobilar-Versicherung erhalten, derselben gegenüber nicht zinspflichtig sei? weil nicht alle Ver¬
sicherten der Immobilar-Bcrsicherung auch bei der Mobilar-Versichcruug bethciligt seien.

In den Rechnungen figurirt 1^-. 12 <!<> 1866 Neste ans 1852 Peter Nemüuder mit einer
Nestsumme von 30 Thlrn., aus 1853 Anton und Joseph Walperath mit 6 Thlrn., ans 1854 die Wittwe
Moses Cassel aus Deutz mit 7 Thlrn. und wird beantragt, diese Posten zur Erledigung zu bringen.

In der Rechnung <i« 1866 1'^. 9. d. unter den extraordinären Einnahmen sind als Rest
aufgeführt 329? Thlr. 10 Sgr. Zinsen von der Badcverwaltung zu Neucncchr und fragt sich, ob dieser
Nüctstaud seit Aufstellung der fraglichen Nechnnng (15. Inli 1867) eingezahlt worden ist.

Der Ausschuß hat sich dahm ausgesprochen, daß die beiden Kassen als gemeinschaftlichbcste-
hcnd zu betrachten seien, daher eine Ziuspflicht nicht bestehe.

Der Ausschuß empfiehlt dem hohen Landtage, die Anerkennung der Nichtigkeit der Nechnnng
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und die Ertheilung der Decharge zu beantragen unter Vorbehalt der Erledigung der noch unerledigten
Notaten.

Der H. Ausschuß.

Frhr. Naitz v. Krentz, Vorsitzender. Becker. Berger. Neusch. Gebert. Münster.
Pilgram. Bachem. v. Eynern.

Velwaltmisssbericht,
Ncchuungenund Etat

der Pioviuzial-
AlIicit«°Anstalt zu

Vrauweiler.

Nro. RI

Referat des 4. Ausschusses,
betreffend

die Provinzial - Arbcitsanstalt ;u Branweiler.

Referent: AbgeordneterSchult.

Dem 5. Ausschusse sind zur Berichterstattung überwiesen worden:
1. die Uebersicht der Verwaltuugs-Ncsultate für die Jahre 1864, 1865 und 1866;
2. die Rechnungen der Anstalt Pro 1864, 1865 und 1866;
3. der Verwaltungs-Etat pro 1868 und 186!).
Der Ausschuß hat sich der Prüfung dieser Vorlagen unterzogen und beehrt sich der hohen

Versammlung Folgendes vorzutragen:
aä 1. Die Bevölkerung hat im Durchschnitte

in 1864..... 698 Köpfe,
., 1865 ..... 655 „ und
„ 1866 ..... 635 „ betragen,

während 1862 .....628 „ uud
1863 .....704 „

durchfchnittlichvorhanden waren.
Als erfreulich kann bezeichnetwerden, daß die Rüclfälligkeitder Detinirten, besonders

bei dem weiblichenGeschlecht,von Jahr zu Jahr abgenommen hat. Im Jahre 1864 waren W
Weiber und Mädchen, im Jahre 1865-84 und im Jahre 1866—75 rückfällig.

Der Unterricht wird von zwei Lehrern und einer Lehrerin ertheilt, der Neligions-Unter-
richt von den Seelforgern der Anstalt.

Der Gcfundheitszustand war befriedigend, besondere epidemische Krankheiten sind nicht
vorgekommen.

Der Arbeitsbetrieb ist entsprechendgeführt worden und an Arbeit hat es mcht gefehlt.
Die Landwirthfchaft hat befriedigendeResultate geliefert und gegen das Oekonomiewesen

überhaupt findet sich nichts zu erinnern.
Die Verwaltung der Anstalt ist als gut zu bezeichnen. Der 1866 verstorbene Direktor

Falkenberg hat sich stets mit Fleiß und Umsichtdem Interesse der Anstalt gewidmet. Die Rech¬
nungen der Anstalt pro 1864, 1865 und 1866 sind dem Landtage vorgelegt worden. Dieselben
sind von der Verwaltungs-Commissionrevidirt, vom Herrn Ober-Präsidenten superrevidirt und die
gezogenen Monita erledigt. Zu Erinnerungen liegt keine Veranlassung vor.

Der Entwurf zum Verwaltungs-Etat der Anstalt pro 1868 ist ebenfalls vom fünften
Ausschüsse geprüft worden. Er ist auf 700 Köpfe täglich berechnet. Außer dem Staatszuschuh
von 7875 Thalern sind die Einnahme-Posten nach dem Durchschnitt der drei letzten Jahre angesetzt.
Die Gesammteinnahme soll demnach 64,000 Thaler betragen, 2750 Thlr. weniger als im vorigen
Jahre.

»
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Im Etat der Ausgaben besonders unter Tit. I. Besoldungen kommen folgende Verän¬
derungen vor:

1. Der verstorbene Direktor Falkenberg bezog eine persönlicheZulage von 150 Thalern,
welche durch die Austeilung des jetzigen Direktors wegfällt,

2. Der Ncudant Menikc soll eine nicht pcnsionsfähigeZulage von 50 Thlrn. beziehen,in
Berücksichtigung, daß er bereits sein 50jähriges Dienstjubiläum gefeiert und die Kassengeschäfte
mit der größten Pünktlichkeitund Zuverlässigkeit geführt hat.

3. Für den evangelischenPfarrer Auler ist eine Unterstützungvon jährlich !50 Thlrn.
auf Widerruf angesetzt zur Erziehung seiner Kinder. Das Gehalt beträgt UM Thaler und freie
Wohuuug.

4. Die Stellen des Polizei-Inspektors und des Arbeitö-Inspektors sind bisher mit 500
Thlrn. dotirt gewesen. Mit Rücksicht auf die mannigfaltigen und beschwerlicheil Dienslfunttionen
dieser Beamten und auf die in den letzten Jahren eingetretene Erhöhung der Gehälter diefer
Beamten-Kategorie in den Staats-Strafaustalten, die nebst freier Wohnung auf 600 Thlr. normirt
smd, ist die Erhöhung der Gehälter in Vorschlag gebracht auf 550 Thlr.

5. Für die Stelle des Sekretairs, welchemit mir 450 Thlrn. dotirt ist, wird eine Er¬
höhung auf 500 Thlr. vorgefchlageu. Die umfangreichen Arbeiten und die damit verbundene
Verantwortlichkeit befchäftigenden Inhaber dieser Stelle vollauf. Der Sekretair muß zur Führung
der Correspondenzenqualifizirt sein, da der Direktor sich mehr mit dem äußern Dienste, als mit
schriftlichen Arbeiten befassen muß. Die Sekretairstelle dürfte hiernach nicht zu hoch gegriffen fein.

6. Die Aufseher und Meister sind in 3 Gehaltsklassen getheilt; die erste bezieht jetzt 23«
Thlr., die zweite 218 Thlr. und die dritte 208 Thlr. Besoldung und außerdem freie Wohnung
°der eine Miethscntschädignng von 30 Thlrn. Die Aufseher in der Straf- und Eorrcetions-Anstalt
3U Cöln bezieheneine Besoldung von resp. 300, 290, 275 und 250 Thlrn., wodurch Veranlassung
gegebenworden, für die Auffeher und Meister und zwar für jene

der ersten Klasse ..... 25N Thlr.
der zweiten Klasse .....210 „
der dritten Klasse ..... 230 „

seiner für den Hausvater, welcher gegenwärtig 288 Thlr, bezieht, 300 Thlr. und für die Ober.
Aufseherineine Erhöhung von 240 Thlrn. auf 250 Thlr. in Vorschlag zu bringen.

7. Für den ersten Fuhrknecht ist eine Gehalts-Erhöhung von 120 Thlrn. auf 180 Tblr.
^°rgeschwg^„, so daß er incl. einer Mieths-Entschädigung von 30 Thlrn. 210 Thlr. beziehen soll,
^ie bedeutende Erhöhuug wird motivirt, daß der Fuhrknechtdie Geschäfte mit den auswärtigen
Arbeitern zu besorgen hat und zu dein Ende tagtäglich mit Fuhrwerk draußen beschäftigtist, wo¬
durch ihm, znmal wenn er Familie hat, in Folge der nnc-wärtigen Beköstigung doppelte Kosten
"Wachsen.

Gegen den vorigen Etat sind die Gehälter um 860 Thlr erhöht.
8. Die Kindergelder für Auffeher uud Werkmeisterbetragen 420 Thlr. Eine Verände¬

rung ist nicht vorgeschlagen.
9. Für Unterstützungensind 342 Thlr. vorgeschlagen, 13 Thlr. 26 Sgr. 3 Pf. weniger

"ls früher,
10. Die Ausgaben für Speisung, Krankenpflege, Feuerung, Beleuchtung, Bekleidung

ud Lagerung, Utcnsilien, Reinigung und Geschäftsführung sind zur speziellenBerechnung nach
"n Durchschnitt der drei letzten Jahre angesetzt, wogegen nichts zu erinnern sein wird.

., . N. Zur Unterhaltung der Gebäude sind 2500 Thlr. und für Reinigung der Schorn-
uelne 25 Thlr. wie früher vorgeschlagen.
, 12. Für Versicherung der Gebäude und des Mobilars der Anstalt 284 Thlr. 17 Sgr.

^f-! mehr 43 Thlr. 10 Sgr. gegen den vorigen Etat in Folge einer neuen Versicherung.
13. Für Kirchen-und Schulbedürfnisse sind 600 Thlr. vorgeschlagen, worin ein Mehr
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.on 200 Thlrn. enthalten ist für Noparatnr der Kirche ans Grnnd eines Befchlnfsesdes vorigen

^""^ mi 14. Ad Ertraordinaria sind 2315 Thlr. 25 Sgr., ,nehr 278 Thlr. 4 Sgr. 8 Pf. angesetzt,
/ ^'/< cv..^^,'«i,>inder speüetlenBerechnung unterliegen,

welche «um T^In^m m der w^ ^'^^^ ,^ ^^,,„^ ^^^ ^ veehr
. < s ^ umwna zn empfehlen, den Verwaltungs- Etat pro 1808 und 1800 zn genehmigen,

sich der h^n Ver^nuiliwg^ P ' ' ^ ^' ^^,^ ^^ ^^.^ ^.^^ ^ ^^. ^
"5n"de5B?nv^ dieselben Jahre keine Ansstellnngenzu machen seien und dre Ver¬
waltung als befriedigend anerkannt werde,

Düsseldorf, am 30. März 1868.
Der 5. Ausschuß:

^.hr « ^o.nseuthal, Vorsitzender, Schnlt, Referent. Dr. E. Leris. v. Mylius. Nanm.
" " ^ Bachem, u. Bourscheidt. Küchen.

Nro. «2.

Bericht des 5. Ausschusses
über den

Antrag des Kirchen-Vorstandes der Pfarrkirche zu Vrcmweilcr auf Überweisung uou 150 Thlrn.
jährlich zur Beschaffung eines Darlehns uon 25U0 Thlrn. zur Herstellnug dieser Kirche.

Referent: AbgeordneterBache m.

Nach Angabedes Kirchenuorstandes zn Brauweiler, «elcher aber kein Kostenanschlagbeigefügt
Pf?rNch°?imn- ist. erfordert die früher auf 15,000 Thlr. berechneteHerstellnugder Pfarrkirche ^ Brauwe, er wew
^' weller. ^,/ch «nn Gottesdienstfür die Anstalt Branweiler benntzt wird, ein Capital uon 2..,000 Thlrn. -"

Mehrbetrag uon 8«,"" Thlrn. hat sich erst während der in: Fortgang begriffenen Herstellnugals no n^
wendig herausgestellt: durch den Seitenschub der Umfassuugsmanernhaben
Msse'erhalten; der Abbruch eines Theils des KrenzgangesSeitens der Verwaltung der Anstalt hat m
"angseite der Stütze beranbt. wodurch sie um mehr als I Fuß aus ihrer senkrechten «age g"vichen; ane^
Mauerwerk ist in einem desolaten. Zustande als es vorgesehen war; die das Chor tragende MPP
hat an Stanofähigteit verloren; die Dächer, welche uur ausgebessert werdeu sollten, mnsten, weil Y"5
wie Dachschicfer fanl sein soll, erneuert werden. . ^.^

« Der Kirche stehen 17,000 Thlr. znr Verfügung (!«'<'« Thlr. von der Civilgemernde, 4000 THN-
von der Pfarrgememde); sie hofft auf einen weitern Zuschuß vom Staat uon 2000 Thlrn., uon °
Ciuilgememdeuon t5U0 Thlrn. nnd die Pfarrgemeindefoll noch 250.1 Thlr. beibringen. Hrerzu fa
aber die Mittel uud diese zu beschaffen,wird beantragt, ihr jährlich 150 Thlr. bis dahm zu Überweg .
daß das Capital uon :i500 Thlrn. amortisirt sein wird. ^ . « mietet

Den Fonds, aus welchem dieser jährlicherBeitrag uon 150 Thlrn. geleistet werden Ml, me
nach Ansicht des Kirchenuorstandes der Pensionsfond der Anstalt, welcher die Höhe von ^."00 "^
erreicht hat und der jährlich aus deu Zinsen 400 Thlr. eiubringt, er erhält
Zuwachsvon 1->0 Thlrn. als Netrag ans den Zinsen, welchedie p^°nniu.W-rnäu bezahltenHNi ^
der Gemeinden durch Anlage bei der Rheinischen Prouinzial-Hülfskasfeaufbringen. Diese U>" ^l)
zur Amortisation der 2500 Thlr. zu überweisen, darauf ist der Autrag gerichtet. . ^

Wenn gleich die Angabenüber diesen höherenBedarf der Neparaturkostendurch mwn tost"
anschlag nicht belegt sind und deshalb nicht geprüft werden taun, ob dieser sich innerhalb der ^rei z
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der Nothwendigkeit halte, so will der Ausschußdoch uicht bezweifeln,daß ein höherer Bedarf iiuver-
weidlich ist, und wenngleich der Proviuzial' Landtag in seiner Sitzung vom 14, Qctober 1804 unter
Ablehnungeines in Antrag gestellten Beitrags von 4500 Thlrn nur den Jahresbeitrag wegen Benutzung
der Kirche durch die Anstalt oon 100 auf 3N0Thlr. erhöhte, so soll doch die Billigkeitund Zweckmäßig¬
keit eines höhern Beitrags nicht verkanntwerden, nachdem der Reparaturbanfond uicht für ausreichend
befunden worden ist. Indessen sieht sich der Ausschuß uicht im Stande, die Annahme des Antrags
des Kirchenvorstandes in seinem ganzenUmfangedem hohen Landtagezu empfehleu. Es erscheint näm¬
lich eines Theils uicht augemesscn, dem Pensionsfond auf eine unbestimmte Zeit hinaus eine Summe
zu entziehen, die zu seiner Verstärkung dient uud weuu er auch zur Zeit höhere ^iuscu aufbriugt als
zu Pensionenverwendet wird, so läßt sich doch nicht erwarten, daß dies für alle Zukunft so bleiben
werde. Andern Theils hält es der Ausschliß für nothwendig, daß dem hohen Landtage vorerst der
Amortisationsplan vorgelegtwerde, damit die Zeit der Zusichenmg der I5i<> Thtr. auf eine bestimmte
Nnhe von Jahren bemessen werden tonne, indem es sonst von dem ^irchenvorstandeabhängenwürde,
den Wegfall des Beitrags in eine gar ferne Zeit zu rücke», während es auch nicht Aufgabe des Aus-
schusscsresp, des ProvinzialLandtagcs sein kaun, bei dem Mangel alles Materials fich felbst mit der
AufMluug des Tilgnngsplancs zu befassen.

Der Ausschliß erinnert gleichwohl daran, daß die Erhaltung und Herstellungder Kirche auch
M Interesse der Anstalt liegt und daß dieses deren Förderung empfiehlt. Er erlaubt fich deshalb deu
Vorschlag:

Der hohe Landtag wolle für die laufendeEtatsperiode der ProvinziabAnstaltBrauweiler
dem Kirchcnvorstandder Pfarrkirche zu Brauweiler als Beihülfe zur Aufnahme eines
Capitals zur nothwendigenHerstellung der dortigen Pfarrkirche aus den durch die
verzinsliche Anlage der Beiträge für die Anstalt Brauweiler Seitens der Gemeinden
bei der Prouiuzial-Hülfskasseaufkommenden uud seicher dem Pensionsfond zufließenden
Zinsen, in so weit diese aufkommen, einen Betrag vou EiuhnudertfüufzigThalern zn
zahlen gestatten.

Wenn der Kirchenvorstand diesen Beitrag für die nächsten Jahre erhält, so ist er in den
Stand gesetzt, sich das Capital für die Herstellungder Arche vorläufig zu beschaffen und es kann ihm
überlassen bleiben, dem nächsten Landtage seinen jetzigen Antrag zn wiederholenund durch Burlage der
""stenanschläge und eines Tilguugsplanes für das cmfzuuehmeudeCapital näher zu begründe,,, wobei
^ dem hohen Landtagevorbehaltenist, zu bestimmen,ob und für welche Zeit eine fernere Bewilligung
^ erwähnten Zinsenbetragcsangemessen erscheine.

Der 3. Ausschuß:
Freiherr v. Lonisenthal, Vorsitzender. Vachcm, Referent. I>. E. Leris. Küchen,

v. Mylius. v. Bourscheidt. I. Horst. Schult. Baum.

Nro. lil

Referat des 5. Ausschusses
über die Rechnungen und den Venualtungsbericht des Landarnimhauses zn Trier

pro 1864, 1865 und 1866.

Referent: Abgeordneter Küchen.
Dem V. Ausschussesind durch deu Herrn Landtags-Marschall die Rechnungen und der Vcr- N^H""^

waltungsberichtdes Landarmenhauseszu Trier für die Jahre 1864, 1805 und 1866 zur Prüfung und dc« L»nd°rmenh°„,e»
Berichterstattungüberwiesen worden.

Der Ausschußhat sowohldie Rechnungen wie den Verwaltungsberichtgeprüft uud beehrt
s'ch der hohen Versammlungdas Resultat seiner Bemühungenvorzutragen.
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Die Rechnungen sind von der Verwaltungs-Commission des ^.andarmenhauses geprüft und
richtig befunden, mich von dem KöniglichenHerrn Regieruugs-Präsidcnten bis einschließlich1866 dechar-
girt worden, , ^, ,„,,.

Aus dem Verwaltuugsberichte geht hervor, daß die Bevölkerung des Hauses im Jahre 1864
464 Personen 1865 494 Personen nnd 1866 431 Personen betragen hat.

Die Einnahme beläuft fich pro 1864 auf . . . 55,396 Thlr. 11 Vgr. 5 Pf.
Die Ausgabe............ 44,61 U „ 18___^,____!^

Mithin Mehreiuuahine .... . 10./ 85 Thlr , 22 Sgr^8H.
Die Einnahme pro 1865 auf......67,95« „ '9 „ 6 „
Die Ausgabe............ 46,284 „ 1? „ 8 „

Mehreinnahme ........ 21,665 Thlr. 21 Sgr. 1l» Pf.
Die Einnahme pro 1866 auf.......57,845 „ 21 „ 2 „
Die Ausgabe............ 45,754 „ 19 „ 1!» „

Mehreinnahme ........12,091 Thlr. 1 Sgr. 4 Pf.
Die finanzielle '.'age des Hauses hat sich mithin in erfreulicher Weife gestaltet und die günstigen

Resultate, welche die Ncchnuugeu imchwcisen,liegen, wie auch der Verwaltungsbcricht hervorhebt, theils
in dem ausgedehnten Fabritbctriebe der Anstalt, theils in der Zunahme der Pensionsgelder, aber
wesentlich in den Ersparnissen, welche die geringern Preise der Lebcnsmittel in den Jahren mit sich
brachten.

Sämmtliche Gebäude der Anstalt befinden sich nach Versicherimg des München Commysar»
in eiuem guten banlicken Zustande.

Der Speisung nnd Verpflegung der Häuslinge wurde nach der Versicherung der Verwaltung^
Commission die vorschriftsmäßige Sorgfalt gewidmet und die Beschaffung der nicht in Submission gege¬
benen marttgängigeu Naturalien hat in solcher Weise stattgefunden, daß die Anläufe möglichstunmittelbar
bei den Produzeuten effectuirt wurden. Ein Beweis hierüber liegt nicht bei den Acten, weshalb es
nothwendig ist, daß in Zukunft der Nachweis beigebracht werde, daß wirtlich anf dem Markte von dem
Produzenten gekauft uud daß der bezahlte Preis der Marktpreis war.

Auch ist eine gleichmäßigereVertheiluug bei Aufnahme von Häuslinge unter den verschiedenen
Kreisen des Bezirks beachtet worden, so daß die früheren uvn Seiten des Prvvinzial-Landtciges angeregten
Mängel beseitigt worden sind.

Es hat auch die Versicherung der Gebäude nnd des Inventars gegen Feuerschaden bei der
Rheinischen Pmoinzial-Feuer^Societät stattgefunden.

Schließlich erlaubt sich der V. Ausschuß, bei der hohen Versammlung den Autrag zu stellen,
dem Director der Anstalt, Herrn Schässer, der, nachdem er 5«, Jahre im Staatsdienste gestanden,
wovon über 20 Jahre als Vorsteher des «andarmenhanses, am 31. Dezember v. I. ausgeschieden 'st,
den Dank der hvhen Versammlung für die gute und gewissenyafte Verwaltung während so langer Z"t
cmSzuspreche».

Nachdem nun die Vermaltungs^ Commission des Vandarmenhauses eme geuaue Uebersicht oer
Verwaltuugs-Resullate aufgestellt hat und diese Uebersicht deu Herreu Mitgliedern der hohen Versamm¬
lung mitgetheilt worden, findet der Ausschuß keine Veranlassung, die aufgestellten Resultate spezieller
vorzutragen, er hält die Ertläruug für hinreichend, daß er oen V.-rwaltuugöbericht gehörig geprüft uud
nichts zu' erinnern gefunden hat, er ist deshalb zu der Ueberzeugung gelaugt, daß die Verwaltung de^
Landarmcuhauses zn Trier mit Umsicht geführt worden ist uud ein befriedigendes Resultat geliefert hat.

Der V. Ausschuß erlaubt sich daher, der hohen Versammlung vorzuschlagen, dieser Erklärung
beizutrcten.

Düsseldorf, deu 23. März 1868.
Der 5 Ausschlch:

Frhr. v ^ouisenthal, Vorsitzender. Küchen, Referent. Dr. E. «eris. Bachern.
Frhr. v. Bourscheidt. Schult. I. Horst. Nöggerath. u. Mylius. Baum.
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Nro. »H

l. Neferut des 6. Ausschusses
über die

Reorganisation der Irren-Pflege in der Nheinprooinz

Referent: Freiherr Naitz v. Frentz.

In dem Allerhöchsten Landtags Abschied von, II. März d, I, haben des Königs Majestät
m Allcrgnädigstcr Anerkennung der Fürsorge, welche die ProuinziabStäude der RheiwProvinz der für
dle leidende Menschheit so wichtigen Irrenheilpflege, nach Inhalt der Petition vom 9. Dezember l8«i5>
anreihen zu lassen beabsichtigen, den Standen der Rheinproviuz als einen Beweis des Allerhöchsten
^ertrauens das erbetene Recht der Selbstverwaltung der zu grüudenden Anstalten, in Gnaden verliehen
^.Majestät der König haben ferner den auf dem 18. Provinzial Landtage gefaßten Beschlüssen, unter
gewissenModifikationen, im Allgemeinen Xllerhöchst-Ihre Genehmigung ertheilt.

Der Ausschuß schlägt der hohen Versammlung vor, Sr.' Majestät dem Könige für diesen
Allerhöchsten Beweis des Vertrauens und Königlicher Gnade zuvörderst den Dank in
der später abzufassenden Adresse, Atterunterthänigst zu Füßen zu legen.

N ^<„ ^ "°" ^' ^"Mät dem Könige im Landtags Abschiede bezeichnetenModifikationen der
-"Mu,se des Landtags find folgende:

1) Mit Rücksichtdarauf, daß verschiedeneRegierungsbezirke schon aus eigenen Mitteln nicht
"nerhebllche Aufwendungen für Irreu-Pflege^Anstalten gemacht haben, eine dieser Rücksichtentsprechende
"cooyikatmn der Beschlüssehinsichtlichder Vertheilung der Kosten der Erbauung uud Einrichtung der
«Wen Anstalten ans die einzelnen Regicrungs-Bezirle herbeizuführen.

Zur Ausführung dieser Modifikation hat der Herr Landtags Eummisfarius in feinem au deu
^errn Landtags-Marschall gerichteten Schreiben vom 24. d. Mts. den Wunsch ausgesprochen, daß die
' Resolution mit Rücksichtauf die Ausführungen zn der 4. Resolution dahin zu modifiziren sei,

daß die zur Verzinsung und Amortisation erforderlichen Summen von der Provinz in der
Weise aufgebracht werden, daß jeder Regierungsbezirk nach den Verhältnissen beizutragen
hat, in welchem ihm die emittirten Obligationen behufs Erbauung und Einrichtung der
in demselben zu gründenden Anstalt nach Maaßgabe des Bedürfnisses von der ständischen
Commission überwiesen worden sind.

AnsVs -^" ^ Berathung im. Ausschussewurde jedoch durch Beschluß mit 5 Stimmen gegen 4 die
^ M)t festgestellt, daß die Ausgleichung des in einzelucu Regierungs^Bezirken schon Geleisteten, am
vorl,?^"'^ ^" "^'" '"' ^ die Provinz als solche, die in den einzelnen Negiernngs. Bezirken

yandencnAnstalten, wenn sie sich zu einem fernern Au. und Ausbau eigneten, imtu den«, um den jetzigen
^, sorderungcu an solche Anstalten zu genügen, für Rechnung der Provinz aus den emittirten Obliga-

en abkaufe, und alsdann sämmtliche Neu^ und Ausbauten für Rechnung der Provinz ausführe.
B^ .. ^" Ausschuß empfiehlt daher dem hohen Landtage, vorstehende zuletzt qenanute Ansicht zum
"Schlüsse zu erheben.

silri..« . ^" Minorität des Ausschusses wünschte jedoch die Ansicht des Königlichen Landtaa>Eommis-
"s " Ausführung gebracht zu sehen.
^ Die zweite von Sr. Majestät dem Könige bezeichneteModifikation der Beschlüsseist die, daß zur

Vermeidung einer ungerechtfertigten, zu starken Belastung des Grundbesitzes die Wahl eines ander-
weiten Anfbringungs-Modus für die znr Verzinsung und Tilgung der aufzuuehmcudcn Anleihe er-
furdcrlicheu Mittel geboten sei. In dieser Hinsicht wird der Maßstab der Mahl- und Schlacht
neuer, sowie der directen Steuern mit Ausschluß der Hausir Gewerbesteuer empfohlen. Der
bisherige Aufbriugungs - Modus war ucmlich, daß die erforderlichen Mittel mit "/,, nach der
Grundsteuer und '/,, nach der Seelenzahl umgelegt und erhoben wurden.

. 28

Rcolgamsation der
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Rhempluuinz.
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Ausschuß erleuut die Nothwendigkeit einer Abänderung des Vertheilnngs - Modus an,

und schlägt dem ^m L^ vor zu be'^. ^^ ,^ ^^ ^ ,^ ^^^^ ^^
'1^/^^uudM^ sowie die directeu Steuer., nnt Ausschluß der

b en nnt sten Stufeu der Klassensteuer^ der unter dem Mittelsatze er G"°erde,teuer
v b" den Metzgern uud Bäckern unter dem Normalsatz pro Kopf der Bevolternng

Steuernden, sowie mit Ausschluß der Haufir^ewerbesteuer. herangezogen merden,
Dieses sind die beiden Modifikationen, die im Allerhöchsten Landtags-Abschiede ausgesprochen

,' . s,^ ist in deulselben aber angeführt, daß über die vorzunehmenden Abänderungen der Ve.
md. anßerdem :s m d uy , ^ Landtags ^onnuissarins dem Landtage die er order-
schln,seund des 9 guwtw ) „,,^,/würdeu, uud daß demnächst der Erreichung der anderweit

^tm ^chMs"^ '"' Allerhochsteudefinitiven Genehmigung entgegengesehenwerde,
gefaßten V^chl ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^ .«udtags-Eommissarins vom 24 d, M. find nun

n , nnncbtia II Abänderungen des Regulativs hauptsächlichdrei Punkte, nber die znvorder,t

d^ohe'Xt "N bevor der Ausschuß in die Amendirnng des Negulativs em-
«ten ann Di Be chlüsse des hohen Landtages über die beiden Allerhöchsten Orts angeregten Mod.

Mumm! sind ebenfalls zu fasse», bevor der Ausschuß der Versammlung eine abändernde Fassung dir
Resolutionen in Vorschlag dringen kann.

!>. Die erste vom Herrn Landtags - Commiffarins vorgetragene Abänderung des Regulativs ist .er
tz. 12 desselben.

Der tz. 12 in seiner jetzigen Fassung lautet: .....
Der Dircctor der Anstalt wird auf den Vorschlag der Commission vom «omge ernannt u, s. w.

Der Herr Landtags Eo.nmissarius verlaugt aber nun: , , . . . «'.v
daß die Ernennung des Directors der Anstalt durch Se. Majestät denKomg ans denVor^

schlag des Ministers der Medizinal-Augelegenheiteu nach Anhörung der Verwaltuugv^
Commission erfolge. .. ^ ... ^ ..c^s.-,.-,

Der Unterschiedbesteht also darin, daß der Verwaltuugs-Commissiou kern oefuntwer Vorschlag,
sondern nur ein Gutachten zustehen soll. ... , - - ..... siv

'Ausschuß erklärt sich mi! dem Verlangen des Herrn Landtags-Commi,fariusuWo»
einverstanden, als den Mitgliedern der Eommiffiou unmöglich die Keuntnifse beiwohnen tonnen,
einen tüchtigen qualifizirten Mann in Vorschlag zu briugeu.

Ilusschuß beantragt deshalb: ^<^>„.'N
die Fassung des ^. ,2 in der von dem Herrn Landtage Eomnnssanus vorgeMag^m

Weise auzunehmen.

d Die zweite vorgetragene Abänderung des Regulativs ist tz. « desselben.
Der Herr Commissarins sührt nemlich in dem erwähnten Schreiben an: ^

„was endlich das Regulativ für die Verwaltung der neuen Anstalten anlangt, fo wnd
nächst in Vezng auf die Festsetzung des Etats vou einer staatlichen Oenehmuguug ^^
nicht abseben lassen, da den Prouinzialständen nicht ganz uuemgeschräntt dcw Recht
geräumt werden tauu, die Eingcsesseueu der Provinz mit Abgaben zu belasten. ^

Ausschuß ist nuu der Ansicht, daß mit Vorstehendem unmöglich die Absicht ausgesprochen ,c
soll daß eine jedesmalige Festsetzung der Etats der staatlichen Oeuehmignng bedürfe, da andernfau.
von Sr Majestät dem Könige den Ständen im Landtag>Abschiede Allergnädigst verliehene Recht
Selbstverwaltung der Anstalten illuforisch werdeu dürfte. Ausschuß ist vielmehr ^r "stcht' ^^
die staatliche Oenehmignng des Etats nur dann einzutreten habe, wenn, analog der Stadtt^n
vom ^ahre 165«, der für die Irren-Anstalten erforderliche jährliche Zuschlag zu den "-taatvst^

Kozmtsatz, der ein für allemal iu dem Regulativ festgesetzt werde, übersteigen"
Di Sta hbrde P fontit iu die Lage gesetzt, bei Prüfung des Prozentsatzes auch gleichzeitig »
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Prüfen, ob die Höhe desselbendie Steucrkmft der Provinz zu sehr anstrenge, und wird alsdann wohl
umsomchrvon der jedesmaligenFeststellung des Etats absehen.

Ausschuß beantragt die Beschlußfassung des hohen Landtages in dem eben ausgesprochenen
Sinne, und wird im Falle der Annahme, bei Berathung des Regulativs deu angeniesten scheinenden
Prozentsatz in Vorschlag bringen,

c,'. Die dritte vom Herrn LandtagsCommissariusvorgeschlagene Abänderungdes Regulativs ist ß. 18.
Der 8- 18 sagt uemlich:

Die Beschlüsseder Vcrwaltungs- Commissionwerden durch Stimmenmehrheit gefaßt und
bei gleichen Stimmen ist die Meinung des Vorsitzenden entscheidend.

Hinsichtlich dieses tz. verlangt nun der Herr Laudtags-Commissarius noch eiucn Zusatz, wie
er ebenfallsin dem für Sicgburg bestehendenRegulativ enthalten ist:

daß ncmlich den bei einer Beschlußfassung der Verwaltungs-Commissionüberstimmten Mit-
gliedern die Berufung auf die Entscheidung des Ober-Präsidiums vorbehalte,:werde.

Obgleich nuu Ausschußglaubt, daß diese Bestimmung sich wenig mit einer selbstständigcn
Verwaltung verträgt, iudcm in jeder selbstständigcn Corporation oder Collegiumdie Minorität sich der
Majorität zu fügen hat, so ist derselbe doch auch der Ansicht, daß ein zu streuges Festhalten an Prin¬
zipien nmsowcnigcrgerathen ist, als im vorliegenden Falle die gute Sache dadurch leiden und das
Neorganisations-Werk noch länger verschoben bleiben dürfte, und empfiehlt der Ausschuß dem hohen
Landtage, zu beschließen,daß der Zusatz zu §. 18 wie folgt laute:

„es steht jedoch der Minorität, wenn sie aus mehr als einem Mitgliede besteht, der Rekurs
au den Ober-Präsidenten frei, welcher sodann die Commissionnochmals unter seinem
Vorsitze versammeltund bei mißluugcuemEiuigungsversuche die Entscheidung trifft."

Im Uebrigenist, so lange Siegburg besteht, ein derartiger Rekurs durch die Minorität nicht
eingelegt worden.

Die übrigen unwichtigen Abänderungenoder Zusätze zum Regulativ, die der Herr Landtags-
Commissariusmit eiuigcuMitglieder» des Ausschusses mündlich besprochen hat, werden der späteren
Verathuug des Regulativs vorbehalten und dort vom Ausschuß iu besonderemReferate vorgetragen
werden.

Düsseldorf, den 28. März 1808.
Der «. AuSschns):

Graf v. Spec, Vorsitzender. Münster. Frhr. Raitz v. Frentz. I)r. Würzer.
Graf v. Hoensbroech. Bremig.

ll. Referat des 6. Ausschusses
über die

Reorganisation der Irren-Pflege in der Rhemprovinz.

Referent: Freiherr Raitz v. Frentz.
Nachdem in der 0. Sitzung des 19. Provinzial^Landtagesdie Prinzipien festgestellt worden Re°r<,a»islUi»!id^-

bnd, nach welchen die in dem Allerhöchsten Landtags-Abschiede vom 11. März befohlenen Modifikationen NtZ^mz^
""Beschlüsse des 18. Prouiuzial-Laudtages hinsichtlich der Reorganisation der Irren-Pflege vorgc-
Nonuneu werden sollen, hat Ausschuß die acht Resolutionen und das Regulativ (welche beide
^heile von Sr. Majestät dem Könige im Allgemeinen genehmigt sind) nach eben diesen festgestellten
^'wzipim amendirt und schlägt dem hohen Landtage die Annahme der also amcndirtenResolutionen
Und die Annahmedes mnendirtcnRegulativs vor.



Erste Resolution.
Hinter dem Worte ..erbaut" noch zu setzen: ..resp, die in diesen Regierungsbezirkenvorhan¬

denen und zur Einrichtung einer gemischten Heil- uud Pflege-Anstalt als tauglich befundenen Vez«ts-
Anstalten zur Aufnahmedieser Zahl uon Kranken erweitert werden."

Zweite Resolution,

Die zu erbauenden noch zuzusetzen: resp zu erweiternden und von der Provinz zu übel¬
nehmenden IrremAnstalten erhalte» u. s. w.

Dritte Resolution.
unverändert. .v> , , ^Vierte Resolution.

^' "" Die Kosten der Neu sowie Erweiterungsbauten nnd der ersten Einrichtung einschließlichdes
"nv«,tars ebenso die baulichen Uutcrhaltuugs, sowie die allgemeinen Vcrwaltungslosten derjenigen
Krauten, welche Freistellengenießeu(Rormaltranke). werden mit Bezug auf die N. Resolutionuou dein
dotreffeuden Regierungsbezirk aufgebracht.

Fünfte Resolution.

"""ändert. Sechste Nesolutiou.

bis- 'U aiuortisircn sind, unverändert, sodauu noch zuzusetzen: ^
Die Provinz verpflichtet sich, die zur Verzinsung uud Amortisation erforderlichenmummen

jährlich uud zwar zur Hälfte auf die Bevölkerungund die andere Hälfte anf die tlassifizirte Einkommen^
Steuer' Klassensteuer uud '/,. des Antheils der Mahl- und Schlachtsteuer, welche für Rechnungdes
Staates erhoben wird, in der Weise aufzubringen,daß jeder Regierungsbezirk nach dem Verhalnnß be^
-utragcu hat, iu welchem die emittirten Obligationen Behufs Erbauung resp. Erweiterung und Llw
Achtungder betreffende« Anstalt nach Maßgabe des Bedürfnissesuon der stäudischeuCommissiouüber¬
wiesen worden sind. Die Bcrtheilung der Kosten in den einzelnen Negierungs-Bezirtenauf die Krei,e
nnd Gemeinde»,erfolgt nach demfelbcn Modus; wird iudesfcn in der Gemeinde mit anf den Etat
gebracht nnd gleich den übrigen Gemeinde-Abgaben erhoben.

Siebente Resolutiou.

his> iu Funktion trete», unverändert, sodann zu setzen: die Wahl geschieht in der Weise, daß anf die
'. Regierungsbezirke je:'. Mitglieder emfalleu. Diese Eommissiou u. s. w. bis zu erwerben,unuercmdeU.
sodann zu setzen: Die Commission hat ebenfallszu bcstimmcu, welche von dc» bestehenden Nezn^
Anstalten zur Erweiterung geeignet sind. Nach geschehener Erwerbung der Banstellen wird die ^'e-
sammt-Eommissiondie nothigen Bantechnikeranstelle» u»d mit denselbenunter Hinzuziehung von
Aerzten die Pläne und Kostenanschlägeder 5, IrrcmAnstalten aufstellen und darnach die verschiedenen
Bauten zur Ausführung bringen. Sie ist befngt, fich Negierungsbezirksweise in einzelne Spez.al Cour
Missionen oon 3 Mitgliedern für die Banangelegenheitendes betreffenden Bezirks zu vertheilen, ^'c
Eommisfiouvon fünfzehn Mitgliedern u. s. w. bis zliin Schlüsse, wo die Worte: „Stände und" weg/
zulassen sind.

Achte Nesolutiou.

bis: „erfolgt ist" unverändert, sodauu der Satz: „Die Eommissiou - bis - Proviuzial^'andtags" wegzu¬
lassen. Das zweite Alinea uuveräudert.

Negulativ.

tz. 1. Hinter erbauenden zu setzen „oder zu erweiternden".
tz. 2. Hinter dem Worte „Landtag" zu setzen: ..von einer Diät zur anderen" und sodan

die Einklammcruug: (aus dem lt., III. und IV. Stande je einer) wegzulassen.
^. 8 und 4 unverändert.
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Zwischen 8- 4 und 5 ein neuer tz. einzuschalten, der also jetzt §. 5 wird, und alle späteren
88. um eine Nummer weiter rücken.

§. 5, Der Director fuhrt die Verwaltung der Anstalt in den Grenzen der Positionen des
Etats.

tz. 5 jetzt tz. 6 unverändert,
tz. 6 jetzt 8- 7 unverändert.
8. 7 jetzt 8. Die Kosten der Neu- resp. Erweiteruugs-Bauten und der ersten Einrichtung

einschließlich des Inventars, ebenso die baulichen Untcrhaltungs- sowie die allgemeinen Vcrwaltnugs-
tosten derjenigen Kranken, welche Freistellen genießen (Normalkranke), werden von dem betreffenden
Negierungs - Bezirke und zwar mit der Maßgabe aufgebracht, daß diese Kosten zur Hälfte auf die Be¬
völkerung und die andere Hälfte auf die klassifizirtc Einkommensteuer, Klassensteuer und ^/,, des An¬
theils der Mahl- und Schlachtsteuer, welche für Rechnung des Staates erhoben wird, vertheilt werden.

8- 8 jetzt 8- 9 bis vorzulegen ist. unverändert, sodann zu setzen: Diejenigen Etats indessen,
die einen Zuschlag zu den directcn Staats-Stcuern iucl, Schlacht und Mahlstcucr von mehr als (>"/<,
bedingen, bedürfen außer der Bestätigung des Landtages auch noch der Genehmigung des Königlichen
2berpräsidii. Ein Exemplar des festgesetztenu. s. w.

§. 9 jetzt 10. §. 1U jetzt l l. tz. 11 jetzt 8- 12 unverändert.
tz. 12 jetzt tz. 13. Der Director der Anstalt wird auf den Vorschlag des Herrn Ministers

d« geistlichen:c. Angelegenheiten, nach Anhörung der Verwaltuugs Commission vom Könige ernannt. Der
zweite Arzt, die Geistlichen, die Administrativ - Bcamteu und das Obcrwärtervcrsonal, der ärztliche
Assistentund alles sonstige Dienstpersonal wird von dem Director provisorisch vorbehaltlich der Ge¬
nehmigung der Verwaltimgs Commision angestellt. Anstellungen u. f. w,

§. 13 jetzt 8- 14. Auf die Disziplin der angestelltenBeamten finden die Bestimmungen des
Disziplmar^Gesetzes Anwendung. Bei Pflichtwidrigkcitcn u. f. w. unverändert.

8 14 jetzt 15, 8- 15 jetzt 16, §. 1« jetzt 17 unverändert.
8- 17 jetzt 8- 18. Zn setzen 0 Tage vorher.
§.18 jetzt 8-19 unverändert,

Düsseldorf, den 30. März 1868.
Der «. Ausschuß:

Graf v. Spee, Vorsitzender. Graf v. Hoeusbroech. 1>. Würz er. Münster. Contzen.
Oi'. Engels. I. Horst. Breinig. Frhr. v. ^oi-. Frhr. Naitz v Frentz.

9?ro H«

Referat des 6. Ausschusses,
betreffend

die Erhöhung der Remuneration d.-s Bureau- und Nutcr-Persouals der Bcrwaltuugs-

Commission der Provinzial-Hcil-Austalt Sicnchurg von ^00 auf 400 Thlr.

Referent: Abgeordneter Münster.

Die Verwaltimgs-Commission der Provinzial-Irren-Heil-Anstalt Siegbnrg trägt mittelst Nemminirungdes
^chrclbens vom 3. ds. darauf au, den in Titel XVIII. «üb 3 uu Etat bisher nut 200 Thlru. auf. z>cr Vn-walumMom-
kl^ührtcu Posten für Rcmnncriruug ihrer Bureau-Arbeiter und des Uuterpersonals :c. auf 400 Thlr. unssimid« Pnwi».
s" erhöhe», da diese Remuneration' weit geringer sei. als die für denselbenZweck ausgeworfene Position ""'^SKgbui?^^
"" der Provinzial-Arbeits-Anstalt Brauweiler, wo dieselbe 500 Thlr. betrage.
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Bei der bevorstehenden Reorganisationdes Provinzial-Irren-Wesens muß der Ausschuß ge¬
rechtes Bedenken tragen, diese Erhöhung zu befürworten.

Derselbeverkennt es keinesweges, daß bei den gesteigerten Preisen aller Lebensbednrfnifse stch
eine Anerkennungfür die bisherigen Leistungen des Personals rechtfertigenläßt uud beantragt, um

kein PräMz A^m,^ ^ h^w, oaß die Verwaltungs-Commissionantorisirt werde, außer
dem Etat aus dem Titel für unvorhergeseheue Fälle, der um 100 Thlr. zu erhöhe« ist, diese 100 Thlr.
pro 18L8 und 1869 als Gratifikationenunter die genanntenBeamten zu vertheilen.

Düsseldorf, den 21. März 1808.
Der ti. AusschuH:

Graf v Spee Vorfitzender. Münster, Referent. 1>. Wurzer. Frhr. Raitz u. Frentz.
Eontzen. Dr. Engels. Bremig. Frhr. v. Lo i!. I.Horst. Graf v. Hoensbrocch.

Nro 17.

Ncftiat des 0. Ausschusses,
betreffend

Bericht über den Etat der Provmzial-Irrenhell-Anstalt zu Siegbma. für die Jahre
1868 und 1869.

Referent: Abgeordneter Dr. Würz er.

2.°t der Pr°«mM. ^ ^""°bme.
Frienl,e>l°A!!stllitzu 1. Bezüglich des Titels 1 war fcitens des AusiclMse» Nichts zu erinnern.

Siegburg. 2. Zu Titel 2 wurde bemerkt, daß in dem Etat pro Kopf 225 Thlr. für Verpflegung:c.
vorangeschlagen sind, während nach den Erläuterungen zu dem Etat in den letzten Iahreu in Wirk¬
lichkeit 242 Thlr. verausgabt worden sind und war der Ausschuß der Ansicht,zwar für jetzt den ge¬
machten Norcmfchlag bestehen zn lassen, daß aber für die Zukunft dahin zu wirken fei, daß der Vor¬
anschlag der Wirklichkeit entsprechendaufgestellt werde.

3. Zu Titel 3 und 4 war Nichts zu bemerken.
L. Ausgaben.

Zu Titel 1 bis 9 war Nichts zu bemerken.
Zu Titel 10 Nr. 53« beantragendie Mitglieder der Verwaltnngs-Commisfion,die Remune¬

ration des Nanbeamtenum 100 Thlr. zn erhöhen. Der Ausschußstimmte diesem Antrage bei ""
der Maßgabe, daß dann im Ertraordinarium der Betrag von 100 Thlrn. abgesetzt werde und zwar

Zu Titel 18 0. 09 (). ist zu bemerken, daß laut Beschluß des Provinzial- Landtages von
heute zur Ncmuncrirungder Bureau - Arbeiter und des Unterpeisonals der Voranschlag um 100 THU-
zu erhöhen ist.

Der <l. Ausschuß:
Graf v Spee, Vorsitzender. Frhr. Naitz v. Frentz. Bremig. Frhr. o. Loö. Dr. Engels.

Contzen. Dr. Wurzer. Münster.
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Nro. 18.

Referat des 6. Ausschusses
über

Verlegung der Düngergrube der Provinzial-Irrenhcil-Anstalt zu Siegburg uud Veränderung
des Wasserabflusses daselbst.

Referent: Freiherr Naitz u. Frentz.

Die bis jetzt bestehende offene Düngergrube der Provinzial-Irren-Heilanstalt zu Sicgburg Veileqimg der
liegt unmittelbar unter dem vorhandenen Kuh- und Pferdestalle, verpestet aber namentlich im Sommer, Düussergnibe der

bei ungünstigem Winde nnd bei der Düugerabfuhr die dicht daran stehenden Rämne der unruhigen A>°stM W°Ilgburq'.
Kranken und der Verwalter-Wohnung derart, daß für diese Minne die durch die neue Wasserlcituugs-
Anlage bewirkte Luftucrbcsserung illusorisch wird. Hierzu kommt noch, daß die Abfuhr des Düngers
nach dem zu entfernt liegenden Hauptwcge uur mittelst Schiedtarre bewirkt werden kann. Diese Arbeit
Muß aber von den Kranken, welche sich meist nngcrn dazu hergeben, ausgeführt werden und wirkt auf
viele derselben deprimircnd. Ferner ist die alte Grube so baufällig, daß ein mit nicht unbedeutenden
Kosten verbundener Umbau derselben bevorsteht.

Der Königl. Landtags - Kommissarius hat nun mit Schreiben vom 10. März c. den Antrag
der Vcrwaltnngs Kommission vorgelegt, in welchem die letztere die Verlegung der Düngergrube an eine
un beiliegenden Sitnations-Planc näher bezeichneteStelle beantragt, wodurch eiu Kosten Aufwand von
675 Thlrn. entstehen würde.

Mit dieser Verlegung der Düngergrube ist indessen auch eiue Vcräudcruug des bisherigen
Wasserabflusses bedingt, die nach dem Kostenanschläge 205 Thlr. erfordern würde.

Obgleich die Reorganisation der ganzen provinziellen Irrcnpflcge uud somit das Verlassen der
Heil-Anstalt zn Tiegburg beuoisteht, so dürften doch bis zur gänzlichen Ausführuug derselbe« uoch meh¬
rere Jahre vergehen, und es erscheint daher als Bedürfniß, daß die Anlagen, wie sie beantragt sind,
"uch jetzt noch ausgeführt werden.

Ausschuß beantragt daher, daß der hohe Landtag die Ausführung der Aulagen
genehmigen wolle, nnd daß der nothwendige KostcwBedarf von 675 Thlrn. ^ 205 Thlrn.,
zusammen mit «80 Thlrn, ans die disponibel«: Mittel der Provinzial-Hülfs-Kassc äuge»
wiesen werde.

Düsseldorf, den 2«. März t««>,.
Der <». Ansschuß:

A. Graf v. Spce, Vorsitzender. i)r. Wnrzer. Frhr. Naitz v. Frentz. I. Münster.
Graf u. Hocnsbroech. Bremig.

Nro IN

Referat des 6. Ausschusses
über den

Antrag der Kreisstandschaft des Kreises Dnrcn resp, der Königlichen Regierung zn Aachen,
baß die im Bau begriffene Irren-Anstalt zn Düren v-n den Provinzial-Ständen als Provinzial-

Anstalt für deu Rcgieruugs-Bczirk Aacheu iibernommen werden möge.

Referent: Freiherr Naitz v. Frentz.
Die im Ban begriffene Irren Anstalt zn Düren war ursprünglich nur für eine IrrenPflege

Anstalt für den Kreis Düren bestimmt, die, für höchstens l20 Irre berechnet, einen Kosten Bedarf

Irrm-AnsM '.!i
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incl. der innern Einrichtung von 70.0N0 Thlrn, erfordern würde. Dem Kreise Dnren sch ossen nch die
Kreise Aachen Landkreis), Inlich, Montjoie, Schleiden und Heinsberg an. dagegen betheiligten sich
nicht die Kreise. Stadt Aachen, Erlelenz. Eupen, Geilenlirchen uud Malmedy,

In Folge des Anschlusses der fiiuf zuerst genannten Kreise stellte nch indessen die Nothwen-
diakeit heraus der intendirten Anstalt eine größere Ausdehnnng zu gedeu und sie. dem gegenwärtigen
Standpunkte der Wissenschaft entsprechend, auch für die Aufnahme von heilbaren Irren emzunchten.
mithin eine gemischteHeil- und Pflege Anstalt herzustclleu, .^, ^ .

Der nunmehr umgeänderte Plan soll indessen nach dem Kosten-Anschlag, mit AusMuß der
innern Einrichtung, den Betrag von 20N.00N Thlrn, erreichen. Der Bau nach dem letzten Plane war
soaleick in Angriff genommen worden, und ist bereits so weit vorgeschritten, daß auf dein augetauften
Terrain von 21 Morgen die Fundamente der beiden Hauptflügel bis zur Plinthe ausgeführt worden
und das südliche Flüge'h Gebäude vor Winter noch unter Dach gebracht und im Rohen vollständig fertig
gestellt ist Für den Ankauf der Grundstücke lind für den Bau find bis setzt !!3,445 Thlr. 8 Sgr.
verausgabt worden, und bleiben mit Hinzurechnung der noch nicht ganz eingezahltem Beiträge einiger
Kreise nur noch 50,34« Thlr, 1«! Sgr. disponibel, so daß an der Nedarfssumme von 200,000 Thlrn.
der Betrag von mehr als l2«.00N Thlrn, fehlt, ungerechnet die auf etwa 30,000 Thlr. zu veranschla¬
genden Kosten der innern Einrichtung, Da nun wenig Aussicht vorhanden, die fehlenden Mittel auf
den bisherigen Wegen aufzubringen, indem die dem Project beigetreteuen Kreife des Bezirks sich zu
Mehrbcwilligungcn'nicht bereit finden lassen, und die nicht beigctretencn sich setzt noch weniger als früher zu
Ausgaben für den fraglichen Zweck bereit finden lassen werden, so nnterstützt die Königliche Regierung
zu Aachen den Antrag der Krcisstandschaft des Kreises Dürcu, daß der Provinziell-«cmdtag die projcc-
tirte Anstalt als Provinzial-Anstalt für den Regierungsbezirk Aachen zum Selbstkostenpreise übernehme
und der Herr «andtags^Eonlmissarins hat mit Schreiben vom 15, März den Antrag der Kreisstandschaft
Düren nebst dem Berichte der Königlichen Regierung zu Aachen dem Herrn Marschall zur Herbei¬
führung einer Vcschlußfassnng des Proviuzial-^andtagcs übcrschickt. Die Krcisstaudfchaft fügt indessen
hinzu 'daß die künftige Verwaltung der Anstalt unter die unmittelbare Aufsicht eines Ausschusses des
hohen Prouinzilll Landtages und der betreffenden Bezirks - Regierung gestellt werden möge, in ähnlicher
Weife, wie dieses bei den Bezirksstraßen der Fall ist.

Nach der VII. Resolution znr Ausführung der Reorganisation der Irren Pflege m der
Nheinprovinz hat der hohe Landtag eine Eomnüssiou damit beauftragt, iu den eiuzeluen Regieruugs-
Bezirteu die geeigneten Vaustelleu zu erwerben resp, zu bestimmen, welche von den Bezirks - Anstalten
zum Ausbau resp.' zur Erweiterung geeignet sind, und dürfte diefer Eomnlissiou später, wenn die Aller¬
höchste definitive Genehmigung jeuer Resolution erfolgt ist, die m Rede stehende Petition von der Krers-
standschaft Düren zu übergeben fein. Der Ausschuß beantragt, daß der hohe Landtag sich mit dieser
Ansicht einverstanden erkläre und den Herrn Landtags. Marschall ersuche. Dieses dem Königlichen Land-
tags-Eommisiarius auf seiue Mittheilung vom 15, März zu erwidern.

Düsseldorf, den 30. März 1868.
Der t». Ausschuß:

Graf v. Spec. Vorsitzender. Frhr. Naitz v. Frentz, I.Horst. Dr, Wurzel, Contzcn,
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Nro. 2».

Nenrat des 7. Ausschusses
über

Einführung einer neuen Instruktion behufs Erzicluug wohlfeilerer Unterhaltung der
Bezirksstraßen.

Referent: AbgeordneterDr. Würz er.

Aus den dieser Vorlage angeschlossenen Berichten über die versuchsweise eingeführten Neuerungen Wohlfeilere Unter,
ergibt sich, daß eine Verbesserung der Verhältnissein keiner Weise erzielt wurde. ' ^straße^"'"^'

Wie vorauszusehenund von den meisten ständischen Commissionenschon bei den ersten Ver-
Handlungen anerkannt, sind Eigenschaften der betreffenden Beamten zur vortheilhaftenEinführung erfor¬
derlich,, die nur in seltenen Fällen zutreffen,«meine bessere und billigere Unterhaltung der Bczirksstraßcn
zu erreichen, nnd ist man deshalb auch schon auf den Strecken, auf welchen die neue Instruktion ver¬
suchsweiseeingeführt,von deren Durchführungzurückgekommen,oder Willens, solches zu thun.

Ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,daß einzelne besondersbefähigte und den Stra¬
ßenbau mit Liebhaberei betreibende Beamte Ersparnissebei der Unterhaltung der Bezirksstraßenermög¬
lichen können, so stellen sich anderseits die Schwierigkeitenund Nachtheile so bedeutend, daß es im
Allgemeinen wünschenswerth erscheint, beim alten Systeme zu bleiben.

Die fernere Erwägung, die Distrikte der Chaussee-Aufseher zu erweitern und zwar von 2^
Meilen auf 3 Meilen, als Grundsatzaufzustellen, würde sich ebensowenig empfehlen.

Bei Feststellung des Aufsichtsdistriktswerden jedenfalls die Lokalvcrhältnisse maßgebend sein
und bleiben müssen, und so ist es cmck, soviel bekannt geworden,bis jetzt gehalten.

Es wäre demnach zu beschließen:
1, weitere Versuche nach der neuen Instruktion für jetzt zu sistircn,
2. die Aufsichtö-Bezirke der Wegewärter, wie bisher, nach den ttokalvcrhältnisscn abzumessen.

Der 7. Ausschuß:
^raf Beisscl, Vorsitzender.M. F. Graf Wolff-Metternich. Schult. Frhr. v. Fürstenberg.
v-Rynsch. Paulsfen. Gemnnd. Zorcs. Wachter. Brcmig. Münster. Ioh. Barrels.

Nußbaum. H. Graff.

Nr» 2Z

Referat des ?. Ausschusses
über die

Gelialls-Vervessenmg der Bezirksstraßcn-Aufseher und Wärter vom Jahre 1868 ab. '

Referent: Abgeordneter ZoreS.
Durch den König!. «andtags-Commissar,Herrn Ober-Präsidenten von Pommer-Esche Excellenz Oehattsuerbesftnml,

"urde mit. Schreiben vom 1-x März c. Nro. 737« dem Provinzial-Landtags-Marschall,Königl. Kammer- N,^^W^
^"n, He^n Freiherr« von Waldbott - Nasscnheim - Bornheim Namens des Provinzial - Landtagesein
^laß des Ministers für Handel, Gewerbeund öffentliche Arbeiten vom IN. Mai I8N7 an die König-
^'«i Regierungender Provinz vorgelegt, wonach es Absicht sei, von ,868 ab den Jahres-Sold der

.iins^ ""l den Staatsstraßen auf den Durchschnittssatz von 24U Thalern und der noch fnngircndcn,
l«g in Wegfall kommenden Wärter nm 24 Thaler jährlich zu erhöhen, wie dies demnach auch

29
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^.'>„n ist Gleichzeitigist auch für die Zeit vom I. April bis ultin« December 180? jedem der
e^ Soldaufbesseruugentsprechender Zuschußbewill^t worden,

genannten^am n ^ , .^ ^ ^^ ^^^^^ ^^^ ^ ^ ^,^ ^ ^ ^^,
^ ^ ....... si^filr die B zirk'straßenMnfsehernnd Wärter uom I. Januar 18L8 ab empfehle

Herrn Handels- :e. Minister zu dieser Erhöhung
, '. t „,3 li^ n in gleichem Maaßstabe bei den Bezirlsstraßen-Verwaltuugeuder Nheiuprovmzvor

uud M^vM^i^ dem Königlicheu Landtags-Eommissar und von Mmtlrchen

Königlichen Negienmge^ ^^^^^^ ,^ ^^ ^^ ,^ ^ , ^ ^.^ ,, ^reits
«. . , ^.nMcke Ncmnneration für die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember1867 und du

"b. nach den aufgestellten Nachweisen des KöniglichenLand¬

tag! Commi^ ". M«z 1868. uud empfiehlt diesen Vorschlag dem Hohen Landtage zur
Anuahme. ,

Düsseldorf, den 26. März 1868.
Der 7. Ausschuß:

Graf Beisse l, Vorsitzender. Paulssen. H. Graff. Gemünd. Äußbaum.
Frhr. v. Rynsch.

Nro 22.

Aushebung der
Nainercgeldcr aus
dm Äeziitsstraßm.

Referat des 7. Ausschusses
über einen

Antrag der Königlichen Negienmg zu Düsseldorf, die Aufhebung der Barrieren anf den
Vczirksstraßeu betreffend, und über eiue Petition der verewigten Lokal-Nbthnluugen Cleve,

Mörö, Rees und Duisburg über deuselbeu Gegenstand.

Referent-. Abgeordneter Münster.

Die Königliche Regierung zu Düsseldorf hat unterm 17. November v. I. durch den Mär
nunasrath Klein ein 1'.« N«,u>r^ wegen Nufhebuug der Barrieren auf der Bezn'kostrahcnau.-
arbeiten lassen (dem vier Beilage» zugefügt sind), welches der Negieruugs- und VauraU) Kruge
unterm 15. Februar e. uut seimm Gutachten versehen,dann die Aeuhcruugeu der standischen^
Ürksstraßeu-Eonrmissaricndes Regierungsbezirks eingeholt, die unterm 22. Februar von dem o,^
rheinischenund unterm 5. März von dem westrheinischeuerfolgten. Ebenso haben die Direeto er
der vereinigten ^ocal-Abthcilungm des LandwirthschastlichenVereins für Nhciupreußen, ncunna?
die von Moers, Eleve, Nccs uud Duisburg wegen Aushebung der Barrieren auf den BeM"
straßen eine Petition eingereicht; fämmtliche Schriftstückesind diesem Referate angeheftet.

Bei Beleuchtung dieses Antrages siud hauptsächlich2 Momente festzuhalten:
1) der volkswirtschaftliche und moralische,
2) der finanzielle.

In ersterer Beziehung dürfte Folgendes hervorgehoben werden. .
Wir sind schon längere Zeit in die glücklichePeriode getreten, wo man bestrebt ,.

den Verkehr von den lästigen Fesseln zu befreien. Die Wasserstraßen, deren Neguliruug bedeute
Mittel erheischt,zu denen früher die Zölle mit verweudet wurdcu, sind vou denselben "efrM,
d^er Schiffer des ihm so lästigen uud oft gefährlichenAufenthaltes überhoben, mich von emer wcy
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unbedeutenden Steuer entbunden. Unsere Staats- und Nezirksstrahen, welche aus den Staats-
und Communalsteuern, und letztere mit oft sehr erheblichen Zuschüssen aus Staatsmitteln erbaut,
haben durch die Eisenbahnen meistens viel ihrer früheren Bedeutung verloren, und dienen weit
mehr für den innern Verkehr, als für den durchgehenden; die Eingesessenen, namentlich die
ländliche Vewölkcrung, welche zur Erbauung beider durch ihre Steuern mit gewirkt haben, welche
durch die Zuschläge die Vezirksstraßcn erhalten, welche ihre Communalwege auch noch zu erbauen
und zu erhalten haben, müssen, sobald sie von ihren Communalwegen auf die Staats- oder Be-
znksstraßen kommen, sich allen den Fatalitäten, welche die Barrieren mit sich bringen, unterwerfen,
wobei das Barrieregeld noch nicht die größte ist. Von den ans den Vezirksstraße» des Regierungs¬
bezirks Düsseldorf befindlichen IW Barrieren sind 30 administrirt und 76 verpachtet und eben so
viel Wirthshäuser mit letzteren verbunden, wo jedesmal mit der Fuhre gehalten und regelmäßig
ein Schnaps getrunken wird; bliebe es aber bei dem einen, so ginge es noch, es bilden sich aber
namentlich an Markttagen, Gesellschaften, die länger sitzen bleiben, die warm gefahreneu Pferde
müssen im Freien stehen, wodurch schon manches verloren gegangen, und ist mancher Knecht durch
den trunkenen Zustand, in den er gerathen, selbst unglücklich geworden und hat seinem Herrn
au Pferden und Karren erheblichen Schaden zugefügt. Die Barrieren, bei Nachtzeit geschlossen,
haben schon viel Unglück veranlaßt, indem bei den administrirtcn an den 18 Thalern, welche für
Beleuchtungs - Material gut gethan werden, gespart wird, die geschlossene Barriere nicht beleuchtet
U und schon viele Pferde, Wagen und Menschen durch Gcgenfahren beschädigt worden sind; wie
oft schon ist dein Arzte, welcher in der Nacht zu Kranken auf dem Lande geholt worden, durch
den Aufenthalt an der Barriere nicht zu ersetzende Zeit verloren gegangen, und betrachten wir
unsere Nachbar-Staaten, wir finden die Straßen von diesen lästigen Hemmnissen, den Barriere», frei.
Sollten wir noch länger gegen jene Staaten zurückbleiben?

Was nun den finanziellen Standpunkt betrifft, da scheinen allerdings die Einnahme-
Pusten, welche unter „Barriere-Geld" in den Rechnungen figuriren, sehr groß, dieselben rednziren
sich aber dnrch die damit verbundenen Ausgabe-Posten bedeutend.

In der Anlage 13 des vom Herrn Nechnungsrath Kleiu ausgearbeiteten l^i-o Hlsinuriu,
lsi nachgewiesen, daß bei einer Einnahme von 37,77? Thlrn. 13 Sgr. für Barrieren, die Erhc-
bungskostcn «781 Thlr 28 Sgr, 5 Pfg. betragen, also circa 35«/,. Dies Verhältniß stellt sich
>wch ungünstiger bei kleineren Hebcstellen, deren im Regierungsbezirk Düsseldorf 3,2 sind, welche
nur eine Emnahme von 50—103 Thalern haben; bei 100 Thaler Brutto-Einnahme sind aber die
Crhebnngskostcn nach der Aufstellung des :c. Klein 43°/» und bei 50 Thlr. Einnahme 74"/„ und
wird eine Einnahme von 3, Thlrn. durch die Kosteu vollständig absorbirt.

Die Anlage (^ weist nach, daß dem Staate bei der Brutto-Einnahme von 37,777 Thlrn.
^ Sgr noch durch Beaufsichtigung und Revision der Hcbestellen, dnrch Kassen-Verwaltung,
Nechnnngslagen, Drucksachen auch 1856 Thlr. 20 Sgr., also ungefähr 9^ Kosten erwachsen.

Es geht aus dem hier Angeführten zur Genüge hervor, daß die Brutto-Einnahme dnrch
das Narrieregcld bedeutend geschmälert nnd die Nctto-Einnahme bedeutend verringert wird uud
dem Staate selbst noch erhebliche Kosten dnrch die Barrieren erwachsen.

Fragen wir uns nun, kann das Barrieregeld wegfallen, ohne die Zuschläge bedeutend
^ erhöhen? so ist der Regierungsbezirk Düsseldorf in der glücklichen «agc, diese Frage bejahen
zu können, da der ostrhcinischc Theil für jetzt, ohne die Zuschläge zu erhöhen, das Barrieregeld
entbehren kann, der westrhcinische Theil dagegen einen nur unbedeutenden bedürfen wird.

Was die übrigen Regierungsbezirke betrifft, in welchen bisher öfter Zuschüsse aus Be-
zuksstrnßcn-Fonds zn Neubauten bewilligt worden sind, so dürfte eine größere Erhöhung des Prozeut-
sahes an Zuschlägen nöthig werde», wen» man die Absicht hat, auch fernerhin Unteistützungen
^ solchen Neubauten aus dem Vczirtsstraßenfonds zu bewilligen.

Da nun nach den Anfragen des Königlichen Staatsministerinms bei den Behörde» und
"ach viele» «»deren Airzeichen alle Hoffnung vorhanden ist, daß die Barrieren auch auf deu
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Staatsstraßen wegfallen werden, so ist wohl mit einiger Sicherheit anzunehmen daß die ganze
Bevölkerung der Rheinprovinz es freudig begrüßen wird, wenn diefe Hemmnisse des Verkehrs,
die Barrieren von den Staats- und Bezirksstraßen verschwinden,und daß ein mäßiger Zuschlag
zu den Steuern lieber getragen werden wird, als diese Hemmnisse länger vor Augen zu haben.

Da die Nealisirung indeß noch immer einige Zeit erfordert, fo würden die aufgestellten
Etats für die Bezirtsstraßen für die nächstenzwei Jahre keiner Aenderung zu unterwerfen sem.

Obgleich nun aus den Eingaben der Negierung zu Düsseldorf hervorgeht, daß dieselbe
die Aufhebung des Varrieregeldes, wenn solche nicht allgemein möglich sein sollte, doch für ihren
Regierungsbezirk wünscht, so glaubt der ?, Ausschuß für eine Aufhebung in einem einzelnen Re¬
gierungsbezirkesich nicht aussprechenzu können nnd hält eine gleichzeitige Aufhebungalles Varnere-
geldes' fowohl auf den Bezirtsstraßen als Staats- und Eommunalstrahen für geboten. Dle in¬
zwischeneingegangenen Anträge wegen Beschaffung der Geldmittel zur Unterhaltung der Beznks-
stiaßen im ostrhcinischen Theil des Regierungsbezirks Eöln sagen aber, daß dort die Nezirks-
straßen namentlich durch die ungeheuern Massen von Fuhren, welche Material den gewerblichen
und industriellen Etablissements zuführen, mit den bisherigen Mitteln aus den Barrieren nicht
mehr unterhalten werden können und daß ein anderer Modus aufgefunden werden muß, um ucue
Einnahme Quellen zu eröffnen, worüber ein besonderes Referat nähere Berichte uud Beschlüsse
erbitten wird.

Der 7. Ausschuß muß es deßhalb befürworten, daß der hohe Landtag beschließt, m
einer AdresseSe. Majestät zu bitten, allergnädigst zu befehlen, folche gesetzliche Nestimmungen
treffen zu lassen:

daß das Barrieregeld auf allen Straßen, sowohl Staats- als Bezirks- und Eom-
munalstraßen in allen Provinzen des Staats gleichzeitig aufgehoben werde,
daß aber entsprechendeMittel aufgefunden werden möchten, um den Ausfall
zu decken.

Düfseldorf, den 20. März 1863.
Der 7. Ausschuß:

Graf Neissel, Vorsitzender Münster, Referent, M. F. Graf Wolff-Metterni ch.
Freiherr von Fürstenberg. Schult. Wachter. Bremig. Paulsscn. von Nvnsch.

Gemünd. Zores. l),-. Wurzer,
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Nro 23

Bericht d.s 7. Ansschnsfts
über

die Perwendung der Bezirksstraßcnfonds auf der rechten Nheinseite der Provinz.

Referent: Abgeordneter Münster.

^. Im Rcgierungs-Bczirk Coblcnz.

Eine specielle Nachweisung der auf den Bezirksstraßenfondsbis jetzt »vernommenen Straßen
hat die Königliche Regierung nicht eingereicht, diese Straßen sind jedoch ans der Rechnung über Linnahmcn
und Ausgaben bei letztern speciell zu ersehen.

Die Rechnungselbst, welche nur die Jahre 1865 und 1866 enthält, obgleich die von 186?
süglich auch hätte erwartet werden können, weist nun nach:

Rechtsrhmüscher
Neziilsstrasienfüiid».

»s

4
5
6
7
8
9

W
!

'1
12

^. in Einnahme:
I » U 3. 1 8 U «.

?U ^ M Ät -^ A

Bestand aus Vorjahren:
a) in Naar 356? 11—, an Depositen 24,000 Thlr., 2756? I! — — — —
i») .. „ 311. ,9. 7, „ „ 24,000 „ — — - 24311 19 7

Emnahme-Neste ....... 60 — ^ 2? 6
Beischläge ........ 8661 8 9 8848 11 9
Chaussee-Geld ........ 4295 16 1 4336 18 4
Grasbenutzung ........ 62 26 9 36 6 5
Ertrag von Äbfallsachen und Straßen-Abräumcn 51 5 6 15 1
Strafen für Chaussce-Dcfraudationcn «. . 3 26 8 9 25 8
Strafgelder von Chaussee-Polizei-Lontraventionen:c. 30 5 — 8 21 10
Zinsen von Depositen ..... 640 — — 840 — —
^aukosten-V.raütigunq der Altentirchen - Flamcrsfelder

Straße. . ' / . 124 23 6 — — —
Nllutoftcn-Vergütigung der Wissen-Wildenbergcr Straße 502 l3 6 — — -
"ergütigung für verkaufte Straßen-Äoschungen .

—- — — 5 4 —
Summa 42209 10 4 38415 19 1

L. Die Ausgabe weist nach:

ll) im Allgemeinen:

Nest-Ausgab, ........ 18 26 2 —
Besoldung der Aufseher ......
Aerwaliungokosten .......

109? 17 6 911 2? 6
412 22 10 426 7 5

^cmuucrationcn....... 195 9 9 162 12 1

Antheile an der Chausseegcld-Einnahme, die anderen
Kassen zustehen ....... 65 4 3 76 7 5

1789 20 ° 1578 24 5
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5>
jj. Die Ausgabe weist nach:

,,) zur materiellen Unterhaltung

Der Heddersdorf-WeyerbufcherStraße 7.50° m.t 4 Meil Hebegerechtigteit1376°
2702«
6682"
1044«
1751°
905»

3018«

^ Meil.

1

, 8 ll 5. 1»««

D>t -^ «n I Nl ^ ^

In
! >

3?'!0>
4850«
167.4«

3398 28
7,80 9

182113
1959 15

665 7
610 5
331 18

1167 27

3103 1
1754 3
372 20

40 2
466 10

16108-—
1789 20

17897,20 9
42209!10 4

Niedcrdollendorf-Kircheiver
Nchdorf-Neuenkirchener
Honnef-Altcnkirchcner
Wiehlmünden'Nllthcr

" VendorfGrenzhauser
„ Dierdorf^ Selters
^ Linz-Nottbitzer

Niederbiebcr-Waldbreit^
bachcr sWied->

Wissen-Wildenberger
", Ucöbach-Kircheiper
Insgemein ..... ',^,> '

zur Beendigungder Unterhaltung von 646^ . - , .
Macht Ausgabe für Unterhaltung

dazu obige allgemeine Ausgaben
Summa der Ausgaben

Die Einnahme ist
Bleibt Bestand

Darunter an Depositen
Mithin Bestand

„ Vorschuß

Mittelst besonderem Referat sind zur Aufnahmeempfohlen:
l. die Straße von Ballendar nach Hohr,
>> Neustadt „ Krctzenhaus,
^ „ Daaden „ Nlsdorf,

und siud diese :u dein'von der'ttömgl. Regierung im EinVerständniß mit dem MM^
wge ichteu Etat für 1868 und '869 berücksichtigt,nicht aber ist der beantragtenEr ohnug des Steuer

Hags °"n ' auf 10«,,, Rechnung getragn, sondern zu
^ Der Etat, wo indessendie Rechnnng pro 1867 fehlt nnd der Bestand aus Depositen z
9455. 7. 10. angenommenist, lautet:

24311,19!
24000—!

311,19,

1578 24>
1825lM^
38415^19!^
20163 20z ^
210U0!^!^

3836 9> s

Mnthlnaßliche Einnahme l

Bestand des Vorjahrs incl. Depositen . - ' -
Steuei-Zuschläge zu 5«/« . . ^ - ^.s,'s.^,.,,
Lhaussccgeld-Neuenuen: 1. von unverpachteten Hedesteuen

2. „ verpachteten „ -
3. " auf anderen Straßen mit erhobene,

Antheilen . - - -

4. Ertrag von Ehausscegeld-Abonncmenls
Zu übertragen

pro I8U8.

Nt ^N»

9455 7 10
t-813 14! 9
2150 25> ^
2104

176
22734!22

8818,1t
2150
2104
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Vtuthmaßliche Ginnahme: pro 18« 8. pro 18«».

Uebcrtrag .
Extrapostcn und Estafetten .....
Pachte und Miethen: 1. Grasnutzuug ,

2, Miethe . ' ,
Extraordinäre: 1. Defraudation ....

2. Polizeistrafen ....
3. Straßen-Abraume und Abfallbolz
4. Zinsen des dcponirten Capitals von 9000 THIrn.

Hierzu muthniaßliche Einnahmen der zu errichtenden Hedestellcn auf
den neu aufzunehmenden 4 Meilen, u ml 250 Thlrn.

Ausgabe

Vorschuß des Vorjahres ........
Tantiemen: I. der Einnehmer.......

2 der Postämter :c........
Materielle Verwaltungstosten: 1. Erleuchtung der Barrieren .

2. Drucklüsten
3. Remuneration für die Aufsichts-

Beamicn . . . .
Theile, welche arderen Kassen an der Ehausseegeld-Einnahmc zustehen
Besoldung der Aufseher........
Remunerationen und Unterstützungen

^. N die Hälfte der Grasnützung den Aufsehern .
2) Zuschuß aus dem Fonds .....

N. 1) die Hälfte der Grasnützung den Wittwen
2) Strafgelder und Contravcntioncn .....
3) Ordnungsstrafen der Aufseher.....

Materielle Unterhaltung von 19'/, Meilen il 800 Thlr.

Hierzu: 1. für außerordcntl'chc Instandsetzung ....
2. Zuschuß zum Neubau der Straße von Neustadt nach

Kretzenhauü........
3. Untcchaltnng für die Vallenvar Höhrstraße 1-',80 Ruthen

Straße Neustadt-^retzenhaus 3162 „
Straße DaadcwAlsdorf

22734 22! 9
1, 5

14 22

7! 5
8 21

15 —
315 —

!!
13279 14! 11

1
44 !

7
8 21

15 —
,0

23126 17 13356

1NNN

9 5

23126,17, 3,

286 11' 2
— l l! 8

60
29

14356, 9

57 21
88 7

1168 —

2

22 11
40"!.
22 II!-

8 21 10

15400

6486' 8 —
286 11 2

— ! 1 8
60 --------
29—,—

57 21, 2
88 7! 5

1168 — —
, !

22 11 —
40 --------
22 11 —

8 21 10

15400 —
12182 25 3, 23669

7230 — —, 5830

400l>

l
'

6b07 Ruthen
pro 18«^,, für l 38!» Ruth. '>/, Mcil. nach dem Satze von 800 Thlr.

„ 186!) „ 542? „ . 2"/,, „......
für Unierhaltung der Pinnnenstrnße. deren Unterhaltung durck den

17. Provinzial-Landtng genehmigt ist, 120 8 Ruthen 7,, Meile
5, 800 Thlr. . . . .'......

Summa der Ausgab:
Einnahme.

Also Defizit

28412 25 3
600

600
29612 25 3

294Ü9
600

2220

600
3289!»! 3, 3

23126 17 3,' 14 3561^5
6486, 8—! 18542 23,10

Der ständische Commissar Dr. Wurzer, sowie dessen Stellvertreter Nußbaum sind noch
-""tglicdcr des Provmzial-Landtageres.
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N. Regierungs-Bezirk Cölu.

In dem ostrheinischcnBezirk sind nach der von der König!
vom ständischen Commissar anerkanntenNachweisung folgende Bezirks'

chen Regierung aufgestellten unb
strahen:

ge in «ulhi».

1. Engclstirchen - Wipperfürther Nezirtsstraße . . 5581

2. Engclskirchen. Marienheidcr „ - - 4686
3. Bonn-Ouerathcr ,, . 7488
4. Bonn-Boisdorfer „ - - 1049
5. Bcusberg^Spitzer ,, . 2172
6. Mülheim-Wippcrfürther /! . 10035
7. Dttnnwald-Dabringhausencr „ - - . 2840
8. Sicgstraße........ . 9800
9. Niederdollcnd^rf^i'ircheiper ,5 - - . 4906

10. HonuefAsbachcr „ - - 3209

11. Troisdorf.Mondorfcr ,! 2113

!2. WichlmüudcuRother „ ' - 11073

13. Derschlag^Ruthmmühler „ - - 6288

14. Brüchermühle-NeSpencr ,, 2122

15. Kaiserau Äiiedergauler ', 3195
16. Broelcr » 8018

17. Nath.Noesralher " 4775

18. «inz Rottbitzer !' 273

19. WissenMorsbach-Wildöcrgerhütte „ ' - 2801

25. Zcithcr......... 9001,

21. Halft-Schöncnbcrgcr „ - - 2812

22. Denklingen-Morsbachcr ^ 2706

23. Borberg Hülsterter /, . . . 1426

zusammen 108369 Ruthen
^ 54 Meilen.

Die von der Königlichen Regierung gelegte Rechnung weist nach pro 1864, 1865 und 1866-

5! ^V. An Einnahmen:
pro I 8 liH. pro , 8 U 3. pro 18««»

Ht !wM

!

3

Bestand aus dem Vm'iahre:
a) in Baar........
t>) in Staatsscbuldschcincn .....
o) in Depositen . . ....

Mck-Emn ahmen ........
Tit l: An Steueibeischlägcn.....

„ >I: „ Barricregeld-Ncvenücn-Brutto:
n) Mülheim Wippeifürther Strahe 6 Hebestellen .
K) Bensberg, Spitzer „ 1 „ , -
«) Engelskirchen-Nipperfürther Straße 3 Hebeslellen

Zu übertragen .

5238 29
., !_.^

1^ 2
27699 17

3954 25
195 29
561 9

10

9
6

7369

27029

383?
197
517

23

21

7
28
29

4

5'

5601

1
27198

3684
199
498

14

24

11
28
28
17

9

9

!>

37651 23 11 38952 19 « 37184 5>



233

I ^. An Einnahmen:

3
3
<
1
2
3

Uebertrag
6) Engelskirchen-Marienheider Straße 2 Hebestellen
e) WiehlmündenNother Straße 5 Hebestellen
l) Derschlag-Nothcnmühler
f:) Bonn-Ouerather
I>) VrüchermühleNespener
i) Bonn-Boisdorfer
t^) Niederdollendorf-Kircheiper
^) Siegstcaße
>n)Dünnwald-Dabringhausener-Stmße 2 Hebestellen
o) Nath-Nösrather Straße 2 Hebestellen
?) HonnefAsbacher „ 2
lj) Kaiserau-Niedergauler „ 2 „
r) Troisdorf-Mondorfer „ 1
») Linz-Nottbitzer „ 1
t) Nroel-Straße „ 3
u)Wisscn-Morsbach-Wildbergerhütte Straße 1 Hebestelle
v) Wissen-Wildbergerhütlc Straße 1 Hebestelle
n) Spitze^Ctumpfer Straße „ 1 „
x) Zeither^Straße 4
^> Voxberg-Hülsterter „ 1 „
^) Denklingen-Morsbacher „ 1
",)Halft-Cchönenberger „ 1 „
Chnusseegeld-Abonnements-Neiträge

dcsal. von ExtraPosten und Estafetten.
An Miethen, Pachten 2c .....
"ll exlrl><>r<liilui>!r .....

Summa der Einnahme

V. In Ausgabe:

Abschuß aus dem Vorjahre......
' Rückerstattungen ........

^ Hebekosten: lit. !. Tantieme der Einnehmer .
Tantieme der Postämter .

At. II. Materielle Vcrwaltungsloslen . . . .
"t. III. Antheile, welche anderen Kassen an der Chaussee-

gcld-Einnahme zustehen ......

L. Aufsichts- und Verwaltungskosten:

^, ^lt Ii Besoldung der Chaussee-Aufseher
n> " II: Zu Unteistutzuna.cn .
n <, III: Zu Schuldentilgungen

"IV: Zum Vezirk«straßcnbau ew.
^u extrlloräinllriil: ....
Mr Lieferung einer Chausseewalze für den Baukreis Dcutz

Zu übertragen

pro 18 «4. pro 18 « 5. vro. 18««.

37651
281

1203 27
206^10

1588 2?
100
185

1346
17?
485

1000
433
304

,'!
!)

2!
,3
22
25

90 —
4

345

^ _ !

14?!—
"

30 28 9
297 6 5
430 2 6

38952
293

1293
210

1920
95

180
1300
169
443

1031
023
405
115

13
362

17
1
9

192
34

353
494

46,513 0l 48,587

- 8

19
20^

9
29

l v«

37184
261

1303
186

2247
75

188
1157

182
448

1079
633
334
115

13
309
52
8

32
802

1?
l!
70

192
39^18

467 27
630 15

!7

!!»
9

!l
2!
2
,!
l

2K

22

19
,9
20

9
, ,

I?
0

!«

5
!0
7
1

6
7

6
7

,0

0
0
2
?
3

353
1

331

3732
35 0

34,303

169
1

330

3640 15 —
421 23 10

37,368 10 11

589 27 -

48.049 >25! 8

265
1

466

5^ 3
10 10

3883
482 25

!

39992 14! 1>! 42521 21 l!

45,540 15

"50640M 8
! l

30
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It. In Ausgabe:

Übertrag .
An den Fonds zur Unterhaltung der Staatsstraße die

Hälfte der Kosten für Anschaffung einer Lentcsimnl-
Brückenwaaqe für die Mülhenn-Höheberger Stcmts-
und für die Mülheim Wipperfürther Äezr.tsstraße

Sonstige Ausgaben .......
summa der Ausgabe:
Die Einnahme beträgt:

^ u,., in Vaar
Also Bestand , K, in Staatsschuldscheinen:

c?.. in Depositen
rs>«p, Vorschuß:

pro 18 UÄ.

»9992 14 1

50 23 1

pro 18 «3 pro 18««.

42521 24

445
18

11 5061N 19

2<!
0, !

10
Ü!-

39,43
4l>5!3

42985
4^58?

9!> 50803
8>! 48049

22!^
25! 8

?3!>9 2,l 4 50t! I l , 9

275^25

')tach dem Protokoll vom 23. September 18«8 empfiehlt mm die Königliche Regierung im
Einvcrständniß mit dem ständischen Commissar die Aufnahme der die Kreise Sieg, Oummcrsbach und
Waldbroel durchschneidendenbezirtöstraßeumäßig ausgebanten Straßen:

1. Die Homburg-Broelthalstraße, welche uon Feldcrhoff an der Broelthaler Bezirtsstraßc
nach der Wiehlmüudcn ^ Rother Vezirksstraßc bei Boxbcrg die Berbinduug macht und jene Gegeud m:t
der Eisenbahn verbindet und so das Ober-Bcrgische auferschlicßt.

Die Straße hat eine Länge uou 0850 Ruthen und sind den Gemeinden 8000 Thaler P"
Meile Stacitsprämie geworden. .

2. Die Werschthalstraße, welche in einer Länge uon l900 Ruthen^dnrch das Werschthal on
Homburg ^ Broelstraße bei Höfferhoff mit der seither Bezirksstraße, vvu ^iegburg über Murch »m
Drabeudcrhöhc, verbindet.

Auch für diese Straße ist die Stacitsprämie uou 800» Thalern pro Meile bewilligt wordcm
Außer dicseu beiden Straßen hat der ständische Commissar noch die Aufnahme einer Straf!

u, vou Niederpleis an der Bonn - Voisdorfer Bezirksstraße nach Himberg an der Honnef Asdach"
Bezirksstraße und

!>) von Herchen über Leuscheidnach Wcyerbusch
beantragt, welchem beizustimmen die Königliche Regierung deshalb verweigert, weil bei der

ungünstigen Finanzlage des ustrheinischen Bezirksstraßenfonds die Uebernahme neuer Straßen für 1^
wenigstens so viel als möglich beschränkt werden müsse und sie bei den beiden ersteren nur deshalb «"
Ausuahme mache, weil dcu Gemeinden, welche diese Straße gebaut, früher die Zusichcrung gemacht sc,
daß dieselben auf den Bezirksstraßenfonds aufgenommen werden sollten.

Der siebente Ausschuß befürwortet nnn auch ebenfalls die Aufnahme der beiden ersten Straff
auf den Vezirksstraßenfondö, ist aber der Ansicht, daß es gegen die Gemeiudeu, welche Straßen au^
bauen, die dem Bedürfniß entsprechen nnd den Anforderungen einer Bezirksstraße genügen, u"N"'^,
fertigt ist, die Aufnahme zu verweigern, weil die Mittel fehlen, fondcrn glaubt, daß, wenu so>'st ^
Hinderniß uorhaudcn, solche Straßen ebenfalls aufzunehmen find und die Mittel gefchafft werden um,,^

Der ostrheinischeBezirtsstraßenfonds ist allerdings in sehr desolaten Verhältnissen, woru
in einem besonderen Referat berichtet und die Beschlüsse des Hohe» Landtags erbeten werden.

Der Vtat pro 1808 und 1869 ist nuu wieder auf einen Zuschlag von 10"/« zu den Staa ^
steuern basirt, obgleich die Periode, bis wohin die 10"/« zu erheben bewilligt war, abgelaufen um
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Fortcrhcbung von Neuem in einem anderen Referate erbeten ist; der zurückzuerstattende Borschuß auf
1867 ist zu 9000 Thlru. angenommen,die Rechnungpro 186? aber noch nicht eingereicht, was wohl
hätte bis hierher geschehen tonnen.

Die mnthmaßlichenEinnahmen und Ausgaben betragen nun

12
^. Die Einnahme: pro 18« 8. pro 18N».

Ä 5«r H° ?Ä ^-H,

i Beischläge Von den dirccte» Steuern und von der Schlacht- und
Mahlstcuer nach dein Etat....... 27275 27 > 27275 21 l

2 Vrutto-Einnahme an Chausseegeld ...... 13090 5^10 13090 5 10
3 An Miethen, Pachten :c......... 279 7 2 279 7 2
4 Extraordinaire Einnahmen........

Summa der Einnahme

L. Die Ausgabe.

651 19^11 651 19 11
41300! ^ 41300

"!

1 Vorschuß aus dem Jahre 1867 resp. 1868..... 9000 44000
2
3 ChausseegcldErhcbungViostcn nach dem Etat ..... 281 26 7 281 26 7

MateiiVllc BenvaltungLlosten....... 482 __ 6 182 — 6
4 Antheile, welche anderen Kassen an der Chausseegcld- Einnahme zu¬

stehen ........... — — .. — — —
5

7
8
9

Besoldung der Ehaussee-Auf^her ....... 5076 — — 5076'- —
Zu Unterstützungen ......... 100 20 2 460 20 2
Zur Unterhaltung:c, der Bczirlsstraßen..... 55575 — -.. 55575 — —
Zu extraordinären Instandsetzungen ...... 14000 ^ — 10000 — —
Unvorherzuschendc Ausgaben zur speziellen Berechnung .

Summa der Ausgabe
424 12 9 424 12 9

853001- ^!116300
Die Einnahme beträgt
ergibt ein Deficit von

4I30(X—. <! 41300 —
44000 75000

Der ständische Commissar, Graf Resselrodc, ist noch Mitglied des Landtages, für deu
Stellvertreter Schnürte, welcher ausgeschieden, ist cm anderes Mitglied zu wählen.

<^. Ncgicrmlgsbl-zirk Düsseldorf.

^ Das von der Königlichen Regierung zu Düsseldorf vorgelegte Verzeichnis^der ostrhcinischen
ezirksstraßcn ist vom ständischen Commissaraucrkcmnt und weist nach:

^.. Vorhandene Bezirksstraßen

1. Bewert-zur Straßer
2. Wesel-Vocholder
3. WcsebBorkeuer
4. Haldern^icutenanter
5. Vchnartzhammcr-Haddcnbachcr
6. VlicdinghausenMermelskirchcncr
7. Hilden-Bohwinkelcr
8. Nonsdorf Kupfcrhautmer

Straße

Liwgi der Vlillhen

>8

. 2765

. 2622

. 4420

. 1500

. 64?

. 1313

. 3270

. 11U5
Zu übertragen l?642,9
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ln Rüchen,

Uebertrag 17642,»
9. Elberfcld-Kuhlendahlernebst Zweigstraße . 2977,5

IN. Hückeswagcn-Holtcreichener Straße . . . 1694

11. Münster-Emmcricher ,, - - . 3439,5»
12. Fcld-Lüttringhanscner >? . 1,520 -
13. Opladen-Nurschcidcr „ > - . 2896

14. DiiunwaldKammerforsterhöher ,! ' ' . 4475

15. Grüne-Landwchrer » ' ' . 1490

16. Empcl^Millingener !' . 596
17. VorwNadevormwalder » . 1912

18. Empcl-Issclburger ,' . 1307

19. Kaiscrswerth-Wülfrather f? . 5503,5
20. Friedrich Wilhelmsstraße . . . - . 2025,5
21. Hatzfeld-Unterbarmcr Straße . . . 864

22. Eisernstein-Spickerlinder »» . 835

23. Merscheider „ . 1866,5
24. Kettwig-Vrcdeneyer „ . 2098

25. WcrdenKettwig vor der Brücke', : „ . 1^07,5
26. Rees-Empclcr f/ . 1072

27. Spitze-Stumpfer » . . 1425,5
28. Steele-Vrcdencyer » . 1970

29. Mettmann-Hochdahler « . . 1360

30. Haminkeln-Wcrther ,s . . 2975

zusammc n eine Länge von 63652,4« ss
- 36 V4° Meilen.

L. Zur Uebernahme als Bezirksstraßen designirte Straßen, welche noch
unausgebaut sind:

^ Längt in Rulhl»,

1. von Dorstcn über Gahlcn und Hünxe nach Dinslakcn 6838,,
2. von Gahlcn nach Kirchhcllen ......... 16N0
3. von Hünxe bis Cöln-ArnhcimerStaatsstraße auf Wesel 2067,,
4. von Hünxe nach Pcddenberg......... ^36
5. von Barmen nach Adler . ......... 363,«
6. von Gahleu nach Schermbeck......... 655
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Die von der Kömglichen Regierung vorgelegteRechnung weist nach:

^. Ginnahme: pro 18« 3.

Thlr. Sg.Pf

pro 18««.

Thlr. Sg,Pf.

9
10

1,

13
14

Bestand aus dem Vorjahre: in bnar . . , .
in StaatsschuldscheiN'M
in Depositen

1Ä. I. Beischläge von den directen Steuern und von der
Mahl- und Schlachtsteuer (3^"/«)

M. II. An Chausscegeld-Revenucn:

^. Bei den Barrieren.

1. von unvcrpllchicten Hcbestellcn .....
2. von verpachteten Hebcstellen .....
3. Antheile an der Einnahme von Hcbestcllen auf Staats

und andern Straßen, bei welchendas Chausseegeld
für Beziitsstraßenmit erhoben wird

U. Von ExtraPosten und Estafetten.

«. An Pachten und Miethen:

1. Pacht von der Grasnuyung .....
2. Miethe von Alleen und Obstbaumpflanzungen .

I). Extraordinaria.

1. Strafen von Chausseegeld-Defraudationenlc.
2. Hälfte der Strafgelder für Chau>secpolizei-Contraven-

tioncn ... ....
3- Ordnungsstrafender Chaussee-Aufseher
4. Erstattung der Kosten für verkaufteChausscezettel
5- Erlös aus dem Verlaufe von Bäumen, Abfallholz :c
6- Zinsen von Staatsschuldscheinen «.

Sunnna der Einnahme

«. Ausgabe.
^t. I. Tantieme:
^. der Einnehmer .......
^. der Post-Aemter .......
"t II. Viatericlle V crwaltung slosten:
1- Erleuchtungslosten ..... , -
2 Drucklosten für Chausscezettel, Formulare :c.
3. An Ztemunerationen ......
"t. III, Antheile,welche anderen lassen an dcrChaussee-

gel'i-Einnahmezustehen ......
^/- I V. Besoldungender Aufseher
^- V. Zu Remunerationenund Unterstützungen.

Zu übertragen

16278 15
42000

41377 1,^

572« 12
7848

341

53

8 2
!

10 9

!
!

18!» 15 10

,0

16880
2140

132945 3! 6

20740 27, 3^
58000—!-

pro 18 «7.

Thlr. Sg.Pf.

7288 2
80100 -

41986 25

6700 20 —,'
7937 27. 6

340 24' 7

52 12 7

198 12

10 7

22708
2902

4 - -

43169 10

7034 3
7607 27

340 24

52 20

210 8

2 19

l!

8137
3664

16I578!11! 4,157648,28, 1

iml. s<°«UNThlr. in ,»cl. »WM Thlr. i»
SUmwich»,djchi',„,',,, !SW,>wschuldsch^!,!c„.

600 10
2 16 6

182 20
81 4

195 23
!

109 3
2837 23

688 20
2 16

234!—
73 27

202^19

131^15
2980 —

incl. «st>», Ihlr, i»
S!!>»!l,sch»,dschti»l» ,

717 23
2 15

244
38 11

115,15

148 20
3564

4U09!l1> 8 4313!1U! 3<j 4830.26,
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3^,
L. Ausgabe: pro 18« 5. pro 18««. pro 18«?.

Thlr. Sg.Pf. Thlr. Sg.Pf Thlr. Tg Pf.

Ucbertrag 4009 1l! 8 4313 10 3 4830^26 —
8 ^. Für Aufseher . . . . . 184 22 11 184 6 4 180! 4 3
9 15. An den Fonds zur Unterstützung der Aufsehce-Nittwen! 91 22 11 99 6 4^l 146 IN 11

10 (I Zu Pensionen dienstunfähigerAufseher . , -^ — . — ! — — —
11! 'I'it. VI. Zur Schuldentilgung ..... !
12 '1'it. VII. Zur Unterhaltung und zum Ausbau der Be- ! i

! zirlsstraßen . ... . . . . 34,155 8 9 48,887 29 9 16,151 25 ^
13^ Die für angekaufte Staatsschuldschcincverausgabten Be¬ ! !

träge...... 15,760 — „ 20,705 16 6 747^', 16 —
ll Die deuonirteuBetrüge ......

Summa der Ausgabe
— ' — —^ — ! — „__ - — —

51204 6 3 74190 9 2 58782128 2
Summa der Einnahme

Bleibt Bestand
132945 3 6 161578 11 4 157648^28 1
78740 27 3,, 87388 2 2 98865,29 11

>
i»c>. ,',?!»<>TI>l>, mlincl. MI«! Ll,lr. i»l mcl. "»IM Thlr, W
St»atülchuldlchnn°n, SwllwIchiUdscheinc»,, Tw»!«ich»!dlch« uen.

Die Königliche Negierung hat nun nn Einverständnis;mit dem ständischen Comnussar den
Antrag gestellt, der hohe Landtag möge es befürworten,daß außer den zur Aufuahme desigmrten,aber
noch nicht fertig ausgebautenStraßen noch die Gemeinde - Chaussee von Barmen über ^ichtenplatz bi.
zur Narmcn-Ronsdorfcr Staatsstraße bei Herberts, Mtenfcheid in den Verband der ostrhemlschen Bc-
zirksstraßcndes Regierungsbezirksaufgenommenwerde.

Diese Straße war vor Erbauung der Elberfcld ^ Rousdorfer Staatsstraße die einzige Ver¬
bindung zwischen beiden Städten, und letztere wurde nur gebaut, weil dieSteiguug bei der Ausmnndnnss
in Bannen eine für den damaligen Verkehr zu große war. Die Straße ist mittelst einer masstven
Brücke mit der Stadt verbunden,und mündet rechtwinkelig in eine der HauptstraßenVarmeu's, ste ist im
«Minen 1326 Ruthen lang. Die ersteil ION Rnthcu, welche eine ^teiguug vou l„ Zoll habe» si'w
mit der massiven Brücke von der Stadt allein gebaut, die Straße selbst von der Brücke an hat aus

Ruthen eine Steigung vou «Zoll, dann geht sie in sanftere Vteiguugen über. Der ^tcmt hat 600^Thaler Prämie zu diesem Theile der Straße gegeben. Die Straße hat eine Kroneubrcttevon 24 nn°
hat das Ehausscegeldbisher nahe au 60U Thaler betragen. Hierauf dürfte indeß weniger GewM

aeleat werden, als darauf, daß die Städte Elberfeld und Barmen einen sehr erheblichen Theil der Z"^schlage zu dem Bezirksfondliefern, daß die Straße ein Bedürfniß nnd es billig ist, daß solche auf den
Bezirksstraßeufondsübernommenwerde.

Der Ausschußglaubt jedoch die Uebernahme der Strecke auf dem rechten Ufer bis zu der

mit der Wupper parallel gehenden Straße und ebensowenig der Brücke selbst auf den Vezlrksstra^fonds nicht befürwortenzu dürfen, empfiehltaber, zu beschließen, die Straße selbst von der Brücke
bis zum Anschlüssean die NarmeuMousdorfer Staatsstraße, auf die Bezirtsstraßeu zu übernehmen.

Der Etat für die Jahre 1868-1869 war schon im August v. Is. angefertigt, ehe die Rech¬
nung von 1«67 in den Händen des Referentenwar, der Bestand pro 1868 ist deshalb anch blos «^
nähernd und nicht ganz richtig aufgeführt, was indessen nichts schadet, aber doch hier erwähnt wnd.
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Die muthmaßlichmEinnahmen und Ausgaben werden nun betragen:

>>
^ ^. Die Einnahmen: pro 18 «8.

Äi ^ An

Pro 18«».

Bestand aus dem Vorjahre

'I'it. I. An StcuerÄeischlägeu
„ II. Ehnussee-Ncvenüeu .

7^. Bei den Barrieren .
l^. Von Extrapostcn und Estafetten
(?, Au Pachten und Miethen.

in Baar .
in Staatsschuldscheinen
in Depositen

Summa der Einnahmen

1
2
3

4
5
«:
7

«. Die Ausgaben

^'it. I. Tantieme.........
„ II. Materielle Vcrwaltungokosten......
„ III. Antheile, welche anderen Kassen von der Chausseegeld-Ein¬

nahme zustehen ........
„ IV. Besoldungen der Aufseher......
„ V, Remunerationen und Unterstützungen . . . .
,, VI. Zur Schuldentilgung.......
,, VN, Zum Nezirksstraßenbau :e. i^ru 1868

ll. Zur gewöhnlichenUnterhaltung von ca. 32 Meilen nach dem Ver¬
wendungsplane .........

Ix l^xti-!u„'(Iili!U'ill (c^l. 100 Thlr. ^«> Meile) ....

9000
88,l00

42,000

14,575
53

100
4100

12052
88100

42U00

15000
50

210
4450

15K018! - !— 1008!.^

1"' I8l»U:

I>.
wie vor von ea, 37 Meilen ü 1400 Thlr.
<ea. ,00 Thlr. pro Meile) . . . .

Summa der Ausgabe
Die Einnahme beträgt

bleibt Bestand

> !
675 —,'-
5,12 —

144 —I-
35l() - l

532 —

48075
3200

700
550

!
144^

3510- —
550— -

51800 -
3600 —

56Ü48I —
158018> —

l 60854
>il61862

101370,— 10I0i/,^!

Der ständische Eommissar, Hauptmanu Münster ist uoch Mitglied des Landtags, der
Stellvertreter, Eommerzienrath von der Hevdt, ist ausgeschieden und au dessen Stelle ein anderes
"Mitglied zu wählen.

Nach dein vorstehenden Referate haben die hohen Stände über folgende Gegenstände Beschluß
öu fassen und resp. Wahlen vorzunehmenund ans diese begründetdie geeigneten Anträge zu stellen:

^ für den RegieruugsbezirtEoblenz: Nichts.
"' " „ „ Eölu:

^) wegen der Aufnahmeder Homburg Vroehlthalcr Straße iu den ostrhciuischen Vezirtsstraßen-
Verband,

^) ebenfalls wegen der WerschthalerStraße,
«) wegen der vom ständischen Eommissarbefürworteten, von der Regierung als nicht geeignet

bezeichnetenStraße von Nicderpleis nach Himberg,
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ä) wegen der in demselben Verhältniß sich befindenden Straße von Herchen nach Wcyerbusch,
«) an'Stelle des ausgeschiedenenStellvertreters des ständischen Commissars (Schaurte) e,nen

neuen Stellvertreter zu wählen;
3. für den RegierungsbezirkDüsseldorf: «. ,,, . ^ «,."«,.«

^ weqcn Aufnahme der Straße von Barmen über Ächtenplatz zum Anschluß an die Barmen-
Ronsdorfcr Staatsstraße und zwar event, von der Mittelstraße ab incl. der Brücke oder erst
vom linken Ufer der Wuppcr ab mit Ausschluß der Brücke,

d) an Stelle des ausgeschiedenenMitglieds von der Hcydt einen neuen Stellvertreter für den
ständischen Commissar zu wählen.

Der 7. Ausschuß:

N. Graf Beißel, Vorsitzender. M. F. Graf Wolff^Metternich. Wachter.
Mrhr. v. Fürstenbcrg. Schult. Frhr, v. Rynfch. Paulsfen. Nußbaum. Gemnnd.

I. Barrels. Zores. Graff. Münster, Referent.

OstrhemischerBe°
zirköstraßenfonds des

Regieiimsss'Bezntö
Coblenz.

Nro 2H

Referat des 7. Ausschusses
über

den ostrhcinischcnBezirkssiraßcnfonds des Regierungs-Bezirks Coblenz.

Referent: Abgeordneter Dr. Wurzer.

Die Vorlage hoher Behörde umfaßt
n die Uebernahme der Gemeinde-Prämien-Straße von Vallendar nach Höhr.

Diese Straße wurde für Rechnung der Gemeinde Nallendar mit einer Staatspränue
ausgebaut, und zwar mit den Erfordernissen einer Bezirksstraße „ . c ,. .. „ «

Die Gemeinde glaubte, aus dem Chaussecgeldeuren Ueberschußder Unterhaltungskosten
gewinnen zu tonnen, und behielt deshalb die Straße für eigene Rechnung

Die Frequenz ist aber so bedeutend gestiegen, und mit chr die Unterhaltungskosten, daß
die Gemeinde nur mit Zubuße die Straße unterhalten konnte , ^. ^. -. ^ „.« »i„

Mit einer außerordentlichen Zulage hat nunmehr die Gememde die Straße vollständig
hergestellt,und bittet um deren Uebernahme auf deu Vczirtöstraßenfonds.

Da sich sowohl hohe BeHorde, als der ständischeEomnnssar überzeugt haben, daß allen
Erfordernissen entsprochen,wäre die Aufnahme zu befürworten,

d Uebernahme der Gemcindc-Ehausseevon Daaden nach Alsdorf.
Iu dieser Prämienstraße ist pro Meile ein Zuschuß von 8000 Dhlru. vom Staate be¬

willigt, und glauben wir dadurch die in der Denkschriftausgeführten Verhältnisse vollständig er¬
schöpfendbewiesen.

Die Straße wird wohl nicht vor dem Schlüsse des Jahres 1868 beendigt werden, da
sie aber mit allen an die Bezirksstraßen gestelltenAnforderungen ausgebaut wird, glauben wir
den Antrag, sie nach der Vollendung und Abnahme auf den Bezirksstraßenfonds übernehmen zu

^.^Sttahenprojeet von Waldbreitbach über Rohbach nach St. Catharinen resp. Neustadt nach
Kretzenhaus und Noßbach.

Diese Denkschrift behandelt 2 verschiedenePunkte:
1) Ausbau, Uebernahme und Zuschuß zur Strecke Neustadt-Kretzenhaus.
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Schon in 2 Sessionen ist diese Frage behandelt wurden, welcher Gemeinde die zuerst
für die Gemeinde Löhrscheidbewilligten 4000 Thlr. zugewiesenwerdeil sollen, da nach Löhrscheid
die Stadt Linz erklärte, mit diesem Zuschuß die Verbinduug des Wiedbachs mit dem Nheiue nicht
übernehmen zu können.

Nunmehr hat Neustadt eiu Project dieser Verbiuduug über den Hammcrbach nach
KretzenhauS fast vollendet, und damit den Aufschlußdes Wiedbachs bei Neustadt in Aussicht gestellt;
wir glauben daher, daß es keinem Zweifel unterliegenwird, dieser Gemeinde auch die versprochene
Beihülfe auszahlen zn lassen.

y Ausbau der Strecke Neuftadt-Noßbach.
Weuu hohe Behörde behauptet, der ständische Eommissar habe sich dahin geäußert, daß

unübersteiglicheHindernissevorhanden uud die Kostenanschlägezn niedrig gegriffen, so kaun das
doch nur wohl so zu verstehensein, daß sowohl die Hindernisse als die Kosten in keinem Ver¬
hältnisse zu dem zu hosseudenErfolge stehen.

Dem ständischenEommissar ist es sehr Wohl bekannt, daß größere Schwierigkeitenals
die in Frage stehendenvon der Baukuust der Neuzeit überwunden wurden, aber wohl zu andern
Zwecken, als das Wicdbachthal auszuschließen.

Es hat sich nunmehr ein Weg gefunden, auf dem mit geringen Kosten eine Verbindung
von Neustadt nach Noßbach hergestelltwerden kann.

Dieses Project kann erst zur Ausführung kommen,wenn die StreckeNeustaot-Kretzeuhaus
vollendet, um sowohl die Arbeitskraft als die Mittel der armen Bewohner zu schonen- der Vau
wird aber, sobald möglich, in Angriff genommen, und zu dem Zwecke der bereits genehmigte
Zuschuß von «00 Thlru. reservirt.

Auch zu diese,» Antrage bitten wir die Genehmigung ertheilen zu wollcu.
3) Erhöhung der Zuschläge für die Jahre 18U8—18tt!>auf 10 "/y.
Die beiliegende Denkschrift führt das Weitere aus, um die Erhöhung des Zuschlags

um 5"/^ zu rechtfertige».
Wir müsse» uus umsomehr dieser Ausführung anschließen, wenn Nur die segensreichen

Erfolge der Anlagen sehen.
Nicht allein der Ackerbau und sciue Produkte haben einen außergewöhulichcuAufschwung

erhalten, das Grundeigenthum ist ungewöhnlichin seinem Werthe gestiegen; was mehr, die Schätze
an Mineralien aller Art sind mehr und mehr aufgeschlossen worden und liefern einen lohnenden
Ertrag.

Es wird dies schon aus dem einzigen Factum zu entnehmen sein, daß in den wenigen
Jahren des Bestehens dieses segensreichenInstituts bereits 23 Vi Meilen Bezirksstraßen zur Ueber¬
nahme bereitgestelltwurden. Daß aber bei dieser Zunahme der Vezirksstrahen ein Zuschlag nicht
Mehr ausreichen kann, der ursprünglich ans 11 Meilen berechnet war, ist selbstredendnnd gewiß
bem Antrage beizustimmen,diesen Zuschlag um 5°/« zu erhöhen.

Die Anträge gehen demnach dahin:
Kck ll. die Uebernahme der Vallendar-Höhrcr Prämienstraße zu genehmigen,
^ 1i. die Uebernahme der Prämienstraße von Daaden nach Alsdorf, sobald selbige vollendet,

zu genehmigen;
'"l o. die Uebernahme der Prämicnstraße von Neustadt nach Kretzenhaus nach der Vollendung zu

genehmigen.
Dazu 1) der Strecke Neustadt-Kretzenhausden Zuschuß von 4000 THIrn., der ursprünglich der

Gemeinde Löhrscheidt,dann der Stadt Linz bewilligt, nunmehr der Bürgermeisterei
Neustadt zuzuweisen.

2) Den Ausbau des Anschlusses von Neustadt-Waldbreitbachoffen zu halten und even¬
tuell die dazu bewilligten 800 Thlr. nochmals zu gewähren.

31
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3) Die Erhöhung des Zuschlag, zu den directe» Staatssteuern vorläufig von 5 auf
w"/., zu ge»el,migcu.

Der 7. 2luss6)uft:

Grai v Beisscl, Vorsitzmder. Grass, Munster Bremrg. Gemü»d Nußbaum.
Wachter IAartels. v. Nynsch. Frbr. v ^ürsteuberg. Pa»l,se». schult,

M. F Graf Wolff-Metieruich.

Nro. 23

Referat des 7 Ausschusses,
betreffend die

Uebernahuic der .^euwicd-Dicrdorfer Actieustraße auf den ostrhcinischc»Bezirtsstraßenfoud
des 3cegier!»igsbc;irks Cobleuz.

Referent: Abgeordneter Dr. Wurzer.

, , . '.„ der anliegenden Denkschriftwird ausgeführt, dnh eine Aclien - Gesellschaft,nüt Äiif-
^"'WcnZ^°"" wendu.rg von ^,N.«.THlr,i., diefe Straße von Neuwied nach Tierdorf un Jahre l.42 im chaussee

mäßigen Ausbau bergestellthat. . ,„ ...^
So gut und solide die erste» Anlagen gemacht, so wemg tonnte der auskommende Ertrag

die Unterhaltungskosten decken, und wurden die Actionaire gezwungen, beständig Zuschüssezu

So betrug z. B. der Ertrag der Straße im Jahre 1Ä« 7^^ Thlr., während un selbe»
^ahre an Unterhallungskosten700» Thlr. aufz»we»de» wareu.

^n ?iolge dessen hal sich die Gesellschaftaußer Stande erklärt, die Straße ferner zu
unterhalte» »»d wird eine eben so gut angelegte, als für den Verkehr nützliche und »othwe»dige
Straße zu Gr»»de gebe». Während die Unterhandlungen über diesen Puult gefuhrt, ist die
Straße immer mehr abgenutzt worden, und, wie der Augenscheinlehrt, säst gauz vou der Verklage

"" "" Die aufzuwendeudeu Kosten sind auf l2M) Thlr. veraufchlagt, und hat der Herr
Munster i» Veriicksichtiguugder Wichtigkeit der Straße uud der großen Opfer der Actionaire,
einen Zuschuß zu diesen Kosten im Betrage von ^.»Thlrn. versprochenunter der Bedingung, daß-

l) die Straße nach der vollendeten Herstellung als Vezirksftraßc aufgenommen werde,
was wohl keinem Zweifel »»terworfe» sein kann;

i>) daß die Gemeinden, welche die Straße berührt, ohne dazn verpflichtet zu sem,
den Nest diesec Sununen aufbringen. .,

Letzterer Punkt wird bei der notorischenMittellosigkeit der Gemeinden nicht zu erreiche»
sein und ist Gefahr, nicht allein ein so großes Bankapital, sonder» auch eine höchst nothwendige
Verbindung, zu verlieren. Die Straße wird aber durch die nnnmehr in Angriff genommen'
rechtsrheinischeEisenbahn mit jedem Tage an Bedeutung gewinnen, und deren Erhaltung unv^
dmat nothwendig. Da aber: ^

," die Actionaire i» keiner Weise gezwungen werden können, zu ihrem schon verlorene» Gei«
noch Zuschüsse zu leisten; . ,

,.. die Gemeinde», wie hohe Behörde selbst ausführl, keine Verpflichtung haben, diese M«"
aufzubringen, dies auch verweigern,

' fo erlauben wir uns deu Antrag zu stelle», daß den betreffenden Gemeinde» em 5
fauch von 2370 Thlr». aus de» Mittel» des ostrheinis.henNezirksstraßeilfonds bewilligt werd,



unter der Bedingung, daß sie den Nest aufbringen und für die vollständigeHerstellung der Straße
aufkommen.

Es wird sich dieser Antrag nmsomcbr rechtfertigen, da voraussichtlichauf längere Jahre,
durch diese gründliche Reparatur, die Unterhaltungskosten besagter Straße auf ein Minimum redn-
cirt werden, andererseits weder eine Herstellung noch Erhaltung zu erwarten steht.

Die Beschlußnahmewäre daher:
1) die Nenwied-DierdorfcrStraße, sobald die veranschlagte gründlicheReparatur erfolgt

und die Straße von den Actionairen den betreffendenGemeinden kostenfrei übergeben und von
diesen übernommen worden, auf den ostrhcinischenVczirksstraßeu-Fonds zu übernehmen;

2) den Gemeinden zu den von ihnen aufzubringenden Herstellungskosten einen Beitrag
von 2370 Thlrn. ans den Fonds der ostrheinischenVczirksstraßenbewilligen zu wollen.

Der 7. Ausschuft:

l>'. Wnrzer, Referent, «ras v. Vcissel, Vorsitzender. Iores. Schult. Frhr. v. Nunsch.
Frhr. v. Lo i'>, Frhr. v. F ü r st cnbe r g. W achte r. G r a ff. G e,n und. N ußbau m.

I. Bartcls. Graf N esselrode. M ü >l st e r.

Nro. 2«.

gteftl-at des 7. Ausschusses
über den

Bericht der Königlichen Regierung zu Cöln, betreffend die Beschaffung der Geldmittel für
den ostrheüiischenBezirksstraßenfouds dieses Negieruugs-Vezirks

Referent: Abgeordneter Münster.

I. Die königliche Negiernng,zn Eöl,i berichtet nnterm 23. September 1,^07 an den völlig' Ärschaffmiss der Geld
üchen Landtags Eommissarüber den Stand des ostrheinischenVezirlsstraßenfoiids,fügt diesem Bericht mitui für dc» ^st
^ Anlagen bei nild bittet, diesen Bericht dem Proviuzial Landtagevorzulegen, damit derselbe diese
Angelegenheit einer umfassenden Erwägung uuterziebeuuud denmächst Beschluß fassen möge. gieruiMb^irls Cü!,i.

II. Ferner ist eine vom 17. März c. datirte Petition von 23 lluterzeichnern a,is den Orten
^ngelotirchen, ^tüuderoth uud lluter «aldeiwacheingegangen, welche die Vage der Venl-Overather Bc-
Mtöstraßedarstellt, mit der Bitte, 12»00 Thaler pro Meile zum Umbau dieser Straße zu bewilligen
und denselben ungesäumtanzuordnen,auch zn beschließen,die setzt bestehendeuBezirksstraßenaufzuheben
und in Prooiuzialstraßeuzu verwaudelu,welche durch in der Provinz gleichmäßig umzulegeude Steuer-
Zuschläge uuterhalteu werden sollen.

Unterm I!'. sendeten Ermen und Engels aus Engelskirchen eine vom Baumeister Evurth auf.
genommene Begutachtungsowie einen Kostenanschlagüber die Herstellungdes Stücks Siegburg Ovcrath
w der Beul-Overather Straße als Nachtrag zu ihrer Eingabe vom 13. dieses, wonach die Meile nicht
12000 Thaler, wie in jenem Gesuch irrthümlichangenommen worden, sondernnahe 2t 000 Thaler kostet,
und wonach die ganze Strecke einen Aufwand von 52000 Thalern erfordert, wenn die dortige Industrie
lebensfähig bleibensolle.

III. Sodann bitten unterm U!. März 24 Einwohner Gladoachs nm Bewilligung aus¬
reichender Mittel zur sofortigen chausseemäßigenInstandsetzungder Mülhcun- Gladbacher Bezirtsstraße
und um richtigere Einthcilung der Straßenbezirke.

IV. Ferner ist eine aus Mülhcun vom 14. März c. datirte Brochüre an die Mitglieder
°°s Provinzial-«andtagesvertheilt, welche bezweckt, den Provinzial Landtag zu vermögen, daß die durch
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nubillme Abgränmug der beide.t Straßenbezirte herbeigeführte lleberbürouug der ostrheinischeu kreise
,^ch aber auch Rath schafft werde. u>n durch fchleuuige Ausführung der uualnvew

e u ^ nvparatur da. mit großeu ^pferu geschaffeneostrheiuifcheStraßennetz vor ,etue,u Ver^
w d d^" sienden.^en.einden vor dem nna.tsbleiblichenRückgang iu ihrem beerbe zn bewahren
fall, und 'u^^n^^^^^^ ^,^ ^^ ^^^.^ ^ ^^.^^^^ ^^, K^,iglichen Negter.tng zn^oln m
deut Promemoria vm>t 7. August ,.^7. Da tvird ausgeführt, daß die laufeudeu Ausgaben durch d>e

E mab u u cht mehr gedeckt «erden töunteu. da m den letzten 7 Jahren eine Bermehrnng der Bezn^
tt7m m '"^>ln eingetreten, daß die Straßen m Folge des ftarteu Verkehrs nngewoh.t tche llw
^,, ^t^m eraulaßt daß sich eiuige in diesem Augenblickeim schlechtesten Iustan e beMden ^t tham,ng^o,u, , ^ '..,^ LK,„, I,', Sgr. ,-> Ps. geschehen ,el. da,; dre

"'" ''"^ "^ cu'^ n b i' r lluguust der Berhältmsfe leinen dauernden Erfolg gehabt da«
^r t ^ d 0^ rlrch „ Station^ Nummern nut ueuer Decklage zu versehen ieien deren
'do^!m. Thaler toste, daß diese Ardei: pro 1.07 in Äugr.ff genommeu uud beabficht.gt «erde, pro
>».^ ,'^malls ^"0" Thaler iu den Verwcuduugsplau aufzuuehmeu,

^ie Benl-Overather Straße soll auch dringend .',.'00 Thlr. zu extraordinärer I>t,ta»d,etz.tUg
.^i'n'feu ^iese 2traße soll leicht gebaut uud feucht feiu uud dem starten Verkehr kemen W'derstan
bedurft. ,^eu ^ d^ ^^^/,i^, Beschwerden hervorgerufen, wegen Mangel au d,svo>t>beln..ond.

geschehentonnen. Nach dem Verwenduugsptan pro 1807 wi

!!o7W0<'Th!rm fein. 'vorm die ......> Thlr, für ertraordinaire Instaudfetzm'g der Mülheim ^ Wipper
bäte indefsen nichts geschehen tonnen. Nach dem Verwettdu.tgsPta>>pro I«.^w>,rde ult.
„. W00 Thlrn. sem. worin die 5000 Thlr. für ertraordinaire Instandsetzung der Mnlheu,

further Straße mit enthalten, das Defizit wurde aber noch größer geworden sein, wenn man dte ubngeN
Interbaltungstosten nicht auf das äußerste Maß beschränkthatte. > ,. ^,< ^^-.lt

UnteA,att>.^ ,^ ^ ,^ ^^.^^^^ ^^ ^.^,^^^ ^ ^.^^ ^^,^ .^^ ^^. ,,,«.. Thlr. Destzck
y,„ 1507 durch die aufzuweudeudeu e^raordtuairen Hättet fiir die MMHeim WipperMher uud .i'
Beul Berather Straße das Defizit auf > >>200 ^hlr. hcrausstetlen.
^' Man schlägt vor. zur UMweiseu Deckuug dieses Defizits eiueAule.he von ' /.0.^hlrn. ^
deut westrheinrsckeuBezirksstraßenfonds des Regierungsbezirks Eölu uud zwar zn ^/, /, n,tt tzrhrltche
^,'ckuua von 1^<> anfznnehmen. ,,, , ,,,, .,,^

Nachdem mm diefe .3.00l. Thlr. d.uch Aulerhe angebracht, verblieben pro l505 »ock 22.26.
Thlr zu beschaffen,uud würde diese Summe regelmäßig alljährlich wiederkehrend aufzubringen ,em. ^

Auskunft.nitt^werden ^amU.^^^^ ^^ ^^^ ^^^.^^ ^. ,^ ,

t,,hung indeß das spreche, daß diefe Znschläge von den «Gemeindennud nmnentltch un Mer,e Waldlr.

" '"'7"I>w^hü!Neite..s der Provinz, welche entweder aus der Provinzialhülfskasfe zu eu.
nehmen oder anf die Staatsftenertt der ganzen Provinz zngefchlagen werden urii,;te. Es konnten at
änch dl' Vezrrts traßen als eine Provinztallast erklärt und M dre Uttter^ttnng dre ZuMage ans

In e Provi z g cichmäßig vertheilt werden. Die Negiernng tragt selbst ".-? - s
riet der bndm letzten Artett «nd erwähnt als letztes Attsknnstsnuttel. d,e tahrltchen Ue e ch M ^

Wch3miichcn Bezirtsftraßenfonds dem ostrheinifchenzn über>vet,en. t.tsosermmaßtge Z.t,chlage ldev o,
v.^miichen Bezirks zur Deckung des Defizits nicht hinreichten. ^. . ^. , das
"'"" De fährliche lieber chttß des westrheinifche.t Fonds wird auf '«/"... T lr berechne das
i^rliche Defizit des ofttheinifchen auf 22.23-, Thlr.. so daß dann eme Erhoh.lng der Znschläge um 2 /. ,«
n, den ostrheinischenTheil genügte, also l2'/,«/,> erforderlich sere«. ^
" '^ur Nechtfertigtmg eiuer solche» Maßregel wird augesichrt. da,; der we,tcheun,ch N^ rk '

.nnstiaer gestellt fei. iudem feine Li.tnahme bei einer lluterhaltuug «o.t 3'..2,, Ht"wt Vez>rk.straß
und bei ,°/'^ "e des ostrheinifchen aber bei 54'/, Meilen BeMsstraM "'

""« ^ MMche Eonmu^ den westrheimschenBezirk spricht sich mm in dem Prolog
vom 21. Mgnst 1««'< m Vetreff der Beschaffuug der Mittel für deu ostrheinifchen Bezrrk dahm au
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'daß cr nicht dagegen sei, wenn dem ostrheinischenBezirk ans dem westrhemischenein Darlehn bis zu
23,N00Thlrn. zuü'/^ gemacht werde, daß aber die vorgeschlageneAmortisationszeit ans etwa 25 Jahre
zu bemessenund ein darauf berechneterPlan entworfen werden müsse; daß auch für Deckung des Defizits
aus den Neberschüssender Prouinzial-Hülfstasse jährlich ein Zuschuß von einigen tausend Thalern gezahlt
werden könnte, daß er sich aber nicht damit einverstanden erklären könne, daß aus dein westrhcinischen
Fonds jährlich ein Zuschuß bis zn l«,W0 Thlrn, an den ostrheinischenBezirk abgegeben werden solle;
daß dieses Defizit entweder von dem ganzen osttheinischcuTheile der Nhcinprovinz, eventuell von der
ganzen Nheiuproviuz überuommeu und durch Zuschläge auf die Staatssteuern aufgebracht werden müsse.

Der ostrheinische Bezirtsstraßeu ^ Eommissar spricht sich unterm l3. September 1«<>7 dahin
aus, daß das Defizit des ostrbeinischenBezirksstraßenfonds dnrch eine Anleihe nnter möglichst günstige»
Bedingungen momentan zn decken sei, daß dies aber nicht für die Dauer ausführbar, alfo eine Aeude^
lung des Svstems in der Bildung gedachten FoudS geboten sei, nachdem die Versuche einer billigeren
Verwaltung der Bezirtsstraßeu mißglückt.

Einen Zuschlag auf 2U"/„ der Staatssteueru halte er für die bergischeu^ande absolut für
unmöglich; er zweifle auch darau, daß die Proviuzialstände es gutheißen würden, daß die jährlichen
Ueberschüssedes westrheinischenFonds dem ostrheinischenzugewiesen würden, da frühere Anträge, die
beiden Bezirksstraßenfonds zn vereinigen, gescheitert seien. Er halte dcu Borschlag, das Defizit auf
den osttheiuischenTheil der Nheiuproviuz zu vertheilen, für nicht ernstlich gemeint, da ja dadurch der
^bein als eine natürliche «Grenze betrachtet werde und die hohe Besteuerung auch des ostrheinischeu
Bezirks von Eobleuz übersehen sei, er glaube nicht, der Provinzial Landtag werde dauernd Bei¬
hülfe aus der Proviuzial Hülfstasfe für deu ostrheinischeuBezirk von Eölu bewilligen. Es bliebe also
endlich nur übrig, die Bezirksstraßen für eine Provinziallast zu erklären, die bisherigen verschiedenen
Funds in einen einzigen zu verwaudelu und die zu diesem Fonds erforderlichen Summeu auf fämmt
Nche steuerpflichtige Bewohner der Nheinprovinz gleichmäßig dnrch Zuschläge zn den Staatsstencrn zu
Vortheilen.

Der Herr Bezirksstraßcn ^ Eommissar sührt an, daß diese segensreicheBildung der Bezirks
stwßenfonds ans dem Bedürfniß entstanden sei, den großen Verkehr zum wesentlichen Nutzen der
ganzen Nheinprovinz möglichst schnell zn erschließen, ohne doch eine Gegend unverhältnißmäßig zu übcr^
bürde«. Er giebt zu, daß die zerrütteten finanziellen Berhältnisfe mancher Gegenden gerade dadurch
begrüudet seien, daß sie möglichst schnell die nnumgäuglich nöthigen Verkehrsmittel geschaffen,nnd be¬
hauptet, daß bei Bildung der Bezirke der große Fehler begangen, daß dieselben zn klein gegriffen und
unnatürliche Gränzen erhalte» hätten, denn es sei geradezu unverständlich, wenn die großen Städte Eöln
und Bonn dem westrheinischenBezirk angehörten, obwohl sie den wesentlichstenVortheil von den rechts
rheinischenEommunikativnsmitteln erhielten, und wiederholt hält er eine wirtliche Abhülfe nur dadurch
für möglich, daß man die Unterhaltung der Bezirtsstraßeu für eiue Proviuziallast erkläre.

Unterm 23. September hat der NcgierungSrath v. Boehl ein ^eparatvotum wegen Beschaff
fung der Geldmittel zur Bestreitung der Ausgaben des ostrheinischeuVerbandes im Regierungsbezirk
^b'ln abgegeben.

Er erklärt gegen die Verschmelzung sämmtlicher Bezirtöstraßenuerbände im Prinzip nichts
"«zuwenden zu haben, es würden aber bis dahin, daß dort eine solche Vcrschmelznng rcalisirt werden
"nute. Jahre vergehen, nnd der Verlegenheit des ostrheinischenFonds abznhelfeu, müßten jetzt Mittel
zur Deckung des Defizits geschafft werden, und meint, es bliebe nichts Anderes übrig, als auf die-
imigen Bezirksstraßenfonds zurückzugreifen, welche fich in einer günstigen Finanzlage befänden, z. B.
°w westrheinifchenTheil von Eöln; es schiene zwar auf dcu ersten Blick eine solche Maßregel will¬
kürlich,er meint aber, jeder Unbefangene muffe zugeben, daß ein arges Mißverhältniß darin bestehe,daß
gerade die ärmeren Gegenden der Nhcinprovinz durch Zuschlag zu den Staatsstencrn mchr aufbringen
Müßten, als die wohlhabenderen; daß, wie schon bekannt, der ostrheinischeTheil seit 18U2 Zuschläge
v°n W»/, habe, wo der westrheiuischeseit 1540 mir 5 "/„ aufzubringen, dieser Zuschlag solle dem Ver-
uehmcn nach in dcm ostrhcinischcnBezirk von Düsseldorf noch geringer sein.
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^-r ^err Negiernngsrath «. Boehl will den wrund dieses Mißverhaltmsses offenbar darin^
5^ ,^"^.^ der Beürlsstraßenfonds insofern gefehlt sei. als die Vn.tnngssahiglett der

'""'""' '"U^ nM '^g Mst morden, ^ will, da der ostrheimfcheTheil von l5öln nicht
omzolnm^andevth^le nchl ss I^^p l ^ ^ ^^ ostrheinischenvon Düsseldorf m
leistungsfähig ge>mg ^ ^"^' ,,', .^rheinische.: von l5ow Fchlmd. i.n Betrage von
sofern W'ang^^, » ha ", ^ ^ , ^ ^^, ^ ^,^ ^,,^.^^ ^,^^^ ^.,

bedrängten ,-ond. ,n m ^ ,^^^ ^ ^^ ^,,^^ ^^ ^^.^ ^^^^ ^,^, ^e
^ " /^n m die 2 a3^ ostrhe^nischenBezirks gänzlich vorfallen wiirden. da die Einge,e„emn
dres "blehnw du ^ ^,„,^„, a.ifznbr.ngen. A.lch er ist der Ansicht, da,;, wenn Be-
^.^e« lvürde d eiden nachbarlich.: Bezirlsstraßen,Fonds die Unterhalts allem anM
^m '^nn die ganze Provinz eintreten url.sse, jedoch die Bezirte, welche, wie der ostrheun,che ^h.l

«"" '"« Y^'^F^ ^i?^^r ^le^berPrüstdenten ergänzt die .bmgl^
.' ^,.n„ C'ln ihr 'rm.u.nmi. vont 7, August I«r,7 nnn noch manche, wiederholend dahin: da»
Mi^rMtnß" l! « ^nnah>ne und Ansgabe sei dadurch entstanden, daß in den letzten . IalM
VK,werbaltN'N ,m Benrtsstraßen Verband hinzngeto.nmen, das! der gesteigerte Bertehr
noch ^ Meck» zn^^ ^ ,^ ^ , ^.. veranschlagte

^t^''^ e'^e':: ^?n^hlru' betragen würde, daß inzwischen ^e„ M.seslät^
d^m ^ znr Beförderung des Rbeinhandels nnd der Oounnu.ncatw.iswege em nuverzln.liche. Dar
d,n '^ "'^7 .,, ^ , ,, ,«s , Dispofitiou gestellt habe, 2w suhrt ferner an, da^ dl.

3l^ each«Ä3e Mt^nveran^ nicht in Ztand gese,t werden tonne sondern
^ ^ I ^ wönu die Instandsetzung bis Frühjahr >«.,. ausgesetzt würde, da,! znr ^

U^^U^^^ ^Hnschen ,onds pro ^. m. ^..^d. »nre ve.mah^ ^.„^. ,,. .,; ,,,._,„ ,,,,,, !,, dem 1'^nno,>!oe,-l uorge,chlagcn ei, die .,</»<'<»^hlr. o»l"/

^^ ^deel ^ die '.,... Thlr,^ also :.M> Thlr,, würde hiervon
d^mlügte Anlei e von 7.2. Thlru,-« Zgr, 4 Pf, abgezogen, ,o blieben unmer noch ^'^

2 «Pf. '>n beschaffen. Da nnn der ständische Comm,„ar ,ick mtt d'M Darlehn z'^,.
2^3hro euwerstanden ertlärt habe, bittet die Negieruug deu Yerrn Obervra,identen, du l.mwltlrgnng
d,'s Prouinzial Landtags dazu einzuholen, . . . < ^ «' - ^,,„!.,^ ,>:,^n fieM

^ daß ans dem ^onds des ivestrheinischenBezirtsstraßensonds es ^n'g'ernng e nt. ^w d

oslrheinischenBezrrlsstraßenfouds ein Darlehn vou 2.,«<.l. Thlrm gegen V. ^,^ « ^
geliehen werde, dessen Rnclerstattuug nach e.nem fe,tz,l,etzendenAmortyatwnv Plan uuurha

^ ^e^nmg^gt ferner, daß anßer smen fnr außerordentliche I.'standfetzm.g der B^
.. . ..^». >. > l>.n.^btt für ^eilreitnua der regelmämgeu Ausgaben »ahrüch 2..2,>,. Thlr. styn

- ^ .f'.^o,.^»'. !,i,irlick anaenommen N'erden mune, wodurch statt.-^,,-!'>'>^



Fonds bewilligt werden, will sie diesen Antrag fallen lassen, sich der Ansicht des trafen Resselrode,
ständischenEommissarS des ostrheinischenBezirks, anschließen, und beantragen, daß die Bezirtsstraßen
als eine Provinziallast erklärt werden, da dies das einzige Mittel sei, den Verlegenheiten des ostrheinischen
Bezirksfonds von Eöln dauernd abznhelfen, und bittet deshalb den Herrn Dber^Präsideuten,

in der vorherbezeichnetcnWeise eine Verfchmelzuug der in der Nheinprovinz bestehendenBe
zirksstraßenfoiids herbeizuführen, nnd einen hierauf gerichteten Autrag dein Provinzial^and-
tage zur Beschlußnahme vorlegen zu wollen.
Der Bericht wird mit der Bemerkung geschlossen,daß der Zeitranm für die Allerhöchst ge¬

nehmigte Erhebung ovn !>>"/« mit Ende li-üi? abläuft, und bittet den Herrn Oberpräsidenten, die «R>
nchmignng für Weilererhebnng der U!"/„ vom Jahre I^l^ an geneigtest erwirken zn »vollen, welchem
Gesuch durch AllerhöchsteEabiucts Ordre oo,u U!. ^ioveiuber v, I. geuügt ioordeu ist.

So weit in kurzen: gedrängten Auszug der Iubalt der vielen Schriftstücke der königlichen
Regierung und der Anträge der ständischenEommissarieu.

In allen Schriftstücken der «öuiglicheu Regierung wird anerkannt, daß sich mehrere Straßen
"i einem Znstande befinden, der nicht länger bestehen lanu,

iul l l. Die Eingangs erwähnten Eingaben oou den Eingesessenen der von jenen Straßen
berührten Distriete, namentlich der kreise Wipperfürch und O'ummersbach sagen nun:

daß seil läuger als 2 Jahren die gewerblicheThätigkeit im Agger^ nnd Veppcrthale durch
^'n schlechten Zustand der Beul-Dveraiher-Bezirtsstraße in einer Weise gehemmt sei, welche unbedingt
^u gänzlichen Stillstand und die traurigsten Folgcu für die Bevölkerung herbeiführe,, müsse, wenn
nicht durch den schleunigstennöthigen Neubau der beNlsfeudeu ^-tmye eiue genügende Hülfe geschaffen
würde. Es wird behauptet, daß feit Iahreu uickt das dein daselbst stattfindenden Verkehr entsprechende Ma
t«ial und in gehöriger Menge für die Insiandhalcuug verwendet worden sei. Im Herbst und Winter 1«"^,
s" von der Steindecke nur »och in einzelnen stellen eine Spur zu entdeckengewesen. Es seien Gleise
entstanden, durch welche man mit doppelter Bespannung nur die halbe Fracht mit Mühe hätte durch'
bringen können; sie behaupten, die beiden Fuhrunternehmer für die Uuterkalteubacher Hütte uud die
^aumwoll Spinnerei in Engelslirchen hätten im Winter und Frühjahr l^ll'i nachweislich bei Erfüllung
'lN'er Eoutratte ^ Pferde eingebüßt, nnd die Unsicherheit in Betreff der Beziehungen uud die Unmög¬
lichkeit prompter Verfendungcn hätten mehrfache Unterbrechungen auf deu Etablissements herbeigeführt.

Dringende Anträge au die verschiedenen, selbst höchstenBehörden seien ohne den gehofften
^folg geblieben, das im Sommer I^l!", verwandte Inftandfetznngs-Material habe nicht ausgereicht, im
Sommer bei Regentagen die Straße fahrbar zu erhalten, in den Herbst Monaten sei jeder Transport
unmöglich gewesen. Auf allen Werken habe Mangel an «ohleu uud Rohmaterial geherrscht; mau habe
als Aushülfe die ^>0' höhere Zeithstraße benutzt, doch unr so lange bis die Decke dnrchgefahren. Der
Herr Handels-Minister habe jedoch einen außerordentlichen Zuschuß von ,',«»M ^hlru. zur Herstellung
^r Straßen bewilligt, womit in etwa eine Hülfe geworden. Tie Erfahrung der letzten Jahre habe
°ber gelehrt, daß ein Stillstand aller Gewerbsthärigteit eintreten muffe, wenn die Beul Overather Straße
'«cht völlig ausgebaut werde. Es wird angeführt, daß der Waggon Sohlen, welcher früher für 12'/,
Thlr. von'Siegburg bis Eugelstircheu uud Rüuderath geliefert wurde, jetzt 1^,, Thlr. Fracht koste.

Sie hoffen, daß der hohe Provinzial-Vandtag die l2,"M»Thlr., welche der Umbau der Beul-
^«erather Straße kosten solle, bewilligen werde, da das Bedürfniß dafür von allen Behörden auch an¬
erkannt fei. Die Eingabe spricht es iinn ans, wie hart es für eine Gegend, die fern von Eifenbahncn
l", seit 2 Jahren bei' keiner Behörde für ihre berechtigten Klagen über den völlig nufcihrbaren Zustand
°n Wege Eingang gefunden zn haben, weil keine Behörde berechtigtnoch verpflichtetgewcfcn, trotz aller Aner¬
kennung der Nothwendigkeit helfend einzugreifen nnd der Bescheid erfolgt fei, daß nur dann Mittel zur
Abhilfe bereit fein würden, wenn die Gegend sie selbst hergebe. Wenn der Staat Millionen für Elsen^
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^er.'telluna der Beul-Overather Straße seien damit abgelehnt worden, der vstrheinischeBezirksstraßen-
fon^l !e im Mtt ; d eielben nlüßten erst vom nächsten Provinzial-Landtage bemüht werd n.
Me Vo st tt.mg ergcht sich weiter in Nachweist»,, der Ueberbürdn.ig des ostrheini^chenBeznts m
U mÄ ch 01. er Staat.stenern aiifzubrmgeu, wie dem Vernehmen nach vorgeschlagen sem ,

r das Barrieregeld ohnehin für die Indnstrie drückend sei, indem z. B. "ne emz,ge Hu te
ab ick U. ^hlr Barrie egeld zahle, nnd kommt zn dem Schluß, deu hohen Provmz^

di t^' Nenbau der NenbOverather Straße 12,000 Thlr. z.i beivi.ligen. und die Besaßen n
^ovwNraßen In er.lären, nnd die ll»terhalt.i»gskosten alle ans die ganze Provinz durch ^tener^

'"'^ "^^^Vo^itm imchtttluh eingereichten Witachten uud .osten-Uebeychlag der Her-
stelluua resp desllmbaues des Eommnnal-Banmeisters Eou.rt vom l.. März ist für den ^"lder Neiil-
"e^ h T aße, welcher zwischenSiegburg uud berath liegt, eiue Summe vo,i ^000 T lru m.
kommen oder pro Meile nicht l 2,000 Thlr., sondern 21,000 Thlr., ivenn die In nstr« lebensfähig
bleiben soll ldie der Provinzial-Landtag nach den frühern Anlagen mich bewilligen soll)

' III Die Eingangs erwähnte Eingabe ans Berg. Gladbach sagt,
Mülbeim am Nheiu «nd Berg., Gladbach sei notorisch in einem nicht mehr fahrbaren Zustande, ^
^ a3e M,ie uug »ade im vorigen Jahre die ihr zur Verfügung stehenden Mittel des ostrhemi,chn
3^a^uoud/auf die Herstellung verwandt, damit aber lanm ein Dritte herstellen o,mm.
?Mei en lägen vollständig uubranchbar, die I.idnstriellen wären iu die,e», AngenbliÄe zur S l tl
ide«gen und lie e» den Weg nach Möglichkeit herstelle,., damit er beim Eintritt guter Witterung
st^rb« wäre, denn die dortige bedeutende Industrie habe im vorigen Winter die ärgsten Nachtheile

"^""'' Die gehoffte Eisenbahn von Mülheim nach Wadbach liege in weilen Widern und die In¬
dnstrie tonne ohne Herstellung der Bezirksstraße nicht bestehem Es wiro gesagt, es ,« "t weM

usprüche an den Bezirksstraßenfonds gemacht uud es sei n,cht gerechtfertigt, dan nach attern E nnch
n Iu ie gauze .'ast der Straßenbaue und deren Unterhaltung ans kleineren Bezirken ruhe; di Ne

^ ezirke se en die richtigen einheitliche,. Bezirke. Eöln sei der Eentralplatz dahm liefe, lle

Sttaßen zusanuuen, Eöln'eontribnire wie jeder andere Ort doch sie en alle vo
daher rührendeu Einnahnien in den westrheinifchen Fonds, ,a selbst d.e vo» Deutz iind ^alt. Ev wn

^l^oe^Pwvmzial Landtag n.öge die Negiemng zu Eöln nüt Mittel.i ausrüsten, daß die Bezirks-
^ straßenstreckevon Mülheim nach Wadbach sofort wieder in fahrbaren Zustand gesetzt wer.e;

I. daß der oft- nnd westrheinischeBezirksstraßenfonds in einen verschmolzenwerde "der daß au /

sämmtliche rechtsrheinischeOrte z» rechtsrheinischen Fonds herm.gezogeu wurden uud daß dn^
träge des Haupt- und Eentral-Orts Eöln fonan in gleiche,i ^heilen dem rechts- und lullvryc
nischen BezKtsstraßenfonds zufließen mögen iuid daß im Falle nach l^ .,^,.,<den

. wenigstens für die Daner der .iächsten fünf Jahre die Beiträge der Stadt Eoln zur annähernde"
Gleichung aiisschließlichdem rechtsrheinischen Bezirksstraßenfonds zngennesen wnrden.
IV. Die Denkfchrift ans Mülheini vo,n l!. März curr. geht vo,i der Ansicht au.,

Ausgleichung aiisschließlichdem rechtsrheinischen Bezirksstraßenfvnds zngewiesm wurden
IV. Die Denkschrift aus Mülheim vom l>. März curr. geht von der Anficht aus, der!^

zufammengetretene Proviuzial Landtag würde fich voraussichtlich mit der Verbesserung der Lage .ev '

grcuzuu

nrendcn Gemeinden trügen die Schuld, sondern der Grund tage lodlgUch m einer ver,e.
"des Areals nnd der dadurch herbeigeführte« Unzulänglichkeit des ostrhem,schenBeznksstraM

Die Schrift sagt, der Staat allein könne nicht helfen, der Provinzial-Landtag müsst du^

Herbeiführung einer Aenderung in dem Betreffenden eine Gleichmäßigkeit in Tragnng der Lasien zu
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bewirten und die Ueberbürdeten zu erleichtern suchen. Es wird ausgeführt, daß im Regierungsbezirk
Zwei Bezirtsstraßcn Verbände beständen, wovon der eine, der westrheinische, seit 1841 bestehe und in
welchem die wohlhabenderen Kreise Eöln, Bonn, Bergheim, namentlich der Stadtkreis Eöln sich befänden,
derselbe habe bei einer Beuölternng von 300,000 Seelen, einem Gemeindevermögen von 32,721 Morgen,
worauf 16,273 Pferde gehalten würden, dessen gesammte Steuertraft I«07 incl, aller Inschlägc auf
die Staatssteuer auf über eine Million geschätztwerde, bei 5,"/» Zuschlag zum Betrage von 48,314
Thalern nicht allem die Unterhaltung dieser Straßen, die von 37 ^ Meilen auf 4N Meileu vermehrt
seien, bestreiten, sondern Gemeinden selbst Zuschüssezu Neubauten bewilligen und einen Barbestand von
32,000 Thlrn. bis jetzt sammeln tonnen, der sich jährlich nvch nm 10,000 Thlr, vermehrt. Dagegen
hat der ostrheinischeTheil die ärmeren Kreise, das Gebirgsland, eine Bevölkerung von circa 2l5>,?00
Seelen, ein Gemeinde - Bermögen von nur 13,199 Morgen, worauf 0,03,0 Pferde gehalten wurden,
und dessen gesammte Steuertrafl iucl, Zuschlag 180? circa auf 250,000 Thlr. geschätzt sei, und jetzt
bei einem Zuschlag vvn 10"/,, pro 1807 nur eine Einnahme von 27,275 Thlrn. Bei Ereiruug des oft
rheinischen Fonds seien nur 1 0 Meilen Bezirlssttaßeu gewesen und jetzt 55^, es seien also 39^. Meilen
zugetommen, wozu die usirbeinisckenGemeinden circa 3,50,000 Thaler aufgebracht, es reichte also die
Einnahme bei weitem nicht ans. Es wird ferner ausgeführt, wie das Defizit sich durch die nvthwendig
gewordenen ertraordinairen Umbaute« mehrerer Straßen vermehren müsse und daß die Bewohner nicht
M Stand seien, einen Zuschlag von 20«,, aufzubringen, es müßte also zu audern Mitteln geschritten
werden. Man betrachtet es als nur alleiu natürlich, daß beide Seiten, ost und westrheiuische,nun in
einen Bezirt zusammengezogen werden, wobei selbst angenvmmen wird, daß der ostrheinische10",,, der
^estrheinistbe circa 5>" „ aufbringen solle.

Es wird ferner ausgeführt, daß, weuu der westrheinisckeFonds so hochherzig wäre, anch die
Bestände mit iu die Gemeiuschaft zu bringen, darin tonnten alle Bedürfnisse bestritten und der ost^
rheinischenBevölternng sogar eine Ermäßignng von 10 auf 5',, zu Theil werdeu. Sollte aber eine
solche Verschmelzung widcr Eru'arten nicht zn erreichen sein, so bliebe nur ein Weg, den ostrheinischen
Fonds aus seiner Bedrängniß zu erlöseu, uämlich "/^ der fünf Prozent Steuerznschlag der Stadt Eöln
dem ostrheinischenBezirksfonds zu überweisen, bis die Ostseite auch auf 5" „ Steucrzuschlag ermäßigt
werden tonne und von da ab die Zuschläge ans Eöln gleichmäßig unter den oft nnd weströeinischen
Fonds zu vertheilen. Der ostrheinischeFonds öebielle dann noch vollständig die Mittel, dessen Straßen
«u unterhatten, da er früher bedeutende Zuschüssezu Neubauten bewilligt habe.

Der Schluß tommt dahin:
der Provinzial ° «andtag müßte die durch unbillige Abgrenzung der beiden Straßen - Bezirke
herbeigeführte lleberbürdung des oslrheiuischeu Fonds mildern nnd zugleich Rath schaffen,
um durch schleimige Ausführung der unabweisbar nvthwendig gewordenen Hauptreparaturen
das mit so großen Opfern erbaute ostrheinischeStraßennetz vor seinein Verfalle nnd die
betreffenden Gemeinden vvr dem dann unausbleiblichen Rückgänge in ihren Gewerben zn
bewahren.

Das Verlangen, gute Wege zn erhalten, werthvolle Schätze des Mineralreichs aufznschließen,
^Ursache, daß sich, wie aus der folgenden Nachweisung hervorgeht, seit 1850 die Straßen-Netze in

"N Negierungs ^ Bezirken und ihren Theilen so außerordentlich vermehrt haben, aber gerade das
^streben, jenem bis dahin ziemlich todt liegenden Reichthum ^ebcn zn geben und ihn nutzbar zu
^"chm, ist auch Veranlassung gewesen, daß die Industrie immer mehr zum Bau von Vezirtsstraßcn
Drängt uud die Gemeinden darauf eingegangen find, alle Kräfte zum Bau cmzustrcngen, ohne zu
Renten, daß jeder Bezirk auch die Mittel für Unterhaltung aufbringen müsse und dadurch stch

überbürdete.
32
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^ie nachfolgenden Verzeichnisse sind aus den Referaten über Bezirtsstraßen. welche auf den
verschiedenenProvinzial Landtagen gehalten, entlehnt; viele sind, da jedesmal die Rechnungen den Ree-

n be en etwas snmmarisch gehaltenund sind die Details nicht so speziell,mees wünsche« )

Die Rechnung n selbst sind indeß nicht mehr zur Hand, die Verwendungsplänefnr d:e nächsten 2 Jahre
sew. ebenso sind die Data's über die letzten 2 Jahre m sammtllcheu Vc^

2iVs n aus den vorliegende,: Rechnungender Königlichen Regierungenentnommenund geben emen A'^
halt zu einem genanen Vergleichüber den Stand der Nezirlsstraßenfondsin den Regierungsbezirken
Trier. Aachen, den beiden Fonds von Koblenz, Cöln und Düsseldorf,
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Der anliegende Auszug aus der Statistik des Regierungsbezirks Cöln gibt eine Ueber¬
sicht über die industriellen und gewerblichen Verhältnisse der rechten Nheinseitc oder der Kreise
Sieg, Mülheim, Gununcrsbach, Wippcrfürth uud Waldbroel,

Die rechte Nheinseitc des Regicruugs-Bezirks Eoelu hat

Kreise. l Meilen Einwohner ! Einwohner der Städte.

Wippersürth . .
Guinmcrsbach . .
Waldbroel . . .
Sieg.....
Mü'lheim . . .

549
573
529

1349
085

2825!j
30022
21521
«2!)04
50010

1. Stadt 5300

^ 3685 213321

Die rechte Rheinscite des Ncgieruugs^Bezirks Eoeln hat an industriellen Etablissements

1
2

4
5
6
?
8
9

10

Bergwerke

Braunkohlen . . . .
Eisen Erze . . . .
Zink-Erze .....
Blei-Erze.....
Knpferwcrt . . . .
Nickel-Erze . . . .
Alauu......

Eisenhütten

Roheisen .....
Oußwaareu Erze . .
Gußeisen ans Roheisen
Stabciseu .....
Schwarzblcch ....
Rohstahl .....
Gnßstahl .....
raffinirtcn Stahl . .
Alaun......
Eisenuitriol ....

Anzahl
der

Werke

13
40
16

,
5
4
2
4
1

24
2

105

liefern
Ccntner

Rohmaterial

1085046
680513
392202

89500
3534

729
18585

279502
5000

70970
94710
20230
25200

500
15530
12782

1175

m,
Werth

Tl»r.

21424
05903

194417
220039

4142
3403

unbekannt

388815
9600

208480
317225
112150
88800

4750
157370
42411

1175

2802434 1840004

Man»«

Arbeiter

Fmuen

150
415

1811
1037

154

und
Kinder

329
889

2559
2455

273
unbekannt

dito

212 j 47«
unbekannt

130 , 326
348 j 693

unbekannt
>,3

3
0,'.
55

83
4

141
139

unbekannt

4438 8369
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Oanzcs ^ ersonal Dampfmaschinen
Nasser

Fabriken, Ble - und Silber Werte ! ! Pferde« Näder

Gummersbach . -

Männer Frauen ^tüct traft

20

.,..

! Spinnerei .
Stahl und Eisen .

1
I

45
59

44 l 1
7

'!
Enqelstirchen . -
Mülhenn ...

Vlci und Silber ,
verschiedene. . .

dito

2 '
5,

55
1N^!
735

39
3

l __
Waddach - - - 94 103 2 22 3

dito
Vcnsberg . - -

dito
dito

7
3?

100
1534

212
73
15

7

24

103
44?

7
4

3 Siegtreis . . - dito
3 50? II 450 ^

4 Walddroel . . - Eisenwerte . . - 1 335
4'l

31 1«
2

l30
46

1

ss Wipperfür th . . Tuchfabriken - - 1 123
33 5N I 50 l

!

Spinnereien . -
dito ___ l 238 253 2 200 ^.

08 4132 «29 «2 153!! 32

und

Es erhellt darans. daß auf 30.85 ^Meilen 213,321 Emwchner «ohnen daß a,ab, b

Werte bestehen, auf denen 2.802,434 Eentner Rohmaterial in "nem Werthe von 1.84.,«>04^al
Md c«t wor en. daß dabe 4438 Männer und 8309 Fraueu uud Ander Vescha tlgung f.nde, a
"m oeh '8 andere Fabriten und Werte bestehen, auf deueu 4138 Mämrer und 829 Franen nd

Mnd!r arbeiten, daß daselbst 82 Dampfmaschinen von zusammen 1533 Pferdetraft abgestellt stnd. >
„och 32 Näder durch Wasserkraft getrieben werden. ..... ^.. . ^ .,.„!,«!,

' Aus diesen Data's sollte mau auf eiue nngehemereGewerbthätrgtert MeM nnd glm w >
daß auch ans diesen Etablissements eine bedeutende Gewerbesteuer bezahlt werde und darauf begruno
Zuschläge in den ostrheinischeuBezirksstraßenfonds fließen mußten.

Eine Einsicht in die Oewerbesteuerlisten des Regierungsbezirks Eoln , ^^, ^, ^ ^.,
ergibt 221 in l^it. V^/I. nut 21.21b Thalern

von diesen sind im Meise Mülheim 14 mit «10 Thlrn.

ttmmmersbach 3 ,. 144 .,
Engelstirchen 2 .. 102 .,

1194 ..also rechte Seite 20 mit

bleiben für die linke Seite 20 l mit
Stciatsstcuer.

In Mülheim zahlt vou diesen Steuern
ein Fabrikant . . 180 Thlr.
die Gasfabrit . - - "^ ',

beide zerstören nichts von den Bczirtsstraßen durch schwer bcladenes Fuhrwert.
Der Bergwcrtsverein in Honuef zahlt ... 72 Thlr.
Der Repräsentant der Zinkhütte bei Wadbach 42 Thlr,

20.022 Thälern
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obgleichnach Versicherung glaubwürdiger Mäuner täglich 14 Waggon Sohlen von Siegburg aus dahin
gebracht werden müssen. Nur sehr wenige stehen in der Klasse .>, 1, die meisten in der Steuerklasse
^. N, die von ''<<! Thalern bis !! herabfällt.

Wenn man nnn bedenkt, tvelche Masse uon Rohmaterial, wie ans der Nachweisung angegeben,
welche Masse von «ohlen und was an fertigen Waaren auf den Straße» von den Industriellen und
Gewerbetreibenden versandt und für fie transportirt wird, nnd den geringen Zuschlag betrachtet, den sie
durch ihre Gewerbesteuer zum Bezirksstraßeufonds liefern, fo fieht man recht deutlich, wie alle Einwohner
des Districts zu Gunsten der Industriellen und Gewerbetreibenden überbürdet werden, denn das Barriere-
geld, welches von den Frachtfuhren, die die Bezirksstraßen übermäßig beschädigen, bezahlt wird, steht
auch mit dem Barrieregeld, welches anderes Fuhrwerk, namentlich das ländliche, zahlen muß, in gar
keinem Verhältniß und dürfte eö durchaus gerechtfertigt erscheinen, wenn die tasten der Unterhaltung
der Bezirksstraßen anch hier gleichmäßiger nnd gereckter vertheilt »verden konnten. Man kann zwar
"»reden, die Bezirksstraßen seien ja gerade von den Gemeinden gebanet, um Industrie nnd Gewerbe in
die legend zu ziehen, weil dadurch mehr Verdienst komme und Wohlhabenheit entstehe. Dies könnte
allenfalls noch richtig fein, wenn die Inoustriellen der Gegend selbst angehörten, wenn gerade ihr Vcr-
dienst nnd die ihnen zufließende Ausbeute iu der Gegend bliebe, wenn anch dieser Theil ihres Ein¬
kommens dorten vom Staate besteuert und die auf diefe Ttaatssteuer» kommenden Zuschläge in den
Bezirtsstraßenfond flössen, ans dessen Mitteln die Straßen unterhalten werden müssen. Die gehoffte
Wohlhabenheit der Bevötternng hat sich auch nicht in dem Maße realisirt, als vorausgesetzt wurde,
denn ein Zuschlag von 27,15!» Thlrn. 24 Sgr, !> Pf. für diese 5 «reife, von denen Mülheim wohl das
Meiste liefert, spricht nicht besonders'für dieselbe.

Die Calamität ist aber vorhanden, und ist in mehr als dreifachem Grade da, weil nicht
rechtzeitig vorgebengt worden, nnd es muß so schleunig als möglich Abhülfe geschaffenwerden, wenn
sich die Kosten der Herstellung der Straße nicht immer wieder verdoppeln sollen.

Es kaun hierbei nickt unerwähnt bleiben, daß es einen höchst peinlichenEindruck macht, wenn
Institute der Prvviuz, welche der Verwaltung höherer Behörden auvertraut find, in solchendesolaten
Zustand gerathen und dürfte dies die dringende Bitte an die höheren und böchsten Behörden rechtfertigen,
daß die strengsten Maßregeln ergriffen werden, damit ähnliche Zustände nicht wieder eintreten nnd
die sauer zusammengebrachten Zuschläge nicht wieder ans eine ähnliche Weise großen Theils ver<
wren gehen.

Daß der ostrheinischeBezirk des Regierungsbezirks Eöln für fict, allein nicht bestehen kaun,
liegt ans der »and; der ostrheinischefür Eoblenz geht anch auf abschüssigerBahu; das Mißverhältnis;
des ostrheinischennnd westrheinischenvon Cölu ist schon so oft nnd vielseitig erwähnt, eine Vereinigung
beider ist schon auf dem N>, Proviuzial Landtage von der Regierung iu Eölu beantragt, im Ausschuß
aber mit !) gegen 8 Stimmen abgelehnt (siehe Verhandlungen von^!85t; ^-^. W nnd 100), unterm
"U. Dez. 1858 ist der Antrag über die Theilung der Mahl^ und «i-chlachtsteuer-Zuschlägevon Deich-
Tb'ln gleichmäßig unter den ost^ und westrheinischeuBezirtsstraßenfonds iu der -1. Sitzung weitläufig
«erhandelt (,»>!;'. l!5 nnd :;0 der Verhandlungen), indeß diefer Antrag bei uameutlichcr Abstimmung
Mit 4li Stimmen bejaht nnd mit 22 verneint, da aber "/, Majorität bei einer Adresse an Se, Majestät
s"n muß, so war der Antrag als abgelehnt zu betrachten.

Der Vorschlag, die rechte Rheinseite in emen Bezirk zn vereinigen, könnte etwas für sich
haben, wenn die 5 daselbst befindlichenFonds von einer Negierung verwaltet, die technische Geltung
und Ausführung sich auch bei einer Regierung concentrirte, was, abgesehen von vielem. Änderen, gar
nicht ausführbar. Derselbe Umstand tritt ein, wenn man die sämmtlichen Bezirksstraßen als Provm
zmllast erklären und aus gemeinsamemSäckel unterhalten wollte; wer einigermaßen die Uebelstande, welche
dadurch uubediugt sofort eintreten würden, kennt, kann ebenfalls, abgesehen von allem Andern, vor emem
Wchen Gedanken nur zurückschrecke».Daß bei allen Gesetzen, die zur Wohlfahrt des Ganzen gegeben



werd«, mitunter Einzelne hart gedrückt «erden, ist nicht zu »kennen und «« h " " °"l., n "
Falle lanu kei» Anstnnftsmittel gefnnden werden, wodurch mcht Eiuzelne nn
rächiigt halten mögen, ge.neiusaiueu Kräften ist aber ost und »ameullich be. g.it m W lüu und der

VereitwilliMt" dem Bedrückten zu helfen. Vieles möglich, was anf den ersten Augeublick i.nnioglich

'^'""' Das uatürlichste ist immer die Vereinignng beider Bezirksstraßenfonds in demselben Negie-
rmmsbwrk bei Eöln und Eoblmz schon dadurch begrü.idet. weil die Hauptstädte welche das große
Eo^I'z» dem Bezirksstraße»fo»ds stelle., nnmittelbar an der li»ke» Seite des Nheu.es liege» nnd
sich aller Verkehr in denselben concentrirt.

Der? Ausschuß hat uun in zwei Sitzungen alle bishcrau aufgeführten Momente und die
in den verschiedenen Eingaben und Petitionen gestellten Anträge einer eingehenden Prüfung unter¬
worfen- er erkennt einstimmig an. daß der ostrheinische Bezirksstraßenfo.ids mit seinen bisherige»
Mitteln und Einnahmen seme regelmäßigen Ausgaben nicht einmal decken, uoch viel weniger die außer^
.rd ntlickeu setzt uothweudigeu Umbaute« nnd Reparaturen, die dnrch ein rechtzeitiges E,n chretten
b d ttend hätten vermindert werden tonnen, ans eigenen Mitteln leisten kann; er ist sich aber anch
einstimmig bewußt, daß es eine sehr schwierigeAnfgabe ist. in dieser Angelegenheit die r.chtige» Vor¬
schläge zn machen.

Die allererste Frage dürfte wohl sein: ..Auf welche Weise ist einer ähnlichen Zerstörung
der Bezirksstraßen vorzubeugen? Die Antwort darauf kann nur seui:

I . Durch rechtzeitige Unterhaltung mit dem geeigneten Material; ^
2. durch strenge Handhabung der gesetzliche» Bestimmungen über Felgenbreite uud Belastung

der Fuhrwerke." Es dürfte sich deshalb empfehlen, wenn das Barriere, Geld mcht mehr nach ^e-
spaunung. sondern nach Belastung erhoben würde, bis dasselbe ganz abgeschafft nnd der Ausfall der
5doud^ auf'andere Weise ersetzt werden tan». ^ , ^ .^ , ,<,,

Die zweite Frage^ ist: „Auf welche Weise ist der Ealamität. in welcher stch der ostrheunsche
Bezirksstraßenfondo des Regierungsbezirks Eöln befindet, abzuhelfen? und wnrden mehrere dalnn zielende

Vorschlage W^st.^ ^,^^ ^^^^ ^^^^ ^^ Vezirksstraßenfouds iu eiuen zu verfchmelzen.
wnrde zuerst mr Discussion gestellt. Man hielt diesen Porschlag, ganz abgesehen von dem rechtlichen
Standpnntt. wie schon vor» a»sgesprocben. für nnansführbar. weil dadnrch das gauze. letzt bestehende
Svstem der Nezirksstraßen über den Haufen geworfen wnrde nnd sich die Ausgaben m allen Regie
rung-bezirken unbedingt vernrehreu nnd die aufzubringende» Steuerschläge stets größer werden wnrden.
Diesen Antrag zu befürworten, wurde deshalb abgelehnt.

2. Der am nächsten liegende Antrag, alle auf der rechten Rhe.nsette liegenden. at> ostrh^
<M vereiuigeu. wurde nnn znr Disenssion gestellt. A.ich hier mnßte aner-

ta.uit werde», daß aus den schon angeführten Gründen, ebenfalls abgesehen vom rechtlichenvtaudpu.il .
keine Möglichkeit vorliege, eiue gleichiuäßige Aufsicht iiber die BeznMraßeu zu haben, noch
Verwaltung zu führe., weshalb auch diefem Vorschlag eiue Vefür.vorti.ug »icht augede.heu koune

3. Der Antrag, die ostrheinischen nnd westrhemqchen Vezirksstraßeufouds ui ledem Rigu
rmna^bezirk zn se einen, zn vereinige». fa»d bei alle» den Interessenten, deren Fonds g»t stehe». d'>
lebbafteste» Widerspruch i.ud alle Mitglieder des Ausschusses mußteu anerke,inen. daß es die hoch^
Un e ec tigke't gegen die Eingesessenen'sein würde, die bisherigen Stenerzuschläge von ihnen erhot

^i m'd 're ersparten Fonds dazn zn verwenden, anderen Bezirken damit eine
aemalweu' selbst der vorgeschlagene Modus, bei einer Veremignng den westrhein.sche» Bezne» vo
C »>d Eöl» fermerhin auch nnr .«, anfznerlege.i. fand fchon des.vegen keinen Bechckl '
die Nahrfcheinlichkeit. sa die Gewißheit nahe liegt, daß mit diesen Zuschlägen in nächster Zeit uM
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mehr ausgereicht werden würde, und dann die Westseite, die mit ihren 5"/,. anözntommen glaubt und
nuch lange auskommen wird, zn Gunsten der Ostseitc belastet würde, welches Verhältniß in den beiden
Seiten des Regierungsbezirks Düsseldorf bei den da stattfindenden Sätzen von östlich 3'/:,"/» und 5«/<,
westlichumgekehrt ist. Der Ausschuß lehnte es deshalb ab, diesen Vorschlag zu empfehlen.

4. Der Vorschlag, die Steucrzuschlage der Städte Eöln und Dcutz auf 5 Jahre dem vst^
rheinischen Fonds zu überweisen und dann unter beide Fonds gleichmäßig zn theilen, da Eöl», obgleich
am linken Ufer liegend, doch der Eentralpmitt des Regierungsbezirks sei, fand im Ausschuß diesmal
nur sehr geringe Unterstützung und kann deshalb von demselben nicht empfohlen werden.

5. Des Antrages, die Stenerznschläge von 10 ans 20" ^ in dem ostrhemiscbe» Bezirk
^r Regierung von Cöln zu erhöben, ist weiter keine Erwähnung zu thun, da nach der Erklärung
°er Regierung zu Cöln und des ständischen Eommissars dies unmöglich, was auch vom Ausschuß an¬
erkannt wird.

0. Den Antrag, dem ostrheinischen Fonds aus Prouinzialmittelu jährlich wiederkehrende
Unterstützung angedeihen zu lassen, fand man unbillig und nicht ausreichend; weshalb von einem Vor«
schlage Abstand genommen wurde.

7. Dem Vorschlag, aus dem Meliorationsfonds eine Anleihe zu 4"/, mit 3"'„ Zinsen
und i^ Amortisation zu entnehmen, konnte man keine Anerkennung zu Theil werden lassen, weil
^s Capital zu groß und die Mittel zur Verzinsung und Amortisation nicht hinreichend sein würden.

8. Der Vorschlag, der wcstrheinischc Bezirlsstraßenfonds möge dem ostrheiuischen ein
Spital von 25,000 Thlrn. gegen 3^"/» mit einer Amortisation in 25 Jahren darleihen, fand die Zu«
ltunmung des Ausschusses und befürwortet er solchen.

0. Da aber mit dem Netrage von 25,000 Thalern die durchaus erforderlichen Umbauten
der Straßen nicht erfolgen können, so glaubt der Ausschuß, es befürworte» zu müsse», der hohe Land-
^g wolle Seine Majestät bitte», allergnädigst z» befehlen, daß dem ostrheinische» Bezirlsstraßenfonds
öuiu Umbau resp, zur Erneuerung seiner Bezirtsstraßen ei» zinsfreies Capital bis zn 40,,»0<» Thlrn. aus
Staatsfonds dargeliehen werde.

In Beziehung der Verhinderung ähnlicher Zerstörung der Bezirtsstraßen und einer Ver¬
ehrung der Einnahmen des Fonds glaubt der Ausschuß, dem hohen Landtage empfehle» z» müssen,
^eme Excellenz den Herrn Ober« Präsidenten zu bitte», die geeignete» Verfügungen zu erlassen, daß
"uf allen Straßen und in allen Negiernngsbezirten die gesetzlichen Bestimmungen wegen der Felgen«
breite strenge gehandhabt werden, und zn veranlassen, daß bei Frachtfuhreu, so lauge das Barricregeld
^stcht und nicht auf andere Weise aufgebracht wird, die Barricregeld . Sätze nicht mehr nach der Bc>
Spannung, sondern nach der Last erhoben werden, welcheauch oh»e Brückenwaage festzusetzen nicht schwer
fallen dürfte.

Der 7. Ausschuß:

Graf Beisscl, Vorsitzender. Di'. Wnrzcr Rnßbaum. Gemünd. Paulssc».
Frhr. v. Rynsch. H. Oraff. Münster, Referent.



264

Nro. 27.

Referat des 7. Ausschusses
über die Verwendnna, des linksrheinischen Bezirfsstraßsn-Vanfouds.

Referent: Abgeordnet« Schult.
LiMiheimfcht'rB!'
zntistl»ßeuf°nds. ^^ VII. Ausschußbeehrt sich, der hohen Versammlungdas Resultat seiner Berathungen,

betreffenddie linksrheinischen Vczirtsstraßcn, borzntragcn:
^. Ncssicnmns-Beziit Aachen.

Dieser Regierungsbezirkhat 34 Straßen, welche vollständig ausgebaut siud.
!. Die Aachen-Roermondcr Straße, lang 11376 R uthcn
2. !» Allchcn-^rcfcldcr >/ »s 12229 ,,
3. » Aachen-Sittardcr » » 1310 »
4. !/ Heinsberg-t^rtelenzer „ „ 458t> >,
5. » Iülich-Sitlardcr „ „ «154 l?

»'.. !! Nrand-Stolberger >! „ 2108 !f

7. ^ Montjoic-Dürcu-Golzhcimer !' tt 9131 tt
«. „ Dürcn-Zülpicher „ „ 472! «
9. „ Witzerath-Gcinündcr !/ » 7103 »

,<'. !» Montjoie-Schlcidencr ,' » 022«! !/
,,. „ Schlcidm-Schmidthcüner » /, 5029 »
,2. ,, l^öln-Trierer » !/ 7!3l »
,,!. » Cöln-Lnrcmburger !/ f/ 10851,,. »
, i. Malmedy-St. Vither » » 4526 //
15. » Germeth-C'npener » » 570 !»
,«!. » Dürcn-Iülich-Heinsbcrgcr » , 11260 ,'
!i. „ Köttenich-Steinstraßer tt /! 2990,. ,'
18. f! Nhr-Bczirtsstraße !' tt 6708 '>
,!>, » Malmedy-^nipcner » !/ 4065 »/

20. „ Morscheck-Vüllingcu-Rocherather » '! 4082 "
2!. „ ^roitzheim^cinünder s' ,> 5506 !/
2!». » Ertclcnz-Penloer » » 5534 '»
23. „ Wassenbcrg^Niedcrtrüchtcner i/ „ 3215 s»

24. „ Nicder^ier-Stettenicher » !» 1765 »
2:^. >' St. Vith-Loshcimcr !/ » 8369,5 !»
26. » Gladbach-Roermoilder » „ 3389, -, »
27. !/ Wassenberg-Nothenbllcher » » 1452 »
2.^. !s Dürcn-Erpcr » » 4285 »
29, » Dürcu-Nideggen-Wollcrshcimer » !» 559? !s

3<». » Dürcn-Aldenhoveuer „ « 5099 »
31. » Erkclcnz-Iackeralhcr f/ ., 3082 »
32. !^ Düren-Lcchenicher </ » 2910 »
33. !, Schöübcrg-Vlcilllfcr !/ tt 780 !»
34. « Kaiser-Varague-Poteaur » <» 1750 "

Summa 176885,. Nut
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Nach der von der Königliche» Negier

:l. die Einnahmen

1. Bestand aus dem Vorjahre ,
2. Beischläge zu den Steuer»

Schlacht, und Mahlstcncr
3. Chaussccgcld. , . .
4. Strafgelder ...
5. Ertraposte», Estafetten .
6. Gras- und Obstnutzung
7. Verkauf von Väumcu .
8. Verkaufte Ehausfcczettel .

1>. die Ausgabe»

ung zu Aachen vorgelegten Nachweisung betragen
1864 1865 1866

Th!>'. S.ir. Ps, Tttr. Sqv, Pf, Thlr, Sssv Pf.
,6 9 6l92

und der
3! ,6 9 6>92 !2 . 26088 25 4

65269 27 8 8475! 19 3 85,^45 23 5
21750 10 2 22039 15 9 22466 1 1

Summa

136 15 ! 135 — 9 82 27 8
l!7 3 5 !23 24 1 111 3 1
561 14 !) 590 ,2 6 544 20 11

1212 >^ 7 4741 ,.^ 3 5615 12 2
^

7

— 8 5 — 3 -------

89079 5 118582 17" 7 140257 23 8
82886 25 ,', 92493 22 3 96594 3 4

6192 12 26088 25' 4 ^3663 20 4Mithin Bestand

Der Ausschuß hat iu Bezug auf die Einnahmen und Ausgabe» uichts zu eri»»ern.
Die Schulde» betragen uoch 17970 Thlr., welche mit Ende des Jahres 1873 abgetragen werden.
Die vorliegende von der Königlichen Regierung aufgestellte Nachweisung über Einnahmen

und Ausgaben weist nach pro
1868 1869

Thlv, Ngr P,' Tl,,r Ggr Pi,
n. Einnahme.

1. Beischläge zu den Steuern . . 85238 — — 85238 —
2. Chausseegcld .... . 22627 7 10 22627 7 !<>
3. ExtraPosten und Estafette» , 113 — — 113 — —
4. Gras- uud Obstuutzung' 535 — — 535 — —
5. Strafgelder .... ll7 ?l. — 117 25 —
6. Ehlliisseezettcl .... 7 ^ - 7 . —
7. Erlös aus Abfällen 415 27 2 415 2/7 2

Summa der Einnahme 109054 — 109054 ^

d. Ausgabe.
1. Erhebuugskoste» 231 ll 11 231 l, !l
2. Materielle Verwaltuugstosten 436 ll 9 436 li 9
3. Abgabe an 0hausseegeld 157 ,,", 9 157 !^! 9
4. Aufseher- und Wärtcrbcsolduugen 7848 8 9 7848 8 i»
5. Uuterstuhuiigm uud Pcusioneu 969 ,i> — 969 10 —

6. Schuldeutilgung..... 3720 '— — 3720 — —

7. Unterhaltung der Straßen . 95691 N> 95691 — ,<!

Summa der Ausgabe» 109054 109054^ — —

^. Demnach reichen die Einnahme» aus, um die nöthigen Ausgaben zu decken. Der Ausschuß
^"d« nichts zu criuncr» uud beehrt sich, der hohe» Versammlung vorzuschlagen, sich mit der Ver-

kuouugs.Nachweisuug der früheren Jahre uud mit der Nachweisung über die muthmaßlichcn Ein-
hnicn und Ausgaben pro 1868 und 1869 einverstanden zu erklären.

34
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ü. Ressiermisss-Vczilt Coblenz.

Der westrheinische Vezirl Eoblcn; hat 22 Bezirtsstraßcn, nämlich die:
>. Eobtenz-Ltttticher Straße, lang 15100 Ruthen.
2. Boppard-Simmcrncr „ „ 8967,, „
3. Lützenrath-Gödcnrother „ „ 15537,, „
4. Crcuznach-Mannheimcr „ 628
5>. e>'rcuznach>Standcrnhei»ier „ 647
6. Ercu^nach-Strombcrger „ „ 2806,, „
7. Nonn-Triercr „ . 12233,, ,.
8. Mayen-Kehrigcr „ „ 1630
9. Ahr- 7159,,

10. Mayen-Vlantenheimer, „ „ 8426
> >. Nheinbach-Heinmessener „ 2596 .
12. Cochem-Kaiscrsescher „ 3^8^
13. Kirchberg-Zcller „ „ 3034
14. Mosel- ,, ^)li^,^,^ ,,
15. Wittlich-Alfcr 739
16. Sinuncrn-Gemündener ,, „ 3352
17. Aacharach-Nhcinböllener „ „ 3609,, „
18. Trarbach-Irmenacher „ „ 2418
19. Hahnenbach- „ „ ^,1^3 „
20. Trarbach-Longtamsicr „ ,028
21. Castellaun-Rhannencr „ „ ,»,)l>9 „
22. Nrohl-Tönnissteiner „ 1348

Summa 122624/^ Ruthen.

Die Schulden betrage» 1000 Thaler, Welche im laufeudeu Jahre getilgt werden.

Nach der von der Königlichen Negierung ;u (sotten,; vorgelegten Nachwcisung betrugen die
Einnahmen pro

1. Bestand aus den Vorjahren
2. Giuuahme-Nestc . . .
3. Beischläge ;u den Steuer»
4. Chausscegeld .....
5. Grasmchungcu .......
6. Abfllllholz, Straßenabrau», . . .
7. Chansseezettel, Drnckformnlare . .
8. Strafgelder........
9. Von den Gemeinden ;nm Ansban

der Straßen......
10. Erlös von Nöschnuge» ....
11. Alleen und Obstpflcmzuugcn . .
12. Zinsen von Capitalien ....
13. StaatsprämicnfürUm-u. Neubauten

Sumina der Einnahme:

1865. «866. 1867.
Tylr. Sssl, Pf, Thlv. l?gr. Pf. Thlr.

M»!h
Sgr. Pf-

43398 7 ,<! '1923, 29 4 10577 22 8
456 18 4 1022 19 2 20 29 6

50549 25 4 51948 4 10 49906 16 3
«775 7 — 9884 12 1 8085 24 9

509 13 5 493 ,« 11 518 14 8
24 I I, «04 ,l, 3 80 — —
40 17 l0 47 5 5 47 5 5
45 1 9 35 15 4 27 ,6 8

1808 15 — 100 236 19 5
—> — — 58 l 1! 31 19 10

145 2!) 7 35 21 9 22 14 4
1408 6 8 1481 — — 1481 — --
8943 — — 3475 15 — — — —-

116105 25 8 117918 9 73196 10 8
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Die Ausgaben betrugen:
>tW. 186«. 1867.

Thlr, Sssv, Pf. TW, Sl,r. Pf. Thlr. Sssr. Pf.

^ Nestausgabe ........ H, 22 5. 112 12 9 ^ '«""«, ^
2. Besoldungender Aufseher und Wärter 5331 8 9 5485 8 9 5736 8 9
^. Verwaltungskosten...... 409 5 3 521 6 5 521 15 3
^- Remunerationenu. Unterstützungen 854 14 1 729 28 2 652 1 4
5- Chaussccgcld-AbgabeanandereKasscn 137 16 — 154 1? 9 171 l4 7
°. Schuldcntilguug ...... 2800 - l.000 — - ,000 — —
^ Unterhaltung der Straßen . . . 38812 29 « 40082 5 6 47808 — —
"- Umbau der Bovpard - Simmeruer

Stwße ........ -^ 6«28 .26^
Sunnua der Ausgaben 48366 6 2 48085 14 ' 4 »!2I49 9 11

Die Einnahmen betragen 110104 25 8 ,17918 9^. 73196 10 8

Bleibt Bestand 67738^19 6^ ^9832^^24 8^ 'l104^— 9

schläap . ^" «?"^^"'"^ ^'^ ständischen Eomnnssars ist die Nachweisungder Verweudungs-Vor-
^'age pro 18"/,., ausgestellt wordeu wie folgt:

>^68. ,869.
, ,^. , Tl,,r. ^r. Pf. T!,lr. Sqr. Pf.
>. Einnahme:

1. Bestand des Vorjahres ....... 11047 — 9 829°) l°) 4
2- Steuer-Beischlägeü 8'/, «/« ...... 50000 ^ __ 5^^, ^ ^
cl- Chllussecgeld-Ncvennen ....... 10243 2 6 10243 2 6
4. Von Ertravostcn uud Estafetten .... 22 20 9 "22 ^0 9
5. An Pachten und Miethen ...... 540 29 — 540 19 __
6- Strafgelder ........... 27 16 8 27 16 8
<- «Nir verkaufteChausseeMel ...... 47 5 5 47 5 5
^- Erlös aus Abfällen........ 80 — — 80 — —
9. Zinsen von angelegten«apitalic» .... 148! - 148, ^. __

^"- Beitrag der Gemeindendes Kreises Adenau
>um Ausbau der Bonn-Trierer Straße . 100 — — 100 — —

Summa der Einnahme 73589 15 1 70834 26 8"
^- Ausgabe:

^ Berwaltungslosten ......... 546 26 1 546 26 1
^ Antheil anderer Kassen am Ehaussecgcld. . 141 14 7 141 14 7
^- Besoldungen der Aufseheruud Wärter . . 5672 8 9 5072 8 9
^ Ncmuueratioucn,Unterstützungen .... 652 1 4 052 1 4
^ Schuldentilgung. . . . ^ . . : . . 1000 — — _ __ ^
^ Unterhaltung von 61V3 Meilen Straßen . 42933 10 - 42933 10 —
!- Kenbauteu uud Instandsetzungen .... 7526 — — 7sM .- —
' Unterhaltung der zu überuchmcndcu Straßen 6825 — — 0650 — —

Summa 65297 2 9 64122 2 9
mithin bleibt Bestand 8292 12 4 6712 23 11
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Da außer diesem Bestände noch 47000 Thlr. bei der Provinzial-Hülfskasscangelegt sind, so
kann der Stand des Fonds ein befriedigender genannt werden. Dadurch ist aber die Frage nicht
erledigt, ob dze Fortcrhebuug des Zuschlags von 8'/,, Prozent zu den direkten Steuern und der Mahl-
und Schlachlsteuer,wozu durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 28. Januar vor. Wahres i>rn 186?
die Genehmigung erlheill worden, nothwendig sei. Die König!. Regierung zu Eoblenz beantragt im
Einverständnis; mit dem ständischenCommissar die Forterhebung des bisherigen Prozentsatzes, weil
bei einer Ermäßigung desselbendie Einnahme nicht ausreichen würde, die Kostender Unterhaltung
der Straßen zu bestrciten,ohue da>o Depositum von 47000 Thalern in Anspruch zu nehmen.

In der vorstehendenNachweisuugder Einnahmen ,>r«, 1868/69 sind die Stcnerzuschläge
" 8 V/'/u zu 50W0 Thalern angenommen,wodurch sich eine Gcsammtcinnahmcvon ?0,8,->4 Thalern
ergibt, und ein Bestand von 6712 Thlru. 23 Sgr. 11 Pf. am Ende des Jahres 1869 bleibt. Eine
Herabsetzungauf den demnächst niedrigern Satz von 6"/,,'^ würde eine Mindereinnahme vou cirea
10,000 Thlru. !7 Sgr. 8 Pf. verursachen,.hiergegen läßt sich einwenden, daß in der Verwendungs-
Nachweisungsowohl für dcw Jahr !868 als für 1869 für ertraordinaire Instandsetzungenund Neu-
bautcu 7526 Thlr. angesetzt seien, welche aus dem Depositum eutnommeu werden tonnten und sich
dann kein Defizit für die beiden Jahre ergebenwürde.

Nach reiflicher Erörterung und in Erwägung, daß es zweckmäßig erscheine, das Depositum
zur Bestreilung von außerordentlichenBedürfnissen zn erhalten; daß nach desfen Verwendung die
Zinsen mit jährlich !481 Thalern auffallen und die Einnahmen sich um diesen Betrag geringer
stellen würden, und daß in nächsterZeit noch mehrere Straßen ^nr Aufnahme kommen werden, deren
Zurückweisungsich nicht würde rechtfertige,:lassen, ist der Ausschuß zu dein Schlnßc gekommen, dem
Vorschlage der Königl. Regierung bcizntreten, uud der hohen Versammlung vorzuschlagen, den vor¬
liegenden Nachweisuugeuüber die Verwendung des Nezirtsstraßen-Vaufonds die Zustimmung zu
ertheilen und zu beschließen, daß für den linksrheinischen Nczirtsstraßen-Fonds des Negierungs- Bc-
zirks Koblenzein Zuschlag von 8^/,, Prozent zu dcu direktenSteuern uud der Mahl- uud Schlacht-
stcucr einstweilen forterhoben werde.

Zur Aufnahme in die Reihe der Nezirksstraßcn werden von der Königl. Regierung im
Einverständniß mit dem ständischen Kommissarvorgeschlagen:

1. Die Eochem-Kclbergcr Straße, mit einer Zweigstraße von ^aid nach Driefch.

Diese Straßen sind vou den Gemeinden mit einer Staats-Prämic vou resp. 9000 und
6000 Thalern pro Meile ausgebaut worden. Die Straße von Eochcm nach Kelbcrg bildet mit der
Allerhöchst genehmigten Prämienstraße von Kelberg nach Nohn und Ahrdorf einen beträchtlichen Theil
des durchgehendenStraßenznges von der Mosel über Schleidcu uud Montjoic resp. Eiuruhr nach
Eupen uud Aachen. Sie hat eine Länge von 5440 Ruthen. Die Zweigstraße von Faid nach Driesch
hat eine Länge von 1850 Ruthen und bezweckt zunächst die direkte Verbindung der Kreisstädte Eo-
chein und Dann. Hiernach erscheint die Aufnahme beider Straßen gerechtfertigt.

2. Die Flllnmbllchstraßevon Treis nach Eastellann.

Die Ztraße wurde vor zehn Jahren in der Lange vou !'<099 Ruthen von den Gemeinden
gebaut uud eine Prämie vou 7000 Thälern Pro Meile bewilligt. Sie erleichtert den Verkehrvon!
Hunsrückeu nach der Mosel uud dem Maifelde, sowie nach Eoblenz, wodurchdie Aufnahmebegrün¬
det erscheint.

3. Die Straße von Vrachtcndorfs-Mühle nach Gassenhof.

?ie Straße bildet mit der Flaumbachsstraßc ein zusammenhängendesGanze, wodnrchdie
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Mosclstraße bei Treis mit der Bezirlsstraße bei Gasscnhof ilnweit Nlankenrath in Verbindung ge¬
bracht wird. Sie hat eine pänge von 383? Ruthen und ist mit einer Staats-Prämie von 13,430 Thlrn.
erbaut worden, daher zur Aufnahme zu empfehlen.

4. Die Straße von Kelberg nach Nhrdorf,

Zum Ausbau dieser Straße ist eine Staats-Prämie von resp. 8000 nnd 7000 Thalern
^willigt i stc wird einen nicht unbedeutenden Bestandtheil des durchgehenden langgestreckten Straßcn-
'Uges von der Mosel bei ^ochem, durch die Kreise Cochem, Adenau, Schleiden uud Montjoie bilden,
wodurch der Verkehr in der si'ifel beträchtlich gewinnen dürfte. Sie ist 4646 Ruthen lang und zur
Aufnahme geeignet.

5i, Die Gnkirch.Irmenacher Straße.

Durch Allerhöchste Kabinets-Ordrc vom 26. Juni 1851 luurde der Gemeinde (^ntirch für
^uAnsban der Straße von Irmenach über Startcnburg eine Staats-Prämie von 6900 Thalern pro
Meile bewilligt. Die Straße wurde ausgebaut und ist bisher von der Gemeinde unterhalten worden;
^ ist von der Königl. Regierung zur Aufnahme in die Reihe der Bezirksstraßen nicht vorgeschlagen
'""den, weil sie von Cnkirch bis zur Trarbach-Zcller Moselstraße uicht durchgeführt war. Die Ge¬
meinde hat sich gegen Gewährung einer Staats-Prämie von 10,000 Thalern ans die Meile, welche
urch Allerhöchsten <5rlaß vom 30. Januar ds. Is. bewilligt wordeil ist, zum Ausbau bereit erklärt.
6 liegt daher <u der Billigkeit, daß die Straße nach vollendetem Ausbau aufgenommen werde.

, Hiernach beehrt sich der VII. Ausschuß, der Hohen Versammlung vorzuschlagen, die »ach-
Mannten Prämienstraßen in die Reihe der Bezirksstraßen aufzunehmen, wenn fie vollständig nach

""schuft der Nezirksstraßen ausgebaut sein werden:
1. die Cochem-Kelberger Straße mit einer Zweigstraße von ,^aid nach Dricsch;
2: die Flaumbachstraßc von Treis nach ssastellaun;
3, die Straße von Bmchtendorfs-Mühle nach Gasfenhof;
4. die Straße von kelberg nach Ahrdorf;
l>. die Enkirch-Irmenacher Straße

ferner hat die Künigl. Regierung zu Koblenz i», ssinverständniß mit dem ständifchcnCom-
"üar darauf augetragcn, daß die vom 17. Provi»zial.9a»dlage im Jahre 1864 zum Straßenbau
"l dem rechten Ahrnfcr von Wadenheim über Beul nach Hcimershcim bewilligten uud noch dispo.
weln 3000 Thaler zu dein Bau einer neuen eisernen Brücke über die Uhr bei dein Bade Ncucnahr

Ä/^escu i,!id die von der Gemeinde Wadenheim bereits ausgebauten, ans beiden Uferseiten zur
' Drücke führenden und zu jenem rechtsseitigen Ahrstraßen-Projcctc gehörigen Dorfstraßen-Strecken
edst der »cu zu bauenden Ahrbrücke, auf den Bczirksstraßeu-^ouds übernommen werden. Zur Be¬

kundung des Antrags wird hervorgehoben, daß die jetzt zwischen Wadenheim und Beul von der
Urgesellschaft zn Neuenahr vertragsmäßig wiederhergestellteBrücke nur als eine Nothbrückc betrachtet

l> ^I ! ^""^ u»d daß in Rücksicht auf deu bedeutendenVerkehr und die Interessen des jungen Bades
^'^glichst anf Herstellung einer andern danerhnflen nnd anch für die lokalen Verhältnisse des
ücs,^ ""ähnlichen Brücke Bedacht genommen werde» müsse; daß ferner die Verhältnisse der Bade-
^ellschaft Neueuahr offrutuudig bis jetzt der Art uugüustig feieu, daß fie gänzlich außer Staude zu

nchten sti, ^^^ Beihülfe eine andere Brücke zn erbaue», und daß die Ocffcutlichkeil nnd insbeson¬
dre u»s^ Provinz au dem Vorhandensein angemessenerVerkehrsmittel daselbst nnd an dem Aufkommen
^ Ningcu Bades ein gleich hervorragendes Interesse haben. Die Brücke soll nach aufgenommenen

^»überschlagen nicht billiger, als für «000 bis 0000 Ihaler herzustellen sein.
Der Ansschuß hat'sich den aufgeführten Motive» angeschlossen und hält zur Erhaltung und
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zum Aufschwung des Bades, demnach im Interesse der Provinz und der armen anliegenden Gemeinden
den Bau der Brücke für höchst nolhweudig und unerläßlich; er erlaubt sich daher, der hohen Ver¬
sammlung vorzuschlagen:

1) zum Ausbau eiuer eiscrueuBrücke über die Uhr bei Neueuahr den von früher disponibcln
Betrag von 3000 Thalern aus dem Nezirlsstraßeufouds des linksrheinischen Theils des Regierungs¬
bezirks Coblcnz zu bewilligen;

2) ;u beschließen, daß die Brücke mit der an den beiden Seiten der Uhr ausgebauten Dorf-
straßcnftrecke, zu 264 Ruthen Lauge angegeben, in die Reihe der NczirtZstmßen aufgenommen werde.

Während der Verhandlungen wurde von einem Mitglied? des Ausschusses beantragt, bei
Sr. Majestät dem Könige eine Unterstützung von 6000 Thalern behufs Ausbau der fragliche,! Brücke
über die Ahr zu erbitten. Der Ausschuß, anerkennend, daß die finanzielle Lage des Bades Neueuahr
nicht gestatte, auch mit der Unterstützung von 3000Thlrn. von Seiten des Landtags die Mittel zur
Ausführung des Nrnckenbcmcs aufzubringen, daß die Gemeinde Wadenhcim und die andern nahe¬
liegenden, alle armen Gemeinden außer Staude sind, Beiträge zu liefern, obfchou sie an dem Bestehen
des Bades das grüßte Interesse haben, beehrt sich der hohen Versammlung vorzuschlagen, von Sr.
Majestät dem Könige dnrch eine Adresse eine fernere Unterstützung von 6000 Thalern zum Bau der
Brücke zu erbitteu.

t. Nelsicnmns-BcziikCölu.

Der Negicrungs-Nezirk hat 16 Bezirtsstraßc», welche vollstäudig ausgebaut sind.

Rnthen.1. Cöln-Tricrcr Straße, laug 12902
2. Cöln-Düreuer „ „ 6966
3. Cüln-Venloer // „ 4925

4. Cöln'Luremburger „ „ 12484

5. Brühl-Liblnrcr' „ „ 1651'

6. Lechenich Dürcner </ „ 1561
7. LrpHürener „ // 7l!6

8. Neuß-Lccheuichcr „ „ 8304

9. Nouu-Schleidener „ „ 9765
10. Bonn-Trierer „ „ 4291

11. Dürcn-Hülvicher /> // 2563

12. Essig-Mchlciner ,/ „ 698?

13. Rheinbach-Hcmmcssencr ,/ „ l7?7

14. Nrühl-Wesselinger /, „ 1331

15. Horrcm-Sindorfcr // // 742
1 6. Ichendorf-Mädrathcr /, " 1676

Summa 78781 Ruthen.

Die von der Königlichen Ncgieruug aufgestellte Nachwcisnng der Cinuahmen i,nd Ausgaben
weist nach Pro

1864 1865 1866
Thlr. Sssr. Pf. Thlr, <Z.,r, Pf, Thlr. Sge. Pf-

a. Einnahme.

1. Bestand aus dein Vorjahre . . . 27202 24 7 4274 5 6 9384 13 4
2. Nückcinnahmen
3. Neste . . .

34 2 26 -
3 3 183 9 8
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1864. 1865. 866.
Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sssr. Pf, Thlr. S^r, Pf.

4. An Steuer-Beischlägen .... 4235? 15 3 47838 20 10 47936 7
5. An Chausseegeld ...... 19787 22 5 17864 4 4 16540 2 11.
6. An Ertrapostcu und Estafetten . . 68 7 6 49 1 3 43 14 9
7. An Miethen und Pachten . . . 1883 17 1 543 26 4 548 21 10
8. Lxtr»oiäin_riu....... 1119 4 — 3902 1 l — 2283 4 11

Summa 92453 3 73475 8 6^ 76919 14 5

d. Ausgabe.
1- Nückcrstllttungen ....... ______ 100 7 8 ______
2- 69 1? 9 6? 13 4 59 11 5
5 Materielle Bcrwaltungstoften . . 446 26 2 341 18 3 341 9 —
4- Antheile anderer Kassen .... 1002 5 8 814 — 2 82! ? 4
5- Besoldungender Aufseher . . . 3540 — — 3529 — — 3540 —
^ Remunerationen,Unterstützuugen . 672 - — 690 1 11 l>99 13 9
^ Vezirlsstraßenbnu ...... 46084 18 7 41467 6 8 42805 2 9
°-Verlegung der Bouu-Trierer Strafte 31742 3 11 11726 1 2 175 9 9

^'Verlegung d.Vonn-Schleidener „ 4579 3 10
- Grbreitcruug d. Cöln-TriererStrafte

in Münstereifel ....... ______ 7315, 2 11
______ «265 — — 8011 2 4

"' °xtruur<1!,mi'i»....... 42 11 2 89 26 — 75 26 2

Summa der Ausgabe 88178 26 9^ 65090 25 2 ^63843 25 5^
Die Ciuuahme beträgt 92453 2 3 74475 8 6 76919 14 5

Mithin Bestand 4274 5 6^ 9384 13 4 13075^ 19 -^

Nach der uorgelcgtenNachweisungder muthmaftlichcn Einnahmei! und Ausgaben betragen
1868 1869

Thlr. Sgr. Pf, Thlr. Sgr. Pf.
-l. die Einnahmen

1- Bestand aus den Vorjahren ...... 32100 48500
2- Beischläge zu deu dirctteu Steuer,! und der

Schlachi- und Mahlsteuer....... 48314 2 8 48314 2 8
3- An O'hanssregeld, Brntto-Einnahme . . . 15460 11 15460 — 11
4- An Miethen, Pachten ........ 545 7 9 545 7 9
5- Ertraordinaire Ginnahme ....... 480 1 8 8 4 80 18 8

Summa der'Iwmchnc 96900 ^1^^ 113300 - —

d, die Ausgaben
1- Chllussecgcld-Crhebungstostc,! ..... 48 3 3 48 3 3
2- Materielle Vcrwaltungstosten ..... 308 — 5 308 5
^ Antheile anderer Kassen ....... 654 14 5 654 14 5
^- Besoldung der Chaussee-Aufseher.... 4344 - — 4344
"- Unterstützungen........... 700 23 5 700 23 5
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6. Unterhaltung der Straßen.....
7. Ertraordinairc Instandsetzungskosten und m

vorhcrgesehcne Ausgaben ......

1868
T!,lr, Sqr, Pi,
4100l)

1341 1« 6

!86<^
Tl,!r össv, Ps,
41000

1344 18 6

Summa der Ausgaben 48400
Die Einnahme beträgt 98900

Mithin Bestand 48500

48400
^- 113300

— 6490! > —

Die Königliche Regicruug hat im Einverständnis; mit dem ständischen Vommissar zur Auf¬
nahme in die Reihe der Bczirtsstraßen vorgeschlagen:

1. die Prämienstraßc von Elsdorf nach Bnir,

Die Straße ist mit einer Staatsprämic von 6000 Thalern pro Meile nnd einem Zuschuß
vou 3000 Thalcru der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft von den Gemeinden gebaut wordeu nud ver¬
bindet die Coln-Lütticher Staatsstraße mit der Eiscnbahn-Statiou zu Bnir. ^->ie hat eine Länge von
2200 Ruthen nnd ist zur Aufnahme berechtigt.

2. die Straße von Znlpich nach Wollrrshcim.

Die Straße dient zum Anschluß an die Nah,, von Wollersheim nach N^ddeggen und zur
Verbindung mit der Gemünd-Dürener Straße. Zum Ausbau derselben ist eine staatsvrämic von
6000 Thalern pro Meile bewilligt uud vou der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft ein Zuschuß von
500 Thälern zugesagt worden. Sie hat im Regierungsbezirk Eöln eine Länge von 1095 Ruthen und
im Regierungsbezirk Aachen eine Länge von Ruthen und wird znr Aufnahme empfohlen.

Hiernach beehrt sich der VII. Ausschuß, der hohen Versammlung vorzuschlagen:
1. den Vcrwcudungs-Nachwcisungcn des Regierungsbezirks Cölu die Zustimmung zu ertheile»; und
2. zu beschließen, daß

->. die Elsdorf-Buirer Straße, nnd
d. die Mvich-Wollersheitmr Straße in die Reihe der Vchrtsstraßen aufgenommen werden,

Fm "EinVerständniß mit dein ständischen Commissar Hai die Königliche Regierung zu Eöln
die Erbrciterung uud Verbesserung der EölwTricrer Straße zwischen Weingarten nnd Miinstcreifcl
nnd den Nenbau der Erftbrncke in Iversheim in Vorschlag gebracht.

In den Gemeinden Arloff, Iversheim nnd Miinstcreifel schwankt die Kroncnbreite der
Straße zwischen 18 und 21 Fnß, so daß die Breite der Fahrbahn, welche nur 13 Fnß beträgt, zum
Aufweichen der Uhrwerke nicht genügt. Es entsteht dadurch der Nebelstand, daß bei na,sem Wetter
sich Fuhrgelcise in den Bcmtets bilden, das Wasser auf denselben und auf der Fahrbahn stehen bleib!
und nicht' selten bei anhaltender Nässe die ganze Fahrbahn in einem aufgeweichtenZnstande sich bcstndet.
Außer der Erbrciterung der Straße ist nach dem Bericht des Bauraths Wcrner uoch erforderlich die
Erneuerung des Strahenpftastcrs in Iversheim und Müustcrcifel und der Neubau ciuer Erftbrücke m
Ivcrsheiim Die Kosten der Ansfnhrung, welche in den Jahren 1868 und 1869 geschehen soll, stn°
ni 13110 Thalern veranschlagt. ^

Da die Nothwendigkeit der bezeichneten Verbesserungen anerkannt ist und ans dem ^ayrc
186? ein Bestand von 32100 Thalern disponibel bleibt, mithin die erforderlichen Fonds bereit liege",
beehrt sich der VII. Ausschuß, der hohen Versammlung vorzuschlagen: zn bewilligen, daß zu den '"
Vorschlag gebrachten Verbesserungen der Eöln-Trierer Vezirksstraße zwischen Weingarten und Münster'
chel der'Betrag von 13110 Thätern in den Jahren 1868 und 1869 verwendet werde.
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I>. NcniciUWs-BeziikTiisseldorf.

Der Regierungsbezirk hat 28 Straßen.

1. Cöln-Vcnlocr Straße, 15659 Nnthen lang.
2. Aachcn-drefclder
3. Crefeld-sslever
4. Crcfcld-Vcnloer
5. Viersen-Aldelerlcr
6. Viersen-Schlvarzenpuhler
?. Neuß-Ncußerfnrthcr
8. Clevc-Emmcricher
9. Moers-Aldclcrtcr

10. Xantcn-Geldcrnschc
11. Neuß-Lechenichcr
12. Vorst-Crefelder
13. Süchtcln^Straclener
14. Vossenhos-Oedt-Mühthauser
15. Gladbach-iltoermonder
16. Walduiel-^üttctforstcr
17. Dahlen-Nheydter
18. Goch-Craneubnrgcr
19. Voisheim-Nocrmonder
20. Vrüggen-Kaldentirchener
21. Straelcn-Arccner
22. Straclen-Kaldenlirchencr
23. Nluhn-Ninnbrückener
24. Nheinbcrg-Oelderncr
25. Straclen-Nienlerter
26. Odcnlirchen-Hardt-Dültcncr
27. Sevclen-Tönisberger
28. Dormagen-Nommerslircheucr

Snmma 1210,5,,, Nuth^lang.
Alle Straßen sind vollständig ausgebaut.

Nach den vorgelegten Nachweisnngen betrugen die Einnahmen:

Straße, 15659
„ 7'780
// 16737
» 5673
// 6251
// l925

807
// 2173'/,
^ 4066
„ 6085
„ 447
/, 2620
„ 5172'/,
„ 1668

4167
// 758
// 1717
// 4655
// 3875
„ 2256 V-.
»/ 1223
// 3830
/, l!78
/, 5987,,
^ 2313,,

5115
3185

// 3691

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

W.

1865
Thlr, Sssr

Bestand aus dein Vorjahre.... 42431
Beischläge zu deu Steuern -^ 5"/, . 43821
An Chausseegcld ....... 13646

11
19

P,

!!

1866.
Tl,!v, Sssr.

Von Ertraposteu, Estafeltcu
Pacht Uon Gmsmchuug ....
Pacht von Alleen, Qbstpflanzungcu .
Strafgelder.........
Für verlauste Chaussee,;ettel . . .
Verlauf von Väumeu, Abfall ^c. . .
Siuseu von Staatsschuldschciuen . .

Summa der C'inuahmc

50
526

68
23
77

11635
1595

24
4

15
5
6 11

47160
44059
12798

2?
556
50
20
66

2484
1785

11
24

6
28
15
24

Pf,
1
8

11
9
1

1867.
TKIr, Sgl. Ps.

49313 18 4
44703 10 10
12667 6 8

29 15
542 14

67 12
152 26
81 20

7677 29
2001 -

5

8

113875 21 10 109009 18 10 117237 3 5
85>
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Die Ausgaben betrugen ^^ ^ ^
Thlr. Sssr, Pf. Thlr, Sqr. Pf. Thlr, Sssr. Pf-

,, T»,..»m. de. «..„ehme. ..... <2° 2, < '«- . - 272 24 '
2, Tantieme de« P°!5mw' ..... 2 1(, 2 , ^ . ^ "

^z:^^^ «7^0 ^«^ ^^°4. Qructtosten . . 8l 29 6
5. Ncmuneratiouen ....... ^'" 1^ ^ ^«'^ "'' ' ^ n ^
6. Antheile anderer Kassen ..... 84 3 9 "39 8. 9 5
7. Besoldungender Aufseher .... 501« - 4721 - - 5622 < 6
8. Uuterstnlnnlgenfür Aufseher ... 303 2 - 303 12 7 301 7 3
9 Uuterstüwmgen für Anfseher-Nittwen 203 2 1 278 12 6 407 8 ^

10. U^ .... '4209 6 11 53689 27 8 48507 1 ^
11. Für angekaufteStaatsschuldschcine . 9357 15 5046 19 ^

Summa ^ 66715' 10 9 59696 - 6 60603 10 1
Summa der Annahme 113,875 21 10 109009 18 10 117237 3 ^

Bleibt Bestand 47160^ 11 1 49313 18 4 56633 23 4

Die muthmaßlichcu Einnahmen und Ausgaben betragen nach vorgelegter Nachweisung

I. Einnahme:
1868. 1869.

Thlr, Sssr. Pf, Thlr. Sssl. Pf,
1. Bestand aus dem Vorjahre . . . 48900 — — 53669 — —
2. An Steuer-Beischlägen..... 44000 — — 44000 — —
3. Chaussecgeld ........ 13577 — — 1400 — —
4. Ertraposten, Estafetten ..... 40 — — 40 — —
5. An Pachten nnd Miethen ... 580 — — 600 - —
6. llxtriwrclinÄrik....... 4453 — — 464 0 — -

Summa der Einnahme 111550 — - 116959 — -

11. Ausgabe.
1. Tantieme ......... 315 — — 360 — —
2. Materielle Ncrwaltuugskosten . . 407 — — 450 — - -
3. Antheile anderer Kassen .... 86 ^ — 86 — —
4. Besoldungender Aufseher ... 5418 - - 5418 — —
5. Rcmnnerationcn,Unterstützungen . 985 1000 —
6. Unterhaltung der Straßen . . . 44670 - — 45500 — -
7. llxtrnur.lmlu'ul ...... 6000 6500 — —

Summa der Ausgabe 57«" — 59314 — -
Mithin Bestand 53669 - — 57645 - -

In Betreff der Nachweisungen findet sich zu bemerken, daß die Nachweisungüber die E'^
nahmen und Ausgaben pro 1867 einen Bestand von 56633 Thalern 23 Sgr. 4Pfg. nachweist, dageg
in jener pro ^'i8 ein Bestand von nur 48900 Thalern in Einnahme gestellt ist. und daß, wenn " ^
die Differenz dadurch entstandensein sollte, daß die Nachweisung pro 1868 als muthmaßlichunAug
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vor. Jahres und jene der Einnahmen und Ausgaben pro 1867 nach dem Jahres-Abschluß, uämlich
am 10. dieses, aufgestelltworden ist, demnach die erstere nicht maßgebend sein tonne, so bleibt es immer
auffallend, daß die Differenz die bedeutende Snmme von 7733 Thalern betragt, sich daher ein Irr¬
thum vermuthen läßt.

Von der KöniglicheuRegierung zu Düsseldorf und dem ständischen Kommissar ist darauf
angetragen, daß der 0'ommuualwcgvon Camp nach Aldctert in den Bezirtsstraßen. Verband aufge¬
nommen werde. Der Weg, welcher 3070 Ruthen lang ist, beginnt an der Nheinbcrg - Geldernschcn
Bezirksstraßcbei Kloster Eamp, zieht sich von dort in südwestlicher Richtung nach Rhcurdt, woselbst
er vor diesem Orte in die Sevclen - Tönisbcrgcr Bezirksstraßcmündet und letztere in Rhcurdt ca. 65
Wüthen vor dem Vercinigungspunttc wieder verläßt und iu Aldctert an der Crcfcld - Clever Vezirks-
straße endet. Der Weg ist sowohl für den allgemeinenVerkehrals auch für den totalen von großer
Wichtigkeit, indem er die Verbindung der Nheinbcrg-GcldcrnschenVczirtsstraße und der angrenzenden
Distriktemit der Eoln-Elcvcr Eisenbahn bei Aldetcrkund durch diese mit den entfernterenMartt-
und Handelsplätzen, als Vcnlo, Kcmpc»,Erefeld, («öln .'c. ?c. vermittelt, demnach der Aufnahmetcin
Bedenken entgegenstehe,, könnte, wenn dicsclbe in dic vorschriftsmäßigcBreite von 26 Fuß gebracht,
vollständigausgebaut und die Brücke in der GemeindeEamp cntsprcchcuo erweitert sein wird.

Der Ausschußerlaubt sich demnach, der hohen Versammlungvorzuschlagen:
1. mit vorstehenderBemerkung sich mit den von der Königliche»Regierung vorgelegten

"achweisungcneinverstandenzu erklären;
2. zu beschließen,daß der b'ommnnalwcg von Camp nach Aldctert in den Verband der

Bczirksstraßenaufgenommenwerde, wenn derselbe in die vorgeschriebene Breite gebracht, die Brücke
'n der GemeindeEamp erbreitert, überhaupt vollständig als Vczirtsstraße ausgcbant seiu wird; uud

3. iu Anbetracht dcr großcn Kosten, wclchc dcr Ausban vcranlasscn wird, eine Stllllts-
prämie von 3000 Thalern pro Meile zn erbitten.

N. Ncnicmuns-VczirkTrier.

Der Regierungsbczirt hat 3t Bezirksstraßc»,wclchc vollständig ausgebaut sind.

1. die Eöln-Trierer 4621 Ruthcn lang
2. „ Eoblenz-Lülticher 2145 // „
3. „ Eöln-Luremburgcr 10035 » !/
4. „ Villudcn-Wittli'chcr 12326 » !'
5. „ Prüm-Birtcnfcldcr 18829 » „
6. „ Trier-Birtcnfeldcr 9652 // <»
7. „ Saarlouis-Birkenfcldcr 9162 »/ V
,^. „ Tricr-Saarlouiser 10068 !/ »
9. „ Stadtkyll-Berncastcler 7905 » »

10. „ Sllllrlonis-Berucastelcr 10888 '/ tt
11. „ Mcrzig-Birkcnfcldcr 10001 »! !/
12. „ St. Wendcl-Lautercckcncr 11750 !, „
!,^!, „ Saarkouis-Kaiserslautcrncr 5076 » »
, !, „ Nirkcnfcld-Euscler 4964 » »
15. „ Hombnrg-Mciscnhcinicr 2159 « »
16. „ Trier-Bonner 14671 » !»
17. „ Saarlouis-Ricdllltorfer 4686 ,? »
18. „ Loncamp-Trarbachcr 1635 »/ »
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19. die Mülheim-Monzelfelder 3641 Nnthcn lang
20. „ Wittlich-Alfer 5244
21. „ Saarlouis-St. Avolder 2946 „ «
22°. " Naumholder-Nahbollenbacher 2529 „ s,
23^ " Saarlonis-Wadgaßen-Völtlinger 3221 „ „
24' " Bitbnrg-Wllxwei'ler-Qudlerer 11894 „ „
25. „ Vitburg-Nothhauser 5125 „ ,s
26^ ' St. Vith-Niederüttfeldcr 3876'/^ „ ^
27. „ Grostlittgen-Manderscheider 1250 „ „
28^ '„ Echternacherbrück-Walleildorfer 4604 „ „
29. „ Prüm-Vleialf-Schönbcrger 4372 „ „
30. „ St. Iohann-Borbach-Fechingcner 1852
31. „ Veckingen-Neulirchencr ______ 4408____„____^

Summa: 205,535^ « »
oder 102^0 Meilen.

Nach der von der Königl. Negierung zu Trier vorgelegtenNachweisung
die Einnahmen 1W4. ,865.

THU, Hgr, Pj. ^l,>^ ^gu, Ps,

1. Bestand aus den. Vorjahre . . . 18949 24 10 27^81 15 4
2. Beischlägezu den Steuern ^ 8 V."/« «'»'«58 24 5 68943 2 10
I. An Ehaussce-Nevcnüen nnd zwar Uon

Barrieren, Grasnuhnug, Strafgel¬
dern, für verkaufte Chausfeezettcl, Ab-
fälle und Zinsen ......^6956 1 6 1/021 12 2

Summa der Einnahmen:^ 102414 25 9 113346 - 4
Die Ausgaben betrugen:

1. Erhebungskosten ....... "«2 22 7 120^ l^ ,
2. Materielle Vcrwaltungskosten . . 624 1 »' "",, 3 ,^
3. Antheil am Chansseegeld .... 237 24 9 408 4 -
4. Besoldungender Anffeher .... 8434 22 6 8845 2 5
5. Ncmuneratioucn,Unterstützungen und ^

Pension eines Anffehers ..... 829 20 1 101d ,9 11
6. Schuldentilgung ....... 4990 - — 3i9^ -
?. Unterhaltung der Straßen . . . . 54930 13 7 62449 12 10
8. Nenbautc» ' ........^____3803^ 20 5 6313 20 ^

Snnuna aller Ansgabcn: 75033 5 5 84561 5 8
Mithin Bestand: 27381 15 4 28784 24 8

Nach der vorgelegtenNachweisungsollen betragen pro 1868.
a. die Eiunalnneu. „,,, ^ ,,„

1. Bestand aus dem Vorjahre .......... 2>0N0
2. Au Beischlägenzu 10"/., zu den directen Steuern und der

Mahl- und Schlachtsteucr ....... - - - 81586
3. An Chaussee-Nevenüm ........ - - - ""^ ________

Summa der Einnahmen: 126989 — —

betrugen:
1866.

Thlr. sssr. Pf-
28784 24 8
78515 9 11

17832 16^
115132 21 ^

1282 8 3
471 9 9
536 21 1"

8781 29 ^

954 9
2572 15

60084 16
10445 14

385129
3N003 17

1869.

T!,lr. 3>ir,
9269 -^

20403 -^
20403

9
?

P!>

111258
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d. die Ausgaben.
1868, 1869.

T',lr Zgi Pf, Thlr, Sgr. Pf,
1. Erhebungslosteu ............. 1384 — - 1384 — —
2. Materielle VerwaltnngMosten ........ 591 __ ^ 591 — —
3. Antheile anderer Kassen an dem Chansseegcld . . . 598 — — 598 — —
4. Besoldungen der Aufseher und Wärter ..... 128? — — 1287 — —
5. Zur Straßen-Unterhaltung.......... 81340 — — 81340 — —
6. Zur Verlegung einer zu steilen Strecke der Birlcnfeld-

Cuseler Vechisstraße bei Thallichtcnberg..... 20328 — — __ ^ ^

Suinmll der Ausgabe 117720 — — 97392 — —
Bleibt Bestand 9269 - — 13866 - —

Schulden sind nicht vorhanden.

Zur Aufnahme in die Reihe der Bezirksstraßen werden von der Königlichen Regierung zu
Trier und dem ständischen Kommissar vorgeschlagen:

1. Die Gemeinde-Chaussee von Hillesheim über Wicsdaum uud Mirbach nach der Dollen-
dorfer Mühle au der Ahrstraße, lang 2298^ Ruthen.

Sie ist mit ciucr Staatsprämie von 6890 Thalern von den Gemeinden ausgebaut worden
und erwirkt die direkte Verbindung der Aachen - Mainzer Staatsstraße niit der Eöln < Trierer Bezirks¬
straße, wodurch den größtcntheils ackerbautreibenden Bewohnern der Umgegend Gelegenheit geboten
wird, ihre landwirthschaftüchcnErzeugnisseverwerthen zu können; sie ist auch in strategischerHinsichtwichtig,
indem sie die kürzeste Verbindung von Trier über Euskirchen nach Eöln herstellt, demnach zur Auf¬
nahme empfohlen werden darf.

2. Die Gemeinde-Chaussee von Baumholder über Ruschberg uach der Haltestelle der Rhein«
Rahc-Eiseubahu bei Heimbach im Kreise St, Wendel, laug 2432 Ruthen bis zur Brücke über die
Nahe mit Einschluß der vom Staate und dem Kreise St, Wendel erbauten 9 Ruthen langen steinernen
drücke. Die Straße ist mit einer Staatsprämie vou 11M>!> Thaleru von den Gemeinden ausgebaut
worden, sie erhält Wichtigkeit durch ihre Müudung au der Nhein-NaheMseubahn, daher zur Aufnahme
berechtigt.

3. Die Prüm-Dockwciler Straße,
Die Straße hat eine Länge von 855«» Ruthen, sie führt vou Prüm über Büdcsheim,

L'ssingen und Gcrolstcin nach Dockweiler und hat den Zweck, eine Verbindung zwischen der Trier-
Aachener uud der Berneastel-Stadtlyller Vezirtsstraßc herzustellen uud ferner den Verkehr nach den
Nheinstädten zn vermitteln, Sie ist mit einem Kosteuanfwandc von 58,712 Thalern gebant worden,
wozu der Staat eine Prämie vou 17,752 Thalern gezahlt hat, und zur Aufnahme zu empfehlen.

4. Die Straße von Traben an der Mosel über ssröw, Rinderbcnren, Hontheim bis zur
Koblenz-Trierer Staatsstraße bei Strotzbüsch.

Sie ist eine der wichtigsteu uud frequeutesten Verbindungswege zwischen der Eifel und der
Mosel, hat eine Länge von 6360^. Ruthen, ist mit einer Staatsprämie uvn 20,008 Thalern ausgebaut
wurden und hat demnach Anspruch, aufgenommen zu werden.

5. Die Gemcindeftraße von der Grenze des Fürstenthums Bnkcnfeld vor Rhminen über
Nhauncn uud Göscnroth, Lanfersweilcr nach Bücheubenreu.

Die Straße hat eine Länge von 1098'/,, Ruthen und bildet die beste-und kürzeste Verbindung
^r Mittelmosel mit der Rahe-Eisenbahn und dem Rheiue, wodurch ein stätigcr und bedeutenderVerkehr
besteht und gesickert ist.
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Durch AllerhöchsteOrdre vom 7. März 185!' wurde genehmigt, daß die «teuerzuschlage für
den BeMsstraßeufouds auf 8'/„ Prozent für die Zeit vom 1. Iauuar ,85,'. auf die Dauer v°u 9

die Periode mit Eude des Jahres 1807 abgelaufeu ist .lud der Satz von

k ^« nw mehr usreicht, den Anforderungen zu eutfprecheu, fo trägt die KöniglicheNegreruug zn Trier
iu'^w rstäudu mit dem ständischenEommissar darauf an, daß die Zuschläge zu ^ dire tm S em u

d d r Schlacht und Mahlsteuer auf den Satz von zehn Prozent erhöht werden und hat diesen «atz
be^AuMluug er Nachweifuug der mnthmaßlicheu Eiunahmeu uud Ausgaben pro 1868/69 angewentt.
^n Ä re 858 als die Erhöhung der Beifchläge auf 8'/, "/<> für nothwendig erkannt und vom ^
wge beschwsseuwnrde, hatte der Negieruugsbezirk nur 71'/, Meilen Vezirksstraßen von dem Iah e

18^8 ab sind successive31'/,« Meilen als Bezirksstraßen aufgenommen worden, fo daß nn Neuerung«-
,i«ivf T'i-ior iel,t 102^/,,, Meileu vorhanden find.
lxznt "" ^^ ,^ ^^,^^^^^ ^^ ^.^ ^^.^,^ ^^,chfch.^tlich zu 700 Thalern pro Meile
angeschlagen und betrageu demuach ^1,960 Thaler. Es sind 13^ Meileu Straßen zur Aiifnahme
al^V«irksstraßen vorgeschlagen und wird die Unterhaltung zu 7N0 Thalern pro Meile augeuoni'nen so
w^d du liu Betrag vou 9380 Thlru. und zur Unterhaltung aller dieser Straßen demnach 81,340
T lr nothioendig sein. Für Aufseher- uud Wärter-Gehälter, Kleidergelder, Miethseut^chadrguugeu und
Unterstützungen Rechnet die KöniglicheNegiernng pro Meile 116 Thaler
auf 116'/,,/Meileu 13.479 THIr, demuach sind für Unterhaltung uud Aufsicht erforderlich 94,81.» Thlr.
Die Einuahmeu find in der vorliegeudeu Nachweifuug aufgeführt mit 101,989 Thlrn., bleibt demnach
ein Uebcrschuß vou 7170 Thalcru, .,.,>. <«>,!,

Da noch weitere Eorrectioncn auf den alteu Vezirksstraßeu nothwendig und, wie z. H.
beantragte Verlegung der EölnHiremburger Bezirtöstraße zwischen Niedererm« nnd «ünebach zn deren
Ausführung ein Kosteu-Aufwaud von circa 22,000 Thalern erforderlich ist, uud da ferner die Aufnahm
noch mehrerer Prämienstraßeu, die im Ausbau begriffen sind, beansprucht werdcu wird, so liegt ev an
Tage, daß der bcstcheude Satz des Stcuer-Beischlages von 8'///« nicht mehr ausreicht, und daß vom
^ahre 1868 ab ein Steuerbeischlag von U'"/, erforderlich ist.

Vou der Königlichen Negieruug zu Trier liegt den: Ausschusseeiu Antrag vor «u Verlegn»«
der Cöln-«uremburger Vezirksstraße zwischen Nieder-Prüm und «üuebach, zu dereu Ausfuhruug oer

Der ständische Eommissar hat sich einverstauden erklart. ^
einem beiliegende» Schreibe» der Königlichen Regierung an den Herrn Ober-Präsidcnten wird geMgl,
daß die nölhigeii Fonds vorhanden seien, da sich pro 1868 ein Ueberschnßvon 9269 Thlrn uud pro
1869 von 13,860 Thlru. erwarten lasse. Diese Angabe scheint jedoch auf einem Irrthum zu beruhen! Naa
der vorliegenden Nachweifnng der muthmaßlichen Einnähmen nnd Ausgaben ergibt sich am Schln,,e
des Jahres 1869 ein Bestand von 13,860 Thaler», ist welchem aber der Ueberschnß von 9269 Thalern
einbegriffen ist. Demnach würde die Bauzeit um weuigsteus ein Jahr zu verlängern sein.

Der Ausschuß hält das Bedürfniß der Verlegung der Straße uicht hiureichend nachgewlc,m
und findet fich daher veranlaßt, die Entscheidung darüber auszusetzen.

Die Königliche Regierung hat ferner zwei Anträge auf Uutcrstützung gestellt, nä'mkch:
ll. 600 Thaler au die Gemeinden Bcngel nnd Olkcubcich für Mehrarbeiten beim Ban der Traben-

Strotzbüscher Straße.
Beim Bau der genannten Straße mußten Mehrarbeiten im Betrage von 600 Thalern aus¬

geführt werden, welche im Kostenaufchlage nicht vorgesehen waren; diese Kosten in irgend cmc
Weise aufzubringen, fiud uach Angabe der Königlichen Regierung die armeu Gemeinden auM
Staude, daher es gerechtfertigt erscheint, die beantragte Unterstützung zn gewähren,

b 750 Thaler 22 Sgr. 6 Pf. an die Gemeinden Nindcrbeuren, Baufendorf, Olkcnbach, Hontheun,
Bcngel und Strotzbüsch, resp, au die Gemeinde Heimbach als Beitrag zu den bisherigen Unte ^
haltungstosten der als Vezirtsstraßcn in Vorschlag gebrachten Chausseen.
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Der von der Königlichen Regierung und dem ständischen Eommissar befürwortete nnd vor-
gelegte Antrag stützt sich darauf, daß es für die an den betheiligten Straße» geuauuteu Gemeinden sehr drückend
sei, die Unterhaltung der Straßen länger zu bewerkstelligen, daß die Gemeinden bei ihrer notorischen
Mittellosigkeit durch Uebernahme des Ausbaues der Straßen ihre Kräfte überschätzthätten und jetzt nicht
Mehr Rath wissen, wo sie die Mittel znr Bestreitung der Unterhaltungskosten hernehmen sollen und
daß die Unterhaltung der Straßen dem Bezirksstraßeufonds erheblich größere Ausgaben verursacht hätte,
wenn die Aufnahme im vorigen Jahre stattgefunden hätte.

Demnach beehrt sich der Ausschuß, der hohen Versammlung vorzuschlagen:
1. Sich mit den vorgelegten Verweuduugs-Nachweisuugeu und jenen über die mnthmaßlichen

Einnahmen und Ausgaben pro 1868 uud 18tt9 eiuverstaudeu zu erklären;
2. zn beschließen,daß in die Reihe der Bezirtsstraßeu aufgenommen werden:

u, die Gemeinde^Ehaussee vou Hillesheim über Wiesbaum uud Mirbach nach der Dollendorfer Mühle
an der Ahrstrciße;

K. die Gemeinde^Ehanssee von Vaumholdcr über Ruschberg nach der Haltestelle der RhcimNahe«
Eisenbahn bei Heimbach;

«- die Gemeiude-Ehanssee von Prüm nach Dockweiler, im Anschluß au die Stadtkull-Bernkasteler
Bezirksstraße;

6, die Gemeinde-Ehaussee von Traben au der Mosel über Eröw, Rinderbeureu und Honthcim bis
zur Eoblcnz-Tricrer Staatsstraße bei Strohbüsch;

"- die Gemeinde-Ehaussee von der Grenze des Fürstcnthums Birkcnfeld vor Rhaunen über Rhanncn
und Gösenrath, ^aufcrsweiler nach Büchcnbenren;

«achdem sie vollständig als Bezirtsstraßen ausgebaut sein werden;
3. ferner zu beschließen, daß die Zuschläge zu den diretten Steuern nnd der Schlacht- und

Mahlsteuer vom Jahre 1808 ab auf deu Satz von zehn Prozent erhöht werden;
4. den Gemeiudcn Beugel und Olkenbach für Mehrarbeiten beim Vcm der TrabenTtrotz.

buscher Straße eine Unterstützung von 000 Thalern aus dem Vezirlsstraßenfonds des Regierungsbezirks
"ier zu bewilligen;

5. den Gemeinden Rinderbeureu, Bauseudorf, Olkcnbach, Houtheim, Vcngel, Strotzbüsch und
'Vwnbach als Veitrag zu deu bisherigen Unterhaltungskosten der zn Vezirtsstraßen dcsignirten Straßen
einen Veitrag von 750 Thlrn, 22 Sgr. li Pf, zu 300 Thlrn. pro Meile gerechnet zu bewilligen;

0. die Entscheidung über deu Autrag auf Verlegung der Eöln Luxemburger Vezirksstraße
3wisch»u NiederPrüm und Lünebach auszusetzen, bis das Bedürfniß der Verlegung der Straße hinreichend
"achgewiesensei.

Schließlich erlaubt sich der Ausschuß vorzuschlagen: Der hohe Landtag wolle beschließen, den
Herrn ^andtaa>Eommissar zu bitten, es zu veranlasse!!, daß von jetzt ab allen Gemeinden protokolla-
^sch eröffnet werde, daß keiner Gemeinde durch den Van einer Straße, selbst wenn Prämien dazu be-
""lligt seien, dadurch ein Anspruch ans Aufuahme als Vezirksstraße erwachse.

Motiv: In jeder Sitzung kommen Anträge auf Aufnahme vou Straßen auf den Nezirksstraßcn«
Fonds vor, weil die Gemeinden gebaut, nachdem ihnen, wie sie behaupten, Aussicht zur
Aufuahme auf deu Bezirksstraßeufonds geinacht sei.

Im Allgemeinen wird noch bemerkt, daß
1. für den Regierungsbezirk Aachen der ständischeCommissar Freiherr von Leytam und dessen

Stellvertreter Pcmlssen noch Mitglieder der Versammlung sind;
2. ebenso die Abgeordnetcn'Gcmünd uud Wachter für Coblenz;

^ !!. für Eöln ist der Eommissar Schult noch Mitglied der Versammlung, der Stellvertreter
«'lenger aber ausgeschieden;
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4 für Düsseldorfsind der CommissarZores und der Stellvertreter Freiherr von Rynsch noch

^"^ "N"^^ nicht mehr Mitglieder des Landtags,

Düsseldorf, am 2?.März I8t!8.
Der ?. Ausschuß:

N Graf Beissel, Vorsitzender. M. F. Graf Wolff-Metternich. Wachter,
^hr v Fü" Frhr. v. Rynfch. Paulssen. Nnßbaum. Gemünd. I. Vartels.
Frhr. v. Furneno u u ^^^ Schult, Referent.

Vezirtsstraßmfllnds

Nro. 2».

Referat des 7. Ausschusses,
den Aushau und die Uebernahme mehrerer Straßen auf deu OeznMraßmbaufouds des

Rcssicruugsvezirks Aachen betreffend

Referent: Frhr. v. ^cytam.

Die Kouigl. Regierung zn Aachen hat im Einvernehmenmit dem ständischen Emissär.
Frhrn. von w)kam,'die folgenden Anträge anf Vewillignng von Zuschüssenzum Anso und auf Ueber

und von der H ^^Stolb^Bahnhofe «ud auf Bewilligung eines Zuschusses von 1««2

Thlrn. ^m Ausdm. d« S^von ^fall ^inzial Landtag mit der Ueber-

^ 'r ^^^ ^ ^ ^ ^ 3u3

Mch°°,I!»« « 1 , ^ , »«,,I<,I,«lchlI„,,l, ,,! «acht» °«

herzustellen. ^ ^. _. . ^ ^,<<^ «H endlich znr Abtretung der ihr gehörigenStraßen-5 eruach hat drc Gemeinde Stolberg M cnon^ z ,, , V,s^s,„s,> „«wr der

strecken von Stolb r nach Würselenin der Zmeigstraßevon der ^^ «ach de Bah ^

von lU,WU

' Baukostenfür uie c ^>trccie mo ncu>,^'.>!> ........,-^ ^ -

,httn und sollen in der Weise erbrachtwerden,dan hlerzu dre Oemetnden



281

Haaren und Wnrselen 2000 Thlr.
Zweifall.....1000 „

zahlen.
Die zu 6000 Thlrn. per Meile zugesagte Prämie beträgt für die 2160" lange Strecke

6^4 Thlr., jene des Fiscus 8000 Thlr.. so daß an der ganzen Bansnmme noch fehlen 1302 Thlr.,
welche durch den BezirtSbcmfonds zn erbringen wären.

2. Auf Uebernahme der Straße von Heinsberg nach Sittard resp. Tüdderen.
Ein bezüglicher Antrag hatte schon dem im Jahre 1865 versammelten 18. Provinzial-Landtage

vorgelegen. Es tonnte jedoch der bedingungsweise zustimmende Beschluß desselben zur Zeit nicht zur
Ausführung kommen, weil die finanzielle Lage des Bezirksfonds eine sehr ungünstige war und keine
Aufnahme neuer Straßen gestattete.

3. Uebernahme der Gemeindc^Ehaussce von Baraqne-Michcl nach Amel. Die 620:> ° lange
Straße ist in den Jahren 1861—64 mit Hülfe einer Staatsprämie von 7000 Thlrn. pro Meile aus¬
gebaut worden. Die Baukosten betragen 20,500 Thlr. Die sehr armen Gemeinden Weismes und Amel
haben diese Straße seit dem Jahre 1864 mit äußerster Austreugung ihrer Kräfte erhalte». Sie sind hierzu
ledoch nicht länger im Stande, und um so weniger, da nach Angabe der Kgl. Regieruug — vorzugs¬
weise im Kreise Malmedy, durch die Theuerung der Lebcnsmittel, ein Nothstand unter der dortigen
^cuölteruug einzutreten droht. Diesem aber nach Möglichkeit entgegenzutreten, dürfte eine dringende
Veranlassung vorliegen.

4. Auf Uebernahme der Prämicnstraßc von Blumenthal auf der Schleiden-Luxemburger Be-
zntsstraße über Rcifferscheidt nach Sistig.

Die 1770" lange Strecke ist im Jahre 1863 mit einer Staatspräinie von 5,000 Thlrn. per
^ceile ausgebaut worden. Die Gemeinden Hellenthal und Sistig haben hicrzn aus eigenen Mitteln rn-. pi-.
"lM Thlr. beigetragen, sind aber in ähnlichen Verhältnissen, wie die im li. Antrage genannten Gemein¬
en Meismes und Amel und zu einem weitern Unterhalte der Straßen nicht im Stande.

5. Auf Gewährung eines Zuschusses von 4156 Thlr». aus dem Bezirtsstraßenbaufouds für
^ Neubau eiucr Straße von Gey nach der Langerwehe^Hürtgencr Prämienstraße.

'In der Nähe des an der Düren-Montjotcr Bezirksstraße gelegene» Dorfes Gey befinden sich
teinbriiche,welche ein basaltartiges für den Straßenbau sehr geeignetes Material in reichlicher Menge

MM, deren Ausbeutung jedoch bisher nnmögtich blieb, weil das bergige Terrain die Brüche für
''Uhrwerk unerreichbar läßt.

Durch die Gewinnung und Verwendung eines besseren Banmaterials würde der Unterhalt der
^schiedencn nahe liegenden BezirtSstraßen, welche in Dürcn ihren Knotenpunkt haben, wesentlich erleich-
^t, und die jetzt auf diese Straßenanlage verwendeten Kosten würden bald n»d reichlich ersetzt werden.

Es kommt hinzu, daß dieser Straßenbau auch für den allgemeinen Verkehr von Nutzen sein
u^e, i„dem vermittelst der in Schevenhüttc beginnenden Prämicnstraßc nach Vicht cine nähcre Ver-

^"°ung, zwischendcm westlichen Theile des Kreises Düren und der industriellen Eschweiler und Stol-
^rgcr Gegend hergestellt würde. Die Baukosten der 2078" langen Strecke sind zu 20,550 Thlrn. ver-

'Ichlagt und hat sich die Gemeinde Gey zur Uebernahme des Ausbaues gegen Zusichernng einer Staats¬
manne von 10,000 Thlrn. per Meile bereit erklärt. Nachdem jedoch der Hr. Minister cine Prämie von

l<»000 Thlrn. pro Meile bewilligt, so erübrigt, wenn der Bau ausgeführt werden soll, nur mehr, jene
'N«enz von 4156 Thlrn. auf den Bezirksfonds zn übernehmen. Zu dem zukünftigen Unterhalte dieser

. laße haben sowohl die Gemeinde Gey wie der Kgl. Forstfiscus bezüglich der sie betreffendenStraße»,
"^n sich verpflichtet.
h. Der Ausschuß erlaubt sich, den hohen Provinzial^ Landtag zu bitten, den vorgestellten An-
zitt-l"' ^ Berücksichtigungihrer Nützlichkeitund Dringlichkeit, und mit Hinweis darauf, daß der Be-
hv/ ^ ^'"ä" ""^l iu der Lage ist, seine Zustimmung mit den folgenden zusätzlichen VestimmlMgen

^neigtest ertheilen zu wollen.
36
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,ä 1 Straße von Würselen nach Jägerhaus. Die Aufnahme der Wegestrecke von Wür¬
ben bis .in Atsch soll sofort technisch revidirt, und wenn sie in vorschriftsmäßigem Naustande befun-
en re v ^ so che u kosten d r betreffenden Gemeiudeu hergestellt sein wird, schon pro 1868, die Auf-

naweTr zu dentMeu Straßeubauprvsecle gehöreudeuBanstrecken Stolberg-Zweifall uud Stolberg-Iager-
Kn> s aber' successivenach deren uurfchriftsmäßiger Fertigstellung erfolgen,
Hans ab« Mc^n^^^^ ^^ ^^^ ^ ^ Zeichneten Straßen auf den Bezirksstraßenbaufonds soll
unter der gleichen Bedingung der vorschriftsmäßigen Fertigstellung und in der vorangegebenen

Berichten der Königliche«Regierung zu Aachen ergibt sich das Vorhang
densein eines BaarbestandeS in dem Bezirksstraßenbaufonds, welcher am Ende des Jahres 186^ 70,N0U
Ar bettaaen wird m^d Ende l866 bereits 43663 Thlr. 20 Sgr. 4 Pf. betragen hatte. Mefe Baar
wmme l n 'lud uutzlos iu der betr. Regiernugschaupt-Cas.se, während der Vozirksstraßew B«.
md"vro 18''« eiue Bauschuld von 24W..THlrn. mit 4«/„ zn verzinsenhatte, welche durch dre beabstch

Innehaltnng des Tilgungsplanes erst pro 1. Ia>,uar 186" auf den angegebenen Botrag von 15,010

Thlrn. ^'unt^ v,m l7.Septbr. 1855 steht den Vezirksregierungeu das Recht
,ur Verwaltung und Vertretuug der Bezirksstraßenbanfonds zu. Der Ausschuß ist der A„,icht dleem
Rechte der Verwaltung stehe in richtiger Folge gegenüber die Pflicht der nutzbaren Anlage vorhanden«
und m den laufenden Bedürfnissen nicht bestimmier Bcmrfonds.

Hierzu war im vorliegenden Falle die Gelegenheit geboten, indem die vorhandenen ^chulb >
actilgt refp. jene Bestände in der Provinzial-Hiilfstafse zinsbar hätten angelegt werden tonnen. Äuchi"
1868 und 186', ist die Verwendung jener ?U.00U THlr. nicht iu Aussichtgenommen. Die beiden vorgenannt
Jahre weisen etatsmäßig einen disponibel« Bestand von se 8711 resp. 17,422 Thlrn. nach, wahrend "
Ausführung der beantragten Wegebauten nur die einmalige Verwendung von 5958Thlrn. ersorderlM)^

Auch die Etatjahre 1868, 69 uud 7tt werden bei fortgesetzterwirthschaftlicher Verwendung °'
vorhandenen Untcrhaltuugsmittel einen Uebcrschuß gewähren und es wird hierzu eines MelMuswan
von je i>i'.l.>'.20,»>M, Thlrn. nicht bedürfen. Ans diesen Gründen beantragt der Ausschuß, der Prouu'^
Landtag wolle, iu Erwäguug, daß Se. Lrcelleuz der Herr Oberpräsident bereits nn Jahre 1861 (L.
Nr. 6 vom 18. August 1861) ^ in Folge eines dahin gerichtetenAntrages, die Beznksregurungen ang
wiesen hatte, ^

dafür Sorge zu tragen, daß die Bestände des Fonds, soweit sie nicht zur Verwendung «so
derlich sind, verzinslich angelegt werden —

dcuscldeu bitte», zu verfügen, daß . ^
1. die noch vorhandenen Schulden sofort aus dem Vaardestcmde zurückgezahlt, resp, m so>

die bedingten Kündigungsfristen Dieses gestatten; . , , ,. ^«
2. der weitere Baarbestand in der Rheinischen Prouinzial-Hülfslasse gegen cmmhngc «u.^

gnng zinsbar angelegt uud daß iu gleicher Weise mit den jährlichen Neberschüssenverfahren werde,
dagegen , ^ KaA

3. der von der Königlichen Regierung beabsichtigteAnlauf von Staatspapieren, aus ocr "
nahe liegenden Gründen untersagt werde.

Düsseldorf, den 2'!. März 1868.
Der 7. Ausschuß:

R. Graf Beifscl, Vorsitzender. Frhr. v. ^cy kam, Referent. Frhr. v Nynfch. Schult-
H. Graff. Paulsseu. ^. Wurzer. Rußbaum. Gemüud,
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Nro 2».

Referat des 7. Ausschusses,
die

Uebernahme der Beml-Wassenberger Prämimstraße auf den Bczirksstraßenbanfond des
Regiern gsbezirks Aachen betreffend.

Referent: AbgeordneterZores.
In dem Jahre 1854 bauten die GemeindenWasscnberg, Orsbeck, Rathcim, Hückelheim,

Dovern und Vaal die Prämicnstraße von Wasscnbergnach Baal mit einer Staatsbcihülfe von 5862
Thlrn. ? Sgr. 6 Pfg. Diese Gemeindenließen sich zu diesem Baue nur herbei unter der sichern Voraus¬
setzung, daß diese Straße nach deren Fertigstellungauf Bezirtsstraßenbaufondsübernommenwerde.

In dieser Erwartung fanden sich die obengcncmntenGemeindengetäuscht seit dem Jahre 1854
und bitten in diesem Augenblickeum die Aufnahmedieser Straße auf den Bezirksstraßenbaufonds.

Die Mittel des Nezirksstraßenfondsdes Rcgierungs-VezirksAachen gestattendie Uebernahme
^ser Straße, und erlaubt sich daher der 7. Ausschußder hohen Versammlung die Uebernahmezu
empfehlen.

Was die Wichtigkeit dieser Straße für den öffentlichenVerkehr betrifft, fo glaubt der Ausschuß
^ nur auf die Motive, welche zum Baue veranlaßt, berufen zn dürfen.

Düffeldorf den 24. März 1868.

Der 7. Ausschuß:
^ Graf v. Beisscl, Vorsitzender. Wachter. Frhr. v. L o ö. Schult. Zores. H. Graff.

Paulssen. Frhr. v. Rynsch. Nußbaum. Gemünd. I. Barrels. Münster.
M. F. Graf Wo lff- Mettcrnich. Frhr. u. Fürstenberg.

Vaal-Wllssenbeiger
Prämimstraße.

Referat
über einen

von der Gemeinde Bertum beantragte,! Zuschuß zu den Baukosten der C'ssig-Mchlemer
Nezirksstrnßc.

Referent: Abgeordneter Schult.
Der Herr Landtags-Commissariushat dem Landtageeinen Antrag der KöniglichenRegierung

^ ^'ln, der Gemeinde Bertum zum Ausbau der Essig Mehlemer Straße aus dem westrheinischcnBezirks-
>,^ßm-Fouds eiuen Zuschußuou 50)0 Thalern zu gewähren, zur Beschlußfassung übersandt. Der
' Ausschuß, mit der Berichterstattungbeauftragt, beehrt fich der hohen VersammlungFolgendes vor-

ittwgcn. Die Baukostender Essig>Mehlemcr Straße waren in der BürgermeistereiVillip zu 23,299
"Iru. 25 S'-"- " nc. ......^..c^.^ s^s,—s',>,. !„ qn!vMss,f,'!l ^.1 mn T'sNv 1!! ^,1,- 1 s> Pf.1. bctraaen.

Ausführung fanden, nicht vorauszusehen waren. Zur Bestreitungdieser Kosten haben die Svecial-

z»trci^

^lru.25Sgr. n"Pfg?üe^ans^ 41,018 Thlr. 16 Sgr. 10 Pfg. betragen.
^ 'e Ueberschrcitnngdes Kostenanschlages ist dadurch entstauben, daß die Schwierigkeiten, wclche^sich bei
^ Ausführung fanden, nicht vorauszusehen waren. Zur Bestreitungdieser Kosten haben die Special-

^Nemden der Bürgermeisterei Villip Schulden kontrahirm müssen, deren Verzinsungund allmähllge
gung den Eingesessenen unvcrhälluißmäßigcOpfer auferlegte, mi

Essig- MMnner
Bezirks straßc.

und wenn es auch den Gemeinden
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Niederbachem. Oderbachem. Ginnersdorf und Holzem gelungen ist. ihre Schulden soweit abzutragen daß
deren Tilgung in nicht allzu langer Zeit in Aussicht steht, so ist doch nach dem Bericht der KomgKchen
Regierung zu Cölu die kleine, wenig leistungsfähigeGemeinde Bcrtmn durch Me Schulden m eme so
bedrängteLage gerathen, daß ihr gänzlicher Nuin zu befürchten steht. ^

Die Kosten welche innerhalb der Gemeinde Berkum zum Bau der Straye aufgewendet
worden sind betragen' H.!155 Thlr. und die Schulden betragen noch 5462 Thlr.. zu deren Tilgung
von setzt an'Seitens der Gemeinde nichts mehr aufgebracht werdenkann, weil die Communalstenern
bereits eine Höhe erreicht haben sollen, daß sie, ohne die Vermögens-und Erwerbs^Verhälnisseder Em-
wohuer vollständig zu zerrütten, nicht mehr gesteigert und selbst nicht auf der bisherigen Höhe gehalten
werden tonnen.

c>n dem vorgelegtenBudget beträgt die jährliche Grund und Gebäudesteuer 362 Thlr. .
die Klassen - und Einkommensteuer .............. 237^ »
und die Gewerbesteuer ................. 29 „

Summa aller Steuern . . 628 V. Thlr.
worauf 1150 Thaler für Gemeinde Bedürfnisseumgelegt werden.

Nach diesen Angabenkann das Bedürfniß einer Unterstützungnicht verkannt werden und o°
hinreichende Fonds disponibel sind, so findet der Ausschuß sich bewogen, der hohen Versammlung vorzuschlagen,
der GcmeiudeBcrtmn eine Unterstützung von 3»Utt Thalern aus dem westrheinischen Bezirksstraßenson^
des Rcgierungs-Bezirts Cöln zu bewilligen.

Düsseldorf de» 28. März 1868.
Der 7. Ausschuß:

R. Graf Beissel, Vorsitzender. Frhr. u. Fürstenberg. Paulssen. H. Graff. Münster.
Gemüud. Frhr. v. Loö. Frhr. v. sey kam. Schult. Referent.

Kosten der Baum»
Pflanzung °» der

Merscheider Bczuls-
Sliaße.

Nro 31

Referat des 7. Ausschusses
über die

Petition der Gemeinden Wald und Mcrscheid im Kreise Solingen um Erstattung der
Baumpstllnzungtzkostenan der Merscheider Bezuksstraße.

Referent^ AbgeordneterZores.
..... n Wald

dereinst
kam z>"

Vorlage. Ausschußwar^der" einstimmigen Ansicht, daß einem dcsfallsigcnGesuchezwar grundsätzM
nicht entsprochen werden könne, weil die betreffenden Gemeinden zur Anlage der Banmpflanzuugan
Merscheider Straße verpflichtet waren; wolle jedoch ausnahmsweiseund mit Rücksichtauf die DurM
kcit der Gemeinden Wald und Merscheid denselben ein Aequivalcntvon 25U Thalern aus dem ostrhcun,^
Vezirksstraßcnfondsdes RegierungsbezirksDüsseldorf bewilligen und empfahl diesen Beschluß der M
Versammlungzur Annahme.

Düsseldorf, den 27, März 1868.
Der 7. Ausschuß:

R Graf u. Beissel. Frhr. u. Fürstenbcrg. Schult. H. Graff. Münster. Paulsje -
Gemünd. Frhr. v. Loü. Nußbaum. Zores.
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Nro. 32.

Referat des 8. Ausschusses
über den-

Verwaltungßbericht der Direktion der Provinzilll-HüMasse.

Referent: Abgeordneter u. Eynern.

Der im Drucke vorgelegte Bericht über die Verwaltung der rheinischen Provinzialchülfskasse ^^""U^
für die Jahre 1804 bis 1807 incl. ist von ganz besonderem Interesse, weil er die Einwirkungen der uinzilll.HlllstzWsft.
innerhalb dieses Zeitraumes, nämlich im Jahre l866 erlebten politisch>finanziellenKrisis zur Schau trägt.

Diese Einwirkungen sind bedeutungsvoll genug, um in ihrer Gesammtheit nochmals ins Auge
gefaßt zu werden. Dieselben zeigen sich:

1) i» einer Abnahme der der Hülfskasse im Jahre 1800 anvertrauteu Depositen
um ca. 160UW Thlr. gegen das vorherige Jahr 1805;

2) in einer Zunahme der von der Hülfstasse im Jahre 1800 zurückgeforderte uud zurück^
gezahlten Depositen nm ca. 970N0 Thlr. gegen das Borjahr 1865;

3) in einer Einschränkung der imIahre 1800 neubewilligten Darlehen um ca. l(»3,0U0
Thlr. gegen 1865 und

4) in der Stockung der Rückzahlungen auf Darlehen.
In Folge dieser Umstände hat denn auch die Dircctiou sich genöthigt gesehen, nm die recht

zeitige Erstattung der gekündigten Depositen und die Auszahlung der definitiv zugesagten Darlehen zu
bewerkstelligen,inmitten jener Krisis einen Theil ihrer Staatspapicre und Eisenbahnobligationcn mit
erheblichemVerlust zu rcalisircn und eine Summe von 350U0 Thlrn. bei der neu errichtete» Darlehns-
lasse gegen Verpfändung von Staatspapieren aufzunehmen. Daß, wie der Verwaltuugsbericht der
Dircction sagt, zu jener Zeit die Geldinstitute der Stadt Eöln die Gewährung von Vvrschüsseugegen
Verpfändung vvn Wertpapieren verweigerten, ist sowohl begreiflich, als entschuldbar, daß aber die
königlich Preußische Bank, sowie die Königliche Seehandlung einem Institute, wie die Provinzial«
hülfskasse, welches sein Entstehen Königlicher Huld verdankt und seine Wirksamkeit dem staatlichen Ge^
Weinwohle widmet, ihre Hülfe in jener bedrängnißvollcn Zeit versagten, ist unerklärlich uud überraschend.

Insbesondere aber gebietet diese Erfahrung, nach welcher der Hülfskasse eine Stütze und Hülfe,
"uf welche sie bisher glaubte in Zeiten der Noth rechnen zu könueu, durchaus maugelt, Bedacht zu
nehmen auf eine Beschränkung der Geschäfte nach Maßgabe der ihr zu Gebote stehenden eigenen Mittel.

Ausschuß konnte es deshalb nur als durchaus begründet anerkennen, daß die Direction sich
seitdem bei Bewilligung von neuen Darlehen auf die dringenderen Fälle uud geringeren Beträge be-
fchränkthat, wenngleich dadurch das Entstehen gemeinnütziger Unternehmen in der Provinz eine geringere
Förderung erhielt.'

Als erste und vvrnchmlichste Aufgabe der Provinzial - Hülfstasse uud Vorbedingung zur Er¬
reichung der ihr vorgesteckten gemeinnützigen Ziele, erscheint immerhin die Aufrechthaltung des
öffentlichen Vertrauens, welchem sie den Zufluß eines großen Theils ihrer Betriebsmittel zu
^nken hat; und da es zu dem Ende durchaus erforderlich ist, daß sich die Anstalt auch unter schwierigen
^eitverhältnisscn fähig zeige zur pünktlichenErfüllung aller ihrer eingegangenen Verpflichtungen, so resultirt
"araus die Nothwendigkeit, diese letzteren auf dasjcuige Maß zu beschränken, welches den zu Gebote
GehendenMitteln entspricht; wie es auch anzuerkennen ist. daß demgemäß bisher verfahren wurde.

Uebrigcus ist erfahrungsmäßig zu erwarten, daß Krisen, wie die im Iah« 1866 erlebte nur
MI selten eintreten nud daß die Proviuzial Hütfs-Kasse sich wie in der vergangenen, so auch in etwaigen
späteren befähigt zeigen wird, ihre Solvabilität zn bewähren.

Ausschuß glaubt bei dieser Gelegenheit sein Bedauern anssprcchcn zu müssen, daß der im
Jahre 1864 gestellte Antrag auf Auuahme von Depositen von Privatpersonen, selbst auf 6-12
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monatliche Kündigungkeine Genehmigunggefuuden hat, indem dein Institute dadurch ein weiterer Auf-
schwung vorenthalten wurde.

Es ist erfreulich, daß der Neiugewinnder Hülfstasfc sich trotz der Ungunstder Zeitumstände
auf nngcfährbisheriger Hohe erhalten hat, nnd daß der Rheinische Meliorationsfonds inzwischen
die ihm vorgesteckteSumme von 100000 Thlru. nickt mir erreichte, sondern in seinem Vermögenbis
auf 125,571 Thlr. 27 Sgr. 5 Pf. zn Ende 1867 augewachseuwar, sodaß uunmehr und zwar mit
dem, Jahre 1866 anfangend,die Hälfte des Reingewinnsder Hülfskasse dem Ständefonds, worüber
der Provinzial-Landtllgzu gemeinnützigen Zweckeninnerhalb der Provinz verfügenkann, zufließt.

Dieser jährlicheZufluß beträgt nach den Resultatender beiden Jahre 1866 und 1867 in runder
Summe etwa je 200U0 Thlr. und der gesammte Bestand dieses Fonds zu Ende 1867 66119 Thlr.
11 Sgr. 8 Pf., wovon jedoch aus früheren Landtagsbewilligungen noch nicht abgehoben find: 17,474 Thlr.
19 Sgr. 3 Pf., so daß 48,644 Thlr. 22 Sgr 5 Pf. zur weiterenDisposition der Stände verbleiben.

Der gegenwärtigtagende Landtag hat über denselben bislang in der Art Verfügung getroffen,
daß derselbe ^ als jährlichen Zuschuß bewilligthat:

1) deu 4 Seminar-Taubstummenanstalten der Provinz ..........4000 Thlr
2) den Tanbstnmmenanstaltenzn Eöln und Aachen je 1000 Thlr ........ 2000 „
3) der Blindenanstalt in Düren .................. 5000 „
4) dem landwirthschaftlichen Verein für Erwerbung eiuer eigeucn SeidewHaspelcmstalt 300 „

"Il30N Thlr.
L. und als einmalige Beisteuer

5) der Blindenanstalt in Düren zu bauliche« Zwecken........... 1000 „
6) der UniversitätBonn zur Erweiterung ihrer Bibliothek ......... 5000 „
7) der Irrenanstalt zu Siegburg für Verlegung der Düuggnibe ca ...... 880 „
8> der GeineindeMartinstcin znm Van einer Brücke über die Nahe ...... 1000 „
9) der Gemeinde Naldbreitbachzum Bau eiuer Brücke über den Wiedbach .... 1000 „

10) der VcidegesellschaftNeuenahr, zum Bau einer Brücke über die Ahr, au Stelle des
bereits vom Landtagein 1864 bedingungsweiseznm Straßenbau vou Wadeuhcim
nach Heimersheinlbewilligtenund noch disponiblen Zuschussesvon .... 3000 „

Insgesamint 11880 Thlr.
Wenn somit auch nicht über den Gesammtbetragdes zur Verfügung des Landtags stehenden

Fonds verfügt worden ist, so empfiehlt es sich doch, in der Disposition über denselben sparsam zu Werke
zu gehen und darauf Bedachtzu nehmen, den Fonds weiterhin noch anwachsen zu lassen, um denselben
für den Fall außergewöhnlicher Verwendungenbenutzen zu töunen.

Ausschuß spricht schließlich seine volle Anerkennuugder umsichtigenLeitung des Prouinzial
Institutes aus und beantragt

die Neuwahl einer aus drei Mitgliedern bestehenden Direction und des ständischen Ausschusses.
Düsseldorf, den 31. März 1868.

Der 7 Ausschuß:

Frhr. v. Leytam, Vorsitzender, v. Eyncrn, Referent, I. Horst. Eontzcn. Schult.
Becker. Clemens.

_____________^^^
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Nro 33

Bericht des 8- Ausschusses,
betreffend

die Verhältnisse der mit den Schnllehrer'Scminaren der Nheinprovinz verbundenen
Taubstummen-Anstalten.

Referent: Abgeordneter I, Horst,

Durch Schreiben des Königlichen Landtags ^ Eoinmissarins, Ober - Präsidenten Herrn uon Die Taubstummen,
Nhempruvinz.königlichenPommer ^ Esche Excellenzvom 15. dieses ist dem hohen Landtage ein l^mnoiuoi-ia des

Provinzial-Schul-Eollcgiumsmit folgenden Anträgen übergeben worden:
1) der Proviuzial-Landtag wolle wie für die Jahre 1805 und 1800, so auch fär die Jahre

18U? bis incl. 1870 aus den Ucberschüssender Proviuzial Hülfskasse für die Zwecke der Taubstnmmen-
Anstalten die Suuune von 4000 Thlrn, jährlich mit der Maßgabe bewilligen, daß die Anstalten zu
Aachen und Eöln je 1000 Thlr. und die tatholischm Anstalten zu Brühl und Kempen zusammen1000 Thlr.
und die beiden evangelischenAnstaltenzu Mors und Rcuwiedebenfallszusammen10UU Thlr., mithin
alle zusainmen 4000 Thlr. erhalten.

2) Aus den Ucberscküssen derselbenKasse den vier Seminar-Anstalten mit Rücksicht auf die naa>
gewiesenenMehr Ausgaben eine weitere Summe von jährlich2000 Thlrn. zuzuwenden.

3) Die Ermächtigungertheilen, daß der für die Jahre 1805 nnd 1800 nicht zur Verwendung
gekommeneBetrag der Bewilligung aus 1804 mit 341!) Thlrn, 13 Sgr. 4 Pf. für die letztgenannten
Anstaltenals (Grundstockzu eiuem Baucapital ausgezahltwerde, und endlich

4) sich damit einverstanden erklären, daß die etwaigenllcberschüsse der für die Seminar-
Anstalten zu bewilligenden Beträge «nl> 1 und 2 zur Verstärkungdes zu bildenden Baufonds ver>
wendet werdendürfen. In Bezug auf die Verthcilnng der ^ul> 2 und 3 aufgeführtenZuweudungeu
wird indessen der der Bewilligung zu Grunde gelegte Vcrthcilungs^Maßstab,das Verhältniß der Be¬
völkerung der Provinz nach der Confession, nicht wohl festgehalten werden dürfen.

Wie von der aus 1852 hcrrühreudeubleibeudcu Bewilligungfür die Anstalten zu Vrühl und
Ncuwied die znr Bestreitung der Gencralkosten bestimmtenMittel zu gleiche» Theilen iu Berechnung
t"Mmen, so wird es auch hier der Fall sein müssen, da die Baukosten iu besonderem Grade Gencral-
tosten sind.

Nach stattgehabterBerathung empfiehlt der 8. Ausschußdem hohen Landtage folgende An
^äge zur gefälligenAnnahme:
^ 1) Der hohe Provinzial - Landtag wolle wie für die Jahre 1865 und 1800, so auch für die
^ahre 1807 bis iucl. 187N aus deu Uebcrschüssender Proviuzial Hülfskassefür die Zwecke der Taub¬
stummen Anstalten die Summe vou 4000 Thlru. jährlich mit der Maßgabe bewilligen, daß die Anstalten
M Aachen uud Eöln je 1000 Thlr. mit Rücksicht darauf, daß der Stadt Aacheu vou den 00 ueuge^
offenen Stellen, 15 Stellen definitiv und der Stadt Eöln wegen des an den 4 Seminar
Anstalten noch mangelndenRaums ebenfalls 15 Stclleu vorläufig zugewiesen sind, und die Anstalten in
"Ml und Kempen zusammen1000 Thlr. uud die beiden Anstalten zn Mors nnd Neuwicd ebenfalls
zusammen 1U00 Thlr. erhalten.

2) Zur Deckung der Mehr-Ausgabenaus derselben Kasse, den vier Scminar^Änstaltenjährlich
^^Siunnie vou 2000 Thlru. als Teuerungszulage für Kleider uud Verpflegung,Gehaltszulagefür
-^ .Lehrn^sowiefür Miethe zu bewillige», uuter der Bedingung, daß dem hoheu Landtagebei seinem

Etats nnd Verwaltungsderichteüber die sämmtlichen Anstalten znr Prüfung
"ud Beschlußfassung einer besonderen ständischenVcrwaltungs-Cummissiouvorgelegt werden und derselbe
über das an den 2000 Thlrn. allenfalls Ersparte sodann Beschluß fasse.
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DieTheuerungs-Zulage soll nach Kopf der Pflegling die Miethe für Brüh! und Befoldungs-
Erhöhunq nach Bedürfniß vertheilt werden. ^ ,„^ ,., cn^

^ ^^ ^^^ ^.^ ^^ ^ ^ ^^^^ .^ ^^ ^^^ ^ ^^ 1856 ,„cht zur Ver¬
wendungaekommensind den vier Seminar^Austalten als Baufonds zu belassen.
Wendung Kommen, fmd en^ ^ Unterhaltung d^r Taubstummen-Anstalten im Jahre
1864 40N0 T lr. lmd fetzt noch weitere 2N00 Thlr. fährliche Beiträge bewilligthat, "sckMit d^
spruch auf eine größere Einwirkung Seitens desselbeu iu die Organisation nnd Verwaltung diefer Anstalten

wohl begnm et.^ ^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ Ernennnng einer ständischenCommission, welcher die
Aufstellung der Etats in Gemeiuschaftder bestehende»Verwaltungsbehördenund die Begutachtungder
Nechnunc.cn sowie fortdauerndeBeaufsichtigung der Anstalten überwiesen würde.

^c eiuem Mitgliede dieser Commission würde die specielle Beaufsichtigungeiner emzelnen
Anstalt nnter Berücksichtigungder confessionelleuZugehörigkeitanzuvertrauen sein, und würde die vor¬
bezeichnete ständische Commissiondem Prooinzicil-Landtageüber die Verwaltung sämmtlicher Ansialten
den Bericht zu erstatten haben.

Düsseldorf, den 28. Mai 1868
Der 8. Ausschuß:

Frhr. v. Lcykam, Vorsitzender. Frhr. Raitz v. Frcntz. I.Horst. Contzen. Noeggerath.
Bremig. u. Eyncrn. Becker. Schult.

Ncfcrat dcs 8. 'Ausschusses
über die

Provinzial.Blmdcn-Auftalt Elifabeth-Stiftung zu Dliren.

Referent: Abgeordneter W. von Eyuern.

Der Vcrwaltungsbericht der RheinischenProvinzial-Blinden-Anstalt zu Dürm über die
^luslä!! FZäbetl" Zeit vom Herbst 1864 bis Hecbst 18U7 ist gedruckt allen Mitgliedern des ProviuM-Landtags
Stiftung" zu Vülm. .^ ^^„dt, uitd mittelst desselben im Wesentliche,:Dasjenige zu deren Kenntniß gebracht, was den

Fortbestand, sowie die innere und äußere Entwicklung der Anstalt innerhalb jenes Zeitraums
betrifft. Außerdem sind durch Sc. Excellenzden Königlichen Herrn Landtags-Commlssarius und
Oberpräsidcntcn von Pommer-Esche,dem Landtaie vorgelegt worden:

1, eine Abschrift des Berichts des Provinzial-Schul-Eollegiums vom 21. Februar 1«,6«
und die dazu gehörigen beiden Original. Anlagen, betreffend den Entwurf zu dem Etat pro 186?
und 1868/186!»; ^ n ,„

2) die Rechnungen pro 1865> nnd 1866 nebst den Belagen; und
8) ein Peusions'-Neglcuientfür die Beamten und Lehrer der Vlinden-Anstalt, welches, M

Folge Beschlussesdes Vcrwaltungsrctths vom 30. Oktober 186U, von dem Pcoviuzial-SchulcollegiuM
im Auftrage des Hcrru Ober-Präsidenten verfaßt wurde.

Unter Hinweisuug auf deu Inhalt des vorgedachten ausführlichen Berichts des ^
waltungsraths vom September 186? glaubt Ausschuß sich in seinem Referate auf folgende Mt-
theiluugcu, als Ergebnisseseiner Verctthnngen, beschränken zu dürfen ^. ^ i°6b

Der zuletzt festgestellte Etat für tue Bti>i0en-An,talt bezog sich mir auf die Jahre i»>"
und 1866 für welche ein Znfchuh aus Provinzialfonds mit jährlich 4000 Thalern bewilligt war.
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In Folge des Nichtzusammcntritts des Provinzial-Landtagcs seit 1865 muhte daher für das Jahr
186? ein Etat nach Maßgabe der erweiterten Bedürfnisse der Anstalt entworfen und die Aus¬
zahlung der zum Fortbestande derselben benöthigten Mittel bei dem Herrn Oberpräsidenten bean.
tragt werden. Die Verwaltung glaubte, dazu eines Zuschusses von 5000 Thlrn. zu bedürfen, und
da außerdem zu nöthigen baulichen Einrichtungeu eine, über die von dem Provinzial-Landtage
von 1862 für diefe Zwecke bewilligten 5500 Thlr. hinausgehende Smnme von cirea 700 Thlrn,
erforderlich schien, auch diese beantragen zu müssen. In Wirklichkeit ist es jedoch möglich gewesen,
die Ausgaben des Jahres 1867 mit dem bisherigen Zuschüsse von 40"0 Thlrn. zu bestrciten, und
die für bauliche Zwecke weiter beanspruchten 700 Thlr, aus den Ersparnissen des Vorjahres zu
decken, sodaß die Prolongation des Etats für die Jahre 1365 und 1866, rcspeetive der in den-
selben bewilligte, und durch deu Herrn Ober-Präsidenten vorschußweise gewährte Proviuzial-Zuschuß
von 4000 Thlrn. anch für 1867 sich als ausreichend erwiesen hat.

Hinsichtlich der für die Jahre 1868 und 186!) vorgelegten Etats ist zu bemerken, daß
wit Versetzung des bisherigen Vorstehers der Anstalt und gleichzeitigen Lehrers an der Bergschule,
Herrn Tr. Römer, nach Saarbrücken die Nothwendigkeit hervortrat, die Direetorstelle fortan in
die Hand eines Mannes zu legen, welcher feine Kräfte ausschließlich und ungctheilt der Leitung
der Anstalt zu widmen habe; daß demzufolge aber auch dessen Besoldung auf 600 Thlr, mindestens
M bemessen sei; — ferner daß in Folge der Innahme der Zöglinge — deren ^ahl in dein gegen¬
wärtigen Monat bereits 54 beträgt, — auch der Kostenaufwaud für Verpflegung, für Uteusilieu,
Mi Ueberwachung, Unterrichtsmittel, Heizung :e. ein größerer geworden, und daß demgemäß die
Erhöhung des jährlichen Zuschusses aus Proviuzialfouds von 40U0 Thlrn. ans 50UN Thlr. jür
^68 nnd 186',) zu befürworten ist.

Eine weitere Folge der Zuucchmc der Zöglinge zeigte sich in dem dadurch vergrößerten
^ciumbedürfuiß, nnd mußte deßhalb die fernere Vermiethung des oberen Stocks des Gebäudes
an die Vcrgschule, nach Ablauf des desfallsigen Vertrags, unterbleiben, um dessen Räume fortan
'ür die Alinden-Anftalt selbst zn benutzen.

Zu dem Ende sind aber bauliche Veränderungen und Einricktnngen nöthig, nnd da die
^"n dem Provinzial-Landtage von 186^ für Neubauten :c. :c, bewilligten 5500 Thlr. bereits ihre
«olle Verwendung gefuuden haben, so erscheinen die insbesondere Behufs dieser neuen Erfordernisse
beantragten 1000 Thlr, als einmaliger ertraordinairer Bau-Zuschuß für das Jahr 1868 gerecht¬
fertigt.

Zufolge der beschlossenen definitiven ^nstellnug der beiden Lehrer heusgcn u.'id Peters,
"nd der voraussichtlichen Neubesetzung der Direetorstelle durfte die Regelung der Peusions'-Ber-
Mlnisse der Lehrer und Beamteu der Anstalt nicht länger hinalisgeschoben werden, nnd bat deßhalb
"er Vcrwaltungsrath unterm 30. October 1866 bezüglich der uach der Verordnung vom !)8. Mai
^-ll' zu regulirenden Pensions-Bcrechtigung der Lehrer und Beamten der Blinden-Anstalt Folgendes
^schlössen:'

a.) daß von ocr Bildung eines besondern Pensionssondö nach Analogie des Allerhöchsten
blasses vom U). März 1845 Abstand zu nehmen, und daß die deu Beamten zn zahlende Pension
jedesmal ans den disponibeln Mitteln der Anstalt, resp, aus deu aus ständischen Mitteln dieserhalb
^ zahlenden Zuschüssen zu entnehmeil sei;

o) daß die pensionsbcrechtigten Beamten die von Staatsdienern zu zahlenden Gehalts-
"dzüge und jährlichen Pensionsbeiträge zu entrichten haben, welche zur allgemeinen Kasse stießen
wllen;

o) daß die Höhe der Pensionen sich gleichfalls nach den für die Staatödiener bestehenden
^"tzen richten, nnd das/

ä) die jetzigen Lehrer Peters und Hensgen von der Nachentrichtung des Zwölftel-Abzuges
"ud der jährlichen Beiträge für die Vergangenheit entbunden werden und die jährlichen Beitrage
"st vom i. Januar 1867 ab leisten sollen;'

;;7
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o) in ,viewe>t denselben die bisherige Dienstzeit aufrechnet werden soll, soll nach der Bcr«

^"" ^d2n^^7^"erN3ent um Anfftellnng eines Penfions Reglemeuts auf Grund
vorangefühNer Bestwiiuuugeu gebeteu werden, welches Reglement der Znstunmnng des Provinzml-

^'^^'' 3^En^vürf's" nnn,nebr zu dem Zwecke demselben vorgelegt, vom Ausschussegeprüft
,md den unisteheuden Bestimmungen entsprechendgefunden worden, , «. ., .< .. ^.

Nachdem jedoch m neuester Zeit ein Beschluß des Mgeordueteu-Hau,es dce^ Peuswusbeitrag
i-n.n Pension, onds) den Ttaatsdicnern vollständig erläßt, so beantragt Ansschnß. da», nn Falle dieser
2: (37er^ sollte, dessen Bestiuuunng anch ans die Pensioniruug der Beamten und

Lehrer der Blindenanstalt in Anwendung kommen solle.
Ausschuß geht dabei von der Ansicht aus, daß es cmgemesten se>. die Angestellten der Pro-

uin-ial Anstalten dieserhald gegen die Staatsbeamten nicht ungünstiger zn stellen.
Ebenso sind die von dem Königlichen Pcovinzial Tchulcollegium festgestelltenRechnutigen nber

die Verwaltung der Jahre l^ nnd l «00 der Prüfung des Ausschusses unterzogen und ist gegeu selben
«!^>t>-! ?u erinnern gefunden nwrden. ^. ^ .. ,,;

' Anf Grnud der in Borstehendem näher erörterten Verhältnisse schlägt demnach Anschuß
nm- der hohe Provinzial Landtag wolle: . ^. „X , ^,,

' l die von Sr. Excellenz dem Herr» Ober Präsideuten vorschußweise aus die Provmz^
Mlfskasse angewieseneu und zur Erhaltung der Blindenanstalt erforderlich gewesenen 4000 ^hlr. al.
^ush.Mbeitrag der Provinz für die Ber.valtnng des Jahres >807 nachträglich genehnuge»;
^ ' 2) bie Erhöh.lng des bisherigen Zuschusses von -,00-> Thlrn. auf ^000 Thlr. sahrüch für dte
<^ahrc 180» und l«0t! beuülligeu; uud . »

'' l!) eiueu eiuulaligeu ertraordinairen Znscbuß vou l000 Thlru. sur baulich^ Zwecke m
besondere zi.r anderweiten banlichen Einrichtuug der bis Eude v. I. vou der "'Kosten BMch^
wtutztw Räumlichkeiten, für den Etat des Jahres >»0» gewähren.- »m resp. du',e Netrage ^b
2 und -! deni Dispositionsfonds des Landtags bei der Provcuznrl Hnlfska,ie zn entnehmen;

4) das Peufions Reglement für die Beamten nnd Lehrer an der Bünden,Anstalt, wie dasfcl
von de.n ProviuzialZchulcollegium entworfen, von den. Herru Ober.Präside.Ueu befürwortet m>dd.u
V dtage vorgele t wordeu ist, geuehuugen, und zwar mit der vou dem Ans,chnsse vorbeniertten nsatz^

Meu Bestinunnug hinsichtlich des Erlasses der Peuswus^eiträge der Veyrer uud Aeamteu für de»
^-all eiuer solchen gesetzlichen Anordnung; nnd endlich
^ ., die Erklä^nng abgebe», daß der hohe Landtag in Betreff der ihm vorgelegte» RechuuM"
der ^'ahre !»0.I> nud !»00 nichts zn erinnern finde. «.„^lt

^ Außerdem wolle der ^auotag die ihn. nach 5- ^ der revidirten Ttatnte.t der Bbndeti^A sta
Miegeude Wahl vou vier Eomnnssarien. von denen zwei der katholifchen nnd zwei der evangelische
Eonfession angehören sollen, vollziehen. . ^ «< ^ ..,.>, cv«-

^' Es ist zur Kenntniß eiuiger Mitglieder des Landtags gelaugt, da,! der Augenarzt md I^
Haber der Klinc für Angenkrcmkein Dlisfeldorf, Herr Dr. Mooren sich bereit erklart habe, dl V"da
w Ilt in Düren von ^it zn Zeit besuchen nnd denjenigen der don.gen Pslegwge eren Z ^ ^

noch heilnngsfahig anzuseheu ist, seiue Hülfe augedcuhcm laste» zu wolle. ,^ l^^ '^..d
An rbieten n.ir mit dem höchste»Dcmte entgege»ge»omn>enwerden nnd glaubt ^l's chuß ^ ^
desselben de,>i Landtage vorschlagen z.t sollen, mittelst eitles Schreibens des Herrn ^dtagvma sth

^rn Dr. Mooren zu eröffueu. daß es die ProviuziabBertretnng mit besonderem Da»^ ^ ^
w d?ve»n derselbefeineTheilnahme derProviuzial^Anftalt mDürcu.^^^^^^
dl Gebiete der Ängenheilk,,nde "uch den erblindeten Zöglingen der Anstalt znGute kommen lassen w"

Düsseldorf, den ü?. März !8N8.
Der ». Auöschnß:

^br v "evkam Borfitzender. v. Eyueru. Refereut. Noeggerath. Elemeus. I. H"''
^ 0r.Wurzer Eoutzen. Becker. Frhr. Raitz v. Frentz. Schnlt. Aremig.
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Nro 3g.

3lrftrat des 8. Ausschusses
über die

Eingabe des H^rrn Gcneral-Secrctairs des landwirthschaftlicheil Vereins für Nheinprenßcn
um einen ferneren Znschnß uon 300 Thirn. auf .1 Jahre ans den znr Disposition der

Provinzial-Ztändc stehenden Ueberschüssen der Prov^n^al-Hiilfskasse znr Unterstützung und
Hebung der Seidcn^ncht

Referent: Abgeordneter Dr, Wnrzer.

Für die Jahre !8<!5. nnd l8l.il wnrde der Section Seidenbau von den Proviu'.ial Ständen ^M^»'^
"N jährlicher Znschnß uon M) Thlrn, bewilligt, um diesem neuen Industriezweige zur Unterstützung und Seidenzucht.
Hebung zn dienen.

Ob und was mit diesem Gelde gewirkt, darüber werden nns vom laudwirthsckaftlichenVerein
leine Mittheilungen, einfach die -datte, besagten Zuschuß auch für die nächsten drei Jahre bewilligen zu
wollen, gestellt.

Es ist aber einem der Mitglieder des Ausschusses aus eigener Anschanuug bekannt, daß schon
bis l8l>l! wie auch die Anlage ausführlich nachweist, viel in der Sache geschehen und nach dieser Zeit
sich die Thätigkeit der Section bedeutend vermehrt und geHodenhat.

Besonders wichtig ist für die Section die Erhaltung einer Haspelanstalt, da es nur mit einer
lochen möglich, die gewonnenen Cocons den Züchtern abzukaufen und anderweitig zu verwertheu.

Diese Züchter gehören weist dem Lehrerstande an; ihnen ist dadurch die Möglichkeit gegeben,
ohne Auslagen eiuen Nebenverdienstzu erwerben, nnd Dies allein darf uns bestimmen, den Zuschuß auf
fernere 3 Jahre zn bewilligen.

Dabei geben wir dein Provinziell Landtage aubeim, dem landwirtschaftlichen Vereine gegen¬
über die Erwartnng anszusprechen, daß fernere Anträge der Art nicht allein besser begründet, sondern
auch die Resultate mitgetheilt werden, die mit unseren Znschüssenerlangt würden.

Der Antrag des Ausschusses geht demnach da'ziu:^
5wher Landtag wolle beschließen,der Section Seidenbau des landwirtschaftlichen Vereins
nnter den oben augeführten Bedingungen für die drei Jahre l8l>7, l8l>8 und 18l!<) aus
den zu seiner Disposition stehenden Nebcrschüssen der Prouinzial Hülfskasse eine jährliche
Unterstützung von !M» Thlrn. zn gewähren.

Düsseldorf, den 18. März !«<".
Der 8. Ausschuß:

Freiherr v. Leytam, Vorsitzender. I> Wnrzer. v. Eynern. Vr einig. I.Horst.
Cuntzcn. Becker. Schult. ClemensIS.
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Anhang.

i.

Verzeichniß der Ausschüsse
des 19. Rheinischen Provinzial-Landtages in ihrer definitiven Zusammensetzung.

1» Ausschuß. Zur Berathung der Allerhöchsten Proposition Nr. 1. betreffend die Verstärkung der
Fonds zur Erhaltung des Katasters in der Nhcinprovinz.

1- Herr Graf u. Schacsbcrg, Vorsitzender. 8. Herr Zores.
2- „ Graf v. Hoensbrocch. 9. ,. Clemens.
3- „ Freiherr u, «eytam. U», „ Pilgram.
4. „ Freiherr v, Nynsch. N. „ Pauls sen.
^ „ Freiherr v. Spies-Büllesheim. 12. „ ^'- Wurzer.
l> „ Kampf. 13. „ Ringel.
7. ^ Becker. 1^ ', "^m Brück.

^' Ausschuß. Zur Berathung der Allerhöchsten Proposition Nr. 2, betreffend den Entwurf eines
Petzes über die wirthschaftliche Zusammenlegungder Grundstückeim Bezirke des Justiz-Senats
zu Ehrenbrcitstei»,sowie der Allerhöchsten Proposition wegen der künftigen Organisation des vormals

HessischenObcramtcs Mciscnhcim.
1- Herr Frhr. u. Nyucnhcim, Vorsitzender. 9. Herr Bremig.
^ „ Graf uon Fürstenberg. Stamn^ w. „ Aldriugen.

heim. 1^ ', Contzen.
^ „ Nußbaum. 12. „ Hcnrichs.
^ „ Müller aus Güls. 1^ ., 3'^r, v, Fürstenberg-Lörsfeld.
5. ^ ^^^ 14. „ Stumm.
6. ^ Mund 15. „ Graf Nesselrode.
?. , Dick. 1«^ " Münster.
8- „ Bachem.

^ Ausschuß. Zur Nerathuug der AllerhöchstenProposition Nr. 3, betreffend den Entwurf eines
Hischcrei-Polizei-Gesetzesfür den Umfang der Nhcinprovinzund des Regierungs-Bezirts Wiesbaden.
' - Herr Frhr. von 8 eytam, Vorsitzender. ?- H«r Hardt.
^ . Frhr. von Eynattcn. »- " v^ Beulwitz.
^ „ Graf v. d. Schulenburg. 9. „ Grach.
^ ,. Frhr, o. Mvlius. ^. „Hcnrichs.
5- „ Boecking. " " ^«ch"n

,, Engels.
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Ä. Ausschuß. Für die Angelegenheiten der Prouinzial Feuer Societät,
1. Herr Frhr. Naitz v, Frentz, Vorsitzender. ti. Herr Münster,
2. „ Bachem. 7. „ Pilgram.
3. „ u. Eyuern. 8. „ Ncrger.
4. „ Neusch. N. „ Zoreö.
5). „ Becker. w, „ ledert.

3, Ausschuß. Für die Prouinzial-Ärocits-Anstaltzu Brauweiler, die Hedanimen-Lchr-Anstalt
zu Cöln und das Landarmenhauszu Trier,

1. Herr Frhr u. Louiseuthal, Vorsitzender, t!. Herr iiücheu.
2, „ l)i-. Noeggcrath. ?. ,, Baum.
Z, ',' ^, ^exis. 8. „ Frhr. u. Mulins.
^, „ Schult. !'. „ u, Bourscheiot.
5. „ Horst, U>. „ Bachein.

<>. Ausschuß. Für die ProuinziabIrrenheil Anstalt zu Siegbnrg.
t. Herr lttraf uou Spee, Vorsitzender. l>. Herr liontzen.
2. „ Oraf v, Hoeusbroech. 7, „ ^rhr. Naitz u. Frentz.
Z. „ ^)i. Wurzcr. 8, „ Brcung.
^. „ Münster. !). „ O>. Engels.
5>. „ Horst, 10. „ Frhr. Felix v. Loi',

?, Ausschuß, Für die Bezirtsstrahen^Augelegenheiten.
1. Herr t^raf v. Beissel Gymnich, Vor >'», Herr Frhr. u, Nvnsch.

sitzender, lt. „ !»,. Würz er.
2. „ Wein und, l2. „ ^iundauul.
!!. „ Wachter. l!>. „ ^raf u. Metternich.
4. ., Vremig, l'l. „ Frhr. u. Fürsteuuerg-Mnfscn-
5. ,. Münster, dorf
'!. „ Pauls sei,. 1^. „ Wraff.
7. „ Schult IN. ,. Bartels.
8. „ Frhr. v. Leylani. 17. „ Frhr. Felix u. Lon.
!). „ ^ores.

8, Ausschuß Für die Prouinzialchülfs Kasse, denGrnndstencrDeckungsFonds, die Taudstummew
Schuleu und die (ilisadeth-Blindeiv Anstalt zn Düren,

1. Herr Frhr, u. seylam, Vorsitzender. l>. Herr u. Eynern.
2. „ Becker. 7. „ Eoutzeu.
!l. „ Frcuger. 8. „ 0e. Wurzcr.
"1. „ Horst. N „ Schult.
5. „ Frhr. Naitz v. Frentz. IU. „ i)>v Noeggerath.

». Ausschuß, Für die Landtags-Oeconomie.
1. Herr Wraf u, Hontpesch, Vorsitzender. 4. Herr Müller aus Langenlonsheim.
2. „ Frhr. v. Mylius, 5, „ Lange.
3. ^ O>. Noeggerath.
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II.

Uebersicht der verschiedenen ständischen Commissionen
auf Grund der vom M. Rheinischen Provinzinl - Lmidtassc uollzostcucn Wahlen.

I. Bezirks «Commissionen für die klassierte Eintommeustmcr.
(Allerhöchste Proposition Nro. 4.)

1. Für den Regierungsbezirk Cöln.

^>. Aus den Mitgliedern des Landtags:
I. Abgeordneter Noeggcrath. 2. Abgeordneter Jacob, Horst. 3. Abgeordneter Schult.

^>- Ans den Eiukommenstenerpflichtigen:
4. Sanitätsrath 1)i-, Bieger aus Mülheim a. Nh. 5>, Abgeordneter Graf u. Nesselrode zu
Ehreshovcn. (i. Abgeordneter Gutsbesitzer u. Franken in ^ohmar. ?. Abgeordneter Graf
u. Beissel zu Schloß Frentz. 8. Gutsbesitzer Clostermanu in Wardt. !». Handclsgcrichts-
Präsident Kohlhaas zu Cöln.

^u Stellvertretern:
26 ,,. i. Abgeordneter Reicksfreiherr Clemens v. ^oi> aus Wissen, 2. Abgeordneter Mund aus Brücken.
26 d. 3. Bürgermeister Harzheini zu Geyeu. 4, Gutsbesitzer Piugeu zu Widdcrsdorf. 5. Advokat

Anwalt Hopmann in Bonn, <l. Gutsbesitzer PostHalter Freuger zu Fühlmgen.

2. Für den Negieruugsbezirt Cobleuz.
2- Aus den Mitgliedern des Landtags:

1. Der Landtags «Marsckall Freiherr v, Waldbott-Bassenhcim Bornhmn. 2. Abgeordneter
Nnßbaiun ans Änz. 3. Abgeordneter Wachter aus Boppcird.

u- Aus den Linkommensteuerpflichtigeu:
4. Abgeordneter Bremig ans Coblenz. 5. Gutsbesitzer Gemünd aus Breisig. !>. Abgeord^
netcr Boccting aus Trarbach. 7. Bürgerineisler i)i. Wurzer aus Niederhammerstein.
8. Fabrikant Rud. Ingenohl ans Nenwicd. !>. Abgeordneter Hirschbrunu aus Oberiuendig.

Zn Stellvertretern :
^^ 3. i. Abgeordneter Müller aus VangeulouSheim. 2 Abgeordneter Müller aus Güls.
°^6 d. ^. Gutsbesitzer Iaeth zu Windesheim. 4. Tabatsfabritant Valth. Kreyer zu Coblenz. 5>, Gnts^

besitzerImmich zu Eukirch. >!. Rentner Weber aus St. Goar.

^, Für den Regiernngsbezirt Aachen.
^- Aus den Mitglieder» des Landtags:

1. Abgeordneter Frhr. v. Leykam aus Schloß Elsum. 2. Abgeordneter Oberbürgermeister
Contzcn aus Aachen. 3. Abgeordneter Gutsbesitzer uud Bürgermeister Pilgram aus Kelz.

- Aus den Eintonlmcnsteuerpflichtigen:
4 Frhr. v. Geyr-Schweppenbnrg aus Aachen. 5. Commerzienrath Rob. Schöller zu Düren.
<>. ^ederfabrikant F. A, ^aug-Gores zu Malmedy. 7. Fabrikant I. Arnold Bischoff zu
Aachen. 8. Abgeordneter Frhr. v. Bonrscheidt zu Rath. !>. Abgeordneter Eonstautiu Schuuk
zu Gcrcousweiler.



Zu Stellvertretern :

.ä .. 1. Abgeordneter Frhr. u, SpiesVüllesheim aus Halls Hall^ 2, Abgeord.:eter Paulssen ^ ^

.cl l> ^ Abgeordneter Ios. Ia.lsen aus Scherreshof. 4. Iac. Iau,eu zu Bmsfeld. .. Tuchfabnkant
Wust. Fremcrey zil Eupen. <;, Gutsbesitzer Edwin Gülcher zu Asteilet,

4, Für den N egierungsbezirk Trier.

Lebach.
!>. Aus deu Eiukomnleusteuerpflichtigcu: . ,, . . m,..«.

3. Bürgermeister Archer zu Zt. Ioha.lu. 4. Frhr. v. Zaudt alis Muuchweücr. «. Guts^
bcsitzer Ioh. Als aus Primi, ü. Advotat Friedr. Zell zu Trier.

^u Stellvertretern :

lul u. l. Gutsbesitzer Ioh. Guittienne aus Ihn. «, < -. -,,
»ä d. 2. Eugen Richard zu Niederstem 3. Abgeordueter Gutsbesitzer Richard von Veulwltz «u

Mariahütte. , , . ^„.- ,<. ^
.',. Für deu Negiernngsbczlrt Dnneldorf.

x Aus den Mitgliedern des Landtags: „ ..
1. Abgeordneter Graf v. Spee aus Heltorf. 2. Abgeordneter Elemeus aus Gurath 3. Nb^
geordneter Graf Hoeusbroech-Haag zu Schloß Haag. 4. Abgeordueter v. Eyueru ausVarmen.

d. Aus den Euilommensteuerpflichtigcn: . <^ . . «.. s ^ ..f v Äb^
5,. Oberbiirgeruleister Oudereyck aus Ereseld. <!. Abgeordneter Font am. Psalzdoif. /.^n
geordneter Hauptmaun a. D. Münster aus Wesel. 5. Kaufmann Carl "^"«z "«" ^
ietdorf. '.. Re>ltuer Friedr. Herm. Wülfing ans Elberfeld. l0. Abgeordueter Albert Hard
zil Leuuep. !>. ^auf.nauu Carl Weyersberg zu Solingen. '2. Gustav vom Rath z"
Duisburg.

Zu Stellvertretern:

,...! -., l Abgeordueter Gutsdesitzer Ioh. Bartels aus Giuberich. 2. Abgeordneter vo.n Brück aus
Ereseld. ^ , ,»»^^

^<! d. 3. Abgeord.leter Frhr. v. Freutz Garath iu Düsseldorf. 4. Fabrikant Ernst Iohauuy i" Huck"
lvage.l. ^. «a.lfmanll Wilhelu. Prinzen zu M.Gladbach. (>. «aufluaml Gustav «chlnpa
zu Elberfeld.

II. Der nach Z. 5 Nr. '> des Gesetzes lvegen der Kriegs Leistungen nild delen ^crg'ituug
u°nl ii. Hlai 1^51 ;u bildende ^ schu

(Allerhöchste Proposition Nr. ->)

!. Für den Negierungsbezirl Eölm
1. Mitglieder: ^„ ,.^ «^«M

m Abgeordneter Frhr. v. Tolemacher Antweiler. ,'. Abgeordneter Oberbllrgermclster Ba«)
aus Eöln. c. Abgeordneter Schult.

2 Stellvertreter: -,,-dnetcl
». Abgeordneter Graf Nesselrode. !,. Abgeordneter Iac. Horst aus Eolu. >'. Nbgeor
Frenger. , . ^ < ^

2. Für den Regierungsbezirk Eoblcuz.

"^" Frhr. v. Necnm zu Ereuzuach. >>. Abgeordneter Advokat Anwalt Bremig zu ^odlenz-
c Gutsbesitzer Gruhn.
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2, Stellvertreter:
!>. Graf Mar v. Wolfs-Metternich zu Gymuich. >>. Abgeordneter Nußbaum. ^. Abgeord.
nctcr Gcrnünd.

3. Für den Regierungsbezirk Aachen,
1. Mitglieder:

Ä. Abgeordneter Graf Hompesch. >>. Abgeordneter Becker, u. Abgeordneter Schunck.
2. Stellvertreter:

a. Abgeordneter Frhr. u. Leytam. >>. Abgeordneter ^ambertz. u, Abgeordneter Paulssen.

5. Für den Regierungsbezirk Trier.
^. Mitglieder:

l». Abgcordner Frhr. v, Vouisenthal. d. Abgeordneter Küchen. «. Abgeordneter Gebert aus
Tcmmcls.

2. Stellvertreter:

». Frhr. v. Solemachcr-Grünhaus. l>. Abgeordneter ^imbourg. l>. Gutsbesitzer Koch.

5>. Für den Negicrnngsbezirt Düsseldorf.
^ Mitglieder:

». Abgeordneter Graf Hoensbroech. l>. Abgeordneter v. d. Heydt. c. Abgeordneter Fonck.
^- Stellvertreter:

a. Abgeordneter Graf Spee. K. Abgeordneter Hnnzinger. >'. Abgeordneter Zores.

lll. Zur Mitwirkung und Coutrole iu den Augclegeuhcitcu der Rcutcnbank.
(Allerhöchste Propositiou Nr «,)

1. Mitglied, Abgeordneter Graf Nesselrode, Stellvertreter, Abgeordneter Graf v. Spee.
2. Mitglied, Abgeordneter Böninger, Stellvertreter Abgeordneter Münster.

lV. Für die Proviuzial-Arbeits-Austalt zu Brauweiler.

2- Mitglieder:
l. Abgeordneter Schult. 2. Abgeordneter Bachcm.

"- Stellvertreter:
1. Abgcvrdneter Schröder. 2. Abgeordneter Noeggerath.

V. Für die Proviuzial Hebammen-Lehr-Anstalt zu Cöln.

^ Mitglieder:
, 1. Abgeordneter Noeggerath. Abgeordneter Dr. tteris.
°- Stellvertreter:

l. Abgeordneter Horst, 2. Abgeordneter Dr. Engels.

VI. Für die Proviuzial-Irrruheil'Austlllt zu Siegburg.

' ^titglieder der Verwaltungs^Lommission:
, 1. Abgeordneter D>-. Wurzer. 2. Abgeordneter Horst.

' Stellvertreter:
1. Abgeordneter Graf von Nesselrode. 2. Abgeordneter Freiherr von Rigal-Grimlano.

38
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VII. Finanz- und Bau-Commission für die neu zu errichtenden resp, zu erweiternden
Irreuhcil- und Pflege-Anstalten.

1. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
«) AbgeordneterFreihciir Raitz v. Freutz. !)) Abgeordnetervom Brück. /) Abgeordneter
Fonck.

2. Für den Regierungsbezirk Cöln.
«) AbgeordneterGraf Beissel. ^) Abgeordneter Bachem. 7) Abgeordneter Schult.

3. Für den Regierungsbezirk Aachen.
«) AbgeordneterFreiherr u. Gcyr. i^) AbgeordneterContzcn. 7) ZlbgcordncterPaulssen,

4. Für den Regierungsbezirk Cvblenz.
«) AbgeordneterBrcntig. .^) Abgeordneter1)i-. Wurzer, /) AbgcorductcrWachter,

5. Für deu Regierungsbezirk Trier.
«) AbgeordneterFreiherr uon ^ouiseuthal. ^) Abgeordnetert)r. Riegel. /) Abgeordneter
Gebert.

VIII. Für das Landarmenhaus zn Trier.
». Mitglieder:

1. AbgeordneterHandelsgerichts^PräsidentKüchen, 3. AbgeordneterGebert.
d. Stellvertreter:

I. Kaufmann Aldringen, 2. AbgeordneterRcusch.

IX. Für d:c Provinzial-Blindcn-Anstalt „Elisabeth-Stiftung" zu Dincu.
Commissaricn:

1. Abgeordneter Noeggcrath, 2. Abgeordneter Freiherr u. Vevtam, 3. Abgeordneter Äöuiuger.
4. Abgeordneter u, üyuern.

X. Für die Prouiuzial-Feuer-Societät.

B c rw altnngs ^ Aus s ch u ß.
«.. Mitglieder-.

l. AbgeordneterBachem. 2. AbgeordneterFreiherr Raitz u. Frcntz. 3. Abgeordneter Rcusch^
4. Abgcorductcrvon Eyucrn. 5. AbgeordneterBecker,

d. Stellvertreter:
1. Abgeordneter Berger. 2. Abgeordneter Pilgrcun. 3. Abgeordneter Graf Nessclrode.
4. Abgeordneter Iorcs. 5. Abgeordneter vom Bruct.

XI. Für die Promnzml-Hülfskassc.
I. Direktion.

a. Mitglieder:
1. AbgeordneterBecker. 2. AbgeordneterFreiherr v. Gcyr. 3. AbgcordnctcrSchult,

d. Stellvertreter:
1. Abgeordnet« Horst. 2. Abgeordneter Freiherr Raitz v. Frcntz. 3. Abgeordneter Zorcs.

2. Ausschuß.
». Mitglieder:

1. AbgeordneterRingel. 2, AbgeordneterFreiherr von Leykam. 3. Abgeordneter von EynelN»
4. AbgeordneterContzen. 5. AbgeordneterDr. Wurzer. 6, AbgeordneterFreiherr u. ^-



XII. Für die Taubstummenschulen.

2. zu Mocrs:
Abgeordneter vom Brück.

!'. zn Neuwicd:
Abgeordneter Mund.

«, zu Aachen:
AbgeordneterContzcn.

ll. für Cöln, Brühl und Kempen:
t, Abgeordneter Horst, 2, AbgeordneterNachem,

XI I I. Bezirksstraßen-Connnissarien.

^. Für den linksrheinischen Bezirtsstraßen-Baufonds:
il, für den Rcgiernngsbezirt Cöln.

Kommissar:AbgeordneterSchult. Stellvertreter: AbgeordneterGraf Beisscl.
d. Für den Regierungsbezirk Aachen.

Kommissar:Abgeordneter Freiherr von ^eykam. Stellvertreter: Abgeordneter Paulssen.
c Für den Regierungsbezirk Cvblenz.

Kommissar: AbgeordneterGemüud. Stellvertreter: AbgeordneterWachter.
<1. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf.

Kommissar: AbgeordneterZores. Stellvertreter: Abgeordneter Freiherr von Nynsch.
c. Für den Regierungsbezirk Trier,

^mmissar: AbgeordneterGebert. Stellvertreter: Abgeordnetervon Beulwitz.

D. Für den rechtsrheinischen Bczirtsstraßcnbaufonds.

il. Für den Regierungsbezirk Coblenz.
Kommissar: AbgeordneterDr. Wurzcr. Stellvertreter: AbgeordneterRußbaum.

lx Für deu Regierungsbezirk Cöln
^Mmissar: AbgeordneterMund. Stellvertreter: Graf vou Fürsteuberg-Stammheim.

l:. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
Kommissar: AbgeordneterMünster. Stellvertreter: Abgeordneter Berger.
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39. Bewilligung eines Zuschusses an

den landwirthschaftlichen Verein
für Rheinpreußen zur Erwerbung
einer eigenen SeidcnhaüpelungV-
Anstlllt . , . . 107. 113. 14«—149

40. Unterstützung der Wittwe des
ständischen Negistiators Schwitz 11-". 18?

41. Gratificaiionen für das ständische
Bureau- und Dienst-Personal . 187

42. Unterstützung der Gemeinden
Wald und Merschcid aus dem
Bezirksstraßenfonds . . 102—103. 162

43. Unterstützung des Prov. Feuer-
Societäts-Tcchnikers Etriedde zu
Eoblen; ........ 78. 141

44. Erweiterung der gesetzlichen Be¬
stimmungen über die Besteue¬
rung der Hunde . . 08—73. 136 — 140

k. Anträge, welche abgelehnt oder von
den Antragstellern zurückgenommen be¬
ziehungsweise den Petenten zurückge¬

geben worden sind.
Seite

I.Antrag auf Aufnahme der Ge¬
meinde Ehrenfeld in den Ver¬
band der Städte . ^ ... 128. 150

2. Antrag auf Abhülfe der gegrün¬
deten Beschwerden über Einquar¬
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Mülheim......128. 133. 149
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Bonn.......128. 146—148
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Seite
5. Antrag auf Entfernung des Salz-

Magazins neben dem Ständehause 128. 133
6. Antrag auf Verlegung der über

den Artillerie-Schießplatz auf der
Spellmcr Haide projcktirten
Straße........ 135. 163

7. Antrag auf Gcstattuug der Be¬
nutzung von Räumen im Stände-
Hause durch die Kgl. Kataster-
Inspection zu Düsseldorf . . 160

v. Neferate und Denkschriften.
Seite

1. Ueber die AllerhöchstePräposition
Nro. 1, betreffenddie Verstärkung
des Fonds zur Erhaltung des Ka¬
tasters in der Nheinprouinz . . 192

I. Ueber die Allerh. Propos. Nro. 2,
betreffend den Entwurf eines Ge¬
setzes über' die wirthschaftliche
Zusammenlegung der Grund¬
stücke im Bezirke des Justiz-Senats
zu Ehrenbreitstein ..... 192—196

3. Ueber die Allerh. Propos. Nro. 3,
betreffend den Entwurf eines
Fischerei-Polizci-Gesetzes für d.m
Umfang der Nheinprovinz und
des Neg,-Vez. Wiesbaden . . 196—198

4. Ueber die Allerh. Vorlage wegen
künftiger Organisation des vor¬
mals Hessischen Oberamts Mei¬
senheini ........ 46-50

5 Neber den Antrag in Betreff der
piovinzialständischcnGesetzgebung
und der Selbstverwaltung der
Prooinzial-Institute .... 199—200

6. Ueber die Petition wegen Re¬
daktion der allg. deutschenEiuil-
prozeßordnung ......200-202

7. Ueber die Erweiterung der gesetz¬
lichen Bestimmungen wegen Be¬
steuerung der Hunde .... 202—204

8. Ueber die Petitionen wegen Er¬
stattung der den Gemeinden durch
die Grenzsperre gegen die Rin¬
derpest erwachsenen Kosten . . 204—206

9. Ueber die Abänderung des Schluß-
Satzes des F. 54 des Reglements
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1(1, Ueber den Vcrwaltungsbericht der
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Societät pro 1864—66 . - -

11, Ueber die Rechnungen der Prou.-
Feuer-Societäts-Kassc Pro 1864
bis 1«66 , -.....

12, Ueber den Vcrwaltungsbericht, die
Rechnungen der Prou.-Arbcits-
Anstalt zu Vrauweiler pro 1864
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l«68-69 . ,.....

13. Ueber den Antrag auf Ueber¬
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16. Ueber die Kosten der Aufstellung
von Wasserreservoirs lc. in derselben

1?, Ueber die Reorganisation der
Irren-Pflege in der Rheinpro¬
mnz ........

18. Ueber die Erhöhung der Remune¬
ration für das Bureau- und
Unterpersonal der Verwaltungs-
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